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Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspoli t ik an der Univer-
sität Mainz hat ein doppeltes Ziel: Es möchte die Grundlagen 
der Ordnung der Wirtschaft  - Geld, Eigentum und Wettbe-
werb - untersuchen und hofft,  Verbesserungen der geltenden 
Ordnung vorschlagen zu können. Daneben w i l l das Inst i tut 
von dem gewonnenen Standpunkt aus zu aktuellen Spezial-
fragen der Wirtschaftspoli t ik Stellung nehmen. Es dient weder 
Interessenten noch Interessentenorganisationen. D ie Ergebnisse 
der wissenschaftlichen Arbei t des Instituts einem breiteren Kreis 
zugänglich zu machen, ist der Sinn dieser Schriftenreihe. 
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hinaus meinem Freundeskreis (insbesondere meinen „Mädels"), 
der während der letzten Jahre den nötigen Ausgleich geliefert  hat, 
ohne den die jeweils nächste Arbeitseinheit kaum zu bewältigen 
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hat ohne Zweifel Frank Markus Fleischer getragen. Ohne sein 
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Problemstellung 

Angesichts der aktuellen Lage an den öffentlichen  Hochschulen 
der Bundesrepublik Deutschland - 1,8 Millionen Studierende auf 
800.000 Studienplätzen bei gleichzeitig stagnierenden Ausgaben 
der öffentlichen  Hand für den Hochschulbereich1 - sehen einige 
Beobachter bereits den Kollaps des existierenden Universitätssy-
stems voraus2 und empfehlen als Weg aus der Misere zum Teil 
eine radikale Neuorientierung der Bildungspolitik, insbesondere 
der Hochschulfinanzierung, an marktwirtschaftlichen  Prinzipien3. 

Ob sich die deutschen Hochschulen tatsächlich schon in einem 
„beklagenswerten Zustand"4 befinden, mag bezweifelt werden. Für 
ein rohstoffarmes  Land wie Deutschland, dessen wichtigster Wett-
bewerbsfaktor  in seinem Potential an qualifizierten Arbeitskräften 
liegt,5 ist Handlungsbedarf  jedenfalls gegeben. Die Ergebnisse 
einer international vergleichenden OECD-Studie über die Bil-
dungspolitik scheinen eine deutliche Sprache zu sprechen, wie 
Abbildung 1 zeigt: Die öffentlichen  Bildungsausgaben machen in 
der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich mit anderen Indu-
strieländern nur einen relativ geringen Teil der Staatsausgaben 
aus.6 

1 Die Ausgaben je Absolvent/in und je Professorenstelle  sind zuletzt gesunken; 
vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT 2000, S. 395. 

2 Vgl. ROSIGKEIT/SCHNABL 1995, S. 543. 
3 Vgl. z.B. KRONBERGER KREIS 1993. 
4 KRONBERGER KREIS 1993, S. 3. 
5 Vgl. CATENHUSEN 1993, S. 37; GRIES 1999, S. 58. 

^ Allerdings ist zu berücksichtigen, daß die Berufsausbildung im dualen System 
zu einem wesentlichen Teil privat, d.h. durch Unternehmen finanziert wird. Auch 
sind eine ganze Reihe von öffentlichen Bildungsausgaben, wie etwa die Aufwen-
dungen für die Ausbildung von Beamtenanwärtern, sowie Ausgaben für die Be-
rücksichtigung von im Bildungsprozeß befindlichen Kindern im Rahmen des 
Familienlastenausgleichs nicht erfaßt. Die Bezugsgröße „öffentlicher  Gesamthaus-
halt" enthält zudem fur Deutschland auch den umfangreichen Bereich der Sozial-
versicherung. Der Ausgabenanteil fur Bildung müßte außerdem fur alle Länder 
entsprechend des jeweiligen Anteils der Bevölkerung im typischen Bildungsalter an 
der Gesamtbevölkerung bereinigt werden, um eine bessere Vergleichsbasis zu 
bieten. Vgl. SACHVERSTÄNDIGENRAT BILDUNG BEI DER HANS-BÖCKLER-STIFTUNG 
1998a, S. 24ff;  FÄRBER 1997, S. 5; KAZEMZADEH/STEUBE 1995, S. 24. 
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2 Problemstellung 

Abbildung 1: Öffentliche  Bildungsausgaben in % der Staats-
ausgaben 1997 
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Quel le: Eigene Darstel lung mi t Daten aus O E C D 2000. 
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Problemstellung 3 

Speziell auf die Hochschulen bezogen zeigt Abbildung 2, daß 
die (öffentlichen  und privaten) Aufwendungen pro Student/in in 
Deutschland im internationalen Vergleich7 ebenfalls relativ niedrig 
sind8. Insofern erbringen die Hochschulen mit der immer noch 
guten Qualität der Hochschul(aus)bildung in Deutschland eine 
beachtliche Leistung. Vermißt werden allerdings herausragende 
Spitzenleistungen, die sich nicht nur auf einzelne Institute be-
schränken9. 

Eine reine Marktorientierung des Hochschulsektors, d.h. eine 
Ausrichtung des Bildungsangebots sowie der Forschungsleistun-
gen ausschließlich an der zahlungskräftigen Nachfrage, erscheint 
jedoch nicht angemessen. Die Vorstellung beispielsweise, daß 
allein der Zugang zu staatlich garantierten Bildungsdarlehen Start-
chancengerechtigkeit auch für begabte, aber finanziell minderbe-
mittelte Studienanwärter gewährleisten soll, ist eher fragwürdig: 
Bereits in dem herrschenden System aus gebührenfreiem Studium 
und Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem Bundesausbildungsför-
derungsgesetz sind Kinder von Selbständigen, Beamten und Ange-
stellten, im Verhältnis zum Anteil dieser Gruppen an der Gesamt-
bevölkerung, an den Universitäten deutlich überrepräsentiert 10. 

Die Position des „Bürgerrechts auf Bildung" (DAHRENDORF) 
oder der sogenannte „bildungspolitische Keynesianismus", die in 
den sechziger und siebziger Jahren breite Zustimmung fanden und 
zur Öffnung  der Hochschulen, insbesondere der Abschaffung  von 
Studiengebühren, führten 11, werden heute kaum noch vertreten. 
Fraglich ist aber, ob die Diskussion um den Meritorisierungsgrad 

^ Die Angaben fur Neuseeland beziehen sich auf das Jahr 1995, da für 1997 kei-
ne Daten vorliegen. 

ο 
° Auch hier ist anzumerken, daß der Vergleich pro Kopf und Jahr nicht zeigt, 

wie hoch die staatlichen Aufwendungen für ein Studium insgesamt sind, da die 
Verweilzeiten im tertiären Sektor international durchaus unterschiedlich sind; vgl. 
KAZEMZADEH/STEUBE 1995, S. 37. Bereits die Abgrenzung des tertiären Sektors ist 
international nicht ohne weiteres vergleichbar. 

9 Vgl. GLOTZ 1998, S. 117. 
1 0 Vgl. dazu Abbildung 9 auf S. 211. 
1 1 Vgl. LlTH 1983a, S. 80. 
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4 Problemstellung 

des Gutes Hochschulausbildung12 oder der Analogieschluß von der 
Sachinvestition eines Unternehmers auf die Humankapitalinvesti-
tionen der Studierenden13 allein der Problematik gerecht werden.14 

Abbildung 2: Jährliche Ausgaben pro Student/in im 
Hochschulbereich in US$ (KKP) 1997 
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Quelle: Eigene Darstellung mit Daten aus OECD 2000 und 1998b. 

1 2 Vgl. ROSIGKEIT/SCHNABL 1995, S. 545. 
1 3 Vgl. WOLL 1994, S. 172. 

WINSTON argumentiert in diesem Zusammenhang kritisch zur generellen 
Übertragbarkeit ökonomischer Konzepte auf den Hochschulbereich. Vgl. WINSTON 
1999. 
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Problemstellung 5 

Derzeit versuchen Bildungspolitiker, der Mißstände in vielen 
Bereichen durch immer weitergehende Eingriffe  in den Hoch-
schulbereich Herr zu werden, so etwa durch an der Abiturnote 
anknüpfende Zulassungsbeschränkungen fur Studienbewerber oder 
durch die Festlegung von (im Gegensatz zu ihrer Bezeichnung 
recht detaillierten) Rahmenordnungen für einzelne Studiengänge. 
Wie im ökonomischen Lehrbuch zieht die nicht systemkonforme, 
d.h. nicht marktkonforme Organisation der Hochschulbildung eine 
Interventionsspirale nach sich: Insbesondere die fehlende Kosten-
beteiligung der Nutzer setzt einerseits falsche Anreize für die 
Nachfrageseite und führt  andererseits zu einer Unterausstattung 
der Hochschulen mit dem Ergebnis verlängerter Studienzeiten. 
Das resultierende Problem des zu hohen Durchschnittsalters der 
Absolventen versucht man beispielsweise durch Zwangsstudienbe-
ratungen für Langzeitstudierende oder sogar durch eine Verkür-
zung der Schulzeit des Gymnasiums zu entschärfen. 

Wünschenswert wäre im Gegensatz dazu eine staatliche Rah-
mensetzung für die Hochschulen, insbesondere für die Finanzie-
rung, die wirksame Anreize für eine effiziente  Gestaltung von 
Studium, Lehre und Forschung setzt. Dabei ist nicht an ein Bündel 
von unkoordinierten Einzelmaßnahmen wie beispielsweise Straf-
gebühren für Langzeitstudierende gedacht, sondern an eine in sich 
konsistente, an einem Ordnungsmodell orientierte Politik.15 Hierfür 
bietet sich die Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft  an, die 
nicht nur als Leitbild für die Wirtschaftspolitik,  sondern ebenso für 
die Gesellschaftspolitik verstanden werden kann und sollte.16 

Das Ziel dieser Untersuchung ist deshalb die Entwicklung eines 
konsistenten Gesamtkonzepts für die Studienfinanzierung, das sich 
an den grundlegenden Gestaltungsprinzipien staatlicher Politik 
innerhalb der Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft  orientie-
ren, also den Grundsatz der Marktsteuerung auch für den Bereich 
der Hochschul(aus)bildung mit dem Prinzip des sozialen Aus-

1 5 Vgl. GROSSER 1977, s. 232; PIES 2000, S. 211. 
1 6 Vgl. MÜLLER-ARMACK 1974C (1962). 
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6 Problemstellung 

gleichs verbinden soll. Im Vordergrund sollten dabei sowohl Ent-
scheidungsfreiheit  als auch Eigenverantwortung der Studierenden 
einerseits und der Hochschulen andererseits stehen. Allerdings 
sollte der Begriff  der sozialen Komponente nicht zu eng gefaßt 
werden: Es geht hier nicht nur um gleiche Startchancen für Kinder 
aus unterschiedlich einkommensstarken Schichten der Bevölke-
rung, sondern darüber hinaus um die Frage, ob allgemein akzep-
tierte Ziele der Bildungspolitik wie die Erziehung zu mündigen 
Staatsbürgern oder die Bewahrung des kulturellen Erbes von ei-
nem allein dem Marktmechanismus überlassenen Hochschulsektor 
erfüllt  werden können oder ob es nicht eines gesellschaftlichen 
Korrektivs bedarf.  Auch mit „klassischem" Marktversagen17, bei-
spielsweise im Bereich Grundlagenforschung,  muß gerechnet 
werden. Die Zielvorstellung ist deshalb nicht etwa, daß der Staat 
sich aus der Hochschulfinanzierung zurückzieht, sondern daß 
öffentliche  Mittel gezielter und effizienter  eingesetzt werden, in-
dem man sich auch im Hochschulbereich grundsätzlich den 
Marktmechanismus und den Wettbewerb zunutze macht18. 

Dazu werden zunächst in Teil A in knapper Form die für die 
Analyse relevanten konzeptionellen Elemente der Sozialen 
Marktwirtschaft  dargestellt sowie einige wesentliche Aspekte des 
Bildungsbegriffs  beleuchtet. 

Teil Β liefert  die normative Grundlage der Arbeit, wobei bewußt 
eine von den tatsächlichen Verhältnissen in der Bundesrepublik 
Deutschland abstrahierende Perspektive gewählt wird: Nach einer 
kurzen Betrachtung besonderer Eigenschaften des ökonomischen 
Gutes Bildung wird zunächst erläutert, welche Leistungen von 
einer wettbewerblichen Organisation des Hochschulbereichs zu 
erwarten wären, wenn dieser Bereich von Grund auf neu konstru-
iert werden könnte. Daran schließt sich die Analyse möglicher 
Marktversagenstatbestände an, wobei Marktversagen (als Nichter-
füllung der bekannten Wettbewerbsfunktionen) sehr weit interpre-

^ Eine ausfuhrliche Analyse möglichen Marktversagens im Hochschulbereich 
erfolgt  in Kapitel B.III. 

1 8 Vgl . STRAUBHAAR 2001, S. 67. 
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Problemstelung 

tiert wird, nämlich nicht nur als Versagen des Marktmechanismus 
bei der Erfüllung der ihm im allgemeinen zugewiesenen Aufgaben 
(insbesondere Effizienz),  sondern auch hinsichtlich der Nichterfül-
lung der von der Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft  vorge-
gebenen Ziele. Auf diese Weise werden verschiedene Rechtferti-
gungen für staatliches Handeln identifiziert.  Im Anschluß daran 
sind die grundsätzlichen Alternativen staatlichen Handelns - in der 
Reihenfolge ihrer Eingriffsintensität  - auf ihre Eignung zur Thera-
pie des diagnostizierten Marktversagens einerseits und auf ihre 
Angemessenheit gemäß der grundlegenden Gestaltungspostulate 
der Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft  andererseits zu über-
prüfen. Das Ergebnis von Teil Β sind Empfehlungen für die An-
satzpunkte staatlicher Maßnahmen (insbesondere, aber nicht aus-
schließlich) im Bereich der Hochschulfinanzierung. 

Nach den Kriterien dieser Empfehlung werden in Teil C zu-
nächst einzelne Finanzierungsinstrumente, dann ausgewählte exi-
stierende Hochschulfinanzierungssysteme skizziert und bewertet. 

Aus der Instrumentendiskussion folgt in Teil D schließlich ein 
eigener Entwurf für eine der Konzeption der Sozialen Marktwirt-
schaft entsprechende Gestaltung der Hochschulfinanzierung in der 
Bundesrepublik Deutschland. Dieser basiert auf den theoretischen 
Vorgaben, die in den Teilen Β und C entwickelt wurden, berück-
sichtigt aber gleichzeitig die derzeit herrschende Organisation des 
Hochschulbereichs. Der Vorschlag eines Finanzierungssystems 
wird ergänzt durch eine Skizze notwendiger respektive zweckmä-
ßiger Flankierungen im Bereich der Hochschulorganisation. Zum 
Schluß der Arbeit werden kurz Umsetzungschancen sowie -restrik-
tionen beleuchtet. 

Die theoretische Grundlage der Arbeit bilden vor allem die Bil-
dungsökonomie - insbesondere die Humankapitaltheorie - und die 
Theorie des Marktversagens. In die Argumentation fließen aber 
auch Erkenntnisse der Institutionenökonomik sowie der Neuen 
Politischen Ökonomie ein. Daneben sind fur ein bildungsökonomi-
sches Thema auch „Anleihen" bei der Pädagogik und der Soziolo-
gie (z.B. Bildungstheorie, Begabungsforschung, Sozialisationsfor-
schung) notwendig. 
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Teil A: Begriffsbestimmungen 

I. Die Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft 

„Der Begriff  der sozialen Marktwirtschaft  kann ... als eine ordnungs-
politische Idee definiert  werden, deren Ziel es ist, auf der Basis der 
Wettbewerbswirtschaft  die freie Initiative mit einem gerade durch die 
marktwirtschaftliche  Leistung gesicherten sozialen Fortschritt zu ver-
binden/'1 

In diesem bekannten Zitat MÜLLER-ARMACKS sind bereits die 
wesentlichen, die Soziale Marktwirtschaft  kennzeichnenden kon-
zeptionellen Elemente enthalten: 

• die Freiheit als Oberziel, 

• das Votum für den Markt als Koordinationsmechanismus der 
wirtschaftlichen Aktivitäten in Verbindung mit der Bejahung 
des Leistungsprinzips, 

• die Bedeutung des Wettbewerbs und des Schutzes seiner 
Funktionsfähigkeit, 

• der Vorrang der Ordnungspolitik und die Notwendigkeit der 
Ordnungskonformität  der eingesetzten wirtschaftspolitischen 
Instrumente sowie 

• die gleichzeitige Betonung sozialer Zielsetzungen. 

Eine systematische Charakterisierung der wirtschaftspolitischen 
Konzeption muß insbesondere die Ziele und Prinzipien beleuch-
ten2. 

1 MOLLER-ARMACK 1956, S. 390. Das Attribut „sozial" ist hier - als korrektes 
Zitat - kleingeschrieben, wird aber im folgenden - wie von LUDWIG ERHARD 
angeregt (vgl. WÜNSCHE 1988 (1986), S. 22) - großgeschrieben, um zu verdeutli-
chen, daß es sich bei der Sozialen Marktwirtschaft  nicht um eine beliebige Kombi-
nation von Marktwirtschaft  und sozialen Elementen handelt, sondern vielmehr um 
eine wirtschaftspolitische Konzeption sui generis. 

2 Daneben gehören zu einer wirtschaftspolitischen Konzeption nach PÜTZ und 
SCHACHTSCHABEL auch Aussagen über die historische Situation der Entstehung 
sowie die geeigneten wirtschaftspolitischen Methoden; vgl. PÜTZ 1979; SCHACHT-
SCHABEL 1976. Diese sind aber für die in dieser Arbeit geführte Argumentation 
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/.  Die Konzeption  der  Sozialen  Marktwirtschaft 9 

Als Oberziele  der Sozialen Marktwirtschaft  können Freiheit, Ge-
rechtigkeit und Wohlstand3, daneben soziale Sicherheit und nicht 
zuletzt auch der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen angese-
hen werden. Wohlstand im Sinne der bestmöglichen Versorgung 
der Menschen mit knappen Gütern und Dienstleistungen ist ein 
Ziel, das wirtschaftspolitischem Handeln auch unter anderen Leit-
bildern zugrunde liegt. Interessant sind dagegen besonders das 
Spannungsfeld von Freiheit und Gerechtigkeit sowie die Interpre-
tation und Gewichtung dieser Ziele im Rahmen der Sozialen 
Marktwirtschaft. 

Die Soziale Marktwirtschaft  steht grundsätzlich in der Tradition 
des Klassischen Liberalismus4 und räumt deshalb dem Freiheits-
ziel tendenziell den Vorrang gegenüber dem Gerechtigkeitsziel 
ein. Dies beruht auf der Erkenntnis, daß persönliche Freiheit und 
eine marktwirtschaftliche  Ordnung einander bedingen5, und der 
Erfahrung,  daß sich die Marktwirtschaft  als überlegenes System 
zur Überwindung von Knappheiten in der Güterversorgung erwie-
sen hat6. 

Zielharmonie zwischen Freiheit und Gerechtigkeit besteht inso-
fern, als formale  Gerechtigkeit  gleichbedeutend ist mit der Gewäh-
rung gleicher (formaler)  Freiheiten  und Rechte für alle Bürger7. 
Materiale  Gerechtigkeit  dagegen kann auf verschiedene Weise 
interpretiert werden: Leistungsgerechtigkeit  bezieht sich auf die 
aus dem Markt als Bewertungssystem resultierende Verteilung von 
Gütern respektive von Einkommen, steht also ebenfalls in Ein-
klang mit der freien Betätigung der Anbieter und Nachfrager  am 
Markt.8 Das Ziel der Bedarfsgerechtigkeit  steht jedoch grundsätz-

nicht zentral und werden am Beispiel , Hochschulfinanzierung'  exemplarisch kon-
kretisiert. 

3 Vgl.THlEME 1994, S. 35. 
4 Vgl. ZOHLNHÖFER 1997, S. 23. 
5 Vgl. WATRIN 1988 (1972), S. 149; ZOHLNHÖFER 1997, S. 22f. 
6 Vgl. MÜLLER-ARMACK 1990, S. 4. 
7 Vgl. LAMPERT1990, S. 76. 
8 Vgl. RADNITZKY 1996, S. 159. 
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10 Teil  A: Begriffsbestimmungen 

lieh in Konflikt mit dem Freiheitsziel, weil die für eine Sicherung 
des kulturellen Existenzminimums für alle Bürger notwendige 
Umverteilung in die individuellen Freiheitsrechte eingreift.  Aller-
dings setzt materiale Freiheit als „das Vermögen, im Rahmen der 
formalen Freiheit und der durch die Sitte gezogenen Grenzen 
selbst gesteckte Ziele zu verwirklichen"9 eben diese Sicherung 
eines der Menschenwürde entsprechenden Mindeststandards vor-
aus. Die Herstellung einer relativen Bedarfsgerechtigkeit  muß also 
die formale und materiale Freiheit teilweise einschränken, um eine 
grundlegende materiale Freiheit für alle zu ermöglichen. 

Besondere Bedeutung - auch für die bildungspolitische Analyse 
dieser Arbeit - kommt in der Sozialen Marktwirtschaft  der dritten 
Interpretation von materialer Gerechtigkeit zu: der Chancenge-
rechtigkeit.  Die Gleichheit der Startchancen im Vorfeld des 
marktwirtschaftlichen  Leistungsprozesses ist die Voraussetzung 
dafür,  daß die leistungsgerechte Einkommens- und Güterverteilung 
über den Markt auch tatsächlich als gerecht empfunden werden 
kann. 

Der Begriff  der Chancengerechtigkeit10 kann im engeren Sinne 
bezogen werden auf Leistungs- und Verdienstchancen, im weite-

9 GIERSCH 1960, S. 73. 

^ Im juristischen Sinn leitet sich die Forderung nach Chancengerechtigkeit vor 
allem aus Art. 2 und 3 GG ab: 
Artikel  2 GG [Handlungsfreiheit,  Freiheit  der  Person]: 
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er 

nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige 
Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. 

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der 
Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf  nur auf Grund eines Gesetzes 
eingegriffen  werden. 

Artikel  3 GG [Gleichheit  vor  dem Gesetz]: 
( 1 ) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. 
(3) Niemand darf  wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, 

seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft,  seines Glaubens, seiner religiösen 
oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. 

Daraus ergibt sich ftir  den Staat die Verpflichtung, die tatsächliche Gleichberechti-
gung zu fördern  und auf den Abbau bestehender Nachteile hinzuwirken; vgl. AVE-
NAR1US 1995, S. 39. Daneben ist auch Art. 72 GG relevant, der die Einheitlichkeit 
der Lebensverhältnisse in allen Teilen der Bundesrepublik Deutschland postuliert. 
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/.  Die Konzeption  der  Sozialen  Marktwirtschaft 11 

ren auf persönliche Entfaltungschancen bzw. Lebens- und Teilha-
bechancen. Insbesondere der ungehinderte Zugang zu Bildung 
kann und soll zwar keine absolute Gleichheit der Lebensverhält-
nisse aller Individuen bewirken; denn Begabungen und Interessen 
sind unterschiedlich. Die Chance, eine beliebige Position im Beruf 
bzw. in der Gesellschaft zu erreichen, sollte aber grundsätzlich für 
jedes Individuum gegeben sein. Der Zugang zu Bildung ist eine 
Grundvoraussetzung dafür,  daß das Individuum seine formale 
Freiheit zur Beteiligung am Marktprozeß in bestmöglicher Weise 
verwirklichen kann und gleichzeitig soziale Mobilität11 ermöglicht 
wird. 

Im Bildungsbereich erfordert  formale  Chancengerechtigkeit  le-
diglich rechtlich gleiche Zugangsmöglichkeiten zu Bildungsgän-
gen für alle Bürger. Materiale  Chancengerechtigkeit  dagegen ist 
erst gegeben, wenn jeder die Bildungsmöglichkeiten auch in für 
ihn individuell optimaler Weise nutzen kann,12 die Entfaltung des 
individuellen Leistungspotentials also nicht an wirtschaftlich-
sozialen Bedingungen scheitert13. Die Zentrierung des Chancenge-
rechtigkeitsbegriffs  auf das Bildungswesen14 läßt sich zum einen 
mit der strukturellen Affinität  zwischen der zukunftsgerichteten, 
auf das Individuum bezogenen Dynamik der Chancengerechtig-
keitsforderung  und der Entwicklungsdynamik des Jugendalters 

1 1 Vgl. MÜLLER-ARMACK 1974b(1960), S. 135. 
1 ? 
Ι Δ Dazu formuliert  DAHRENDORF einen bildungspolitischen Verfassungsartikel: 

„(1) Jeder Mensch hat das Recht auf eine intensive Grundausbildung, die ihn befä-
higt, von seinen staatsbürgerlichen Rechten und Pflichten wirksam Gebrauch 
zu machen. 

(2) Jeder Mensch hat ein Recht auf eine seiner Leistungsfähigkeit entsprechende 
weiterfuhrende  Ausbildung. 

(3) Es ist die Pflicht der staatlichen Instanzen, dafür Sorge zu tragen, daß diese 
Rechte ausgeübt werden können." (DAHRENDORF 1965, S. 23) 

Die Absätze (1) und (2) bilden die formale, Absatz (3) die materiale Chancenge-
rechtigkeitsforderung  ab. 

1 3 Vgl. ZOHLNHÖFER 1990a, S. 16. 
^ Neben der Bildungspolitik kann beispielsweise auch die Vermögenspolitik 

auf Chancengerechtigkeit hinwirken; vgl. K.LFJNHENZ 1997, S. 408. Die spezifische 
Bedeutung des Begriffs  Chancengerechtigkeit in Bezug auf das Bildungswesen 
wird bei der Analyse möglicher Formen von Marktversagen auf dem Bildungs-
markt noch eingehend betrachtet (Abschnitt B.III.3.1). 

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-12-20 23:03:27

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-50842-6



12 Teil A: Begriffsbestimmungen 

begründen. Zum anderen sind die Funktionen der Bildungsinstitu-
tionen als zentrale Instanzen der Weitergabe von Normen und 
Werten und als Dirigierungsstelle für den zukünftigen sozialen 
Rang zu betonen.15 

In diesem Zusammenhang sollte präzisiert werden, von welchen 
individuellen Eigenschaften eine ungleiche Verteilung von Chan-
cen abhängen kann und welche dieser Dimensionen von Chan-
cen(un)gerechtigkeit hier betrachtet werden sollen. Diskutiert 
werden vor allem schichtspezifische, geschlechtsspezifische und 
regionale Benachteiligungen16. Gegenstand der hier angestellten 
Betrachtungen ist die schichtspezifische Chancen(un)gerechtigkeit, 
geschlechtsspezifische und regionale Benachteiligungen werden 
nur am Rande thematisiert. Auch die Nationalität17 oder ethnische 
Zugehörigkeit - dieses Problem wird wegen der Rassenproblema-
tik und der großen Zahl von Immigranten besonders von amerika-
nischen Autoren diskutiert18 - sowie die Konfession19 können 
Grundlage ungleicher Chancen sein, werden aber nicht Gegen-
stand der folgenden Ausfuhrungen sein. 

Für den Bereich der Ziele bleibt also festzuhalten, daß die Sozia-
le Marktwirtschaft  das Freiheitsziel an die erste Stelle setzt: Dabei 
ist der Wettbewerbsmechanismus das Instrument, das überhaupt 
erst individuelle Handlungsalternativen und damit Freiheitsspiel-
räume schafft.  Das Gerechtigkeitsziel wird in erster Linie als Lei-
stungsgerechtigkeit und Chancengerechtigkeit interpretiert,20 

daneben aber auch als Bedarfsgerechtigkeit  in Form der Sicherung 
eines kulturellen Existenzminimums für jeden Bürger.21 

1 5 Vgl. RICHARDSON 1995, S. 55; BLOSSFELD 1988, S. 45; ROTHE 1981, S. 81 f; 
KRAIS 1983, S. 212; WEISBROD 1962, S. 119. 

1 6 Vgl. beispielsweise RODAX/RODAX 1996; HILLE 1993; BOLTE/HRADIL 1988, 
S. 155ff;  PEISERT 1967. 

1 7 Vgl. BAUER et al. 1977, S. 36. 
1 8 Vgl. etwa ANDERSON 1975. 
1 9 Vgl. ROTHE 1981, S. 90 ff;  PEISERT 1967, S. 81-99. 
2 0 Vgl. ZOHLNHÖFER 1990d, S. 205. 
2 1 Vgl. KLEINHENZ 1997, S. 410. 

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-12-20 23:03:27

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-50842-6



. Die Konzeption  der  Sozialen  Marktwirtschaft  13 

Die Prinzipien,  an denen sich alle wirtschaftspolitischen Maß-
nahmen orientieren sollen, stammen zum Teil aus dem Ordolibera-
lismus, der als Basis der Sozialen Marktwirtschaft  angesehen wer-
den kann22. EUCKEN postulierte als Grundlage der Wirtschafts-
(ordnungs)politik sieben konstituierende Prinzipien23: 

• ein funktionsfähiges  Preissystem, 

• das Primat der Währungspolitik, 

• offene  Märkte, 

• Privateigentum (an Produktionsmitteln), 

• Vertragsfreiheit, 

• Haftung sowie 

• Konstanz der Wirtschaftspolitik. 

Für die weitere Diskussion spielt insbesondere das funktionie-
rende Preissystem eine konstitutive Rolle. Ein funktionierendes 
Preissystem oder anders ausgedrückt ein funktionsfähiger  Wett-
bewerb24, in dem der Preis als Knappheitsindikator fungiert 25, 
erfüllt  eine ganze Reihe von Aufgaben im Rahmen der konzeptio-
nellen Oberziele: Die Steuerungsfunktion der Preise sorgt dafür, 
daß die Produktionsfaktoren  zu ihrer bestmöglichen Verwendung 
im Sinne der Befriedigung der kaufkräftigen  Nachfrage gelenkt 
werden. Faktoreinkommen werden nach Maßgabe der erbrachten 
Marktleistung verteilt (Verteilungsfunktion).  Es entstehen Anreize 
zur Anpassung der Produktionsstruktur sowohl an Veränderungen 
der Nachfrage als auch der Technologie (Anpassungsfunktion) und 

2 2 Vgl . THIEME 1994, S. 16. 
2 3 Vgl. EUCKEN 1990, S. 254-304. 

EUCKEN legte seiner Konzeption zwar explizit das wettbewerbspolitische 
Leitbild der vollständigen Konkurrenz zugrunde (vgl. EUCKEN 1990, S. 255); aus 
seinen Ausfuhrungen wird aber deutlich, daß es ihm um einen Wettbewerb geht, 
der im Sinne der an ihn gestellten Aufgaben als wirksam zu betrachten ist; vgl. 
ZOHLNHÖFER 2000, S. 81. 

2 5 Vgl . DICHMANN 1994, S. 226. 

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-12-20 23:03:27

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-50842-6



14 Teil  A: Begriffsbestimmungen 

der technisch-organisatorische Fortschritt wird stimuliert (An-
triebsfunktion). 26 Daneben „nimmt der Wettbewerb gleichzeitig 
auch eine politische Funktion wahr, und zwar die der Sicherung 
und Erweiterung individueller Freiheitsrechte durch Schaffung  von 
Handlungs- und Entscheidungsalternativen."27 

Damit der Wettbewerb diese Funktionen tatsächlich erfüllen 
kann, muß er allerdings vor den ihm innewohnenden Selbstzerstö-
rungstendenzen28 geschützt werden, denn die Marktteilnehmer 
werden sonst versuchen, sich dem Leistungsdruck des Marktes 
durch wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen zu entzie-
hen29. Ein funktionsfähiger  Wettbewerb setzt deshalb einen starken 
Staat30 voraus,31 der aber nicht etwa unmittelbar in die individuel-
len Entscheidungen eingreift,  sondern vielmehr einen Ordnungs-
rahmen setzt, innerhalb dessen sich das Marktgeschehen frei  ent-
falten kann.32 

Die Soziale Marktwirtschaft  geht allerdings in ihren Zielvorstel-
lungen über den Ordoliberalismus hinaus: Die Formel von der 
Verbindung der Freiheit auf dem Markt mit dem sozialen Aus-
gleich33 betont die soziale Komponente als gleichwertiges zweites 
Element der Konzeption neben der Marktwirtschaft.  Marktwirt-
schaft und soziale Zielsetzungen sind dabei gerade keine Gegen-
sätze, denn der Markt vollbringt bereits eine ganze Reihe sozialer 
Leistungen, wie ein größtmögliches und konsumentengerechtes 
Güterangebot34, einen Beitrag zum sozialen Frieden durch die 

2 6 Vgl. ZOHLNHÖFER 1982, S. 252. 
2 7 ZOHLNHÖFER 1987, S. 16. Vgl . dazu auch HEUSS 1987, S. 16. 
2 8 Vgl. ZOHLNHÖFER 1982, S. 253. 
2 9 Vgl. ERHARD 1990, S. 171; MÜLLER-ARMACK 1990, S. 23. 
3 0 Vgl. STREIT/WOHLGEMUTH 1997, S. 7; ΤΗ1ΕΜΕ 1994, S. 17; ZEPPERNLCK 

1987, S. 9. 
3 1 Vgl. KLE1NHENZ 1997, S. 400. 
3 2 Vgl. ZOHLNHÖFER 1990c, S. 3. 
3 3 Vgl . MÜLLER-ARMACK 1956, S. 390. 
3 4 Vgl. LAMPERT 1990, S. 79f; MÜLLER-ARMACK 1956, S. 391; ERHARD 1988 

(1956), S. 13. 
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. Die Konzeption  der  Sozialen  Marktwirtschaft  15 

Versachlichung zwischenmenschlicher Beziehungen35 und die 
Schaffung  von ausreichenden Einkommenserzielungsmöglichkei-
ten für einen Großteil der Individuen36. Die Verwirklichung sozia-
ler Gerechtigkeit in Form einer grundlegenden Bedarfsgerechtig-
keit für alle und der Förderung von Chancengerechtigkeit ist erst 
auf der durch die Leistungsfähigkeit des Marktes geschaffenen 
Basis überhaupt möglich.37 Allerdings bedarf  der Markt zur Errei-
chung dieser Gerechtigkeitsziele sowie des Ziels der sozialen Si-
cherheit der Ergänzung durch Sozialpolitik.38 

Die Ausgestaltung einer solchen ergänzenden Sozialpolitik muß 
jedoch bestimmten Gestaltungspostulaten folgen, wenn sie nicht 
ihre eigene Basis zerstören soll. 

• Jede Maßnahme muß auf ihre Markt- 39 respektive Systemkon-
formität 40 geprüft  werden, d.h. sie soll ihren Zweck erreichen, 
ohne - insbesondere durch eine Verfälschung von Preissigna-
len - unerwünschte Nebenwirkungen auszulösen, die im Ex-
tremfall  immer neue Eingriffe  notwendig machen.41 Dabei 
geht es nicht um einen dogmatischen Schutz des Marktes an 
sich, sondern um die Zielwirksamkeit der ursprünglichen 
Maßnahme, die nur erreicht werden kann, wenn den Funkti-
onsbedingungen des Systems, d.h. des Marktes Rechnung ge-
tragen wird42. 

3 5 Vgl. MOLLER-ARMACK 1974c (1962), S. 152. In diesen Zusammenhang ge-
hört auch die Bezeichnung der Sozialen Marktwirtschaft  als „Irenische (friedenstif-
tende) Formel"; vgl. MOLLER-ARMACK 1974C (1962), S. 151. 

3 6 Vgl. ZOHLNHÖFER 1997, S. 31. 
3 7 Vgl. MULLER-ARMACK 1990, S. 13. 
3 8 Vgl. KLE1NHENZ 1997, S. 399; ZOHLNHÖFER 1990a, S. 14; ZOHLNHÖFER 

1990d, S. 204. 
3 9 Vgl. MOLLER-ARMACK 1974a (1947), S. 84. 

Eine weitere Differenzierung  in systemnotwendige, systemfordernde,  system-
adäquate, systemneutrale, systeminadäquate und systemzerstörende Eingriffe,  wie 
sie HEGELHEIMER (vgl. HEGELHEIMER 1986, S. 70ff)  in Anlehnung an THALHEIM 
(vgl. THALHEIM 1965 (1955), S. 28ff)  verwendet, erscheint nicht zweckmäßig. 

4 1 Vgl. ZOHLNHÖFER 1990d, S. 209. 
4 2 Vgl . MÜLLER-ARMACK 1956, S. 391. 
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16 Teil  A: Begriffsbestimmungen 

• Das aus der katholischen Soziallehre43 stammende Subsidiari-
tätsprinzip  verlangt, daß Maßnahmen grundsätzlich möglichst 
dezentral44 - also so nah am Individuum wie möglich - anset-
zen und das Individuum in seiner Eigenverantwortung stärken, 
indem sie es (wieder) in die Lage versetzen, für sich selbst zu 
sorgen und Entscheidungen zu treffen  (Hilfe zur Selbsthilfe45). 
ERHARD entwirft  dazu das Idealbild des mündigen Bürgers46, 
der sagen kann: „Ich wil l mich aus eigener Kraft  bewähren, 
ich wil l das Risiko des Lebens selbst tragen, wil l für mein 
Schicksal selbst verantwortlich sein. Sorge du, Staat, dafür, 
daß ich dazu in der Lage bin."47 Die Aufgabe, das Individuum 
in diese Lage zu versetzen, stellt wiederum die Verbindung 
zum Ziel der Chancengerechtigkeit her 4 8 

• Dem Individualprinzip,  das sich unmittelbar aus dem Frei-
heitsziel ableitet, gebührt Vorrang vor dem Sozialprinzip. So-
ziale Sicherungssysteme sollten dem Vorsorge- und dem Ver-
sicherungsprinzip statt dem Fürsorge- und dem Versorgungs-
prinzip folgen. 49 

Einer der Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft  folgenden 
Hochschulfinanzierung sollten also die aus dem Ordoliberalismus 
stammenden Gestaltungspostulate ebenso zugrunde liegen wie die 
der Marktkonformität  der Maßnahmen sowie des Vorrangs des 
Individual- und des Subsidiaritätsprinzips bei der Gestaltung wirt-
schaftspolitischer Eingriffe. 

4 3 Vgl. DICHMANN 1994, S. 196ff. 
4 4 Vgl. ZOHLNHÖFER 1987, S. 9. 
4 5 Vgl. ZOHLNHÖFER 1997, S. 24. 
4 6 Vgl. ZOHLNHÖFER 1990a, S. 12f. 
4 7 ERHARD 1990, S. 251. 
4 8 Vgl. KLEINHENZ 1997, S. 402. 
4 9 Vgl. ZOHLNHÖFER 1992, S. 276; ZOHLNHÖFER 1990b, S. 17. 
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IL Bildung  und Bildungspolitik 17 

I I . Bildung und Bildungspolitik 

Für den Begriff  »Bildung' existiert keine einheitliche Definition. 
Neben umfassenden, theoretisch begründeten Definitionen wie 
beispielsweise 

„Bildung ist wachsende Teilhabe an den ästhetischen, wissenschaftli-
chen, ethischen (einschließlich sozialen und politischen) und religiö-
sen Gehalten, Normen und Werten der nationalen Kultur, der regio-
nalen (z.B. abendländischen) Hochkultur und der entstehenden Welt-
kultur mit dem Ziel einer leistungsfähigen, wertgeleiteten, geistig rei-
chen, humanen, harmonischen Persönlichkeit."50 

finden sich in der Literatur auch Begriffsbestimmungen  wie z.B. 
Bildung sei das, was zurückbleibe, wenn man das Gelernte wieder 
vergessen habe (KERSCHENSTEINER 5 1 ) oder Bildung als individuel-
le Aneignung einer Kultur52. 

Im Kern geht es dabei immer um die Gestaltung des Menschen, 
so nach humanistischer Vorstellung vom rohen/natürlichen Men-
schen zum gebildeten/humanen Menschen53; also Bildung als das, 
was den Menschen zu einer Person macht54. Bildung soll der Ent-
faltung und Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit dienen, 
aber auch der Fundierung der beruflichen Existenz und der Förde-
rung gesellschaftlichen Verhaltens55. Als Elemente des Bildungs-
begriffs  können Wissen und Denken, Einstellungen sowie morali-
sche Reflexions- und Urteilsfähigkeit  angesehen werden56, die in 
ihrer Gesamtheit dem Menschen einerseits die verstehende Teil-

5 0 HENZ 1991, S. 147. 
5 1 Zitiert nach HENT1G 1996, S. 19. 
5 2 Vgl. PEUKERT 1988, S. 12. 
5 3 Vgl. BÖNSCH 1990, S. 16. Allerdings wird die Orientierung der Universitäten 

an diesen Idealen auch kritisiert. So bezeichnet ROELLECKE die HüMBOLDTsche 
Universitätsidee als elitär, aristokratisch und ideologisch; vgl. ROELLECKE 1977, 
S. 179. 

5 4 Vgl. HENTIG 1996, S. 36. 
5 5 Vgl. BÖNSCH 1990, S. 26. 
5 6 Vgl. BECK 1989, S.581. 

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-12-20 23:03:27

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-50842-6



18 Teil  A: Begriffsbestimmungen 

nähme am tradierten Kulturgut ermöglichen57 und ihm andererseits 
verantwortliche Handlungsfähigkeit in seiner Umwelt verleihen58. 
So verstandene Bildung sollte auch das zentrale Ziel eines Univer-
sitätsstudiums sein.59 

Bildung kann als Prozeß und auch als Ergebnis aufgefaßt  wer-
den.60 Der Prozeß besteht in der Erziehung und Ausbildung61, die 
auf ein Individuum einwirken; das Ergebnis ist das erreichte Bil-
dungsniveau des Individuums oder auch einer Gruppe: Für beides 
wird der Begriff  ,Bildung4 verwendet. Da es im Rahmen dieser 
Arbeit um die Finanzierung von Bildung geht, liegt es zunächst 
nahe, den Begriff  in erster Linie in seiner Bedeutung als („Produk-
tions"-)Prozeß zu verwenden, denn es wird untersucht, wie die 
Leistung des Bildungsanbieters entgolten werden soll. Die speziel-
len Eigenschaften des Gutes Bildung, die den Bildungsmarkt zu 
einem besonderen Markt machen, beziehen sich aber teilweise auf 
das Bildungsergebnis. In der Argumentation wird deshalb an den 
relevanten Stellen explizit auf die unterschiedlichen Begriffsinter-
pretationen hingewiesen, insbesondere, wenn sie die Ursache ge-
gensätzlicher Ansichten in der Literatur sind. 

Bildung kann letztlich nur durch das Individuum selbst verwirk-
licht werden: Der Mensch bildet sich62, er soll sich selbst zu etwas 
machen63; Bildung im Sinne HUMBOLDTS ist die Chance zur indi-
viduellen Persönlichkeitsentfaltung64. Dazu benötigt der Mensch 

5 7 Vgl. EDDING 1985, S. 47. 
5 8 Vgl. BECKER 1992, S. 6. 
5 9 Vgl. SCHILY 1994a, S. 35; ASHTON/GREEN 1996, S. l f . 
6 0 Vgl. HENTIG 1996, S. 22. Entsprechend sind die Begriffe  »Aktivität4 und Sta-

tus4 zu verstehen; vgl. EDDING 1980a, S. 1. 
^ Ausbildung  kann als Förderung einzelner Fähigkeiten und als Vorbereitung 

auf eine spezielle Tätigkeit angesehen werden, während Bildung alle oder zumin-
dest möglichst viele Anlagen in einem Menschen entwickeln soll. Vgl. MORKEL 
1986, S. 13. 

6 2 Vgl. HENTIG 1996, S. 39. 
6 3 Vgl. MENZE 1980, S. 7. 
6 4 Vgl . BRUCH 1995, S. 669. 
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IL Bildung  und Bildungspolitik 19 

allerdings Hilfestellung65: So machen etwa die Universitäten den 
Studierenden ein Bildungsangebot66, mit dem sie ihre eigene 
Kompetenz „produzieren" können.67 im Rahmen der hier unter-
suchten Fragestellung sind deshalb unter Bildung diejenigen Bil-
dungsprozesse und -ergebnisse zu verstehen, die in Institutionen 
des Bildungswesens, für den Bereich der Hochschulbildung spezi-
ell in Universitäten und sonstigen Hochschulen, organisiert und 
angestrebt werden. 

Das Bildungssystem übt grundlegende Selektions- und Plazie-
rungsfunktionen innerhalb der Gesellschaft aus68, indem es durch 
die individuellen Ausbildungsabschlüsse unterschiedliche Berufs-
und Lebenschancen verteilt69. Wenn man Bildung also wegen ihrer 
Bedeutung fur den Lebensweg eines Menschen als „res publica", 
als öffentliche  Angelegenheit betrachtet70, dann ist es nur folge-
richtig, ihr auch einen eigenen Zweig staatlichen Handelns zuzu-
ordnen. 

Bildungspolitik ist der Politikbereich, der auf die Organisation 
und Gestaltung des Bildungswesens71, insbesondere der Schulen 
und Hochschulen, gerichtet ist, und sich mit allgemeinen Zielset-
zungen, verbindlichen Regelungen, Institutionen sowie finanziel-
len, personellen und inhaltlichen Entscheidungen auf dem Gebiet 
der Bildung befaßt.72 Träger der Bildungspolitik sind insbesondere 

6 5 Vgl. HENTIG 1996, S. 49. 
6 6 Vgl. ENQUETE-KOMMISSION 1990, S. 23. 
6 7 Vgl. PRIDDAT 1994, S. 174. 
6 8 Vgl. GEISSLER 1996, S. 249. 
6 9 Vgl.HRK 1996, S. 20. 
7 0 Vgl. BECKER 1992, S. 215. 
71 

1 In einer weiten Abgrenzung lassen sich unter diesen Begriff  nicht nur Schulen 
vom Elementarbereich bis zur Hochschule, sondern auch Weiterbildung, Jugendar-
beit und die berufliche Sozialisation in Betrieben fassen, also die gesamte institu-
tionalisierte Sozialisation. Vgl. BECKER 1992, S. 219. 

7 2 Vgl. EDDING 1980c, S. 8. 
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20 Teil A: Begriffsbestimmungen 

Parlamente und Regierungen, aber auch Parteien, Verbände und 
Kirchen.73 

Motive und Zielsetzungen der Bildungspolitik können in drei 
Bereichen gesehen werden74: 

• Bildungspolitik als Gesellschaftspolitik muß sich an den Ver-
fassungsgeboten der freien Entfaltung der Persönlichkeit und 
der Chancengleichheit (Art. 2 und 3 GG) orientieren und sie 
zu verwirklichen suchen. Gleichzeitig liegt es im Interesse der 
Gesellschaft wie des einzelnen, die Fähigkeit zur Mitwirkung 
im demokratischen Staat - oder, wie Hentig es formuliert, 
„die Bereitschaft  zu Selbstverantwortung und Verantwortung 
in der res publica"75 - in jedem Bürger zu entwickeln76. 

• Bildungspolitik als Kulturpolitik im engeren Sinne hat die 
Tradierung und Modernisierung kultureller Orientierungen 
und Werte zum Ziel. 

• Bildungspolitik als Wirtschaftspolitik dient dazu, die volks-
wirtschaftliche Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften 
zu decken und die Produktivität des Humankapitals einer 
Volkswirtschaft  zu steigern.77 

In der vorliegenden Arbeit steht die Betrachtung der Hochschul-
politik als Teilbereich der Bildungspolitik im Vordergrund. Des-
halb konzentriert sich die Analyse auf den Aspekt der Finanzie-
rung von Hochschulbildung, bezieht aber auch weitere Instrumente 
der Hochschulpolitik, wie Aufsicht und Qualitätskontrolle oder 
Fragen der Hochschulorganisation, mit ein. 

7 3 Vgl. ERLINGHAGEN 1977, S. 141 f. 
7 4 Vgl . MÜLLER/MAYER 1976, S. 9. 
7 5 HENTIG 1996, S. 75. 
7 6 Vgl . DEUTSCHER BILDUNGSRAT 1973, S. 31. 
7 7 Vgl. FUCHS 1976, S. 67. 
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Teil Β: Die Rolle des Staates im Hochschulbereich 

I. Eigenschaften des Gutes (Hochschul-)Bildung 

7. Produktionsbesonderheiten 

Eine betriebswirtschaftliche  Betrachtung der Bildungs„produk-
tion" weist auf einige Besonderheiten hin, die fur die ökonomische 
Analyse von Bedeutung sind: 

• Eine Eigenart der Bildungs„produktion" ergibt sich daraus, 
daß die Nachfrager  selbst erheblichen Einfluß auf die Qualität 
des erzielten Ergebnisses haben: Ihre eigenen Anstrengungen 
und Fähigkeiten bilden einen wesentlichen Input nicht nur der 
jeweils eigenen Bildungs„produktionsfunktion",  sondern be-
einflussen darüber hinaus den Bildungsoutput auch für ihre 
Kommilitonen.1 

• Eine spezifische Besonderheit der Hochschulbildung besteht 
in dem Neben- und Miteinander von Forschung2 und Lehre. 
Sie ist nicht etwa als HUMBOLDTsches Postulat3 einer Einheit 
dieser beiden Aufgabenbereiche der Universität nur ein no-
stalgisches Relikt, sondern kann tatsächlich im betriebswirt-
schaftlichen Sinn als Kuppelproduktion angesehen werden4: 
Durch die institutionelle Verzahnung von Forschung, for-

1 Vgl . ROTHSCHILD/WHITE 1995, S. 572; WINSTON 1999, S. 17. 
9 Δ Speziell zur Ökonomie der Forschung respektive der Wissenschaft siehe etwa 

STEPHAN 1996. 
3 Vgl. HUMBOLDT 1964b (1810), S. 31 und 36; REUMANN 1995, S. 654f. 
4 Vgl . WEISBROD 1962, S. 120; BLAUG 1970, S. 113; NERLOVE 1972, S. S199; 

HARE/WYATT 1992, S. 48. Von CARTER stammt der recht anschauliche, wenn auch 
nicht schmeichelhafte Vergleich: „Like mutton and wool, they are joint products of 
the academic sheep." (zitiert nach JERMANN 1968, S. 101). BRINKMANN dagegen 
geht eher von einer Parallelproduktion aus; vgl. BRINKMANN 1991, S. 60ff. 
BLANKART vertritt den Standpunkt, Forschung sei als Vorprodukt der Lehre anzu-
sehen; vgl. BLANKART 1998, S. 10. Zu einer empirischen Betrachtung dieser Frage 
siehe BACKES-GELLNER 1989, die besonders die positiven Beziehungen zwischen 
der Lehre im Hauptstudium und der Forschung betont. RADNITZKY hebt dagegen 
den Konflikt zwischen Forschung und „massenhafter Berufsausbildung" hervor; 
vgl. RADNITZKY 1991, S. 17. 
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22 Teil Β: Die Rolle  des Staates  im Hochschulbereich 

schungsorientierter Nachwuchsausbildung und Lehre5 können 
Aktivitäten innerhalb der einen Aufgabe der Hochschulen 
gleichzeitig quantitativ und qualitativ den Output hinsichtlich 
der anderen Aufgabe erhöhen6. Durch die kontinuierliche For-
schungsaktivität ist gewährleistet, daß die Lehrenden auf dem 
neuesten Stand des Wissens ihrer Disziplin bleiben und dem 
Standardcurriculum immer (mindestens) einen Schritt voraus 
sind. Auf der anderen Seite sorgt die Lehrtätigkeit dafür,  daß 
das Basiswissen der gesamten Disziplin, die weit über den je-
weiligen Forschungsschwerpunkt hinausgeht, Teil des aktiven 
Wissensbestands des Forschers bleibt.7 Die Forschung muß 
auch deshalb in engem Verbund zur Lehre bleiben, weil 
Hochschulabsolventen zu einem kompetenten Umgang mit 
Forschungsergebnissen und zu deren Einbeziehung in die Be-
rufs- und Lebenspraxis in der Lage sein müssen.8 

• Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob es sich bei der Bil-
dungs„produktion" überhaupt um einen Produktionsprozeß im 
engeren Sinne, also um Güterproduktion, oder vielmehr um 
eine Dienstleistung handelt.9 Die Tatsache, daß Bildung ein 
immaterielles Gut ist und daß der Leistungsersteller nicht Ob-
jekte bearbeitet, die sich in seinem freien Verfugungsbereich 
befinden, sondern daß der Abnehmer das Leistungsobjekt ist, 
spricht fur eine Klassifizierung als Dienstleistung.10 Anderer-
seits kann Bildung auch als Produktionsprozeß angesehen 
werden, dessen Ergebnis oder „Produkt" der Absolvent oder 

5 Vgl. MONOPOLKOMMISSION 2000, S. 5. 
6 Vgl. CLOTFELTER 1999, S. 5; MONOPOLKOMMISSION 2000, S. 50; MACHLUP 

1972, S. 200f; BECKER 2000, S. 138. 
7 Vgl. JOHNES 1993, S. 144. 
8 Vgl. GLOTZ 1996, S. 34; RICHTER 1999, S. 43; NEUMANN 2000, S. 43. 
9 Vgl. MEIMBERG 1977, S. 248. 
1 0 Vgl. STIEGER 1980, S.37f; WIBERA 1976, S.3. Die Besonderheit der 

Dienstleistung Hochschulbildung ist dann, daß die Produktion nicht aus homogenen 
Einheiten besteht, sondern sich auf eine spezifische Situation bezieht und durch 
viele, Menge und Qualität betreffende  Dimensionen gekennzeichnet ist; vgl. 
JONGBLOED/KOELMAN 1994, S. 131. 
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I. Eigenschaften  des Gutes (Hochschul-)Bildung  23 

genauer die in ihm verkörperten Bildungskomponenten wie 
Kompetenz, Wissen und Fähigkeiten sind.11 Für die weiteren 
Ausfuhrungen ist diese Frage nur insofern von Belang, als sie 
mit der bereits in Kapitel A.II, erläuterten Interpretation von 
Bildung als Prozeß oder Ergebnis verwandt ist. Im folgenden 
wird Bildung grundsätzlich als (Güter-)Produktionsprozeß be-
trachtet und bei Bedarf  näher spezifiziert,  ob mit Bildung der 
Prozeß als solcher oder sein Ergebnis gemeint ist. 

2. Inspektionsgut  - Erfahrungsgut  - Vertrauensgut 

Abgesehen vom Fall des in der Realität nur selten anzutreffen-
den „neoklassisch-homogenen" Gutes12 existiert hinsichtlich der 
Qualität eines gehandelten Gutes grundsätzlich eine Informati-
onsasymmetrie zwischen Verkäufer  respektive Produzent und 
Käufer:  Während der Verkäufer/Produzent  (meist) die Qualität des 
Angebots genau kennt, kann der Käufer oft nur Vermutungen 
darüber anstellen. Die Spanne der Informationsasymmetrie  reicht 
dabei vom Inspektions- oder Suchgut, bei dem sich der Käufer vor 
Vertragsabschluß zu geringen Kosten umfassende Qualitätsinfor-
mationen verschaffen  kann, über das Erfahrungsgut,  dessen Quali-
tät vom Käufer erst nach dem Kauf - ohne unverhältnismäßig 
hohe Kosten - beurteilt werden kann, bis hin zum Vertrauens- oder 
Glaubensgut, bei dem die Qualitätsbeurteilung selbst nach dem 
Konsum nicht ohne weiteres möglich ist.13 

Bei Bildung handelt es sich gemäß dieser Klassifikation minde-
stens um ein Erfahrungsgut 14, denn die Qualität eines Bildungsan-
gebots kann vom Nachfrager  erst nach der Inanspruchnahme beur-
teilt werden. Wie gut die „genossene" Bildung tatsächlich ist, kann 
oft erst langfristig festgestellt werden, und Qualitätsmerkmale wie 

1 1 Vgl . REINISCH 1983, S. 272. 
1 "7 Beispiele sind börsenmäßig gehandelte Güter standardisierter Qualität wie 

Mineralöl oder Kaffee;  vgl. FRITSCH/WEIN/EWERS 1999, S. 267. 
1 3 Vgl. FRITSCH/WEIN/EWERS 1999, S. 267f. 
1 4 Vgl . BUTTLER 1994, S. 34. 
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24 Teil  Β: Die Rolle  des Staates  im Hochschulbereich 

beispielsweise die didaktische Aufbereitung des Lehrstoffs  sind 
durch den Nachfrager  eventuell überhaupt nicht zu beurteilen. 
Bildung könnte demnach sogar als Vertrauensgut klassifiziert 
werden. 

Aus dieser Informationsasymmetrie  können Probleme entste-
hen15, die im Abschnitt B.III.2.1 (Informationsmängel) eingehend 
untersucht werden. 

3. Konsumgut  vs. Investitionsgut 

Die Frage, ob es sich bei der Bildung - hier in erster Linie ver-
standen als Ergebnis eines Bildungsprozesses - um ein Investiti-
onsgut handelt, das der Erzielung von zukünftigem Einkommen 
dient, oder um ein Konsumgut, aus dem der Gebildete persönli-
chen Nutzen in politischen, privaten oder ästhetischen Lebensbe-
reichen16 zieht, kann nicht allgemein beantwortet werden17; denn 
Bildung verändert neben Wissen und Können auch Ausdrucks-
vermögen, Verhaltensweisen und Genußfähigkeit18. Insbesondere 
hilft die Klassifizierung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung, wonach Haushalte ausschließlich Konsumausgaben tätigen 
und nur Unternehmen oder der Staat investieren, hier nicht wei-
ter.19 Die meisten Bildungsinhalte lassen sich in der einen wie der 
anderen Weise nutzen und es liegt in der Entscheidung des Gebil-
deten, welchen Gebrauch er von seinen Kenntnissen machen will, 
respektive des Bildungsnachfragers,  ob er seine Nachfrage eher an 
seinen Interessen oder an der Verwertbarkeit von Qualifikationen 
orientiert20. 

1 5 Vgl . RAPOLD 1988, S. 8ff. 
1 6 Vgl. WEIZSÄCKER 1971a, S. 539. 
17 

MACHLUP bemerkt, wenn (Hochschul-)Bildung keins von beidem sei, dann 
sei die dritte Möglichkeit „Verschwendung, hinausgeworfenes Geld"; MACHLUP 
1965, S. 8. 

1 8 Vgl . EDDING 1985, S. 39; MACHLUP 1972, S. 116; GEHMACHER 1966, S. 27. 
1 9 Vgl . BLAUG 1970, S. 17. 
2 0 Vgl. HEUSS 1971, S. 523. Vgl. dazu auch SCHINDLER/MEISTER 1994. 
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. Eigenschaften  des Gutes (Hochschul-)Bildung  25 

Dies ist für die Frage nach der Notwendigkeit staatlicher Ein-
flußnahme insofern relevant, als 

• empirisch deutlich wird, daß Bildung als Konsumgut ein supe-
riores Gut21 ist, was zusammen mit dem noch zu diskutieren-
den teilweise meritorischen Charakter der Bildung für eine 
Förderung des Bildungskonsums von Beziehern geringer Ein-
kommen spricht, und 

• die steuerliche Behandlung der vom Nachfrager  getragenen 
Bildungskosten unterschiedlich sein müßte, je nachdem, ob es 
sich dabei um Konsum- oder Investitionsausgaben handelt (üb-
licherweise mindern Investitionen in Form von Abschreibun-
gen das steuerpflichtige Einkommen, während Konsum Ein-
kommensverwendung darstellt)22. 

Bildung kann einerseits durch den unmittelbaren Spaß am Ler-
nen23 als Konsumgut gelten (Bildung als eine Art Verbrauchsgut, 
wenn sie als Prozeß verstanden wird). Andererseits stellen auch 
erhöhtes Ansehen, erweiterte Möglichkeiten der Freizeitgestal-
tung24, die einem gebildeten Menschen offenstehen, oder allge-
mein erweiterte Selbstentfaltungsmöglichkeiten einen Konsumnut-
zen von Bildung dar25 (Bildung als Gebrauchsgut26, wenn sie als 
Ergebnis verstanden wird)27. Bildung dient in dieser Sichtweise 

2 1 Vgl. HELMES 1996, S. 63; SKIDELSKY 1995, S. 61; HELBERGER/PALAMIDIS 
1992, S. 26; MACHLUP 1975, S. 63; BOWEN 1970 (1964), S.201; VAIZEY 1966, 
S. 453f. 

2 2 Vgl. SCHMIDT, H. 1984, S. 153. 
2 3 Vgl. BOWEN 1970 (1964), S. 214. EDDING bezeichnet das Studium sogar als 

eine Lebensphase mit privilegiertem Status; vgl. EDDING 1985, S. 42. 
2 4 Vgl. BOWEN 1970 (1964), S. 215; AUTUME/MICHEL 1994, S. 462; BURRUP et 

al. 1996, S. 5f. 
2 5 Vgl. MAIER 1994, S. 90. WISEMAN äußert sich dagegen kritisch zur eindeutig 

positiven Bewertung der von ihm sogenannten „psychischen Erträge" der Bildung, 
da einerseits erst die mit der Erziehung verbundene Präferenzänderung  zu dieser 
positiven Bewertung führe und sich andererseits die Wahlmöglichkeiten z.B. 
hinsichtlich der Freizeitgestaltung nicht unbedingt erweitern, sondern vielleicht nur 
verändern; vgl. WISEMAN 1970 (1965), S. 343. 

2 6 SCHULTZ nennt dies „consumer capital"; vgl. SCHULTZ 1961b, S. 12. 
2 7 Vgl . BLAUG 1970, S. 20. 
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26 Teil  Β: Die Rolle  des Staates  im Hochschulbereich 

gemäß HüMBOLDTschen Idealen28 in erster Linie der Vervol l -
kommnung des Menschen.29 Darüber hinaus werden Vorteile eines 
gebildeten Marktteilnehmers auf Kapital- und Gütermärkten ange-
führt:  Geschulte Kommunikations- und Informationsverarbei-
tungsfahigkeiten 30 können zu für das Individuum besseren Ent-
scheidungen auf diesen Märkten beitragen.31 

Die Bedeutung von Bi ldung 3 2 als Investition in die Zukunft eines 
Menschen33 (und der Volkswirtschaft)  hat die Humankapitaltheo-
r ie 3 4 herausgestellt. Bereits bei ADAM SMITH findet sich der Ver-
gleich zwischen dem Aufwand zur Ausbildung eines berufstätigen 
Menschen und der Anschaffung  einer Maschine.35 In den 1960er 
Jahren wurden erste Versuche unternommen, das in den Menschen 
manifestierte Wissenskapital von Volkswirtschaften zu berech-
nen3 6 und seine Rolle und Bedeutung insbesondere für das Wir t -

2 8 Vgl. HUMBOLDT 1964a (1793); vgl. dazu auch MENZE 1980. 
2 9 Vgl . POHMER 1980, S. 93. 
3 0 Vgl . FRANKFURTER INSTITUT 1998, S. 5. 
3 1 Vgl . ARAI 1995, S. 15. 
3 2 Auch hier ist weiterhin der Begriff  Bildung angebracht, und nicht etwa nur 

Ausbildung (vgl. Fußnote 61 in Teil A), denn Bildungserträge ergeben sich nicht 
nur aus der reinen Berufsqualifikation. 

Τ-Ϊ J J Als vergleichbare Investitionen können die Gesundheitsausgaben und der 
Wechsel des Wohnortes gesehen werden; vgl. WEISBROD 1962, S. 106. 
Angesichts der Bedeutung von Bildungsinvestitionen für den Lebensweg eines 
Menschen machen es sich RICHTER/EUFINGER m.E. zu einfach, wenn sie davon 
ausgehen, daß Bildung als Investition ausschließlich das Ziel von allokativ begrün-
deten Eingriffen  des Staates sein sollte, während distributive Gesichtspunkte allen-
falls für Bildung als Konsumgut eine Rolle spielen sollten; vgl. RICHTER/EUFINGER 
1993, S. 385f. 

Zur Kritik an der Humankapitaltheorie, insbesondere ihrer empirischen Fun-
dierung vgl. BRINKMANN 1993. Zur Frage der Klassifizierung von Humankapital 
als Bestandteil des individuellen Vermögens vgl. HELMES 1996, S. 134ff. 

3 5 Vgl. SMITH 1990(1789), S. 87. 

Dabei sind grundsätzlich zwei Berechnungsmethoden zu unterscheiden: Auf 
der einen Seite die kostenorientierte Schätzung aller Aufwendungen, die für einen 
Menschen (bis zum Eintritt in die Erwerbstätigkeit) gemacht wurden, auf der 
anderen Seite die ertragsorientierte  Schätzung des Lebens-Einkommensstroms 
eines Menschen; vgl. EDDING 1980b, S. 4. 
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. Eigenschaften  des Gutes (Hochschul-)Bildung 27 

schaftswachstum zu untersuchen.37 Die mikroökonomische Per-
spektive38 von Bildungsentscheidungen als individuellen Investiti-
onsentscheidungen wurde vor allem durch GARY S. BECKERS An-
satz zur ökonomischen Erklärung menschlichen Verhaltens wei-
terentwickelt.39 Demnach wägt der Bildungsnachfrager  - ver-
gleichbar einem Unternehmer bei der Investition in Sachkapital -
die Kosten zusätzlicher Bildung in Form von direkten Kosten 
(Gebühren, Bücher u.ä., gegebenenfalls Fahrtkosten oder erhöhte 
Lebenshaltungskosten40, abzüglich finanzieller Unterstützung etwa 
von staatlicher Seite41) sowie Opportunitätskosten durch entgange-
nes Einkommen gegen den erwarteten42 Nutzen eines später erhöh-
ten Einkommens ab. 

Abbildung 3 verdeutlicht diese Abwägung graphisch: Der poten-
tielle Bildungsnachfrager  kann entweder sofort  ein Einkommen am 
Arbeitsmarkt erzielen oder aber zunächst zusätzliche Bildung 
nachfragen. Ihm entstehen dadurch Kosten einerseits durch direkte 
Aufwendungen für das Bildungsgut (dargestellt durch die Teilflä-
che unter der Zeitachse) und Opportunitätskosten durch entgange-
nes Einkommen während der Bildungszeit (dargestellt durch die 
Fläche über der Zeitachse). Diese Kosten muß er dem Bildungser-
trag (dargestellt durch die Fläche zwischen den Einkommenskur-
ven) gegenüberstellen. Als zusätzliche Bildungserträge neben dem 
höheren Einkommen können die Erweiterung der beruflichen Op-
tionen sowie das geringere Risiko der Arbeitslosigkeit angesehen 
werden.43 

3 7 Vgl . SCHULTZ 1961a; DENISON 1964. 

Deren Anfänge sind in der von JACOB MINCER 1958 aufgestellten „School-
ing-Hypothese" zu sehen; vgl. HELBERGER/PALAMIDIS 1992, S. 28; MINCER 1958. 

3 9 Vgl. BECKER 1970 (1964) und 1993. 
4 0 Vgl . ARAI 1995, S. 13; WEISBROD 1962, S. 123. 
4 1 Vgl . FREDRIKSSON 1997, S. 130. 
4 2 Der Bildungsnachfrager  muß also eine Prognose sowohl der Arbeitsmarktsi-

tuation als auch der Einkommensentwicklung durchführen;  vgl. HELBERGER/ 
PALAMIDIS 1992, S. 28f f  sowie 37f; FREDRIKSSON 1997, S. 130; FISCHER/BÖNIG 
1988, S. 5. 

4 3 Vgl . WEISBROD 1964, S. 19ff. 
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28 Teil Β: Die Rolle  des Staates  im Hochschulbereich 

Abbildung 3: Kosten-Ertrags-Modell 

Quelle: WOLTER/WEBER 1999, S. 608. 

Es wäre also für unterschiedliche Bildungsinhalte oder -gänge 
festzulegen, ob sie primär der zukünftigen Einkommenserzielung 
oder dem Privatvergnügen dienen, um dies steuerlich entsprechend 
zu berücksichtigen. 

Für den Hochschulbereich wäre es denkbar, eine Unterscheidung 
zwischen ordentlichem Studium und (einer eventuell erweiterten) 
Gasthörerschaft  zu treffen.  Ein Hochschulabschluß dürfte in erster 
Linie dazu dienen, am Arbeitsmarkt als Qualifikation verwertet zu 
werden. Wer sich akademische Bildung rein zu konsumtiven 
Zwecken aneignen möchte, benötigt nicht unbedingt einen forma-
len Abschluß und könnte deshalb den Status eines Gasthörers 
einnehmen. Hierfür  kann auch das zu zahlende Entgelt gegenüber 
dem ordentlichen Studium vermindert werden; denn der Gasthörer 
verursacht deutlich weniger Kosten, da er sich nicht an Prüfungen 
beteiligen muß. Die Kosten eines ordentlichen Studiums könnten 
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IL Der  Markt  als Ordnungsprinzip  des Bildungsbereichs  29 

dann beim Nachfrager  steuerlich als Investition berücksichtigt 
werden, während der Gasthörer seinen Bildungskonsum aus ver-
steuertem Einkommen finanzieren müßte. 

I I . Der Markt als Ordnungsprinzip des Bildungsbereichs 

Wie bereits in der Problemstellung angesprochen, besteht das 
Erkenntnisziel der vorliegenden Arbeit gerade nicht darin, Defizite 
des vorhandenen Hochschulsystems zu untersuchen. Statt dessen 
ist umgekehrt - der Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft 
folgend44 - davon auszugehen, daß der Marktmechanismus prinzi-
piell - also auch für den Bereich Bildung45 - ein wünschenswerte 
Ergebnisse hervorbringender  Lenkungs- und Koordinationsme-
chanismus ist46. Dieser muß lediglich ergänzt werden, wenn 
Marktversagen (i.e.S.) vorliegt oder bestimmte Ziele allein durch 
den Markt nicht erreicht werden können (Marktversagen i.w.S.). 

In Kapitel A.I. wurde kurz erläutert, daß vom Markt- oder Wett-
bewerbsmechanismus im allgemeinen die Erfüllung der sogenann-
ten Wettbewerbsfunktionen  erwartet wird: 

• politisch: Erweiterung und Sicherung individueller Freiheit 
Schaffung  von Handlungs- und Entscheidungs-
alternativen 

• wirtschaftlich: 
statisch: Allokationsfunktion (Effizienz) 

Angebotsfunktion (Orientierung an Nachfrage-
präferenzen) 
Verteilungsfunktion (Marktleistungsgerechtigkeit) 

4 4 Vgl . LITH 1985, S. 96. 
4 5 Vgl. RADNITZKY 1991, S. 15. Die Übertragung von Marktmechanismen auf 

den Bildungsbereich wird allerdings zum Teil auch als den Besonderheiten der 
Bildung entgegenstehend kategorisch abgelehnt; vgl. BÜNDNIS 90/DLE GRÜNEN 
o.J., S. 7. 

4 6 Vgl . WATRIN 1984, S. 247; WÜNSCHE 1990, S. 55; STRAUBHAAR 1996, 
S. 16; MONOPOLKOMMISSION 2000, S. 45; BARTLING 1980, S. 41f. 

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-12-20 23:03:27

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-50842-6



30 Teil Β: Die Rolle  des Staates  im Hochschulbereich 

dynamisch: Innovationsfunktion 
Imitations- und Anpassungsfunktion 

Was bedeutet die Erfüllung dieser Funktionen auf einem Markt 
fur das Gut (Hochschul-)Bildung47? Ein Bildungsmarkt setzt vor-
aus, daß jeweils mehrere Anbieter und Nachfrager  - bei Vertrags-
freiheit 48 - um Verträge über Bildungsleistungen rivalisieren, daß 
die Anbieter dabei verschiedene Aktionsparameter wie etwa Inhal-
te, Zeitrahmen und Lehrmethoden eines Bildungsganges49 variie-
ren können50 und insbesondere, daß der Preismechanismus zur 
Abstimmung von Bildungsnachfrage und Bildungsangebot genutzt 
wird51. Bildungsanbietern wie Bildungsnachfragern  müssen Hand-
lungsalternativen und damit Freiheitsspielräume offenstehen. 52 

Von einem wettbewerblich organisierten Bildungssystem ist 
grundsätzlich eher als von einem staatlichen Bildungsmonopol die 
Gewährleistung von Angebotsvielfalt und damit auch Meinungs-
und Ideenpluralismus zu erwarten.53 Ein staatliches Bildungssy-
stem birgt die Gefahr,  zur Indoktrination mißbraucht zu werden. 
Die Organisation des Bildungssystems als Markt statt als staatli-
cher Verwaltungsbereich entzieht das Bildungswesen außerdem 
den Problemen des politischen Prozesses54 wie etwa Wahlzyklen55 

sowie dem beherrschenden Einfluß der Bürokratie.56 

4 7 Sofern man nicht der Meinung ist, Bildung könne dem marktmäßigen Alloka-
tionsmechanismus grundsätzlich nicht anvertraut werden; vgl. HlCKEL 1971, 
S. 528. 

4 8 Vgl. LITH 1985, S. 98fT. 
4 9 Vgl. LITH 1985, S. 11 Of. 
5 0 Vgl. MÜLLER-BÖLING 1995a, S. 22. 
5 1 Vgl. LITH 1985, S. 97. 
5 2 Vgl. FRITSCH/WEIN/EWERS 1999, S. 15; LITH 1985, S. 96. 
5 3 Vgl. STRAUBHAAR 1996, S. 1 1. 
5 4 Vgl . PITLIK 1998, S. 58; FISCHER/BÖNIG 1988, S. 2; ALBACH 1977, S. 756. 
5 5 Vgl. BOOTH/SNOWER 1996, S. 11. 
5 6 Vgl. SELIGER/WROBEL 1998, S. 61; STRAUBHAAR 1996, S. 10; FLNEGOLI) 

1996, S. 239 und 243ff;  FÄRBER 2000, S. 196ff. 
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IL Der  Markt  als Ordnungsprinzip  des Bildungsbereichs  31 

Auch von der marktbeherrschenden Stellung eines privaten Bil-
dungsanbieters könnten jedoch Gefahren für den Pluralismus aus-
gehen, insbesondere, wenn der Anbieter eine bestimmte weltan-
schauliche Position vertritt (beispielsweise die Kirche). Ein funkti-
onsfähiger Wettbewerb begrenzt dagegen den Einfluß einzelner 
privater Bildungsanbieter ebenso wie den staatlichen Einfluß. 

Der Preis als Knappheitsindikator57 lenkt grundsätzlich auch in 
einem Bildungsmarkt die Ressourcen in die produktivste Verwen-
dung. Das bedeutet nicht nur, daß die zur Gewährleistung des 
Bildungsangebots notwendigen Produktionsfaktoren,  wie Personal 
und Lehrmittel, effizient  eingesetzt werden58, sondern auch, daß 
ein Bildungsmarkt für die Bildungsnachfrager  Anreize zum effi-
zienten Einsatz ihrer eigenen Ressourcen - Begabungen und Fä-
higkeiten ebenso wie finanzielle Mittel und Lebenszeit - setzen 
könnte.59 

Die Notwendigkeit, sich am Markt zu behaupten, veranlaßt die 
Bildungsanbieter, Bildungsgänge den Präferenzen  der Bildungs-
nachfrager  entsprechend zu gestalten und vor allem in vielfältiger 
Weise zu differenzieren 60 sowie sich Änderungen im Nachfrage-
verhalten flexibel anzupassen61. Hier wird bereits die zentrale 
Funktion des Wettbewerbs für die Dynamik des Bildungsmarktes 
deutlich. „Die Rolle des Wettbewerbs als Entdeckungsverfahren 
führt  zur Bereitstellung von Angeboten, die vorher unbekannt 
waren."62 Der Bildungsmarkt gewährleistet so für die Nachfrager 

5 7 Vgl. SCHMIDT, K.-D. 1984, S. 127; CASTAGNOS/ECHEVIN 1984, S. 173; LITH 
1983a, S. 84. 

5 8 Vgl. WATRIN 1984, S. 248. WATRIN merkt zwar an, daß der Übergang zu ei-
nem wettbewerblichen System auch zusätzliche Kosten verursachen kann, wenn 
Ressourcen statt in das eigentliche Bildungsangebot in den Verteilungskampf der 
Institutionen untereinander fließen (vgl. S. 245), allerdings sollten die Effizienzge-
winne durch eine wettbewerbliche Gestaltung der Anreizsysteme die Kosten einer 
verstärkten Öffentlichkeitsarbeit  überkompensieren. 

5 9 Vgl. SCHMIDT, K.-D. 1984, S. 120. 
6 0 Vgl. KRONBERGER KREIS 1993, S. 18. 
6 1 Vgl. PLATE 1995, S. 175; WEIZSÄCKER 1971a, S. 547. 
6 2 MONOPOLKOMMISSION 2000, S. 35. 
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32 Teil Β: Die Rolle  des Staates  im Hochschulbereich 

die Möglichkeit, den jeweils geeigneten und präferierten  Bil-
dungsweg auszuwählen.63 

Wettbewerb im Bildungswesen fuhrt  weiterhin dazu, daß beson-
dere Leistungen entsprechend belohnt werden: Bildungsanbieter, 
die mit ihrem Angebot besonders gut den Wünschen der Nachfra-
ger entsprechen, erzielen Markterfolge.  Auf der anderen Seite 
können sich auch herausragende Leistungen der Bildungsnachfra-
ger im Bildungsprozeß fiir  diese durch besondere Konditionen des 
Bildungsvertrages auszahlen, denn wie in Abschnitt B.I. l. erläutert 
wurde, stellen die Nachfrager  selbst einen Inputfaktor des eigenen 
Bildungsprozesses sowie teilweise der Bildungsprozesse ihrer 
Kommilitonen dar. Die marktmäßige Organisation des Bildungs-
wesens sorgt außerdem dafür,  daß derjenige, der einen persönli-
chen Nutzen aus der Inanspruchnahme eines Bildungsangebots 
hat, auch dessen Kosten trägt.64 Darüber hinaus wird argumentiert, 
erst das durch einen Bildungsmarkt zu erwartende, breite Bil-
dungsangebot ermögliche eine annäherungsweise Verwirklichung 
des Ziels der Chancengerechtigkeit65, da auf diese Weise den diffe-
renzierten Neigungen und Bedürfnissen der Nachfrager  am besten 
Rechnung getragen werden kann. 

Das Rivalisieren der Bildungsanbieter um Nachfrager  setzt An-
reize, einerseits neue und bessere Bildungsangebote66 zu entwik-
keln und bedarfsorientiert  auszudifferenzieren 67, z.B. hinsichtlich 
der Zusammensetzung von Inhalten oder der didaktischen Metho-
dik, andererseits bewährte Komponenten anderer Bildungsangebo-
te zu übernehmen und weiterzuentwickeln. Insbesondere ist damit 
zu rechnen, daß der Wettbewerb besser als eine politisch-
bürokratische Bildungsplanung neuen Herausforderungen  im Bil-
dungsbereich gerecht wird. 

6 3 Vgl. SCHLECHT 1998a, S. 51; JOHNES 1993, S. 86; MORKEL 1983a, S. 69. 
6 4 Vgl. SCHLECHT 1998a, S. 52; ROSIGKEIT 1995, S. 143f; BRINKMANN et al. 

1976, S. 223; WOLL 1973, S. 151. 
6 5 Vgl. MÜLLER-BÖLING 1995a, S. 23; SCHMID-SCHÖNBEIN 1984, S. 199. 
6 6 Vgl. LITH 1985, S. 121. 
6 7 Vgl. SCHMIDT, K.-D. 1984, S. 131f. 
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III.  Marktversagen  im Bildungsbereich 33 

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, daß ein Bildungs-
markt zum einen am besten in der Lage ist, der Freiheit des Indivi-
duums durch ein breitgefächertes  Angebot an Bildungsmöglichkei-
ten zu dienen68 und dieses Angebot effizient  bereitzustellen. Zum 
anderen werden auf diese Weise die richtigen Anreize für eine 
begabungs- und präferenzgerechte  Ausschöpfung der menschli-
chen Potentiale einer Volkswirtschaft  gesetzt. 

I I I . Marktversagen im Bildungsbereich 

Der Marktmechanismus kann allerdings die im vorangehenden 
Kapitel skizzierten positiven Wirkungen nur in dem Maße entfal-
ten, wie die Bedingungen für seine Funktionsfahigkeit erfüllt  sind. 
Als mögliche „Störfaktoren",  die die Leistungsfähigkeit wettbe-
werblicher Marktsteuerung beeinträchtigen69, werden vor allem die 
Existenz von Unteilbarkeiten, externen Effekten  und öffentlichen 
Gütern70 sowie Informationsmängeln oder verzerrten Präferenzen 71 

bei den Konsumenten genannt.72 Daneben stellt sich die Frage, 
inwieweit die Verteilungsergebnisse des Marktes politisch und 
gesellschaftlich akzeptabel sind. Bildung ist ein Gut, dessen Ver-
teilung in der öffentlichen  Meinung besondere Aufmerksamkeit 
genießt und bei dem „Ungerechtigkeiten" kritischer gesehen wer-
den als bei der Einkommensverteilung an sich.73 

Wenn also in den folgenden Abschnitten die Notwendigkeit 
staatlichen Handelns im Bildungs- und speziell im Hochschulbe-
reich als Folge von Mängeln des Marktmechanismus untersucht 
wird, dann ist dabei der Begriff  des Marktversagens sehr weit 
gefaßt: Die Analyse beschränkt sich nicht auf Störungen der Effi-

6 8 Vgl. WEIZSÄCKER 1975, S. 321. 
6 9 Vgl. WOLL 1973, S. 139. 
7 0 Vgl. BARTLING 1992, S. Ii. 
7 1 Vgl . BARTLING 1983, S. 329. 
7 2 Vgl. JOHNES 1993, S. 12; BLAUG 1970, S. 102. 
7 3 Vgl . BLOMQUIST/CHRISTIANSEN 1995, S. 548; STRAUBHAAR 1998, S. 154. 
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34 Teil Β: Die Rolle  des Staates  im Hochschulbereich 

zienz allein - Marktversagen im engeren Sinne - , sondern bezieht 
auch Distributionsmängel im Sinne einer Verletzung des Gerech-
tigkeitsziels der Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft  mit ein. 
Letzteres, das Marktversagen im weiteren Sinne in der hier ver-
wendeten Terminologie, wird beispielsweise von LUCKENBACH in 
Abgrenzung von Marktversagen als Effizienzproblem  auch als 
,Marktablehnung' bezeichnet, da der Marktmechanismus hier 
grundsätzlich funktionsfähig  ist, seine Distributionsergebnisse aber 
abgelehnt werden.74 Die gleiche sachliche Abgrenzung liegt den 
Begriffen  , Marktversagen4 und ,Versagen wettbewerblicher 
Marktsteuerung' bei ZOHLNHÖFER zugrunde.75 

Die Struktur der Analyse im Rahmen einer normativen Theorie 
des Marktversagens76 - aus Mängeln des Marktes wird staatlicher 
Handlungsbedarf  abgeleitet - folgt dem Schema der Wettbewerbs-
funktionen: Da sich bei den klassisch-politischen Wettbewerbs-
ftinktionen keine Anhaltspunkte für Marktversagen ergeben, kon-
zentriert sich die Argumentation auf die Allokationsfunktion (Ab-
schnitt B.III. 1.), die Angebotsfunktion (Abschnitt B.III.2.) und die 
Verteilungsfunktion (Abschnitt B.III.3.), wobei davon auszugehen 
ist, daß sich die in diesen Bereichen zu findenden Marktversagens-
tatbestände auch auf die dynamischen Wettbewerbsfunktionen 
negativ auswirken. Die Allokations- und die Angebotsfunktion 
werden also dynamisch interpretiert. Allokationsprobleme werden 
vermutet als Folge der möglichen Charakterisierung von Bildung 
als öffentliches  Gut (B.III. 1.1), durch externe Effekte  der Bildung 
(B.III. 1.2), durch Unteilbarkeiten bei der Bildungsproduktion 
(B.III. 1.3) sowie durch Kapitalmarktversagen bei der Bildungsfi-
nanzierung (B.III. 1.4). Die Angebotsfunktion kann gestört werden 
einerseits durch Informationsmängel auf dem Bildungsmarkt 
(B.III.2.1), andererseits durch verzerrte Präferenzen  der Bildungs-
nachfrager  (B.III.2.2). Im Rahmen der Distributionsfunktion wird 

7 4 Vgl. LUCKENBACH 1986, S. 145ff. 
7 5 Vgl. ZOHLNHÖFER 1997, S. 31. 
7 6 Vgl. BLANKART 1991, S. 57ff. 
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III.  Marktversagen  im Bildungsbereich 35 

insbesondere die Frage der Chancengerechtigkeit im Bildungsbe-
reich diskutiert (B.III.3.). 

1. Allokationsfunktion:  Effizienz  als Ziel  der  Bildungspolitik 

1.1 Öffentliches  Gut - Clubgut - Privates Gut 

Bildung wird, insbesondere von Nicht-Wirtschaftswissen-
schaftlern, oft als öffentliches  Gut bezeichnet. Wie noch zu zeigen 
sein wird, handelt es sich bei den Leistungen der Bildungsanbieter 
aber keinesfalls um öffentliche  Güter im ökonomischen Sinn. Der 
pädagogischen Aussage, Bildung sei ein öffentliches  Gut in dem 
Sinne, daß sie von öffentlichem Interesse ist, kann man dagegen 
ebenso zustimmen wie der juristischen Aussage, Bildung sei ein 
öffentliches  Gut, weil sie in der Bundesrepublik Deutschland unter 
der Aufsicht des Staates77 steht.78 Diese Interpretationen des Be-
griffs  ,öffentliches  Gut4 sind jedoch nicht Gegenstand der folgen-
den Betrachtung. 

Im ökonomischen Sinn ist ein (rein) öffentliches  Gut nach 
SAMUELSON und MUSGRAVE durch zwei Kriterien charakteri-
siert79: 

• Nicht-Anwendbarkeit des Ausschlußprinzips: Konsumenten 
können nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand vom Kon-
sum des Gutes ausgeschlossen werden. Es kann deshalb von 
den Nachfragern  kein Preis für das Gut verlangt werden; die 
Nachfrager  sind nicht gezwungen, ihre Präferenzen  für das Gut 
zu enthüllen. „Wettbewerbliche Selbststeuerung setzt voraus, 
daß das Ausschlußprinzip angewendet werden kann."80 

7 7 Alternativ wird Bildung auch als politisches Gut bezeichnet, d.h. als ein Gut, 
über dessen Verteilung im politisch-administrativen Prozeß entschieden wird; vgl. 
WIDMAIER 1975, S. 44. 

7 8 Vgl. BECKER 1992, S.221. 
7 9 Vgl. SAMUELSON/NORDHAUS 1989, S. 770f; MUSGRAVE/MUSGRAVE/ 

KULLMER 1990, S. 55f. 
8 0 BARTLING 1983, S.332. 

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-12-20 23:03:27

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-50842-6



36 Teil Β: Die Rolle  des Staates  im Hochschulbereich 

• Nicht-Rivalität im Konsum: Die Teilnahme eines Konsumen-
ten am Konsumnutzen reduziert den Konsumnutzen anderer 
Konsumenten desselben Gutes nicht; der gleiche Nutzen steht 
ohne gegenseitige Beeinträchtigung allen zur Verfügung. In 
diesem Fall ist ein Ausschluß von Nachfragern  ineffizient, 
selbst wenn er möglich ist. 

Trifft  nur eines der beiden Kriterien auf ein Gut zu bzw. treffen 
die Kriterien auf ein Gut nur teilweise zu, so spricht man von ei-
nem Mischgut (impure public good). Güter, bei denen Rivalität im 
Konsum vorliegt, das Ausschlußprinzip aber nicht anwendbar ist, 
werden auch als Allmendegüter bezeichnet; den umgekehrten Fall 
(keine Rivalität, Ausschluß möglich) bezeichnet der Begriff  Maut-
gut.81 

Anhand dieser Kriterien kann überprüft  werden, ob Bildung die 
Merkmale eines öffentlichen  Gutes besitzt, so daß eine staatliche 
Bereitstellung82 erforderlich  wird83. 

Hinsichtlich des Ausschlußprinzips ist festzustellen, daß es von 
Bildungsinstitutionen grundsätzlich angewandt werden kann und 
auch angewandt wird, z.B. in Form von notwendigen Zulassungen 
zum Besuch einer Bildungsinstitution oder Ausweisen zur Biblio-
theksbenutzung. Insbesondere die Tatsache, daß der Bildungsnach-
frager  üblicherweise Zeugnisse und Bescheinigungen über die von 
ihm „aufgenommenen" Bildungsgüter benötigt84, ermöglicht den 
Ausschluß einzelner, z.B. nicht zahlungswilliger Konsumenten. 

Nicht-Rivalität im Konsum kann im Bildungsbereich allenfalls 
partiell festgestellt werden. So wird etwa die Aufnahme eines 
weiteren Kindes in eine Klasse den Bildungsprozeß der übrigen 
Schüler nicht beeinträchtigen, eine Verdopplung der Klassenstärke 

8 1 Vgl. BLANKART 1991, S. 56. 
Ο Λ 

Bereits an dieser Stelle ist anzumerken, daß staatliche Bereitstellung nicht 
zwingend auch Produktion des Gutes durch staatliche Institutionen meint; vgl. 
LÜDEKE 1985, S. 89. 

8 3 Vgl. HÄUSER 1983, S. 18; LÜDEKE 1985, S. 72. 
8 4 Vgl. LÜDEKE 1985, S. 107. 
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III.  Marktversagen  im Bildungsbereich 37 

aber verschlechtert höchstwahrscheinlich die Qualität des Gutes 
Schulbildung fur alle Konsumenten dieser Klasse. 

Insgesamt kann also konstatiert werden, daß das Gut Bildung 
keineswegs ein rein öffentliches  Gut ist; es trägt lediglich partiell 
Züge eines Mischgutes, da in Teilbereichen Nicht-Rivalität im 
Konsum gegeben ist.85 Diese spezielle Konstellation aus durch-
setzbarem Ausschlußprinzip bei gleichzeitiger Nicht-Rivalität im 
Konsum bis zu einer gewissen Kapazitätsgrenze bezeichnet man 
auch mit dem Begriff  Clubgut.86 

Als mögliches drittes Kriterium für ein öffentliches  Gut wird in 
der Literatur die Nicht-Zurückweisbarkeit des Konsums ange-
führt 87: Jeder muß das Gut (in gleichem Umfang) konsumieren, 
selbst wenn er es nicht wünschen sollte; als Beispiel gilt die Lan-
desverteidigung.88 Es ist unmittelbar deutlich, daß dieses Kriterium 
auf Bildung nicht zutrifft,  sofern nicht mit der staatlichen Bereit-
stellung auch ein Konsumzwang (Schulpflicht) verbunden wird. 

Die angeführten Argumente lassen sich auf den speziellen Fall 
der Hochschulbildung anwenden: Ein Ausschluß einzelner Stu-
dierwilliger vom ordentlichen Studium ist durch die Notwendig-
keit der Zulassung und Immatrikulation möglich und wird prakti-
ziert. Auch wenn eine Kontrolle etwa des Studierendenausweises 
beim Zugang zu einzelnen Veranstaltungen vermutlich noch einen 
zu hohen Aufwand verursachen würde, ist ein wirksamer Aus-
schluß dennoch möglich: Eine bloße Teilnahme an Veranstaltun-
gen ohne die Möglichkeit zur Erbringung von Leistungsnachwei-
sen und zum ordentlichen Abschluß des Studiums hat zwar einen 
nicht unerheblichen Nutzen für den Nachfrager; fur die Verwer-
tung am Arbeitsmarkt ist die Zertifizierung  des absolvierten Bil-
dungsgangs jedoch nahezu unerläßlich89. 

8 5 Vgl. ROSIGKEIT 1995, S. 94f. 
8 6 Vgl. BUCHANAN 1965, S. 1. 
8 7 Vgl. KUNA 1979, S. 11 und 14. 
8 8 Vgl. HÄUSER 1983, S. 20. 
8 9 Vgl. LÜDEKE 1985, S. 107. 
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38 Teil Β: Die Rolle  des Staates  im Hochschulbereich 

Nicht-Rivalität im Konsum ist an der Hochschule im Vergleich 
etwa zur Schule noch in vergleichsweise hohem Maße gegeben, da 
die Veranstaltungsform der Vorlesung dieses Kriterium grundsätz-
lich erfüllt.  Allerdings sind zum einen Überfüllungseffekte 90 fest-
zustellen, die dazu fuhren, daß spätestens dann, wenn die Sitzplät-
ze in einem Hörsaal nicht mehr ausreichen oder der Geräuschpegel 
deutlich steigt, der Nutzen aller Nachfrager  beeinträchtigt wird. 
Zum anderen stellt die Vorlesung nur eine mögliche Veranstal-
tungsform an der Hochschule dar. Dagegen wird etwa bei Labor-
und Computerpraktika oder Seminarveranstaltungen die Rivalität 
der Nachfrager  um die begrenzten Plätze sofort  sichtbar. Das Kri-
terium der Nicht-Rivalität im Konsum müßte deshalb differenziert 
nach Studienfachern und Studienabschnitten, insbesondere nach 
Lehr- und Lernformen,  betrachtet werden.91 

Als Ergebnis bleibt festzuhalten, daß das Gut Hochschulbildung 
allenfalls in Teilbereichen als Mischgut, genauer als Clubgut92 -
wobei der relevante „Club" praktisch für jede Veranstaltung spezi-
ell definiert  werden müßte93 - angesehen werden kann94; keines-
falls handelt es sich dabei um ein rein öffentliches  Gut. 

Wenn doch auch Ökonomen Bildung manchmal als öffentliches 
Gut bezeichnen, kann dies auch an der in Kapitel A.II, erwähnten 
Doppeldeutigkeit des Begriffs  Bildung liegen: Meint man mit 
Bildung nicht den Bildungsprozeß, sondern dessen Ergebnis, dann 
weist Bildung Züge eines öffentlichen  Gutes in dem Sinne auf, daß 
Dritte von ihrem Nutzen nicht vollständig ausgeschlossen werden 

9 0 Vgl. PICKHARDT 1998, S. 45; ROSIGKEIT 1996, S. 856. 
9 1 Vgl. ROSIGKEIT 1996, S. 859. 
9 2 Vgl. TIETZEL/MÜLLER 1998b, S.243; JOHNES 1993, S. X I I ; HANSJÜRGENS 

1999, S. 261. 
9 3 Deshalb wird der Ansatz der Clubtheorie, nach der die Bereitstellung eines 

solchen Gutes dem jeweiligen Club der Nachfrager  z.B. in einer genossenschafts-
ähnlichen Organisation überlassen werden sollte, hier auch nicht weiterverfolgt. 
Vgl. KÜHNE 1984, S. 120. 

9 4 Statt als Mischgut wird Hochschulbildung auch als Güterbündel bezeichnet, 
etwa aus dem öffentlichen  Gut ,Vortrag eines Dozenten' und dem privaten Gut 
,Sitzplatz im Hörsaal'. Vgl. PICKHARDT 1998, S. 45. 
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I. Marktversagen  im Bildungsbereich 39 

können.95 Dieser Aspekt von Bildung wird im Abschnitt B.III. 1.2 
(Externe Effekte)  noch eingehend diskutiert. 

Das Marktversagens-Argument der Nicht-Ausschließbarkeit und 
Nicht-Rivalität erhält für die Hochschulbildung allerdings zusätz-
liches Gewicht angesichts der in Abschnitt B.I.l. erläuterten Kup-
pelproduktion von Forschung und Lehre. Insbesondere der Bereich 
der Grundlagenforschung,  also der nicht patentierungsfähigen 
Forschungsergebnisse96, wird allgemein als klassischer Fall eines 
öffentlichen  Gutes angesehen97, bei dem der Staat selbst als Nach-
frager  auftreten muß98, um die Versorgung sicherzustellen und 
gleichzeitig zu gewährleisten, daß die für die Freiheit der Wissen-
schaft notwendige Autonomie99 der Forscher gewahrt bleibt100. 
Geht man tatsächlich von einer untrennbaren Verbindung von 
Forschung und Lehre aus101, dann könnte eine staatliche Unterstüt-
zung auch der Lehre mit diesem Argument gerechtfertigt  wer-
den102. 

9 5 Vgl . HELMES 1996, S. 68ff;  SIEBERT 1996, S. 107. 
9 6 Vgl . STIGLITZ/SCHÖNFELDER 1989, S. 396. 
9 7 Vgl . SCHULTZ 1972, S. S24; ROMER 1990, S. 266; HARE/WYATT 1992, S. 54; 

MONOPOLKOMMISSION 2000, S. 3; RICHTER 2000, S. 65. 
9 8 Vgl. RICHTER 1999, S. 41; LITH 1998a, S. 302; dagegen kritisch STRAUB-

HAAR 1996, S. 50. 
9 9 Die Autonomie der Forscher hat zwei Komponenten: akademische Freiheit 

und inhaltliche Autonomie. Akademische Freiheit kann definiert  werden als die 
Freiheit des akademischen Individuums, in der Forschung der Wahrheit, wohin sie 
auch immer fuhren mag, zu folgen, ohne bei etwaigen Verletzungen politischer, 
religiöser oder sozialer Konventionen Sanktionierung oder Arbeitsplatzverlust 
befurchten zu müssen. Inhaltliche Autonomie ist die Möglichkeit der Forscher, 
Ziele und Programme selbst zu bestimmen; vgl. GOEDEGEBUURE et al. 1993a, 
S. 17f. Ein Problem, das hier nicht vertieft  werden kann, ist die Frage des rechtli-
chen Status der Institutionen, die diese Autonomie gewährleisten können; vgl. 
BODENHÖFER 1985, S. 33. 

1 0 0 Vg l BUCHBINDER 1993, S. 333; LÖWENTHAL 1971, S .46 und 87; 
SCHIEDERMAIR 1997, S. 15f; OECD 1990, S. 72. 

1 0 1 Vgl. beispielsweise HERZOG 1996b, S. 664. 
1 0 2 Vgl . TIMMERMANN 1985, S. 174; HANSJÜRGENS 1999, S. 261; LÜDEKE/ 

BECKMANN 1998, S. 2. 
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40 Teil Β: Die Rolle  des Staates  im Hochschulbereich 

1.2 Externe Effekte 

1.2.1 Externe Effekte  im „Konsum"103 

„Die staatlichen Hochschulen sind Grundpfeiler  für die wissenschaft-
liche, kulturelle, technische und wirtschaftliche Entwicklung in der 
Bundesrepublik Deutschland."104 

In diesem Satz drückt sich die Überzeugung aus, daß Bildung -
in diesem Fall Hochschulbildung - nicht nur dem jeweiligen Indi-
viduum, sondern der gesamten Gesellschaft respektive Volkswirt-
schaft zugute kommt.105 

Externe Effekte,  also Auswirkungen von Transaktionen auf Drit-
te, die nicht in das Entscheidungskalkül der Verursacher einbezo-
gen werden106, bewirken eine Abweichung von der optimalen 
Faktorallokation: Das entsprechende Gut wird nicht in optimalem 
Umfang produziert bzw. konsumiert.107 Externalitäten können 
grundsätzlich technologischer (direkter) oder pekuniärer (indirek-
ter) Natur sein: Im Fall der technologischen Externalitäten besteht 
ein direkter Zusammenhang zwischen den Nutzenfunktionen meh-
rerer Akteure108, der nicht durch den Marktmechanismus erfaßt 
und ausgeglichen wird und eine wesentliche Ursache für Markt-
versagen darstellt. Dagegen entstehen pekuniäre Externalitäten 
dadurch, daß Verhaltensänderungen von Marktteilnehmern die 
Knappheitsrelationen auf Märkten verändern und andere Markt-

^ Mit Konsum ist hier nicht gemeint, daß Bildung als Konsumgut genutzt 
wird, sondern daß es um Effekte  geht, die bei der Verwendung des Gutes entstehen, 
in Abgrenzung zu externen Effekten  im Produktionsprozeß. 

1 0 4 HRK 1992, S. 8. 
1 0 5 Vgl. auch EXPERTENKOMMISSION 2000, S. 9. 
^ Allgemein formuliert  sind externe Effekte  dann vorhanden, „wenn in der 

Nutzen- bzw. Gewinnfunktion eines Akteurs A (UA) außer dessen eigenen Aktions-
parametern (X'A, X2A, X'A) mindestens eine Variable (Y) enthalten ist, die nicht 
(vollständig) von A, sondern von einem (oder mehreren) anderen Akteur(en) kon-
trolliert wird; es gilt also I^UAÌX'A, X2A, XA, Y)". FRITSCH/WEIN/EWERS 
1999, S. 92. 

1 0 7 Vgl . BODENHÖFER 1978, S. 135; WEISBROD 1964, S. 4. 
1 0 8 Vgl. PESTON 1966, S. 185. 
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III.  Marktversagen  im Bildungsbereich 41 

teilnehmer durch in der Folge steigende oder sinkende Preise be-
troffen  sind. Da dies gerade das Funktionieren des Marktmecha-
nismus anzeigt, liegt kein Marktversagen vor.109 Entsprechend sind 
auch nur technologische externe Effekte  Gegenstand der weiteren 
Betrachtung. 

Im Bereich Bildung werden in erster Linie positive externe Ef-
fekte (externe Nutzen) diskutiert. Dies würde bedeuten, daß ohne 
staatliche Eingriffe  zuwenig Bildung vom Markt bereitgestellt 
wird. 

Zumindest erwähnt werden sollten allerdings mögliche negative 
externe Effekte  von Bildung110: 

• Da die Verwendung der erworbenen Kenntnisse ins freie Er-
messen des Gebildeten gestellt ist, könnte Bildung auch zum 
Schaden Dritter bzw. der Gesellschaft genutzt werden, indem 
der Gebildete seine Kenntnisse und Fähigkeiten beispielsweise 
zur möglichst perfekten Verübung von Verbrechen einsetzt. 

• Die sogenannte These vom „akademischen Proletariat"111 be-
sagt, daß erhebliche Frustrationen entstehen (können), wenn 
Personen unter ihrem Qualifikationsniveau beschäftigt wer-
den112; denn mit dem Erwerb von Bildung ist keine Garantie 
für eine angemessene spätere Beschäftigung verbunden. Das 
Statusbewußtsein und das Anspruchsdenken hinsichtlich be-
sonderer Privilegien, die durch ein Studium entstehen (kön-
nen),113 könnten sich als sozial destruktiv erweisen.114 

1 0 9 Vgl. FRITSCH/WEIN/EWERS 1999, S. 93. 

1 ^ Davon zu trennen sind negative externe Effekte  des Nulltarifs  für Bildung, 
die etwa durch die Überfüllung von Bildungsinstitutionen entstehen. 

1 1 1 TEICHLER 1974, S.201. 
1 1 2 Vgl. SCHMIDT, K.-D. 1984, S. 120. 
1 1 3 Vgl. PORTELE/HUBER 1983, S. 99. 
1 1 4 Vgl. BOWEN 1970 (1964), S. 213; LlTH 1985, S. 29; POHMER 1980, S. 94. 
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42 Teil Β: Die Rolle  des Staates  im Hochschulbereich 

Üblicherweise werden diese möglichen negativen externen Ef-
fekte aber als quantitativ weniger bedeutend angenommen115: Sie 
sind eher als Minderung der positiven Effekte  denn als eigenstän-
dige negative Effekte  anzusehen.1,6 Deshalb werden sie hier ver-
nachlässigt. 

Die positiven externen Effekte  der Bildung können in drei 
Gruppen gegliedert werden: W E I S B R O D prägte dafür 1962 nach 
den jeweiligen Nutznießern die Unterteilung in employment-
related beneficiaries', ,residence-related beneficiaries' und socie-
ty in general'.117 Daran angelehnt erfolgt die Analyse hier in den 
Kategorien ,produktivitätssteigernde Effekte',  ,wohnortbezogene 
Effekte'  und sogenannte atmosphärische Effekte' 118. 

1.2.1.1 Produktivitätssteigernde externe Effekte 

Die produktivitätssteigernden externen Effekte  der Bildung gel-
ten als ökonomisch harter Kern einer Argumentation für bildungs-
politischen Handlungsbedarf. 119 Sie umfassen alle Vorteile, die der 
Volkswirtschaft  durch Produktionssteigerungen aufgrund der hö-
heren Arbeitsleistung der gebildeten Person, also durch eine besse-
re Qualität des Faktors Arbeit120 entstehen. Staatliche Maßnahmen 
im Bildungsbereich, insbesondere die staatliche Finanzierung des 
Bildungsangebots, werden oft mit diesem Argument begründet. 

Dabei wird zum Teil übersehen, daß die höhere Produktivität 
sowohl des gebildeten Arbeitnehmers selbst als auch eventuell die 
seiner Kollegen121 - durch eine effizientere  Arbeitsteilung sowie 

^ So betrachtet beispielsweise WEIZSÄCKER die Gefahr eines akademischen 
Proletariats als gegenstandslos; vgl. WEIZSÄCKER 1975, S. 312. 

1 1 6 Vgl. BOWEN 1970 (1964), S. 213. 
1 1 7 Vgl. WEISBROD 1962, S. 116. 

' ^ Der Begriff  atmosphärische Effekte4 für Effekte,  die die Gesellschaft insge-
samt betreffen,  wurde von BLAUG geprägt; vgl. BLAUG 1970, S. 108. 

1 1 9 Vgl. LlTH 1985, S. 19. 
1 2 0 Vgl. SCHULTZ 1963, S. 42; EDERER/SCHULLER 1999, S. 83. 
1 2 1 Vgl. CREEDY 1995, S. 33; RICHTER/WIEGARD 1998, S. 15. 
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III.  Marktversagen  im Bildungsbereich 43 

durch Imitation besserer Arbeitstechniken - im Konzept der 
Grenzproduktivität enthalten sind.122 Bei einer Entlohnung gemäß 
dem Grenzprodukt seiner Arbeitsleistung kann der gebildete Ar-
beitnehmer also die produktivitätssteigernden Effekte  seiner Bil-
dung internalisieren. Dieser Argumentation liegt allerdings die 
Annahme zugrunde, daß Einkommensunterschiede in einer 
Marktwirtschaft  durch Produktivitätsunterschiede bedingt sind.123 

Gerade bei Arbeitsmärkten sind aber nicht nur Marktunvollkom-
menheiten124, sondern häufig auch eine hohe Regulierungsdichte 
zu beobachten125, so daß regelmäßig von einer eher nicht wettbe-
werblichen Ordnung des Arbeitsmarktes ausgegangen werden 
kann126. Die Annahme einer Entlohnung nach Grenzproduktivitä-
ten ist deshalb als problematisch anzusehen, von Problemen der 
Meßbarkeit der Produktivität einmal ganz abgesehen127. 

1 2 2 Vgl. WEIZSÄCKER 1971a, S. 543; SCHMIDT, H. 1984, S. 157f. 
1 2 3 Vgl. BOWEN 1970 (1964), S. 207. 
1 2 4 Vgl . BOOTH/SNOWER 1996, S. 5f; WEISBROD 1962, S. 105. 
1 2 5 Vgl. WOLTER/WEBER 1999, S. 606. 
1 2 6 Vgl. BLAUG 1965, S. 227ff;  BLAUG 1970, S. 201; ECKAUS 1970 (1962), 

S. 95. 
1 2 7 Vgl. DOHMEN 1999b, S. 129. Die Screening/Signalling-Theorie  geht deshalb 

davon aus, daß formale Bildungsabschlüsse insbesondere bei der Einstellung eines 
Arbeitnehmers als Signal für die Produktivität und damit als Filter fur die Auswahl 
dienen, weil zwischen Bildungsinhalten und Arbeitsplatzanforderungen  oft kein 
direkter Zusammenhang besteht; vgl. dazu WEISS 1995. Als Erklärungsansatz für 
die Bildungsnachfrage steht sie im Gegensatz zur Humankapitaltheorie (vgl. 
BLANKART/KRAUSE 1999a, S. 481), da sie in ihrer Reinform besagt, daß durch 
einen höheren Bildungsabschluß keine zusätzlichen Qualifikationen entstehen, 
sondern nur bereits vorher vorhandene Eigenschaften des Absolventen signalisiert 
werden. Empirische Belege dieser Theorie finden sich beispielsweise in 
WELTBANK 1999, S. 51; sowie HUNGERFORD/SOLON 1987. Zur genaueren Ab-
grenzung von signalling vs. screening vgl. JOHNES 1993, S. 18ff.  Frühe Ansätze zu 
einer solchen Differenzierung  der Erklärung für den Zusammenhang von Bildung 
und Einkommen finden sich bereits 1972 bei BLAUG, der neben der von ihm soge-
nannten ökonomischen (Humankapitaltheorie) und der psychologischen (Signal-
ling/Screening-Theorie) Erklärung noch eine soziologische Erklärung unterschei-
det, die an die von BOURDIEU und PASSERON entwickelte Reproduktionstheorie 
(vgl. BOURDIEU/PASSERON 1971 ) erinnert; vgl. BLAUG 1972. 
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44 Teil Β: Die Rolle  des Staates  im Hochschulbereich 

Auf der anderen Seite bieten sich einem gut ausgebildeten Ar-
beitnehmer auf dem Arbeitsmarkt erweiterte Möglichkeiten128 

sowie eine Reihe von nicht-monetären Zusatzvorteilen (fringe 
benefits)129 wie beispielsweise angenehmere Arbeitsbedingun-
gen130. Außerdem muß berücksichtigt werden, daß der Gebildete 
selbst entscheiden kann, ob er seine Kenntnisse in produktiver 
Weise einsetzen wil l oder rein konsumtiv131 zu seinem persönli-
chen Nutzen. 

Insgesamt ist davon auszugehen, daß zwar ein Großteil der di-
rekt produktivitätssteigernden Effekte  der Bildung von dem Gebil-
deten internalisiert werden kann, aber auch Dritte sich einen Teil 
der Bildungserträge aneignen können.132 Probleme der Quantifizie-
rung der verbleibenden externen Effekte  erschweren allerdings die 
Rechtfertigung erheblicher staatlicher Eingriffe  mit dieser Begrün-
dung. 

Bedeutender für die Begründung bildungspolitischer Maßnah-
men als die größtenteils internalisierbaren, direkten produktivitäts-
steigernden Effekte  sind jedoch die Wachstumseffekte  von Bil-
dung133, die man auch als indirekte produktivitätssteigernde Effek-
te bezeichnen könnte. 

Der Focus der modernen Wachstumstheorie liegt schon seit ei-
niger Zeit auf der Untersuchung endogener Wachstumsprozesse.134 

So gibt es eine Vielzahl von Modellen, die den Einfluß des Hu-

1 2 8 Vgl. WEISBROD 1962, S. 108. 
1 2 9 Vgl . BOWEN 1970 (1964), S.210ff; ARAI 1995, S. 14; VAILLANCOURT 

1995, S.533. 
WEALE fuhrt  für England das Beispiel der Lehrer an, die - gemessen an ih-

rer Ausbildung - nur relativ gering entlohnt werden, aber offenbar  Zusatznutzen in 
Form von besonderer Freude an der Arbeit aus ihrer Tätigkeit ziehen, der die 
niedrigen Gehälter kompensiert; vgl. WEALE 1992, S. 36. 

Zum Doppelcharakter der Bildung zwischen Investitionsgut und Konsumgut 
siehe Abschnitt B.I.3. 

1 3 2 Vgl. ECKAUS 1970 (1962), S. 74. 
1 3 3 Vgl. BOOTH/SNOWER 1996, S. 1. 
1 3 4 Vgl. S0RENSEN 1993, S. 73. 
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III.  Marktversagen  im Bildungsbereich 45 

mankapitals (z.T. auch explizit der Bildungspolitik135) auf Wachs-
tumsprozesse abbilden sollen136, z.T. unter dem Stichwort ,Devel-
opment accounting'137. Humankapital kann deshalb nicht nur als 
private, sondern muß auch als soziale Investition verstanden wer-
den.138 Für den Bereich der Hochschulbildung spielt diese speziel-
le Art der produktivitätssteigernden externen Effekte  eine besonde-
re Rolle, da gerade von akademisch gebildeten Arbeitnehmern 
(oder Selbständigen) wachstumsfordernde  Impulse erwartet wer-
den, und zwar in dreierlei Hinsicht: 

• Hervorbringung von Innovationen139 

Technischer Fortschritt resultiert zwar vor allem aus For-
schungsaktivitäten140 und weniger unmittelbar aus Bildungs-
aktivitäten; die industrielle Forschung141 ist jedoch nur mög-
lich durch die zuvor an den Universitäten ausgebildeten Fach-
kräfte 142. Die Universitäten liefern „Input" fur die Produktion 
von Innovationen, indem sie bei den Studierenden Kompeten-
zen aufbauen, die die Entwicklung neuer Sach- und Dienstlei-
stungen, Verfahren  oder organisatorischer Modelle erst er-
möglichen143. Wenn man annimmt, daß der technisch-
organisatorische Fortschritt in erster Linie von wissenschaft-
lich Ausgebildeten vorangetrieben wird, dann ist gleichzeitig 
davon auszugehen, daß diese nicht den gesamten Nutzen ihrer 
intellektuellen Leistungen internalisieren können144, denn 

1 3 5 Vgl . AUTUME/MICHEL 1994. 
1 3 6 Vgl . beispielsweise HERRERA 1998, GLOMM/RAVIKUMAR 1992, ZHANG 

1996, KAGANOVICH/ZILCHA 1999. 
1 3 7 Vgl. GUNDLACH 1999a, S. 681. 
1 3 8 Vgl . BLAUG 1970, S. 2; MOLITOR 1976, S. 392. 
1 3 9 Vgl . OECD 1989, S. 55; MACHLUP 1975, S. 8; BLAUG 1965, S. 234. 

Eine empirische Analyse von externen Effekten  der Hochschulforschung auf 
die Industrieforschung bietet beispielsweise JOFFE 1989. 

^ Zu externen Effekten  durch die Kuppelproduktion von Forschung und Lehre 
siehe Abschnitt B.III. 1.2.2. 

1 4 2 Vgl . LITH 1998b, S. 162; TIMMERMANN 1995, S. 211. 
1 4 3 Vgl . STAUDT/KRIEGESMANN 1997, S. 74; PESTON 1966, S. 186. 
1 4 4 Eine gegenteilige Meinung vertritt ROSIGKEIT 1995, S. 114. 
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46 Teil  Β: Die Rolle  des Staates  im Hochschulbereich 

auch der Patentschutz gewährleistet keine völlige Ausschließ-
barkeit bei intangiblem Wissen145. 

• Durchsetzung von Innovationen146 

Auch die technologische Absorption, d.h. die Übernahme von 
Forschungsinnovationen in den Produktionsprozeß, benötigt 
Humankapital147. Von qualifizierten Arbeitskräften  wird er-
wartet, daß sie eine größere Aufgeschlossenheit gegenüber 
Neuerungen mitbringen und sich aufgrund ihres breiten Ba-
siswissens ohne Probleme auf Innovationen einstellen kön-

148 
nen. 

• Flexibilität des Arbeitskräftepotentials 149 

Die Flexibilität von Hochschulabsolventen bezieht sich nicht 
nur auf den Umgang mit Neuerungen, sondern auch allgemein 
auf ihre Einsetzbarkeit im Berufsleben. Pädagogisch formu-
liert führt  ein höheres Bildungsniveau zu einer kognitiven 
Mobilisierung des Arbeitskräftepotentials 150 und zu einer bes-
seren Arbeitsorganisation151. Flexibler einsetzbare Arbeits-
kräfte verringern das Problem struktureller Arbeitslosigkeit152, 
das zu wachstumsmindernden Krisen führen kann. 

Humankapitalakkumulation kann so zum Wachstumsmotor wer-
den, indem Skaleneffekte  in der gesamtwirtschaftlichen 153 Produk-

1 4 5 Vgl . SALTER 1989, S. 55f; HELMES 1996, S. 246. 
1 4 6 Vgl . MACHLÜP 1975, S. 8. 
1 4 7 Vgl . TIMMERMANN 1995, S. 213; STAUDT/KRIEGESMANN 1997, S. 74. 
1 4 8 Vgl . SACHVERSTÄNDIGENRAT 1998, S. 247; ULPH 1996, S. 81; BARROW 

1996, S. 449; PAPI 1966, S. 3. 
1 4 9 Vgl . OECD 1989, S. 68; BLAUG 1965, S. 234; SCHULTZ 1963, S. 40. 
1 5 0 Vgl . BAUMERT 1991, S. 335. 
1 5 1 Vgl . PAPI 1966, S. 3. 
1 5 2 Vgl . BODENHÖFER/RIEDEL 1998, S. 42f. 

Neben gesamtwirtschaftlichen Wachstumseffekten  werden auch regional-
wirtschaftliche Effekte  von Universitäten als „weicher Standortfaktor"  angeführt; 
vgl. HENSEL/REUSCHEL 1993, S. 187ff;  PFÄHLER et al. 1997, S. 20; PFÄHLER/ 
CLERMONT/HOFMANN 1998, S. 98; FISCHER/NEF 1990. Siehe kritisch dazu PHILIPP 
2000, S. 33ff. 
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III.  Marktversagen  im Bildungsbereich 47 

tionsfunktion auftreten. 154 Problematisch bleibt allerdings, daß 
empirische Untersuchungen dieses Zusammenhangs zwar Korrela-
tionen, aber meist keine Kausalitäten nachweisen können155, und 
daß die Quantifizierung des Wachstumsbeitrages von Bildung 
nach wie vor schwierig ist156. 

Erste Versuche wurden bereits in den 1960er Jahren von 
DENISON unternommen157, wobei der Ansatz zunächst darin be-
stand, das durch Bevölkerungswachstum und Sachkapitalzunahme 
nicht erklärbare Residuum des Wachstumspfades von Volkswirt-
schaften auf das Wachstum des Humankapitalbestandes zurückzu-
fuhren 158. Je nach Modellspezifikation lassen sich teilweise bis zu 
einem Viertel, teilweise aber auch nur 5 % der Entwicklung des 
Volkseinkommens durch Veränderungen des Humankapitals erklä-
ren.159 Die Schwierigkeit besteht bereits in der Definition eines 
geeigneten Indikators für den Humankapitalbestand einer Volks-
wirtschaft.  Die OECD verwendet beispielsweise neun Indikatoren 
für den Humankapitalbestand - etwa die durchschnittliche Anzahl 
an Schul- oder Ausbildungsjahren pro Person oder den Alphabeti-
sierungsgrad - sowie weitere zehn Indikatoren für Humankapital-
investitionen.160 

In neueren Wachstumsmodellen wird der Einfluß des Humanka-
pitals deshalb eher indirekt über seine Wirkung auf Innovationen 
und technisch-organisatorischen Fortschritt abgebildet.161 Auch in 

1 5 4 Vgl . AUTUME/MICHEL 1994, S. 463; HELMES 1996, S. 255f; BODENHÖFER/ 
RIEDEL 1998, S. 22. 

1 5 5 Vgl. BODENHÖFER/RLEDEL 1998, S. 14. So kann etwa auch umgekehrt ar-
gumentiert werden, daß Wirtschaftswachstum erst Ausgaben für das „Luxusgut" 
Bildung ermöglicht; vgl. GÜNDLACH 2000, S. 30. 

1 5 6 Vgl . BLAUG 1970, S. 100; BLAUG 1983, S. 130. 
1 5 7 Vgl . DENISON 1967 sowie DENISON 1974. 
1 5 8 Vgl . DENISON 1964; SCHULTZ 1961b, S 1; OECD 1998c, S. 65. 
1 5 9 Vgl . MACHLUP 1975, S. 12. 
1 6 0 Vgl. OECD 1998c, S. 31 f und 49f. 
1 6 1 Vgl. OECD 1998c, S. 64; KOMAN/MARIN 1997a, S. 20. Siehe beispielsweise 

LUCAS 1988; ROMER 1990. 
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neueren empirischen Studien bestätigt sich zwar der Zusammen-
hang zwischen Bildung und Wirtschaftswachstum 162, über quanti-
tative Relationen sind jedoch kaum Aussagen möglich163, insbe-
sondere wenn einzelne Bildungsbereiche (wie der tertiäre Sektor) 
betrachtet werden sollen164. 

1.2.1.2 Wohnortbezogene externe Effekte 

Als externe Nutznießer der Bildung eines Individuums können 
auch die Menschen des persönlichen Umfelds (Familie, Freunde, 
Nachbarn) betrachtet werden, die sich unentgeltlich Bildungsinhal-
te von der gebildeten Person aneignen können oder in anderer 
Weise von ihrer Bildung profitieren. 165 Solche Wissens-, Einstel-
lungs-, Werte- und Orientierungstransfers 166 werden insbesondere 
vermutet, wenn Geschwister, Freunde etc. selbst keine Akademi-
ker sind. Dagegen ist einzuwenden, daß für Bildungsleistungen 
beispielsweise innerhalb der Familie i.d.R. keine monetären Ge-
genleistungen erwartet werden. Der Nutzen Dritter kann jedoch 
auch durch immaterielle Tauschgeschäfte von der gebildeten Per-
son internalisiert werden, indem der Gebildete Anerkennung und 
Wertschätzung erfährt. 167 Relevant für die Rechtfertigung staatli-
cher Maßnahmen sind solche Effekte  allenfalls dann, wenn da-
durch an anderer Stelle eine Kostenersparnis für die Gesellschaft 
erzielt wird.168 Solche Kostenersparnisse sind denkbar, wenn durch 
informelle Bildungsprozesse169 innerhalb der Familie staatliche 
Bildungsaktivitäten z.T. überflüssig werden.170 In diesem Zusam-

1 6 2 Vgl . BARRO 1991. 
1 6 3 Vgl . ROMER 1990, S. 274. 
1 6 4 Vgl. GUNDLACH 1999b, S. 8. 
1 6 5 Vgl. BOWEN 1997 (1977), S. 217. 
1 6 6 Vgl. TIMMERMANN 1985, S. 175. 
1 6 7 Vgl. LÜDEKE 1985, S. 100. 
1 6 8 Vgl . BLAUG 1983, S. 127; WEISBROD 1964, S. 17 und 80ff. 
1 6 9 Vgl. WEISBROD 1962, S. 107 und 117. 
1 7 0 Vgl. GLOMM/RAVIKUMAR 1992, S. 821. 
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III.  Marktversagen  im Bildungsbereich 49 

menhang werden - angesichts der immer noch weit verbreiteten 
klassischen Rollenverteilung in der Familie - die besondere Be-
deutung und der erhebliche Einfluß einer gebildeten Mutter für 
Bildungsaktivitäten innerhalb der Familie betont.171 Empirische 
Schätzungen solcher wohnortbezogenen Effekte  existieren jedoch 
nicht. 

1.2.1.3 Atmosphärische externe Effekte 

Positive atmosphärische Effekte  von Bildung wurden bereits von 
den Klassikern angeführt.  So schreibt etwa SMITH, ein aufgeklärtes 
(vor allem alphabetisiertes) Volk sei weniger anfällig für Täu-
schungen, Schwärmerei und Aberglauben, sei zurückhaltender, 
ordentlicher, zuverlässiger und zeige mehr Respekt untereinan-
der.172 MALTHUS vertritt die Auffassung,  Bildung führe zu weniger 
Kriminalität und einem moralischeren Verhalten.173 

Als positiv werden vor allem angeführt 174: 

• die Verbreitung einer gemeinsamen Sprache, 

• die Förderung des demokratischen Bewußtseins175, 

• die Förderung der sozialen Kohäsion176, 

• die Vorbeugung vor Kriminalität177 und 

1 7 1 Vgl . SCHULTZ 1972, S. S22; WELTBANK 1999, S. 59; DOHMEN 1999b, 
S. 119. 

1 7 2 Vgl. SMITH 1990(1789), S. 667. 
1 7 3 Vgl. MALTHUS, T.R.: An Essay on the Principle of Population (1878), 

S. 437, zitiert nach BLAUG 1975, S. 576. 
1 7 4 LÜDEKE definiert  darüber hinaus die Verwirklichung von mehr Chancenge-

rechtigkeit als einen positiven externen Effekt,  da diese einen gewichtigen Platz im 
Präferenzsystem vieler Individuen einnehme; vgl. LÜDEKE 1985, S. 99 und 112ff; 
vgl. auch WEISBROD 1964, S. 33. Wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung fur die 
Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft  wird dieses Ziel aber in einem eigenen 
Abschnitt (B.III.3.) diskutiert. 

1 7 5 Vgl . EDERER/SCHULLER 1999, S. 78; GUNDLACH 1999b, S. 3. 
1 7 6 Vgl . WEISBROD 1964, S. 95. 

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-12-20 23:03:27

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-50842-6
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• die Förderung der Rationalität der politischen Wahlentschei-
dung.178 

Selbst FRIEDMAN sieht die Erziehung zum Staatsbürger als einen 
positiven externen Effekt  formaler  Bildungsprozesse an.179 Abwei-
chend von seiner sonstigen Betonung der Konsumentensouveräni-
tät sieht er durch private, insbesondere weltanschauungsgeprägte 
Schulen die soziale Kohäsion in der Gesellschaft gefährdet. 180 

Allerdings kann kritisch angemerkt werden, daß eine staatliche 
Einflußnahme auf den Bildungsbereich, um beispielsweise die 
soziale Kohäsion zu sichern, auch zur Indoktrination mißbraucht 
werden kann.181 

Ein explizit ökonomisches Argument stellen dagegen die Effi-
zienzvorteile einer gemeinsamen Sprache und Schrift  dar, die oft 
betont werden.182 

Gegen die Berücksichtigung atmosphärischer Effekte  bei der 
Rechtfertigung staatlichen Handelns im Hochschulbereich könnte 
eingewendet werden, daß solche Effekte  ausschließlich im Primar-
und Sekundarbereich des Bildungswesens auftreten. So wird im 
allgemeinen zwischen der Sozialisationsfunktion des Bildungswe-
sens einerseits und der Qualifikationsfunktion  andererseits unter-

1 7 7 Vgl. OECD 1998c, S. 67f; PESTON 1966, S. 186. Eine modelltheoretische 
Darstellung dieses Zusammenhangs findet sich bei USHER 1997. Kritisch anzumer-
ken ist, daß bestimmte Vergehen wie Wirtschafts- oder Computerkriminalität mit 
steigendem Bildungsniveau überhaupt erst möglich und damit gegebenenfalls auch 
wahrscheinlicher werden; vgl. TIMMERMANN 1985, S. 176. 

1 7 8 Vgl. LITH 1985, S. 30. Bereits SMITH war der Meinung, daß die durch Bil-
dung vermittelte Fähigkeit zu kritischer Prüfung und zum Durchschauen politischer 
Prozesse dazu führe, daß politische Entscheidungen nicht launenhaft und voreilig 
beurteilt würden und die Bevölkerung keinen leichtsinnigen und unnötigen Wider-
stand gegen Maßnahmen der Regierung leiste; vgl. SMITH 1990 (1789), S. 668. 

1 7 9 Vgl. FRIEDMAN 1974 ( 1955), S. 181. 
1 8 0 Vgl. FRIEDMAN 1974 (1955), S. 185. Für USHER ist die Sicherung der sozia-

len Kohäsion sogar ein generelles Argument gegen private Schulen, die miteinan-
der im Wettbewerb stehen, beispielsweise im Rahmen eines Bildungsgutschein-
Systems; vgl. USHER 1997, S. 382. 

1 8 1 Vgl. LITH 1985, S. 45. 
1 8 2 Vgl. BOWEN 1970 (1964), S. 213; LITH 1985, S. 37ff. 
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III.  Marktversagen  im Bildungsbereich 51 

schieden183. Man unterstellt, daß die Sozialisationsfunktion 184 

insbesondere in der Primarstufe  eine herausragende Rolle spielt 
(etwa durch die Vermitt lung von grundlegenden Arbeitstugenden 
wie Ordnung oder Leistungsbereitschaft 185) und später von ab-
nehmender Bedeutung ist, während Qualif izierung erst in späteren 
Bildungsabschnitten zunehmend und schließlich in den Hochschu-
len ausschließlich stattfindet. Diese Hypothese ist in Abbi ldung 4 
dargestellt. 

Wenn dabei jedoch das Begriffspaar  ,Sozialisation vs. Qualif ika-
t ion' nicht nur mit ,Erziehung vs. Ausbi ldung4 , sondern auch mit 
al lgemeine Bi ldung vs. spezielle Bi ldung4 gleichgesetzt w i r d 1 8 6 , 
wi rd übersehen, daß diese beiden Funktionen des Bildungswesens 
keineswegs so klar getrennt s ind1 8 7 . Auch Hochschulen vermitteln 
nicht nur Wissen, sondern formen die Studierenden, die mehrere -
vielleicht entscheidende188 - Jahre ihres Lebens in ihnen verbrin-
gen.1 8 9 Ob man diese Sozialisationsfunktion der Hochschulen1 9 0 

^ In soziologischer Perspektive werden die Funktionen des Bildungswesens 
z.T. weiter ausdifferenziert,  so als Integrationsfunktion (Vermitteln traditioneller 
Orientierungen), Absorptionsfunktion (Absorption von Arbeitskräften  in Zeiten der 
Arbeitslosigkeit), Legitimationsfunktion (Erzeugung formal-demokratischer  Regel-
beherrschung) und Selektionsfunktion (Verteilung der Absolventen auf Statusgrup-
pen); vgl. BECKER 1983, S. 54. 

^ Unter Sozialisation versteht man die grundlegende Ausformung der kogniti-
ven, sprachlichen, motivationalen und affektiven  Persönlichkeitsmerkmale eines 
Individuums; vgl. RODAX/SPITZ 1978, S. 7. 

1 8 5 Vgl . TIMMERMANN 1995, S. 213. 
1 8 6 Vgl . STRAUBHAAR/WINZ 1992, S. 62f. 
1 8 7 Vgl . HUBER 1991, S. 420. 
1 8 8 Vgl . RÜTTGERS O.J., S. 3. 
1 8 9 Vgl. DAXNER 1996a, S. 43. BOWEN führt  insgesamt 26 mögliche Erzie-

hungsziele der Hochschule neben dem Erwerb von Fachkenntnissen an: verbale 
Fähigkeiten, mathematische Fähigkeiten, grundlegende kulturelle Kenntnisse, 
Rationalität, intellektuelle Toleranz, ästhetische Sensibilität, Kreativität, intellektu-
elle Integrität, Weisheit, Liebe zum Lernen, Selbsterkenntnis, Selbstvertrauen, 
Verständnis, Werte und moralische Prinzipien, religiöses Interesse, Verfeinerung 
der Sitten, Ehrgeiz, Zukunftsorientierung,  Anpassungsfähigkeit, Führungskraft, 
staatsbürgerliches Bewußtsein, Leistungsorientierung, Familienorientierung, Sou-
veränität als Konsument, sinnvolle Freizeitgestaltung sowie Gesundheitskenntnisse; 
vgl. BOWEN 1997 (1977), S. 55ff. 
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52 Teil Β: Die Rolle  des Staates  im Hochschulbereich 

nun kulturelle Grundfunktion 191, Sekundärziele192, Verhaltenstu-
genden193, Schlüsselqualifikationen194 oder unsichtbares Curricu-
lum nennt: Die Persönlichkeitsbildung durch ein Hochschulstudi-
um nutzt - wie das Erlernen der gemeinsamen Landessprache -
nicht nur den Studierenden. Die empirisch feststellbare tendenziel-
le Liberalisierung der Einstellungen während des Studiums195, die 
Entwicklung der Kritikfähigkeit 196 und die Einübung in Tole-
ranz197 etwa durch eine Internationalisierung des Studiums wirkt 
sich positiv auf die Gesellschaft insgesamt aus. Gleichzeitig erfor-
dert der gesellschaftliche Wandel zunehmende Abstraktions- und 
Generalisierungsleistungen von allen Bürgern.198 Eine wissen-
schaftliche Ausbildung wird als besonders geeignet angesehen zur 
Ausbildung der dafür notwendigen „Verstandeskultur"199. Die 
Hochschulen haben also durchaus auch eine erzieherische Funkti-
on.200 Zwar kann die positive Bewertung dieser Effekte  des Studi-
ums als subjektiv kritisiert werden201; zumindest die Entwicklung 
eines eigenen Berufsethos' 202 mit der dazugehörenden Sensibilität 

190 Ygj z u r Sozialisation in den Hochschulen beispielsweise PORTELE/HUBER 
1983 oder HUBER 1991. 

1 9 1 Vgl. ALEWELL 1992, S. 12. 
1 9 2 Vgl. EDDJNG 1985, S. 50. 
1 9 3 Vgl . HERBERGER 1998, S. 122. 
1 9 4 Vgl . GLOTZ 1996, S. 74; SCHLAFFKE/KONEGEN-GRENIER 1998, S. 32; 

GEISSLER 1989, S. 481; LANDFRIED 1998b, S. 6. 
1 9 5 Vgl. PORTELE/HUBER 1983, S. 95. 
1 9 6 Vgl. MEYER 1996a, S. 21; CARSTENS 1980, S. 120; LÖWENTHAL 1971, 

S. 37. 
1 9 7 Vgl. TIETGENS 1996, S. 119; TURNER 1995, S. 103. 
1 9 8 Vgl. BAUMERT 1991, S. 341; TEICHLER 1996, S. 101; SCHWAN 2000, 

S. lOOf. 
1 9 9 LÜBBE 1978, S.217. 
2 0 0 Vgl . ERHARDT 1999, S. 8. 
2 0 1 Vgl. WINDHAM 1976, S. 244. 
2 0 2 Vgl. HUBER 1991, S. 428ff. 
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III.  Marktversagen  im Bildungsbereich 53 

und Verantwortlichkeit203 durch das Studium kann aber wohl als 
Gewinn fur die Gesellschaft gesehen werden. 

Abbildung 4: Hypothese Sozialisation vs. Qualifikation 

Bedeutung der Bildungsfunktion 

Primär Sekundär Tertiär Quartär Bildungsstufe 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Zusätzlich kann argumentiert werden, daß (nur) durch ein breit-
gefächertes akademisches Bildungsangebot auch sogenannte Ni-
schenfächer,  die nicht über den Markt finanziert  werden können204, 
vor dem Aussterben bewahrt werden und damit das kulturelle Erbe 
insgesamt geschützt wird 205 - Universität als kollektives Gedächt-

2 0 3 Vgl. TURNER 1995, S. 105. 
2 0 4 Vgl. WOLL 1992, S. 340. 
2 0 5 Vgl . EDDING 1985, S. 50; BUTTLER/TESSARING 1993, S. 469; BOWEN 1997 

(1977), S. 58. FERRARIS bezeichnet die Universitäten in diesem Zusammenhang als 
„Kulturträger im Europa der Zukunft"; FERRARIS 1989, S. 151. 
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nis206. Gerade im Hinblick auf die Aufgaben der Hochschule zur 
Bewahrung, Weitergabe und Weiterentwicklung von Wissen ei-
nerseits und der Pflege und Förderung der Kultur andererseits207 ist 
eindringlich vor einer Einengung der Betrachtung auf die unmit-
telbare Nützlichkeit208 von Bildungs- und Forschungsaktivitäten zu 
warnen209, die generell eine längerfristige  Perspektive benöti-
gen210. Eine allzu starke Fixierung auf kurzfristige  Nützlichkeit 
und Vermarktbarkeit von Bildung und Forschung kann langfristig 
die Entwicklungsmöglichkeiten der Gesellschaft verengen statt sie 
zu erweitern.211 

Allerdings stellt sich hier noch stärker als bei den produktivitäts-
steigernden Effekten  das Problem der Quantifizierung des atmo-
sphärischen Nutzens der Bildung. Eine Orientierung könnte allen-
falls darin gesehen werden, welche Kosten alternative Maßnahmen 
zur Erreichung derselben Ziele verursachen würden212 (z.B. mehr 
Polizei zur Reduzierung der Kriminalität213). Insbesondere bei 
Kategorien wie der Bewahrung des kulturellen Erbes oder der 
Förderung von Toleranz kann eine Bewertung aber nicht analy-
tisch, sondern nur im gesellschaftlichen Willensbildungsprozeß 
erfolgen. 

1.2.1.4 Zusammenfassung: Externe Effekte  im „Konsum" 

Wie schon bei der Frage der Charakterisierung der Hochschul-
bildung als öffentliches  Gut sind auch die zu erwartenden externen 

2 0 6 Vgl. ZÖLLER 1992, S. 354. 
2 0 7 Vgl . ERICHSEN 1997, S. 234. 

SCHIEDERMAIR geht so weit, zu postulieren, eine nützlich gewordene Wis-
senschaft habe ihren eigentlichen Nutzen verloren, „ihre eigene Antwort auf die 
Frage nach dem Sinn zu geben"; SCHIEDERMAIR 1986, S. 6. 

2 0 9 Vgl. DAXNER 1996a, S. 73; OECD 1989, S. 108; HAFERKAMP 1980, S. 98. 
2 1 0 Vgl. STAUDT/KRIEGESMANN 1997, S. 82; PFAFF 1984, S. 161. 
2 1 1 Vgl. NEWSON 1994, S. 153; BEHRENS 2000, S. 390. 
2 1 2 Vgl. BURRUP et al. 1996, S. 21. 
2 1 3 Vgl . COHN 1974, S. 5. 
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III.  Marktversagen  im Bildungsbereich 55 

Effekte  nicht unabhängig vom Studienfach. Produktivitätsstei-
gernde externe Effekte  sind vor allem von „wirtschaftsrelevanten" 
Fächern zu erwarten: naturwissenschaftliche oder technische Fä-
cher, die den technischen Fortschritt voranbringen, aber auch 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, die den späteren Entschei-
dungsträgern in Politik und Wirtschaft  zentrale Grundlagen der 
Funktionsweise der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung vermit-
teln.214 Auf der anderen Seite könnten gerade „weniger wirt-
schaftsrelevanten" Fächern wie etwa Sprachwissenschaften, Ge-
schichte, Volkskunde oder Ägyptologie besondere Verdienste bei 
der Bewahrung von Kulturgut zugeschrieben werden.215 Wohnort-
bezogene und sonstige atmosphärische Effekte  sind eher unabhän-
gig vom Studienfach zu sehen. 

Eine Differenzierung  der Berücksichtigung externer Effekte  je 
nach Studienfach erscheint deshalb nicht sinnvoll und angesichts 
der bisher nicht möglichen Quantifizierung schon der produktivi-
tätssteigernden, erst recht aber der atmosphärischen Effekte  auch 
nicht praktikabel. Insbesondere helfen die vorhandenen Schätzun-
gen von sozialen und privaten Bildungsrenditen, wie sie sowohl 
fur das Hochschulstudium allgemein216 als auch für einzelne Stu-
dienfächer oder Gruppen von Studienfächern existieren217, hier 
nicht weiter. Zum einen liegt der Differenzierung  von sozialen und 
privaten Renditen bereits die in der Realität jeweils gegebene Ver-
teilung der Kosten auf den Bildungsnachfrager  und den Staat 
zugrunde. Vor allem aber berücksichtigen solche Schätzungen 
gerade nur die monetär erfaßbaren  Kosten und Erträge von Bil-
dung, d.h. auf der Ertragsseite im wesentlichen das bildungsbe-

2 1 4 Vgl . WELTBANK 1990, S. 53. 
? ι s NEWSON sieht sogar einen Konflikt zwischen den bildungspolitischen Zielen 

wirtschaftliche Entwicklung einerseits und Förderung der demokratischen Kultur 
andererseits, der in eine Art trade-off  zwischen produktivitätssteigernden und 
atmosphärischen externen Effekten  übertragen werden könnte; vgl. NEWSON 1994, 
S. 142. 

2 1 6 Vgl. PSACHAROPOÜLOS 1994; OECD 1998c, S. 68ff.  Siehe Tabelle 6 im 
Anhang S. 438. Eine kurze Übersicht empirischer Studien zu (privaten) Ausbil-
dungsrenditen in Deutschland findet sich bei DOHMEN 1999b, S. 103-110. 

2 1 7 Vgl. EDERER/SCHULLER 1999, S. 102ff.  Siehe Tabelle 7 im Anhang S. 439. 
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dingte Nettomehreinkommen218 fur den Bildungsnachfrager  und 
die zusätzlichen Steuereinnahmen fur den Staat219. Externe Bil-
dungserträge bleiben dagegen explizit außen vor, da sie sich der 
Bewertung entziehen.220 Entsprechend sind Annahmen über den 
nicht den Bildungsnachfragern  selbst zugute kommenden Anteil 
der Bildungserträge, die bei der Gestaltung des Finanzierungssy-
stems entsprechend zu berücksichtigen wären, kaum empirisch 
begründbar.221 

Eine Differenzierung  beispielsweise staatlicher Zuschüsse auf 
der Grundlage externer Effekte  des Studiums wäre allerdings ge-
boten, wenn man davon ausgeht, daß besonders (intellektuell) 
leistungsfähige Studierende später auch größere externe Effekte 
für die Gesellschaft erzeugen.222 

1.2.2 Externe Effekte  in der Produktion 

Externe Effekte  der Bildungsproduktion können auf den in Ab-
schnitt B.LI. erläuterten Produktionsbesonderheiten beruhen: 

• Die Rolle der Bildungsnachfrager  respektive ihrer Fähigkei-
ten, Einstellungen etc. als ein Faktor im Bildungsproduktions-
prozeß beeinflußt auch die Qualität des Bildungsoutputs für 

918 
Hierbei stellt sich zusätzlich die Frage, ob Unterschiede im Durch-

schnittseinkommen zwischen Absolventen verschiedener Bildungsstufen vollstän-
dig als Bildungsertrag angesehen werden können oder nicht auch durch Unterschie-
de in Persönlichkeitsmerkmalen (z.B. Intelligenz, Ehrgeiz) dieser Gruppen bedingt 
sind; vgl. MACHLUP 1975, S. 40. 

2 1 9 Vgl. WEISBROD 1964, S. 69; EDERER/SCHULLER 1999, S. 100; OECD 
1998c, S. 69. 

2 2 0 Vgl . EDERER/SCHULLER 1999, S. 105; OECD 1998c, S. 53; CREEDY 1995, 
S. 35; MACHLUP 1965, S. 12. 

991 
1 In der Literatur finden sich Größenordnungen von 30 bis 40 % (vgl. EWERS 

1995a, S. 24), aber auch von 60 bis 70 % (vgl. SCHILY 1993, S. 78; HENKE 1998, 
S. 19). DLLGER vertritt sogar die Ansicht, die externen Effekte  des Studiums über-
stiegen die direkten Kosten; dazu bezieht er allerdings auch Multiplikatoreffekte 
des höheren Akademikereinkommens in die Betrachtung ein; vgl. DILGER 2000, 
S. 31 Off. 

2 2 2 Vgl . HERZOG 1996a, S. 497. 
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ihre jeweiligen Kommilitonen. Mit solchen peer effects im 
Prozeß der Bildung223 kann beispielsweise die leistungsab-
hängige finanzielle Unterstützung von Studierenden völlig un-
abhängig von Verteilungsüberlegungen gerechtfertigt  wer-
den224. Auch die Hochschulforschung profitiert  von über-
durchschnittlich begabten Studierenden225, etwa durch die An-
fertigung von Diplomarbeiten, die in den Forschungsprozeß 
eingehen. 

• Die Hochschulforschung leistet über Forschungstransfer 226 

und Forschungskooperation mit der Wirtschaft  einen erhebli-
chen Beitrag zum technisch-organisatorischen Fortschritt. 
Wenn dabei - insbesondere durch die Grundlagenforschung -
erhebliche externe Effekte  entstehen und andererseits For-
schung und Lehre in der universitären Kuppelproduktion un-
trennbar miteinander verbunden sind227, dann spricht dies für 
eine staatliche Förderung nicht nur der Forschung228, sondern 
eben auch der Lehre. Allerdings ist davon auszugehen, daß 
positive Synergieeffekte  zwischen Forschung und Lehre vor-
wiegend dann auftreten, wenn die Lehre in kleineren Gruppen 
stattfinden kann, die eine Einbeziehung insbesondere der be-
gabten Studierenden229 in den Forschungsprozeß ermöglichen. 
Ein Massenstudium in großen Institutionen und dortige For-

2 2 3 VONDRAN setzt in Anlehnung an CASPER solche Lehr- und Lerneffekte  un-
ter Kommilitonen mit 50% der gesamten Lernleistung an; vgl. VONDRAN 1998, 
S. 127. 

2 2 4 Vgl . WINSTON 1999, S. 17f; AUTUME/MiCHEL 1994, S. 466. 
2 2 5 Vgl . RÜEGG 1991, S. 65. 
2 2 6 Zum Thema Forschungstransfer  siehe WAGNER 1987, WAGNER 1990 und 

ETZKOWITZ/LEYESDORFF 1997. 
2 2 7 Vgl . BOWEN 1970 (1964), S. 213; FERRARIS 1989, S. 153; HERZOG 1996b, 

S. 664. Die Annahme einer solchen engen Beziehung zwischen Bildung und wis-
senschaftlicher Forschung an den Universitäten wird allerdings vereinzelt auch in 
Frage gestellt; vgl. WINDHAM 1976, S. 247. 

2 2 8 Vgl . NERLOVE 1972, S. S203. 
2 2 9 Vgl . RÜEGG 1991, S. 65. 
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schungsaktivitäten laufen dagegen eher nebeneinander als 
miteinander ab.230 

1.3 Unteilbarkeiten 

Staatliche Eingriffe  in den Bildungsbereich könnten dadurch 
notwendig werden, daß die Produktion des Gutes Bildung durch 
steigende Skalenerträge oder erhebliche Synergien gekennzeichnet 
ist und deshalb die gesamte Nachfrage am effizientesten  durch 
einen einzelnen Anbieter versorgt werden sollte.231 

Für die Kosten der Bildungsproduktion spielen zum einen die 
Personalkosten eine besondere Rolle, da Wissen, Denken, Einstel-
lungen und Reflexionsfähigkeit  in erster Linie direkt von Mensch 
zu Mensch, d.h. von Lehrer zu Schüler vermittelt werden. Wenn 
man nur von einem Mindestspektrum an Fächern innerhalb eines 
Bildungsgangs ausgeht (etwa Mathematik, allgemeine Physik, 
Werkstofflehre,  technische Mechanik, Konstruktionslehre, Steue-
rungs- und Regelungstechnik, Hydraulik, Pneumatik, Stahlbau, 
Elektrotechnik sowie Datenverarbeitung fur einen Studiengang 
Maschinenbau232), so würden bereits für einen einzigen Schü-
ler/Studierenden mehrere Lehrer benötigt. Eine ganze Reihe weite-
rer Bildungsnachfrager  könnte zu geringen Grenzkosten (z.B. fur 
Tische und Stühle sowie Unterrichtsmaterialien) zusätzlich aufge-
nommen und unterrichtet werden233. Die Durchschnittskosten 
sinken mit steigender Schülerzahl an einer Bildungsinstitution. 
Diese Tendenz wird noch verstärkt in Fächern, die größere techni-
sche Investitionen voraussetzen, wie etwa Labors und Großgerä-
te234. Allerdings sind dem Bereich sinkender Durchschnittskosten 
und damit steigender Skalenerträge Kapazitätsgrenzen gesetzt. 

2 3 0 Vgl . RADNITZKY 1991, S. 17. 
2 3 1 Vgl . STRAUBHAAR 1996, S. 17; BLAUG 1970, S. 103. 
2 3 2 Vgl . BECKER 1996, S. 173. 
2 3 3 Vgl. WIDMAIER 1971b, S. 559. 
2 3 4 Vgl . HERBERGER 1998, S. 127. 
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III.  Marktversagen  im Bildungsbereich 59 

Überfüllungseffekte  fuhren zu einer QualitätsVerschlechterung bei 
der Bildungsproduktion. Die Produktionsfunktion für Bildungsgü-
ter läßt daher eher einen ertragsgesetzlichen Verlauf als dauerhaft 
steigende Skalenerträge erwarten.235 Bildungsinstitutionen sind 
also kein Fall eines natürlichen Monopols - außer vielleicht in 
Zwergstaaten - , sondern sollten sich einer produktionsoptimalen 
Betriebsgröße annähern.236 Unteilbarkeiten sind daher kein grund-
legendes Problem des Bildungsbereichs.237 Diese Argumentation 
gilt fur Hochschulen gleichermaßen wie für andere Bildungsinsti-
tutionen. 

Speziell für Hochschulen sind allerdings Größenvorteile vor al-
lem in Gestalt von Synergieeffekten  mehrerer Fächer oder Fachbe-
reiche zu beachten, die sich durch die gemeinsame Nutzung von 
Serviceeinrichtungen wie Datenverarbeitungszentren oder Biblio-
theken ergeben238. Auch die Möglichkeiten zu interdisziplinären 
Ansätzen239 in der Forschung240 wie in der Lehre sollten nicht zu 
gering bewertet werden241, wenn es um Spezialisierung der Institu-
tionen vs. eine Gestaltung als Universität im ursprünglichen Sin-
ne242 geht. 

Wenn die akademische Bildung also nicht zu reinem Speziali-
stentum (oder auch Fachidiotentum)243 verkommen soll, dann 

2 3 5 Vgl. ROSIGKEIT 1995, S. 118ff. 
2 3 6 Vgl. HELMES 1996, S. 87; WEIZSÄCKER 1971b, S. 568. 
2 3 7 Vgl. BLAUG 1970, S. 103. 
2 3 8 Vgl. JOHNES 1993, S. 148f; NERLOVE 1972, S. S201. 
2 3 9 Vgl . OECD 1989, S. 109; KONEGEN-GRENIER 1996, S. 152; NERLOVE 

1972, S. S200. 
für effiziente  Forschung könnte deshalb eine kritische Minimalgröße der 

Forschergruppe notwendig sein. Allerdings findet Forschung ohnehin auch institu-
tionenübergreifend  statt. Vgl. HARE/WYATT 1992, S. 55f und 63. 

2 4 1 Vgl. CLUBOF ROME, zitiert nach KRAUSE 1994, S. 211; DEUTSCHER HOCH-
SCHULVERBANI) 1999, S. 307. 

2 4 2 Vgl. MORKEL 1983a, S. 71; MITTELSTRASS 1998, S. 9. Dagegen betrachten 
SELIGER/WROBEL das universitäre Vollangebot als ökonomisch unsinnig; vgl. 
SELIGER/WROBEL 1998, S. 62. 

2 4 3 Vgl. LOBKOWICZ 1980, S. 101. 
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müssen die Hochschulen zumindest eine gewisse Angebotsbreite 
innerhalb eines Faches gewährleisten. Wünschenswert wäre auch 
fur alle Studierenden die Möglichkeit, über den Tellerrand des 
eigenen Studienfachs ein wenig hinauszuschauen, indem durch 
eine Zusammenfassung mehrerer Fächer innerhalb einer Institution 
ein Studium generale entsteht. So läßt sich schlußfolgern, daß eine 
Bildungsinstitution des tertiären Bereichs selbst angesichts einer 
rasanten Entwicklung der technischen Möglichkeiten, insbesonde-
re der Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten, die die 
räumliche Nähe von Personen und Institutionen zum Teil ersetzen 
können244 - Stichwort,Virtuelle Universität'245 - , nicht beliebig in 
der Größe variiert werden kann. Fraglich ist, ob die Aufbringung 
der erheblichen Investitionen für eine klassische Universität von 
privater Seite geleistet werden könnte. 

1.4 Unvollständige Märkte: Kapitalmarktversagen 

Wenn Bildung als Investition in Humankapital verstanden wird, 
die sich i.d.R. durch zusätzliches zukünftiges Einkommen amorti-
siert, dann spricht grundsätzlich nichts dagegen, daß Bildungs-
nachfrager  diese Investition durch Kredite finanzieren, falls ihnen 
die notwendigen Mittel nicht aus anderen Quellen zur Verfügung 
stehen246; analog zur Investition eines Unternehmers in Sachkapi-
tal. Humankapital weist aber doch einige Unterschiede zu Sachka-
pital auf: 

• Es kann nicht zwangsverwertet werden, eignet sich also nicht 
zur dinglichen Besicherung eines Kredits, es sei denn, man 
setzt eine Sklavenhaltergesellschaft  voraus.247 

2 4 4 Vgl. ERHARDT 1996, S. 309. 
2 4 5 Vgl . GLOTZ 1996, S. 123ff;  RÜTTGERS O.J., S.22; BIALEK 2000b, S. 8; 

MÜLLER-BÖLING 2000, S. 233ff;  SCHÖNERT 2000, S. 63. Auch in Zukunft wird die 
persönliche Begegnung von Lehrenden und Lernenden sowie von Lernenden 
untereinander für ein Studium unerläßlich sein; vgl. zu einem Projekt »Virtuelles 
Studienangebot' KLAEREN 2000. 

2 4 6 Vgl . ARAI 1995, S. 22. 
2 4 7 Vgl . BLAUG 1970, S. 5; FRIEDMAN 1974 (1955), S. 199. 
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III.  Marktversagen  im Bildungsbereich 61 

• Die tatsächliche Rendite einer Humankapitalinvestition ist mit 
erheblichen, tendenziell höheren Unsicherheiten248 als bei 
Sachkapitalinvestitionen249 behaftet.250 

• Der Bildungsnachfrager  beeinflußt selbst die Rendite der 
Investition, zunächst durch seine Anstrengung im Lernprozeß, 
später auch beim Einsatz des erworbenen Humankapitals251. 
Es entsteht ein Fall von moralischem Risiko252, wenn der Kre-
ditnehmer die Rückzahlung seines Kredits durch Leistungs-
verweigerung verhindert253. 

Deshalb versagt der Kapitalmarkt bei der Bereitstellung von Bil-
dungsdarlehen254: Bildungskredite werden entweder gar nicht oder 
nur zu so hohen Zinsen bereitgestellt, daß ein Großteil der geplan-
ten Bildungsinvestitionen einzelwirtschaftlich unrentabel würde.255 

Selbst ohne die Besonderheiten des Humankapitals können Ver-
zerrungen auf dem Bildungsmarkt dadurch entstehen, daß ein 
unvollkommener Kapitalmarkt durch Differenzen  zwischen Soll-
und Habenzinsen gekennzeichnet ist: Nachfrager,  die ihre Bil-
dungswünsche nicht aus eigenem oder Elterneinkommen oder der 
Auflösung von Vermögen finanzieren können, sind dadurch mit 

2 4 8 Siehe dazu auch Abschnitt B.III.2.1.2. 
2 4 ^ Auch die Finanzierung von Sachkapitalinvestitionen, die i.d.R. ebenfalls 

risikobehaftet sind, kann natürlich schwierig sein, wenn der Investor über keinerlei 
zusätzliche Sicherheiten verfügt;  vgl. BECKER 1970 (1964), S. 178. 

2 5 0 Vgl. FRIEDMAN 1974 (1955), S. 200. 
2 5 1 Vgl. FRIEDMAN 1974 (1955), S. 199f. 
2 5 2 Vgl . PITLIK 1998, S. 59; LITH 1985, S. 135. 
2 5 3 Vgl. LINDNER 1995, S. 137. Dies trifft  allerdings nicht nur auf Kredite für 

Bildungsinvestitionen zu. 
2 ^ 4 Die Tatsache, daß Privathochschulen wie die WHU oder die ebs Kreditmo-

delle entwickelt haben, bei denen Banken wie die Koblenzer Sparkasse Darlehen 
zur Finanzierung der Studiengebühren vergeben (vgl. LEMMER 2000, S. Κ10), 
widerspricht dem nicht: Angesichts der starken Selektivität dieser Hochschulen 
besteht fur die Banken kaum ein Risiko der späteren Zahlungsunfähigkeit des 
Darlehensnehmers. Dies läßt sich jedoch nicht auf den Bildungsmarkt als Ganzes 
übertragen. 

2 5 5 Vgl. FRIEDMAN 1974 (1955), S. 200; ARAI 1995, S. 24. 
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höheren Refinanzierungskosten belastet und werden also bei glei-
chen Bildungsrenditeerwartungen weniger Bildungsgüter nachfra-
gen.256 Um sicherzustellen, daß die Versorgung einer Volkswirt-
schaft mit einem optimalen Bestand an Humankapital und die 
Ausschöpfung der Begabungsressourcen257 nicht an Kapitalmark-
tunvollkommenheiten scheitert258, sind staatliche Maßnahmen er-
forderlich 259. 

Das Argument der unvollständigen Märkte260 als Kategorie des 
Marktversagens läßt sich im Bildungsbereich über den Kapital-
markt ausdehnen auf den Versicherungsmarkt (siehe dazu Ab-
schnitt Β.ΙΪΙ.2.1.2). 

2. Angebotsfunktion:  Bestmögliche  Erfüllung  der 
Nachfragepräferenzen 261 als Ziel  der  Bildungspolitik 

Ein funktionsfähiger  Wettbewerb sorgt für eine bestmögliche 
Orientierung und Zusammensetzung des Güter- und Dienstlei-
stungsangebots an und nach den Präferenzen  der Nachfrager.  Die 
Funktionsfahigkeit des Wettbewerbs setzt allerdings Markttranspa-
renz, also hinreichend informierte  Nachfrager  voraus. Darüber 
hinaus kann sich das Angebot nur an den am Markt wirksam wer-
denden, also den tatsächlich geäußerten Präferenzen  der Nachfra-
ger orientieren. Entsprechend ist dieser Abschnitt in zwei größere 
Teile gegliedert: Zunächst werden Informationsmängel in Form 
von Qualitätsunkenntnis, Nutzenunkenntnis und Unsicherheit 
untersucht, die die Durchsetzung der Nachfragepräferenzen  am 
Markt behindern können. Im anschließenden Abschnitt sind Pro-

2 5 6 Vgl. DOHMEN 1999b, S. 98. 
2 5 7 Vgl . TORVIK 1993. 
2 5 8 Vgl . ACEMOGLU 1996, S. 51. 
2 5 9 Vgl . GUILLE 1998; HANSEN 1972, S. S268. 
2 6 0 Vgl . STIGLITZ/SCHÖNFELDER 1989, S. 103. 

FIES schlägt dafür den Begriff  ,Investorensouveränität' in Anlehnung an 
,K.onsumentensouveränität' vor; vgl. PLES 2000, S. 212. 
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III  Marktversagen  im Bildungsbereich 63 

bleme mit den Präferenzen  selbst Gegenstand der Untersuchung. 
Unter dem Stichwort ,Verzerrte Präferenzen4 wird die Diskussion 
um den sogenannten meritorischen Charakter des Gutes Bildung 
aufgegriffen. 262 

2.1 Informationsmängel 

Grundsätzlich können Informationsmängel auf Unkenntnis ei-
nerseits und Unsicherheit andererseits beruhen. „Unkenntnis liegt 
dann vor, wenn Marktakteure unzureichend informiert  sind, es 
aber grundsätzlich möglich ist, diese Lücke durch entsprechende 
Informationsbeschaffung  zu beseitigen. Unsicherheit bezieht sich 
auf die zukünftige Entwicklung, die auch unter großem Aufwand 
nicht mit vollkommener Gewißheit prognostiziert werden 
kann."263 Statt Unsicherheit wird auch der Begriff  Risiko verwen-
det264, für Unkenntnis findet sich alternativ die Bezeichnung un-
vollständige (oder unvollkommene) Informationen. Der Begriff 
,unvollständig4 vernachlässigt aber, daß Unkenntnis nicht nur 
fehlende, sondern auch falsche oder irreführende  Informationen, 
also qualitative Informationsmängel umfaßt.265 

In der Literatur (insbesondere der älteren) wird die Meritorisierung be-
stimmter Güter gerade auch mit Informationsmängeln begründet (vgl. MUSGRAVE 
1959, S. 14; HEAD 1969); eine analytische Trennung der Informationsmängel von 
verzerrten Präferenzen  empfiehlt sich aber schon deshalb, weil diese unterschiedli-
chen Ursachen für Marktversagen auch unterschiedliche staatliche Eingriffe  zu 
ihrer Heilung erfordern  können; vgl. WELTBANK 1999, S. 61. Auch externe Effekte 
und Verteilungsgesichtspunkte, die ebenfalls im Rahmen der Meritorik diskutiert 
werden (vgl. KUNA 1979, S. 17), sind hier getrennt behandelt (in den Abschnitten 
B.III. 1.2 sowie B.III.3.). 

2 6 3 FRITSCH/WEIN/EWERS 1999, S. 262. 

Eine Abgrenzung von Unsicherheit und Risiko erfolgt  teilweise dahinge-
hend, daß bei Vorliegen von Wahrscheinlichkeiten fur die verschiedenen Alternati-
ven von Risiko gesprochen wird, ohne Wahrscheinlichkeiten dagegen von Unsi-
cherheit; vgl. DIEDERICH 1992, S. 44. 

Darüber hinaus suggeriert »vollkommen4, daß vollständige Information ein 
anzustrebender Zustand sei. Angesichts der Kosten der Informationsgewinnung 
wird es aber i.d.R. optimal sein, jeweils zwischen Kosten und Nutzen zusätzlicher 
Informationen abzuwägen und auf die Beschaffung  solcher Informationen zu 
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Informationsmängel sind um so wahrscheinlicher, je komplexer 
ein Gut ist, je weiter in der Zukunft mögliche Nutzen des Gutes 
anfallen und je geringer die Transaktionshäufigkeit  für dieses Gut 
ist.266 Ein Hochschulstudium, das viele einzelne Komponenten 
umfaßt, sich auf das ganze weitere Leben des Nachfragers  aus-
wirkt und üblicherweise nur einmal im Leben nachgefragt und 
„konsumiert" wird, erfüllt  diese Kriterien in hohem Maße und gilt 
damit geradezu als ein Paradebeispiel für das Problem der Infor-
mationsmängel267. Wie in B.I.2. dargestellt wurde, handelt es sich 
bei Bildung allgemein um ein Erfahrungs-  und Vertrauensgut, bei 
dem umfassende Information vor der Nachfrageentscheidung eine 
besonders wichtige, aber auch kritische Rolle spielt. 

2.1.1 Unkenntnis 

2.1.1.1 Qualitätsunkenntnis 

Zuverlässige Informationen hinsichtlich der Qualität eines Er-
fahrungs- und Vertrauensgutes wie Bildung sind einerseits beson-
ders wichtig, andererseits eben wegen der Natur des Gutes schwie-
rig zu erhalten und deshalb teuer.268 Qualitätsinformationsmängel 
im Bereich Bildung können auf drei Ebenen bestehen: hinsichtlich 
des faktischen Inhalts eines Bildungsgangs, hinsichtlich der An-
gemessenheit des Inhalts sowie hinsichtlich des pädagogischen 
Ansatzes.269 Im allgemeinen ist die Informationslage über Ausbil-
dungsgänge, Berufschancen, Güte des Lehrkörpers, Anforderun-
gen und Voraussetzungen gerade eines Studiums daher weniger 
günstig.270 Dagegen wird eingewendet, daß die Annahme hoher 

verzichten, die für die Entscheidungssituation nur von geringer Relevanz sind. Vgl. 
FRITSCH/WEIN/EWERS 1999, S. 262f. 

2 6 6 Vgl. HEAD 1966, S. 4. 
2 6 7 Vgl. KUNA 1979, S. 42. 
2 6 8 Vgl. RAPOLD 1989, S. 10f. 
2 6 9 Vgl . WELTBANK 1999, S. 60. 
2 7 0 Vgl. LEWIN et al. 1997, S. 9ff;  NUTZ 1992; HÄUSER 1983, S. 24. 
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Kosten der Informationssuche von dem derzeit bestehenden nicht-
wettbewerblichen Bildungssystem ausgeht. Auf einem Bildungs-
markt läge es im Interesse der Anbieter, Informationen über ihr 
Angebot gratis oder zumindest kostengünstig bereitzustellen. Au-
ßerdem ist zu beobachten, daß Konsumenten beispielsweise bei 
langlebigen Konsumgütern durchaus bereit sind, einen hohen 
Aufwand zur Informationssuche zu betreiben bzw. sich spezielle 
Agenturen am Markt etabliert haben, die diese Aufgabe überneh-
men. Ein funktionierender  Bildungsmarkt könne das Problem der 
Bereitstellung von Informationen also ohne staatliche Eingriffe 
lösen, da er entsprechende Anreize zur Produktion und Nachfrage 
von Informationen setze.271 Dagegen spricht allerdings, daß auch 
in dem bereits weitgehend wettbewerblich organisierten Bereich 
der Weiterbildung eine schlechte Informationslage der Nachfrager 
zu beobachten ist.272 

In jedem Fall ist davon auszugehen, daß der Anbieter eines Aus-
bildungsganges über die Qualität seines Angebotes besser infor-
miert ist als seine Nachfrager.  Auf eine solche Konstellation mit 
asymmetrischer Informationsverteilung  läßt sich die Prinzipal-
Agent-Theorie anwenden: Der besser Informierte  kann seinen 
Informationsvorsprung  zu Lasten des schlechter Informierten  aus-
nutzen. Grundlage der Prinzipal-Agent-Theorie ist die Unterschei-
dung zwischen einem Prinzipal, dem Auftraggeber,  d.h. in unse-
rem Fall dem Bildungsnachfrager,  und einem Agenten, der den 
Auftrag erhält, eine bestimmte Leistung zu erbringen, d.h. hier 
dem Bildungsanbieter. Der Agent verpflichtet sich, bei der Erbrin-
gung der Leistung die erforderliche  Sorgfalt  walten zu lassen und 
allgemein die Interessen des Prinzipals zu wahren. Allerdings 
bestehen aufgrund der asymmetrischen Informationslage zu Lasten 

2 7 1 Vgl. LLTH 1985, S. 50f; ROS1GK.E1T 1995, S. 127. So gibt es in England be-
reits eine Reihe von professionellen Educational Consultants, die Eltern bei der 
Schulwahl beraten; vgl. HAUCH 2000. 

2 7 2 Vgl. SCHWERTFEGER 2000a, S. K2; BUTTLER 1994, S. 36. Dies gilt insbe-
sondere auch für den Bereich der MBA-Ausbildung; vgl. SCHWERTFEGER 1999, 
S. 61; SCHWERTFEGER 2000b, S. K9; SCHWERTFEGER 2000c, S. 50; MOHR 2000, 
S. KL. 
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des Prinzipals für den Agenten Anreize, sein Verhalten primär an 
seinen eigenen Interessen auszurichten und damit gegebenenfalls 
gegen die Interessen des Prinzipals zu verstoßen, wenn der Prinzi-
pal dieses Verhalten wegen fehlender Informationen nicht sanktio-
nieren kann. Im einzelnen können Probleme auftreten durch soge-
nannte verborgene Handlungen des Agenten, die im folgenden 
unter dem Stichwort ,Moralisches Risiko' diskutiert werden (Ab-
schnitt B.III.2.1.1.1.1), durch verborgene Eigenschaften der Lei-
stung, die zu ,Adverser Selektion' führen können (Abschnitt 
B.III.2.1.1.1.2) sowie durch verborgene Absichten des Agenten, 
die für den Fall des Bildungsmarktes nicht relevant273 sind. Zum 
Teil können diese Probleme durch Marktmechanismen gelöst wer-
den (Abschnitt B.III.2.1.1.1.3).274 

2.1.1.1.1 Moralisches Risiko 

Das moralische Risiko besteht darin, daß eine Marktseite 
(Agent) nach Vertragsabschluß transaktionsrelevante Fakten zu 
Lasten des Vertragspartners  (Prinzipal) verändern kann, ohne daß 
der Partner dies zu erkennen vermag.275 Im Fall des Gutes Bildung 
könnte die Leistung des Bildungsanbieters im Gegensatz zu an-
derslautenden Qualitätszusagen bei Vertragsabschluß in einer 
minderwertigen Ausbildung bestehen, die vom Bildungsnachfrager 
nicht ohne weiteres zu erkennen ist.276 Damit würde zunächst der 
Bildungsnachfrager  geschädigt, der für eine nicht (bzw. nicht in 
der vereinbarten Qualität) erbrachte Leistung bezahlt. Gleichzeitig 
können auch Dritte, die ein nominal gleiches, aber qualitativ besse-
res Bildungsgut erworben haben, geschädigt werden, wenn sich 

Δ ' 3 Verborgene Absichten spielen beispielsweise bei durch langfristige Liefer-
beziehungen entstehenden Abhängigkeiten eine Rolle; vgl. FRITSCH/WEIN/EWERS 
1999, S. 277. 

2 7 4 Vgl . FRITSCH/WEIN/EWERS 1999, S. 27I f f . 
2 7 5 Vgl. FRITSCH/WEIN/EWERS 1999, S. 269. Das klassische Beispiel dazu ist 

der Versicherungsvertrag,  bei dem der Versicherungsnehmer einen Schadensfall 
durch sorgloses Verhalten oder sogar absichtlich selbst verursachen kann. 

2 7 6 Vgl. BODENHÖFER 1985, S. 26. 
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dieses Bildungsgut durch die zu Tage tretende schlechtere Qualität 
des scheinbar vergleichbaren Gutes entwertet277. Schließlich kann 
die schlechtere Ausbildung des Arbeitskräftepotentials  auch einen 
Schaden fur die Allgemeinheit darstellen278, indem beispielsweise 
Kunden von schlechter ausgebildeten Arbeitskräften  nur Produkte 
oder Dienstleistungen minderer Qualität erhalten für Preise von 
Gütern besserer Qualität. 

2.1.1.1.2 Adverse Selektion 

Grundsätzlich ist die Zahlungsbereitschaft  eines Nachfragers  für 
ein Gut immer abhängig von der Qualität dieses Gutes. Wenn, wie 
im Fall der Bildung, die Qualität für den Nachfrager  ex ante nicht 
erkennbar ist, muß er Erwartungen über die Qualität bilden. Da 
ohne zusätzliche Informationen verschiedene Qualitäten als gleich 
wahrscheinlich einzustufen sind, ist es für den Nachfrager  rational, 
mit einer durchschnittlichen Zahlungsbereitschaft  am Markt aufzu-
treten. Unter der Annahme, daß eine höhere Qualität des angebo-
tenen Bildungsgutes auch höhere Kosten verursacht, wird ein An-
bieter schlechter Qualität am Markt erhebliche Gewinne erzielen 
können, während ein Anbieter hoher Qualität Verlust oder zumin-
dest geringere Gewinne macht, da er sich derselben durchschnittli-
chen Zahlungsbereitschaft  der Nachfrager  gegenübersieht. Anbie-
ter hoher Qualität werden deshalb aus dem Markt ausscheiden oder 
die Qualität ihres Angebotes und damit ihre Kosten verringern. 
Sobald die Nachfrager  die Verschlechterung der Durchschnittsqua-
lität der angebotenen Bildungsgüter bemerken, werden sie auch 
ihre Zahlungsbereitschaft  reduzieren, wodurch wiederum das An-
gebot am oberen Ende des Qualitätsspektrums unrentabel wird. 
Dieser Prozeß kommt erst ins Gleichgewicht, wenn nur noch 
schlechte Qualität zu einem geringen Preis gehandelt wird, obwohl 
es auch Nachfrage nach und ein Angebot an guter Qualität gäbe. 
Als Beispiel für eine solche adverse Selektion, die zu einer ineffi-

2 7 7 Vgl. TlETZEL/MÜLLER 1998b, S. 256. 
2 7 ^ Siehe die Diskussion der externen Effekte  in Abschnitt B.III. 1.2. 
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zienten Allokation führt,  wird oft der Gebrauchtwagenmarkt ange-
führt. 279 Denkbar ist eine adverse Selektion aber gerade auch auf 
einem Markt für Bildungsgüter, weil deren Qualität für die Nach-
frager  nur schwer einschätzbar und zudem erst langfristig tatsäch-
lich feststellbar ist. 

2.1.1.1.3 Marktlösung 

Diese durch Informationsmängel hinsichtlich der Qualität eines 
Gutes hervorgerufenen  Probleme erfordern  allerdings nicht zwin-
gend staatliches Handeln. Grundsätzlich sind Marktlösungen280 zur 
Vermeidung von moralischem Risiko und adverser Selektion 
denkbar: Die zunächst fehlenden Informationen können entweder 
vom Prinzipal, also dem Bildungsnachfrager  - selbst oder durch 
Einschaltung Dritter - beschafft  werden {Screening)  oder der 
Agent, also der Bildungsanbieter, kann zusätzliche Informationen 
bereitstellen (,Signalling). 281 

Screening durch eigenständige Sammlung zusätzlicher Informa-
tionen gestaltet sich im Fall der (Hochschul-)Bildung schwierig 
und recht aufwendig, da eine Vielzahl von Variablen die Qualität 
alternativer Angebote beeinflußt. Zweckmäßig wäre daher die 
Einschaltung spezialisierter Dritter, die etwa als unabhängige Bil-
dungsbroker die relevanten Informationen für die Nachfrager  be-
schaffen  und aufbereiten. 282 Probleme könnten sich allerdings 
einmal mehr aus der Diskrepanz zwischen der dem Markt imma-
nenten, eher kurz- bis mittelfristigen Gewinnorientierung283 auch 
dieser Bildungsbroker und der langfristigen Perspektive des Bil-
dungsprozesses284 und insbesondere des Nutzens der Bildung er-

2 7 9 Vgl. RAPOLD 1989, S. 16f. Das Modell stammt ursprünglich von AKERLOF. 
2 8 0 Vgl . WEIZSÄCKER 1998, S. 271 f. 
2 8 1 Vgl . FRITSCH/WEIN/EWERS 1999, S. 278. 
2 8 2 Vgl . LITH 1985, S. 53. 
2 8 3 Vgl . HEGELHEIMER 1981, S. 364; BODENHÖFER 1978, S. 151. 
2 8 4 Vgl . LITH 1985, S. 101. 
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III.  Marktversagen  im Bildungsbereich 69 

geben.285 Zwar wird ein Bildungsanbieter oder Bildungsbroker die 
Täuschung der Konsumenten über die Eigenschaften des von ihm 
angebotenen Bildungsgutes nicht unbegrenzt aufrechterhalten 
können. Angesichts der elementaren Bedeutung von Bildungsent-
scheidungen für den ganzen Lebensweg eines Individuums286 

könnte der durch zeitweise verfälschte Informationen verursachte 
Schaden im Einzelfall aber beträchtlich sein287. Es kann also 
durchaus als staatliche Aufgabe angesehen werden, Bildungsnach-
frager  vor irreführenden  Informationen über alternative Bildungs-
angebote zu schützen.288 

Signalling, also die Bereitstellung zusätzlicher Qualitätsinforma-
tionen durch den Bildungsanbieter, kann entweder durch den Auf-
bau einer Reputation oder durch die Einräumung von Garantien 
erfolgen. 289 Der Aufbau einer Reputation als Anbieter guter Quali-
tät ist besonders dann eine wirksame Form des Signalling, wenn 
das angebotene Produkt häufig gekauft wird, die wahre Qualität 
nach dem Kauf leicht feststellbar ist und der Anbieter beabsichtigt, 
längere Zeit im Markt zu bleiben.290 Das Gut Bildung erfüllt  ledig-
lich das dritte dieser Kriterien: Die Pflege der Qualität der Lehre 
durch gute Betreuung und hochwertige Diplome sowie Spitzenlei-
stungen in der Forschung stellt eine langfristige Überlebensstrate-
gie für die Anbieter dar.291 Jedoch leitet sich die in der Hochschul-
landschaft derzeit beobachtbare unterschiedliche Reputation der 
einzelnen Hochschulen oft vom Alter einer Universität, also ihrem 
Status als Traditionsinstitution ab, und ist insofern kein zuverlässi-

2 8 5 Vgl . STRAUBHAAR/WINZ 1992, S. 64; JOHNES 1993, S. 6. 
2 8 6 Vgl . LÜDEKE 1985, S. 107. 
2 8 7 Vgl. FISCHER/BÖNIG 1988, S. 10; ROSIGST 1995, S. 249. 
2 8 8 Vgl . SACHVERSTÄNDIGENRAT BILDUNG BEI DER HANS-BÖCKLER-STIFTUNG 

1998b, S. 22f; STRAUBHAAR 1996, S. 21; LITH 1985, S. 103. 
2 8 9 Bei anderen Gütern als Bildung sind weitere Formen des Signalling mög-

lich, so etwa im Fall von Versicherungen durch eine Vertragsgestaltung mit Selbst-
behalten oder Schadensfreiheitsrabatten;  vgl. FRITSCH/WEIN/EWERS 1999, S. 281 f. 

2 9 0 Vgl . FRITSCH/WEIN/EWERS 1999, S. 281. 
2 9 1 Vgl . BLANKART 1998, S. 21. 
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ger Qualitätsindikator, sondern kann ganz im Gegenteil durchaus 
fehlleiten.292 Die Hochschulen als Bildungsanbieter könnten aller-
dings durchaus versuchen, mit ihren Erfolgen - etwa den erreich-
ten beruflichen Positionen ihrer Absolventen293 - zu werben und 
sich so eine Qualitätsreputation zu schaffen.  Denkbar wäre auch 
die Einfuhrung von Gütesiegeln, die von einer unabhängigen Insti-
tution (Akkreditierungs- oder Zertifizierungsagentur)  vergeben 
werden, um auf diese Weise eine angebotsseitige Selbstbindung 
herzustellen.294 Eine staatliche Aufgabe wäre in einem Verbot 
irreführender  Werbung als Form des unlauteren Wettbewerbs zu 
sehen.295 

Die Einräumung von Qualitätsgarantien für ein Bildungsgut 
könnte daran scheitern, daß das Ergebnis des Bildungsprozesses in 
der Person des Bildungsnachfragers  nicht nur von der Leistung des 
Bildungsanbieters, sondern in erheblichem Umfang auch von der 
Mitwirkung des Nachfragers  abhängig ist (siehe Abschnitt B.I.I.). 
Eine Garantie für das Erreichen eines bestimmten Bildungsniveaus 
kann deshalb vom Bildungsanbieter kaum verlangt werden. Denk-
bar wäre allerdings, daß der Bildungsanbieter die Vermittlung in 
eine der Ausbildung entsprechende berufliche Stellung garan-
tiert296, unter der Bedingung, daß der Nachfrager  den Bildungs-
gang erfolgreich  beendet; andernfalls könnte der Nachfrager  eine 
(Teil-)Rückzahlung des vereinbarten Entgeltes verlangen297. 

2 9 2 Vgl. HÄUSER 1983, S. 24f. So gibt es derzeit beispielsweise erhebliche Dis-
krepanzen zwischen dem Anspruchsniveau wirtschaftswissenschaftlicher  Fakultä-
ten in Deutschland, wie es sich in Durchschnitts-Examensnoten ausdrückt, und den 
entsprechenden Einschätzungen von Seiten der Wirtschaft.  Es existieren sowohl 
Über- als auch Unterschätzungen der Anforderungen  einzelner Fachbereiche an 
ihre Absolventen; vgl. LÜDEKE/BECKMANN 1999, S. 126f. 

2 9 3 Vgl . BLOCK 1984, S. 134. 
2 9 4 Vgl. BODENHÖFER 1985, S. 27. 
2 9 5 Vgl. AEB! 1995, S. 212. 
2 9 6 Vgl. ERHARDT 1995a, S. 28. 
2 9 7 Eine solche Garantie räumt beispielsweise die Private Fachhochschule Göt-

tingen ein; vgl. FLNETTI 1997, S. 54. 
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Eine zusätzliche Rechtfertigung für staatliches Handeln zur Qua-
litätssicherung der Ausbildung speziell im Hochschulbereich lie-
fert  der Verbraucherschutz: Wenn der Bildungsnachfrager  nach 
seinem Abschluß Leistungen erbringen soll, deren Qualität wie-
derum für den jeweiligen Nachfrager  schwer zu beurteilen ist -
z.B. Gesundheitsdienstleistungen - , dann ist es auch aus diesem 
Grund geboten, von staatlicher Seite auf die Einhaltung von Min-
deststandards der Ausbildung - oder jedenfalls der Prüfungen -
Einfluß zu nehmen298, da sonst die Funktion der Universität als 
Institution der Vertrauensübertragung 299 gefährdet ist. 

2.1.1.2 Nutzenunkenntnis 

Eine andere Form von Unkenntnis ist gegeben, wenn der Bil-
dungsnachfrager  zwar durch ausreichende Informationen die Qua-
lität der angebotenen Bildungsgüter beurteilen kann, der individu-
elle Nutzen aus einem Bildungsgut für ihn aber nicht bewertbar ist. 
Denkbar ist, daß der Nutzen bestimmter Güter erst nach dem Kon-
sum beurteilt werden kann. Dies trifft  insbesondere auf Güter zu, 
die einerseits immaterieller Natur sind und deren Nutzen anderer-
seits stark zukunftsbezogen ist.300 

Vieles spricht dafür,  daß der Nutzen von Bildung erst durch den 
Gebildeten richtig bewertet werden kann. Eine solche Argumenta-
tion hinsichtlich der Bildung wurde vielfach und schon von Klas-
sikern der Nationalökonomie vertreten. So schreibt etwa JOHN 
STUART MILL über Bildung: „ ... a thing of which the public are 
bad judges, may require to be shown to them and pressed on their 
attention for a long time, and to prove its advantages by long ex-
perience, before they learn to appreciate it, yet they may learn at 
last; which they might never have done, i f the thing had not thus 
been obtruded upon them in act, but only recommended in the-

2 9 8 Vgl. LITH 1985, S. 108; WEIZSÄCKER 1975, S. 308f. 
2 9 9 Vgl. ZÖLLER 1992, S. 349. 
3 0 0 Vgl. FRITSCH/WEIN/EWERS 1999, S. 285. 
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ory."301 Ähnlich äußert sich MUSGRAVE: „The advantages of edu-
cation are more evident to the informed than the uninformed." 302 

Die Präferenzen fur (oder gegen) Bildung können sich also gerade 
durch die Aneignung von Bildung verändern; Ex-ante-Präferenzen 
können von Ex-post-Präferenzen  abweichen303. Insbesondere Bil-
dungsentscheidungen von Eltern für ihre Kinder werden stark vom 
eigenen Bildungshintergrund der Eltern beeinflußt.304 Bildung 
wird darüber hinaus als generelle Voraussetzung für individuelle 
Entscheidungsautonomie angesehen305, mithin auch für Bildungs-
entscheidungen. 

Das würde bedeuten, daß Bildungsentscheidungen nicht allein 
der Konsumentensouveränität überlassen werden können. Diese 
Position wird allerdings auch als zur Bemäntelung von Pater-
nalismus dienend kritisiert.306 Selbst wenn „the uncultivated can-
not be competent judges of cultivation"307, bleibt die Frage, welche 
Art und welches Ausmaß staatlichen Handelns sich so rechtferti-
gen läßt, schwierig zu beantworten.308 

2.1.2 Unsicherheit 

Neben Unkenntnis hinsichtlich Qualität und individuellem Nut-
zen von Bildungsangeboten wurde bereits die Unsicherheit als 
zweites Problem mangelnder Informationen erwähnt: Zukünftige 
Entwicklungen sind nicht mit Sicherheit prognostizierbar. Im Fall 
der Bildung erstreckt sich die Unsicherheit vor allem auf zwei 
Aspekte. Der Bildungsnachfrager  kann sich zunächst nicht sicher 

3 0 1 MILL 1849, S. 523. 
3 0 2 MUSGRAVE 1959, S. 14. 
3 0 3 Vgl . HEAD 1969, S. 215; WISEMAN 1970 (1965), S. 342. 
3 0 4 Vgl . ARNOLD 1976. 
3 0 5 Vgl . ANDEL 1984, S. 646. 
3 0 6 Vgl . CHARLES/WESTAWAY 1981, S. 75. 
3 0 7 MILL 1849, S. 522. 
3 0 8 Vgl . SCHMIDT 1988, S. 386. 
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III.  Marktversagen  im Bildungsbereich 73 

sein, ob er eine bestimmte Ausbildung auch erfolgreich  abschlie-
ßen wird.309 Auch nach erfolgreichem Abschluß ist dann noch 
unsicher, welchen Ertrag die Bildungsinvestition dem Nachfrager 
bringt,310 nicht zuletzt weil dies auch davon abhängt, welche Bil-
dungsentscheidungen andere Bildungsnachfrager  simultan tref-
fen 311. Zwar läßt sich allgemein sagen und - wie Tabelle 1 zeigt -
auch statistisch belegen, daß Bildung sich rentiert; der individuelle 
Bildungsertrag kann jedoch von den durchschnittlichen Ertragsra-
ten erheblich abweichen.312 

Der Strukturwandel am Akademiker-Arbeitsmarkt - vor allem 
durch die reduzierte Nachfrage des Staates nach Akademikern313 -
fuhrt  dazu, daß Akademiker in erhöhtem Maße auch über längere 
Zeiträume mit einer unterwertigen, d.h. nicht ihren Qualifikationen 
entsprechenden Beschäftigung rechnen müssen.314 So waren 1991 
in Deutschland zwischen acht und 17 Prozent der Universitätsab-
solventen sowie zehn bis 20 Prozent der Fachhochschulabsolven-
ten in inadäquaten beruflichen Positionen tätig; dies betrifft  insbe-
sondere Frauen.315 Allerdings sinkt mit steigender Qualifikation 
das Risiko der Arbeitslosigkeit.316 

3 0 9 Vgl. JOHNES 1993, S. 14; SCHULTZ 1961b, S. 15; siehe dazu auch ALTONJI 
1991. 

3 1 0 Vgl. WINSTON 1999, S. 15; HANSJÜRGENS 1999, S. 264; NERLOVE 1972, 
S. S185f. 

3 1 1 Vgl . CASTAGNOS/ECHEVIN 1984, S. 173; PFEIFFER 2000, S. 13. 
3 1 2 Vgl . PFEIFFER 2000, S. 19. 
3 1 3 Vgl . PAPADOPOULOS 1996, S. 177; HEGELHEIMER 1984, S. 84. 
3 1 4 Vgl . BÜCHEL 1996, S. 29I f f ;  PEISERT/FRAMHEIN 1997, S. 117. 
3 1 5 Vgl. JAGODA 1995, S. 433. Die Bandbreiten resultieren daraus, daß sich 

aufgrund von Unschärfen der verwendeten Statistiken (Mikrozensen 1985 bis 1991) 
der Begriff  »adäquate Beschäftigung' nicht eindeutig abgrenzen läßt. 

3 1 6 Vgl . FISCHER et al. 1993, S. 12; BEHRINGER/JESCHEK 1993, S. 77; JAGODA 
1995, S. 433; IWD 1999a, S. 7; OECD 1998c, S. 56. 
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Tabelle 1: Durchschnittliches Arbeitseinkommen nach Bil-
dungsabschluß 1995 (Sekundarstufe I = 100) 

bis Sekundar-
stufe 1 

Sekundar-
stufe II 

weiterführende 
Schule/Berufs-
ausbildung 

Hochschul-
abschluß 

Portugal 100 147 - 269 

USA 100 147 175 256 

Großbritannien 100 133 176 239 

Tschechien 100 152 - 239 

Schweiz 100 149 216 234 

Frankreich 100 125 160 219 

Irland 100 118 145 215 

Niederlande 100 130 161 210 

Deutschland 100 128 142 209 

Finnland 100 108 135 201 

Neuseeland 100 122 129 201 

Norwegen 100 122 150 182 

Kanada 100 115 126 179 

Italien 100 130 - 174 

Schweden 100 112 122 170 

Australien 100 112 125 160 

Dänemark 100 120 125 160 

Durchschnitt 100 127 151 205 

Quelle: IWD 1999a, S. 7. 
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Üblicherweise suchen Individuen nach Möglichkeiten zur Re-
duktion von Unsicherheit, wenn sie mit stark risikobehafteten Ent-
scheidungen konfrontiert  werden. Grundsätzlich denkbar sind: 

• die Erhöhung des Aufwandes zur Informationssuche, 

• die Suche nach relativer Sicherheit, 

• der Aufbau von Reserven, 

• der Risikotausch sowie 

• der Risikoausgleich/ die Risikovernichtung.317 

Die Bereitstellung  zusätzlicher  Informationen  zur Reduktion von 
Unsicherheit könnten die Bildungsanbieter übernehmen und dies 
gleichzeitig als Werbung fur ihr Angebot nutzen. So wäre es bei-
spielsweise zweckmäßig, Bildungsangebote so zu strukturieren, 
daß für den Bildungsnachfrager  schon nach relativ kurzer Zeit 
deutlich wird, wie seine Aussichten für einen erfolgreichen  Ab-
schluß sind. Hinsichtlich des späteren Ertrages der erworbenen 
Bildung könnten die Bildungsanbieter entsprechende (natürlich 
nur vergangenheitsbezogene) Informationen statistisch aufbereiten 
und daraus Prognosen für unterschiedliche Szenarien und Rah-
menbedingungen entwickeln. 

Relative  Sicherheit  könnte ebenfalls durch ein entsprechend ge-
staltetes, d.h. vor allem differenziertes  Bildungsangebot gewährlei-
stet werden. So könnte für risikoaverse Bildungsnachfrager  bei-
spielsweise durch kompakte Bildungsgänge mit relativ geringen 
Kosten oder durch aufeinander aufbauende Qualifikationsstufen 
mit jeweils eigenen Abschlüssen318 das Risiko der Fehlinvestition 
reduziert werden319. Denkbar wären aber auch Bildungsangebote, 
die eine möglichst breite Qualifikation vermitteln, um vielfaltig 
einsetzbar zu sein.320 

3 1 7 Vgl. FRITSCH/WEIN/EWERS 1999, S. 288. 
3 1 8 Vgl. BÜCHEL/HELBERGER 1995, S. 40; FISCHER 1985, S. 536. 
3 1 9 Vgl . FISCHER/BÖNIG 1988, S. 8; BOWMAN 1966, S. 446. 
3 2 0 Vgl. WlDMAIER 1971a, S. 515. 
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Ein Aufoau  von Reserven  wäre durch ein frühzeitiges Bildungs-
sparen möglich. Dies müßten allerdings im Normalfall  die Eltern 
für den eigentlichen Bildungsnachfrager  übernehmen. Eine staatli-
che Aufgabe könnte darin gesehen werden, Anreize für ein solches 
Bildungssparen zu setzen. 

Ein Risikotausch  - d.h. die Übertragung des Risikos auf einen 
Dritten gegen Zahlung einer Risikoprämie - in Form des Ab-
schlusses einer Versicherung über die Rendite der Bildungsinvesti-
tion wird auf dem privaten Versicherungsmarkt kaum möglich 
sein.321 Versicherungsmärkte versagen immer dann, wenn ein 
Schaden nicht monetär bewertbar oder die Schadenswahrschein-
lichkeit nicht kalkulierbar ist oder aber zwischen Versicherungs-
nehmer und Versicherer eine asymmetrische Informationsvertei-
lung besteht, so daß ein Trittbrettfahrerverhalten  des Versiche-
rungsnehmers möglich ist.322 Diese Bedingungen sind im Fall der 
Bildungsinvestition weitgehend gegeben. Selbst wenn eine Versi-
cherung gegen Bildungsfehlinvestitionen von privaten Versiche-
rungsunternehmen angeboten würde, wäre es wahrscheinlich, daß 
es zu einer adversen Selektion guter und schlechter Risiken käme, 
da diejenigen, die sich ihres Studien- und Berufserfolges  relativ 
sicher sind, auf eine (vermutlich recht teure) Versicherung verzich-
ten würden.323 Die Versicherungskosten für schlechtere Risiken 
würden damit so hoch, daß die optimale Bildungsallokation ge-
fährdet wäre.324 

Auch ein Ausgleich  des Risikos  durch eine Hedging-Strategie ist 
für den Bildungsnachfrager  individuell nicht anwendbar, da etwa 
die Entscheidung für ein Studienfach i.d.R. einmalig getroffen 
wird und eine Diversifikation nicht möglich ist. Der Versuch einer 
Art Diversifikation aufgrund von Risikoaversion wird durch die 
Tendenz zur Doppelqualifikation sichtbar: Ein erheblicher Anteil 

3 2 1 Vgl. STIGLITZ/SCHÖNFELDER 1989, S. 396; NERLOVE 1972, S. S187. 
3 2 2 Vgl. FRITSCH/WEIN/EWERS 1999, S. 292f. 
3 2 3 Dieses Problem wird bei der Diskussion der Darlehensgestaltung in Ab-

schnitt C.1.2.2.4 wieder aufgegriffen  und näher erläutert. 
3 2 4 Vgl. LITH 1985, S. 139. 
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der Studierenden hat inzwischen vor Beginn des Studiums eine 
Berufsausbildung, meist im dualen System, absolviert.325 Dies muß 
in erster Linie als Risikominderungsstrategie interpretiert werden, 
da sich die erworbene Doppelqualifikation nach dem Studium 
beruflich kaum auszahlt, denn die Karrierewege von Hochschulab-
solventen mit und ohne vorherige Berufsausbildung unterscheiden 
sich nicht signifikant. 326 

Die verbleibende Unsicherheit (insbesondere durch das Versa-
gen des Versicherungsmarktes) könnte also bei Risikoaversion der 
Bildungsnachfrager 327 einen Grund fur Marktversagen (auf dem 
Bildungsmarkt) darstellen und staatliche Maßnahmen in Form 
einer Risikoübernahme oder einer Organisation des Risikoaus-
gleichs zwischen Individuen erfordern. 328 

Aus dem Problem der Unsicherheit resultiert darüber hinaus die 
Forderung, der Staat müsse eine Art Bildungsplanung durchfuhren, 
da der einzelne Bildungsnachfrager  nicht abschätzen könne, wie 
etwa der zukünftige Bedarf  an Arbeitnehmern mit bestimmten 
Qualifikationen sich entwickeln werde.329 So sei aufgrund der 
Anpassungslags in der Bildungsproduktion mit zyklischen 
Schwankungen (Cobweb-Zyklen) zu rechnen.330 Dem ist zu ent-
gegnen, daß staatlichen Stellen zwar andere Prognosemöglichkei-
ten offenstehen 331; eine zentralisierte Informationsproduktion  un-
terliegt aber auch in höherem Maße als dezentrale Prognosen der 
Gefahr,  flächendeckende Fehlprognosen hervorzubringen332. Pro-
jektionen des Qualifikationsbedarfs  und -angebots können die 

3 2 5 Vgl . LEWIN/MINKS/UHDE 1996; BÜCHEL/HELBERGER 1995; MEULEMANN 
1989. 

3 2 6 Vgl . BÜCHEL 1997. 

Zum Problem der schichtenspezifischen Risikoaversion siehe B.III.3.2.2. 
3 2 8 Vgl . SNOWER/BOOTH 1996, S. 341; WOLL 1994, S. 172. 
3 2 9 Vgl . HERBERGER 1998, S. 128; JOHNES 1993, S. 67. 
3 3 0 Vgl. HEGELHEIMER 1981, S. 368f. 
3 3 1 Vgl. ZÖLLER 1977, S. 63ff. 
3 3 2 Vg l . SCHMIDT, H. 1984, S. 155; HEGELHEIMER 1981, S. 372f; PEI-

SERT/FRAMHEIN 1997, S. 120. 
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78 Teil Β: Die Rolle  des Staates  im Hochschulbereich 

Bildungspolitik unterstützen, sind aber in ihrer Aussagekraft  für 
die individuelle Ausbildungs- und Berufswahl sehr begrenzt.333 

Eine allzu sehr bedarfsorientierte  Bildungsplanung kann im Ex-
tremfall  „ganze Generationen von Absolventen [...] ins berufliche 
Nirvana"334 locken. Überhaupt gehört eine dezidierte Bildungspla-
nung eher in das System der Zentralverwaltungswirtschaft 335 als in 
eine Marktwirtschaft.  Der Versuch eines Manpower-planning, wie 
er in den 1960er und 1970er Jahren gemacht wurde336, kann als 
gescheitert betrachtet werden.337 

Gerade die Dynamik des Wettbewerbs sollte am besten in der 
Lage sein, die notwendige Anpassung des Bildungsangebots bei 
veränderten Qualifikationsbedürfnissen  zu leisten. Es sollte des-
halb genügen, den Bildungsnachfragern  wissenschaftlich fundierte 
Prognosen338 zugänglich zu machen339 - sofern der Markt keine 
ausreichenden Informationen bereitstellt - , statt aus der Unsicher-
heit des Arbeitskräftebedarfs  die Notwendigkeit einer zentralen 
Kapazitätsplanung für den Bildungsbereich abzuleiten. Eine ver-
bindliche Bedarfsplanung würde darüber hinaus nicht nur den 
notwendigen Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch das 
Recht auf freie Wahl des Berufs beeinträchtigen.340 

3 3 3 Vgl . JAGODA 1995, S. 435. 
3 3 4 BECK 1997, o.S. 
3 3 5 Vgl . SCHILY 1993, S. 47. 
3 3 6 Vgl. beispielsweise RIESE 1971. 
3 3 7 Vgl . SCHUSTER 1978, S. 37; PAPADOPOULOS 1996, S. 78; HÖDL/ZEGELIN 

1999, S. 91f. 
i l o J J O Dabei ist beispielsweise an die Bildungsgesamtrechnung des Instituts für 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung  zu denken (vgl. HELBERGER/PALAMIDIS 1990) 
oder an Prognosen des Instituts der deutschen Wirtschaft  (vgl. FALK/WEISS 1993). 

3 3 9 Vgl . JAGODA 1995, S. 435; ELITZ 1975, S. 69. 
3 4 0 Vgl . BECKERHOFF/JOCHIMSEN 1977, S. 724. 
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III.  Marktversagen  im Bildungsbereich 79 

2.2 Verzerrte Präferenzen  (Meritorik) 

Ein Bildungsmarktversagen könnte auch mit besonderen Eigen-
schaften des Gutes Bildung begründet werden, die dazu führen, 
daß die Nachfrager  am Markt nicht nach ihren wahren Präferenzen 
handeln, und es sich damit bei der Bildung um ein meritorisches 
Gut handelt. Diese Präferenzverzerrung  ist unabhängig von even-
tuell vorhandenen Informationsmängeln zu sehen. Zwar wird in 
der älteren Literatur das Problem der mangelnden oder falschen 
Informationen als ein (wesentliches) Element der Meritorik be-
trachtet; m.E. sollte man aber das Informationsproblem vom Pro-
blem verzerrter  Präferenzen  trennen, weil beide unterschiedliche 
staatliche Maßnahmen erfordern. 341 Damit wird die Meritorik in 
der folgenden Betrachtung auf ihren eigentlichen Kern, die These 
von den verzerrten Präferenzen,  reduziert. 

Der Begriff  der Meritorik wurde 1959 von MUSGRAVE einge-
führt:  „Such wants are met by services subject to the exclusion 
principle and are satisfied by the market within the limits of effec-
tive demand. They become public wants i f considered so meritori-
ous that their satisfaction is provided for through the public 
budget, over and above what is provided for through the market 
and paid for by private buyers. This ... type of public wants wil l 
be referred  to as merit wants."342 Die genauere Charakterisierung 
der meritorischen Güter bleibt aber bei MUSGRAVE zunächst eher 
undeutlich; eine Reihe von Beispielen wird genannt, ohne daß 
konkrete Eigenschaften eines Gutes benannt werden, die dieses zu 
einem meritorischen Gut machen.343 Noch im New Palgrave von 
1987 besteht MUSGRAVES Definition meritorischer Güter nur aus 
einer Aufzählung von Fallkategorien. Dort werden insbesondere 
sogenannte Gemeinschaftsbedürfnisse  als wichtige Kategorie der 

3 4 ' Auch externe Effekte  und Verteilungsgesichtspunkte werden an anderer 
Stelle diskutiert, vgl. Fußnote 262 in Teil B. 

3 4 2 MUSGRAVE 1959, S. 13. 
3 4 3 Vgl. MUSGRAVE 1959, S. 13f; ANDEL bemerkt dazu, diese frühe „Definiti-

on" der meritorischen Güter sei nicht unbedingt ein Meisterstück MUSGRAVES, vgl. 
ANDEL 1984, S. 643. 
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Meritorik betont.344 Die angeführten Beispiele wie die Erhaltung 
historischer Stätten oder der Umweltschutz fallen aber eher in den 
Bereich der externen Effekte. 

Der Einführung des Konzepts durch MUSGRAVE folgte eine lan-
ge Diskussion in der Wirtschaftswissenschaft,  wie meritorische 
Güter besser definiert  werden könnten, oder grundlegender, ob 
meritorische Güter überhaupt existieren und wie das Konzept auf 
der Basis des methodologischen Individualismus gerechtfertigt 
werden kann.345 Der Konflikt wird besonders deutlich, wenn die 
Meritorik explizit als Verstoß gegen oder zumindest als Eingriff  in 
und Korrektur von individuellen Präferenzen  definiert  wird.346 

Versucht wurde auch eine Definition mit Hilfe der Existenz von 
Nutzeninterdependenzen zwischen Individuen.347 Auch hier gerät 
man aber schnell wieder in den Bereich externer Effekte.  Den 
meritorischen Gütern wurde deshalb entweder eine Sonderstellung 
in der Finanzwissenschaft zugeschrieben348 oder sie wurden als 
„normatively empty box"349 bezeichnet, die keinen Platz hätten in 
einer Theorie, die auf individuellen Präferenzen  beruht. Stark 
kritisiert wurde insbesondere die Idee einer informierten  Elite, die 
- wenn auch in Form der Delegation von Entscheidungen oder der 
Arbeitsteilung - angeblich besser über die wahren Präferenzen 
unterrichtet ist als die Individuen selbst.350 In der Tat wäre es be-
denklich, wenn wie auch immer legitimierte Entscheider ihre eige-
nen Präferenzen  allen anderen auferlegen wollten, statt sich als 

3 4 4 Vgl. MUSGRAVE 1987, S. 452f. 
3 4 5 Vgl. ANDEL 1969. 

346 VGL HEAD 1966, S. 2. HEAD bringt daneben auch Distributionsargumente 
zur Rechtfertigung der Meritorik vor, die an dieser Stelle aber nicht aufgegriffen 
werden, weil die Meritorik (insbesondere von Bildungsgütern) hier gerade als 
Allokationsproblem begriffen  wird; so etwa auch LÜDEKE 1985, S. 72. 

3 4 7 Vgl. ARCELUS/LEVINE 1986, S. 308; HEAD 1988. 
3 4 8 Vgl. CANSIER 1972, S. 435. 
3 4 9 McLURE 1968; ähnlich äußert sich SCHMIDT 1988, S. 385. 
3 5 0 Vgl . MACKSCHEIDT 1974, S. 240. 
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III.  Marktversagen  im Bildungsbereich 81 

Vertreter der Allgemeinheit und damit übergeordneter Präferenzen 
zu verstehen.351 

Als Eingriff  in und Verstoß gegen die individuellen Präferenzen 
ist die Meritorik deshalb m.E. nicht zu rechtfertigen;  weitergehen-
de Ansätze versuchen aber gerade zu belegen, daß durch die Exi-
stenz und besondere Berücksichtigung meritorischer Güter erst den 
wahren Präferenzen  der Individuen zum Durchbruch verholfen 
werden kann. Ging MUSGRAVE noch davon aus, daß zur Rechtfer-
tigung der Meritorik eine alternative Norm zur Konsumentensou-
veränität notwendig sei352, die Werturteile über diese speziellen 
Güter beinhalten würde353, so besteht die Alternative darin, unter-
schiedliche Arten von (individuellen) Präferenzen  zu identifizie-
ren. So unterscheidet etwa HEAD zwischen offenen  und wahren 
Präferenzen. 354 Zwar ist nicht von der Hand zu weisen, daß das 
Konzept der Meritorik zur Rechtfertigung von Paternalismus oder 
sogar Diktatur mißbraucht werden kann, es existiert jedoch eine 
Reihe von Fällen, in denen eine Abweichung der wahren Präferen-
zen eines Individuums von den unmittelbar geäußerten denkbar ist: 

• Nicht-Rationalität, 

• Gegenwartspräferenz  sowie 

• Präferenzhierarchien. 

2.2.1 Nicht-Rationalität 

Das Rationalverhalten der Individuen ist eine der Grundannah-
men der Ökonomie. Das Verhalten der Marktteilnehmer müßte 
sich demnach am Ökonomischen Prinzip orientieren, d.h. bei Ent-
scheidungen risikoneutral den erwarteten Nutzen maximieren. 
Nicht-Rationalität des individuellen Verhaltens kann in Entschei-

3 5 1 Vgl . BRÜMMERHOFF 1989, S. 94. 
3 5 2 Vgl . MUSGRAVE 1987, S. 452. 
3 5 3 Vgl . VER EECKE 1998, S. 137. 
3 5 4 Vgl. HEAD 1969, S.214f. 
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dungsanomalien, Irrationalität oder Diskrepanzen zwischen objek-
tiv vorhandenen und subjektiv wahrgenommenen Handlungsalter-
nativen bestehen.355 

Entscheidungsanomalien  können in selektiver Informationsver-
arbeitung gesehen werden oder in der Beobachtung, daß die indi-
viduelle Risikobereitschaft  teilweise von der Art der Entscheidung 
abhängig ist. Auch die Art der Problempräsentation356 kann bereits 
die individuelle Entscheidung beeinflussen. Diese Probleme wur-
den bereits in Zusammenhang mit Informationsmängeln in Ab-
schnitt B.III.2.1 diskutiert. 

Unter Irrationalität  ist der Fall zu verstehen, daß ein Individuum 
mit seinem Verhalten gegen seine eigene Wohlfahrt  verstößt. In 
Bezug auf Bildung ist dies insbesondere bei Kindern relevant, die 
noch nicht in der Lage sind, die Bedeutung von Schul- und Aus-
bildung für ihr Leben einzuschätzen. Entscheidungen über den 
Bildungsweg von Kindern werden daher grundsätzlich der elterli-
chen Sorge überlassen. Die Möglichkeit nicht-wohlwollender 
Eltern357 kann staatliche Eingriffe  - etwa in Form einer Schul-
pflicht 358 - erfordern.  Bei jungen Erwachsenen, die über den Be-
such einer Hochschule entscheiden, ist Irrationalität dagegen weit-
gehend auszuschließen. 

Eine Diskrepanz  zwischen  objektiv  vorhandenen  und subjektiv 
wahrgenommenen  Handlungsalternativen  kann dagegen für die 
Bildungsentscheidungen eines Individuums durchaus relevant sein. 
Zu denken ist hier insbesondere an die subjektive, eventuell 

3 5 5 Vgl . FRITSCH/WEIN/EWERS 1999, S. 337ff. 
-jc/r J J O MICHAELOWA/MICHAELOWA weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, 

wie wichtig allein schon die Benennung eines Studienfinanzierungssystems im 
Hinblick auf mögliche Abschreckungseffekte  ist. Sie schlagen deshalb für ein 
Darlehenssystem mit einkommensabhängiger Rückzahlung die Bezeichnung „Ein-
kommensabhängige Nachfinanzierung" vor; vgl. MICHAELOWA/MICHAELOWA 
1995b, S. 420. 

3 5 7 Vgl. LITH 1985, S. 103. 
-ICO 

° ECKSTELN/ZLLCHA 1994 untersuchen die ökonomischen Auswirkungen der 
Schulpflicht modelltheoretisch. 
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III.  Marktversagen  im Bildgsbereich 83 

schichtspezifisch unterschiedliche359 Einschätzung der mit unter-
schiedlichen Bildungsalternativen verbundenen (beispielsweise 
finanziellen) Risiken360. Da ein Hochschulstudium einerseits hin-
sichtlich des Studienerfolgs, andererseits hinsichtlich der Verwert-
barkeit des Abschlusses erhebliche Unsicherheiten in sich birgt, 
könnte nicht-rationales Verhalten, das durch diese Unsicherheit 
hervorgerufen  wird, zu Allokationsverzerrungen fuhren, indem 
Risikoaversion zu einer Unterentwicklung der Humanressourcen 
beiträgt. „[There is] considerable evidence ... in individual and 
social psychology of strong tendencies to irrational behaviour 
under conditions of great uncertainty."361 Die Gefahr irrationaler 
Entscheidungen verstärkt also noch die in Abschnitt B.III.2.1.2 
(Unsicherheit) diskutierte Problematik. 

2.2.2 Gegenwartspräferenz 

Die Idee der Minderschätzung künftiger Bedürfnisse und Über-
bewertung des Gegenwartskonsums findet sich bereits bei Pl-
GOU362, ist im übrigen in der Ökonomie durchaus verbreitet und 
liegt beispielsweise auch staatlichen Maßnahmen im Rahmen der 
individuellen Krankheits- und Altersvorsorge zugrunde. Es stellt 
sich also die Frage, „whether some limit should be imposed on the 
coercive powers of present individuals as custodians of their future 
selves"363. Zwar werden auf diese Weise begründete staatliche 
Verletzungen der individuellen Entscheidungsautonomie z.T. als 
autoritär und undemokratisch kritisiert, aber gerade für den Be-
reich Bildung gewinnt die Argumentation zusätzlich an Ge-
wicht364: Hier geht es nicht nur um die individuelle Minderschät-

3 5 9 Vgl. CAVANAUGH et al. 1998, S. 24. 
3 6 0 Vgl. BARGEL 1985, S. 225. 
3 6 1 HEAD 1988, S. 16. 
3 6 2 Vgl. PIGOU 1949, S. 96ff. 
3 6 3 HEAD 1988, S. 24. 

Das Problem der Gegenwartspräferenz  wird teilweise auch in Zusammen-
hang gebracht mit der Diskrepanz zwischen aktuellen und retrospektiven Präferen-
zen. Gerade Bildung sei ein typischer Fall, in dem die Präferenzen  nach dem Kon-
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zung zukünftiger eigener Bedürfnisse, sondern die mangels eige-
nen Einkommens von ihren Kindern zur Bildungsfinanzierung 
herangezogenen Eltern müssen zwischen eigenem Gegenwarts-
konsum und zukünftigem Konsum ihrer Kinder abwägen.365 So 
sind für den (allerdings eher seltenen) Fall nicht-wohlwollender 
Eltern, die nicht bereit sind, für die Ausbildung ihrer Kinder auf 
Gegenwartskonsum zu verzichten, staatliche Eingriffe  unbedingt 
geboten366. Die Diskussion erhält aber zusätzlich einen intergene-
rationellen Kontext: Gegenwartspräferenz  ist aus diesem Blick-
winkel nicht nur irrational, sondern kann auch unmoralisch sein367; 
der Staat wäre als eine Art Treuhänder zukünftiger Generationen 
gefordert 368, wenn individuelle und gesellschaftliche Zeitpräferenz 
voneinander abweichen369. 

2.2.3 Präferenzhierarchie 

Eine staatliche Förderung des Gutes Bildung wäre auch dann 
kein Verstoß gegen die Nachfragepräferenzen,  wenn man davon 
ausgeht, daß ein Individuum hinsichtlich eines Gutes unterschied-
liche Präferenzen  haben kann, die in eine Rangfolge gebracht 
werden können. Die bei einer Entscheidung unmittelbar wirksa-
men, geäußerten Präferenzen  können von den sogenannten reflek-
tierten und deshalb als höherwertig angesehenen Präferenzen  ab-
weichen. Da es im Interesse des Individuums liegt, daß seine hö-
herwertigen Präferenzen  entscheidungswirksam werden, könnte 

sum des Gutes von den ursprünglichen Präferenzen  abweichen; vgl. BASU 1975/76, 
S. 22Iff. Hier handelt es sich allerdings um die bereits in B.III.2.1.1.2 diskutierte 
Nutzenunkenntnis. 

3 6 5 Vgl. LÜDEKE 1992, S. 244. 

Eine modelltheoretische Analyse der Rolle des Altruismus von Eltern ge-
genüber ihren Kindern fur bildungspolitische Entscheidungen findet sich beispiels-
weise bei KAGANOVICH/ZILCHA 1999; siehe auch AUTUME/MICHEL 1994, S. 469f. 

3 6 7 Vgl . HEAD 1966, S. 15. 
3 6 8 Vgl . HEAD 1988, S. 24. 
3 6 9 Vgl . WLDMALER 1969, S. 172. 
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eine zumindest teilweise Delegation von Entscheidungsbefugnis-
sen an eine übergeordnete Instanz sinnvoll sein. 

Ein bekanntes Beispiel eines solchen Selbst-Paternalismus stellt 
die Episode von Odysseus und den Sirenen aus der Odyssee dar: 
Odysseus wil l sich von den Sirenen nicht betören lassen (höher-
wertige, reflektierte  Präferenzen)  und läßt sich deshalb an den 
Mast seines Schiffes  fesseln, weil er befürchtet,  daß er ihrem Ge-
sang durch reine Willenskraft  nicht widerstehen kann (unmittelbar 
wirksame Präferenzen). 370 In die gleiche Richtung argumentiert 
auch RAWLS in seiner ,Theorie der Gerechtigkeit' mit dem Bild 
des Schleiers des Unwissens371: Sein konstitutionenökonomischer 
Ansatz beruht auf der Frage, wie rationale Durchschnittsindividu-
en in einer gedachten Situation der Verfassungsgebung entschei-
den würden.372 Der Schleier des Unwissens, hinter dem die Ver-
fassungsgrundsätze festgelegt werden, soll ausdrücken, daß kein 
Individuum vorher weiß, an welchem Platz der Gesellschaft es 
später stehen wird; so soll sichergestellt werden, daß die Vereinba-
rungen für die gesamte Breite der Gesellschaft tragbar sind. Über-
tragen auf die Idee einer Präferenzhierarchie  würden sich die 
Individuen bei grundlegenden a-priori-Entscheidungen im Sinne 
ihrer höherwertigen, reflektierten  Präferenzen  entscheiden, was 
bedeuten könnte, daß bestimmte Entscheidungen an den Staat 
delegiert werden373 und daß auch die Konsumentensouveränität in 
einzelnen Punkten an den Staat abgegeben wird374. 

Zwar wird dagegen eingewendet, daß auf diese Weise nur mini-
male Eingriffe  des Staates legitimiert werden könnten - orientiert 
am Subsidiaritätsprinzip etwa eine staatliche Assekuranzfunkti-

3 7 0 Vgl. HEAD 1988, S. 15. Ähnliches drückt GOETHES Faust aus, wenn er klagt: 
„Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust." Vgl. GOETHE 1986 (1887), Zeile 
1112. 

3 7 1 Vgl . RAWLS 1996, S. 29. 
3 7 2 Vgl. TIETZEL/MÜLLER 1998a, S. 98. 
3 7 3 Vgl. MACKSCHEIDT 1974, S. 240. 
3 7 4 Vgl . HEAD 1969, S.217. 
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on3 7 5 - jedoch gibt es auch eine ethische Dimension solcher Präfe-
renzhierarchien 376, die in den schon von MUSGRAVE hervorgeho-
benen Bereich der Gemeinschaftsbedürfnisse 377 weist. Die Idee der 
Präferenzhierarchie  läßt sich entsprechend durch die Geschichte 
der Philosophie verfolgen: Vom Begriff  der akrasia  bei 
ARISTOTELES über die Unterscheidung von Neigung und Vernunft 
bei KANT und den „impartial spectator" bei SMITH378 fuhrt  die 
gedankliche Linie zu RAWLS und den Verfassungspräferenzen,  die 
von den Handlungspräferenzen  abweichen379. Übertragen in wirt-
schaftswissenschaftliche  Begriffe  wird derselbe Grundgedanke 
beispielsweise mit ,choice vs. preferences 4 oder ,utility vs. true 
welfare 4 beschrieben380, oder in einer weiteren Abstufung als 
,overt/revealed preferences (ex ante) - true preferences (ex post) -
real interest'381 in Anlehnung an PiGOUs ,desires - satisfactions -
welfare' 382 Entsprechend wird auch die Existenz einer von der 
Konsumentensouveränität im herkömmlichen Sinne möglicher-
weise abweichenden Reflektierten Souveränität postuliert.383 Die 
traditionelle Ethik spricht dabei klar fur die Realisierung der re-
flektierten Präferenzen.  Dies trifft  um so mehr zu, wenn es sich bei 
den unmittelbar wirksamen Präferenzen  nicht nur wie im Falle des 
Odysseus, oder, um ein zeitgemäßes Beispiel zu wählen, im Fall 
des Drogenkonsums, um eine vorübergehende Willensschwäche 
handelt. „The same strategies of pre-commitment and self-
paternalism which may be justified in routine cases of weakness of 
wil l may similarly be viewed by the individual as a means of en-
suring appropriate priority for his higher-order preferences  or 

3 7 5 Vgl. TLETZEL/MÜLLER 1998a, S. 102ff. 
3 7 6 Vgl. PRIDDAT 1992, S. 246ff. 
3 7 7 Vgl. MUSGRAVE 1987, S. 453. 
3 7 8 Vgl. BRENNAN/LOMASKY 1983, S. 195. 
3 7 9 Vgl. PRIDDAT 1992, S. 24I f . 
3 8 0 Vgl. BRENNAN/LOMASKY 1983, S. 184. 
3 8 1 Vgl . HEAD 1988, S. 11. 
3 8 2 Vgl. PIGOU 1949, S. 94ff. 
3 8 3 Vgl. BRENNAN/LOMASKY 1983, S. 197. 
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III.  Marktversagen  im Bildungsbereich 87 

,better sei f . " 3 8 4 Zwar merkt HEAD selbst an, dies sei sicher sehr 
kontrovers und widerspreche liberalen und demokratischen 
Werten, jedoch „the existence of a hierarchy of individual prefer-
ence orderings, as posited by PIGOU, HARSANYI, SEN, RAWLS and 
others, in combination with the concept of,weakness of wilP [...] 
clearly provides potentially a very broad individualist rationale in 
terms of otherwise apparently coercive policies."385 

Da gerade der Bildungsprozeß präferenzändernd  wirkt 386 , ist 
Bildung als höherwertige Präferenz  (oder meritorisches Gut) ein-
zustufen, die staatlicher Unterstützung bedarf,  wobei Bildung hier 
in erster Linie in ihrer Funktion als Konsumgut zu betrachten ist. 
Darüber hinaus ist es gerade für Bildungsentscheidungen wichtig, 
daß milieuspezifische Präferenzen 387 durch einen Schleier des 
Unwissens ausgeblendet werden, denn empirische Daten zur Bil-
dungsbeteiligung verschiedener Schichten der Bevölkerung spre-
chen für einen Zusammenhang von sozialer Schicht und Bildungs-
interesse388. Insbesondere Statistiken über die soziale Herkunft  der 
Studierenden stützen die These eines schichtenspezifischen Desin-
teresses an akademischer Bildung.389 Die unterschiedliche Studi-

3 8 4 HEAD 1988, S. 18. 
3 8 5 HEAD 1988, S. 35. 
3 8 6 Vgl. LÜDEKE 1985, S. 107. 
3 8 7 Vgl. DAHRENDORF 1965, S. 67. 
3 8 8 Dem wird z.T. entgegengehalten, dies sei kein Indiz für verzerrte Präferen-

zen, sondern vielmehr eine rationale Entscheidung: Durch die Vermittlung von 
Werten, Verhaltensweisen und Fertigkeiten im Elternhaus sei es beispielsweise für 
Jugendliche aus Arbeiterhaushalten im Sinne komparativer Vorteile durchaus 
ökonomisch sinnvoll, eine ähnliche Ausbildung anzustreben statt mit den dafür 
besser vorbereiteten Akademikerkindem um gute Schul- und Hochschulabschlüsse 
und entsprechende Arbeitsplätze zu konkurrieren; vgl. LLTH 1991a, S. 114ff.  Abge-
sehen davon, daß auf diese Weise wichtige Ressourcen in Form von nicht geförder-
ten Begabungen in großem Ausmaß verschwendet werden könnten, erscheint diese 
Sichtweise allzu ökonomistisch. Siehe dazu weiter die Ausführungen zum Thema 
Chancengerechtigkeit in Abschnitt B.II 1.3. 

3 8 ^ In den letzten Jahren kamen die Studienanfänger in der Bundesrepublik 
Deutschland jeweils zu etwa 20 % aus Selbständigen- und Beamtenhaushalten, zu 
40 % aus Angestelltenhaushalten und nur zu 15 % aus Arbeiterhaushalten, während 
Selbständige und Beamte jeweils unter 10%, Angestellte etwa 50% und Arbeiter 
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88 Teil Β: Die Rolle  des Staates  im Hochschulbereich 

enbeteiligung verschiedener sozialer Schichten ist selbst unter den 
Bedingungen der Gebührenfreiheit  des Studiums und der Hilfe 
zum Lebensunterhalt noch beobachtbar und läßt sich nicht auf rein 
finanzielle Aspekte zurückführen 390. Hier spielen Begabungs- wie 
Sozialisationsunterschiede, auf die im Abschnitt B.III.3.2 noch 
ausführlich eingegangen wird, eine zentrale Rolle. 

Folgt man der PRlDDATschen Einteilung der meritorischen Güter 
in meritorische Güter 1. Ordnung, deren Konsum staatlich verord-
net werden sollte, und meritorische Güter 2. Ordnung, fur die der 
Staat Optionen und Gebote als Konsumanreiz setzen sollte391, so 
läßt sich Bildung jenseits einer elementaren Grundbildung, die ein 
meritorisches Gut 1. Ordnung darstellen könnte, wohl als meritori-
sches Gut 2. Ordnung klassifizieren. 392 

3. Verteilungsfunktion 293: Chancengerechtigkeit 
als Ziel  der  Bildungspolitik 

In Kapitel A.I. wurde bereits auf die unterschiedlichen Interpre-
tationen des Gerechtigkeitsbegriffs  eingegangen. Auch wenn dem 
Wettbewerb üblicherweise nur die Funktion der leistungsgerechten 
Verteilung zugewiesen wird, soll im Rahmen der hier vorgenom-
menen Analyse des Marktversagens im weiteren Sinne394 die Per-
spektive auf das Ziel der Chancengerechtigkeit erweitert werden, 
das eine Schlüsselposition innerhalb der Konzeption der Sozialen 
Marktwirtschaft  einnimmt. 

mehr als 30% der Erwerbstätigen ausmachen. Vgl. DSW/H1S 1998, S. 103; 
STATISTISCHES BUNDESAMT 1998, S. 107. 

3 9 ^ Zu den möglichen Ursachen unterschiedlicher Bildungsbeteiligungsraten 
siehe ausfuhrlich Abschnitt B.III.3.2. 

3 9 1 Vgl . PRIDDAT 1992, S. 245. 
D y j L Die Art der möglichen und gebotenen staatlichen Maßnahmen wird in Kapi-

tel B.IV. diskutiert. 
i n i D y j Bildung oder Humankapital kann neben Einkommen und Vermögen als ei-

genständige Zielgröße der Distributionspolitik angesehen werden; vgl. HELMES 
1996, S. 133ff. 

3 9 ^ Siehe dazu die Einleitung zu Kapitel B.III. 
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III.  Marktversagen  im Bildungsbereich 89 

Da ein funktionierender  Marktmechanismus für eine leistungs-
gerechte Verteilung der Marktergebnisse an die Marktteilnehmer 
sorgt, wäre auch auf einem funktionierenden Bildungsmarkt 
grundsätzlich Leistungsgerechtigkeit  zu erwarten, wenn durch 
ergänzende staatliche Maßnahmen die in den vorangehenden Ab-
schnitten analysierten Fälle von allokativem Marktversagen ver-
mieden werden können.395 Ein staatlicher Schutz des Wettbewerbs 
ist grundsätzlich für jeden Markt geboten, da einem sich selbst 
überlassenen Wettbewerb immer die Tendenz zur Selbstzerstörung 
innewohnt396. Insbesondere muß sichergestellt werden, daß es auf 
einem Bildungsmarkt nicht zu einem Verkauf von Bildungszertifi-
katen ohne oder zumindest mit stark eingeschränkter tatsächli-
che(r) Bildungsaktivität kommt und so die Informationsasymme-
trie zwischen den Bildungsnachfragern  als späteren Qualifikati-
onsanbietern und den jeweiligen Qualifikationsnachfragern  (z.B. 
Arbeitgebern) zu Lasten einerseits der Qualifikationsnachfrager 
sowie andererseits der Qualifikationsanbieter mit regulär erworbe-
nen Abschlüssen ausgenutzt wird. Der Marktmechanismus könnte 
sonst dazu führen, daß sich die qualitativ schlechteren Bildungsan-
gebote durchsetzen,397 es also zum schon angesprochenen Phäno-
men der adversen Selektion kommt, oder zumindest, daß sich 
neben dem Markt für „Markendiplome" ein solcher für „Billigdi-
plome" bildet, der von der Reputation der besseren Angebote 
zehrt398. Die Verwirklichung von Leistungsgerechtigkeit für die 
Anbieter im Hochschulbereich kann also grundsätzlich vom 
Marktmechanismus erwartet werden, erfordert  aber eine staatliche 
Rahmensetzung. 

Die Verwirklichung von Bedarfsgerechtigkeit  kann in der Kon-
zeption der Sozialen Marktwirtschaft  als Sicherstellung des kultu-

3 9 ^ Neben der ökonomischen Definition von Leistungsgerechtigkeit wäre im 
Zusammenhang mit Bildung auch eine pädagogische Interpretation denkbar: Die 
den Bildungsnachfragern  ausgestellten Zertifikate sollten möglichst genau die 
gezeigte intellektuelle Leistung widerspiegeln. 

3 9 6 Vgl. ZOHLNHÖFER 1968, S. 16. 
3 9 7 Vgl. MÄDING 1971, S. 563. 
3 9 8 Vgl. BLANKART 1998, S. 22. 
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rellen Existenzminimums für alle Individuen interpretiert wer-
den.399 Im Rahmen dieses kulturellen Existenzminimums könnte 
die Sicherstellung eines Mindestbildungsniveaus im Sinne eines 
„Bildungsexistenzminimums" als Bedarfsgerechtigkeit  im Bil-
dungsbereich definiert  werden. Im Bildungsmarkt ist also grund-
sätzlich staatliche Unterstützung geboten, um die fehlende Kauf-
kraft  sozial schwacher potentieller Bildungsnachfrager  auszuglei-
chen, wobei jedoch Hochschulbildung sicher nicht in den Bereich 
des von jedem Individuum zu erreichenden Mindestbildungsni-
veaus fallt. 

3.1 Konkretisierung des Begriffs  der Chancengerechtigkeit 

Der Begriff  ,Chancengerechtigkeit4 kann als eine mögliche In-
terpretation von ,Chancengleichheit4 angesehen werden. 

Der Ursprung des Chancengleichheitsbegriffs  liegt in der Auf-
klärung. Der Schulpolitiker CONDORCET stellte zur Zeit der Fran-
zösischen Revolution die Forderung auf, Ziel des Bildungswesens 
müsse es sein, jedem Bürger die Chance zu geben, „seine berufli-
che Geschicklichkeit zu vervollkommnen, sich für gesellschaftli-
che Funktionen vorzubereiten, [...] den ganzen Umfang seiner 
Talente, die er von der Natur empfangen hat, zu entfalten und 
dadurch unter den Bürgern eine tatsächliche Gleichheit herzustel-
len und die politische Gleichheit [...] zu einer wirklichen zu ma-
chen44400. In dieser Forderung verbinden sich die Ideale von Frei-
heit und Gleichheit.401 Auch im preußischen Landrecht von 1794 
wird bereits die Beziehung zwischen dem Bildungswesen und der 
Verwirklichung von Chancengleichheit gesehen.402 

Wie weit die staatlichen Maßnahmen zur Förderung der Chan-
cengleichheit gehen sollten, ist allerdings strittig. Als alternative 

3 9 9 Vgl. ZOHLNHÖFER 1990c, S. 5. 
4 0 0 CONDORCET, zitiert nach FRIEDEBURG 1994, S. 563. 
4 0 1 Vgl. WURZWALLNER 1974, S. 444f. 
4 0 2 Vgl. STRAUBHAAR 1996, S. 4f. 
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III  Marktversagen  im Bildungsbereich 91 

Interpretationen eines Chancengleichheit anstrebenden Bildungs-
wesens werden genannt: 

• die gleiche Menge und Qualität an Bildung für jedes Indivi-
duum bereitzustellen, 

• jedes Individuum entsprechend seiner Begabung zu fördern, 
um ihm die Entfaltung seiner persönlichen Anlagen zu ermög-
lichen, oder 

• jedes Individuum so (unterschiedlich) lange zu fördern,  bis ein 
einheitliches Bildungsniveau erreicht ist.403 

Jedem Menschen exakt die gleiche Menge und Qualität an Bil-
dung zukommen zu lassen (womöglich sogar aufzuzwingen), wi-
derspricht dem Freiheitsziel und dürfte die Nutzung der persönli-
chen Potentiale eher behindern als fördern.  Diese Interpretation 
findet entsprechend in einer demokratischen Gesellschaft auch 
keine Fürsprecher. 

Die den beiden übrigen Interpretationen jeweils zugrundeliegen-
den Vorstellungen von Gerechtigkeit können mit Gleichbehand-
lung einerseits und Egalisierung andererseits bezeichnet werden. 
Gleichbehandlung als Gerechtigkeitsvorstellung bezieht sich pri-
mär auf den Modus der Verteilung von begehrten Objekten, Egali-
sierung dagegen auf das Resultat einer Verteilung404, was durchaus 
Ungleichbehandlung implizieren kann405. 

In der Literatur findet sich deshalb der Begriff,  Chancengleich-
heit 1, daneben aber auch die Begriffe  , Chancengerechtigkeit  ' und 
, Chancenausgleich  ,Chancengleichheit' kann als Oberbegriff 
angesehen werden, während ,Chancengerechtigkeit' und ,Chan-
cenausgleich' die beiden grundsätzlich zu unterscheidenden Inter-
pretationen dieses Oberbegriffs  als Gleichbehandlung einerseits 
und Egalisierung andererseits wiedergeben.406 Diese Interpretatio-

4 0 3 Vgl. BLAUG 1970, S. 116. 
4 0 4 Vgl. HERWIG 1984, S. 79ff. 
4 0 5 Vgl . KOLLER 1995, S. 53. 
4 0 6 Vgl. TURNER 2000, S. 34. 
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nen des Chancengleichheitsbegriffs  bilden die Grundlage der Kon-
troverse zwischen den liberalen407 bildungspolitischen Konzeptio-
nen und den sogenannten radikal- oder fundamentaldemokrati-
schen, die man auch als sozialistisch bezeichnen könnte; diese 
wird im folgenden näher beleuchtet. 

Wenn Chancengleichheit als Verbindung der Ideale Freiheit und 
Gleichheit anzusehen ist, dann erfolgt in einer liberalen Interpreta-
tion einerseits und einer fundamentaldemokratischen Interpretation 
andererseits jeweils eine stärkere Akzentuierung eines der Elemen-
te, hier der Freiheit, dort der Gleichheit. Dahinter stehen unter-
schiedliche Menschen- und Gesellschaftsbilder 408 

Die liberale Position betont die Freiheit und Entfaltung des Indi-
viduums. Neben dem Recht auf Gleichheit steht das Recht auf 
Differenz 4 0 9 In fundamentaldemokratischer  Sicht gibt es dagegen 
grundsätzlich keine naturgegebenen Unterschiede zwischen den 
Menschen.410 Die Menschen sind zunächst gleich, Unterschiede 
entwickeln sich erst durch die Gesellschaft. Sehr plakativ wird 
dieser Gegensatz in den Schlagworten von den „Genetikern" und 
den „Milieudeterministen"411. Entsprechend wird das liberale glei-
che Recht  auf  Bildung  fundamentaldemokratisch umgedeutet zu 
einem Recht  auf  gleiche  Bildung. 412 

Der gleiche grundlegende Unterschied wird schon in den Inter-
pretationen des Begriffs  ,Chance', der zunächst nur einen mögli-
chen Fall oder eine statistische Wahrscheinlichkeit bezeichnet, 

Zum Teil werden diese Konzeptionen auch als konservativ (d.h. wertekon-
servativ) bezeichnet; m.E. ist die Bezeichnung liberal aber treffender,  da die Frei-
heit und Selbstverwirklichung des Individuums im Mittelpunkt dieser Auffassun-
gen steht. 

4 0 8 Vgl. WURZWALLNER 1974, S. 446f. 
4 0 9 Vgl. FRIEDEBURG 1994, S. 565. 
4 1 0 Vgl. LÖWISCH 1984, S. 304. 
4 1 1 Vgl. KULLMER 1989 (1967), S. 286f. Unter einem Milieu versteht man „eine 

Gesamtheit von Gegebenheiten [...], die auf das Verhalten und auf die Lebensweise 
einer bestimmten Gruppe von Menschen prägend einwirkt"; HRADIL 1994, S. 98. 

4 1 2 Vgl. LÖWISCH 1984, S. 303. 
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III.  Marktversagen  im Bildungsbereich 93 

deutlich: Im Wettbewerb um gesellschaftliche Positionen413 genügt 
es nach liberaler Auffassung,  faire Wettbewerbsregeln und gleiche 
Startchancen  für alle zu schaffen 414, so daß jeder die Möglichkeit 
hat, seine persönliche Leistungsfähigkeit und Leistungswilligkeit 
unter Beweis zu stellen. Dagegen sind nach fundamentaldemokra-
tischer Ansicht die individuellen (z.B. milieubedingten) Voraus-
setzungen so ungleich, daß es nicht genügt, gleiche Startbedingun-
gen zu gewährleisten, sondern daß darüber hinaus jeder auch die 
gleiche Chance haben soll, ein gegebenes Ziel zu erreichen. Statt 
Wettbewerbsgleichheit unter Ungleichen wird die Gleichheit von 
Weg-  und Zielchancen  angestrebt.415 „Der Blick hat sich verlagert 
von der gemeinsamen Startlinie auf die gemeinsam zu erreichende 
Ziellinie."416 Für den Bereich der Hochschulen geht die Idee einer 
„wiedergutmachenden Egalisierung" so weit, eine bevorzugte 
Zulassung anderweitig Benachteiligter zum Studium zu fordern 417 

Hinter der Forderung gleicher Startchancen und Wettbewerbs-
bedingungen steht dagegen das Bestreben, jedem Individuum 
gerecht zu werden.418 Unterschiedliche Interessen, Motivationen 
und Fähigkeiten sollen Berücksichtigung finden, indem durch 
vielfältige Lernangebote eine individuelle Gestaltung des Bil-
dungswegs ermöglicht wird.419 Das heißt auch, daß sich durch eine 
individuell optimale Förderung gegebene Differenzen  vergrößern 
können.420 Die liberale Position wendet sich jedoch gegen Egali-
sierungsbestrebungen.421 Das bedeutet nicht den Verzicht auf eine 
aktive Bildungspolitik: Zur Gleichheit der Startchancen gehört für 

4 1 3 Vgl .KLAFKI 1993, S. 221 f. 
4 1 4 Vgl. MAIER 1972, S. 47. 
4 1 5 Vgl. KUHN/WlLBERT 1979, S. 33; KLAUER 1977, S. 189. 
4 1 6 HECKHAUSEN 1975, S. 116. 
4 1 7 Vgl. HUSEN 1978, S. 116f. 
4 1 8 Vgl. HEITGER 1988, S. 56. 
4 1 9 Vgl. FRIEDEBURG 1994, S. 566. 
4 2 0 Vgl. BURRUP et al. 1996, S. 8; HECKHAUSEN 1975, S. 121. 
4 2 1 Vgl. GENSCHER 1984, S. 283. 
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DAHRENDORF eben auch der Abbau von Bildungsbarrieren, damit 
die formal gewährten Chancen tatsächlich material genutzt werden 
können.422 Dies drückt sich in der Formel vom , Bürgerrecht auf 
Bildung' aus, die allerdings auch als Ausdruck eines anspruchs-
rechtlichen Denkens kritisiert wird, wenn sie Bildung als einklag-
bares Recht begreift  und sowohl die damit verbundenen eigenen 
Anstrengungen als auch die Sozialnatur der Bildung vernachläs-
sigt.423 DAHRENDORF wird vorgeworfen,  sein Bürgerrecht auf 
Bildung' sei mit Chancengerechtigkeit gerade nicht vereinbar, da 
diejenigen, die a priori schon die besten Voraussetzungen mitbrin-
gen, auch noch die weitestgehende Förderung erhalten. Der DAH-
RENDORFsche Chancengerechtigkeitsbegriff  geht jedoch durchaus 
mit den die Soziale Marktwirtschaft  prägenden Gerechtigkeitsvor-
stellungen konform 424, denn Chancengerechtigkeit bedeutet nicht 
Nivellierung425, sondern die Möglichkeit für jeden, sich in best-
möglicher Weise in den Prozeß gesellschaftlichen Wirtschaftens 
einzubringen und damit seinen Teil zu größtmöglichem Wohlstand 
für alle beizutragen426. Neben Selbstverwirklichung als anthropo-
logisch-pädagogischer Kategorie427 steht der gesamtgesellschaftli-
che Vorteil, wenn durch Ausschöpfung individueller Potentiale der 
Wohlstand aller gefördert  wird.428 Dies entspricht beispielsweise 
auch der RAWLSschen Gerechtigkeitsvorstellung, nach der es aus-
reicht, wenn Ämter und Positionen in der Gesellschaft mittels 
eines fairen Verfahrens  grundsätzlich für alle erreichbar sind und 
dadurch auch diejenigen Vorteile haben, die diese Positionen tat-

4 2 2 Vgl . DAHRENDORF 1965, S. 23f. DAHRENDORF sieht dazu die Notwendig-
keit, den Menschen aus sozialen Verpflichtungen und Verflechtungen herauszulö-
sen, um ihm eine freie Entscheidung zu ermöglichen. 

4 2 3 Vgl. MAIER 1972, S. 29. 
4 2 4 Vgl . ZOHLNHÖFER 1990c, S. 9. Ganz im Gegensatz dazu LiTH 1981a, 

S. 375. 
4 2 5 Vgl. GERHARDT 1997, S. 18. 
4 2 6 Vgl. SCHLECHT 1998a, S. 51; FRANKFURTER INSTITUT 1998, S. 5; ZOHLN-

HÖFER 1990a, S. 16. 
4 2 7 Vgl. WURZWALLNER 1974, S. 451. 
4 2 8 Vgl. ZDARZIL 1984, S. 125f. 
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III.  Marktversagen  im Bildungsbereich 95 

sächlich nicht erreichen.429 Die Eliten, die sich auf diese Weise 
herausbilden, sollen funktionale Eliten sein in dem Sinne, daß von 
ihnen besondere Leistungen im Dienste der Allgemeinheit zu er-
warten sind430. 

Die liberale Position beruht auf der Anerkennung des Leistungs-
prinzips als Determinante der Statuszuweisung431. Die Verteilung 
von Einkommen oder begehrten Positionen nach individueller 
Leistung statt nach (z.B. adliger) Herkunft  oder tradierten Vor-
rechten wird auch von Kritikern des Leistungsprinzips als gesell-
schaftlicher Fortschritt angesehen 4 3 2 Die sich aus einer leistungs-
gerechten Verteilung ergebenden Ungleichheiten werden als ge-
rechtfertigt  betrachtet433, sofern Chancengerechtigkeit im Lei-
stungsprozeß gewährleistet ist.434 Das Leistungsprinzip setzt also -
wenn es legitim sein soll - Chancengerechtigkeit voraus und muß 
durch Chancengerechtigkeit relativiert werden 4 3 5 Gleichzeitig 
basiert auch umgekehrt die Möglichkeit der Chancengerechtigkeit 
auf der Geltung des Leistungsprinzips436, denn Aufstiegsmobilität 
und die Überwindung von Beschränkungen der sozialen Herkunft 
sind erst durch die Anwendung des Leistungsprinzips denkbar437. 
Darauf beruht die breite gesellschaftliche Akzeptanz des Lei-
stungsprinzips.438 

4 2 9 Vgl . RAWLS 1996, S. 105; BAUSCH 1993, S. 112; STREBE 1995, S. 57. 
4 3 0 Vgl. GENSCHER 1984, S. 285; BRESS 1980, S. 67. 
4 3 1 Vgl. RICHARDSON 1995, S. 51. 
4 3 2 Vgl. KLAFKI 1993, S. 213. 
4 3 3 Vgl. ZABECK 1972, S. 93. 
4 3 4 HEID lehnt im Gegensatz dazu sowohl den Begriff  ,Chancengleichheit' als 

auch den Begriff  ,Chancengerechtigkeit4 als tatsächliche Ungleichheit verschlei-
ernd ab; vgl. HEID 1988. 

4 3 5 Vgl. HECKHAUSEN 1975, S. 104; GÄFGEN 1990, S. 34. 
4 3 6 Vgl. HECKHAUSEN 1975, S. 137. 
4 3 7 Vgl . MAIER 1972, S. 47; HECKHAUSEN 1975, S. 109. 
4 3 8 Vgl. PIOCH/VOBRUBA 1995, S. 148. 
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Die skizzierten Auffassungen  von Chancengleichheit lassen sich 
recht gut mit den differenzierteren  Begriffen  Chancenausgleich 
und Chancengerechtigkeit charakterisieren: auf fundamentaldemo-
kratischer Seite das Hauptziel, die als gesellschaftlich bedingt 
angesehenen unterschiedlichen Voraussetzungen auszugleichen, 
auf liberaler Seite die Priorität, jedem Individuum gerecht zu wer-
den.439 Deshalb wird in der vorliegenden Arbeit die Chancen-
gleichheitsforderung  in Bezug auf das Bildungswesen in ihrer der 
Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft  entsprechenden grund-
sätzlich liberalen Interpretation als Chancengerechtigkeit verstan-
den. Ziel des Bildungswesens insgesamt und damit auch Ziel der 
Hochschulpolitik sollte es sein, die Entfaltung der jeweiligen 
individuellen Potentiale zu fördern. 

Dabei erscheint die Festlegung eines Mindestniveaus an Bil-
dung, das jedes Mitglied einer Gesellschaft durch ein individuelles 
Maß an Förderung erreichen sollte440, grundsätzlich sinnvoll. Al-
lerdings sollte zum einen dieses Mindestniveau nicht zu hoch an-
gesetzt werden, damit es tatsächlich von einem Großteil der Indi-
viduen verwirklicht werden kann; zum anderen sollte die staatliche 
Förderung nicht bei diesem Mindestniveau haltmachen, sondern 
entsprechend Begabten die weitere Entfaltung ihres Potentials 
ermöglichen. Die Hochschulbildung fällt dabei sicher nicht mehr 
in den Bereich des von jedem zu erreichenden Mindeststandards, 
sondern in den Bereich der Förderung individueller Begabungen. 
Zielvorstellung sollte sein, den Zugang zu Hochschulbildung in 
erster Linie von der persönlichen Eignung abhängig zu machen. 
Allein mangelnde Kaufkraft  darf  geeignete Nachfrager  nicht von 
der Hochschulbildung ausschließen. 

4 3 9 Vgl. DEUTSCHER PHILOLOGENVERBAND 1989, passim; KUHN/WILBERT 
1979, S. 36. Zum Teil werden die Auffassungen  von Chancengleichheit auch noch 
feiner differenziert,  etwa in eine liberalistische (DAHRENDORF), eine moralisch-
kritizistische (HENTIG), eine biologisch-sozialtechnologische (NUNNER-WINKLER) 
und eine emanzipatorische (BLANKERTZ) Interpretation; diese Auffassungen  lassen 
sich aber jeweils unter eine der beiden Grundpositionen subsumieren; vgl. LÖ-
WISCH 1984, S. 308ff. 

4 4 0 Vgl. HECKHAUSEN 1975, S. 124f, der dies als ,Sockelchancen4 bezeichnet. 
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III.  Marktversagen  im Bildungsbereich 97 

Letztlich ist jedoch nicht eine möglichst repräsentative Bil-
dungsbeteiligung aller sozialen Schichten das Ziel einer chancen-
gerechten Bildungspolitik, sondern die Schaffung  gleicher Mög-
lichkeiten für alle Individuen zur Entfaltung unterschiedlicher 
Wünsche, Lebensformen und Ziele441. Bildung ist zwar ein wichti-
ger, aber dennoch nur ein  Faktor, der für die Entwicklung der 
individuellen Lebenslage eine Rolle spielt442. Die Verwirklichung 
von Chancengerechtigkeit in einer Gesellschaft kann deshalb nicht 
allein dem Bildungswesen aufgebürdet werden443, sondern erfor-
dert die Einbettung der Bildungspolitik in eine ebenfalls der Chan-
cengerechtigkeit verpflichtete umfassendere Gesellschaftspoli-
t ik4 4 4 . 

Es ist deshalb zu fragen, wie Chancengerechtigkeit im Hoch-
schulbereich definiert  und der Zielerreichungsgrad gemessen wer-
den kann. Chancen ausgleich  könnte als statistische Unabhängig-
keit von sozialer Herkunft  und erreichtem Bildungsabschluß defi-
niert werden.445 Die Forderung, die soziale Herkunft  dürfe bei der 
Statuszuweisung überhaupt keine Rolle spielen, beruht jedoch auf 
einer unrealistischen Gesellschaftsvorstellung 446, wenn postuliert 

4 4 1 Vgl. ROTHE 1981, S. 89. 
4 4 2 Vgl. SOMMER 1984a, S. 288f. 
4 4 3 Vgl . MATTERN 1979, S. 137; MILLER 1978, S. 174; JENCKS 1973. Es wird 

sogar die Ansicht vertreten, gerade das Bildungssystem sei von Beharrungsvermö-
gen geprägt und folge daher eher gesellschaftlichen Entwicklungen, als daß es sie 
auslöse; vgl. HÖDL/ZEGELIN 1999, S. 97. 

4 4 4 Vgl. ROTHE 1981, S. 299ff. 
4 4 5 Vgl. MÜLLER/MAYER 1976, S. 25. Die OECD sieht darin die oberste Stufe 

einer dreiteiligen Operationalisierung von Chancengleichheit: 
,,a) gleicher Bildungszugang  nach Erfüllung der Schulpflicht für alle Jugendlichen 
mit als gleichwertig angesehenen Fähigkeiten - unabhängig von Geschlecht, Natio-
nalität, Wohnort, sozialer Schicht oder anderen irrelevanten Kriterien; 
b) gleiche Beteiligungsquoten  im Bildungswesen nach Erfüllung der Schulpflicht 
für Schüler aus allen sozialen Schichten; 
c) gleiche Chancen für Jugendliche aus allen Schichten, eine akademische Befähi-
gung zu erwerben, also die tatsächliche Bildungsbeteiligung aller  sozialen  Schich-
ten - die strengste Definition von allen" (Hervorhebung im Original) 
OECD: Weltproblem Chancengleichheit (1967), S. 15; zitiert nach PAPADOPOULOS 
1996, S. 125. 

4 4 6 Vgl. MESSER/SOMMER 1984, S. 83; HUSEN 1976, S. 410. 
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98 Teil Β: Die Rolle  des Staates  im Hochschulbereich 

wird, jeder Mensch müsse mit gleicher Wahrscheinlichkeit einen 
beliebigen Bildungsabschluß erreichen können. Wenn Begabung 
und Interessen für die Bildungslaufbahn keine Rolle spielen dürf-
ten, wäre die Statuszuweisung letztlich rein zufallsbedingt.447 

Chancengerechtigkeit  beinhaltet auch die Berücksichtigung der 
individuellen (z.T. auch sozialspezifischen) Lebensplanung. Da-
von zu trennen sind soziale Barrieren im Bildungswesen; diese 
sollten identifiziert  und nach Möglichkeit beseitigt werden448. 

Bei der Diagnose solcher Unterschiede stellt sich die Frage nach 
dem geeigneten Schichtungskriterium. Im allgemeinen wird die 
recht grobe Unterteilung der sozialrechtlichen Berufseinstufung 
des Vaters verwendet449, also die Kategorien ,Arbeiter', ,Ange-
stellter', ,Beamter', Selbständiger', ,Sonstige' 4 5 0 An dieser Ab-
stufung lassen sich diverse Kritikpunkte anbringen, von denen hier 
nur einige zentrale genannt werden sollen: 

• Die genannten Kategorien - mit Ausnahme der Kategorie A r -
beiter'451 - sind in sich nicht homogen 4 5 2 Der Sozialstatus etwa 
von Beamten im einfachen und im höheren Dienst unterschei-
det sich erheblich. 

• Die berufliche Stellung der Mutter wird i.d.R. vernachläs-
sigt453, obwohl der Einfluß der Mutter auf die Erziehung der 
Kinder dem des Vaters mindestens entspricht, ihn oft sogar 
übertrifft. 

• Die Bildungsabschlüsse der Eltern, also das kulturelle Kapi-
tal454 in der Terminologie der Reproduktionstheorie, können 

4 4 7 Vgl. LÜDEKE 1992, S. 235; KLAUER 1977, S. 193. 
4 4 8 Vgl . MEULEMANN 1985a, S. 104 und 281. 
4 4 9 Vgl. BUSCH 1978, S. 33. 
4 5 0 Vgl. etwa BMBF 1998b. 
4 5 1 Vgl. DSW/HIS 1998, S. 75. 
4 5 2 Vgl . BOLTE/HRADIL 1988, S. 159. 
4 5 3 Vgl. BOLTE/HRADIL 1988, S. 159. 
4 ^ 4 Der Begriff  wurde von dem französischen Soziologen BOURDIEU geprägt. 

Vgl. BOURDIEU 1983. 
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III.  Marktversagen  im Bildungsbereich 99 

für die Erziehung einen höheren Stellenwert als die berufliche 
Stellung besitzen455. 

Um überhaupt empirische Aussagen zur Chancengerechtigkeit 
verschiedener Systeme der Hochschulfinanzierung machen zu 
können, muß allerdings auf diese mängelbehafteten Schichtungs-
kriterien zurückgegriffen  werden, da das vorhandene Datenmateri-
al zumindest für längere Zeitreihen bisher keine differenziertere 
Betrachtung erlaubt456. 

Ursachen fur sozialspezifisch unterschiedliche Bildungsbeteili-
gung (insbesondere Studienbeteiligung) könnten einerseits in un-
terschiedlicher Kapitalausstattung (im weitesten Sinne) der jewei-
ligen Familien liegen: 

• „genetisches Kapital" (Begabung, Anlagen), 

• kulturelles Kapital, wie es sich insbesondere in hohen Bil-
dungsabschlüssen der Eltern ausdrückt, 

• materielles Kapital in Form von Einkommen und Vermögen 
der Familie. 

Auf der anderen Seite kann auch die Gestaltung des Bildungssy-
stems Chancengerechtigkeit fördern  oder behindern. 

3.2 Ursachen für Bildungsungleichheiten 

3.2.1 „Genetisches Kapital" 

Sozialspezifisch unterschiedliche Bildungsbeteiligungen könn-
ten durch Begabungsunterschiede hervorgerufen  sein und wären 
dann kein Anzeichen für mangelnde Chancengerechtigkeit. 

Die vermögenspsychologische Denkweise, wonach das Lei-
stungspotential einer Person durch natürliche Veranlagung sowohl 

4 5 5 Vgl. KÖHLER 1992, S. 122ff.  Dies wird auch als „Echo-Effekt"  oder „Bume-
rang-Effekt"  der elterlichen Bildung bezeichnet; vgl. HELBERGER/PALAMIDIS 1992, 
S. 39fT. 

4 5 6 Vgl. DSW/HIS 1998, S. 72. 
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in der Ausrichtung auf einzelne Gebiete (als Sonderbegabung im 
Gegensatz zur Allgemeinbegabung im Sinne von Intelligenz) als 
auch in der Höhe völlig determiniert sei, kann aber als überholt 
gelten457. Der Begriff,Begabung'  selbst ist nicht klar definiert,  da 
darunter das Ergebnis genetischer Mechanik und Kombinatorik 
genauso verstanden werden kann wie eine allgemeine und berufli-
che Leistungsfähigkeit.458 Statt dessen könnte der Begriff  Lernfä-
higkeit'459 Verwendung finden oder auch ,Leistungsdisposition', 
die mehrere Komponenten umfaßt: 

• intellektuelle Befähigung und Ausstattung, 

• Aktivierbarkeit und Ansprechbarkeit für geistige Inhalte und 
Betätigungen, 

• mentale Haltungen und Interessen für bestimmte Inhalte geisti-
ger Art. 4 6 0 

Auf die so definierte Begabung eines Menschen üben eine ganze 
Reihe von Faktoren Einflüsse aus: einerseits biogenetische und 
entwicklungspsychologische Faktoren der Anlage, andererseits 
Faktoren des sozialen Umfeldes wie Anregung durch das Eltern-
haus (speziell in sprachlicher Hinsicht) oder die Einstellung der 
Eltern zu Bildung461. Die hypothetische Kausalkette Anlage -
Begabung - Bildungserfolg - Bildungsabschluß462 wird also be-
reits auf der ersten Stufe durch Umfeldfaktoren  mit beeinflußt. 

Im allgemeinen wird die Ansicht vertreten, daß die Breite der 
individuellen Entfaltungsmöglichkeiten im wesentlichen durch die 
Anlagen vorgegeben, die Ausprägung und Entwicklung derselben 
aber durch das soziale Umfeld bedingt ist.463 Da bisher jedoch 

4 5 7 Vgl. MÜHLE 1976, S. 69ff. 
4 5 8 Vgl . ROTH, H. 1976, S. 19ff. 
4 5 9 Vgl . ROTH, H. 1976, S. 22. 
4 6 0 Vgl . GOTTSCHALDT 1976, S. 135. 
4 6 1 Vgl. ROTH, H. 1976, S. 20. 
4 6 2 Vgl . SCHNEIDER 1966a, S. 33. 
4 6 3 Vgl . SAUER 1984, S. 312; GOTTSCHALDT 1976, S. 134. 
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I Marktversagen  im Bildungsbereich 101 

keine ursächlichen Gene etwa fur Intelligenz identifiziert  werden 
konnten, bleibt die Frage des relativen Gewichts von Anlage- und 
Umfeldfaktoren,  die bereits am Ende des 18. Jahrhunderts von 
SCHLEIERMACHER thematisiert wurde464, weiter offen  und wird vor 
allem nach wie vor stark unterschiedlich gesehen465. Ein biogene-
tisch geprägter Begabungsbegriff  findet sich häufig in strukturkon-
servativen bildungspolitischen Konzepten466. Der anlagebedingte 
Anteil der Begabung wird teilweise auf 80 bis 90 % geschätzt467, 
teilweise aber wird bei Gewichtungen von 33 bis 50 % 4 6 8 schon 
argumentiert, der Einfluß des Genotyps werde eher überschätzt469. 

Als „Königsweg der human-psychologischen Erbforschung" 470 

gilt die Zwillingsforschung 471, die beispielsweise ergeben hat, daß 
die Leistungsunterschiede bei zweieiigen Zwillingen durchgängig 
doppelt so groß sind wie bei eineiigen Zwillingen472. Die gemesse-
ne Intelligenz von getrennt aufgewachsenen Zwillingspaaren hat 
sich als relativ stabil gegen Umfeldeinflüsse  erwiesen473, beginnt 
allerdings auch abzuweichen, wenn im jeweiligen sozialen Umfeld 
nicht mehr vergleichbare kulturelle Grundtatbestände vorhanden 
sind474. Zwillingsforscher  haben auch die These aufgestellt, Kinder 
würden in früher  Kindheit eher von ihrem Umfeld beeinflußt (pas-

4 6 4 Vgl. KLAFKI 1990. 
4 6 5 Vgl . KLAFKI 1993, S. 218. 
4 6 6 Vgl . NOLL 1999, S. 20ff;  GOTTSCHALDT 1976, S. 129. 
4 6 7 Vgl . ROTHE 1981, S. 139; MADDISON 1978, S. 4f; MÜHLE 1976, S. 82. 
4 6 8 Vgl. JENCKS 1973, S. 161. 
4 6 9 Vgl. SEITZ 1990, S. 15. 
4 7 0 MÜHLE 1976, S. 79. 
4 7 ' Es existieren z.B. Untersuchungen, die mit Hilfe von Regressionsanalysen 

den Versuch machen, die Rendite von Humankapitalinvestitionen in begabungs-, 
erziehungs- und bildungsbedingte Bestandteile zu zerlegen; vgl. ASHENFELT-
ER/KRUEGER 1994; MILLER/MULVEY/MARTIN 1995; ASHENFELTER/ROUSE 1998. 

4 7 2 Vgl. GOTTSCHALDT 1976, S. 132. 
4 7 3 Vgl. ROTH,H. 1976, S. 25. 
4 7 4 Vgl. AEBLI 1976, S. 172f. Hinzuweisen ist hier auf die Probleme der Opera-

tionalisierung und Messung von Intelligenz. 

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-12-20 23:03:27

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-50842-6



102 Teil Β: Die Rolle  des Staates  im Hochschulbereich 

siver Genotyp), später als Jugendliche und Erwachsene dagegen 
mehr von ihrer genetischen Ausstattung geprägt (aktiver Geno-
typ).475 Die Zwillingsforschung kann jedoch nur Hinweise auf die 
relative Gewichtung von Anlage- und Umfeldfaktoren  für die 
Begabung liefern 476, aber keine Aussagen über prozentuale Anteile 
machen477, und bleibt damit in ihrer Aussagekraft  begrenzt478. Eine 
klare Trennung von Anlage- und Umfeldfaktoren  ist auch auf-
grund ihrer denkbaren Wechselwirkung kaum möglich: „Ein intel-
ligenteres Kind [beeinflußt] durch die Art seiner Aktionen und 
Reaktionen die Aufmerksamkeit  und das Verhalten der Eltern und 
Mitmenschen anders und entlockt auch seiner dinglichen Umwelt 
einen höheren Anregungsgehalt."479 

Interessant ist schließlich noch die Frage, ob zwischen den An-
lagen eines Menschen und seiner sozialen Herkunft  eine Korrelati-
on besteht. Zumindest für die Intelligenz (also eine schon teilweise 
umfeldbeeinflußte  Eigenschaft) behauptet HECKHAUSEN einen 
solchen Zusammenhang in Form von signifikant verschiedenen 
Mittelwerten der Intelligenz einzelner Sozialschichten, allerdings 
mit sich überlappenden Verteilungen dieser Variablen über die 
Schichten.480 Damit ist also nicht gesagt, daß das Hineingeboren-
werden in eine soziale Schicht die Intelligenz determiniert: Die 
Streuung innerhalb der Schichten ist erheblich und die Stabilität 
des Zusammenhangs von Schichtzugehörigkeit und gemessener 
Intelligenz ist auch darauf zurückzufuhren,  daß gerade die soziale 
Mobilität zu Aufstiegsprozessen intelligenter Menschen in höhere 
Schichten und Abstiegsprozessen weniger intelligenter Menschen 
in niedrigere Schichten fuhrt. 481 

4 7 5 Vgl . KREPPNER 1991, S. 330. 
4 7 6 Vgl . GOTTSCHALDT 1976, S. 133. 
4 7 7 Vgl . RITTER/ENGEL 1976, S. 102. 
4 7 8 Vgl . BERTRAM 1981, S. 116; ROTHE 1981, S. 142; MÜHLE 1976, S. 79ff. 
4 7 9 ROTHE 1981, S. 140f. 
4 8 0 Vgl . HECKHAUSEN 1975, S. 129. 
4 8 1 Vgl . HECKHAUSEN 1975, S. 130f; ROTHE 1981, S. 148ff. 
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III.  Marktversagen  im Bildungsbereich 103 

3.2.2 Kulturelles Kapital 

Dem kulturellen Kapital der Familie, insbesondere in Form der 
Bildungsabschlüsse der Eltern, wird eine herausragende Bedeu-
tung für die sozialspezifisch unterschiedliche Bildungsbeteiligung 
zugeschrieben.482 

Zum kulturellen Kapital werden zum einen die in der Familie 
vorhandenen Informationen über Institutionen und Laufbahnen des 
Bildungswesens gezählt. Das Fehlen solcher Informationen macht 
sich beispielsweise in einer „Distanz und Fremdheit von Arbeiter-
eltern gegenüber Universität und Studium"483 bemerkbar. Kulturel-
les Kapital umfaßt zum anderen aber auch die Bildungsaffinität, 
also die Einstellung zur Bildung als solcher 4 8 4 Bildungswilligkeit 
als grundsätzlich positive Einstellung einer Bevölkerungsschicht 
zu Bildung kann von lockerem Bildungsinteresse über Bildungsbe-
reitschaft  bis zu einer ausgeprägten Bildungsgesinnung reichen 4 8 5 

Die Bildungsaffinität  der Eltern ist für die Bildungschancen der 
Kinder unmittelbar relevant486, weil richtungsweisende Bildungs-
entscheidungen zunächst von den Eltern - unter mehr oder weni-
ger starker Berücksichtigung der Wünsche der Kinder - getroffen 
werden und als Teil der Lebensplanung der Eltern angesehen wer-
den müssen487. Unterschiedliche Arten der Wertschätzung von 
Bildung können in einer personal-differenzierenden  gegenüber 
einer sozial-differenzierenden  Bildungseinstellung gesehen wer-
den: Während in der Mittelschicht Bildung eher als persönliches 
Charaktermerkmal verstanden wird - also Bildung auch als Kon-

4 8 2 Vgl. KÖHLER 1992; DSW/HIS 1998, S. 66ff. 
4 8 3 BARGEL et al. 1987, S. 198. 
4 8 4 Vgl . BAUR 1972, S. 296. 
4 8 5 Vgl . ARNOLD 1976, S. 373. 
4 8 6 Vgl. HUSEN 1978, S. 124; GEHMACHER 1966, S. 60. 
4 8 7 Vgl. MEULEMANN 1985a, S. 13. 
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sumgut488 - wird Bildung von der Unterschicht tendenziell als 
sozial trennendes Kennzeichen von Gruppen angesehen489. 

Die Einstellung zu Bildung wird erheblich von der persönlichen 
Motivation zum sozialen Aufstieg beeinflußt. Arbeiter sehen in der 
Bildung jedoch seltener ein geeignetes Instrument des sozialen 
Aufstiegs als andere Bevölkerungsgruppen490, was als Ausdruck 
einer resignierteren Einstellung zur Zukunft interpretiert werden 
kann491. Bildungsaspirationen sind insbesondere von früheren 
Aufstiegs- oder Abstiegserfahrungen  in der Biographie abhängig: 
Ein erfolgter  Aufstieg der Eltern fuhrt  tendenziell zu niedrigeren 
Bildungsaspirationen für die Kinder, ein Abstieg zu höheren Aspi-
rationen492. „Die soziale Herkunft  der Familie beeinflußt ihre so-
ziale Zukunft." 493 Die am Arbeitsplatz erlebte Autonomie wirkt 
sich ebenso auf die Bildungsaspirationen der Eltern für ihre Kinder 
aus494 wie die eigenen Bildungserfahrungen 495. Beispielsweise 
kann auch der Wunsch auftreten, den Kindern eine Ausbildung zu 
ermöglichen, die den Eltern selbst verwehrt blieb496. Insgesamt 
läßt sich in der Unterschicht eher eine Orientierung auf berufliche 
Verwertbarkeit der Bildung feststellen497, die gleichzeitig Distanz 

4 8 8 Vgl . RODAX 1989, S. 314. 
4 8 9 Vgl . SCHULENBERG et al. 1979, S. 232. 
4 9 0 Vgl. PIOCH/VOBRUBA 1995, S. 153. 
4 9 1 Vgl. BOURDIEU et al. 1981, S. 23. 
4 9 ^ Dies ist durch das Nachwirken der früheren  sozialen Position, respektive 

durch den Versuch, einen erfolgten Abstieg in der nächsten Generation wettzuma-
chen, zu erklären; vgl. MEULEMANN 1985b, S. 74. 

4 9 3 MEULEMANN 1985a, S. 135. 
4 9 4 Vgl. FAUSER 1985, S. 178ff. 
4 9 5 Vgl. ARNOLD 1976, S. 360; MARBACH 1985, S. 113. 
4 9 6 Vgl. SCHNEIDER 1966b, S. 133. 
4 9 7 Vgl. DSW/HIS 1998, S. 295; BÖTTCHER/HOLTAPPELS/RÖSNER 1988, 

S. 147. 
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III.  Marktversagen  im Bildungsbereich 105 

schafft  von nicht verwertungsorientierter  Bildung498, wie sie dem 
humanistischen Bildungsideal entspricht499. 

Der mit einer bestimmten Bildungslaufbahn der Kinder verbun-
dene Aufwand ist für eine Familie der Unterschicht schwieriger zu 
leisten als für eine Familie in höherer sozialer Position.500 „Reach-
ing a given educational level or a given status means being ex-
posed to costs and benefits that are going to differ  according to 
social background."501 Darüber hinaus ist bei Unterschichteltern 
ein mangelndes pädagogisches Selbstbewußtsein zu konstatie-
ren502: Während die Bildungsaspirationen von sozial bessergestell-
ten Eltern nahezu unabhängig vom Leistungsurteil der Schule 
sind503 und das Anstreben einer höheren Schullaufbahn als selbst-
verständlich gilt, sehen sich Unterschichteltern in einem Begrün-
dungszwang für gehobene Bildungswünsche504. 

Für die Entscheidung über die Aufnahme eines Studiums sind 
zwar weniger die Einstellungen und Aspirationen der Eltern als 
vielmehr die des erwachsenen Kindes relevant. Das kulturelle 
Kapital einer Familie ist jedoch ein wesentlicher Faktor der fami-
lialen Sozialisation. Diese vollzieht sich sowohl durch direkte 
Erziehungsprozesse als auch durch die Vorbildfunktion der Fami-
lie und die elterliche Lenkungsfunktion im außerfamilialen Kon-
text505. Die Bedeutung der familialen Sozialisation für die Bil-
dungs-„Karriere" eines Menschen ergibt sich aus den damit ver-

4 9 8 Vgl . dazu empirisch MEULEMANN 1991. 
4 9 9 Vgl. BOLDER 1987, S. 263. 
5 0 0 Vgl . MEULEMANN 1983, S. 118. 
5 0 1 BOUDON, zitiert nach DlTTON 1992, S. 18. Allerdings findet sich in der Lite-

ratur auch die Argumentation, für potentielle Studierende aus höheren sozialen 
Schichten seien die Opportunitätskosten eines Studiums höher, weil sich ihnen auch 
ohne Studium bessere Verdienstmöglichkeiten bieten; vgl. BENNETT/GLEN-
NERSTER/NEVISON 1992, S. 139. 

5 0 2 Vgl. RODAX/SPITZ 1978, S. 44; STEGMANN 1985, S. 196. 
5 0 3 Vgl. HERBERT/SOMMER 1984, S. 49; BARGEL et al. 1987, S. 195. 
5 0 4 Vgl . ROTHE 1981, S. 189; KERSTAN 2000b, S. 75. 
5 0 5 Vgl . RODAX/SPITZ 1978, S. 7 I f f . 
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bundenen günstigen oder weniger günstigen Start- und Durchhal-
tebedingungen für den Sozialisationsprozeß in Bildungsinstitutio-
nen.5 0 6 Schichtspezifische Sozialisationsunterschiede entstehen 
dadurch, daß sich die durch Lebens- und insbesondere auch Ar-
beitserfahrungen geprägten Wertvorstellungen und Normen der 
Eltern in deren Erziehungszielen507 und -prakt iken 5 0 8 ausdrücken 
und so die kognit ive Entwick lung 5 0 9 und den Aufbau der Lei-
stungsmotivation510 bei den Kindern beeinflussen. 511 

5 0 6 Vgl. HURRELMANN 1985, S. 56. 

Erziehungsziele  eines induktiven (und damit eher mittelschichttypischen) 
Erziehungsstils sind beispielsweise Selbständigkeit, Selbstkontrolle, Eigeninitiati-
ve, Wißbegierde, Kreativität und Unabhängigkeit vom Urteil anderer, dagegen setzt 
ein restriktiver (tendenziell unterschichttypischer) Erziehungsstil Ziele wie Gehor-
sam, Ordnung, Disziplin, Konformität.  Vgl. MOLLENHAUER 1976, S. 280; HUR-
RELMANN 1973a, S. 32; FREI 1986, S. 88ff. 

508 Typischerweise angewendete Erziehungspraktiken  eines induktiven Erzie-
hungsstil sind Unterstützung, Toleranz, großzügiges Kontrollverhalten, Argumenta-
tion/Bereitschaft  zu Gesprächen, hohe Erwartungen, eher psychologische Sanktio-
nen (Gewissensappell, Drohung mit Liebesentzug), Sanktionierung der Handlungs-
absichten  des Kindes, Zuwendung nach Erfolg, neutrale Reaktion auf Mißerfolg; 
ein restriktiver Erziehungsstil ist dagegen gekennzeichnet durch Autorität, Intole-
ranz, Kontrolle, Befehle ohne Begründung, auch körperliche Züchtigung, Sanktio-
nierung der Yìanà\\mgsergebnisse  des Kindes, Bestrafung fur Mißerfolge. Vgl. 
GOTTSCHALCH et al. 1971, S. 96ff;  SEITZ 1990, S. 30ff. 

Für die kognitive  Entwicklung  ist es zentral, daß dem Kind „Möglichkeiten 
der differenzierten  und selbständigen Erfahrung  und Erprobung im Umgang mit 
Dingen und Menschen geboten werden" (KLAFKI 1993, S.241). Ein kulturelles 
Milieu, das etwa durch Zugang zu Literatur, Theater-, Konzert- und Museumsbesu-
che gekennzeichnet ist, bietet vielfältige Anregungen für solche Erfahrungen und 
wird eher in der Ober- und Mittelschicht zu finden sein; vgl. WIPPLER 1987, S. 227. 
Wichtiger fur die kognitive Entwicklung ist aber, daß die Eltern dem Kind die 
Strukturierung seiner Umwelt einerseits durch differenzierte  verbale Erläuterungen 
erleichtern und ihm andererseits Freiraum fur selbständige Entscheidungen gewäh-
ren; vgl. GOTTSCHALCH et al. 1971, S. 101. 

Leistungsmotivation  läßt sich definieren als „das Bestreben, die eigene 
Tüchtigkeit in allen jenen Tätigkeiten zu steigern oder möglichst hoch zu halten, in 
denen man einen Gütemaßstab für verbindlich hält und deren Ausfuhrung deshalb 
gelingen oder mißlingen kann" (HECKHAUSEN 1976, S. 194f). Es handelt sich also 
um eine intrinsische Motivation, die sich entweder als Orientierung auf Erfolg oder 
als Furcht vor Mißerfolg äußern kann; vgl. HECKHAUSEN 1976, S. 195. Fleiß, 
Anstrengungsbereitschaft  und Ausdauer sind wichtige Faktoren für den Erfolg in 
Bildungsinstitutionen und können teilweise auch Fähigkeitsmängel kompensieren; 
vgl. ROTHE 1981, S. 176. 

5 1 1 Vgl. GEISSLER 1996, S. 267. 
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III.  Marktversagen  im Bildungsbereich 107 

Während der Mittelschicht eine zukunftsorientierte,  individuali-
stische und aktivistische Grundeinstellung zugeschrieben wird, 
gelten Unterschichteltern eher als gegenwartsbezogen, familistisch 
und passiv512. Der Überzeugung, bestimmenden Einfluß auf das 
eigene Lebensschicksal nehmen zu können, steht die Anpassung 
an gegebene Verhältnisse gegenüber.513 

Hervorgehoben wird außerdem, daß die Zukunftsorientierung 
der Mittelschicht auch die Fähigkeit zum Verzichtverhalten bein-
haltet, während in der Unterschicht wenig Anregung zum Auf-
schub unmittelbarer Bedürfnisse zugunsten später erfüllbarer  Er-
wartungen besteht514. Auch die in Abschnitt B.III.2.2.2 diskutierte 
Gegenwartspräferenz  könnte also schichtenspezifisch sein.515 

Bei der Entscheidung über die Aufnahme eines Studiums macht 
sich beispielsweise die stärkere Risikoaversion von niedrigeren 
sozialen Statusgruppen516 dadurch bemerkbar, daß sich Jugendli-
che aus diesen Gruppen bei ursprünglich vergleichbar hohen Bil-
dungsaspirationen wie Jugendliche aus höheren Statusgruppen 
durch ungünstige Arbeitsmarktprognosen schneller vom Studium 
abschrecken lassen517. Diese höhere Risikoaversion ist plausibel, 
da vom Betrag her identische Einkommensschwankungen je nach 
Einkommen und Vermögen der Familie in der Ausgangslage un-
terschiedlich stark ins Gewicht fallen. 518 

5 1 2 Vgl. MOLLENHAUER 1976, S. 280. 
5 1 3 Vgl. KLAFKI 1993, S. 242f. 
5 1 4 Vgl. MOLLENHAUER 1976, S.272; KLAFKI 1993, S.243; BÖTTCHER/ 

HOLTAPPELS/RÖSNER 1988, S. 146. 
5 , 5 Vgl. DOHMEN 1999b, S. 101. 
5 1 6 Vgl. FÄRBER 2000, S. 169. 
5 1 7 Vgl. BARGEL et al. 1987, S. 196; BARGEL 1985, S. 237f. 
Γ 1 ο 

Die schichtenspezifische Risikoaversion läßt sich auch damit belegen, daß 
Ersparnisse von Haushalten mit geringem Einkommen überdurchschnittlich oft in 
Sparguthaben und unterdurchschnittlich oft in risikoreicheren Anlageformen wie 
Aktien angelegt sind. Vgl. MICHAELOWA/MICHAELOWA 1995a, S. 254. 
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Wenn die Ausstattung des Elternhauses mit kulturellem Kapital, 
und hier insbesondere die Bildungsabschlüsse der Eltern519, die 
wesentliche Ursache für die sozialspezifisch unterschiedliche Stu-
dienbeteiligung darstellt520, dann ließe sich daraus zunächst 
schlußfolgern, daß der Staat zu mehr Chancengerechtigkeit im 
Hochschulbereich kaum etwas beitragen kann. Die Verantwortung 
für die Erziehung der Kinder liegt in erster Linie bei den Eltern, 
wie es einer demokratischen, dem Freiheitsziel verpflichteten 
Gesellschaft auch angemessen ist. Tatsächlich erfolgt die wesentli-
che Weichenstellung für die Bildungslaufbahn eines Kindes häufig 
schon durch die Schullaufbahnentscheidung beim Übergang von 
der Grundschule auf weiterführende  Schulen. Um die Bildungsbe-
teiligung unterschiedlicher sozialer Schichten einander anzunä-
hern, muß also wesentlich früher  angesetzt werden als beim Ein-
tritt in die Hochschulen, da bereits vorher mehrere Bildungs-
schwellen zu überschreiten sind (siehe Abbildung 5). Allerdings ist 
fraglich, ob der Staat fehlendes kulturelles Kapital im Elternhaus 
überhaupt ersetzen kann. 

Als Ergebnis läßt sich somit festhalten, daß die in Abschnitt 
B.III.2. diskutierten Probleme von Unkenntnis und Unsicherheit 
einerseits sowie Präferenzverzerrungen  andererseits im Lichte des 
Chancengerechtigkeitsziels zusätzlich an Bedeutung gewinnen: 
Wenn man annehmen kann, daß sowohl die Einstellung zu Bil-
dung als auch die Risiko- und Zeitpräferenz  schichtenspezifisch521 

sind, wirken sich die genannten Marktversagensfälle  auf sozial 
unterschiedliche potentielle Bildungsnachfragergruppen  verschie-
den stark aus. So ist etwa die als Risikominderungsstrategie anzu-
sehende Tendenz zur Doppelqualifikation - Lehre plus Studium -
eher in bildungsfernen Schichten feststellbar. 522 Organisation und 
Finanzierung des Hochschulbereichs sollten so gestaltet sein, daß 

Vgl. ARAI 1995, S. 136ff,  der eine ganze Reihe empirischer Studien zitiert. 
5 2 0 Vgl . FUCHS 1976, S. 119. 

1 Vgl. zu schichtspezifischen Präferenzen  beispielsweise GROSS 1995; 
ECKAUS 1970, S. 92; sowie WIGGER/WEIZSÄCKER 1999, S. 19. 

5 2 2 Vgl. DOHMEN 1999b, S. 115. 
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III  Marktversagen  im Bildungsbereich 109 

Ungleichheiten aufgrund unterschiedlichen kulturellen Kapitals 
dadurch zumindest nicht verstärkt werden und tendenziell eine 
Gegensteuerung erfolgt. 

Abbildung 5: Bildungsschwellen 

Grundschule 

1. Schwelle: Hauptschule - Gymnasium 

Schwelle: Ubergang Sek. I - Sek. II 

3. Schwelle: Studienberechtigung 

Schwelle: Studium 

Quelle: DSW/H1S 1998, S. 56. 
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3.2.3 Materielles Kapital 

Ein rein marktwirtschaftlich  organisiertes Bildungswesen würde 
Bildungsmöglichkeiten ausschließlich an die mit entsprechender 
Kaufkraft  ausgestatteten Nachfrager  verteilen.523 Potentielle Bil-
dungsnachfrager  (oder deren Familie), die die jeweiligen Kosten 
nicht aus vorhandenem Einkommen oder Vermögen aufbringen 
könnten, würden von Bildung ausgeschlossen oder müßten zumin-
dest unter stark erschwerten Bedingungen Bildungsprozesse ab-
solvieren, da sie gleichzeitig einer Erwerbsarbeit zur Finanzierung 
des Bildungsgutes sowie ihres Lebensunterhalts nachgehen müß-
ten.524 Dies ist mit dem Ziel der Chancengerechtigkeit unverein-
bar525 und würde darüber hinaus dem Verfassungsgebot der Sozi-
alstaatlichkeit zuwiderlaufen 526. Der staatliche Handlungsbedarf 
wird damit unmittelbar deutlich527. 

Allerdings ist dabei zwischen Bildung als Konsumgut und Bil-
dung als Investitionsgut zu differenzieren.  Um Bildung als Investi-
tionsgut für alle geeigneten potentiellen Nachfrager  zugänglich zu 
machen, genügt es grundsätzlich, die Funktionsfahigkeit des Kre-
ditmarktes für Humankapitalinvestitionen durch staatliche Maß-
nahmen herzustellen528 (siehe Abschnitt B.III. 1.4) und darüber 
hinaus die schichtenspezifische Risikoaversion529 der Bildungs-
nachfrager  angemessen zu berücksichtigen. Auf diese Weise sollte 
es möglich sein, jedem hinreichend begabten Studierwilligen die 
tatsächlich notwendigen finanziellen Ressourcen - also die gesam-
ten direkten Bildungskosten zuzüglich der Kosten des Lebensun-
terhalts - zugänglich zu machen. 

5 2 3 Vgl. BARHAM et al. 1995. 
5 2 4 Vgl. MICHAELOWA/MICHAELOWA 1995a, S. 254. 
5 2 5 Vgl. FUCHS 1976, S.67. 
5 2 6 Vgl. HAUG 2000, S. 9. 

So etwa der U.S.-Supreme Court: „Such an opportunity [...] is a right which 
must be made available to all on equal terms."; zitiert nach SCHULTZ 1972, S. S20. 

5 2 8 Vgl. FRIEDMAN 1974 (1955), S. 205; HANSEN 1972, S. S268. 
5 2 9 Vgl. STRAUBHAAR 1996, S. 33 und 45; ECKAUS 1970, S. 94; BLAUG 1970, 

S. 298. 
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III.  Marktversagen  im Bildungsbereich I I I 

Auch Bildung als Konsumgut kann in ihrer Funktion als die in-
dividuelle Lebensgestaltung wesentlich beeinflussender Faktor530 

als relevant fur das Ziel der Chancengerechtigkeit angesehen wer-
den. Da das Konsumgut Bildung jedoch keine nennenswerten 
monetären Erträge erzeugt, genügt der Zugang zur Kreditfinanzie-
rung in diesem Fall nicht. Anknüpfend an die Diskussion der Meri-
torik in Abschnitt B.III.2.2 ist zu diesem Zweck vielmehr eine 
staatliche Finanzierung(sbeteiligung) notwendig531. „Finanzielle 
Anreize haben die Funktion, Gründe, die zu einer unerwünscht 
geringen Bildungsbeteiligung geführt  haben, in ihren Auswirkun-
gen auf die Bildungsentscheidungen zu kompensieren."532 

Zur Förderung von Chancengerechtigkeit in materieller Hinsicht 
ist es weiterhin sinnvoll, auch den differenzierten  individuellen 
Begabungen und Interessen Rechnung zu tragen, indem verschie-
dene Arten von Bildung grundsätzlich finanziell gleich behandelt 
werden, beispielsweise Studium und höhere berufliche Bildung 
wie Meisterkurse533. 

3.2.4 Organisation des Bildungswesens 

Auch die Organisation des Bildungswesens sollte dem Postulat 
der Chancengerechtigkeit entsprechen: 

• Regionale Chancengerechtigkeit erfordert  ein flächendecken-
des Bildungsangebot.534 

• Die optimale Entfaltung persönlicher Potentiale ist nur mög-
lich durch ein hinreichend differenziertes  Angebot an Bil-
dungsmöglichkeiten. 

5 3 0 Vgl. WIDMAIER 1969, S. 168; WEIZSÄCKER 1971a, S.539; BERG 1974, 
S. 212. 

5 3 1 Vgl. SCHULTZ 1972, S. S24. 
5 3 2 LÜDEKE 1985, S. 113. 
5 3 3 Vgl. ALEWELL 1995a, S. 172; ENQUETE-KOMMISSION 1990, S. 5. 
5 3 4 Vgl. KÖRTE 1984, S. 186. Dies läßt sich ableiten aus der verfassungsrechtli-

chen Forderung des Art. 72 II GG nach Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse. 
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• In ihrer zeitlichen Dimension setzt Chancengerechtigkeit die 
Durchlässigkeit des Bildungssystems voraus. 

• Prozessuale Chancengerechtigkeit wird gefordert  durch die 
sorgfaltige Begleitung und Beratung des Bildungsnachfragers 
bei der Entscheidung und der Realisierung seiner Bildungsab-
sichten. 

• Chancengerechtigkeit könnte auch durch eine bewußte soziale 
Durchmischung in den Bildungsinstitutionen sowie durch eine 
möglichst milieuneutrale Gestaltung der Bildungsinhalte und 
-methoden gefördert  werden. 

Die Bereitstellung eines flächendeckenden  Bildungsangebots 
kann zunächst dem Markt überlassen werden. Allerdings ist es 
denkbar, daß in dünn besiedelten Regionen aufgrund von Unteil-
barkeiten bei der Bildungsproduktion in einzelnen Stufen des Bil-
dungssystems kein wettbewerbliches Bildungsangebot zustande 
kommt. In diesem Fall müßte der Staat für eine Ergänzung des 
Angebots sorgen. 

Diese Argumentation dürfte jedoch hauptsächlich für den Schul-
bereich zutreffen,  da es Minderjährigen nicht zugemutet werden 
kann, extrem weite Wege zur nächsten Bildungsinstitution in Kauf 
zu nehmen oder getrennt von den Eltern zu leben. Da sich das 
Angebot der Hochschulen an Erwachsene richtet, ist ein Ortswech-
sel aus Bildungsgründen ebenso wie aus beruflichen Gründen 
durchaus zumutbar. Ein staatliches Bildungsangebot im Hoch-
schulbereich kann deshalb mit diesem Argument nicht gerechtfer-
tigt werden. 

Die Differenzierung  des Bildungsangebots  nach den Bedürfnis-
sen und Präferenzen  der Nachfrager  ist gerade eine Leistung, die 
vom Markt erwartet wird. Dabei ist sowohl an die fachliche Diffe-
renzierung als auch an eine Differenzierung  im Niveau der Bil-
dungsabschlüsse zu denken. Sollte aufgrund von Unteilbarkeiten 
bei investiv aufwendigen Fächern ein Angebot über den Markt 
nicht zustande kommen, könnte eine Ergänzung des Angebots 
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durch den Staat sinnvoll sein.535 Ein zusätzliches staatliches Ange-
bot könnte darüber hinaus den Wettbewerb fördern,  wenn sich nur 
wenige oder im Extremfall  ein privater Anbieter findet.536 Eine 
weitere staatliche Aufgabe könnte darin gesehen werden, auch bei 
einem sehr differenzierten  Angebot die Markttransparenz auf-
rechtzuerhalten und fur eine Zertifizierung  der Bildungsangebote 
zu sorgen. 

Durchlässigkeit  des Bildungssystems  insgesamt ist eine Voraus-
setzung dafür,  daß Chancengerechtigkeit auch in zeitlicher Hin-
sicht gewährleistet ist537: Einmal getroffene  Bildungsentscheidun-
gen sollten nicht zwingend den ganzen weiteren Lebensweg eines 
Individuums bestimmen, auch an späteren Punkten des Lebensver-
laufs sollten noch zusätzliche Bildungsaktivitäten oder auch Um-
orientierungen möglich sein538. Hinsichtlich eines entsprechenden 
Bildungsangebots kann grundsätzlich auf den Markt vertraut wer-
den. Durchlässigkeit setzt allerdings Regelungen über die Ver-
gleichbarkeit und Anerkennung von Abschlüssen voraus, also eine 
Art erweiterte Markttransparenz. Staatliche Maßnahmen sollten 
deshalb über die Bereitstellung von Informationen fur die Bil-
dungsnachfrager  und die Sicherstellung der Qualität von Bildungs-
angeboten hinaus auch für die Strukturierung des Bildungswe-
sens539 und die Klassifizierung einzelner Bildungsangebote inner-
halb dieser Struktur sorgen. 

Unter prozessualer  Chancengerechtigkeit  ist zu verstehen, daß 
der Einstieg sowie der Verlauf des Bildungsprozesses für alle 
Bildungsnachfrager  unter vergleichbaren Bedingungen möglich 
sein sollte. Unter Berücksichtigung des in Abschnitt B.III.3.2.2 
näher definierten, schichtspezifisch unterschiedlichen kulturellen 

5 3 5 Vgl. HERBERGER 1998, S. 127. 
5 3 6 Vgl. LlTH 1998a, S. 301. 
5 3 7 Vgl. DEUTSCHER BILDUNGSRAT 1973, S. 38; ROTH, H. 1976, S. 55; LAM-

MERT 1994a, S. 36. 
5 3 8 Vgl. HUSEN 1978, S. 140; OECD-SEKRETARIAT 1978, S. 184; LEMPERT 

1971, S. 69; GASS 1969, S. 220. 
5 3 9 Vgl. LlTH 1985, S. 104. 
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Kapitals der Familien könnten Bildungsnachfrager  aus sogenann-
ten bildungsfernen Schichten einen erhöhten Bedarf  an Beratung 
hinsichtlich ihrer Bildungsentscheidungen haben. Zwar hätten die 
Bildungsanbieter in einem Bildungsmarkt ein Eigeninteresse dar-
an, potentielle Nachfrager  über ihr eigenes Angebot ausfuhrlich zu 
informieren,  die Vorteilhaftigkeit  zu verdeutlichen und auch bei 
Schwierigkeiten innerhalb des Bildungsprozesses540 Hilfestellung 
zu bieten. Die Einrichtung einer neutralen Beratungsstelle zu 
grundlegenden individuellen Bildungsfragen ist jedoch vom Markt 
eher nicht zu erwarten und könnte als staatliche Aufgabe gesehen 
werden541. 

Schließlich könnte die möglichst schichtneutrale  Gestaltung  der 
Bildungsinstitutionen 542 beispielsweise hinsichtlich Teilnehmer-
kreis, Bildungsinhalten und -methoden (wie Bewertungsmaßstäbe 
und Selektionsmechanismen) als vorteilhaft  angesehen werden. 
Andernfalls könnten Nachfrager  aus bildungsfernen Schichten vor 
erhöhte soziokulturelle Anpassungserfordernisse  gestellt sein543, 
wenn sie sich im privaten Umfeld und in der Bildungsinstitution 
divergierenden sozialen Erwartungen gegenübersehen544. Eine 
gezielte soziale Durchmischung im Sinne eines expliziten Verbots 
sozial selektierender Bildungsinstitutionen ist im Bereich der 
Schule durchaus vertretbar.545 Im tertiären Sektor - d.h. im Hoch-
schulbereich - liegt es dagegen im Interesse der Bildungsinstitu-
tionen selbst, die Teilnehmer primär nach Eignung für den jeweili-

5 4 0 Vgl. KRUSE/KNIGGE-ILLNER 1996, S. 14. 
5 4 1 Vgl. WEIZSÄCKER 1971a, S. 548f. Einen eher ungewöhnlichen Standpunkt 

in dieser Hinsicht vertritt Μ ATZ: Die Betreuung der Studierenden sei zwar grund-
sätzlich notwendig, solle sich aber in klaren Grenzen halten, da sonst die Ausbil-
dung von „Führungsqualifikationen" wie Selbständigkeit, Beharrlichkeit und die 
Fähigkeit zur Selbstmotivation behindert werde; vgl. MATZ 1996, S. 403. 

^ So wird das Schulwesen in der Bundesrepublik Deutschland beispielsweise 
als „Institution der etablierten Kultur" (OEVERMANN 1974, S. 540) kritisiert, mit 
vorwiegend intelligenzzentrierten, den Kulturnormen des Bildungsbürgertums 
entsprechenden Bildungsinhalten; vgl. ROTHE 1981, S. 225ff;  KLAFKI 1993, S. 219. 

5 4 3 Vgl. HURRELMANN 1985, S. 59f; BÖTTCHER 1991, S. 151. 
5 4 4 Vgl. HURRELMANN 1973b, S. 153; SEITZ 1990, S. 40. 
5 4 5 Vgl. LITH 1998a, S. 302. 
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III.  Marktversagen  im Bildungsbereich 

gen Bildungsgang auszuwählen546. Die Vorgabe schichtneutraler 
Bildungsinhalte und -methoden sollte durch die nachfragegerechte 
Differenzierung  des Angebots auf einem Bildungsmarkt überflüs-
sig werden. Im übrigen ist hier daran zu erinnern, daß Chancenge-
rechtigkeit in der Konzeption des Sozialen Marktwirtschaft  gerade 
auch als individualisierte Gerechtigkeit verstanden werden sollte, 
der mit Gleichmacherei am allerwenigsten gedient ist547. Die Ent-
faltung der individuellen Potentiale ist am besten möglich, wenn 
sich auf dem Markt - gerade im Hochschulbereich - auch jeweils 
spezielle Institutionen zur Förderung dieser Potentiale herausbil-
den können. Auch hier ist die zu erwartende Dynamik eines wett-
bewerblich organisierten Hochschulwesens zu betonen. 

4. Zwischenfazit:  Staatlicher  Handlungsbedarf 

Nachdem der „Katalog" der Fälle möglichen Marktversagens 
abgearbeitet ist, sind die Analyseergebnisse wie folgt zusammen-
zufassen: 

• Hochschulbildung ist kein öffentliches  Gut; lediglich in Teil-
bereichen kann unterhalb einer Kapazitätsgrenze Nicht-
Rivalität im Konsum auftreten (Clubgut). 

• Hochschulbildung erzeugt nicht unerhebliche externe Effekte 
im Konsum,  wobei je nach Studiengang eher produktivitäts-
steigernde oder eher atmosphärische Effekte  die größere Rolle 
spielen. Es ist davon auszugehen, daß von Studierenden mit 
überdurchschnittlichen Studienleistungen auch höhere externe 
Effekte  ausgehen. 

• Externe Effekte  in der  Produktion  von Hochschulbildung 
entstehen einerseits durch die Rolle der Studierenden als In-
putfaktor (auch hier insbesondere durch überdurchschnittlich 
leistungsfähige Studierende); andererseits sind der Hochschul-

5 4 6 Vgl. NERLOVE 1972, S. S212. 
5 4 7 Vgl. KLAUER 1977, S. 198. 
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lehre durch die Kuppelproduktion mit der Forschung auch die 
externen Effekte  der Forschung teilweise zuzurechnen. 

Hochschulen müssen eine mindestoptimale Betriebsgröße 
erreichen, um effizient  sein zu können. Synergieeffekte  lassen 
das gemeinsame Angebot zumindest verwandter Fächer sinn-
voll erscheinen. Die Errichtung einer Universität im klassi-
schen Sinn erfordert  erhebliche Investitionen. 

Der private Kapitalmarkt versagt bei der Bereitstellung von 
Darlehen für Humankapitalinvestitionen, wenn potentielle 
Darlehensnehmer nicht zusätzliche Sicherheiten beibringen 
können. 

Die Charakteristika von Bildung als Erfahrungsgut  bewirken, 
daß Informationsasymmetrien  hinsichtlich der Qualität von 
Bildungsangeboten zu moralischem Risiko und adverser Se-
lektion im Bildungsmarkt fuhren können. 

Aus den präferenzändernden  Eigenschaften der Bildung kann 
sich eine Ex-ante-Unterschätzung ihres Nutzens ergeben. 

Die Unsicherheit einerseits über den Bildungserfolg, anderer-
seits über die Erträge der Humankapitalinvestition kann bei ri-
sikoaversen Nachfragern  zu einer Unterinvestition in Bildung 
fuhren, zumal der Versicherungsmarkt bei der Abdeckung 
dieser Risiken versagt. 

Nicht-rationales Verhalten bei Bildungsentscheidungen kann 
insbesondere das Problem der Risikoaversion verschärfen. 

Hohe individuelle Gegenwartspräferenzen  können zu uner-
wünschten intergenerationellen Verteilungseffekten  fuhren. 

Im Sinne einer Präferenzhierarchie  kann Bildung als höher-
wertige Präferenz  angesehen werden, deren Bereitstellung 
zumindest in ihrer Eigenschaft als Konsumgut staatlicher Un-
terstützung bedarf,  wenn es zu einer effizienten  Versorgung 
kommen soll. 
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IV. Alternativen  staatlichen  Handelns 117 

• Die Gewährleistung von Leistungsgerechtigkeit auf dem Bil-
dungsmarkt erfordert, daß die Spielregeln des Marktes nicht 
den Marktteilnehmern überlassen bleiben. 

• Chancengerechtigkeit, verstanden als individueller Anspruch 
auf die Entfaltung persönlicher Potentiale, kann durch den 
Bildungsmarkt allein nicht hergestellt werden. 

Bei der folgenden Betrachtung staatlicher Handlungsalternativen 
sollte allerdings zusätzlich berücksichtigt werden, daß die Feststel-
lung eines Marktversagens allein lediglich eine notwendige, aber 
noch keine hinreichende Bedingung für die Angemessenheit staat-
licher Eingriffe  darstellt: Grundsätzlich ist auch mit Staatsversagen 
zu rechnen548, und zwar einerseits durch mit staatlichen Eingriffen 
verbundene Wohlfahrtseinbußen im Sinne der Excess-burden-
Problematik (Staatsversagen erster Art nach LÜDEKE), andererseits 
durch Reibungsverluste im politischen Willensbildungs- und Ent-
scheidungsprozeß (Staatsversagen zweiter Art nach L Ü D E K E ) 5 4 9 . 

Eingriffe  zur Korrektur von Marktversagen sind nur dann sinnvoll, 
wenn einigermaßen sichergestellt ist, daß diese tatsächlich zu einer 
besseren Erfüllung der Wettbewerbsfunktionen fuhren, die nicht 
durch die Kosten des Staatsversagens (über-)kompensiert wird 550 , 
und daß die Dosierung des Staatseingriffs  das Postulat der Ver-
hältnismäßigkeit nicht verletzt551. 

IV. Alternativen staatlichen Handelns 

1. Überblick 

Aus den diskutierten Besonderheiten des Gutes Hochschulbil-
dung wurde abgeleitet, daß ein völlig dem Markt überlassenes 
Hochschulsystem allein den skizzierten Anliegen und Zielvorstel-

5 4 8 Vgl. HÄUSER 1983, S. 25; LLTH 1983b, S. 16. 
5 4 9 Vgl. TIMMERMANN 1994, S. 158; LÜDEKE 1985. 
5 5 0 Vgl. LÜDEKE 1985, S. 59. 
5 5 1 Vgl. RICHTER 1999, S.40. 
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lungen der Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft  nicht gerecht 
wird und deshalb politischer Handlungsbedarf  besteht. 

Wenn nun im folgenden grundsätzliche Handlungsalternativen 
des Staates betrachtet werden552, soll dabei jeweils im Blickfeld 
bleiben, daß die Marktsteuerung lediglich ergänzt, aber nicht durch 
staatliches Handeln ersetzt werden soll. Es soll geprüft  werden, 
welche staatlichen Maßnahmen - Methoden im Sinne der wirt-
schafitspolitischen Konzeption - notwendig sind und sich am be-
sten eignen, für die volle Funktions- und Leistungsfähigkeit des 
Hochschulbildungsmarktes - auch im Sinne der erweiterten Ziel-
setzungen des Leitbildes der Sozialen Marktwirtschaft  - zu sorgen. 
Wichtig ist dabei, daß die Maßnahmen möglichst ursachenadäquat 
an den Marktversagenstatbeständen ansetzen, die unerwünschte 
Effekte  hervorrufen 553. Als Nebenbedingung sollten die grundle-
genden Gestaltungspostulate der Konzeption der Sozialen Markt-
wirtschaft  grundsätzlich immer bei der Auswahl der Instrumente 
Berücksichtigung finden: Marktkonformität  der Maßnahmen sowie 
das Individual- und das Subsidiaritätsprinzip, in denen sich das fur 
die Gestaltung aller Politikbereiche entscheidende Verhältnis von 
Individuum und Staat widerspiegelt, wie es für das individuali-
stisch geprägte Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft  charakteri-
stisch ist. 

Wie jeder Markt benötigt auch der Bildungsmarkt eine allge-
meine Rahmensetzung. Darüber hinaus hat die Analyse möglichen 
Marktversagens aufgrund der Besonderheiten des Gutes Bildung 
die Notwendigkeit spezifischer Regeln fur die Anbieter auf dem 
Bildungsmarkt aufgezeigt. Zusätzlicher staatlicher Handlungsbe-
darf  ergibt sich aus dem Marktversagen im weiteren Sinne, d.h. der 
Berücksichtigung von Verteilungsgesichtspunkten. Mögliche wirt-
schaftspolitische Maßnahmen zur Deckung dieses Handlungsbe-
darfs können in drei Bereichen angesiedelt sein: 

ss? 
Eine detaillierte Instrumentendiskussion erfolgt in Teil C. 5 5 3 Vgl. FERRIS 1991, S. 93; WELTBANK 1999, S. 61. 
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IV. Alternativen  staatlichen  Handelns 119 

• In erster Linie ist an ordnungspolitische Maßnahmen zu den-
ken, die dazu dienen, das notwendige allgemeine sowie spezi-
fische Regelwerk für den Bildungsmarkt bereitzustellen (Ab-
schnitt B.IV.2.). 

• Darüber hinaus erfordert  insbesondere, aber nicht nur die 
Berücksichtigung distributiver Aspekte staatliche Maßnahmen 
im Bereich Bildungsfinanzierung (Abschnitt B.IV.3.). 

• Schließlich ist zu fragen, ob der Staat darüber hinaus selbst als 
Anbieter auf dem Bildungsmarkt auftreten sollte, sei es als 
Anbieter von Bildungsgütern im engeren Sinne oder als An-
bieter von „Komplementärgütern" (Abschnitt B. IVA). 

2. Ordnungspolitik 

Die Ordnungspolitik für den Bildungsmarkt ist ein wesentlicher 
Ansatzpunkt, um möglichem Marktversagen zu begegnen und 
auch den dem Markt übergeordneten Zielsetzungen wie Chancen-
gerechtigkeit näherzukommen, ohne in den Marktmechanismus 
einzugreifen und so seine Funktionsweise zu stören.554 Wenn der 
Markt zwar einige - wie in Kapitel B.II, dargestellt - , aber nicht 
alle gesellschaftspolitischen Ziele der Bildungspolitik erfüllen 
kann, dann liegt es in der Verantwortung des Staates, die Regeln 
für den Markt so zu gestalten, daß die Zielerreichung - auch unter 
ethischen Gesichtspunkten555 - erhöht wird556. „Die Moral steckt 
in der Rahmenordnung."557 

Eine staatliche Rahmensetzung muß als allererstes Vertragsfrei-
heit  und den grundsätzlich freien Marktzutritt für Bildungsanbieter 
und -nachfrager  institutionalisieren, um überhaupt Wettbewerb auf 

5 5 4 Vgl. LlTH 1985, S. 115. 
5 5 5 Vgl. SCHLECHT 1998b, S. 37. 

^ Diese institutionenökonomische Sichtweise wurde insbesondere von KARL 
HOMANN herausgearbeitet, siehe dazu beispielsweise HOMANN 1988. Vgl. BECK 
1996, S. 126f. 

5 5 7 EWERS 1995a, S. 24. Vgl. dazu auch DICHMANN 1994, S. 215f. 
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dem Bildungsmarkt und die freie Entfaltung der Persönlichkeit zu 
ermöglichen.558 Für die Nachfrageseite ist diese allgemeine Rah-
mensetzung bereits ausreichend; auf der Angebotsseite sind weite-
re, zum Teil bereichsspezifische Regeln im Sinne von Kontroll-
und Aufsichtsfunktionen  des Staates notwendig. 

Die Notwendigkeit der Wettbewerbspolitik  fur den Bildungs-
markt559 ist auch ohne den analytischen Nachweis eines Markt-
versagens gegeben, denn es gehört zu den grundlegenden (or-
do)liberalen Erkenntnissen, daß der dauerhafte Bestand eines funk-
tionsfähigen Wettbewerbs des staatlichen Schutzes gegen seine 
immanenten Selbstzerstörungstendenzen bedarf 560. Nur ein wirk-
samer Wettbewerb ist tatsächlich in der Lage, Marktleistungsge-
rechtigkeit für die Marktteilnehmer herzustellen. 

Zwei Besonderheiten des Gutes Hochschulbildung verstärken 
das Erfordernis  der Anwendung des wettbewerbspolitischen In-
strumentariums auch auf den Hochschulbereich: Die Eigenschaft 
von Bildung als Erfahrungsgut  fuhrt  zu einer Verringerung der 
Markttransparenz. Darüber hinaus könnten zumindest in Teilberei-
chen des tertiären Bildungsmarktes Unteilbarkeiten dazu fuhren, 
daß nur wenige Anbieter am Markt bestehen können. Die entste-
hende Marktstruktur eines (engen) Oligopois561 wäre besonders 
anfallig für Wettbewerbsbeschränkungen; für exotische Fächer 
könnten sich sogar Monopole herausbilden562. Dieses Problem 
wird jedoch teilweise durch den im Hochschulbereich auch grenz-
überschreitenden Wettbewerb der Anbieter entschärft. 563 

5 5 8 Vgl. LITH 1983b, S. 46. 
5 5 9 Vgl. PHILIPP 2000, S. 72. 
5 6 0 Vgl. ZOHLNHÖFER 1989, Sp. 978. 
5 6 1 Vgl. FISCHER 1985, S. 536; FISCHER/BÖNIG 1988, S. 7. 
5 6 2 Vgl. BLANKART 1998, S. 23; HEGELHEIMER 1981, S. 359 und 367. 

^ Besonders die amerikanischen Hochschulen haben das internationale Ge-
schäft mit Bildung bereits entdeckt und drängen auf den europäischen Markt; vgl. 
ETZOLD 2001, S. 31. 
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Eine Politik gegen Wettbewerbsbeschränkungen sollte vor allem 
ein Kartellverbot564. eine Mißbrauchskontrolle sowie ein Verbot 
unlauteren Wettbewerbs565 (etwa irreführender  Werbung in Form 
von falschen Angaben über den Umfang des Lehrangebots, die 
Betreuungsrelationen oder die Berufschancen der Absolventen) 
umfassen. Es sind also im Bereich der Wettbewerbspolitik keine 
spezifischen Regeln für den Bildungsmarkt notwendig, sondern 
lediglich die Anwendung des allgemeinen wettbewerbspolitischen 
Instrumentariums auch auf den Bildungsmarkt.566 Darüber hinaus 
könnten den Hochschulen Veröffentlichungspflichten  auferlegt 
werden, etwa der Prüfungsstatistiken. 567 

Spezifische Regeln für den Bildungsmarkt sind vor allem zur Si-
cherstellung der Qualität des Bildungsangebotes im Sinne eines 
Bildungs,,Verbraucher"schutzes  notwendig. 

Staatliche Aufsicht und auch Einflußnahme auf Bildungsinhalte 
in Form von Mindestcurricula und Mindestqualitätsstandards568, an 
die die Zulassung der Anbieter zum Markt (Akkreditierung) ge-
knüpft wird569 , lassen sich im tertiären Bildungsbereich insbeson-
dere mit den in Abschnitt B.III.2.1 diskutierten Informationsmän-
geln (Qualitäts- und Nutzenunkenntnis sowie Unsicherheit) be-
gründen.570 Die Komplexität von Gütern „may provide grounds for 
legislation to protect the consumer from incompetence, negligence 
and malpractice on the part of those who provide them"571. Um die 
Markttransparenz auch für die potentiellen Arbeitgeber von Bil-
dungsnachfragern  zu verbessern, sollte vor allem die Verleihung 

5 6 4 Vgl. BLANKART 1998, S. 23. 
5 6 5 Vgl. AEBI 1995, S. 235f. 

In Deutschland sind das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 
sowie das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) grundsätzlich auch auf 
die Universitäten anwendbar; vgl. ROLLMANN 1987, S. 125ff. 

5 6 7 Vgl. BLOCK 1989, S. 158. 
5 6 8 Vgl. BLANKART 1998, S. 21. 
5 6 9 Vgl. WELTBANK 1999, S. 64. 
5 7 0 Vgl. RAPOLD 1988, S. 103; NERLOVE 1972, S. S197. 
5 7 1 CHARLES/WESTAWAY 1981, S. 77. 
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von Abschlüssen und Titeln an einheitliche Mindestanforderungen 
geknüpft werden. Wie bereits in Abschnitt B.III.2.1.1.1.3 ange-
sprochen, können solche Mindestanforderungen schon aus Grün-
den des Verbraucherschutzes hinsichtlich der von den Absolventen 
später zu erbringenden Dienstleistungen geboten sein. Darüber 
hinaus wären die Bildungsanbieter frei,  etwa durch eine größere 
Breite oder Tiefe von Bildungsinhalten oder durch eine Variation 
der Vermittlungsmethoden die Qualität ihres Angebots über die 
Mindeststandards hinaus zu steigern und damit in Wettbewerb um 
Bildungsnachfrager  zu treten. 

Neben einer Erhöhung der Marktransparenz verbessert eine 
staatliche Rahmenordnung für das Hochschulsystem - im Sinne 
einer Klassifizierung und Systematisierung von Bildungsangebo-
ten und -abschlüssen - auch die Durchlässigkeit des Systems und 
damit die Chancengerechtigkeit in ihrer zeitlichen Dimension. 

Als ordnungspolitische Maßnahme mit hoher Eingriffsintensität 
ist grundsätzlich auch die Verpflichtung der Nachfrager  zur Ab-
nahme einer  Mindestmenge  an Bildungsgütern  denkbar. Diese 
ließe sich mit Nutzenunkenntnis sowie dem meritorischen Charak-
ter der Bildung - als Folge von Nicht-Rationalität, hoher Gegen-
wartspräferenz  und Präferenzhierarchien  - begründen. Ausgehend 
von der These verzerrter  Präferenzen  greift  der Staat in die Ent-
scheidungsfreiheit  des Individuums ein. Da dies der Freiheit des 
Individuums und damit auch den Ordnungsprinzipien der Markt-
wirtschaft  grundsätzlich entgegensteht, sollten derartige Eingriffe 
jedoch auf ein Minimum begrenzt werden, d.h. nur angewendet 
werden, wenn das angestrebte Ziel auf anderem Weg nicht zu 
erreichen ist. So dürfte beispielsweise die in der Bundesrepublik 
Deutschland je nach Bundesland 9- oder 10jährige Vollzeitschul-
pflicht aus dem meritorischen Charakter elementarer Schulbildung 
zu rechtfertigen  sein572 und insbesondere auch den Fall nicht-
wohlwollender Eltern abdecken; ein darüber hinaus gehender Ab-
nahmezwang für Bildung wäre aber als zu weitreichende Bevor-

J FRIEDMAN begründet die Schulpflicht dagegen mit den erheblichen externen 
Effekten elementarer Bildung; vgl. FRIEDMAN 1974 (1955), S. 181. 
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mundung der Bildungsnachfrager  anzusehen. Staatliche Eingriffe 
in den Hochschulbereich in Form eines Abnahmezwangs stehen 
also keinesfalls zur Diskussion. 

3. Bildungsfinanzierung 

Im Bereich der Bildungsfinanzierung kann es in erster Linie als 
staatliche Aufgabe angesehen werden, die individuelle Finanzie-
rung von Bildungswünschen im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe 
durch solche Maßnahmen zu ermöglichen, die die Funktionsfahig-
keit des Kapitalmarktes sicherstellen. Daneben ist aber auch zu 
fragen, in welchem Umfang eine Beteiligung der Allgemeinheit an 
den individuellen Bildungskosten gerechtfertigt  ist, indem der 
Staat beispielsweise Bildungsanbieter subventioniert, Bildungs-
nachfrager  durch zweckgebundene Transfers  mit zusätzlicher 
Kaufkraft  ausstattet oder auf Steuereinnahmen verzichtet573. 

In Abschnitt B.III. 1.4 wurde begründet, daß die von Sachkapital 
abweichenden Besonderheiten von Humankapital zu einem Versa-
gen des Kapitalmarktes für dessen Finanzierung fuhren. Zur effi-
zienten Ausschöpfung des volkswirtschaftlichen Humankapitalpo-
tentials sowie zur Gewährleistung von Chancengerechtigkeit ist es 
deshalb Aufgabe des Staates, für die Funktionsfahigkeit des Kre-
ditmarktes für Humankapitalinvestitionen zu sorgen. 

Dazu könnte der Staat entweder selbst Bildungsdarlehen  an in-
vestitionswillige Bildungsnachfrager  vergeben oder Maßnahmen 
ergreifen,  die für private Kapitalgeber ähnliche Bedingungen 
schaffen  wie bei Krediten für Sachinvestitionen. Letzteres erfor-
dert die Übernahme einer Ausfallgarantie für Fälle, in denen der 
Kreditgeber vom Kreditnehmer die Rückzahlung des Darlehens 
nicht erreichen kann und eine Abdeckung durch eine Versicherung 
nicht möglich ist. 

Der Fall des Todes oder der Erwerbsunfähigkeit  des Darlehens-
nehmers und die damit verbundene Vernichtung des Humankapi-

5 7 3 Vgl. LÜDEKE 1985, S. 63. 
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tals vor vollständiger Rückzahlung des Bildungsdarlehens ist 
durch den Abschluß einer privaten Versicherung abdeckbar. Wie 
die Analyse gezeigt hat, versagt der Versicherungsmarkt jedoch 
fur die Fälle, in denen sich das erworbene Humankapital entweder 
als Fehlinvestition erweist, die sich nicht zur Erzielung von 
(Mehr)Einkommen eignet, oder der Humankapitalbesitzer sich 
schlicht weigert, seine erworbenen Kenntnisse auch in produktiver 
Weise zur Einkommenserzielung einzusetzen. 

Das Subsidiaritätsprinzip würde grundsätzlich dafür sprechen, 
die Kreditvergabe privaten Geldgebern, wie beispielsweise Ban-
ken, zu überlassen und lediglich staatliche Ausfallbürgschaften 
bereitzustellen.574 

Die empirisch feststellbare schichtspezifische Risikoaversion575 

könnte es jedoch erforderlich  machen, auf die Gestaltung der Kre-
ditkonditionen zusätzlichen Einfluß zu nehmen576 oder auch die 
Darlehensvergabe in staatlicher Regie durchzufuhren 577. Auf diese 
Weise könnten Abschreckungseffekte  bei Bildungsnachfragern  aus 
sozial schwächeren Familien vermieden werden, um dem Ziel der 
Chancengerechtigkeit nicht nur formal,  sondern auch material 
näherzukommen578. Hier ist beispielsweise an eine einkommens-
abhängige Kreditrückzahlung zu denken579, die sinnvollerweise 

5 7 4 Vgl. LITH 1985, S. 132. 

^ Für eine solche höhere Risikoaversion sozial schwächerer Studierender 
spricht auch, daß förderungsberechtigte  Studierende z.T. auf die Stellung eines 
BAföG-Antrages verzichten, weil sie keine Schulden machen wollen (vgl. DOH-
MEN 1996a, S. 153), und daß nach der zeitweisen Umstellung des BAfÖG auf 
Volldarlehen 1983 die vorher zunehmende Hochschulbildungsbeteiligung von 
Arbeiterkindern wieder sank (vgl. MICHAELOWA/MICHAELOWA 1995b, S. 418). 

5 7 6 Vgl. COHN 1974, S. 9. 
5 7 7 Vgl. NERLOVE 1972, S. S189 und S213. 
5 7 8 Vgl. SCHMIDT, H. 1984, S. 167. Für den speziellen Fall von Entwicklungs-

ländern mit lückenhaften öffentlichen Finanzsystemen empfehlen EISEMON und 
SALMI direkte Finanzierungszuschüsse an Stelle von Bildungsdarlehen, um die 
Bildungsbeteiligung unterer sozialer Schichten zu erhöhen; vgl. EISEMON/SALMI 
1995. 

Zur Ausgestaltung eines Darlehenssystems im Detail siehe Abschnitt 
C.1.2.2.4. 
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IV. Alternativen  staatlichen  Handelns 125 

mit der Steuerverwaltung verknüpft  sein müßte. Dem Darlehens-
nehmer soll jedoch nicht jedes Risiko etwa einer Fehlinvestition 
abgenommen werden580, denn dies würde wiederum falsche Anrei-

581 
ze setzen. 

Über die Ermöglichung und Erleichterung der individuellen Bil-
dungsfinanzierung hinaus läßt sich auch eine substantielle Beteili-
gung der  Allgemeinheit  an den individuellen  Bildungskosten  recht-
fertigen. 

Eine staatliche Vollfinanzierung des Bildungswesens ließe sich 
nur mit einer Klassifizierung von Bildung als öffentliches  Gut 
begründen.582 In Abschnitt B.III. 1.1 wurde aber ausgeführt,  daß es 
sich bei Bildungsgütern allenfalls partiell um Mischgüter mit eini-
gen Zügen eines öffentlichen  Gutes handelt. Die Grundlage für 
eine finanzielle Beteiligung des Staates ist aber in vier der oben 
diskutierten Besonderheiten des Gutes Bildung zu sehen.583 

Die Existenz positiver externer Effekte 584 der Bildung bewirkt 
eine Allokationsverzerrung. Wenn der Bildungsnachfrager  nicht 

5 8 0 Vgl. WIGGER/WEIZSÄCKER 1998, S. 139 und 143. 
5 8 1 Vgl. LITH/HEMMERT 1982, S. 230. 
5 8 2 Vgl. LÜDEKE 1985, S. 72. 
f O l J O D Dabei ist zu berücksichtigen, daß die staatliche Mittelaufbringung aus dem 

Steueraufkommen mit Zusatzlasten durch steuerliche Verzerrungswirkungen ver-
bunden ist (vgl. CREEDY 1995, S. 5; LÜDEKE/BECKMANN 1998, S. 4), die gegen 
Effizienzgewinne durch den Beitrag zur Bildungsfinanzierung aufzurechnen wären 
(vgl. BOOTH/SNOWER 1996, S. 11; LÜDEKE 1985, S. 6Iff)-

Als Methoden  zur  Internalisierung  externer  Effekte  kommen grundsätzlich 
moralische Appelle, staatliche Bereitstellung, Zusammenschluß von Verursacher 
und Betroffenem,  Ge-/Verbote, Auflagen, Steuern/Subventionen, Verhandlungen, 
handelbare Zertifikate und Haftungsrecht in Frage (vgl. FRITSCH/WEIN/EWERS 
1999, S. 149; CANSIER 1972, S. 433). Beurteilungskriterien für die Eignung der 
Methoden sind die statische Effizienz  (Wird das Ziel zu den geringstmöglichen 
Kosten erreicht?), die dynamische Effizienz  (Wie sind die Anreizwirkungen?) und 
die Treffsicherheit  oder Effektivität  (Wird das Intemalisierungsziel punktgenau 
erreicht?); dazu sind die Verteilungswirkungen zu berücksichtigen, (vgl. 
FRITSCH/WEIN/EWERS 1999, S. 112f) 
Moralische Appelle an die Allgemeinheit, die Studierenden zu subventionieren, 
sind wenig erfolgversprechend,  also nicht effektiv,  außerdem auch nicht effizient, 
denn Spenden an die Universitäten - die einzig denkbare Lösung - zielen auf den 
Bildungsanbieter statt auf den Bildungsnachfrager  als eigentlichen Verursacher der 

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-12-20 23:03:27

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-50842-6



126 i  Die Rolle  des Staates  im Hochschulbereich 

den gesamten Nutzen der von ihm erworbenen Bildung internali-
sieren kann585, sollten ihm auch nicht die gesamten Kosten aufge-
bürdet werden.586 Die Gesellschaft als Ganzes sollte als Nutznießer 
der produktivitätssteigernden und atmosphärischen Effekte  mittels 
Finanzierung aus dem allgemeinen Steueraufkommen einen Teil 
der Kosten übernehmen.587 Da eine auch nur annähernde Quantifi-
zierung dieser Effekte  kaum möglich erscheint, kann die prozen-
tuale Höhe der staatlichen Finanzierungsbeteiligung zum Aus-
gleich externer Effekte  der Bildung588 nur im politischen Willens-

Extemalitäten. Staatliche Bereitstellung schießt über das Ziel hinaus, denn sie ist 
lediglich bei öffentlichen Gütern die angemessene Lösung. Ein Zusammenschluß 
von Verursachern und Nutznießern der Bildungsexternalitäten findet zwar inner-
halb der Familie statt; denkbar ist auch die anteilige Bildungsfinanzierung durch 
einen Arbeitgeber als Nutznießer der Bildung von Arbeitnehmern. Damit läßt sich 
aber nur ein Teil der positiven externen Effekte  von Bildung internalisieren; die 
Effektivität  ist damit nicht gegeben. Gebote oder Auflagen in Form einer Studien-
pflicht sind auf das Gut Bildung kaum anwendbar, da sie die individuelle Entschei-
dungsfreiheit unangemessen beeinträchtigen. Subventionen (an die Nachfrager) 
sind zur Intemalisierung positiver Bildungsexternalitäten grundsätzlich geeignet, da 
sie sowohl statisch als auch dynamisch effizient  sind (vgl. FRITSCH/WEIN/EWERS 
1999, S. 132). Verhandlungen oder Zertifikatslösungen wären nur möglich, wenn 
die jeweiligen Nutznießer der Bildungsexternalitäten unmittelbar zu identifizieren 
wären, d.h. wenn es sich um sogenannte kleinzahlige externe Effekte  handelt (vgl. 
BEHRENS 2000, S. 388). Haftungsrechtliche Lösungen sind nur bei negativen 
External itäten geeignet. 

^ BLANKART ist der Meinung, die externen Effekte  der Hochschulbildung lie-
ßen sich internalisieren, indem der Staat direkte Zahlungen „für erbrachte außer-
marktliche Leistungen" gewährt, und fuhrt als Beispiel die Subventionierung von 
Grundschulen an Stelle der Lehrerausbildung an; vgl. BLANKART 1998, S. 15f. 
Abgesehen von den verzerrenden Wirkungen, die damit auf anderen Märkten 
ausgelöst werden könnten, erscheint äußerst fraglich, wie diese „außermarktlichen 
Leistungen" im einzelnen identifiziert und entgolten werden sollten. 

STRAUBHAAR spricht sich dafür aus, daß dem Bildungsnachfrager  erst bei 
erfolgreichem Abschluß ein Finanzierungszuschuß gewährt wird; vgl. STRAUB-
HAAR 1998, S. 161. Wenn man Bildung jedoch als Prozeß ansieht, ist nicht einzu-
sehen, warum sämtliche externen Effekte  ihre Ursache im Bildungsabschluß haben 
sollten; vgl. CARTER 1972, S. 79. Die Bindung der Subvention an den Abschluß 
wäre lediglich im Fall einer Pro-Forma-Immatrikulation gerechtfertigt,  die aber 
unwahrscheinlich ist, wenn damit erhebliche Kosten verbunden sind. 
STREISSLER vertritt die Ansicht, die positiven External itäten des Studiums könnten 
durch eine (teilweise) Zinssubventionierung der Bildungsdarlehen hinreichend 
ausgeglichen werden; vgl. STREISSLER 1971, S. 560. 

5 8 7 Vgl. BURRUP et al. 1996, S. 25f. 
5 8 8 Vgl. VAUBEL 1990, S. 75; WEISBROD 1964, S. 27. 
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IV. Alternativen  staatlichen  Handelns 127 

bildungsprozeß festgelegt werden.589 Die bisher empirisch meßba-
ren Bildungsrenditen können dabei nur insofern einen Anhalts-
punkt bieten, als die starke Diskrepanz zwischen privaten und 
sozialen Ertragsraten bei weitgehender staatlicher Studienfinanzie-
rung auf eine unangemessene Kostenverteilung hindeutet.590 Zwar 
fehlen in den sozialen Ertragsraten eben jene nicht quantifizierba-
ren externen Bildungserträge, jedoch berücksichtigen auch die 
privaten Ertragsraten bestimmte nicht-monetäre Bildungserträge 
nicht, wie sie in Abschnitt B.I.3. erläutert wurden. Ein Ausgleich 
privater und sozialer monetärer Bildungsrenditen würde derzeit 
eine Verteilung der institutionellen Studienkosten591 auf Studie-
rende und Staat etwa im Verhältnis 2:1 erfordern. 592 Unter Berück-
sichtigung der nicht-monetären Effekte  sowie der Tatsache, daß 
die Studierenden darüber hinaus die Opportunitätskosten des ent-
gangenen Einkommens tragen, könnte man schlußfolgern, daß der 
Staat zumindest die Hälfte der institutionellen Kosten übernehmen 
sollte. 

Die staatliche Finanzierungsbeteiligung sollte zumindest teilwei-
se an den Studienleistungen anknüpfen, einerseits da von beson-
ders leistungsfähigen Studierenden auch höhere externe Effekte 
(im Konsum) für die Allgemeinheit zu erwarten sind593, anderer-
seits, weil begabte Studierende ein besonders wertvoller Input für 
den Bildungsprozeß auch ihrer Kommilitonen sind. Letzteres 
könnte allerdings auch dadurch ausgeglichen werden, daß die 
Bildungsinstitutionen selbst die Preise für ihre Leistungen nach 

5 8 9 Vgl. FRIEDMAN 1974 (1955), S. 184; KUNA 1979, S. 157; TIMMERMANN 
1985, S. 186. 

5 9 0 Vgl. EDERER/SCHULLER 1999, S. 102; OECD 1998c, S. 93. 

^ Vgl. zum Begriff  der institutionellen Kosten Abbildung 6 auf S. 137. 
5 9 2 Eigene Berechnung aus EDERER/SCHULLER 1999, S. 102ff.  So würden bei-

spielsweise Studiengebühren von etwa 21.000 D M bei Kosten von etwa 30.000 D M 
(jeweils pro Jahr) im Fach Medizin die fiskalische und die private Rendite zum 
Ausgleich bringen; fur Ingenieurwissenschaften ergibt sich eine ähnliche Relation 
aus Gebühren von etwa 7.000 DM und Kosten von etwa 9.500 DM, für Jura aus 
4.500 D M und 7.500 DM, für Mathematik aus 5.500 D M und 7.500 DM, für 
Sprach- und Kulturwissenschaften aus 5.000 DM und etwa 7.500 D M usw. 

5 9 3 Vgl. STEUERLE 1996, S. 354f; HERZOG 1996a, S. 497. 

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-12-20 23:03:27

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-50842-6



128 i  Die Rolle  des Staates  im Hochschulbereich 

(intellektueller) Leistungsfähigkeit staffeln 594, da leistungsfähigere 
Studierende die Kosten der Hochschule (für einen gleichbleiben-
den Bildungsoutput) senken595. 

Eine zweite Begründung für eine staatliche Finanzierungsbetei-
ligung ergibt sich aus dem teilweise meritorischen Charakter der 
Bildung. Dieser könnte für Bildungskonsum zweckgebundene 
Transfers 596 des Staates zur Korrektur verzerrter  Präferenzen  bei 
den Bildungsnachfragern  rechtfertigen. 597 WEIZSÄCKER vertritt 
allerdings die Ansicht, daß bereits ein mit einkommensabhängiger 
Rückzahlung versehenes Darlehenssystem konsumtive Aspekte 
begünstigt, da die Belastungen entsprechend geringer ausfallen, 
wenn aus der Bildung keine monetären Erträge fließen.598 

Zum Ausgleich einer hohen Gegenwartspräferenz  kann der Staat 
darüber hinaus schon bei den Eltern späterer potentieller Studie-
render Anreize setzen, in Form von Bildungssparen frühzeitig 
Rücklagen für die Bildungsnachfrage der Kinder anzusammeln. 
Dazu kann die Bildung solcher Ersparnisse in einem angemesse-
nen Umfang von der Steuer befreit  werden. An Familien, deren zu 
versteuerndes Einkommen eine festzulegende Grenze unterschrei-
tet, können direkte Transfers  auf das Bildungskonto geleistet wer-
den.599 

594 EIN Modell für die Gebührenpolitik einer Hochschule findet sich bei DAN-
ZIGER 1990. 

5 9 5 Vgl. LlTH 1991b, S. 155. 

Grundsätzlich könnte natürlich auch durch ungebundene Transfers die Bil-
dungsnachfrage erhöht werden, diese würden dann aber nur teilweise für Bildungs-
konsum verwendet und wären damit weniger effektiv  und konsensföhig; vgl. 
WINDHAM 1976, S. 240. 

597 Die z.T. befürchtete Verdrängung privaten Bildungskonsums durch staatli-
che Förderung hat sich jedenfalls empirisch nicht bestätigt; vgl. ARCELUS/LEVINE 
1986, S. 304. 

5 9 8 Vgl. WEIZSÄCKER 1971a, S. 549. 
5 9 9 Vgl. SACHVERSTÄNDIGENRAT BILDUNG BEI DER HANS-BÖCKLER-STIFTUNG 

1998a, S. 45. 
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IV. Alternativen  staatlichen  Handelns 129 

Drittens gebietet bei einer Klassifizierung der Hochschulbildung 
als Investitionsgut schon die Steuersystematik600, entsprechende 
Abschreibungsmöglichkeiten auf das erworbene Humankapital 
vorzusehen.601 Der Staat beteiligt sich damit durch einen Verzicht 
auf Steuereinnahmen an den Bildungskosten.602 

Die vierte Begründung für eine staatliche Finanzierungsbeteili-
gung schließlich ergibt sich aus dem Ziel der Chancengerechtig-
keit: Die Übernahme einer Ausfallgarantie für individuelle Bil-
dungsdarlehen bedingt automatisch einen staatlichen Finanzie-
rungsbeitrag in Höhe der tatsächlich auftretenden Ausfälle. An-
dernfalls müßten diese in einer Art Zwangsversicherung für alle 
Studierenden durch entsprechend höhere (also über dem individu-
ellen Kreditbetrag liegende) Rückzahlungen erfolgreicher  „Inve-
storen" ausgeglichen werden. Da die auf besondere Risikoaversion 
Rücksicht nehmende Ausgestaltung der Kreditkonditionen mit 
dem Ziel der materialen Chancengerechtigkeit begründet wurde 
(siehe den vorhergehenden Abschnitt), kann diese Finanzierungs-
beteiligung als staatliche Ausgabe zur Förderung der Chancenge-
rechtigkeit, mithin als gesellschaftspolitische Ausgabe angesehen 
werden603. 

Um das Problem der Unsicherheit in Bezug auf die persönliche 
Eignung des Bildungsnachfragers  für einen bestimmten Bildungs-
gang zu entschärfen, könnte es darüber hinaus sinnvoll sein, jedem 
die direkten Bildungskosten für eine „Schnupperphase" von ein bis 
zwei Semestern von staatlicher Seite zu finanzieren604. 

^ ^ Die Kritik, eine solche steuerliche Abzugsfähigkeit nutze in erster Linie den 
Besserverdienenden (vgl. BECK 1994, S. 29), ist unsachgemäß, da eine stärkere 
(absolute) Entlastung zwangsläufig mit einem progressiven Steuersystem einher-
geht. 

6 0 1 Vgl. SCHMIDT, H. 1984, S. 153. 
6 0 2 Vgl. LÜDEKE 1985, S. 101. 
6 0 3 Vgl. WEIZSÄCKER 1971b, S. 569. 

^ ^ Dagegen wendet sich SCHWIRTEN, der statt dessen eine bessere Information 
der Abiturienten über Studienchancen und -risiken vorschlägt; vgl. SCHWIRTEN 
1999b, S. 178. 
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130 i  Die Rolle  des Staates  im Hochschulbereich 

Staatliche Finanzierungsbeiträge sollten dabei grundsätzlich dem 
individuellen Bildungsnachfrager  zufließen, um (zweckgebunden) 
dessen Kaufkraft  auf dem Bildungsmarkt zu erhöhen, denn beab-
sichtigt ist die Förderung von Individuen, nicht von Institutio-
nen.605 Auch der Ausgleich externer Effekte  ist auf diese Weise 
zielgerichteter möglich.606 Eine staatliche Subventionierung von 
Bildungsanbietern, um den Bestand etwa eines Nischenfaches 
durch eine Grundausstattung zu sichern, ist davon unabhängig 
denkbar, stellt aber nur eine Ergänzung der eigentlichen Bildungs-
finanzierung dar. 

4. Staatliche  Bildungsbereitstellung  (Realtransfers) 

Schließlich ist zu fragen, ob das festgestellte Bildungsmarktver-
sagen im engeren und weiteren Sinne über die allgemeine und 
bereichsspezifische Regelung sowie die finanzielle Beteiligung des 
Staates hinaus auch eine staatliche Bereitstellung von Bildungsgü-
tern erfordert. 

Grundsätzlich könnte nur die Existenz eines natürlichen Mono-
pols im Bildungsbereich oder die Klassifizierung von Bildung als 
öffentliches  Gut607 die allgemeine Bereitstellung durch den Staat 
rechtfertigen.  Selbst in diesem Fall des Wettbewerbsversagens 
wäre statt eines Wettbewerbs im Markt noch ein Wettbewerb um 
den Markt denkbar. Wie in den Abschnitten B.III. 1.1 bzw. 
B.III. 1.3 erläutert, handelt es sich bei Bildung weder um ein öf-
fentliches Gut noch bei ihrer Bereitstellung um ein natürliches 
Monopol. Das Gut Bildung kann also durchaus von privaten An-
bietern produziert werden608. 

6 0 5 Vgl. BROWNLEE 1972, S. 274; DlCHMANN 1994, S. 230, 237 und 240; 
STÜTZEL 1988 (1982), S.447ff.  Durch individuelle Transfers läßt sich auch die 
Studienbeteiligung (sofern gewünscht) gezielter erhöhen als durch eine bessere 
finanzielle Ausstattung der Institutionen; vgl. LAUER 2000, S. 21. 

6 0 6 Vgl. AEBl 1995, S. 203. 
6 0 7 Vgl. RICHTER 1999, S. 42. 

Angesichts der Substitutionsbeziehungen zwischen staatlich und privat be-
reitgestellter Bildung könnte sogar der Fall eintreten, daß sich die Bildungsnachfra-
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IV. Alternativen  staatlichen  Handelns 131 

Eine Ergänzung des privaten Angebots durch den Staat ist denk-
bar609, einerseits um eine einigermaßen gleichmäßige regionale 
Versorgung zu gewährleisten, andererseits wenn die Errichtung 
zumindest einiger klassischer Universitäten, die eine interdiszipli-
näre Arbeit in Forschung und Lehre ermöglichen, die Ressourcen 
und die Risikobereitschaft  privater Investoren überfordert 610. 

Gerade in den Anfangen der Bildungsökonomie wurde auch ar-
gumentiert, der Staat müsse schon deshalb selbst Bildungsangebo-
te machen611, um die Produktion von Qualifikationen entsprechend 
des Bedarfs zu lenken.612 Die Position, der Staat solle auf eine 
ausgewogene Struktur der Bildungsangebote hinwirken, wird auch 
heute vereinzelt noch vertreten613, kann aber als überholt gelten. 
Als marktkonforme Maßnahme könnte der Staat Bildungsanbie-
tern und -nachfragern  wissenschaftlich fundierte Bedarfsprognosen 

ge durch ein für die Nachfrager  kostenloses Angebot insgesamt vermindert, da die 
Nachfrager  nur die Wahl haben, das staatliche Bildungsangebot so wahrzunehmen, 
wie es ist, oder aber ihre Bildungsnachfrage im privaten Sektor vollständig selbst 
zu finanzieren. Vgl. PELTZMAN 1973, S. 5. 

6 0 9 Vgl. BUTTLER 1994, S. 34. Eine Verpflichtung zu einem staatlichen Bil-
dungsangebot könnte sich in Deutschland aus Art. 12 GG ableiten lassen, der jedem 
Grundrechtsträger freie Berufswahl zusichert; vgl. SCHMIDT 1983, S. 37. Dieses 
Recht wird jedoch in einem Marktsystem, bei dem sich das Angebot den Nachfra-
gerpräferenzen  anpaßt und in dem der Staat dafür sorgt, daß jeder Zugang zu den 
für eine Bildungsinvestition notwendigen finanziellen Mitteln hat, gerade besonders 
gut verwirklicht. Siehe dazu auch Abschnitt D.III. 1. 

6 1 0 Vgl. EEKHOFF/ENSTE/WEHMEIER 1997, S. 332; MACKSCHEIDT 1980, S. 23. 

^ 1 Von pädagogischer Seite wird ein staatliches Bildungsangebot vor allem aus 
der Perspektive eines emanzipatorisehen Bildungsleitbilds gefordert.  Vgl. dazu 
beispielsweise KLAFKI 1976; unter den Bildungsökonomen vgl. WIDMAIER 1971a, 
S. 518. 

Vgl. dazu den Überblick über Bildungsplanungsansätze wie das Arbeitskräf-
te-Bedarfs-Konzept (manpower requirement approach), das Nachfragekonzept 
(social demand approach) oder den Ertragsratenansatz (rate of return approach) in 
HELBERGER/PALAMIDIS 1992. 

6 1 3 Vgl. HERBERGER 1998, S. 128-130. In die gleiche Richtung geht die Be-
fürchtung, der Bildungsmarkt erzeuge dauerhafte (ineffiziente)  Überkapazitäten, 
denn nur dann sei überhaupt eine Auswahlmöglichkeit fiir die Bildungsnachfrager 
gegeben (vgl. JOHNES 1993, S. 14). Dem kann entgegengehalten werden, daß die 
Aufnahmekapazität von Bildungsinstitutionen in Grenzen auch kurzfristig  flexibel 
ist und der Wettbewerbsdruck ineffiziente  Überkapazitäten mittelfristig nicht 
bestehen läßt. 
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zur Verfügung stellen614. Ein direkter Eingriff  in die individuellen 
Bildungsentscheidungen durch eine staatliche Bedarfsplanung 
wäre jedoch weder ordnungskonform 615 noch überhaupt sinnvoll, 
da dies eine umfassende und zutreffende  Voraussicht auf Seiten 
des Staates erfordern  würde. Ein gravierender Vorteil der wettbe-
werblichen Selbststeuerung ist gerade in der Entschärfung des 
Informationsproblems zu sehen: Keine zentrale Entscheidungsin-
stanz benötigt alle Informationen, sondern die auf dezentral vor-
handenen Informationen beruhenden individuellen Entscheidungen 
der Marktteilnehmer werden durch den Marktmechanismus effi-
zient zum Ausgleich gebracht. 

Zur Verwirklichung prozessualer Chancengerechtigkeit wäre al-
lerdings die Bereitstellung einer unabhängigen, für die Bildungs-
nachfrager  kostenfreien Bildungsberatung616 durch den Staat sinn-
voll. Diese stellt eine Art „Komplementärgut" zum eigentlichen 
Bildungsangebot dar. 

Berücksichtigt man über das eigentliche Bildungsangebot und 
dessen Finanzierung hinaus noch die indirekten Bildungskosten in 
Form der Ausgaben für den Lebensunterhalt, dann sind auch in 
diesem Bereich Realtransfers  denkbar, indem der Staat etwa sub-
ventionierten Wohnraum oder Mahlzeiten zur Verfugung stellt. 
Solche Realtransfers  kommen jedoch allen Studierenden allein 
aufgrund ihres Studierendenstatus und ohne Berücksichtigung der 
persönlichen Leistungsfähigkeit zugute.617 Sie können daher kaum 
als zielgerichtete Maßnahmen zur Förderung der Bedarfsgerech-
tigkeit angesehen werden und sind mit der Konzeption der Sozia-
len Marktwirtschaft  nicht vereinbar. Statt dessen bieten sich ge-

6 1 4 Vgl. HEGELHEIMER 1981, S. 359. 
6 1 5 Vgl. BUTTLER/TESSARING 1993, S. 473. 
6 1 6 Der SACHVERSTÄNDIGENRAT BILDUNG BEI DER HANS-BÖCKLER-STIFTUNG 

schlägt sogar eine Beratungspflicht vor der Inanspruchnahme von öffentlichen 
Mitteln für Bildungszwecke vor; vgl. SACHVERSTÄNDIGENRAT BILDUNG BEI DER 
HANS-BÖCKLER-STIFTUNG 1998b, S. 7. 

6 1 7 Vgl. RICHTER/WIEGARD 1998, S. 15. 
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V.  Die Rolle  des Staates  im Hochschulbereich 133 

zielte Transfers  als Hilfe zum Lebensunterhalt bei Bedürftigkeit 
an. 

V. Fazit: Die Rolle des Staates im Hochschulbereich 

Die Analyse hat ergeben, daß die verschiedenen, im Bereich der 
Hochschulbildung theoretisch identifizierten Kategorien des 
Marktversagens auch unterschiedliche staatliche Maßnahmen 
erfordern.  Ein Modell für eine der Konzeption der Sozialen 
Marktwirtschaft  entsprechende Regelung des Hochschulbereichs 
sollte deshalb verschiedene wirtschaftspolitische Methoden umfas-
sen: 

• Die Anwendung  des wettbewerbspolitischen  Instrumentariums 
auf den Bildungsmarkt ist schon zur Gewährleistung der 
Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs, aber auch angesichts 
von Unteilbarkeiten (und der daraus resultierenden Markt-
struktur) sowie Qualitätsunkenntnis auf Seiten der Nachfrager 
notwendig. 

• Das Erfordernis  einer bereichsspezifischen Rahmensetzung 
für und Aufsicht  über den Bildungsmarkt resultiert aus Infor-
mationsmängeln und dem Ziel eines möglichst chancenge-
rechten Bildungssystems. 

• Um das Versagen der Kapital- und Versicherungsmärkte für 
die Finanzierung von Bildungsaufwendungen auszugleichen, 
muß der Staat für die Funktionsfähigkeit dieser Märkte durch 
ergänzende Maßnahmen sorgen. Die Berücksichtigung der er-
heblichen Unsicherheiten und des Ziels der Chancengerech-
tigkeit ist dabei am besten in Form einer staatlich organisier-
ten Darlehensvergabe  möglich. 

• Eine staatliche  Beteiligung  an der  Bildungsfinanzierung  dient 
dem Ausgleich externer Effekte,  der (steuersystematischen) 
Anerkennung des Investitionsgutcharakters von Bildung, dem 
tendenziellen Ausgleich schichtenspezifischer Risikopräferen-
zen im Interesse der Chancengerechtigkeit sowie der Berück-
sichtigung meritorischer Eigenschaften von Bildung. 
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134 i  Die Rolle  des Staates  im Hochschulbereich 

• Eine staatliche  Bereitstellung  von Bildungsgütern  spielt ledig-
lich eine subsidiäre Rolle, wenn aufgrund von Unteilbarkeiten 
ein ausreichendes privates Angebot nicht zustande kommt. 
Eine staatliche Aufgabe könnte im Angebot ergänzender 
Dienstleistungen wie Bildungsberatung  gesehen werden. 

Bei der konkreten Ausgestaltung ist darauf zu achten, daß je-
weils die geringstmögliche Eingriffsintensität  gewählt wird und 
daß die Maßnahmen marktkonform sind, d.h. den Marktteilneh-
mern möglichst große Spielräume und Eigenverantwortung belas-
sen, indem sie Hilfe zur Selbsthilfe leisten, also dem Subsidiari-
tätsprinzip entsprechen. 

Die Analyse einzelner Finanzierungsinstrumente sowie derzeit 
existierender Hochschul(finanzierungs)systeme bildet den Gegen-
stand des folgenden Teils C. 

Die Zusammenhänge zwischen Marktversagenstatbeständen und 
dadurch erforderlichen  staatlichen Maßnahmen werden als Ab-
schluß von Teil Β in der folgenden Matrix noch einmal graphisch 
kompakt dargestellt. 
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V.  Fazit:  Die Rolle  des Staates  im Hochschulbereich 135 

Tabelle 2: Rechtfertigung staatlichen Handelns im Bildungs-
bereich durch Marktversagen 

Ordnungspolitik Finanzierung Real-
transfer 

Wett-
be-
werbs-
politik 

Rahmen-
setzung, 
Aufsicht 

Ab-
nahme-
zwang 

Dar-
lehen 

Kosten-
über-
nahme 

Bereitstel-
lung von 
(Bildungs-) 
Gütern 

öffentliches 
Gut 

Externe Effekte 
im Konsum 

X 

Externe Effekte 
i. d. Produktion 

X 

Unteilbarkeiten Χ (X) 

Kapitalmarkt-
versagen 

X (X) 

Qualitäts-
unkenntnis 

Χ X 

Nutzen-
unkenntnis 

(X) * 

Unsicherheit (X) X (X) 

Nicht-
Rationalität 

* (X) 

Gegenwarts-
präferenz 

* (X) 

Präferenz-
hierarchie 

* X 

Chancen-
gerechtigkeit 

X X X (X) 

*: Ein Abnahmezwang im Primär- und Sekundar-I-Bereich kann mit diesen 
Argumenten gerechtfertigt  werden, nicht aber im Tertiärbereich. 

X: Diese Begründung liefert das Hauptargument für staatlichen Handlungsbedarf. 
(X): Diese Begründung spielt für staatlichen Handlungsbedarf zusätzlich eine 

Rolle. 
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Teil C: Instrumente der Studienfinanzierung 

Nachdem in Teil Β die Notwendigkeit und Art staatlichen Han-
delns im Bildungsbereich begründet wurde, soll die Perspektive 
jetzt auf Finanzierungsgesichtspunkte konzentriert werden. Weite-
re Maßnahmen, die sich dann konkret auf das deutsche Hochschul-
system beziehen - wie etwa eine Studienstrukturreform  oder die 
Evaluation - und zum Teil notwendige Ergänzungen einer neuen 
Studienfinanzierung darstellen, werden in Kapitel D.III, noch 
diskutiert. 

Zunächst ist der Finanzierungsbedarf  zu konkretisieren, den ein 
System der Studienfinanzierung zu decken hat. Abbildung 6 gibt 
einen Überblick über die Kostenkomponenten eines Studiums 
(institutionelle Kosten der Lehre, individuelle ausbildungsbezoge-
ne Kosten, Lebenshaltungskosten sowie Opportunitätskosten durch 
entgangenes Einkommen) und zeigt, welche Rolle die einzelnen 
Komponenten je nach Betrachtungsperspektive spielen. 

So stellt beispielsweise für die Gesamtgesellschaft die entgange-
ne Wertschöpfung der Studierenden, die sich während der Ausbil-
dung nicht am Produktionsprozeß beteiligen können, einen Wohl-
fahrtsverlust  dar, während die Lebenshaltungskosten nicht in 
diesen gesamtgesellschaftlichen Kostenbegriff  einbezogen werden, 
da sie unabhängig von der Ausbildung anfallen. Dagegen sind die 
Lebenshaltungskosten eine wichtige Komponente des für die Stu-
dierenden oder ihre Eltern tatsächlich entstehenden Finanzierungs-
bedarfs1. Für die folgende Analyse sind die in Abbildung 6 dunkel 
unterlegten monetären  Brutto-Kosten,  die sich aus den individuel-
len sowie den institutionellen Kosten des Studiums zusammenset-
zen, die relevante Größe, da sie den tatsächlichen monetären Fi-
nanzierungsbedarf  darstellen2. Es ist zu untersuchen, nach welchen 
Maßstäben eine Aufteilung dieses Finanzierungsbedarfs  auf die 
individuelle und die staatliche Ebene erfolgen kann und welche 
staatlichen Maßnahmen geeignet sind, eine Deckung des individu-

1 Vgl. DOHMEN 1999b, S. 22. 
2 Vgl. BARR 1991, S. 155. 

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-12-20 23:03:27

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-50842-6



Teil  C: Instrumente  der  Studienfinanzierung  137 

eilen Finanzierungsbedarfs  zu ermöglichen. Die Opportunitätsko-
sten des während des Studiums entgangenen Einkommens stellen 
dagegen keinen Finanzierungsbedarf  i.e.S. dar, sind allerdings 
aufgrund der damit verbundenen Anreizwirkungen in der Analyse 
zusätzlich zu berücksichtigen. 

Abbildung 6: Kosten der Hochschulbildung 

individuelle Kosten 
des Studiums 

institutionelle Kosten 
der Lehre 

entgangenes 
Einkommen 

Lebens-
haltung 

Ausbildungs-
bezogene Kosten 

(z.B. Bücher) 

durch 
Gebühren 
gedeckt 

öffentlich 
finanziert 

Gesamtkosten für die Gesellschaft 

monetäre Brutto-Kosten der Hochschulbildung 

monetäre Netto-Kosten der Hochschulbildung 

Hochschulausgaben 
für die Lehre 

monetäre Kosten für die Studierenden 
in einem System mit Gebühren 

monetäre Kosten für die 
Studierenden in einem 
System des Nulltarifs 

Quelle: Angelehnt an JOHNSTONE 1986, S. 3. 

Im folgenden werden zunächst die instrumentellen Alternativen 
der Studienfinanzierung dargestellt und auf ihre Eignung innerhalb 
des Leitbilds der Sozialen Marktwirtschaft  überprüft  (Kapitel C.I.). 
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138 Teil  C: Instrumente  der  Studienfinanzierung 

Im zweiten Kapitel (C.II.) werden verschiedene existierende 
Hochschul(finanzierungs)systeme - neben dem deutschen das US-
amerikanische, das australische/neuseeländische und das nieder-
ländische System - betrachtet, um festzustellen, inwieweit sie die 
sich aus Teil Β sowie Kapitel C.I. ergebenden Anforderungen 
erfüllen und - im Fall der ausländischen Erfahrungen - als Vorbild 
für Deutschland dienen können. 

I. Ordnungspolitische Bewertung theoretischer Alternativen 

Grundsätzlich sind drei verschiedene Systeme der Studienfinan-
zierung denkbar3, die jeweils so ausgestaltet werden können, daß 
sie den oben konkretisierten Finanzierungsbedarf  teilweise oder 
vollständig abdecken: 

• Staatsfinanzierungsmodell:  Die lehrbezogenen Ausgaben der 
Hochschulen werden aus Steuermitteln finanziert  und die Lei-
stungen der Hochschulen werden den Studierenden zum Null-
tarif  zur Verfügung gestellt. Ein reines Staatsfinanzierungs-
modell würde darüber hinaus ein familienunabhängiges, 
bedarfsdeckendes Lebensunterhaltsstipendium für alle Studie-
renden umfassen.4 Die Erhebung von Studiengebühren durch 
die Hochschulen ist in dieses Modell integrierbar, wenn eine 
vollständige (steuerfinanzierte)  Refinanzierung für die Studie-
renden aus öffentlichen  Mitteln erfolgt. 

• Gebührenmodell·.  Die einzelne Hochschule finanziert  die 
Lehre durch Gebühren, die sie von den Studierenden erhebt. 
Eine Erweiterung zum Darlehens-Gebühren-Modell  ist mög-
lich, indem der Staat den Studierenden Kredite zur Refinan-
zierung der Gebühren und gegebenenfalls auch zur Deckung 
der Lebenshaltungskosten gewährt respektive durch Kreditin-
stitute gewähren läßt. Die Rückzahlung dieser Kredite kann 
einkommensabhängig erfolgen. Die staatliche Finanzierungs-

3 Vgl. zu den drei Modellen HEISTER 1989, S. 132f. 
4 Vgl. HAUSER/ADAM 1978, S. 22. 
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I.  Ordnungspolitische  Bewertung  theoretischer  Alternativen  139 

beteiligung beschränkt sich auf die Anschubfinanzierung, 
Ausfallbürgschaften  und eventuell Zinssubventionen. 

• Solidarmodell:  Mit dem Hochschulbesuch übernehmen die 
Studierenden eine AbgabenVerpflichtung, der sie nach Been-
digung des Studiums nachkommen müssen. Im Gegensatz 
zum Darlehensmodell beziehen sich diese Abgaben nicht auf 
die Tilgung eines individuellen Darlehens, sondern alle Stu-
dierenden/Absolventen werden als Solidargemeinschaft  aufge-
faßt, die einen Beitrag zu den laufenden Hochschulausgaben 
in Form einer speziellen Akademikersteuer zu leisten hat. 
Auch in dieses Modell kann eine (rückzahlbare) Unterstüt-
zung zum Lebensunterhalt integriert werden. 

Orientiert an diesen grundsätzlichen Alternativen ist Kapitel C.I. 
in drei Abschnitte gegliedert. In Abschnitt C.I. 1. wird relativ kurz 
die Möglichkeit des Nulltarifs fur Hochschulbildung diskutiert, 
wobei die Variante der Gebührenerhebung mit vollständiger staat-
licher Refinanzierung außen vor gelassen wird, da sie im Rahmen 
von Abschnitt C.I.2. (Studiengebühren) behandelt wird. Die Dis-
kussion der Studiengebühren macht den Großteil von Kapitel C.I. 
aus, da hier einerseits zu analysieren ist, wonach die Gebühren 
bemessen werden können und sollten, und andererseits, welche 
Refinanzierungsmöglichkeiten existieren und sich für die Hoch-
schulfinanzierung in der Sozialen Marktwirtschaft  eignen. Ab-
schnitt C.I.3., in dem die Alternative ,Akademikersteuer4 diskutiert 
wird, kann dann wiederum relativ knapp gehalten werden. 

L Nulltarif 

Der Nulltarif  für Hochschulbildung impliziert, daß die Hoch-
schulen für ihre Lehraufgaben vollständig von staatlicher Seite 
finanziert  werden und den Nutzern keine direkten Kosten angela-
stet werden. 

Begründungen für eine Politik des Nulltarifs stützen sich auf die 
behauptete herausragende Bedeutung externer Effekte  des Studi-

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-12-20 23:03:27

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-50842-6



140 Teil  C: Instrumente  der  Studienfinanzierung 

ums5 sowie auf die sozialspezifischen Abschreckungseffekte  jegli-
cher direkter Kosten der Hochschulbildung.6 

Ohne Zweifel bewirkt die für die Nutzer kostenlose Bereitstel-
lung der Leistungen der Hochschule, daß diese nicht mit Kosten 
belastet werden, denen ein von ihnen nicht internalisierbarer  Nut-
zen gegenübersteht. Gleichzeitig wird aber auch auf eine Gegen-
leistung für den Nutzen verzichtet, den die Studierenden aus-
schließlich persönlich aus dem Studium ziehen.7 Schon vom 
pädagogischen Standpunkt gesehen setzt der Nulltarif  falsche 
Anreize, da er den Eindruck vermitteln könnte, das scheinbar ko-
stenlose Angebot sei auch nichts wert.8 Die Abstimmung von 
Bildungsangebot und Bildungsnachfrage durch den Preismecha-
nismus führt  bei einem Preis von Null zu einer Nachfrage nach 
Hochschulbildung bis zur Sättigungsmenge9. Dies bewirkt eine 
ineffiziente  Allokation der Ressourcen, da einem marginalen Nut-
zen von Null (erhebliche) positive Kosten gegenüberstehen10. Da 
zu erwarten ist, daß der Staat eine Nachfrage bis zur Sättigungs-
menge aus grundsätzlich begrenzten Haushaltsmitteln nicht befrie-
digen kann11, muß eine Rationierung und Zuteilung des Ange-
bots12 durch ein bürokratisches Verfahren  erfolgen 13. Ob dabei 

5 Vgl. BIERWIRTH 1996, S. 472; BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN o.J., S. 8. 
6 Vgl. MATTERN 1979, S. 97. 

^ Hinsichtlich des monetären Bildungsertrags kann allerdings argumentiert wer-
den, daß Akademiker eine Gegenleistung für die öffentliche  Bereitstellung von 
Hochschulbildung erbringen, indem sie aufgrund ihrer kürzeren Lebensarbeitszeit 
bei gleichem Lebenseinkommen wie ein Nichtakademiker durch die Steuerprogres-
sion stärker zur Finanzierung staatlicher Ausgaben herangezogen werden (siehe 
dazu auch Abschnitt C.I.3.). FRANKE weist dazu auf der Basis von Daten aus den 
Jahren 1951 bis 1976 nach, daß das Nettolebenseinkommen eines Nichtakademi-
kers im günstigen Fall das normale Lebenseinkommen eines Akademikers, beide 
diskontiert auf das gleiche Basisjahr, übersteigen kann; vgl. FRANKE 1979, S. 120 
und 229. 

8 Vgl. LAMMERT 1994a, S. 165; TLETZEL/MÜLLER 1998b, S. 251; FLNKENSTÄDT 
1984, S. 316. 

9 Vgl. HANSJÜRGENS 1999, S. 270; HENKE 1998, S. 12; FISCHER 1985, S. 539. 
1 0 Vgl. STRAUBHAAR 1995, S. 140; KUNA 1983, S. 82. 
1 1 Vgl. HEISTER 1989, S. 138. 
1 2 Vgl. GLOTZ 1996, S. 99. 
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I.  Ordnungspolitische  Bewertung  theoretischer  Alternativen  141 

diejenigen Nachfrager  zum Zuge kommen, die den größten Nutzen 
aus dem ihnen zugeteilten Angebot ziehen könnten, ist zumindest 
unsicher14. Statt zu einer quantitativen Rationierung kann es auch 
zu qualitativer Rationierung kommen, wenn aufgrund des begrenz-
ten Budgets allen Nachfragern  nur ein Gut minderer Qualität an-
geboten werden kann.15 Der Verzicht auf den Marktmechanismus 
zur Abstimmung von Angebot und Nachfrage fuhrt  also zu erheb-
lichen Effizienzverlusten 16, nicht zuletzt schon im Vorfeld des 
eigentlichen Studiums, wenn Wartezeiten17 beispielsweise mit 
sogenannten Parkstudien überbrückt werden18. Selbst mit Nicht-
Rivalität im Konsum, die, wie in Abschnitt B.III. 1.1 erläutert wur-
de, im Hochschulbereich ohnehin nur sehr begrenzt gegeben ist, 
läßt sich der Nulltarif  nicht begründen, denn solange ein Aus-
schluß nicht zahlungswilliger Nutzer möglich ist, ist ein Preis von 
Null nicht pareto-optimal.19 

Diesen Effizienz-  und Wohlfahrtsverlusten 20 steht der behaupte-
te Gewinn an Chancengerechtigkeit21 durch die Vermeidung von 
Abschreckungseffekten  gegenüber. Tatsächlich ist zu vermuten, 
daß eine spürbare22 Beteiligung der Studierenden an den Kosten 
der Hochschulbildung - denn nur eine solche könnte die ge-

1 3 Vgl. LITH 1982, S. 16; RlCHTER/WlEGARD 1998, S. 15. 
1 4 Vgl. SACHVERSTÄNDIGENRAT 1998, S. 248. 
1 5 Vgl. PlES 2000, S. 209. 
1 6 Vgl. SCHMIDT 1983, S. 38. 
17 
1 Wartezeiten auf den gewünschten Studienplatz können darüber hinaus auf-

grund der damit verbundenen Opportunitätskosten einen sozial selektiven Effekt 
haben; vgl. KUNA 1979, S. 35. 

1 8 Vgl. TIMMERMANN 1985, S. 197. 
1 9 Vgl. PFAFF/FUCHS/KOHLER 1978, S. 184; BESLEY 1991, S. 496. 
90 

Der Zuwachs an Konsumentenrente bei den Studierenden gegenüber einem 
Marktgleichgewicht für Hochschulbildung ist geringer als die zusätzlichen Kosten 
des Angebots; vgl. TIETZEL/BEEK/MÜLLER 1998, S. 150. 

2 1 Vgl. HEISTER 1989, S. 136. 
2 2 Vgl. SACHVERSTÄNDIGENRAT BILDUNG BEI DER HANS-BÖCKLER-STIFTUIMG 

1998a, S. 38. 
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142 Teil  C: Instrumente  der  Studienfinanzierung 

wünschten Anreize23 für mehr Effizienz  setzen24 - psychologische 
Abschreckungseffekte  zur Folge hätte, auch wenn der Zugang zu 
den notwendigen finanziellen Mitteln gewährleistet wäre. Die 
vollständige Vermeidung einer sozialspezifischen Auslese würde 
allerdings voraussetzen, daß allen Studierenden auch Mittel zum 
Lebensunterhalt in bedarfsdeckender  Höhe zur Verfügung gestellt 
würden. Dieser zusätzliche Ausgabenposten würde einerseits das 
Rationierungsproblem aufgrund des begrenzten öffentlichen  Bud-
gets noch weiter verschärfen.  Andererseits ist davon auszugehen, 
daß die Hochschulfinanzierung auf diese Weise eine regressive 
Verteilungswirkung entfalten würde25: Finanziell leistungsstärkere 
Bevölkerungsschichten werden insgesamt stärker begünstigt als 
leistungsschwächere. Dies rührt daher, daß auch bei einem Abbau 
aller materiellen Barrieren aufgrund von Sozialisationsunterschie-
den26 nicht mit einer völlig proportionalen Bildungsbeteiligung 
aller sozialen Schichten zu rechnen ist.27 Auf diese Weise würden 
in hohem Umfang auch und besonders Nutzerkreise subventio-
niert, die einer solchen Unterstützung nicht bedürfen 28. 

2 3 Vgl. HÖDL/ZEGELIN 1999, S. 201. 
2 4 Vgl. KREKLAU 1997, S. 65. 
2 5 Vgl. KRÄMER 1999, S. 401; SACHVERSTÄNDIGENRAT BILDUNG BEI DER 

HANS-BÖCKLER-STIFTUNG 1998a, S. 31f; GLOTZ 1996, S. 100; HEISTER 1989, 
S. 137; ZÖLLER 1983, S. 52; WATRIN 1983, S. 123; HÄUSER 1983, S. 28. Eine der 
seltenen Gegenstimmen zu diesem Thema kommt von WOHLFAHRT, der konkret 
KRÄMER widerspricht; vgl. WOHLFAHRT 1999, S. 596. 

2 6 Vgl. KONEGEN-GRENIER/WERNER 1996, S. 22. Diese Sozialisationsunter-
schiede durch eine scheinbare Kostenfreiheit des Studiums ausgleichen zu wollen, 
ist der falsche Weg: Sie müssen vielmehr direkt durch ein frühzeitiges Wecken von 
Bildungsinteresse angegangen werden (vgl. SIMPSON 1987, S. 706), denn auf 
Nachfragephänomene wie verzerrte Präferenzen sollte nicht durch Eingriffe  auf der 
Angebotsseite reagiert werden (vgl. TIMMERMANN 1985, S. 180). 

2 7 Vgl. BLAUG 1967, S. 43. Siehe auch Abschnitt B.III.3.2. 
2 8 Vgl. SCHNITZER 1996, S. 22; MÜLLER-BÖLING 1996b, S. 37; HODGES 1995, 

S. 29; FISCHER 1985, S. 539; WOODHALL 1978, S. 75; GEHMACHER 1966, S. 59. 
Daneben kann argumentiert werden, daß durch den Nulltarif die späteren Arbeitge-
ber von Akademikern subventioniert werden, die weniger Investitionen in das 
Humankapital des Unternehmens tätigen müssen; vgl. DAXNER 1996b, S. 107. 
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Geringen positiven Wirkungen auf das Ziel der Chancengerech-
tigkeit - selbst diese sind fraglich, wenn der Nulltarif  im Extrem-
fall zu einer gleich schlechten Hochschulbildung für alle führt,  der 
nur finanziell besser gestellte Studierende durch ein Studium im 
Ausland oder an einer der privaten, gebührenfinanzierten  Hoch-
schulen ausweichen können29 - stehen also erhebliche Effizienz-
verluste und regressive Verteilungswirkungen gegenüber. Dagegen 
könnte der Staat mit demselben Budget bei gezielterem Mittelein-
satz mehr zur Verwirklichung von Chancengerechtigkeit beitra-
gen30 und gleichzeitig die negativen Nebenwirkungen auf das 
Effizienzziel  vermeiden31. Das ineffiziente  Instrument des Nullta-
rifs fur Hochschulbildung ist deshalb schon aufgrund seiner markt-
inkonformen Wirkung eines fixierten Preises (von Null) abzuleh-
nen, aber auch, weil es dem Individualprinzip und den Postulaten 
der Selbstverantwortung und Subsidiarität grundsätzlich wider-
spricht. 

2. Studiengebühren 

Für die Erhebung eines Beitrages der Studierenden zu den Ko-
sten des Studiums sprechen insbesondere Effizienzgesichtspunkte, 
aber - wie im vorangehenden Abschnitt begründet wurde - durch-
aus auch Verteilungsargumente. Dieser ordnungspolitische 
Aspekt32 soll nochmals ausdrücklich betont und bewußt dem allzu 
oft im Vordergrund stehenden Finanzierungsaspekt33 von Studien-

2 9 Vgl. GLOTZ 1996, S. 99; OPPERMANN 1999, S. 584; SPIEWAK 2000b, S. 37. 
Dieses „opting out" als positiven Verteilungseffekt  zu interpretieren, weil reichere 
Familien dann weiterhin mit ihren Steuern zur Finanzierung der öffentlichen Hoch-
schulen beitragen, ohne daß ihre Kinder deren Leistungen in Anspruch nehmen 
(vgl. BESLEY/COATE 1991, S. 979) erscheint allerdings fragwürdig. 

3 0 Vgl. WOODHALL 1991, S. 146; KONEGEN-GRENIER 1989, S. 45. 
3 1 Vgl. TIMMERMANN 1985, S. 186; JOHNSTONE 1999, S. 363. 
3 2 Vgl. STIX 1998, S. 14; TIMMERMANN 1985, S. 166. 
3 3 Vgl. SCHNITZER 1996, S. 22; BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN O.J., S. 2. 
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gebühren - also der Erwirtschaftung  zusätzlicher Einnahmen durch 
und für die Hochschulen - vorangestellt werden34. 

Aus dieser Perspektive sind Studiengebühren damit zu begrün-
den, daß die Existenz eines Preises für das Gut Hochschulbildung 
wichtige Signale35 für die Nachfrager  setzt36: Zum einen, daß sie 
ein wertvolles37 und vor allem knappes Gut in Anspruch nehmen38, 
dessen Nutzung wohlüberlegt sein sollte39. Zum anderen, daß sie 
als zahlende „Kunden" der Hochschulen eine angemessene Gegen-
leistung für ihre Finanzierungsbeiträge zu verlangen berechtigt 
sind40. Studiengebühren sind damit auch eine Chance zu mehr 
Eigen Verantwortung und Autonomie bei der Lebensplanung.41 Für 
die Bildungsanbieter werden die Studierenden begehrte Kunden, 
die die Finanzierung der Institution sicherstellen42, statt eine soge-
nannte „Lehrbelastung", die die für Forschung zur Verfügung 

3 4 Vgl. SCHLEGEL 1996a, S. 46. Der SACHVERSTÄNDIGENRAT nennt es sogar 
„verheerend, wenn der Eindruck entstünde, es gehe dem Staat lediglich um die 
Erschließung neuer Einnahmequellen." SACHVERSTÄNDIGENRAT 1998, S. 253. 

3 5 Vgl. PlES 2000, S. 213. 
3 6 Vgl. LÜDEKE/BECKMANN 1998, S. 26. 
3 7 Vgl. TIMMERMANN 1985, S. 173. 
3 8 Vgl. BLOCK 1984, S. 164; MATTERN 1979, S. 83f. 
3 9 Vgl. KONEGEN-GRENIER/WERNER 1996, S. 14. 

^ DAXNER bezeichnet dies als die kontraktändernde Funktion von Studienge-
bühren; vgl. DAXNER 1997, S. 159. Diese sieht er allerdings nur dann verwirklicht, 
wenn gleichzeitig die studentische Mitbestimmung innerhalb der Hochschulen 
verstärkt wird; vgl. DAXNER 1993a, S. 233. Im Gegensatz dazu WATRIN, der 
studentische Mitbestimmung eher als kontraproduktiv für ein bedarfsgerechtes 
Studienangebot ansieht; vgl. WATRIN 1975, passim. STURN/WOHLFAHRT bezwei-
feln, daß Studierende sich zutreffend  als Konsumenten abbilden lassen, die ein 
ökonomisch rationales Kalkül vornehmen. Sie begründen dies vor allem mit den 
bereits im System des Nulltarifs bestehenden erheblichen Opportunitätskosten des 
Studiums, die offenbar  kaum als solche in die Studienentscheidung eingehen; vgl. 
STURN/WOHLFAHRT 2000, S. 64. Tatsächlich besteht aber wohl in der individuellen 
Wahrnehmung ein erheblicher Unterschied zwischen zu zahlenden Gebühren 
einerseits und einem möglicherweise alternativ zu erzielenden Einkommen anderer-
seits, so daß ein „Rationalitätssprung" (STURN/ WOHLFAHRT 2000, S. 64) durch die 
Einfuhrung von Gebühren durchaus möglich erscheint. 

4 1 Vgl. PlES 2000, S. 219. 
4 2 Vgl. SIEBKE 1993, S. 284f. 
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stehende Zeit vermindert.43 Dies setzt natürlich voraus, daß die 
Gebühreneinnahmen bei den Universitäten verbleiben44 und weder 
direkt durch den Staat abgeschöpft noch indirekt durch Mittelkür-
zungen an anderer Stelle kompensiert werden. 

Gegen Studiengebühren wird eingewendet, durch sie würde Bil-
dung zu einer käuflichen Ware und damit Leistungswille, intellek-
tuelle Neugier und Erkenntnisinteresse als Studienmotive gegen-
über dem Verwertungsinteresse zurückgedrängt45 Dieses Argu-
ment ist jedoch nicht stichhaltig, wenn man sich internationale 
Erfahrungen vor Augen hält und feststellt, daß in den USA sogar 
für vergleichsweise „brotlose" Studiengänge eine hohe Zahlungs-
bereitschaft  besteht46. Auch die Argumentation, Studiengebühren 
führten aufgrund des erhöhten Finanzierungsbedarfs  zu verstärkter 
Erwerbstätigkeit der Studierenden und damit zu einer unerwünsch-
ten Verlängerung der Studienzeiten47, vermag nur zu überzeugen, 
solange die Refinanzierungsseite der Gebühren außen vor gelassen 
wird48, die im übrigen auch die mögliche Abschreckungswirkung 
wesentlich beeinflußt49. 

4 3 Vgl. MONOPOLKOMMISSION 2000, S. 62. Eine vergleichbare Entwicklung ist 
beispielsweise in Großbritannien festzustellen; vgl. WILLIAMS 1997, S. 33. 

4 4 Vgl. TIMMERMANN 1985, S. 189. 
4 5 Vgl. BULTMANN 1996, S. 56; BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN O.J., S. 4. ZÖLLNER 

befürchtet einen Nachwuchsmangel in der Forschung, wenn Absolventen nach dem 
Studienabschluß in erster Linie gut dotierte Stellen in der privaten Wirtschaft 
suchen, um Schulden aus Studiengebühren abzutragen; vgl. ZÖLLNER 1999, S. 399. 

4 6 Vgl. WEILER 1995b, S. 95. 
4 7 Vgl. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN O.J., S. 6. Eine Erwerbstätigkeit während des 

Studiums ist im übrigen nicht per se als negativ anzusehen (vgl. DSW 1996, 
S. 110), sondern kann den Studierenden auch zusätzliche Qualifikationen vermit-
teln (vgl. PRIDDAT 1994, S. 181) und damit den späteren vollständigen Übergang in 
den Arbeitsmarkt erleichtern (vgl. GLOTZ/DAXNER 1996). GRIESBACH/LESZCZENS-
KY ermittelten in diesem Zusammenhang im Rahmen der 13. Sozialerhebung des 
Deutschen Studentenwerks 1991, daß nur in etwa einem Drittel der Fälle studien-
begleitende Erwerbsarbeit die Ursache der Reduktion des Studienaufwands auf ein 
Teilzeitstudium war; vgl. GRIESBACH/LESZCZENSKY 1993, S. 6. 

4 8 Vgl. KREKLAU 1997, S. 67; DAXNER 1996a, S. 224. 
4 9 Vgl. TIMMERMANN 1985, S. 196. 
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Dagegen hat das Argument, daß die Studierenden mit den Op-
portunitätskosten des Studiums auch ohne Studiengebühren schon 
einen erheblichen Teil der gesamten Studienkosten tragen50, 
durchaus Gewicht. LÜDEKE und BECKMANN schätzen für Deutsch-
land den privat getragenen Anteil der gesamten Studienkosten auf 
40 %.51 Jedoch stehen die Opportunitätskosten, abgesehen von der 
Dauer, nicht mit dem Studium an sich in Verbindung, sondern sie 
variieren vor allem mit der jeweiligen Situation auf dem Arbeits-
markt52. Sie können deshalb nicht die gleichen Steuerungswirkun-
gen wie ein Preis für das Gut Hochschulbildung entfalten. Auf der 
anderen Seite kann auch argumentiert werden, die Einführung von 
Studiengebühren könne im Ergebnis zu einer Reduzierung der 
Gesamtkosten des Studiums für die Studierenden führen: Die da-
durch einsetzende Orientierung des Bildungsangebots an den Be-
dürfnissen der Studierenden werde eine Verkürzung der Studien-
zeiten ermöglichen. Die damit verbundene Verminderung der 
beträchtlichen Opportunitätskosten53 könne den Anstieg der direk-
ten Kosten überkompensieren.54 Im übrigen darf  nicht übersehen 
werden, daß mit den Opportunitätskosten des Studiums nicht nur 
die Bildungsinvestition, sondern auch die erheblichen Freiräume 
bezahlt werden, die das Studium als Lebensphase bietet.55 

5 0 Vgl. DILGER 1998, S. 10; STIGLITZ/SCHÖNFELDER 1989, S. 395; SCHULTZ 
1960, S. 571 und 582. 

5 1 Vgl. LÜDEKE/BECKMANN 1998, S. 23f. In die Berechnung der Gesamtkosten 
beziehen LÜDEKE/BECKMANN neben den Produktionskosten für Hochschulbildung 
Transfers an Studierende, entgangenes Nettoeinkommen sowie entgangene Steuer-
und Sozialversicherungseinnahmen ein. 

5 2 Vgl. KANE 1995, S. 13. 
5 3 Vgl. SCHNUER 1986, S. 91. 
5 4 Vgl. LITH 1991b, S. 153; SPIEWAK 2000a, S. 34. DOHMEN unterstützt dieses 

Argument grundsätzlich, bezweifelt aber, daß die dafür notwendigen optimalen 
Rahmenbedingungen gegeben sind; vgl. DOHMEN 1995b, S. 249 sowie DOHMEN 
1997a, S. 21. Das weitergehende Argument von LITH/HEMMERT, der Netto-
Belastungseffekt  der Gebühren sei auch deshalb geringer, weil die abschreckende 
Wirkung der Gebühren zu geringeren Studierendenzahlen und deshalb in der Folge 
zu höheren Akademikergehältern aufgrund von Knappheiten führe (vgl. LITH/ 
HEMMERT 1982, S. 230), erscheint allerdings einigermaßen zynisch. 

5 5 Vgl. FÄRBER 1997, S. 15. 
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Der Begriff  „Gebühren" für Finanzierungsbeiträge der Studie-
renden ist allerdings nicht unbedingt glücklich gewählt. Nach 
finanzwissenschaftlicher  Abgrenzung sind Gebühren Abgaben, die 
durch den Staat erhoben werden und denen eine direkte Gegenlei-
stung des Staates an den Gebührenpflichtigen gegenübersteht56. 
Das Individuum empfangt durch gebührenfähige staatliche Lei-
stungen einen Sondernutzen.57 Der Begriff  „Gebühr" verweist also 
schon auf staatlich finanzierte und kontrollierte Hochschulen58, 
denen per öffentlich-rechtlicher  Gebührenordnung die Erhebung 
von Abgaben bei ihren Nutzern, den Studierenden, vorgeschrieben 
wird. In Teil Β wurde aber gerade für die mögliche Organisation 
des Hochschulbereichs als Markt plädiert. Der Beitrag der Studie-
renden zu den lehrbezogenen Kosten der Hochschulen sollte also 
vielmehr ein Preis59 für ein Produkt oder eine Dienstleistung denn 
eine Gebühr für staatliche Leistungen sein60, selbst wenn die Aus-
gangsbasis in Deutschland ein staatlich dominiertes Hochschulwe-
sen ist. 

Wenn in der weiteren Argumentation dennoch der Begriff  „Ge-
bühren" verwendet wird, so geschieht dies lediglich, um nicht 
durch eine Abweichung vom Sprachgebrauch in der öffentlichen 
Diskussion Verwirrung zu erzeugen. So bezeichnen in der Regel 
auch die privaten Hochschulen die von ihnen erhobenen Kosten-
beiträge für das Studium als Studiengebühren61. Deshalb ist auch 
im folgenden von „Gebühren" die Rede, obwohl die diskutierten 
Gestaltungsalternativen der einschlägigen finanzwissenschaftli-
chen Definition von Gebühren nur teilweise entsprechen. 

5 6 Vgl. TIMMERMANN 1985, S. 187; KUNA 1979, S. 137. 
5 7 Vgl. KUNA 1983, S. 85. 
5 8 Vgl. HAUG 2000, S. 10. 
5 9 Vgl. LITH 1982, S.3. 
6 0 Im Widerspruch dazu: KONEGEN-GRENIER 1989, S. 53. 

^ Vgl. etwa die Internet-Präsentation der Wissenschaftlichen Hochschule für 
Unternehmensführung in Koblenz, http://www.whu-koblenz.de/ueberbIick.htm. 
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Unter Gebühren sollen in diesem Abschnitt Finanzierungsbeiträ-
ge der Studierenden verstanden werden, die in direktem Zusam-
menhang mit den von der Hochschule erbrachten Leistungen ste-
hen - im Gegensatz zur Akademikersteuer, die in Abschnitt C.I.3. 
diskutiert wird. Dazu wird zunächst untersucht, ob und nach wel-
chen Kriterien diese Finanzierungsbeiträge differenziert  werden 
können (Abschnitt C.I.2.1.1) und sollten (Abschnitt C.I.2.1.2); im 
weiteren wird eine geeignete Bemessungsgrundlage diskutiert 
(Abschnitt C. 1.2.1.3) Für die Beurteilung insbesondere der Vertei-
lungswirkungen von Gebührenmodellen ist schließlich die Frage 
der Refinanzierung der Belastungen auf Seiten der Studierenden 
relevant (Abschnitt C.I.2.2). 

2.1 Differenzierung  der Gebühren 

2.1.1 Überblick 

Eine „Bewußtseinsveränderung" auf Seiten sowohl der Studie-
renden62 als auch der Hochschulen63 könnte grundsätzlich schon 
durch eine Einheitsgebühr für alle Studierenden erreicht werden.64 

Die vielfältigen Anreizwirkungen 65, die durch stärker wettbewerb-
liche Strukturen im Hochschulbereich angestrebt werden, setzen 
aber ein differenziertes  Gebührensystem voraus.66 Einheitsgebüh-
ren könnten sogar zu einer relativ verstärkten Inanspruchnahme 
kostenintensiver Studiengänge führen, wenn die Studierenden 
versuchen, für die ihnen abverlangten Gebühren eine möglichst 
große Gegenleistung zu erhalten.67 Dagegen vermutet KUNA, eine 
Differenzierung  der Gebühren nach Studiengängen würde die 

6 2 Vgl. STRAUBHAAR 1998, S. 163. 
6 3 Vgl. DAXNER 1996a, S. 218; STIX 1998, S. 14. 
6 4 Vgl. KREKLAU 1997, S. 66; STIHL 1997, S. 216. 
6 5 Vgl. KONEGEN-GRENIER/WERNER 1996, S. 11. 
6 6 Vgl. WATRIN 1984, S. 257. 
6 7 Vgl. DILGER 1999, S. 403. 
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Bildungsentscheidungen zugunsten „billiger" Studiengänge und 
zulasten der persönlichen Neigungen verzerren.68 

Als Alternative zu einer Einheitsgebühr für alle Studierenden, 
für die allenfalls aus Gründen der hohen Praktikabilität und leich-
teren politischen Durchsetzbarkeit plädiert werden kann69, ist eine 
ganze Palette von Differenzierungsmöglichkeiten  denkbar70: 

• Differenzierung  nach Hochschulen, d.h. jede Hochschule 
erhebt eine von anderen Hochschulen verschiedene, aber je-
weils einheitliche Gebühr von allen ihren Studierenden; 

• Differenzierung  nach Fachbereichen, so daß Studierende der 
gleichen Fachbereiche an verschiedenen Hochschulen gleiche 
Gebühren, aber Studierende derselben Hochschule an ver-
schiedenen Fachbereichen unterschiedliche Gebühren zahlen; 

• Differenzierung  nach Studiengängen, so daß Studierende des 
gleichen Studiengangs an verschiedenen Hochschulen gleiche 
Gebühren zahlen; 

• individuelle Gebühren jedes einzelnen Fachbereichs; 

• individuelle Gebühren jedes einzelnen Studiengangs an einer 
Hochschule; 

• individuelle Gebühren jeder Einzelveranstaltung(sstunde); 

• Differenzierung  nach Studiendauer, etwa in der Form, daß 
Studierende nach Überschreiten der Regelstudienzeit eine hö-
here Gebühr zahlen müssen; 

• Differenzierung  nach Knappheitsgraden, entweder nach 
Knappheit der jeweiligen Studienplätze (interne Knappheit), 
also um so höhere Gebühren, je größer der Nachfrageüber-

6 8 Vgl. KUNA 1983, S. 86. 
6 9 Vgl. KONEGEN-GRENIER 1989, S. 54f; BOHLEY 1983, S. 143. DAXNER hält 

eine Differenzierung  nach Studienfachern sogar für „völlig ausgeschlossen"; vgl. 
DAXNER 1996a, S. 220. 

7 0 Vgl. TIMMERMANN 1985, S. 190f. 
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hang ist, oder nach Knappheit der Absolventen des jeweiligen 
Studiengangs (externe Knappheit), also um so höher, je größer 
der Akademikerüberschuß in bestimmten Fächern ist; 

• Differenzierung  in Abhängigkeit von der realen Wohlstands-
position der Studierenden respektive ihrer Familien. 

Im folgenden soll allerdings nicht jede einzelne dieser Alternati-
ven im Detail betrachtet werden. Vielmehr werden die Differenzie-
rungsmöglichkeiten auf zwei grundlegende Fragen der Gebühren-
festlegung zurückgeführt:  Zum einen muß unterschieden werden 
nach Gebühren, die sich in der einen oder anderen Form am Äqui-
valenzprinzip71 orientieren - das sind in der voranstehenden Auf-
zählung alle Alternativen außer der letzten - , und solchen Gebüh-
ren, die dem Leistungsfahigkeitsprinzip entsprechen - die 
letztgenannte Alternative. Zum anderen muß eine geeignete Be-
messungsgrundlage definiert  werden, wobei eine Kopfgebühr für 
ein gesamtes Studium denkbar ist, aber auch eine Zeitorientierung 
in Form von Semestergebühren oder eine Mengenorientierung in 
Form von Hörgeldern für den Besuch einzelner Lehrveranstaltun-
gen oder Nutzergebühren für die Inanspruchnahme sonstiger Lei-
stungen der Hochschule durch die Studierenden. 

2.1.2 Grundprinzipien der Gebührendifferenzierung 

2.1.2.1 Leistungsfähigkeitsprinzip 

Im Hinblick auf das Chancengerechtigkeitsziel könnte dafür ar-
gumentiert werden, die Höhe der Gebühren für die Inanspruch-
nahme der Leistungen der Hochschulen in erster Linie an der öko-
nomischen Leistungsfähigkeit der Nachfrager  zu orientieren. Auf 
diese Weise könnte vermieden werden, daß allein fehlende finan-
zielle Mittel potentielle Studierende vom Studium ausschließen. 
Abschreckungseffekte  bei Studierenden aus sozial schwächeren 

71 
„Echte" Gebühren in der finanzwissenschaftlichen Abgrenzung sind in jedem 

Fall nach dem Äquivalenzprinzip zu bemessen; vgl. HAUSER/ADAM 1978, S. 124; 
MATTERN 1979, S. 73. 
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Schichten würden vermindert, da die finanzielle Belastung für die 
Studierenden oder ihre Familie in einer angemessenen Relation zu 
ihren finanziellen Möglichkeiten stünde. 

Machte man tatsächlich das Leistungsfahigkeitsprinzip zur 
Grundlage von Studiengebühren, dann wäre als erstes die Frage zu 
beantworten, wessen Leistungsfähigkeit hierbei relevant ist: Denk-
bar ist der Bezug allein auf die Studierenden selbst, im allgemei-
nen wird aber zusätzlich auf die Eltern und gegebenenfalls den 
Ehepartner oder andere unterhaltspflichtige Personen zurückge-
griffen.  Diese Frage wird im Rahmen der Diskussion der Refinan-
zierung der Studienkosten im Abschnitt ,Stipendien4 noch näher 
betrachtet (C.I.2.2.3). Dagegen kann die Diskussion an dieser 
Stelle kurz gehalten werden, denn unabhängig von der Bezugsper-
son des Leistungsfähigkeitskriteriums ist grundsätzlich die Eig-
nung dieses Prinzips für die Bemessung der Studiengebühren in 
Zweifel zu ziehen. Wenn Marktmechanismen in den Hochschulbe-
reich einziehen sollen, dann müssen sich die von den Hochschulen 
verlangten Preise für ihre Leistungen grundsätzlich aus dem Zu-
sammenspiel von Angebot und Nachfrage - also der Kostensitua-
tion der Anbieter und der Zahlungsbereitschaft  der Nachfrager  -
ergeben, da die Studiengebühren sonst einen Großteil ihrer Steue-
rungsfunktion einbüßen72. 

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Nachfrager  kann also kei-
nesfalls das primäre Kriterium bei der Bemessung von Gebühren 
sein. Dabei darf  Leistungsfähigkeit nicht mit Zahlungsfähigkeit 
der Nachfrager  verwechselt werden; letztere soll durch einen funk-
tionierenden Kapitalmarkt für Bildungsinvestitionen sichergestellt 

7 2 Vgl. KONEGEN-GRENIER/WERNER 1996, S. 31. Denkbar wäre, die Studieren-
den in Klassen wirtschaftlicher  Leistungsfähigkeit einzuteilen und die sich durch 
Angebot und Nachfrage ergebenden Preise im Nachhinein durch dieses Kriterium 
zu modifizieren (prozentuale Abschläge fur sozial schwächere Studierende). Dies 
würde aber diverse Probleme aufwerfen,  angefangen bei der Intransparenz eines 
solchen Systems über die Frage des Maßstabs der ökonomischen Leistungsfähigkeit 
(siehe dazu auch Abschnitt C.I.2.2.3 Stipendien) bis zu dem grundlegenden Ein-
wand, daß mangelnde Liquidität der Studienbewerber (denn nach dem Studium ist 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in den meisten Fällen gegeben) besser durch 
staatliche Einflußnahme auf die Kreditvergabe ausgeglichen werden sollte. 
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werden. Dies bedeutet nicht, daß die Leistungsfähigkeit bei der 
Festlegung der studentischen Finanzierungsbeiträge gar keine 
Rolle spielen dürfte 73: Auch „soziale" Ermäßigungen, die bei di-
versen privaten Anbietern von Gütern und Dienstleistungen - etwa 
Kinobetrieben oder Zeitschriftenverlagen  - bestimmten Gruppen 
wie eben Studierenden, aber z.T. auch Rentnern, Wehrdienstlei-
stenden etc. gewährt werden, sind nicht sozialpolitisch motiviert, 
sondern dienen als Marketinginstrument zur Abschöpfung von 
Konsumentenrenten durch Preisdifferenzierung.  Genauso wäre es 
denkbar, daß Hochschulen Gebührenermäßigungen nach „sozia-
len" Kriterien gewähren, um besonders begabte, aber finanziell 
schwache Studierende anzuziehen74. Die Leistungsfähigkeit der 
Nachfrager  kann aber nicht die eigentliche Basis der Gebührenbe-
messung sein, wenn nicht ausschließlich distributive Zielsetzungen 
verfolgt werden; sie sollte ausschließlich bei der Refinanzierung 
der Gebühren Berücksichtigung finden.75 

2.1.2.2 Äquivalenzprinzip 

Gebühren nach dem Äquivalenzprinzip stellen sicher, daß die 
Gebührenhöhe mit der in Anspruch genommenen Leistung in 
Zusammenhang, genauer in einem angemessenen Verhältnis 
steht76. Dabei ist zwischen kostenmäßiger und nutzenmäßiger 
Äquivalenz zu unterscheiden77. 

71 / J Bereits jetzt machen private Bildungsanbieter ihre Gebühren z.T. von sozia-
len Kriterien abhängig; vgl. SCHLAFFKE/WEISS 1996, S. 35. 

So bieten etwa US-amerikanische Hochschulen potentiellen Studienbewer-
bern an, ihnen ein individuelles Paket aus in Frage kommenden staatlichen Unter-
stützungsmöglichkeiten und hochschuleigenen Hilfen zur Finanzierung ihrer Studi-
engebühren zusammenzustellen. Vgl. beispielsweise CAVANAUGH et al. 1998, 
S. 16. 

7 5 Vgl. KUNA 1979, S. 145. 
7 6 Vgl. KUNA 1979, S. 146. 
7 7 Für beide Konzepte könnte jeweils auch noch zwischen marginaler und 

Durchschnittsäquivalenz unterschieden werden; vgl. TIMMERMANN 1985, S. 192. 
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Kostenmäßige  Äquivalenz  bedeutet, daß die Hochschulen ihre 
Gebühren in Abhängigkeit von ihren lehrbezogenen Kosten festle-
gen.78 Dabei ist allerdings nur an eine Teilkostendeckung79 durch 
Gebühren zu denken, da - wie in Teil Β herausgearbeitet wurde -
externe Effekte  der Hochschulbildung eine Teilfinanzierung durch 
den Staat rechtfertigen.  Da die Kosten von Studiengang zu Studi-
engang stark variieren80 - insbesondere durch die teilweise not-
wendigen technischen Geräte, aber auch durch die zum Einsatz 
kommenden, unterschiedlich personal intensiven Lehrformen -
implizieren kostenäquivalente Gebühren auch eine Differenzierung 
nach Studiengängen81 und in vielen Fächern zusätzlich nach Studi-
enabschnitten82. Diese Differenzierung  kann je nach Hochschule 
unterschiedlich ausfallen, denn die Kostenstrukturen können sich 
von Hochschule zu Hochschule unterscheiden. Unter der Voraus-
setzung, daß die lehrbezogenen Kosten in einem Studiengang auch 
ein Indikator für die Qualität der angebotenen Bildungsleistungen 
sind, wären kostenäquivalente Gebühren auch für die Nachfrager 
akzeptabel. Es ist allerdings fragwürdig,  von den Kosten unmittel-
bar auf die Qualität der Leistung schließen zu wollen, denn hohe 
Kosten könnten ebenso ein Zeichen mangelnder Effizienz  sein. In 
der Literatur wird deshalb auch die Orientierung an den durch-
schnittlichen Kosten aller Hochschulen empfohlen.83 Dies würde 
allerdings verhindern, daß sich einzelne Hochschulen durch be-
sondere Lehrleistungen, die mit höheren Kosten verbunden sind, 
profilieren  können. Kostenmäßige Äquivalenz könnte darüber 
hinaus bedeuten, daß besonders begabten Studierenden Gebühren-
ermäßigungen gewährt werden, da sie einerseits ein gegebenes 

ηο 
/ 0 Für kostenorientierte Gebühren sprechen sich beispielsweise der SACHVER-

STÄNDIGENRAT sowie RICHTER und HÄUSER aus; vgl. SACHVERSTÄNDIGENRAT 
1998, S. 254; RICHTER 1999, S. 60f; HÄUSER 1981, S. 293. 

7 9 Vgl. KONEGEN-GRENIER/WERNER 1996, S. 29; WELLMANN 1996, S. 55. 
8 0 Vgl. LÜDEKE/BECKMANN 1998, S. 9. 
8 1 Vgl. STIFTERVERBAND/CHE 1998, S. 10; WATRIN 1977, S. 14. 
8 2 Vgl. ROSIGKEIT 1995, S. 238. 
8 3 Vgl. KUNA 1983, S. 85. 
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Bildungsziel mit weniger Lehraufwand erreichen84 und anderer-
seits zum Lernerfolg  ihrer Kommilitonen beitragen können. 

Nutzenmäßige  Äquivalenz  würde bedeuten, daß Studiengebühren 
nach dem jeweiligen Nutzen bemessen werden müßten, den die 
Studierenden aus den Leistungen der Hochschule ziehen. Theore-
tisch würde dies individuelle Gebühren für jeden einzelnen impli-
zieren, was aber kaum praktikabel wäre und außerdem die Markt-
transparenz zu stark beeinträchtigen würde. Eine Näherung für den 
Nutzen85 könnte das bildungsbedingte Mehreinkommen86, also der 
monetäre Investitionsertrag der Hochschulbildung darstellen87, der 
allerdings nicht eindeutig feststellbar ist, da auch andere Faktoren, 
wie Leistungsmotivation oder vorhandene Beziehungen, das 
Einkommen eines Hochschulabsolventen beeinflussen88. In jedem 
Fall müßte eine studiengangsbezogene Messung stattfinden. Frag-
lich ist, ob eine Differenzierung  zwischen den Hochschulen 
sinnvoll wäre: Beim Berufseinstieg ist vermutlich vor allem der 
fachbezogene Abschluß an sich (in Verbindung mit den erzielten 
Noten) relevant, da ein potentieller Arbeitgeber die Qualität der 
jeweiligen Ausbildung nur schwer einschätzen kann. In mittel-
fristiger  Perspektive könnten sich aber Qualitätsunterschiede der 
Lehrleistungen der Hochschulen durchaus im beruflichen Erfolg 
und damit im Nutzen der ehemaligen Studierenden bemerkbar 
machen. Allerdings ist der zu erwartende Nutzen des Studiums 
zunächst risikobehaftet 89. 

Eine Integration beider Formen der Äquivalenz in die tatsächli-
che Gebührenfestlegung wäre um so eher denkbar, je mehr die 

8 4 Vgl. LlTH 1983C, S. 35. 
Of O J In der Literatur wird allerdings auch die Meinung vertreten, die Nutzenäqui-

valenz sei wegen mangelnder Meßbarkeit als Prinzip der Gebührenbemessung 
untauglich; vgl. TIMMERMANN 1985, S. 192; KUNA 1979, S. 148. 

8 6 Vgl. WEISSHUHN 1978, S. 171. 
8 7 Vgl. SCHNITZER 1996, S. 22. 
8 8 Vgl. KUNA 1979, S. 93. 
OQ o y Dies läßt sich wiederum am besten im Rahmen der Refinanzierung der Ge-

bühren berücksichtigen, siehe Abschnitt C.1.2.2. 
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Gebühren einem Marktpreis90 für das jeweils spezielle Hochschul-
bildungsgut entsprechen sollen, denn weder rein kosten- noch rein 
nutzenorientierte Gebühren wären in der Lage, Knappheiten auf 
dem Bildungsmarkt widerzuspiegeln91: Die Hochschulen müßten 
bei ihrem Angebot die Deckung ihrer Kosten anstreben; die Studi-
enbewerber offenbarten  mit ihrer Zahlungsbereitschaft  ihre indivi-
duellen Nutzeneinschätzungen. Vom theoretischen Standpunkt aus 
wäre deshalb eine Versteigerung jedes einzelnen Studienplatzes, 
wie sie in Ansätzen auch in der Literatur vorgeschlagen wird92, der 
ideale Allokationsmechanismus. Angesichts des dafür notwendi-
gen Aufwandes dürfte die praktikablere Lösung allerdings in von 
den einzelnen Hochschulen festgelegten93, nach Studiengängen 
differenzierten  Gebühren liegen94, die je nach Nachfrage- oder 
Angebotsüberhängen angepaßt werden sollten. Dabei wäre es 
denkbar, den bereits immatrikulierten Studierenden eine gewisse 
Preisstabilität für die folgenden Semester zu garantieren, um die 
für eine größere Investition notwendige Planungssicherheit zu 
schaffen.  Eine fachbezogene Differenzierung  ist in jedem Fall 
notwendig95, da sonst kostenintensive Fächer durch kostengünstige 
subventioniert würden und dies angesichts der in Deutschland 
feststellbaren, teilweise sozialspezifischen Fächerpräferenzen 
wiederum unerwünschte Distributionseffekte  zur Folge hätte.96 

9 0 Vgl. LITH 1991b, S. 131. 
9 1 Vgl. LITH 1991b, S. 137. 
9 2 Vgl. GRÖZINGER 1998, S. 222ff.  Konkret schlägt GRÖZINGER zukünftige 

Einkommensanteile als Gebote der Studienbewerber vor. 
9 3 Vgl. ERHARDT 1997, S. 136. 
9 4 Vgl. RICHTER/WIEGARD 1998, S. 15; SLEBKE 1993, S. 285; WATRIN 1982, 

S. 289. 
9 5 Vgl. HANSJÜRGENS 1999, S. 271. 
9 6 Vgl. TIMMERMANN 1985, S. 199; MEULEMANN 1991; KÖHLER 1992, Teil IL 

Siehe zu sozialspezifischen Fächerpräferenzen  noch Abschnitt C.II. 1.2. 
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2.1.3 Bemessungsgrundlagen der Gebühren 

2.1.3.1 Kopfgebühren 

Für Kopfgebühren würde ein gesamter Studiengang die Bemes-
sungsgrundlage bilden, für den von der Hochschule ein Preis fest-
gelegt wird.97 Denkbar wäre auch eine getrennte Abrechnung von 
Studienabschnitten, insbesondere, wenn in einem Studiengang 
mehrere aufeinander aufbauende Abschlüsse möglich sind. Dieser 
Preis muß nicht unbedingt als Absolutbetrag fixiert  sein, sondern 
könnte auch in Einkommensanteilen, also einem Prozentsatz des 
späteren Einkommens definiert  werden. 

Für eine Kopfgebühr spricht zum einen die Planungssicherheit 
für die Studierenden, die bereits bei Studienbeginn die (absolute 
oder relative) Gesamtbelastung kennen, die aus ihrer Bildungsin-
vestition resultiert. Auch die Organisation des Studiums in Teil-
zeitform läßt sich für den einzelnen ohne Probleme bewerkstelli-
gen, da keine zusätzliche finanzielle Belastung entsteht. Ein 
höherer finanzieller Beitrag für ein stärker gestrecktes Studium 
wäre auch nicht angemessen, da die Inanspruchnahme der Lei-
stungen der Hochschule lediglich auf einen längeren Zeitraum 
verteilt98, aber insgesamt nicht wesentlich erhöht wird. 

Allerdings gehen auf diese Weise von der Finanzierungsform 
keine Anreize für ein zügiges Studium aus, wie sie oft gefordert 
werden99. Es ist jedoch fraglich, ob die in Deutschland feststellba-
ren relativ langen Studienzeiten von fehlenden Anreizen herrühren 
- die nicht unerheblichen Opportunitätskosten des Studiums sowie 
die Bedeutung eines zügigen Studiums für die Chancen beim Be-
rufseinstieg 100 bilden auch ohne Studiengebühren deutliche Anrei-

Einen solchen Fixbetrag pro Studium, differenziert  nach Studiengängen, er-
hebt beispielsweise die private Universität Witten/Herdecke; vgl. KRUSKA 1997, 
S. 210. 

9 8 Vgl. DOHMEN 1995C, S. 22. 
9 9 Vgl. KONEGEN-GRENIER 1989, S. 5; DAXNER 1997, S. 160. 

^ Dagegen betont GRÖZINGER die positive Korrelation zwischen Studiendauer 
und Abschlußnote, sowie die positive Bewertung zeitaufwendiger extra-curri cu larer 
Aktivitäten durch potentielle Arbeitgeber; vgl. GRÖZINGER 1998, S. 217. 
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ze101 - , oder ob nicht vielmehr die Organisation des Studiums 
hauptsächlich die Studienzeiten bedingt102. 

Ein wesentliches Argument gegen Kopfgebühren stellt jedoch 
das Problem der Behandlung von Studienabbrechern dar: Weder 
eine Belastung mit den vollen Gebühren noch ein vollständiger 
Gebührenerlaß wäre angemessen. Da der zu berechnende Gebüh-
renanteil von der bereits erfolgten Inanspruchnahme der Hoch-
schulleistungen abhängig gemacht werden müßte, würde faktisch 
doch eine andere Bemessungsgrundlage (Zeit oder Menge) ge-
wählt. 

2.1.3.2 Semestergebühren 

Semestergebühren knüpfen an der Studienzeit als Bemessungs-
grundlage an103. Dem liegt die Annahme zugrunde, daß Studieren-
de proportional mehr Leistungen der Hochschule in Anspruch 
nehmen, je länger sie immatrikuliert sind. Dies kann jedoch be-
zweifelt werden: Innerhalb eines Studiengangs werden die zum 
Pflichtprogramm gehörenden Veranstaltungen in der Regel nur 
einmal besucht, und nur die wenigsten Studierenden belegen Ver-
anstaltungen deutlich über das in Prüfüngs- und Studienordnungen 
vorgesehene Maß hinaus. Die von der Hochschule zu erbringenden 
Leistungen verteilen sich bei sogenannten Langzeitstudierenden 
also nur über einen längeren Zeitraum.104 Zusätzliche Leistungen 
der Hochschule werden im wesentlichen nur von Studierenden 

^ Im Jahr 1995 maßen immerhin 78 % der Studierenden einer kurzen Studien-
dauer große oder sehr große Bedeutung bei (eigene Berechnung aus BARGEL/ 
MULTRUS/RAMM 1996, S. 38). 

10? Zu diesem Thema vgl. beispielsweise die Untersuchungen von HELBERGER 
et al. zum Einfluß der Studien- und Prüfungsorganisation auf die Fachstudiendauer; 
vgl. HELBERGER/SCHULZ 1987; HELBERGER/KREIMEYER/RÄBIGER 1988. Einige 
Bemerkungen zu notwendigen Studienstrukturreformen  finden sich in Kapitel 
D.III. 

^ Vorgeschlagen wird auch eine Abrechnung auf Monatsbasis (vgl. OECD 
1990, S. 25), die aber in Deutschland so lange keinen Sinn macht, wie das Studium 
ausschließlich in Semestern organisiert ist. 

1 0 4 Vgl. PRAHL/SETZWEIN 1992, S. 113. 
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benötigt, die einzelne Leistungsnachweise nicht im ersten Versuch 
erfolgreich  absolvieren, sowie durch die eher zeitbezogene Inan-
spruchnahme von Serviceleistungen der Universität wie beispiels-
weise Internet-Zugängen. Wegen dieser zusätzlichen Kostenverur-
sachung eine zeitabhängige Gebühr zu erheben, wäre aber nicht 
sachgerecht: Es würden gleichzeitig alle Studierenden getroffen, 
die entweder bewußt im Rahmen ihrer persönlichen Lebenspla-
nung105 oder durch außerhalb ihres Einflußbereichs stehende Um-
stände wie beispielsweise Krankheiten oder familiäre Verpflich-
tungen106 ihr Studium in Teilzeitform organisieren möchten107 oder 
müssen. Zur Berücksichtigung dieser (vermutlich relativ zahlrei-
chen) Sonderfalle müßte fairerweise  eine ganze Reihe von Aus-
nahmeregelungen getroffen  werden, die den administrativen Auf-
wand des Finanzierungssystems beträchtlich erhöhen und seine 
Transparenz vermindern würden108. GRÖZINGER betrachtet es zwar 
als gerechtfertigt,  wenn Studierende zusätzliche Gebühren dafür 
zahlen, „die intellektuell anregende Atmosphäre einer Hochschule 
etwas länger genießen zu wollen"109, dies wäre aber eindeutig ein 
Fall von Bildungskonsum, nicht von Bildungsinvestition, und 
sollte deshalb ohnehin anders behandelt werden, etwa mit einer 
geringeren Gebühr, aber auch einem besonderen Status, vergleich-
bar der jetzt möglichen Gasthörerschaft. 

Der durchaus nicht seltene Fall des Teilzeitstudiums110 spricht 
auch gegen eine Staffelung  der Gebühren nach Studiendauer, also 

1 0 5 Vgl. SCHWIRTEN 1999b, S. 179; FRAMHEIN 1990, S. 181. 

^ So ist insbesondere der Großteil der Studierenden mit Kindern nicht in der 
Lage, ein reguläres Vollzeitstudium zu absolvieren; vgl. LESZCZENSKY 1993a, S. 8. 

1 0 7 Vgl. DOHMEN 1996a, S. 121. 
1 0 8 Vgl. BLOCK 1996, S. 23. 
1 0 9 GRÖZINGER 1998, S. 217. 

' 10 Nach ihrer eigenen Einschätzung bezeichnen sich etwa ein Drittel der Stu-
dierenden in den alten und ein Viertel in den neuen Bundesländern als Teilzeitstu-
dierende; vgl. BARGEL/MULTRUS/RAMM 1996, S. 218. 

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-12-20 23:03:27

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-50842-6



. Ordnungspolitische  Bewertung  theoretischer  Alternativen  159 

die oft propagierten Straf-  oder Mißbrauchsgebühren111 für Lang-
zeitstudierende. Um den Mißbrauch des Studierendenstatus zu 
vermeiden, sollten sozialpolitisch motivierte staatliche Förder-
maßnahmen, die bisher lediglich an die Immatrikulation geknüpft 
sind, entweder direkt nach Bedürftigkeit  bemessen oder gegebe-
nenfalls im Rahmen einer Neuordnung der Studienfinanzierung 
gestrichen werden112. Monetäre Vorteile, die Studierenden durch 
private Unternehmen gewährt werden, begründen ohnehin keinen 
staatlichen Handlungsbedarf.  Allerdings wäre es denkbar, den 
Nachweis der Belegung eines Semesterwochenstundenminimums 
zur Voraussetzung für die weitere Immatrikulation zu machen, 
wenn nicht besondere Ausnahmetatbestände - vergleichbar den 
momentan existierenden Beurlaubungsgründen - vorgebracht 
werden können. 

Ein wesentliches Argument gegen zeitabhängige Gebühren stellt 
außerdem die falsche Anreizsetzung für die Hochschulen dar113, 
wenn man nicht gleichzeitig die völlige Abschöpfung der Gebüh-
ren von staatlicher Seite festsetzt. Die Hochschulen würden um so 
höhere Einnahmen erzielen, je mehr Studierende sie zu einer mög-
lichst langen Studienzeit veranlassen114, insbesondere wenn von 
Langzeitstudierenden höhere Gebühren verlangt werden. Am at-
traktivsten wären für die Hochschulen gerade sogenannte Bum-
melstudenten115, die nur ein Minimum an Leistungen der Hoch-
schule in Anspruch nehmen. 

1 1 1 Vgl. DETTMAR/FRITSCHE/LINDNER 1996, S. 14; ERICHSEN 1996a, S. 3; 
FLNKENSTÄDT 1988, S. 292; DEUTSCHER HOCHSCHULVERBAND 1993, S. 291; 
LENNINGS 1993, S. 21; ROSIGKEIT 1995, S. 242. 

1 1 2 Vgl. LAMMERT 1994a, S. 163; BLOCK 1996, S. 23. 
1 1 3 Vgl. BLOCK 1996, S. 23. 
1 1 4 Vgl. HAUG 1998, S. 27; WILLIAMS 1997, S. 34. 
1 1 5 Vgl. FRÖLICH 1981, S. 71. 
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2.1.3.3 Hörgelder und Benutzungsgebühren 

Um eine möglichst enge Beziehung zwischen Leistung und Ge-
genleistung im Hochschulbereich, also zwischen Inanspruchnahme 
des Bildungsangebots der Hochschule und Höhe der Gebühren zu 
gewährleisten, bietet sich eine Mengenorientierung der Gebühren 
in Form von veranstaltungs- und servicebezogenen Gebühren 
o« 1 1 6 

an. 
Auf diese Weise ist es am besten möglich, Kostenäquivalenz der 

Gebühren zumindest teilweise zu verwirklichen. Ein System aus 
veranstaltungsbezogenen Gebühren würde außerdem ohne weitere 
Regelungen die Flexibilität für individuelle Bildungswege und die 
verschiedensten persönlichen Lebensumstände mit sich bringen.117 

Das zum Teil befürchtete Phänomen des Schwarzhörens, wenn 
keine Zugangskontrolle stattfindet, ist irrelevant, solange entweder 
in Prüflings- oder Studienordnungen die Belegung einer bestimm-
ten Anzahl von Veranstaltungen vorgeschrieben ist und von den 
Studierenden nachgewiesen werden muß, oder wenn im Rahmen 
von Kreditpunktesystemen Leistungsnachweise zu den meisten 
Einzelveranstaltungen erbracht werden müssen118. 

Hörgelder für einzelne Veranstaltungen würden auch am besten 
die Schaffung  von Anreizen für einzelne Dozenten ermöglichen119, 
allerdings nur, wenn das Studienprogramm nicht im Detail fixiert 
ist, sondern ausreichende Wahlmöglichkeiten vorhanden sind. 
Dagegen kann eingewendet werden, daß solche Anreize für die 
Dozenten sich lediglich in stärkerer „Lobbytätigkeit" der einzelnen 
Fachvertreter zur möglichst weitgehenden Verankerung ihrer je-
weiligen Veranstaltungen im Pflichtprogramm des Studiengangs120 

1 1 6 Vgl. TIETZEL/BEEK/MCJLLER 1998, S. 152. 
1 1 7 Vgl. MERTENS/VIJLDER O.J., S. 7. 
1 1 8 Vgl. STIFTERVERBAND/CHE 1998, S. 10. 
1 1 9 Vgl. KRONBERGER KREIS 1993, S. 34; MÜLLER-RÖSKE 1983, S. 217; 

ENGELS 1989, S. 118. Solche monetären Anreize sind allerdings mit dem derzeiti-
gen Organisationssystem der Hochschulen in Deutschland nicht ohne weiteres 
kompatibel; vgl. SCHWANITZ 1999. Siehe dazu auch Kapitel D.I I I . 

1 2 0 Vgl. KONEGEN-GRENIER 1989, S. 54; BLOCK 1984, S. 129f. 
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I.  Ordnungspolitische  Bewertung  theoretischer  Alternativen  161 

oder in überzogen guter Bewertung von Prüfungsleistungen zur 
Erhöhung der Hörerzahlen äußern würden. 

Benutzungsgebühren für Dienste der Hochschulen, wie die Be-
reitstellung von Bibliotheken oder Informationstechnologie, soll-
ten allerdings gerade nicht „verursachergerecht",  sondern als (in 
der Summe kostendeckende) Pauschalbeiträge (pro Semester) 
erhoben werden, um eine im Interesse des Lernerfolges  wün-
schenswerte intensive Nutzung dieser Angebote nicht negativ zu 
sanktionieren. 

2.1.4 Zusammenfassung: Gebührenbemessung 

Als Fazit aus der Diskussion der Gestaltungsalternativen von 
Studiengebühren läßt sich festhalten, daß die Gebühren 

• grundsätzlich von jeder Hochschule autonom festgelegt wer-
den und die daraus resultierenden Einnahmen ausschließlich 
der Hochschule zustehen sollten, 

• weniger einer Gebühr im finanzwissenschaftlichen  Sinne als 
einem Preis entsprechen, also auch Knappheiten anzeigen 
sollten, 

• deshalb nach Studienfachern und -abschnitten differenziert 
sein sollten, 

• sich auf einzelne Lehrveranstaltungen und sonstige Leistun-
gen der Hochschulen beziehen sollten, 

• in erster Linie der Förderung der Effizienz  des Hochschulbe-
reichs dienen sollten, und 

• deshalb unabhängig von distributiven Zielsetzungen festgelegt 
werden sollten, die statt dessen bei der Refinanzierung be-
rücksichtigt werden müssen121. 

1 2 1 Vgl. BOHLEY 1983, S. 140. Dies entspricht auch der TLNBERGEN-Regel, wo-
nach mit einem Instrument jeweils nur ein wirtschaftspolitisches Ziel angestrebt 
werden sollte; vgl. STRAUBHAAR 1996, S. 55. 
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162 Teil  C: Instrumente  der  Studienfinanzierung 

2.2 (Re-)Finanzierung von Gebühren und Lebensunterhalt 

Von der Gestaltung der finanziellen Relationen zwischen den 
Hochschulen als Bildungsanbietern und den Studierenden als Bil-
dungsnachfragern  grundsätzlich zu trennen ist die Frage, wer letzt-
lich die dadurch entstehenden Belastungen zu tragen hat.122 An der 
Mittelaufbringung könnten beteiligt sein: 

• die Studierenden selbst, 

• deren Familien, insbesondere Eltern, 

• der Staat, 

• zukünftige Arbeitgeber der Studierenden sowie 

• Dritte - Einzelpersonen oder Institutionen - , die einzelne 
Studierende oder Bildung und Wissenschaft insgesamt fordern 
möchten.123 

In der folgenden Betrachtung stehen gemäß des Individualprin-
zips die einzelnen Studierenden im Mittelpunkt: Studierende sind 
erwachsene Bürger, die in die Lage versetzt werden sollten, ihre 
Bildungsentscheidungen selbst - d.h. insbesondere unabhängig 
von der Zustimmung ihrer Eltern - treffen  zu können124. Damit 
fällt auch die Finanzierung der Bildungswünsche grundsätzlich in 
ihre eigene Zuständigkeit.125 In den folgenden Abschnitten sollen 
aber auch Möglichkeiten dargestellt werden, wie die anderen oben 
genannten Personen oder Institutionen den einzelnen Studierenden 
Hilfestellung bei der Mittelaufbringung leisten könnten und soll-
ten. 

1 2 2 Vgl. TIMMERMANN 1985, S. 200. 
1 2 3 Vgl. BARR 1993, S. 723. 
1 2 4 Vgl. DOHMEN 1995a, S. 551; SAGER 1998, S. 32. 
1 2 5 Vgl. SACHVERSTÄNDIGENRAT BILDUNG BEI DER HANS-BÖCKLER-STIFTUNG 

1998b, S. 15. Dem stehen allerdings in Deutschland verfassungs- und familien-
rechtliche Bedenken hinsichtlich des geltenden Unterhaltsrechts entgegen (vgl. 
STEIGER 1989, S. 30), insbesondere wenn mit der individuellen Perspektive auch 
eine Streichung von Steuerfreibeträgen  bei den Eltern verbunden ist (vgl. DOHMEN 
1996b, S. 53). 
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I. Ordnungspolitische  Bewertung  theoretischer  Alternativen  163 

Abbildung 7: Refinanzierungsalternativen 

Finanz-
ströme 

Tax Credit bedeutet Abzug von der Steuerschuld; Steuerabzug meint hier die Abzugs-
fähigkeit der Bildungsausgaben von der steuerlichen Bemessungsgrundlage. 
Quelle: Angelehnt an KONEGEN-GRENIER/WERNER 1996, S. 32. 

Die (Re-)Finanzierungsalternativen sind dafür grob nach dem 
Umfang der Unterstützung (insbesondere von staatlicher Seite) 

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-12-20 23:03:27

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-50842-6



164 Teil  C: Instrumente  der  Studienfinanzierung 

geordnet126: Nach einer kurzen Erörterung des Studentengehalts 
(Abschnitt C.I.2.2.1) werden die Möglichkeiten Bildungsgutschei-
ne (Abschnitt C.I.2.2.2), Stipendien/Subventionen (Abschnitt 
C.l.2.2.3) und Bildungsdarlehen (Abschnitt C.I.2.2.4) ausfuhrlich 
diskutiert. Als weitere Alternativen werden Steuerabzug (Ab-
schnitt C.I.2.2.5) sowie Bildungssparen (Abschnitt C.1.2.2.6) be-
trachtet. Die Analyse der einzelnen Alternativen erfolgt so weit 
wie möglich getrennt, wenn auch hier bereits angemerkt werden 
sollte, daß ein optimales Refinanzierungssystem sich aus mehreren 
Komponenten zusammensetzen sollte127. 

2.2.1 Studentengehalt 

Die Refinanzierungsalternative  Studentengehalt kann hier relativ 
knapp behandelt werden, da sie weniger ein Refinanzierungsin-
strument für ein Gebührensystem ist, sondern besser in ein System 
des Nulltarifs für Hochschulbildung paßt. Grundsätzlich wäre aber 
auch denkbar, an alle Studierenden Transfers  nicht nur zur Finan-
zierung des Lebensunterhalts, sondern auch zur Refinanzierung 
von Studiengebühren zu zahlen. Der Idee des Studentengehalts, 
das in einer den Lebensunterhalt sichernden Höhe festzulegen 
wäre, liegt die Vorstellung zugrunde, daß die Studierenden durch 
das Studium genau wie Arbeitnehmer - oder zumindest wie ein 
Auszubildender in einem Betrieb128 - eine Leistung erbringen, für 
die sie einen Entgeltanspruch haben129. Da sie diese Leistung nicht 
für einen konkreten Arbeitgeber, sondern für die Gesellschaft 

Unterstützung ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit Finanzierungsbeteili-
gung; daraus erklärt sich die unterschiedliche Abfolge der Refinanzierungsalterna-
tiven im Text und in Abbildung 7. 

1 2 7 Vgl. BARR 1993, S. 726. Ein kombiniertes Modell aus Bildungsgutscheinen, 
Bildungsdarlehen und Bildungssparen stellt beispielsweise das Bildungskonto des 
SACHVERSTÄNDIGENRATES BILDUNG BEI DER HANS-BÖCKLER-STIFTUNG dar; 
siehe dazu Abbildung 15 im Anhang S. 440. Auch das Studienbeitragsmodell des 
CHE ist ein um Bildungssparen ergänztes Darlehensmodell, siehe Anhang S. 444, 
Abbildung 19. 

1 2 8 Vgl. GELFERT 1992, S. 324. 
1 2 9 Vgl. OEHLER 1995, S. 33. 
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insgesamt erbringen130, sei das Gehalt dementsprechend durch den 
Staat zu finanzieren. Eine Zahlungspflicht der Studierenden für 
Leistungen der Hochschule ist mit dieser Sichtweise des Studiums 
kaum vereinbar - man müsse „endlich einmal von der schon lange 
nicht mehr zeitgemäßen Vorstellung herunterkommen, daß das 
Studium ein Privileg sei, für das der Nutzer zu zahlen habe"131; 
auch von einem Arbeitnehmer werde nicht erwartet, daß er seinen 
Arbeitgeber für die Zurverfügungstellung  von Arbeitsmitteln be-
zahlt. So wird auch die Finanzierbarkeit eines solchen Systems 
damit begründet, daß sich durch den wegfallenden Zwang zur 
Erwerbsarbeit während des Studiums die Studienzeiten verkürzen 
und entsprechende Ersparnisse132 bei der staatlichen Finanzierung 
der Hochschulen entstehen würden.133 

Dieser Sichtweise kann jedoch kaum zugestimmt werden. 
Selbstverständlich erbringen die Studierenden durch das Studium 
eine Leistung, doch diese Leistung dient zunächst nicht der Wert-
schöpfung innerhalb des Wirtschaftssystems 134, sondern der Pro-
duktion von Humankapital, über das jede/r einzelne Student/in 
selbst grundsätzlich das ausschließliche Verfügungsrecht  hat. Das 
schließt, wie bereits erläutert wurde, die Berücksichtigung externer 
Effekte  des Studiums bei der Hochschulfinanzierung keineswegs 
aus. Einen Dienst für die Allgemeinheit wie etwa der Wehr- und 
Zivildienst stellt das Studium jedoch nicht dar. Entsprechend kann 
das Studentengehalt kein geeignetes Instrument der Studienfinan-
zierung in der Sozialen Marktwirtschaft  sein. 

Allerdings wird in der Literatur teilweise bereits eine eltern-
unabhängige, eventuell sogar rückzahlbare135 Unterstützung zum 

1 3 0 Vgl. DOHMEN 1996a, S. 99; GELFERT 1992, S. 324. 
1 3 1 GELFERT 1992, S. 325. 
11? l J j L Diese Ersparnisse sind allerdings fraglich, wie bereits in Abschnitt 

C.l.2.1.3.2 bei der Frage des Teilzeitstudiums begründet wurde. 
1 3 3 Vgl. GELFERT 1992, S. 324. 
1 3 4 Vgl. PETERS 1996, S.461. 
1 3 5 Vgl. DAXNER 1993b, S. 95; WEISSHUHN 1978, S. 170. 
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166 Teil  C: Instrumente  der  Studienfinanzierung 

Lebensunterhalt während des Studiums als Studentengehalt be-
zeichnet.136 Diese Variante soll jedoch im geeigneten Zusammen-
hang innerhalb des Gliederungspunktes , Stipendien/Subventionen4 

(C.1.2.2.3) untersucht werden. 

2.2.2 Bildungsgutscheine 

Zur Begleichung der Studiengebühren137 kann der Staat den Stu-
dierenden138 Bildungsgutscheine, also verbriefte  staatliche Trans-
ferzahlungen 139 zur Verfügung stellen, um auf diese Weise die 
Vorteile eines freien Bildungsmarktes - insbesondere die Steue-
rung durch die Nachfrage 140 - mit der öffentlichen  Bildungsfinan-
zierung zu verbinden141. Diese sollen nach der Vorstellung der 
meisten Bildungsökonomen - die Grundidee des Bildungsgut-
scheins findet sich erstmals 1791 bei THOMAS PAINE142 - grund-
sätzlich als vinkulierte, also nicht übertragbare143 Namenspapie-
re 144 konzipiert sein, sind aber abgesehen davon in einer Vielzahl 

1 3 6 Vgl. PETERS 1996, S. 461; DAXNER 1996a, S. 231 f. 
1 3 7 Gutscheine können auch auf die Finanzierung des Lebensunterhalts während 

des Studiums ausgedehnt werden, analog zur Finanzierung zusätzlicher Kosten 
beispielsweise fur die Anfahrt  bei Schulgutscheinen; vgl. BLAUG 1985, S. 162. 

Ein Gutscheinsystem kann sich auch auf den gesamten tertiären Bereich 
erstrecken; auf diese Weise würde die Gleichbehandlung von allgemeiner und 
beruflicher  Bildung betont; vgl. FÄRBER 1997, S. 17; LAMMERT 1994a, S. 164. 
Vergleichbare Systeme werden auch für den primären und sekundären Bildungsbe-
reich vorgeschlagen; vgl. STRAUBHAAR 1995, S. 145; LITH 1985, S. 184. 

1 3 9 Vgl. SlEBKE 1993, S. 280. 
1 4 0 Vgl. MATTERN 1997, S. 107. 
1 4 1 Vgl. HÜFNER/SCHRAMM 1984, S. 51; MATTERN 1979, S. 102. 
1 4 2 Vgl. LITH 1985, S. 184; BLAUG 1985, S. 160. Ein Abriß der Geschichte der 

Gutschein-Modelle findet sich bei HAMACHER 1997, S. 67. 

1 4 3 Präzise ausgedrückt muß der Emittent einer Übertragung zustimmen; vgl. 
SlEBKE 1993, S. 286. 

1 4 4 Vgl. LlTH 1985, S. 183. Die Variante übertragbarer  Gutscheine wird am En-
de dieses Abschnitts noch kurz untersucht. 
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von Varianten vorgeschlagen worden145. Die wichtigsten 
Gestaltungsmerkmale betreffen: 

• die Einschränkung der Gültigkeit auf staatliche Hochschulen: 
limitierte vs. nicht limitierte Gutscheine; 

• die Ergänzbarkeit durch eigene Mittel des Gutscheininhabers: 
egalitäre vs. komplementierbare Gutscheine146; 

• die Einkommensabhängigkeit der Gewährung: Gutscheine mit 
vs. Gutscheine ohne Selbstbehalt.147 

Von eher untergeordneter Bedeutung ist dagegen die Frage, ob 
realiter ein Papier ausgestellt wird, das die Studierenden der Hoch-
schule aushändigen und von dieser bei einer staatlichen Stelle 
eingelöst wird, oder ob der Zahler der Studiengebühren den ent-
sprechenden Betrag von seiner Steuerschuld abziehen kann148. Ein 
solcher tax credit ist in der Wirkung dem Gutschein äquivalent, 
vorausgesetzt, es wird an diejenigen Steuerpflichtigen, deren Steu-
erschuld geringer als der tax credit ist, die Differenz  als negative 
Steuer ausgezahlt149, und es treten keine Liquiditätsprobleme durch 
die erst nachträgliche Rückerstattung auf. 

Eine Beschränkung der Gültigkeit  der  Gutscheine  auf staatliche 
Hochschulen würde die Entwicklung eines Bildungsmarktes eher 
behindern als fördern,  vor allem den erwünschten Wettbewerb150 

auch zwischen privaten und staatlichen Institutionen verzerren. 
Von einigen Befürwortern  eines Gutscheinmodells wird sogar 
gefordert,  die Gültigkeit der Gutscheine auf das Ausland auszu-
dehnen, so daß Studierende auch die Studiengebühren einer aus-
ländischen Universität über die ihnen in Deutschland zur Verfu-

1 4 5 Vgl . HENKE 1998, S. 15; HAMACHER 1997, S. 70ff;  JOHNES 1993, S. 122f; 
BLAUG 1985, S. 164; LLTH 1985, S. 193ff. 

1 4 6 Vgl . LlTH 1985, S. 190. 
1 4 7 Vgl . AEBl 1995, S. 207f. 
1 4 8 Vgl. LlTH 1985, S. 191. 
1 4 9 Vgl . KONEGEN-GRENIER/WERNER 1996, S. 34. 
1 5 0 Vgl. BLAUG 1967, S. 34. 
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gung gestellten Gutscheine refinanzieren  könnten.151 Breit einsetz-
bare Gutscheine, die die Wettbewerbsgleichheit zwischen privaten 
und öffentlichen  Hochschulen fördern  würden152, erfordern  in 
jedem Fall zusätzliche Qualitätssicherungsmaßnahmen, etwa in 
Form einer Akkreditierungsagentur, die die Einhaltung von festge-
legten Mindeststandards in den einlösungsberechtigten Institutio-
nen überprüft 153. Allerdings wurde in Teil Β bereits begründet, daß 
die Qualitätssicherung in einem Bildungsmarkt ohnehin als staatli-
che Aufgabe anzusehen ist. 

Die Entscheidung über die Ergänzbarkeit  von Gutscheinen  bein-
haltet eine Abwägung zwischen Effizienz-  und Verteilungszielen 
in der Studienfinanzierung: Egalitäre Gutscheine würden - wie der 
Begriff  bereits signalisiert - bewirken, daß alle Nachfrager  ein 
etwa gleich gutes Bildungsgut erhalten, da alle Hochschulen mit 
dem gleichen Betrag für jede/n Studierende/n auskommen müssen: 
Das Gut Hochschulbildung würde also gleichmäßig über alle In-
teressenten verteilt. Die Effizienzwirkungen  eines solchen Gut-
scheinsystems würden sich aber darauf beschränken, daß die Fi-
nanzierung der Hochschulen auf diese Weise unmittelbar an die 
Anzahl der jeweils immatrikulierten Studierenden gebunden wür-
de.154 Ein Wettbewerb zwischen den Hochschulen könnte nur in 
begrenztem Umfang entstehen, indem die Hochschulen veranlaßt 
würden, mit dem fixierten Budget ein qualitativ möglichst hoch-
wertiges Bildungsgut anzubieten155, um auf diese Weise möglichst 
viele Studierende anzuziehen156. Kosteneinsparungen könnten 
dadurch entstehen, daß keine Planung von Bildungskapazitäten auf 
staatlicher Ebene mit entsprechenden Informationskosten mehr 
notwendig wäre, sondern Hochschulen und Studierende, denen die 
relevanten Informationen größtenteils direkt zur Verfugung stehen, 

1 5 1 Vgl. SCHILY 1995, S. 168; SPÄTH 1997, S. 56. 
1 5 2 Vgl . SCHLAFFKE/WEISS 1996, S. 39; BEHRENS 1995b, S. 143. 
1 5 3 Vgl. MATTERN 1997, S. 110. 
1 5 4 Vgl. BEHRENS 1995a, S. 22; DAXNER 1993a, S. 230f. 
1 5 5 Vgl. BEHRENS 1995a, S. 23. 
1 5 6 Vgl . EWERS 1995b, S. 162. 
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autonom157 ihre eigenen Entscheidungen treffen  könnten.158 Eine 
stärkere Differenzierung  der Studienangebote, die auch Kostenun-
terschiede mit sich bringen würde, wäre jedoch allenfalls durch 
eine Quersubventionierung zwischen Studiengängen innerhalb 
einer Hochschule möglich. Ohnehin wäre angesichts deutlicher 
Kostendifferenzen  zwischen den Studiengängen eine studienfach-
abhängige Dotierung159 der Gutscheine notwendig. 

Kann durch Festbetragsgutscheine auf der Seite der Hochschulen 
zumindest ein Teil der gewünschten Anreizwirkungen erzielt wer-
den160, so besteht fur die Studierenden der einzige Unterschied 
gegenüber dem Nulltarif  in einer Aufhebung der Rationierung 
durch das Hinzutreten privater Anbieter von Hochschulbildung. 
Dies wirft  unmittelbar die Frage der Finanzierbarkeit eines solchen 
Systems auf 161. Anreize, den Nutzen eines Hochschulstudiums 
sorgfältig abzuwägen162, gehen von einem egalitären Gutschein 
nicht aus, da das Studium für die Studierenden weiterhin scheinbar 
kostenlos ist163. Zusätzliche Steuerungswirkungen, wie beispiels-
weise Impulse zur Verkürzung der Studienzeiten, erfordern  ergän-
zende Regelungen164 vor allem in Form einer zeitlichen165 oder 
mengenmäßigen Begrenzung der Gutscheinbereitstellung, die 

1 5 7 Vgl. SCHILY 1994b, S. 227. 
1 5 8 Vgl. LlTH 1985, S. 208ff. 
1 5 9 Vgl. AHONEN 1996, S. 21. BARR schlägt sogar die Ausgabe fachgebundener 

Gutscheine vor, um das Studium einzelner Fächer gezielt zu fordern;  vgl. BARR 
1993, S.723. 

1 6 0 Vgl. DOHMEN 1995b, S. 250; SCHMIDT, H. 1984, S. 165. 

^ Vermutlich müßte die Rationierung auf andere Weise aufrechterhalten  wer-
den (vgl. BLANKART/KRAUSE 1999b, S. 356; SACHVERSTÄNDIGENRAT 1998, 
S. 253; SCHMIDT, H. 1984, S. 165), entweder durch Begrenzung des Kreises der 
Gutschein-Bezugsberechtigten oder durch Kontingentierung der Gutscheine insge-
samt. 

1 6 2 Vgl. STRAUBHAAR 1996, S. 29; WATRIN 1977, S. 15. 
1 6 3 Vgl. KONEGEN-GRENIER/WERNER 1996, S. 35. 

^ Vorgeschlagen wird auch die Möglichkeit einer Barauszahlung von nicht 
verwendeten Gutscheinen bei Unterschreitung der Regelstudienzeit; vgl. SlEBKE 
1993, S. 290. 

1 6 5 Vgl. AHONEN 1996, S. 7. 
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wiederum die individuelle Planung von Bildungswegen erschwe-
ren166. Insgesamt läßt sich somit feststellen, daß ein egalitäres 
Gutscheinsystem durch den Verzicht auf pretiale Lenkung167 die 
von Studiengebühren erwarteten Lenkungs- und Anreizwirkungen 
im Hochschulbereich nur zu einem geringen Teil entfalten kann. 

Erst durch komplementierbare, also von den Bildungsnachfra-
gern durch eigene Zahlungen ergänzbare Gutscheine kann einer-
seits der Effekt  erzielt werden, den Präferenzen  der Nachfrager 
von Hochschulbildung möglichst weitgehend zum Durchbruch zu 
verhelfen 168: Im Hochschulbereich kann dann eine freie Preisbil-
dung169 stattfinden170. Andererseits wird den Nachfragern  der Wert 
des in Anspruch genommenen Gutes verdeutlicht, indem bei der 
Wahl eines über den Mindeststandard hinausgehenden Bildungs-
gutes ein Eigenanteil zu leisten ist. Allerdings wirft  diese Variante 
Chancengerechtigkeitsprobleme auf, denn höherwertige Bildungs-
angebote könnten ohne weitere Fördermaßnahmen nur von Studi-
enbewerbern mit ausreichender finanzieller Leistungsfähigkeit in 
Anspruch genommen werden171. Von einer solchen Gutscheinvari-
ante wird deshalb befürchtet,  daß sie letztlich zu einem nach sozia-

1 6 6 Vgl. HAMACHER 1997, S. 68. 
1 6 7 Vgl. SlEBKE 1993, S. 288. 
168 V g l V o g e l 1972, S. 522. 

^ MÜLLER versucht in einem speziellen Bildungsscheck-Modell die freie 
Preisbildung zu simulieren, indem die Gutscheine den Studienbewerbern nicht 
zeitabhängig, sondern in Form eines Punktekontos zur Verfugung gestellt werden, 
und die einzelnen Fachbereiche einen „Punktepreis" pro Semester festlegen kön-
nen, der den Studierenden von ihrem Punktekonto abgezogen wird. Die Bestückung 
des Punktekontos soll darüber hinaus in Abhängigkeit von der Abiturnote sowie 
anderer Kriterien festgelegt werden. Außerdem soll der Staat den Geldwert eines 
Punktes, der an die Hochschulen ausgezahlt wird, jederzeit verändern können (!). 
Vgl. MÜLLER 1976, S. 31. Dieses Modell hat jedoch nicht mehr allzuviel mit einem 
Gutscheinsystem zu tun, sondern stellt eher ein Stipendienmodell (mit Verwen-
dungsauflage) dar. 

1 7 0 Vgl. ΑΕΒΙ 1995, S. 208. 
1 7 1 Vgl. STRAUBHAAR 1995, S. 146; MATTERN 1979, S. 109; STURN/WOHL-

FAHRT 2000, S. 66. 
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len Schichten differenzierten  Bildungssystem fuhrt. 172 Deshalb 
wird als zusätzliche Maßnahme die Verteilung von kompensatori-
schen Gutscheinen an bedürftige Studierende vorgeschlagen173. Da 
diese Bedürftigkeit  an den finanziellen Verhältnissen der Eltern 
gemessen werden soll, verletzt eine solche Regelung die Grund-
idee einer elternunabhängigen Bildungsentscheidung der Individu-
en. Auch das Konzept des komplementierbaren Gutscheins kann 
deshalb nicht überzeugen. 

Die Frage der einkommensabhängigen  Bereitstellung  von Stu-
diengutscheinen  läßt sich am besten beantworten, indem auf die in 
Teil Β herausgearbeiteten Begründungen fur die staatliche Beteili-
gung an den Studienkosten rekurriert  wird: Dort wurde in Kapi-
tel B.V. abschließend festgestellt, daß sich die staatliche Teilfinan-
zierung in erster Linie mit der Existenz externer Effekte 
rechtfertigen  läßt und nur ergänzend - für Bildungskonsum und 
zum Ausgleich schichtenspezifischer Risikopräferenzen  - auch 
verteilungspolitisch motivierte Finanzierungszuschüsse angezeigt 
sind. Eine wertmäßige Differenzierung  der Gutscheine ist zwar 
denkbar, etwa durch Einbeziehung des Gutscheinwerts in die indi-
viduelle Steuerpflicht der Begünstigten respektive ihrer Familie174 

oder indem die Gutscheine zu einem je nach wirtschaftlicher  Lei-
stungsfähigkeit differierenden  Preis gekauft werden müssen175. Sie 
ist aber unangemessen, da Studierende aus reichem Haus ebenso 
wie sozial schwächere Studierende externe Effekte  durch ihr Stu-
dium erzeugen (können)176. 

1 7 2 Vgl. MATTERN 1997, S. 110; HAMACHER 1997, S. 72; STIGLITZ/SCHÖN-
FELDER 1989, S. 393; WEST 1967, S. 78. 

173 Ygj LITH 1985, S. 215. Der kompensatorische Gutschein kann auch so kon-
zipiert sein, daß er einen nicht komplementierbaren Gutschein ergänzt. Au f diese 
Weise würden Bildungsnachfrager  aus sozial schwächeren Schichten für die Bil-
dungsanbieter attraktiver als andere, da sie absolut höhere Beträge fur das Bil-
dungsgut mitbringen. Die Idee hinter diesem Konzept, das von JENCKS für die 
Schule vorgeschlagen wird, ist die Notwendigkeit einer kompensatorischen Erzie-
hung, die Sozialisationsnachteile ausgleicht. Vgl. LlTH 1985, S. 234ff. 

1 7 4 Vgl. BLAUG 1990, S. 109; STRAUBHAAR 1996, S. 30. 
1 7 5 Vgl. BOHLEY 1983, S. 141. 
1 7 6 Vgl. VAUBEL 1990, S. 77. 
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Grundsätzlich gegen Gutscheine spricht, daß dadurch die uner-
wünschten Umverteilungswirkungen zwischen Akademikern und 
Nichtakademikern, wie sie beim Nulltarif  kritisiert wurden, nicht 
beseitigt werden, denn auch in einem Gutscheinsystem erhalten die 
Nutzer die Leistungen der Hochschulen (je nach Ausgestaltung 
zumindest weitgehend) ohne eigene Finanzierungsbeteiligung. 
Dies ließe sich lediglich vermeiden, wenn die Gutscheine nicht als 
vinkulierte Namenspapiere, sondern als Übertrag- und handelbare 
Inhaberpapiere an jeden Bürger (zweckmäßigerweise mit Errei-
chen der Volljährigkeit) ausgegeben würden, so daß diejenigen, 
die sich gegen ein Studium entscheiden, ihre Gutscheine an dieje-
nigen verkaufen könnten, deren Bildungswünsche über ihr jeweili-
ges Gutscheinkontingent hinausgehen177 (dies würde eine eher 
knappe Gutscheinausstattung voraussetzen). Diese Variante würde 
jedoch einen noch höheren Finanzbedarf  hervorrufen,  da über das 
mindestens erwünschte Hochschulbildungsvolumen - dies setzt 
eine entsprechende Planung voraus - hinaus noch Transfers  an die 
Nichtakademiker erfolgen würden. 

Als Fazit kann festgehalten werden, daß keine Gutscheinvariante 
völlig zu überzeugen vermag, da entweder die allokativen Zielset-
zungen der Gebührenerhebung konterkariert oder Gerechtigkeits-
ziele verletzt werden, sofern das System finanzierbar  bleiben 
soll.178 Allerdings könnte der Gutschein als Übergangslösung179 

bei einer Transformation  des Hochschulbereichs von öffentlicher 
zu privater Finanzierung in Frage kommen180 - dafür spricht auch 
die bessere politische Durchsetzbarkeit181. 

1 7 7 Vgl. SCHMIDT, K.-D. 1984, S. 132. 

^ 7 8 Auch die wenigen empirischen Erfahrungen,  beispielsweise ein Versuch mit 
Schulgutscheinen in Kalifornien, sind wenig ermutigend verlaufen; vgl. MATTERN 
1997, S. 110 und 116ff;  HAMACHER 1997, S. 75f; GLOTZ 1996, S. 84. 

^ Dieser Aspekt wird in Teil D nochmals aufgegriffen. 
1 8 0 Vgl. BLAUG 1967, S. 23. 
1 8 1 Vgl. PETERS 1996, S.460. 
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2.2.3 Stipendien/Subventionen 

Wie bereits mehrfach betont, ist eine staatliche Subventionie-
rung der Studienkosten in erster Linie zur Kompensation externer 
Effekte  des Studiums und nicht aus Gründen der Bedürftigkeit 
geboten182. An dieser Stelle ist nun zunächst zu klären, wer der 
Adressat staatlicher Zahlungen auf der Basis externer Effekte  und 
wonach die Höhe der Zahlungen bemessen sein sollte. Im zweiten 
Teil des Abschnitts wird auf Stipendien zur Finanzierung des Le-
bensunterhalts eingegangen. Ergänzend wird noch die Möglichkeit 
nicht-staatlicher Geldgeber angesprochen. 

Da die externen Effekte  nicht schon durch das Angebot der 
Hochschulen, sondern erst in Folge der Bildungsaktivität der Stu-
dierenden entstehen, sollten die Subventionen grundsätzlich an das 
Individuum gebunden sein. Die tatsächliche Zahlung kann zwar 
unmittelbar an die Hochschulen erfolgen, muß aber direkt durch 
die von den immatrikulierten Studierenden in Anspruch genom-
menen Leistungen der Hochschule fixiert  sein. Dabei wäre es 
denkbar, nur erfolgreich  absolvierte Lehrveranstaltungen auf diese 
Weise zu subventionieren und die Studierenden im Fall des Nicht-
bestehens die Kosten vollständig selbst tragen zu lassen. Dagegen 
spricht allerdings, daß bei vorhandenen Wahlmöglichkeiten inner-
halb des Studienprogramms die Auswahl zu Lasten von als an-
spruchsvoll und schwierig geltenden Lehrveranstaltungen verzerrt 
würde. 

Die Frage nach der Höhe der Subventionen wurde im Rahmen 
der Diskussion der externen Effekte  in Abschnitt B.III. 1.2 bereits 
angesprochen, mit der Schlußfolgerung, daß eine Differenzierung 
nach Studiengängen zwar in der absoluten Höhe sinnvoll ist. Der 
Anteil  der staatlichen Kostenbeteiligung sollte jedoch fur alle Stu-
diengänge gleich sein, da keine Hinweise dafür vorliegen, daß ein 
Studienfach - bezogen auf die Verteilung der Erträge auf das Indi-

1 8 2 Vgl. SIMPSON 1987, S. 704. Die Finanzierungsbeteiligung in Form der 
Übernahme von Kreditausfällen, der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Bildungs-
ausgaben und von Zuschüssen zum Bildungssparen wird in den Abschnitten 
C.1.2.2.4, C.1.2.2.5 und C.I.2.2.6 erläutert. 
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viduum und die Gesellschaft - signifikant höhere externe Effekte 
hervorruft  als ein anderes.183 Wenn die Studiengebühren echte 
Preise sind, heißt das auch, daß die Subventionen als Anteil dieser 
Preise - bei deren Bestimmung die Kosten der Hochschule nur ein 
Faktor sind - bestimmt werden müssen. Im Ergebnis sollen die 
Studierenden subventioniert werden, für die die tatsächlich zu 
zahlenden Gebühren der maßgebliche Kostenfaktor sind. 

Schließlich ist noch zu entscheiden, ob die individuellen Gebüh-
ren jeder Hochschule Bemessungsgrundlage der Subvention sein 
sollten oder ob dazu ein Durchschnitt aller vergleichbaren Ange-
bote gebildet werden sollte. Gegen eine Durchschnittssubventio-
nierung spricht die Schwierigkeit der Ermittlung der relevanten 
Bemessungsgrundlage: Die gewünschte Differenzierung  der An-
gebote in einem Markt für Hochschulbildung erschwert eventuell 
eine Identifizierung „gleicher" Bildungsangebote. Darüber hinaus 
könnte die Subventionierung teurer Bildungsangebote mit einem 
relativ gleichen, absolut aber höheren Betrag auch dadurch ge-
rechtfertigt  sein, daß ein qualitativ besonders hochwertiges Bil-
dungsangebot auch höhere externe Effekte  erzeugt. Dagegen ist 
einzuwenden, daß höhere Studiengebühren einer Hochschule auch 
der Preis für besonders angenehme Studienbedingungen sein könn-
ten - angenehm im Sinne von bequem, nicht von besonders lei-
stungsfÖrdernd  - und daß der Staat mit einer individuellen Kosten-
beteiligung möglicherweise Luxus subventionieren184 statt externe 
Effekte  kompensieren würde. Mit einer Durchschnittssubventio-
nierung185 würden statt dessen alle Studierenden eines Fachs in der 
gleichen Höhe gefördert  werden. Gebührenunterschiede der Hoch-
schulen würden sich so in der Nettobelastung für die Studierenden 

^ Zur Erinnerung: Die empirisch nachgewiesenen, unterschiedlichen Bil-
dungsrenditen für verschiedene Fächer berücksichtigen lediglich monetär erfaßbare 
Bildungserträge und spiegeln daher allenfalls einen Teil der produktivitätssteigem-
den externen Effekte,  nicht aber wohnortbezogene und atmosphärische Effekte 
wider. 

1 8 4 Vgl. PECHMAN 1972, S. S258. 
1 
I O J Vgl. einen ähnlichen Vorschlag zur Dotierung von Bildungsgutscheinen bei 

BEHRENS 1995b, S. 141. 
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besonders stark bemerkbar machen; Hochschulen mit höheren 
Gebühren müßten, um attraktiv für die Studierenden zu bleiben, 
ihre höheren Gebühren durch bessere Qualität ihrer Leistungen 
rechtfertigen.  Auf Hochschulen, deren Angebote aufgrund von 
Ineffizienzen  höhere Kosten bei gleicher Qualität verursachen186, 
würde der Wettbewerbsdruck wirken. 

Schließlich ist noch zu klären, ob die Höhe der Subventionie-
rung auf der Basis externer Effekte  von der Leistungsfähigkeit der 
Studierenden, wie sie sich in studienbegleitenden Leistungskon-
trollen oder Abschlußprüfungen zeigt, abhängig gemacht werden 
sollte. Positive Effekte,  die von besonders leistungsfähigen Studie-
renden auf ihre Kommilitonen ausgehen, sollten von den Hoch-
schulen in ihrer Gebührenpolitik berücksichtigt werden. Diese 
Möglichkeit der Internalisierung ist auch nicht unwahrscheinlich, 
da leistungsfähige Studierende die Kosten einer Hochschule sen-
ken oder bei gleichen Kosten die Qualität des Angebots steigern 
helfen. Wenn man allerdings davon ausgeht, daß von besonders 
begabten Studierenden auch in ihrem späteren Berufs- und Privat-
leben stärkere positive Effekte  auf die Gesellschaft ausgehen, dann 
ist eine leistungsdifferenzierte  Subventionierung187 gerechtfertigt, 
etwa in Form eines zusätzlichen Bonus bei Studienabschluß oder 
auch von weitgehend kostenfreien Studienplätzen für die Abitur-
besten. 

Im Interesse der Chancengerechtigkeit sollte angesichts schicht-
spezifischer Risikopräferenzen  einerseits und sozialisationsbeding-
ter Bildungsferne andererseits die vollständige Übernahme der 
Studiengebühren durch den Staat in einer „Schnupperphase" von 
ein bis zwei Semestern erwogen werden188. Die Studierenden 

1 8 6 Vgl. ERHARDT 1996, S. 309f. 
1 8 7 Vgl. HOLTZMANN 1996, S. 149. So werden beispielsweise auch DAAD-

Stipendien ausschließlich nach Leistungskriterien, ohne Berücksichtigung der 
Bedürftigkeit  vergeben; vgl. SCHWERING 1998, S. 19. 

1 8 8 Vgl. WEISSHUHN 1978, S. 170. Eine ähnliche Schnupperphase wird auch in 
anderen Fördermodellen vorgesehen; vgl. DSW 1996, S. 102. GRÖZINGER schlägt 
eine gebührenfreie  Phase von vier Semestern vor; vgl. GRÖZINGER 1994, S. 86. In 
die gleiche Richtung weist der Vorschlag, Studierende in der frühen Phase des 
Studiums eher auf Basis eines Stipendiums zu fördern  und die Förderung später, 
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könnten sich in dieser Zeit ein Bild sowohl von dem gewählten 
Studienfach als auch von den eigenen Fähigkeiten machen und auf 
diese Weise den Nutzen einer anschließenden Bildungsinvestition 
auf einer besseren Informationsgrundlage  beurteilen.189 

Hilfe zur Finanzierung  des Lebensunterhalts  der Studierenden 
kann zum einen durch Realtransfers  wie subventionierten Wohn-
raum oder verbilligte Mahlzeiten gewährt werden190. Solche Real-
transfers  widersprechen einerseits verteilungspolitischen Zielset-
zungen, da sie allen Studierenden unabhängig von individueller 
Bedürftigkeit  gewährt werden191. Andererseits sind sie oft mit 
Effizienzverlusten  verbunden, da private Anbieter vergleichbare 
Güter kostengünstiger produzieren könnten. Deutlich wird dies 
beispielsweise bei der Bindung der Studentenwerke an das öffent-
liche Dienstrecht. Direkte Transfers  an tatsächlich bedürftige Stu-
dierende sind solchen breit gestreuten Realtransfers,  die lediglich 
an den Studierendenstatus gebunden sind, grundsätzlich vorzuzie-
hen.192 

Das Stichwort ,Bedürftigkeit 4 fuhrt  unmittelbar zur zentralen 
Frage der Diskussion um Hilfen zum Lebensunterhalt: Soll die 
Einkommens- und Vermögenssituation der Studierenden selbst 
relevant sein oder die ihrer Eltern? Bereits in den einleitenden 
Bemerkungen zum Abschnitt Refinanzierung' wurde für eine 
individuelle Perspektive bei der Studienfinanzierung plädiert. 
Erwachsene Menschen sollten bei der Finanzierung ihrer Bil-
dungswünsche nicht auf die zustimmende Förderung ihrer Eltern 
angewiesen sein.193 Natürlich werden die meisten Eltern ihre stu-

wenn der Studienerfolg sicherer ist, auf Darlehen umzustellen; vgl. OECD 1990, 
S. 51. 

1 8 9 Vgl. STIFTERVERBAND/CHE 1998, S. 8; HILMER 1998, S. 331. Dagegen ver-
tritt STIHL die Ansicht, dem Staat werde damit bereits ein zu hohes Investitionsrisi-
ko aufgebürdet;  vgl. STIHL 1997, S. 213. 

1 9 0 Vgl. DOHMEN 1996a, S. 39. 
1 9 1 Vgl. BÄCKER 1977, S. 40; HAUSER/ADAM 1978, S. 38. 
1 9 2 Vgl. ALBRECHT/ZIDERMAN 1995, S. 112; OECD 1990, S. 54. 
1 9 3 Vgl. DAXNER/GEHRING/KUCKERT 1996, S. 151; DSW 1996, S. 92; HAU-

SER/ADAM 1978, S. 20; BÄCKER 1977, S.41. Faktisch reicht die Unterhalts-
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dierenden Kinder nach Kräften unterstützen, dennoch kann der 
Staat nicht aus der Zahlungsfähigkeit der Eltern direkt auf ihre 
Zahlungswilligkeit schließen194, und die meisten Studierenden 
werden davor zurückschrecken, Unterhaltsansprüche gegen ihre 
Eltern gerichtlich durchzusetzen195. Eine elternabhängige staatliche 
Studienförderung  erfordert  darüber hinaus einen nicht unerhebli-
chen Verwaltungsapparat und fuhrt  nahezu zwangsläufig zu Unge-
rechtigkeiten, etwa durch die problematische Abgrenzung von 
elternunabhängig zu fördernden  Studierenden oder durch unter-
schiedliche Gestaltungsmöglichkeiten der Eltern bei der Berech-
nung der Leistungsfähigkeit je nach beruflicher  Position. Studien-
förderung  in Abhängigkeit von Einkommen und Vermögen der 
Eltern kann sogar Anreize setzen, die den eigentlich gewünschten 
diametral entgegenstehen: Eltern, die rechtzeitig Geldbeträge für 
die Studienkosten ihrer Kinder zurückgelegt haben, werden da-
durch sanktioniert, daß ihnen diese Rücklagen als Vermögen ange-
rechnet werden und ihre Kinder deshalb geringere staatliche 
Transfers  erhalten als Kinder anderer Eltern, die einen größeren 
Anteil ihres Einkommens konsumiert haben.196 

Eine Orientierung von staatlichen Hilfen ausschließlich an der 
Situation der Studierenden selbst erscheint deshalb angemes-
sen(er). Da jedoch auch Studierende aus vermögenderen Eltern-
häusern in der Regel noch kein nennenswertes eigenes Vermögen 
und Einkommen haben, würden die üblichen Bedürftigkeitskriteri-
en auf einen Großteil der Studierenden zutreffen  und so unmittel-
bar die Frage der Finanzierbarkeit einer Unterstützung aller in 
diesem Sinne bedürftigen Studierenden aufgeworfen 197. Die Lö-
sung liegt m.E. in einem Darlehens- statt Zuschußsystem für den 

belastung der Eltem in einer typischen Familie fast bis zum Ende der Erwerbsphase 
der Eltern; vgl. OEHLER 1995, S. 32f. 

1 9 4 Vgl. HAUSER/ADAM 1978, S. 10; DOHMEN 1996a, S. 107; TIMMERMANN 
1985, S. 198; BARR 1991, S. 163f. 

1 9 5 Vgl. DOHMEN 1996a, S. 119. 
1 9 6 Vgl. KANE 1998, S. 609; DICK/EDLIN 1997; EDLIN 1993; REYNOLDS 1998; 

S. 108. 
1 9 7 Vgl. DAXNER 1996a, S. 230; DSW 1996, S. 97. 
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Lebensunterhalt während des Studiums198. Dieses Darlehen sollte 
ohne Bedürftigkeitsprüfung  vergeben werden.199 Studierende, die 
freiwillig von ihren Eltern unterstützt würden200, könnten auf das 
Darlehen (gegebenenfalls teilweise) verzichten. Mitnahmeeffekte 
lassen sich durch eine Verzinsung des Darlehens verhindern. Bei 
geeigneter Ausgestaltung berücksichtigt die Finanzierung durch 
Darlehen die zukünftige Leistungsfähigkeit und entspricht damit 
am besten der Zukunftsinvestition Bildung, während Stipendien in 
Abhängigkeit vom Familieneinkommen eine rückwärtsgewandte 
Perspektive einnehmen201. Die detaillierte Ausgestaltung eines 
solchen Darlehens zum Lebensunterhalt (und zur Refinanzierung 
von Studiengebühren) wird im folgenden Abschnitt C.I.2.2.4 noch 
behandelt. 

Um eine Ungleichbehandlung von Studierenden und anderen 
Bürgern zu vermeiden, könnten Studierende aber gleichzeitig 
einen grundsätzlichen Anspruch auf alle allgemeinen Soziallei-
stungen nach den jeweils geltenden Kriterien erhalten. Überhaupt 
sollte Studierenden möglichst kein Sonderstatus eingeräumt wer-
den202, weder in positiver Hinsicht - beispielsweise in der Sozial-
versicherung203 - noch in negativer - beispielsweise Ausschluß 
vom Wohngeld204. GAUGLER/WEBER schätzten 1994 den monetä-
ren Wert des Studierendenstatus, resultierend aus staatlichen Real-

1 9 8 Vgl. SILBER 1983, S. 160. Gegen die Studienförderung  auf Zuschußbasis 
wird außerdem angeführt,  daß auch die Studierenden aus sozial schwächeren 
Familien bezogen auf das Lebenseinkommen letztlich eher zu den leistungsfähige-
ren Personen gehören; vgl. JOHNSON 1972, S. S289. 

1 9 9 Vgl. GRÜSKE 1997, S. 288f. 

Diese Unterstützung könnte steuerlich berücksichtigt werden, siehe dazu 
Abschnitt C.I.2.2.5. 

2 0 1 Vgl. KANE 1997, S. 10; PIES 2000, S. 217. 
2 0 2 Vgl. FÄRBER 1996, S. 172. 
2 0 3 Vgl. HAUSER/ADAM 1978, S. 18 und 32; DOHMEN 1997b, S. 294. 
2 0 4 Vgl. BRÜHL 1989, S. 84; DOHMEN 1996a, S. 38. Der Ausschluß vom als 

Zuschuß gewährten Wohngeld durch die (teilweise) auf Darlehensbasis vergebene 
BAföG-Förderung  wird von einigen Juristen sogar als verfassungswidrig  angese-
hen; vgl. FALLER 1989. 
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transfers und Sonderregelungen einerseits sowie Vergünstigungen 
bei privaten Unternehmen andererseits, auf 1268 DM pro Jahr.205 

Die vor einigen Jahren vorgeschlagenen, zum Teil als Studen-
tengehalt bezeichneten Vorschläge einer elternunabhängigen 
Grundförderung  aller Studierenden206 (Drei-Körbe-Modell der 
Kultusministerkonferenz,  Drei-Stufen-Modell  des Deutschen Stu-
dentenwerks207) beruhen auf einer aufkommensneutralen Neuver-
teilung aller bisher in Deutschland für die Förderung der Studie-
renden aufgewendeten Mittel208 (ohne Ausgaben für die 
Hochschulen).209 Die elternunabhängigen Zuschüsse zum Lebens-
unterhalt werden in diesen Vorschlägen also nicht konzeptionell 
gerechtfertigt,  sondern lediglich damit begründet, daß sie die Stu-
dierenden respektive ihre Eltern insgesamt nicht schlechter stel-
len210, aber transparenter211 und gezielter212 sein sollen als das 
geltende Transfersystem 213. Im Rahmen einer grundlegenden Neu-
orientierung der Studienfinanzierung sollte jedoch gerade unab-
hängig von geltenden Regelungen argumentiert werden. Hier 
spricht, wie dargelegt wurde, vieles für eine elternunabhängige, 
aber grundsätzlich auf Darlehensbasis vergebene Hilfe zum Le-
bensunterhalt214, verbunden mit dem individuellen Anspruch auf 

2 0 5 Vgl. GAUGLER/WEBER 1994, S. 1457. 
2 0 6 Siehe dazu Abbildungen 17 und 18 im Anhang S. 442f. 
2 0 7 Vgl. DSW 1996. 
"70S 

Siehe dazu im einzelnen Abschnitt C.II. 1. 2 0 9 Vgl. DOHMEN 1996a, S. 158. 
2 1 0 Vgl. DOHMEN 1995d, S. 18. 
2 1 1 Vgl. DOHMEN 1996a, S. 96 und 107. 
2 1 2 Vgl. DOHMEN 1996a, S. 105. 
2 1 3 Vgl. DSW 1996, S. 88; STIFTERVERBAND/CHE 1999, S. 16. 
2 1 4 Vgl. DAXNER 1993b, S. 95. DOHMEN schlägt als Alternative einen individu-

ellen, also elternunabhängigen Anspruch der Studierenden auf die notwendigen 
Mittel zum Lebensunterhalt vor, die aber in Abhängigkeit von der finanziellen 
Situation der Eltern zu unterschiedlichen Anteilen als Darlehen und Zuschuß ver-
geben werden sollen (Optionsmodell, siehe Abbildung 16 im Anhang S. 441); vgl. 
DOHMEN 1996a, S. 220. Ähnlich bereits früher  der Vorschlag von HAUSER/ADAM; 
vgl. HAUSER/ADAM 1978, S. 33. Dagegen enthält das von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN propagierte Konzept des Bundesausbildungsforderungsfonds  (BAFF) 
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180 Teil  C: Instrumente  der  Studienfinanzierung 

allgemeine Sozialleistungen. Auf diese Weise wird auch das Sub-
sidiaritätsprinzip am besten verwirklicht.215 

Neben der staatlichen Förderung könnten auch Dritte anbieten, 
Studierende bei der Finanzierung der Studiengebühren sowie des 
Lebensunterhalts zu unterstützen. 

Dabei ist zunächst an hochschulunabhängige Stiftungen  zu den-
ken, die begabte Studierende allgemein oder auch das Studium 
bestimmter Fächer aus ihren Mittel fördern  möchten.216 Ob fur die 
finanzielle Förderung Bedürftigkeitskriterien  oder reine Leistungs-
kriterien zur Voraussetzung gemacht werden, kann den Stiftungen 
überlassen bleiben. Möglich wäre aber auch, daß die Hochschulen 
selbst Spenden217 einwerben, die zur Gebührenreduzierung für 
ausgewählte Studienbewerber eingesetzt werden.218 Spenden von 
ehemaligen Studierenden einer Hochschule sind um so eher zu 
erwarten, je besser es der Hochschule gelingt, schon während des 
Studiums, aber auch danach eine Verbundenheit zwischen den 
Alumni und ihrer Alma Mater zu erzeugen und zu pflegen.219 Hier 
haben die deutschen Hochschulen noch Nachholbedarf. 220 Aller-
dings fehlt in Deutschland auch eine spenden- und stiftungs-
freundliche Gestaltung des Steuerrechts.221 

zwar die Forderung nach dem Nulltarif  für die Leistungen der Hochschule; die 
Lebenshaltungskosten sollen aber ausschließlich von den Studierenden selbst 
getragen werden, gegebenenfalls über Kredite aus dem Ausbildungsförderungs-
fonds, in den alle Darlehensnehmer als Solidargemeinschaft  nach dem Studium 
Beiträge leisten; vgl. KUCKERT 1997. 

2 1 5 Vgl. STRAUBHAAR 1995, S. 150. 
2 1 6 Vgl. LITH 1982, S. 13; SACHVERSTÄNDIGENRAT BILDUNG BEI DER HANS-

BÖCKLER-STIFTUNG 1998a, S. 36. Vgl. zur Finanzierung von Hochschulen über 
Stiftungen auch HELBERGER 2000. 

? 17 
Δ ϊ Diese Spenden wären bei den Geldgebern wie direkte Transfers  zugunsten 

einzelner Bildungsnachfrager  steuerlich abzugsfahig; vgl. LITH 1985, S. 261; 
DAXNER 1993a, S. 198. Siehe dazu Abschnitt C.I.2.2.5. 

2 1 8 Vgl. LITH 1982, S.6f. 
2 1 9 Vgl. HARRISON/MITCHELL/PETERSON 1995. 
2 2 0 Vgl. WATRIN 1984, S. 252. Vgl. dazu auch RONGE/MASCHKE 1994; HÖNES 

1998, S. 91. 
2 2 1 Vgl. LANGE 1997a, S. 11; WOLL 1992, S. 340; HRK 1996, S. 28. 
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I. Ordnungspolitische  Bewertung  theoretischer Aternativen  181 

Darüber hinaus könnte es für zukünftige Arbeitgeber  der Studie-
renden attraktiv sein, sich an den Studienkosten zu beteiligen, 
wenn sich die/der Geforderte  im Gegenzug verpflichtet,  nach dem 
Studium eine gewisse Zeit in dem fordernden  Unternehmen tätig 
zu sein222. Auf diese Weise könnten beispielsweise Studierende, 
die ihre persönlichen Qualitäten bereits durch eine im Unterneh-
men absolvierte Lehre unter Beweis gestellt haben, aber zusätzli-
che Qualifikationen erreichen möchten, an das Unternehmen ge-
bunden werden; die Studienfinanzierung wird so zum Personal-
entwicklungsinstrument.223 In Deutschland ist beispielsweise die 
Ausbildung für die gehobene Beamtenlaufbahn im öffentlichen 
Dienst, die ein Fachhochschulstudium beinhaltet, in vergleichbarer 
Weise organisiert.224 Möglichkeiten, die Kosten des Studiums 
„abzuarbeiten", wären auch innerhalb der Hochschule selbst oder 
durch einen Sozialdienst denkbar.225 Um den Studierenden nicht 
jede Möglichkeit zur Auswahl eines anderen Arbeitgebers zu 
nehmen, könnten Vereinbarungen getroffen  werden, daß das Sti-
pendium nachträglich in ein Darlehen umgewandelt oder durch 
den neuen Arbeitgeber abgelöst wird, wenn nach dem Studienab-
schluß die ursprüngliche Verpflichtung nicht erfüllt  wird.226 

2 2 2 Vgl. MATTERN 1979, S. 86; ZÖLLER 1983, S. 54; LITH 1985, S. 259. 
EEKHOFF/ENSTE/WEHMEIER machen einen vergleichbaren Vorschlag für die be-
triebliche Ausbildung, deren Ausbildungsvergütungen ihrer Meinung nach „offen-
sichtlich über der Grenzproduktivität der Auszubildenden" liegen; vgl. ΕΕΚ-
HOFF/ENSTE/WEHMEIER 1997, S. 331. 

2 2 3 Vgl. KONEGEN-GRENIER 1994, S. 43. 
994 

Auch die duale Ausbildung im tertiären Bereich, wie sie insbesondere in 
Baden-Württemberg möglich ist (vgl. DREWS 2000, S. 75), folgt diesem Muster; 
vgl. KRAMER 1994; FRACKMANN/WEERT 1993, S. 77; KRAMER 1996. Darüber 
hinaus gibt es vielfaltige Formen eines berufsintegrierten  Studiums; vgl. KONEGEN-
GRENIER 1994. 

2 2 5 Vgl. ALBRECHT/ZIDERMAN 1995, S. 114ff;  SIMPSON 1987, S. 711. 
2 2 6 Vgl. LlTH 1983d, S. 112. Eine ausführliche Analyse entsprechender vertrag-

licher Konstruktionen findet sich bei HEINZEL 1996. 
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182 Teil  C: Instrumente  der  Studienfinanzierung 

2.2.4 Bildungsdarlehen 

In Teil Β wurde bereits ausgeführt,  daß Humankapitalinvestitio-
nen grundsätzlich wie Sachkapitalinvestitionen durch Kreditauf-
nahme finanziert  werden könnten227, daß aber der Kreditmarkt 
aufgrund der Besonderheiten des Humankapitals versagt, wenn 
nicht zusätzlich staatliche Eingriffe  erfolgen. In diesem Abschnitt 
soll nun näher untersucht werden, wie Bildungsdarlehen zur Fi-
nanzierung der Studiengebühren sowie des Lebensunterhalts wäh-
rend des Studiums und anderer Studiennebenkosten228 ausgestaltet 
sein können und welche Variante(n) in die Hochschulfinanzierung 
im Sinne des Leitbilds der Sozialen Marktwirtschaft  passen. Die 
wichtigsten Gestaltungsfragen betreffen 

• den Darlehensgeber: private Kreditinstitute oder öffentliche 
Institutionen; 

• die Form der Darlehenstilgung: konventionelles Darlehen oder 
einkommensabhängige Tilgung; 

• die Verteilung des Ausfallrisikos:  innerhalb der Kreditnehmer-
gemeinschaft, Übernahme durch den Staat, Beteiligung der 
Hochschulen; 

• die Verzinsung: marktgerechte Zinsen oder (teilweise) Zins-
subventionierung. 

Für private Banken als Bildungsdarlehensgeber  wird zum einen 
das bei ihnen vorhandene Know-how angeführt.  Die Vergabe von 
Krediten gehört zu den Standardaufgaben von Kreditinstituten; die 
Abwicklung der Bildungsdarlehen könnte von ihnen kostengünstig 
übernommen werden229 - auch indem Wettbewerb zwischen den 
Bildungsdarlehensgebern entstünde230. Zum anderen würde auch 

2 2 7 Vgl. FÄRBER 1996, S. 171. 
2 2 8 Vgl. KUNA 1983, S. 87; HÄUSER 1981, S. 293; STRAUBHAAR 1996, S. 39; 

Zöller 1977, S. 75. 
2 2 9 Vgl. ALBRECHT/ZIDERMAN 1993, S. 77; LITH 1983d, S. 99f. 
2 3 0 Vgl. LITH 1991b, S. 135; STRAUBHAAR 1996, S. 35. 
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. Ordnungspolitische  Bewertung  theoretischer Aternativen  183 

die Mittelaufbringung auf diese Weise privat geschehen231; der 
Staatshaushalt würde durch die Anschubfinanzierung - die Frist, 
bis die Rückflüsse aus der Tilgung die Vergabe neuer Darlehen 
finanzieren - nicht belastet232. Auch wird vermutet, daß die Zah-
lungsmoral gegenüber privaten Darlehensgebern besser sei als 
gegenüber dem Staat.233 Allerdings soll eine Kreditwürdigkeitsprü-
fung, wie Banken sie üblicherweise durchfuhren,  bei Bildungsdar-
lehen gerade nicht entscheidend sein. Im Interesse der Chancenge-
rechtigkeit sollten jedem Studienbewerber, der die formalen 
Voraussetzungen fur ein Studium erfüllt,  die notwendigen Mittel 
zur Deckung der Studienkosten zur Verfugung gestellt werden. 
Auch eine Bedürftigkeitsprüfung  ist nicht notwendig234. 

Eine solche unbürokratische Darlehensvergabe235 würde den 
Verwaltungsaufwand minimieren. Weil außerdem wegen der 
Übernahme von Ausfallbürgschaften  ohnehin staatliche Stellen in 
die Darlehensgewährung involviert wären, sind die Effizienzge-
winne durch eine Übertragung der Kreditvergabe an private Ban-
ken eher fraglich 236. Die Übernahme der Funktion von Bildungs-
darlehensgebern wurde zudem 1985 im Zentralen Kreditausschuß, 
dem Zusammenschluß der deutschen Kreditwirtschaft,  förmlich 
abgelehnt.237 Allerdings erscheint die Abtrennung der Darlehens-
vergabe vom allgemeinen Staatshaushalt sinnvoll238, etwa durch 

2 3 1 Vgl. HAUSER/ADAM 1978, S. 35. 
919 Damit entstehen auch keine Verzerrungswirkungen durch die Zusatzlast ei-

ner höheren Besteuerung; vgl. BARR 1993, S. 722. 
2 3 3 Vgl. STRAUBHAAR 1996, S. 35; LITH/HEMMERT 1982, S. 232. 
2 3 4 Vgl. STIFTERVERBAND/CHE 1998, S. 5; MÜLLER-BÖLING 1995b, S. 8; 

SCHMITT 1983, S. 134. Im Gegensatz dazu MATTERN, die eine Kreditvergabe nur 
in Abhängigkeit vom Einkommen der Eltern vorschlägt; vgl. MATTERN 1979, 
S. 144. 

2 3 5 Vgl. LlTH 1981b, S. 409; STRAUBHAAR 1996, S. 39. 
2 3 6 Vgl. STRAUBHAAR 1996, S. 36. 
2 3 7 Vgl. DSW 1996, S. 129. 
2 3 8 Vgl. DSW 1996, S. 93. 

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-12-20 23:03:27

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-50842-6



184 Teil  C: Instrumente  der  Studienfinanzierung 

die Einrichtung einer Bildungsbank239, allein schon um die not-
wendigen Aufwendungen transparenter zu machen. 

Eine Kreditvergabe direkt durch staatliche Stellen empfiehlt sich 
insbesondere bei spezieller Ausgestaltung  der  Rückzahlung.  Darle-
hen mit konventioneller Rückzahlung (Annuitäten- oder Abzah-
lungsdarlehen) wären für die Studierenden angesichts unsicherer 
Renditen ihrer Bildungsinvestition240 wenig attraktiv und würden 
insbesondere Studierende ohne zusätzliche Finanzreserven von der 
Inanspruchnahme und damit vom Studium abschrecken241. Die 
Tilgung sollte deshalb in Abhängigkeit von der Bildungsrendite, 
also grundsätzlich einkommensabhängig erfolgen. Der Prototyp 
eines solchen Darlehens mit einkommensabhängiger Tilgung wur-
de 1955 von FRIEDMAN vorgeschlagen.242 Auf diese Weise wird 
der höheren Risikoaversion von Studierenden aus sozial schwäche-
ren Haushalten243 und damit dem Ziel der Chancengerechtigkeit 
Rechnung getragen.244 Einer generellen Abschreckungswirkung 

2 3 9 Vgl. SCHWARZ 1999; MCPHERSON 1993b, S. 180; REINHARDT 1983, S. 64; 
KUNA 1979, S. 164. Durch die Nutzung beziehungsweise Umwandlung bestehen-
der Institutionen wie der Deutschen Ausgleichsbank oder den BAfÖG-Ämtern 
könnten dabei Verwaltungskosten gespart werden; vgl. STIFTER VERBAND/CH E 
1998, S. 7 und 25. 

2 4 ^ Aus diesem Grund werden gegen konventionelle Darlehen zur Bildungsfi-
nanzierung sogar verfassungsrechtliche  Bedenken vorgebracht; vgl. STEIGER 1989, 
S. 31. 

2 4 1 Vgl. BARR 1991, S. 160. 
2 4 2 Vgl. FRIEDMAN 1974 (1955), S. 20Iff. In der Praxis wurde als erstes System 

dieser Art 1971 der Yale Tuition Postponement Plan realisiert (vgl. LLTH 1985, 
S. 150). Eine Übersicht über verschiedene vorgeschlagene Modelle findet sich bei 
LITH 1985, S. 145ff. 

2 4 3 Vgl. BARR 1993, S. 721. 
2 4 4 Vgl. STRAUBHAAR 1996, S. 37. Dem Einwand, auch Darlehen mit einkom-

mensabhängiger Tilgung verletzten in erheblichem Umfang das Ziel der Chancen-
gerechtigkeit, da die Studierenden auf diese Weise mit einer schwerwiegenden 
Belastung in das Berufsleben einträten, die ihre Kommilitonen aus reicheren Fami-
lien nicht zu tragen hätten (vgl. ALBERS 1989, S. 186), kann nicht gefolgt werden. 
„Es macht letztlich keinen Unterschied, ob [...] begüterte Eltern ihren studierenden 
Kindern früher  oder später einen Geldbetrag schenken oder ob sie bei preislicher 
Finanzierung der Hochschulausbildung die Ausbildungskosten übernehmen. [...] 
Genauso wenig wird man beklagen wollen, daß wohlhabende Eltern ihren nicht 
akademisch gebildeten Kindern eine Tätigkeit als Selbständige ermöglichen, bei-
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. Ordnungspolitische  Bewertung  theoretischer Aternativen  185 

der Darlehensfinanzierung,  wie sie teilweise befürchtet wird 245 , 
kann eventuell bereits durch eine andere Benennung des Systems 
begegnet werden: MICHAELOWA/MICHAELOWA schlagen aus die-
sem Grund den Begriff  ,Einkommensabhängige Nachfinanzie-
rung' vor 246 ; LITH bezeichnet es als ,Bildungsnießbrauch'247. 

Die ideale Bemessungsgrundlage für die Tilgungsraten wäre das 
bildungsbedingte Mehreinkommen.248 Dieses läßt sich jedoch 
nicht exakt messen249, da das Einkommen auch von anderen Fakto-
ren als der formalen Qualifikation beeinflußt wird. So weist DOH-
MEN darauf hin, daß Akademiker nicht zuletzt deshalb höhere 
Einkommen erzielen, weil sie oft erheblich längere Arbeitszeiten 
aufzuweisen haben als weniger qualifizierte Arbeitnehmer250. Als 
Näherung an das bildungsbedingte Mehreinkommen sollte das 
Einkommen der Absolvent(inn)en nur in dem Maße als Bemes-
sungsgrundlage für die Tilgungsraten dienen, in dem es das 
Durchschnittseinkommen251 - möglichst bezogen auf Arbeitneh-
mer im gleichen Alter - übersteigt252. Unterhalb dieser Einkom-
mensgrenze würde Zahlungsaufschub gewährt. Der Tilgungssatz 
sollte progressiv gestaltet werden, da Absolventen mit höherer 
Leistungsfähigkeit auch relativ höhere Tilgungen tragen können253. 

spielsweise indem sie die Einrichtung eines Ladengeschäfts finanzieren." SACH-
VERSTÄNDIGENRAT 1998, S. 252; vgl. auch FRANZ 1999, S. 12. 

2 4 5 Vgl. DOHMEN 1995b, S. 250. 
2 4 6 Vgl. MICHAELOWA/MICHAELOWA 1995a, S. 256. 
2 4 7 Vgl. LlTH 1983d, S. 98. 
2 4 8 Vgl. KRUEGER/BOWEN 1993, S. 197. 
2 4 9 Vgl. STRAUBHAAR 1996, S. 38. 
2 5 0 Vgl. DOHMEN 1996a, S. 115. 

Vorgeschlagen wird auch eine Orientierung am Durchschnittseinkommen 
der Nichtakademiker; vgl. SCHWIRTEN 1999b, S. 187. 

Daß damit auch andere als Arbeitseinkünfte getroffen  werden, ist akzepta-
bel, da ein höherer Bildungsstand auch diese Einkünfte positiv beeinflussen kann; 
vgl. GRÖZINGER 1994, S. 85. 

2 5 3 Vgl. BARR 1991, S. 157. 
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Die einkommensabhängige Tilgung läßt sich am besten durch 
die Verknüpfung der Darlehensverwaltung mit der Steuerverwal-
tung realisieren254, da hier die notwendigen Daten vorliegen255 und 
die Schuldner sich der Rückzahlung allenfalls durch Auswande-
rung entziehen können256. Dabei sollte grundsätzlich nur das eige-
ne Einkommen des Absolventen oder der Absolventin zur Grund-
lage gemacht werden.257 Wenn ein späterer Ehepartner verpflichtet 
würde, das Bildungsdarlehen des anderen Partners zurückzuzah-
len, würde dies einer negativen Mitgift gleichkommen258. Aller-
dings wäre damit eine gezielte Umgehung der Darlehensrückzah-
lung möglich, wenn ein Ehepartner auf eigene Erwerbstätigkeit 
freiwillig verzichtet259. Deshalb wäre es gerechtfertigt,  daß bei 
einer gemeinsamen Veranlagung der Eheleute und Inanspruch-
nahme des Ehegattten-Splittings der dem nicht selbst verdienenden 
Ehepartner zuzurechnende Einkommensanteil bei entsprechender 
Höhe auch als Bemessungsgrundlage für die Tilgung seines Bil-
dungsdarlehens herangezogen wird.260 Wenn der Verzicht auf 
Berufstätigkeit  durch Kindererziehung bedingt ist, könnte die 
Tilgung für drei Jahre261, also bis zum Einsetzen des gesetzlichen 
Anspruchs auf einen Kindergartenplatz ausgesetzt werden, um 
nicht Frauen, die nach wie vor den Hauptteil der Erziehungsarbeit 
leisten, von vornherein von einem Studium abzuschrecken262. 

2 5 4 Vgl. WILSON 1996, S. 115; STRAUBHAAR 1996, S. 37. 
2 5 5 Vgl. BLANKART/KRAUSE 1999b, S. 354. 
2 5 6 Vgl. ALBRECHT/ZIDERMAN 1993, S. 77. 
2 5 7 Vgl. STIFTERVERBAND/CHE 1998, S. 17. 
2 5 8 Vgl. KRUEGER/BOWEN 1993, S. 197; MATTERN 1979, S. 93; KUNA 1983, 

S. 92; DOHMEN 1999b, S. 140. 
2 5 9 Vgl. STURN/WOHLFAHRT 2000, S. 65. 
2 6 0 Vgl. SCHWIRTEN 1999b, S. 187. Fragwürdig erscheint dagegen die im Mo-

dell des Bundesausbildungsförderungsfonds  (BAFF) vorgeschlagene Orientierung 
der Fondsbeiträge am Einkommen der Eltern (!); vgl. KUCKERT 1997, S. 3; DOH-
MEN 1996a, S. 206. 

FÄRBER schlägt einen Tilgungsaufschub von zwei Jahren vor; vgl. FÄRBER 
1996, S. 174. 

2 6 2 Vgl. MICHAELOWA/MICHAELOWA 1995b, S. 416. 
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Sinnvoll könnte auch ein Zahlungsaufschub fiir  zwei bis drei Jahre 
nach dem Abschluß des Studiums sein, um den Nachholbedarf  von 
während des Studiums aufgeschobenen Konsumwünschen zu 
berücksichtigen263. Spätestens nach 30 Jahren sollte die gegebe-
nenfalls noch übrige Restschuld gestrichen werden264, damit weni-
ger erfolgreiche  Akademiker nicht noch im Rentenalter durch die 
Rückzahlung ihres Bildungsdarlehens belastet sind. 

Dies fuhrt  zur Frage der Verteilung  des Ausfallrisikos.  Die ein-
zelnen Studierenden sollen durch die einkommensabhängige Til-
gung vom Risiko einer Fehlinvestition grundsätzlich entlastet 
werden - allerdings nicht vollständig, denn die Schuld bleibt über 
Jahrzehnte bestehen und muß auch aus nicht bildungsbedingtem 
Einkommen getilgt werden, sofern dieses die relevanten Grenzen 
übersteigt. Ein Risikoausgleich könnte innerhalb der Gruppe aller 
Kreditnehmer erfolgen, indem die Tilgung so gestaltet wird, daß 
überdurchschnittlich erfolgreiche  Kreditnehmer mehr als ihre 
eigene Darlehenssumme zurückzahlen, so daß Ausfälle durch 
weniger erfolgreiche  Kreditnehmer auf diese Weise ausgeglichen 
werden.265 

Dies würde einer Kombination des Bildungsdarlehens mit einer 
Versicherung entsprechen266, könnte jedoch dazu fuhren, daß Stu-

2 6 3 Vgl. GRÖZINGER 1994, S. 84; STRAUBHAAR 1996, S. 37; KÜNA 1979, 
S. 179. 

2 6 4 Vgl. KUNA 1979, S. 181; SIMPSON 1987, S. 707. Zum Teil werden aber auch 
Tilgungsfristen von bis zu 40 Jahren vorgeschlagen; vgl. SCHWIRTEN 1999a, 
S. 604. Ein leistungsabhängiger Teilerlaß der Darlehensschuld, wie er zur Zeit beim 
BAföG praktiziert wird, ist dagegen nicht sinnvoll; statt dessen wurde bereits in 
vorangehenden Abschnitt C.1.2.2.3 für eine zusätzliche Studiengebührensubvention 
aufgrund größerer externer Effekte  in Abhängigkeit von den Studienleistungen 
plädiert. Im Modell InvestiF (STIFTERVERBAND/CHE) wird zwar ein leistungsab-
hängiger Teilerlaß vorgeschlagen, von den Autoren selbst aber bezweifelt, daß 
dieses Element in ihr Konzept paßt; vgl. STIFTERVERBAND/CHE 1999, S. 14. 

2 6 5 Vgl. HÄUSER 1981, S. 294; KUNA 1979, S. 187f. 
2 6 6 Vgl. KUNA 1983, S. 91. FRIEDMAN vergleicht diese Art der Risikoverteilung 

mit einer Beteiligungsfinanzierung, bei der der Kapitalgeber (bei einem diversifi-
zierten Portfolio) von einigen Darlehensnehmern mehr als eine Marktverzinsung 
seines Kapitals erhält, bei anderen aber mit Ausfällen rechnen muß; vgl. NERLOVE 
1972, S. S189; BARR 1991, S. 161. Eine Beteiligungsfinanzierung könnte aber noch 
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188 Teil  C: Instrumente  der  Studienfinanzierung 

dierende, die sich ihres Erfolges relativ sicher sind, auf die Inan-
spruchnahme von Darlehen und Versicherung verzichten und es so 
zu adverser Selektion der Darlehensnehmer kommt267. Wenn die 
erfolgreichen  Absolventen aus der Gruppe der Kreditnehmer aus-
scheiden, wird die Versicherungsfunktion  des Darlehens für die 
restlichen Darlehensnehmer um so teurer, so daß letztendlich das 
gesamte Darlehenssystem daran scheitern könnte. Zur Lösung 
dieses Problems könnte die Inanspruchnahme des Darlehens für 
alle Studierenden zur Pflicht gemacht werden268. Dadurch würden 
aber staatliche Mittel in unnötig hohem Umfang gebunden und 
zusätzliche disincentive-Effekte  für die Einkommenserzielung bei 
den Absolventen erzeugt. 

Statt dessen ist eine Übernahme des Ausfallrisikos durch den 
Staat269 als Darlehensgeber zu befürworten 270, der bei der Heran-
ziehung der Studierenden zur Finanzierung ihrer Studienkosten 
auch ihre tatsächliche Leistungsfähigkeit berücksichtigen sollte271. 
Die dafür notwendigen Mittel können als sozialpolitische Ausga-
ben zur Förderung der Chancengerechtigkeit angesehen werden. 
Eine allzu sorglose Inanspruchnahme der Darlehen durch die Stu-
dierenden ist m.E. dadurch nicht zu befürchten, denn eine tatsäch-
liche Befreiung von der Schuld tritt erst nach Ablauf der maxima-
len Tilgungsperiode ein272. Die schrittweise Auszahlung des 
Darlehens ist zweckmäßigerweise an den nachgewiesenen Studi-

eher in der „echten" Akademikersteuer gesehen werden; vgl. ALBRECHT/ZiDER-
MAN 1993, S. 85. 

2 6 7 Vgl. RICHTER 1999, S. 62; KRUEGER/BOWEN 1993, S. 195; DOHMEN 1996a, 
S. 217. 

2 6 8 Vgl. KUNA 1983, S. 86. 
2 6 9 Vgl. MICHAELOWA/MICHAELOWA 1995a, S. 255. 
970 

Dagegen wenden sich BLANKART/KRAUSE; allerdings betrachten sie die so 
erfolgende Subventionierung nur unter Allokations-, nicht unter Distributionsge-
sichtspunkten; vgl. BLANKART/KRAUSE 1999b, S. 357. 

2 7 1 Vgl. SIMPSON 1987, S. 713. 
979 Δ ' Δ Deshalb ist es m.E. auch nicht notwendig, bei teureren Studiengängen die 

Studierenden stärker am Risiko zu beteiligen, um sicherzustellen, daß nur beson-
ders geeignete Studierende diese Studiengänge wählen (vgl. WIGGER/WEIZSÄCKER 
1999, S. 19). 
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enfortschritt  zu binden.273 Darlehensanteile zur Finanzierung des 
Lebensunterhalts sollten nur gewährt werden, wenn der/die Studie-
rende eine einem Vollzeitstudium entsprechende Anzahl an beleg-
ten Semesterwochenstunden nachweist.274 

Auch eine Beteiligung der Hochschulen an den Ausfallrisiken, 
wie sie von einigen Autoren vorgeschlagen wird, um den Hoch-
schulen Anreize zu einer möglichst arbeitsmarktgerechten Gestal-
tung ihrer Bildungsangebote zu geben275, ist nicht nur unnötig -
der Bildungsmarkt setzt genug Anreize fur eine Gestaltung der 
Bildungsangebote gemäß Nachfragerpräferenzen  - sondern sogar 
schädlich, denn eine arbeitsmarktgerechte Qualifikation kann nicht 
das ausschließliche Ziel der Hochschulen sein. 

Eine staatliche Subventionierung  der  Zinsen  für Bildungsdarle-
hen würde zu Mitnahmeeffekten  fuhren 276, wenn die Darlehens-
vergabe nicht an eine aufwendige und selten völlig gerechte Be-
dürftigkeitsprüfung 277 gebunden wird. Sie kann auch mit den in 
Teil Β herausgearbeiteten Rechtfertigungen fur staatliche Finan-
zierungsbeteiligungen an den Bildungskosten - Zinssubventionen 
stellen eine erhebliche Finanzierungsbeteiligung dar278 - nicht 

2 7 3 Vgl. SCHMIDT, H. 1984, S. 167. Eine solche Regelung als zu starke Lei-
stungsorientierung zu bezeichnen - so HAKVOORT zu einer ähnlichen Regelung 
innerhalb des Drei-Stufen-Modells (vgl. HAKVOORT 1996, S. 77), die wohlgemerkt 
keine besonderen Studienleistungen, sondern lediglich ein ordnungsgemäßes Studi-
um zur Grundlage der Förderung macht (vgl. DSW 1996, S. 100) - ist nicht nach-
vollziehbar. 

2 7 4 Entsprechend definiert  die OECD-Bildungsstatistik Teilzeitstudenten als 
jene, die keine staatliche Förderung in Anspruch nehmen; vgl. AHONEN 1996, 
S. 23. 

2 7 5 Vgl. STIFTERVERBAND/CHE 1998, S. 15f; LlTH 1983d, S. 103. 
2 7 6 Vgl. OBERHAUSER 1989, S. 146; SIMPSON 1987, S. 708. 
2 7 7 Der SACHVERSTÄNDIGENRAT BILDUNG BEI DER HANS-BÖCKLER-STIFTUNG 

schlägt sozial gestaffelte  Zinssätze für Bildungsdarlehen vor (vgl. SACHVERSTÄN-
DIGENRAT BILDUNG BEI DER HANS-BÖCKLER-STIITUNG 1998a, S. 47). Dies würde 
aber wieder zum Problem der elternabhängigen Förderung führen. 

2 7 8 Vgl. ALBRECHT/ZIDBRMAN 1993, S. 79; BARR 1991, S. 161; GEW-HAUPT-
VORSTAND 1996, S. 193; SCHEFFLER 1986, S. 476. Eine Zinssubventionierung zum 
Ausgleich der externen Effekte  des Studiums (vgl. MATTERN 1979, S. 90) bei 
gleichzeitiger vollkostendeckender Gebührenberechnung läßt dagegen eine zu 
geringe Beteiligung des Staates an den Kosten des Studiums erwarten. 
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190 Teil  C: Instrumente  der  Studienfinanzierung 

vereinbart werden. Die Verzinsung für Bildungsdarlehen sollte 
deshalb marktüblich sein, aber keine Risikokomponente enthal-
ten279, wie sie ein privater Kreditgeber verlangen würde. Sie sollte 
dem Zins entsprechen, zu dem der Staat sich am Kapitalmarkt 
verschulden280 und auf diese Weise die Bildungsdarlehen refinan-
zieren kann, allenfalls zuzüglich eines geringen Aufschlages für 
Verwaltungskosten. Möglich wäre auch eine Orientierung am 
Leitzins der Zentralbank281. Vorgeschlagen wird statt dessen auch 
eine Indexierung der Schuld mit der Inflationsrate 282. Ein solcher 
Verzicht auf eine reale Verzinsung könnte je nach herrschendem 
Realzinsniveau aber immer noch erhebliche Subventionswirkun-
gen entfalten. 

2.2.5 Steuerabzug 

Da der Staat über das Einkommensteuersystem am Ertrag von 
Bildungsinvestitionen partizipiert283, sollten auch die Aufwendun-
gen für diese Investitionen wie Abschreibungen auf Sachkapital 
oder Werbungskosten für die Erzielung von Arbeitseinkommen284 

vom zu versteuernden Einkommen abzugsfähig sein.285 Bei einem 
Darlehenssystem fallen Entstehung der Investitionskosten und 
tatsächliche Belastung der Studierenden respektive Absolventen 
zeitlich auseinander. Es wäre also wichtig, die Abzugsfahigkeit so 
zu regeln, daß entweder die Studiengebühren selbst abzugsfähig 
sind, wenn sie von den Studierenden ohne Inanspruchnahme des 
Bildungsdarlehens finanziert  werden, oder aber die Tilgungsraten 

2 7 9 Vgl. STIFTERVERBAND/CHE 1998, S. 12; KUNA 1979, S. 178. 
2 8 0 Vgl. OBERHAUSER 1989, S. 144. 
2 8 1 Vgl. KUNA 1983, S. 88; STRAUBHAAR 1996, S. 39. 
2 8 2 Vgl. FÄRBER 1996, S. 171; HÄUSER 1981, S. 294. 
2 8 3 Vgl . TIMMERMANN 1985, S. 177. 
2 8 4 Vgl. RICHTER 1999, S. 58. 
2 8 5 Vgl. EEKHOFF/ENSTE/WEHMEIER 1997, S. 333; DOHMEN 1996a, S. 25; 

SCHMIDT, H. 1984, S. 170; INITIATIVKREIS BILDUNG 1998, S. 8; SCHÖNHERR 1996, 
S. 178f. 
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einschließlich Zinsen das zu versteuernde Einkommen mindern, 
wenn das Studium über ein Bildungsdarlehen finanziert  wurde286. 

Eine Studienfinanzierung ohne Bildungsdarlehen wird in der 
Regel nur durch finanzielle Unterstützung der Eltern zustande 
kommen. Entsprechend sollten auch die Eltern - oder gegebenen-
falls Dritte, die das Studium finanzieren, wie sonstige Verwandte 
oder auch zukünftige Arbeitgeber - die aufgewendeten Beträge 
von ihrem zu versteuernden Einkommen absetzen können287. Zu 
den abzugsfähigen Aufwendungen sollten auch Mittel zählen, die 
den Studierenden von Eltern oder Dritten zur Finanzierung ihres 
Lebensunterhalts zur Verfugung gestellt werden - maximal bis zur 
Höhe des Sozialhilfesatzes. Im Gegenzug müßten Kindergeld, 
Kinderfreibeträge  und sonstige Transfers  oder Steuerermäßigun-
gen, die den Eltern aufgrund studierender Kinder zugute kommen, 
abgeschafft  werden. Dieses Realsplitting288 würde auf der anderen 
Seite implizieren, daß die empfangenen Hilfen zum Lebensunter-
halt bei den Studierenden der Steuerpflicht unterliegen289, wobei 
eine tatsächliche Steuerschuld erst entstünde, wenn die Studieren-
den gleichzeitig noch über eigenes Einkommen verfugen. 

2.2.6 Bildungssparen 

Bildung als Humankapitalinvestition kann als gleichwertig mit 
anderen Formen der Vermögensbildung angesehen werden.290 

2 8 6 Vgl. STIFTERVERBAND/CHE 1998, S. 21; BENTICK 1998, S. 342; 
RICHTER/WIEGARD 1998, S. 15; DOHMEN 1999b, S. 303f. Gegen eine steuerliche 
Abzugsfahigkeit der Tilgungsraten wendet sich KUNA, mit der Begründung, auch 
andere Steuerpflichtige würden bei im Lebensverlauf schwankenden Einkommen 
durch die Progression insgesamt übermäßig hoch belastet; vgl. KUNA 1979, 
S. 196f. Diese Argumentation geht jedoch an der Begründung fur die steuerliche 
Abzugsfahigkeit - dem Charakter der Tilgungsraten als Investitionsaufwendungen 
- vorbei. 

2 8 7 Vgl. LlTH 1985, S. 244. 
2 8 8 Vgl. DOHMEN 1996b, S. 80. 
2 8 9 Vgl. DOHMEN 1999a, S. 371. 
2 9 0 Vgl. STIFTERVERBAND/CHE 1999, S. 12. 
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192 Teil  C: Instrumente  der  Studienfinanzierung 

Deshalb sollte eine staatliche Förderung solcher Investitionen 
mindestens in vergleichbarer Form wie sie für Immobilienvermö-
gen291 oder Altersvorsorge existiert, ermöglicht werden292. Einzah-
lungen der Eltern oder Dritter293 in ein Bildungssparkonto zugun-
sten zukünftiger Bildungsnachfrager  könnten wie die direkten 
Hilfen zur Finanzierung der Kosten des Studiums steuerlich be-
günstigt werden.294 An Familien, deren zu versteuerndes Einkom-
men so niedrig liegt, daß sie von Steuerermäßigungen fur Bil-
dungssparbeiträge gar nicht oder nur teilweise profitieren  würden, 
könnten direkte Transfers  auf das Bildungssparkonto geleistet 
werden.295 Die finanzielle Förderung des Bildungssparens kann in 
erster Linie als Instrument zur Verwirklichung von Chancenge-
rechtigkeit gesehen werden, da es auch weniger finanzkräftigen 
Eltern ermöglicht, ihre Kinder auf ihrem jeweiligen Bildungsweg 
zu unterstutzen." 

Über Auszahlungen aus dem Bildungskonto könnte der/die voll-
jährige Begünstigte grundsätzlich ausschließlich zu Bildungs-
zwecken - also nicht nur fur ein Studium, sondern beispielsweise 
auch für eine Fachschul- oder Meisterausbildung - sowie zum 
Lebensunterhalt während der Bildungsphase verfugen. 297 Die 
Verwendung des Bildungsguthabens kann dabei nicht nochmals 
als Investitionsausgabe geltend gemacht werden. 

Mit entsprechender staatlicher Förderung ist auch zu erwarten, 
daß das Angebot an Bildungssparverträgen und Ausbildungsversi-

2 9 1 Vgl. HRK 1996, S. 36; LÜTHJE 1996a, S. 165. 
2 9 2 Vgl. INITIATIVKREIS BILDUNG 1998, S. 6. Ähnlich eine Forderung von 

BERNINGER, vgl. o.V. 2000b, S. 2. 
2 9 3 Vgl. LÜTHJE 1996a, S. 165. 
2 9 4 Vgl. SACHVERSTÄNDIGENRAT BILDUNG BEI DER HANS-BÖCKLER-STIFTUNG 

1998a, S. 45. 
2 9 5 Vgl. LITH 1982, S. 9. 
2 9 6 Vgl. STIFTERVERBAND/CHE 1999, S. 11. 
2 9 7 Vgl. LÜTHJE 1996b, S. 164; LÜTHJE 1996a, S. 166. Ansonsten müßten sämt-

liche steuerlichen Vergünstigungen und/oder Zuschüsse zurückgezahlt werden. 
LITH schlägt vor, das Guthaben solle wahlweise auch zur Existenzgründung ver-
wendet werden können; vgl. LLTH 1991b, S. 145. 
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cherungen von privaten Kreditinstituten und Versicherungen, wie 
es jetzt bereits existiert298, ausgeweitet und stärker nachgefragt 
wird.299 Ähnlich wie bei Bausparverträgen könnte mit Einzahlung 
eines Teils der Vertragssumme ein Anspruch auf ein zinsgünstiges 
Darlehen entstehen300, und bei Kopplung mit einer Ausbildungs-
versicherung könnte die Versicherung bei Ausfall des Beitragszah-
lers fur die Einzahlung der restlichen Vertragssumme einstehen.301 

Auf diese Weise entstehen mittelfristig Alternativen zur Inan-
spruchnahme des staatlichen Bildungsdarlehens. 

2.2.7 Zusammenfassung: Gebührenrefinanzierung 

Die Organisation des Hochschulsektors in Form eines Marktes 
für Hochschulbildung erfordert  ein System der Gebührenrefinan-
zierung, um die in Teil Β identifizierten Marktversagenstatbestän-
de auszugleichen. Als Ergebnis der Betrachtung alternativer Refi-
nanzierungsinstrumente läßt sich festhalten, daß ein geeignetes 
System aus mehreren Komponenten bestehen sollte: 

• Eine staatliche Subventionierung der Studiengebühren dient 
der Kompensation fur mit dem Studium verbundene externe 
Effekte.  Mangels brauchbarer Meßkonzepte kann der ange-
messene Anteil der staatlichen Finanzierungsbeteiligung nur 
grob geschätzt werden - etwa auf mindestens 50 %3 0 2 . Dabei 
ist eine Differenzierung  nach Studienfächern zwar in der abso-
luten Höhe, nicht aber in der prozentualen Finanzierungsbetei-
ligung sinnvoll. Darüber hinaus sollte eine Differenzierung 
nach Leistung im Studium erfolgen. 

2 9 8 Vgl. KUNZE 1999, S. 11. 
2 9 9 Vgl. LlTH 1983d, S. 113. 
3 0 0 Vgl. LlTH 1991b, S. 145. 
3 0 1 Vgl. KONEGEN-GRHNIER/WERNER 1996, S. 39. 

In der Literatur wird oft nur eine private Kostenbeteiligung von 20 bis 30 % 
für realistisch gehalten; vgl. beispielsweise SCHILY 1993, S. 78; HENKE 1998, 
S. 19. 
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Die übrigen Studienkosten einschließlich des Lebensunter-
halts sind grundsätzlich von den Nachfragern  selbst zu finan-
zieren. Von staatlicher Seite wird dafür ein marktüblich (aber 
ohne Risikoaufschlag) verzinstes Darlehen zur Verfügung ge-
stellt, dessen schrittweise Auszahlung an keine weiteren Be-
dingungen als den Nachweis eines ordnungsgemäßen Studi-
ums geknüpft ist. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt 
einkommensabhängig als Zuschlag zur individuellen Ein-
kommensteuer. 

Die Aufwendungen für das Studium werden steuerlich als 
Investitionskosten betrachtet und mindern dementsprechend 
die steuerliche Bemessungsgrundlage desjenigen, der die Be-
lastungen trägt. Auf diese Weise wird einerseits berücksich-
tigt, daß der Staat über die Einkommensteuer auch an den Bil-
dungserträgen beteiligt ist, andererseits werden Anreize 
sowohl für Eltern von Studierenden als auch für Dritte (wie 
Arbeitgeber oder Stiftungen) gesetzt, sich an den Studienko-
sten zu beteiligen. 

Auch Rücklagen, die Eltern oder Dritte für die spätere Bil-
dungsphase eines Kindes in Form von Bildungssparverträgen 
oder Ausbildungsversicherungen bilden, werden in vergleich-
barer Weise steuerbegünstigt. Der Staat kann zusätzlich 
zweckgebundene Transfers  an diejenigen Familien leisten, die 
aufgrund ihres geringen Einkommens keine steuerbegünstig-
ten Rücklagen bilden können. 

Die Verwirklichung von Chancengerechtigkeit kann verbes-
sert werden, indem für alle Studienbewerber in einer Schnup-
perphase von ein bis zwei Semestern die Studiengebühren 
vollständig übernommen werden. 

Bildungsgutscheine kommen allenfalls als Übergangslösung 
in Frage, da sie die erwünschten Effekte  von Studiengebühren 
zum Teil konterkarieren. 
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3. Akademikersteuer 

Die Akademikersteuer stellt eine von berufstätigen Personen mit 
Hochschulabschluß während ihres ganzen Erwerbszeitraums zu-
sätzlich zu ihren sonstigen Abgaben zu entrichtende Steuer dar.303 

Befürworter  der Akademikersteuer als Instrument der Studienfi-
nanzierung an Stelle von Studiengebühren erkennen an, daß die 
Studierenden durch das Studium eine Sonderleistung empfangen, 
die Nichtakademikern nicht zuteil wird, und daß sie für diese emp-
fangene Leistung auch eine Gegenleistung erbringen sollten304. Im 
Gegensatz zum Steuersystem insgesamt, das Beiträge der Bürger 
zum Staatshaushalt vor allem nach dem Prinzip der persönlichen 
Leistungsfähigkeit erhebt, folgt eine Akademikersteuer eher dem 
Äquivalenzprinzip.305 Allerdings besteht die Äquivalenz nicht auf 
individueller Ebene, wie es durch Studiengebühren möglich wäre, 
sondern bezogen auf die Gesamtheit aller ehemaligen Studieren-
den. Diese erbringen als Solidargemeinschaft  wiederum je nach 
persönlicher Leistungsfähigkeit eine Gegenleistung für die emp-
fangenen Leistungen der Hochschulen.306 

Für die Akademikersteuer spricht vor allem, daß sie distributive 
Gesichtspunkte berücksichtigt, indem eine Umverteilung von im 
Durchschnitt weniger verdienenden Nichtakademikern zu tenden-
ziell besserverdienenden Akademikern verhindert oder wenigstens 

3 0 3 Vgl. K.0NEC3EN-GRENIER/WERNER 1996, S. 35. Zu verschiedenen Möglich-
keiten der Berechnung einer Akademikersteuer siehe PFAFF/FUCHS/KOHLER 1978. 
Grundsätzlich könnte die Steuer als absoluter Betrag, als prozentualer Anteil am 
Bruttoeinkommen oder als prozentualer Anteil an der Steuerschuld definiert  wer-
den. 

3 0 4 Vgl. DAXNER 1996a, S. 216. DAXNER fordert  darüber hinaus auch eine 
Hochschulsteuer für die Unternehmen, die von der staatlich subventionierten 
Grundlagenforschung  profitieren;  vgl. DAXNER 1996a, S. 216f. BARRS Vorschlag 
einer vom Arbeitgeber zu zahlenden zusätzlichen Lohnsteuer für jeden beschäftig-
ten Akademiker geht in die gleiche Richtung; vgl. BARR 1991, S. 163. 

3 0 5 Vgl. ZÖLLER 1983, S. 56; KONEGEN-GRENIER/WERNER 1996, S. 36. 

LANDFRIED schlägt statt dessen einen Aufruf  an alle Bürger mit jährlichen 
Nettoeinkommen über 100.000 D M - die zum großen Teil Akademiker sind - zu 
freiwilligen Spenden fur Wissenschaft und Forschung vor; vgl. LANDFRIED 1998a, 
S. 246. 
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vermindert wird. Auch entstehen wegen der einfachen Berechnung 
keine hohen Verwaltungskosten.307 

Auf eine pretiale Steuerung des Hochschulbereichs im Interesse 
höherer Effizienz  wird aber wie im System des Nulltarifs vollstän-
dig verzichtet308. Das Konzept läßt außerdem offen,  wie Studien-
abbrecher behandelt werden sollten, die unter Umständen eine 
große Menge an kostspieligen Leistungen der Hochschule in An-
spruch genommen, aber keinen Abschluß erworben haben. Eine 
Anknüpfung der Steuerpflicht allein an den Abschluß des Studi-
ums könnte Anreize setzen, ein reguläres Studium zu durchlaufen, 
aber die Abschlußprüfung - je nach Prüfungsordnung vielleicht 
nur in einem Teilbereich - nicht zu absolvieren309. In der Hoffnung 
oder Annahme, mit den während des Studiums nachgewiesenen 
Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt durchaus konkurrenzfähig 
zu sein, könnten sich ehemalige Studierende damit der Akademi-
kersteuerpflicht  entziehen. Andererseits wäre es auch kaum ange-
messen, die Steuerpflicht bereits an eine erste Immatrikulation zu 
knüpfen. Potentiellen Studierenden würde auf diese Weise jegliche 
Möglichkeit zur genaueren Sondierung ihrer Fähigkeiten und In-
teressen genommen, ohne sofort  erhebliche finanzielle Verpflich-
tungen auf sich zu nehmen. 

Gegen die Akademikersteuer wird außerdem angeführt,  daß ein 
progressives Steuersystem auf der Basis jährlicher Einkommen310 

bereits eine Art Akademikersteuer impliziert311. Akademiker tra-
gen durch die progressive Gestaltung des Einkommensteuersy-
stems eine relativ höhere Steuerlast312, da ihre Lebensarbeitszeit 

3 0 7 Vgl. WILSON 1996, S. 115 und 121. 
3 0 8 Vgl. LITH 1985, S. 149. 
3 0 9 Vgl. PFAFF/FUCMS/KOHLLR 1978, S. 207. 

Andere Steuerarten als die Einkommensteuer können aber kompensierende 
regressive Effekte  (bezogen auf das Einkommen) entfalten, so daß das Steuersy-
stem insgesamt annähernd proportional wirkt; vgl. GRÜSKH 1994, S. 92; SACHVF.R-
STÄND1GENRAT 1998, S. 251. 

3 1 1 Vgl. FRANKE 1979, S. 198. 
3 1 2 Vgl. CREEDY 1995, S. 10. 
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. Ordnungspolitische  Bewertung  theoretischer Aternativen  197 

durch die vorangehende Studienzeit kürzer als bei Nichtakademi-
kern ist, so daß sie bei gleichem Lebenseinkommen insgesamt 
einen höheren Steuerbetrag leisten als Nichtakademiker, die früher 
ins Berufsleben eintreten313. FRANKE nennt dies in Anlehnung an 
EGGESIEKER den Ausbildungsprogressionseffekt. 314 Dieses Argu-
ment spricht grundsätzlich auch gegen Studiengebühren als Ge-
genleistung der Akademiker für die Leistungen der Hochschulen, 
wird aber gemildert durch die in Abschnitt C.1.2.2.5 vorgeschlage-
ne steuerliche Abzugsfahigkeit der Studienkosten. Im übrigen 
entstehen ähnliche „Ungerechtigkeiten" aufgrund des Prinzips der 
Jährlichkeit der Besteuerung auch bei anderen Tatbeständen, die 
mit interperiodischen Einkommensschwankungen verbunden 
sind315. 

Insgesamt betrachtet kann die Akademikersteuer schon deshalb 
nicht das Instrument der Wahl in der Studienfinanzierung der So-
zialen Marktwirtschaft  sein, weil sie keinerlei marktwirtschaftliche 
Anreize zu setzen imstande ist316, sondern auf einem Solidarmo-
dell beruht317. Darüber hinaus sprechen verfassungsrechtliche 
Bedenken gegen eine solche Sondersteuer318, da fur Steuern in 
Deutschland grundsätzlich das Nonaffektationsprinzip  gilt319 . 

Abschließend soll noch darauf hingewiesen werden, daß in der 
wissenschaftlichen und öffentlichen  Diskussion oft auch Darle-

3 , 3 Vgl. DlLGER 1998, S. 11 ; TROSTEL 1993, S. 347. 
3 1 4 Vgl. FRANKE 1979, S. 196f. 

Vgl. FRANKE 1979, S. 25. Ähnlich wie eine verlängerte Ausbildung haben 
auch Unterbrechungen der Einkommenserzielung (beispielsweise durch Arbeitslo-
sigkeit oder Kindererziehung) sowie eine Verkürzung der Spanne an Verdienstjah-
ren (durch Erwerbsunfähigkeit  oder Tod) einen Progressionseffekt  zur Folge, der 
nicht mit dem Leistungsfahigkeitsprinzip gerechtfertigt  werden kann; vgl. FRANKE 
1979, S. 119 und 179. 

3 . 6 Dies wird vereinzelt auch als positiv bewertet; vgl. SCHILY 1996, S. 63. 
3 . 7 Vgl. RIESE 1989, S. 19. 
3 1 8 Vgl. BLOCK 1996, S. 25; SCHMIDT 1983, S. 39ff;  HAUSER/ADAM 1978, 

S. 29. 
3 1 9 Vgl. ROLOFF 1968, S. 175; MATTERN 1979, S. 112. Allerdings ist dieses 

Prinzip mittlerweile durch die Ökosteuer durchlöchert. 
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henssysteme mit einkommensabhängiger Rückzahlung als Aka-
demikersteuer bezeichnet werden320 (so beispielsweise das austra-
lische System als ,graduate tax'321). Tatsächlich gibt es Konstruk-
tionen von Darlehenssystemen, die einer Akademikersteuer schon 
relativ nah kommen, indem sie die individuellen Tilgungsraten nur 
teilweise von den persönlich in Anspruch genommenen Hoch-
schulleistungen abhängig machen und starke Solidarelemente 
bezogen auf die Gruppe aller Darlehensnehmer enthalten322. Den-
noch sind Darlehenssysteme und Akademikersteuersysteme grund-
sätzlich analytisch zu trennen323 und sollten in der Diskussion auch 
nicht vermischt werden. 

IL Existierende Hochschulfinanzierungssysteme -
Ein internationaler Vergleich 

Die folgende Betrachtung existierender Hochschul(fmanzie-
rungs)systeme kann kein umfassendes Bild der jeweiligen nationa-
len Gegebenheiten liefern. Dies würde den Rahmen der vorliegen-
den Arbeit sprengen. Dennoch ist es notwendig, die ausgewählten 
Systeme zumindest zu skizzieren, um einerseits das deutsche Sy-
stem an den in Teil Β und Kapitel C.l. herausgearbeiteten Vorga-
ben zu messen, und andererseits, um festzustellen, inwieweit aus-
ländische Systeme als Vorbild im Sinne einer besseren 
Verwirklichung dieser Vorgaben dienen können. 

Wesentliche Aspekte, die fur jedes System dargestellt  werden 
sollen, sind 

• die grundsätzliche Orientierung und Organisation des Hoch-
schulsektors324: privat oder staatlich, 

3 2 0 Vgl. JOHNES 1993, S. 133; LlTH 1985, S. 142. 
3 2 1 Vgl. ALBRECHT/ZIDERMAN 1993, S. 84. 
3 2 2 Vgl. CREEDY 1995, S. 129; DAXNER/GEHRING/KUCKERT 1995. 
3 2 3 Vgl. HAUSER/ADAM 1978, S. 25; ALBRECHT/ZIDERMAN 1993, S. 84. 
3 2 4 Vgl. OEHLER/HORNBOSTEL 1984, S. 146. 
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II  Existierende  Hochschulnanzierungssysteme  199 

• das Verfahren  der Zulassung zum Studium, 

• die Art der Finanzierung: privat oder öffentlich  (Ausmaß der 
staatlichen Finanzierungsbeteiligung und effektive  Belastung 
für die Studierenden), 

• die Bildungsbeteiligung im Hochschulsektor, d.h. der Anteil 
der Bevölkerung, der einen Bildungsgang im Hochschulbe-
reich durchläuft,  allgemein sowie schichtspezifisch. 

Zur Beurteilung  der verschiedenen Systeme soll anschließend 
eingegangen werden auf 

• den Grad der Marktorientierung des Systems, 

• die jeweilige Begründung und Bemessungsgrundlage staatli-
cher Finanzierungsbeteiligungen, 

• Verteilungseffekte  des Systems, insbesondere hinsichtlich der 
Verwirklichung von Chancengerechtigkeit, 

• besondere Problembereiche des jeweiligen Systems sowie 

• die Akzeptanz des Finanzierungssystems in der Bevölkerung. 

Dazu wird zunächst das deutsche System analysiert (C.H.I.). 
Das US-amerikanische System (C.II.2.) wird als erster Ver-
gleichsmaßstab gewählt, weil es als das klassische Beispiel eines 
marktorientierten Hochschulsektors gilt. Die Systeme Australiens 
und Neuseelands (C.11.3.) - hier zusammengefaßt wegen weitrei-
chender Gemeinsamkeiten - sowie der Niederlande (C.II.4.) sind 
deshalb von besonderem Interesse, weil in diesen Ländern erhebli-
che Systemänderungen stattgefunden haben, deren Auswirkungen 
auch international mit einiger Aufmerksamkeit  verfolgt  wurden.325 

Zur Einordnung des Hochschulsektors in das jeweilige nationale Bildungs-
system siehe die graphischen Übersichten zu den Bildungssystemen der betrachte-
ten Länder im Anhang S. 450 bis 454, Abbildungen 25 bis 29. 
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1. Deutschland 

1.1 Darstellung 

Der Hochschulsektor  in Deutschland befindet sich größtenteils 
in öffentlicher  Hand. Von den 349 Hochschulen in Deutschland326 

- darunter fallen Universitäten, Gesamthochschulen, Pädagogische 
Hochschulen, Theologische Hochschulen, Kunsthochschulen, 
Fachhochschulen und Verwaltungsfachhochschulen327 - sind zwar 
76 privat getragen, darunter allein 39 kirchliche Einrichtungen328; 
an diesen privaten Hochschulen sind aber nur rund 40.000 von 
insgesamt über 1,8 Millionen Studierenden, also etwa zwei Pro-
zent immatrikuliert329. 

Die staatlichen Hochschulen fallen grundsätzlich - finanziell wie 
administrativ - in den Verantwortungsbereich der Bundesländer330; 
der Bund beteiligt sich im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 
Hochschulbau an den Kosten größerer Investitionen (Bauten und 
Großgeräte)331 sowie an der Forschungsförderung  und übernimmt 
die direkte Förderung der Studierenden nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz  (BAföG). 

Die einzelnen Hochschulen haben das Recht der Selbstverwal-
tung im Rahmen der Hochschulgesetze der Länder. Dabei ist die 
Organisation als ,Gruppenuniversität' - in Abgrenzung zur frühe-

3 2 6 Vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT 1999, S. 380. 
3 2 7 Vgl. PEISERT/FRAMHEIN 1997, s . 32. 

Im einzelnen setzen sich die privaten Hochschulen zusammen aus 20 Hoch-
schulen der Kirche mit Studiengängen wie Theologie, Religionspädagogik etc., 
acht Hochschulen anderer nichtstaatlicher Träger mit Studiengängen in Humanme-
dizin, Zahnmedizin und Wirtschaftswissenschaften,  19 kirchlichen Fachhochschu-
len für Sozialwesen, 25 Fachhochschulen anderer nichtstaatlicher Träger mit Studi-
enangeboten vor allem in den Bereichen Technik, Informatik,  Chemie, Elektronik, 
Betriebswirtschaft  und Wirtschaftsinformatik  sowie vier Hochschulen unterschied-
licher Träger für Kunst und Gestaltung; vgl. BMBF 1998a, S. 6. 

Vgl. BMBF 1998a, S. 6. Eine Aufschlüsselung der Studierendenzahlen nach 
den einzelnen nichtstaatlichen Hochschulen findet sich in BMBF 1996, S. 107ff. 

3 3 0 Vgl. ALEWELL 1992, S. 15. 
3 3 1 Vgl. PEISERT/FRAMHEIN 1997, S. 54. 
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II.  Existierende  Hochschulfinanzierungssysteme 201 

ren ,Ordinarienuniversität'  - seit dem Ende der 1960er Jahre332 

kennzeichnend fur das bundesdeutsche Hochschulsystem333: Alle 
Mitglieder der Hochschule - also Professor(inn)en,  Studierende, 
wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter(innen) und Assi-
stentinnen sowie sonstige Mitarbeiter(innen) - entsenden jeweils 
als Gruppe Vertreter in die Gremien der Akademischen Selbstver-
waltung. Der Gruppe der Professoren  ist dabei in unmittelbar wis-
senschaftsrelevanten Fragen der Forschung und Lehre sowie der 
Berufung von Hochschullehrern in den universitären Entschei-
dungsgremien die absolute Mehrheit vorbehalten. Die organisato-
rischen Grundeinheiten der Hochschulen sind die Fachbereiche, 
die von einem Fachbereichsrat und einem Dekan geleitet werden. 
Zusätzlich sind fur zentrale Aufgaben zwei Kollegialorgane vorge-
sehen: der Senat tur die laufenden Geschäfte der Hochschule so-
wie das „Parlament" der Hochschule, je nach Landeshochschulge-
setz als Versammlung, Großer Senat, Konzil o.ä. bezeichnet. An 
der Spitze der Hochschule steht ein hauptberuflicher  Leiter (Rek-
tor oder Präsident), der vom Parlament der Hochschule gewählt 
wird und dem ein leitender Verwaltungsbeamter (Kanzler) zur 
Seite steht.334 

Die Planung der Kapazitäten der Hochschulen erfolgt  in einem 
kooperativen Verfahren  von Bund und Ländern.335 Dies stellt al-
lerdings keine Bildungsplanung im Sinne einer staatlichen Steue-
rung der tertiären Bildung dar, sondern die geplanten Ausbil-
dungskapazitäten orientieren sich grundsätzlich an der 
demographischen Entwicklung sowie den erwarteten Abiturien-
tenquoten und der Studierneigung.336 Die Kultus- oder Wissen-

3 3 ^ Die entsprechenden Regelungen finden sich in den seit Ende der 60er Jahre 
entstandenen Hochschulgesetzen der Länder sowie im Hochschulrahmengesetz 
(HRG) von 1976 (und seiner Novellierung von 1985) und wurden durch einige 
verfassungsgerichtliche  Grundsatzentscheidungen modifiziert;  vgl. PEISERT/FRAM-
HEIN 1997, S. 51. 

3 3 3 Vgl. TURNER 1995, S. 46. 
3 3 4 Vgl. PEISERT/FRAMHEIN 1997, S. 51 f; siehe dazu die graphische Darstellung 

in Abbildung 20 im Anhang S. 445. 
3 3 5 Vgl. PEISERT/FRAMHEIN 1997, S. 64. 
3 3 6 Vgl. FRACKMANN/WEERT 1993, S. 87f. 
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202 Teil  C: Instrumente  der  Studienfinanzierung 

schaftsministerien der Länder üben die Budgethoheit337 und die 
Rechtsaufsicht über die öffentlichen  Hochschulen aus. Dazu gehö-
ren insbesondere auch die Personalhoheit und die Genehmigungs-
pflicht für Prüflings- und Studienordnungen sowie für die Einrich-
tung von Studiengängen338. 

Private Hochschulen können staatlich anerkannt werden, wenn 
gewährleistet ist, daß ihr Studienangebot an dem in § 7 HRG339 für 
die staatlichen Hochschulen fixierten Ziel des Studiums ausgerich-
tet ist, die Studienbewerber die Voraussetzungen für die Aufnahme 
in eine entsprechende staatliche Hochschule erfüllen, die hauptbe-
ruflich Lehrenden die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, die 
für entsprechende Tätigkeiten an staatlichen Hochschulen gefor-
dert werden, und die Angehörigen der Einrichtung an der Gestal-
tung des Studiums in sinngemäßer Anwendung der Grundsätze des 
HRG für die Mitwirkung an der Hochschulselbstverwaltung betei-
ligt werden.340 Dieses Gebot der Strukturgleichheit schränkt die 
Spielräume der nichtstaatlichen Hochschulen ein, ist aber der Preis 
für die Vergabe bekannter und akzeptierter Titel.341 Diskriminie-
rungen privater Hochschulen werden beispielsweise in dem Um-
stand gesehen, daß das Beamtenrecht einen Wechsel von Professo-
ren zwischen staatlichen und privaten Institutionen nahezu 
unmöglich macht.342 

Voraussetzung für die Zulassung  zum Studium ist grundsätzlich 
die (Fach)Hochschulreife,  die auch in fachgebundener Form exi-

3 3 7 Vgl. MÜLLER-BÖLING/KÜCHLER 1997, s . 659. 
3 3 8 Vgl. ALEWELL 1992, s . 15f; HERBERGER 1998, S. 123f; ROTHFUSS 1997, 

S. 59. 
3 3 ^ § 7 HRG: Ziel  des Studiums:  Lehre und Studium sollen den Studenten auf 

ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und ihm die dafür erforderlichen  fachli-
chen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden dem jeweiligen Studiengang entspre-
chend so vermitteln, daß er zu wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeit und zu 
verantwortlichem Handeln in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen 
Rechtsstaat befähigt wird. 

3 4 0 Vgl. BMBF 1998a, S. 7. 
3 4 1 Vgl. WEBER 1994, S. 253; PRITCHARD 1992, S. 249. 
3 4 2 Vgl. WELLMANN 1996, S. 30. 

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-12-20 23:03:27

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-50842-6



. Existierende  Hochschulfinanzierungssysteme  203 

stiert und auf vielfaltigen Bildungswegen erreicht werden kann343. 
Daneben gibt es je nach Bundesland unterschiedliche, jedoch eng 
begrenzte Zulassungsmöglichkeiten für beruflich qualifizierte 
Studienbewerber ohne formale Hochschulzugangsberechtigung344. 
Die Zulassung zum Studium erfolgt für die meisten Studienfacher 
durch die Hochschulen, erst bei einer die Kapazität überschreiten-
den Nachfrage erfolgt eine Auswahl nach Abitur-Notendurch-
schnitt. Im Rahmen der Kapazitäten besteht für die Hochschulen 
aber Kontrahierungszwang345. Insbesondere an Fachhochschulen 
existiert ein nahezu flächendeckender örtlicher Numerus Clau-
sus.346 Eignungsprüfungen sind an staatlichen Hochschulen ledig-
lich für Studien in den Fachgebieten Kunst, Musik und Sport üb-
lich347. Die eng begrenzten Möglichkeiten der Hochschulen, 
Studienbewerber nach eigenen Kriterien auszuwählen, werden 
bisher kaum wahrgenommen348. Es bestehen wenig Anreize, die 
Kosten eines Auswahlverfahrens  auf sich zu nehmen, wenn diesen 
zunächst unsichere und vermutlich geringe Effizienzgewinne 
durch eine nur zu einem kleinen Teil selektierte Studierenden-
schaft gegenüberstehen.349 Für eine Reihe von - quantitativ bedeu-
tenden350 - Studiengängen351, für die die Nachfrage bundesweit 

3 4 3 Vgl. dazu die ausführliche Darstellung bei HAMMER 1994. 
3 4 4 Vgl. TURNER 1995, S. 65f. 
3 4 5 Vgl. ROTHFUSS 1997, S. 190; FRACKMANN/WEERT 1993, S. 71. 
3 4 6 Vgl. PEISERT/FRAMHEIN 1997, S. 70. 
3 4 7 Vgl. GlESEKE 1997, S. 465; MlTTER 1996, S. 349. 
3 4 8 Derzeit können die Hochschulen 20 % der Plätze in Numerus-Clausus-

Fächem selbst vergeben, allerdings dürfen die Hochschulen nur unter denjenigen 
Bewerbern wählen, die von der ZVS wegen mangelnder Qualifikation auf eine 
Warteliste gesetzt wurden. Auch von den Hochschulen abgelehnte Kandidaten 
können im folgenden Semester von der ZVS noch der jeweiligen Hochschule 
zugewiesen werden. Vgl. BURTSCHEIDT 2000, S. 39. Deshalb nutzen laut ZVS 
bisher erst 37 von 295 Fakultäten diese Möglichkeit; vgl. MÜLLER 2001, S. 55. 

3 4 9 Vgl. ROTHFUSS 1997, S. 198. 

Insgesamt werden fast die Hälfte aller Studierenden über die ZVS auf die 
Hochschulen „verteilt"; vgl. PEISERT/FRAMHEIN 1997, S. 70. 

Im Sommersemester 2000 sind dies die Studiengänge Architektur, Be-
triebswirtschaftslehre,  Biologie, Haushalts- und Ernährungswissenschaft,  Lebens-
mittelchemie, Medizin, Pharmazie, Psychologie, Rechtswissenschaft, Tiermedizin 
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das Angebot übersteigt, erfolgt  die Bewerbung und Zulassung 
bundeseinheitlich über die Zentralstelle für die Vergabe von Studi-
enplätzen (ZVS).352 Neben der Abitur-Durchschnittsnote (die je 
nach Bundesland des Schulbesuchs mit einem Bonus oder Malus 
versehen wird) ist auch die Wartezeit eines Studienbewerbers fur 
die Zuteilung eines Studienplatzes relevant. Die Verteilung auf die 
den jeweiligen Studiengang anbietenden Hochschulen35j soll zwar 
die Präferenzen  der Studienbewerber berücksichtigen; bei beson-
ders gefragten Hochschulen sind aber in erster Linie soziale Krite-
rien wie die Nähe zum Wohnort der Eltern und nicht etwa fachli-
che Interessen fur die Zuweisung entscheidend^54. Dies wird 
gerechtfertigt  durch die Prämisse, daß grundsätzlich jede Universi-
tät mit jeder anderen gleichwertig ist355 und vor allem auch jeder 
Abschluß in einem bestimmten Fach den gleichen Stellenwert hat, 
unabhängig davon, an welcher Hochschule er erworben wurde 
(Homogenitätsprinzip)356. 

Privaten Hochschulen bleibt es selbst überlassen, Aufnahmekri-
terien - über die Hochschulreife hinaus - zu definieren. Einige 
private Institutionen, insbesondere in der Fachrichtung Wirt-
schaftswissenschaften,  verstehen sich ausdrücklich als Eliteinstitu-
tionen, und die Studienbewerber müssen sich dementsprechend 
einem aufwendigen Auswahlverfahren  unterziehen. Die Hoch-
schulen können durch dieses Verfahren  und ihre überschaubare 

und Zahnmedizin an Universitäten sowie Betriebswirtschaft,  Lebensmittelchemie, 
Psychologie und Wirtschaftsinformatik  an Fachhochschulen; vgl. ZVS-Info Som-
mersemester 2000, S. 4; Einzelheiten siehe Tabelle 8 im Anhang S. 455. 

3 5 2 Vgl. FRACKMANN/WTERT 1993, S. 71. 
3 ^ 3 Ab dem Wintersemester 2000/2001 dürfen die Hochschulen einen Teil der 

Bewerber selbst aussuchen; vgl. http://www.bmbf.de , Seite Hochschulrecht, 
15.3.2000. 

3 5 4 Vgl. MÜLLER-BÖLING/KÜCHLKR 1997, S. 657. ROTHFUSS bezeichnet das 
Zulassungsverfahren  der ZVS deshalb als unvereinbar mit der Wissenschaftsfrei-
heit; vgl. ROTHFUSS 1997, S. 196. 

3 5 5 Vgl. ERHARDT 1999, S.2. 
3 5 6 Vgl. SEIDLER 1999, S.263. 
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II.  Existierende  Hochschulfinanzierungssysteme  205 

Größe Selektions- und Größenvorteile - im Sinne hoher Interakti-
on in kleinen Gruppen - realisieren.357 

Die öffentliche  Hand trägt grundsätzlich die gesamten Kosten 
der staatlichen Hochschulen, wobei die Hochschulen für For-
schungszwecke zusätzlich Drittmittel einwerben können und sol-
len. Die direkten Studienkosten werden jedoch vollständig durch 
den Staat getragen; dabei sind die Hochschulen an das öffentliche 
Haushaltsrecht gebunden358. Die Abschaffung  von Studiengebüh-
ren wurde Ende der 1960er Jahre359 in einer Situation des Mangels 
an akademisch gebildeten Arbeitskräften  beschlossen, um das 
Begabungspotential der Bevölkerung besser auszuschöpfen360, 
später aber vorrangig mit der Förderung der Chancengerechtigkeit 
begründet361. Insgesamt wurden 1998 von Bund und Ländern 
50,03 Mrd. DM fiir  die Hochschulen ausgegeben.362 Die Kosten 
eines Studienplatzes liegen durchschnittlich bei 98.500 DM (pro 
Absolvent), sind aber je nach Fachrichtung sehr unterschiedlich363. 
Die Spanne reicht von 46.200 DM für Rechts-, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften über 116.600 DM für Ingenieurwissenschaf-
ten bis zu 407.800 DM für Humanmedizin.364 

3 5 7 Vgl. WEBER 1994, s . 252ff;  KAPPLER 1994, s . 268f. Die geringe Größe der 
nichtstaatlichen Hochschulen impliziert aber auch eine mangelnde Basis fur Inter-
disziplinarität in Forschung und Lehre; vgl. KONEGEN-GRENIER 1996, S. 152. 

358 VGL FRACKMANN/WEERT 1993, S. 85. Zur administrativen Seite der Hoch-
schulfinanzierung in Deutschland vgl. KARPEN 1989. 

3 5 9 Vgl. HRK 1996, S. 32. Zuletzt wurden 1970 die Prüfungsgebühren  abge-
schafft;  vgl. BLAUG/WOODHALL 1979, S. 337. 

3 6 0 Vgl. SCHMITT 1983, S. 134; FÄRBER 1997, S. 16; BÖTTCHER/HOLTAPPELS/ 
RÖSNER 1988, s . 77; HEISTER 1989, S. 136. 

3 6 1 Vgl. KÖHLER 1992, S. 122; TIMMERMANN 1985, S. 161; WOODHALL 1978, 
S. 51. GRÜSKE sieht explizit die Nivellierung der Erwerbseinkommen als Ziel der 
staatlichen Hochschulfinanzierung an; vgl. GRÜSKE 1994, S. 71. 

3 6 2 Vgl. BMBF 2000a, S. 304. Darin sind die Kosten für die Ausbildung von 
Beamtenanwärtern im öffentlichen  Dienst nicht enthalten; vgl. SCHLEGEL 1996b, 
S. 229. 

3 ^ 3 Unterschiede bestehen auch innerhalb derselben Fachrichtung zwischen den 
Hochschulen; vgl. WISSENSCHAFTSRAT 1997. 

3 6 4 Vgl. IWD 2000c, S. 1. 
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206 Teil  C: Instrumente  der  Studienfinanzierung 

Die Studierenden leisten lediglich je nach Hochschule unter-
schiedliche Sozialbeiträge zur teilweisen Finanzierung der Studen-
tenwerke sowie gegebenenfalls zur Finanzierung der Aufgaben der 
verfaßten Studierendenschaft.  Studiengebühren existieren an staat-
lichen Hochschulen grundsätzlich nicht. Diese „Preisgestaltung" 
kann als Verdrängungswettbewerb gegenüber privaten Institutio-
nen bewertet werden365. In jüngster Zeit gibt es allerdings Vorstö-
ße einiger Bundesländer zur Einfuhrung von Verwaltungsgebühren 
fur die Rückmeldung (Niedersachsen, Berlin)366 sowie von Straf-
gebühren für Langzeitstudierende (Baden-Württemberg)367. Auch 
ein Zweitstudium ist teilweise bereits gebührenpflichtig (Bayern, 
Sachsen).368 

Die Finanzierung nichtstaatlicher Hochschulen ist grundsätzlich 
Angelegenheit ihrer Träger. Die meisten privaten Hochschulen 
erzielen einen nennenswerten Teil ihrer Einnahmen aus Studien-
gebühren369. Die Haupteinnahmequellen sind aber in der Regel die 
Ausstattung durch den Träger (z.T. in Form einer Stiftung, deren 
Erträge der Hochschule zufließen) sowie Spenden von Wirt-
schaftsunternehmen und Privaten370. Eine staatliche Mitfinanzie-
rung sowohl der laufenden Personal- und Sachkosten als auch der 
Investitionskosten ist möglich und findet in unterschiedlichem 
Ausmaß statt: So gibt es vor allem für private Fachhochschulen 
Mitfinanzierungsregelungen,  die noch in den 1950er und 1960er 
Jahren fur die Vorgängerinstitutionen, die dem Schulbereich zuge-
ordnet waren, geschaffen  wurden.371 Dagegen verzichtet bei-

3 6 5 Vgl. SACHVERSTÄNDIGENRAT 1998, S. 248. 
3 6 6 Vgl. MÜLLER-BÖLING 1996b, S. 40. 
3 6 7 Vgl. HERBERGER 1998, S. 137; SEIDLER 1997, S. 640. 
3 6 8 Vgl. BLALEK 2000a, S. 6; Η AUG 1998, S. 1. 

So decken etwa an der WHU Koblenz die Studiengebühren von 7000 DM 
pro Semester 20 % des Ausgabenvolumens; vgl. http://www.whu-koblenz.de/ 
ueberblick.htm, 16.3.2000. Über Spenden werden auch Freiplätze für bedürftige 
Bewerber finanziert;  vgl. WEBER 1994, S. 252f. 

3 7 ^ Hierzu wird kritisch angemerkt, daß die Spendenakquisition erhebliche Res-
sourcen bindet; vgl. WEBER 1994, S. 260. 

3 7 1 Vgl. BMBF 1998a, S. 8. 
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I Existierende  Hochschulfnanzierungssysteme  207 

spielsweise die Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmens-
fuhrung (WHU) in Koblenz vollständig auf staatliche Zuschüs-

372 
se . 

Der Lebensunterhalt während des Studiums373 ist grundsätzlich 
von den Studierenden selbst respektive den für sie unterhalts-
pflichtigen Personen, in der Regel den Eltern, zu finanzieren. Bei 
mangelnder finanzieller Leistungsfähigkeit kann eine staatliche 
Unterstützung nach BAföG beansprucht werden, die unter An-
rechnung eigenen Einkommens sowie des Unterhaltsanspruchs 
gegenüber den Eltern bis zur maximalen Höhe von derzeit 
1.030 DM 3 7 4 gewährt wird; beschlossen ist eine Erhöhung auf 
1140 DM zum 1.4.2001375. Innerhalb der Regelstudienzeit wird die 
Ausbildungsforderung  je hälftig als Zuschuß und als unverzinsli-
ches Darlehen gezahlt; nach Überschreiten der Förderungshöchst-
dauer kann für höchstens zwölf Monate eine Studienabschlußför-
derung in Form eines verzinslichen Darlehens bei der Deutschen 
Ausgleichsbank beantragt werden376. Das System ermöglicht keine 
Berücksichtigung eines Teilzeitstudiums377. Die Rückzahlung des 
Staatsdarlehens beginnt fünf  Jahre nach Ende der Förderungs-

3 7 2 Vgl. BÜRlNG 1995, S. 177; http://www.whu-koblenz.de/ueberblick.htm, 
16.3.2000. 

'ΪΊ'ί J / J Nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft  summieren sich 
die Lebenshaltungs- und Studiennebenkosten fur ein Universitätsstudium auf 
durchschnittlich 102.000 DM (bezogen auf die alten Bundesländer; für die neuen 
Länder ergibt sich ein Wert von 74.900 DM), wobei die Spanne je nach Studien-
fach von 86.600 DM fur ein rechtswissenschaftliches Studium bis zu 122.200 DM 
für ein Studium der Kunstwissenschaft reicht; vgl. IWD 2000b, S. 1. 

3 7 ^ Dieser Höchstsatz gilt für nicht bei den Eltern wohnende, selbst kranken-
versicherungspflichtige  Studierende mit über den Bedarfssätzen liegenden Mietko-
sten in den alten Bundesländern; vgl. BMBF 1999, S. 10. 

3 7 5 Vgl. MÖLLER 2001, S. 1. 
3 7 ^ Im begründeten Einzelfall kann auch eine zweite Ausbildung in dieser Form 

gefördert  werden; vgl. BMBF 1999, S. 22. In Zukunft soll es eine Unterstützung 
zum Studienabschluß noch bis zu vier Semester nach Ende der Förderungshöchst-
dauer geben; vgl. BMBF 2000b, S. 2. 

3 7 7 Vgl. DOHMEN 1996a, S. 121. 
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208 Teil  C: Instrumente  der  Studienfinanzierung 

Höchstdauer378. Das Darlehen ist in Raten von mindestens 200 DM 
in spätestens 20 Jahren zu tilgen, wobei die Tilgung ausgesetzt 
wird, wenn das monatliche Einkommen des Darlehensnehmers den 
Betrag von 1.565 DM unterschreitet. Das Darlehen wird auf An-
trag bei einem Studienabschluß vor Ende der Förderungshöchst-
dauer, bei überdurchschnittlich gutem Abschluß innerhalb von 12 
Monaten nach Ende der Förderungshöchstdauer sowie bei vorzei-
tiger Tilgung teilweise erlassen.379 Die Aufwendungen zur Darle-
henstilgung sind steuerlich nicht absetzbar380. 

1997 wurden insgesamt gut 1,75 Mrd. DM für die Förderung 
von Studierenden an Hochschulen nach BAföG aufgewendet. 
Damit wurden 18,6 % der Studierenden (ohne Studierende an 
Verwaltungsfachhochschulen und Bundeswehrhochschulen) mit 
einem durchschnittlichen Betrag von 610 DM pro Monat geför-
dert.381 Bei durchschnittlichen Ausgaben von 1.263 DM pro Mo-
nat382 mußten also BAfÖG-Empfänger  durchschnittlich noch etwa 
die Hälfte ihrer Lebenshaltungskosten selbst aufbringen. Insgesamt 
wurden damit die indirekten Studienkosten aller Studierenden zu 
etwa zehn Prozent über die staatliche Ausbildungsforderung  finan-
ziert, davon zur Hälfte als unverzinsliches Darlehen. 

Neben der direkten Ausbildungsförderung  existiert allerdings 
noch ein kaum überschaubares System383 ausbildungsbezogener 

3 ^ 8 Die Tilgung des Bankdarlehens beginnt bereits sechs Monate nach Ende der 
Förderungsdauer; vgl. BMBF 1999, S. 23. 

Siehe dazu im einzelnen BMBF 1999, S. 16f. Als Anreize zu einer höheren 
Studienleistung oder schnellerem Studium sind diese Regelungen aber nur bedingt 
geeignet; vgl. MEUSEL 1999, S. 505. 

3 8 0 Vgl. DOHMEN 1996a, S. 24. 
3 8 1 Vgl. DSW/HIS 1998, S. 240. 
3 8 2 Vgl. DSW/HIS 1998, S. 208. Allerdings sind diese durchschnittlichen Aus-

gaben nicht ohne weiteres mit dem notwendigen Bedarf  gleichzusetzen. Der Betrag 
liegt über dem für Sozialhilfeempfänger  zugrundegelegten Bruttobedarf  von 
1.053 DM (vgl. DSW/HIS 1998, S. 193f); es ist jedoch zu berücksichtigen, daß 
Studierende außer ihrem Lebensunterhalt noch Studiennebenkosten wie Fachlitera-
tur und Sozial beitrage finanzieren müssen. 

3 8 3 Vgl. HRK 1996, S. 13. DOHMEN charakterisiert das System als intranspa-
rent, ineffizient  und inkonsistent; vgl. DOHMEN 1995e, S. 418. 
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Transferleistungen 384, das größtenteils den Eltern der Studierenden 
zugute kommt385 und deren Belastung durch die Unterhaltsver-
pflichtung berücksichtigen soll. Die Vielfalt der Transfers,  Steuer-
ermäßigungen und Sonderregelungen kann hier nicht im einzelnen 
erläutert werden386. Insgesamt errechnet DOHMEN für 1997 ein 
Finanzvolumen von 9,6 Mrd. DM fur das ausbildungsbezogene 
staatliche Transfersystem (einschließlich der Leistungen nach 
BAföG). Das entspricht umgerechnet 430 DM pro Monat und 
Studierenden387, also gut einem Drittel der individuellen Studien-
kosten388. Damit würden sich die von den Studierenden oder ihren 
Eltern zu tragenden durchschnittlichen Kosten auf etwa 
10.000 DM pro Studienjahr belaufen. Bei einer durchschnittlichen 

Die Ausbildung ist für diese Transfers  zwar größtenteils nicht leistungsbe-
gründend, wird aber immanent berücksichtigt; vgl. DOHMEN 1996a, S. 19. 

Die dadurch entstehende, weit in das dritte Lebensjahrzehnt hineinreichende 
Abhängigkeit der Studierenden von ihren Eltern wird auch als Postadoleszenz -
eine Art Zwischenstadium von Jugendlichem und Erwachsenem - bezeichnet; vgl. 
GEISSLER 1996, s . 257. BÖTTCHER/HOLTAPPELS/RÖSNER sehen diese Diskrepanz 
zwischen biologischem und juristischem Erwachsensein einerseits und ökonomi-
scher Abhängigkeit von den Eltern andererseits als belastend fur die Studierenden 
an; vgl. BÖTTCHER/HOLTAPPELS/RÖSNER 1988, S. 14 und 224. 

3 8 ^ Eine umfassende Darstellung des Transfersystems bietet DOHMEN 1996a, 
von dem auch die folgende Aufzählung übernommen ist. Im einzelnen können die 
Eltern erhalten: Kindergeld/'-zuschlag, Orts-/Sozialzuschlag für Beschäftigte im 
öffentlichen  Dienst, erhöhte(s) Arbeitslosengeld/-hilfe,  erhöhte Rentenleistungen, 
Berücksichtigung beim Wohngeldanspruch, Kinderfreibeträge  in der Einkommen-
steuer, bei Zuschlagsteuern, in der Vermögensteuer sowie kindbezogene Freibeträ-
ge in der Erbschaft-  und Schenkungsteuer, Haushaltsfreibetrag,  Ausbildungsfreibe-
trag, Unterhaltsfreibetrag,  Sonderausgaben bei kindgenutzter Eigentumswohnung, 
Verkürzung der zumutbaren Belastung nach § 33 EStG, Berücksichtigung von 
Kindern im Rahmen der Beihilfe im öffentlichen  Dienst, Baukindergeld und 
Wohneigentumsförderung. 
Auch den Studierenden fließt unmittelbar eine ganze Reihe von Leistungen zu: 
Stipendien von Studierendenförderungswerken,  die staatlich bezuschußt werden, 
Leistungen der Studentenwerke, Familienmitversicherung und Sondertarife  in der 
gesetzlichen Krankenversicherung, Versicherungsschutz in der Unfallversicherung, 
Anrechnung von Ausbildungszeiten in der Rentenversicherung, teilweise Sozial-
versicherungsfreiheit,  steuerliche Berücksichtigung von Aufwendungen für die 
Berufsausbildung, Hinterbliebenen-/Waisenrente, unter bestimmten Bedingungen 
Anspruch auf Sozialhilfe, Wohngeld und Arbeitslosengeld/-hilfe. 

3 8 7 Vgl. DOHMEN 1996a, S. 89f. 
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210 Teil  C: Instrumente  der  Studienfinanzierung 

Abbildung 8: Bildungsbeteiligung der 18- bis 21jährigen an 
Hochschulen (in %) 

1985 1986 1987 

11 11 11 11 

22 22 22 22 I 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

neue Länder 

1992 1993 1994 1995 1996 

insgesamt 

10 11 11 Ι 

• Fachhochschule 

• Universität • Universität 
20 20 20 

1992 1993 1994 1995 1996 

Quelle: DSW/HIS 1998, S. 62. 

Studiendauer von 5,8 Jahren389 entstehen also allein für den 
Lebensunterhalt Kosten von nahezu 60.000 DM, nicht gerechnet 
die Opportunitätskosten eines über den Grundbedarf  hinausge-
henden, während dieser Zeit zu erzielenden Einkommens. 

3 8 8 Vgl. auch SCHNITZER 1998b, S. 145. 
3 8 9 Vgl. BMBF 1998b, S. 242. 
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Die Bildungsbeteiligung  an Hochschulen, d.h. der Anteil eines 
Altersjahrgangs, der eine Studienberechtigung erwirbt und reali-
siert, ist beginnend mit den 1960er Jahren erheblich angestiegen, 
hat sich aber in den letzten Jahren, wie Abbildung 8 zeigt, bei etwa 
einem Drittel stabilisiert. 

Abbildung 9: Soziale Zusammensetzung der Studierenden-
schaft 1997 

Studierende nach Beruf erw erbstätige 
des Vaters (in %) Bevölkerung (in %) 

Quelle: Eigene Darstellung, Daten aus DSW/HIS 1998 und STATISTISCHES 
BUNDESAMT 1998. 

Die soziale Zusammensetzung der Studierendenschaft,  gemessen 
am Berufsstatus des Vaters390, weicht von der Zusammensetzung 

z u r Problematik der sozialen Klassifizierung anhand des Berufs siehe Ab-
schnitt B.III.3.1. 
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212 Teil  C: Instrumente  der  Studienfinanzierung 

der Bevölkerung in Deutschland allerdings erheblich ab, wie Ab-
bildung 9 zeigt. 

Abbildung 10: Bildungsbeteiligung der 18- bis 21jährigen an 
Hochschulen nach sozialer Herkunft 1996 (in %) 

alte Länder 

48 50 

71 

Bildungsbeteiligungsquote 

neue Länder 73 insgesamt 72 

9 

m 2 

49 51 

gl 
Η niedrig mite) gehoben hoch niedrig mitte) gehoben hoch niedrig mttel gehoben hoch 

12 14 13 

Verteilung der 18-21 jährigen (Summe = 100%) nach sozialer Herkunft  der Eltern 

• Universität • Fachhochschule 

Lesehilfe: 48% aller 18-21 jährigen in den alten Ländern haben Väter, die der niedri-
gen sozialen Herkunftsgruppe  angehören. Von diesen 48% besuchen 5% 
eine Universität und 4% eine Fachhochschule. 

Quelle: DSW/HIS 1998, S. 82. 

Dies resultiert daraus, daß die Bildungsbeteiligung im Hoch-
schulbereich trotz Bildungsexpansion nach wie vor sozialspezi-
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fisch unterschiedlich ist. Abbildung 10 zeigt die sozialspezifische 
Beteiligung der 18- bis 21-Jährigen an den Hochschulen, wobei 
die Klassifizierung der sozialen Schicht ein Konstrukt aus den 
Schichtungskriterien Bildungsabschlüsse, Berufsstatus und Ein-
kommenssituation der Herkunftsfamilie  ist.391 Einzelne Darstel-
lungen der Bildungsbeteiligung nach dem Bildungsabschluß, nach 
dem Berufsstatus und nach dem Einkommen des Vaters bzw. El-
ternhaushaltes finden sich im Anhang (Abbildungen 21 bis 23, 
S. 446 bis 448). 

1.2 Bewertung 

Aus der Darstellung ist bereits deutlich geworden, daß die 
Marktorientierung  des deutschen Hochschulsektors nur äußerst 
gering ist: Die staatlichen Hochschulen unterliegen einer zentralen 
Kapazitätsplanung und dem öffentlichen  Dienstrecht und müssen 
ihre Leistungen im Bereich Studium zum Nulltarif  anbieten, was 
zur Folge hat, daß in vielen Studiengängen die Nachfrage das 
Angebot überschreitet und fast die Hälfte der Studienplätze über 
eine zentrale Rationierungsinstitution vergeben werden muß. Die 
Problematik des Nulltarifs wurde in Abschnitt C.l.l. hinreichend 
erläutert. Private Hochschulen haben, gemessen an den Studieren-
denzahlen, nur einen Marktanteil von zwei Prozent, und auch von 
diesen privaten Institutionen nutzt nur ein Teil den Marktmecha-
nismus zur Abstimmung von Angebot und Nachfrage, indem Stu-
diengebühren erhoben werden. 

Der Staat  finanziert  also die direkten Kosten des Studiums zu 
über 98 % (alle Studienplätze an staatlichen Hochschulen und dazu 
eine Beteiligung an den Kosten der privaten Hochschulen). Dar-
über hinaus wird im Durchschnitt über ein Drittel der Lebenshal-
tungs- und Studiennebenkosten durch den Staat ausgeglichen (auf 
Monatsbasis gerechnet 430 DM Transferleistungen pro Kopf bei 
studentischen Ausgaben von 1.263 DM). Diese staatliche Finan-
zierungsbeteiligung geht weit über das durch externe Effekte, 

3 9 1 Vgl. zur Methodik DSW/HIS 1998, Anhang C. 
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Meritorik, Kapitalmarktversagen und die Förderung der Chancen-
gerechtigkeit zu rechtfertigende  Maß, wie es in Teil Β begründet 
wurde, hinaus. Insbesondere erfolgt  die staatliche Finanzierung 
nicht gezielt: Der Nulltarif  kommt allen Studierenden unabhängig 
sowohl von Leistung als auch von Bedürftigkeit  zugute, und das 
staatliche Transfersystem führt  - vor allem aufgrund seiner Eltern-
orientierung392 - eher zu unerwünschten Verteilungseffekten 393, als 
daß es tatsächlich die Chancen von Kindern aus sozial schwäche-

Abbildung 11: Finanzierungsstruktur nach sozialer Herkunft, 
Anteil der Quellen an den Gesamteinnahmen 
(in %) 

1997 

24 

64 

niedrig mittel gehoben hoch 

Herkunftsgruppe 

13 

32 

23 

11 10 

30 28 

D wm D 
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38 
50 

64 

niedrig mittel gehoben hoch 

Herkunftsgruppe 

E3 Eltern • BAföG H Verdienst • übrige Quellen 

Quelle: DSW/HIS 1998, S. 142. 

3 9 2 Rund zwei Drittel der Transfers  fließen an die Eltern; vgl. DOHMEN 1996a, 
S. 95. 

3 9 3 V g l . DETTLING 2000, S. 10. 
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ren Schichten verbessert. Selbst die direkte Ausbildungsförderung 
nach BAfoG verfehlt  zumindest teilweise ihr Ziel, mangelnde 
finanzielle Leistungsfähigkeit der Eltern auszugleichen. Statt des-
sen werden Finanzierungslücken, die das BAFöG läßt, verstärkt 
durch eigene Erwerbstätigkeit der Studierenden ausgeglichen, wie 
Abbildung 11 verdeutlicht. 

Die Diskussion um Chancengerechtigkeit  wurde in der Bundes-
republik Deutschland besonders in den 1960er Jahren intensiv 
gefuhrt.  Die daraus resultierenden Reformbemühungen im Bil-
dungswesen führten zu einer erheblichen Bildungsexpansion394, 
die auf einer Verbesserung des Bildungsangebots (durch finanziel-
le Förderung und institutionelle sowie curriculare Veränderungen) 
und dem Abbau informationeller  Barrieren durch Bildungswer-
bung beruhte.395 Insbesondere wurden die Erhebung von Studien-
gebühren abgeschafft  und die Angebote der staatlichen Hochschu-
len zunächst erheblich ausgeweitet. 

Als Ergebnis läßt sich eine insgesamt deutlich erhöhte Bildungs-
beteiligung feststellen. Während im Jahr 1960 nur 4,3 % der 19-
bis unter 26jährigen Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutsch-
land studierten, betrug dieser Anteil 1997 29 %3 9 6 . Die gestiegene 
Nachfrage und Nutzung der Bildungsgänge der Sekundarstufe I I 3 9 7 

und der Hochschulen ist der sichtbarste Ausdruck der Bildungsex-
pansion.398 Gleichzeitig hat sich an den sozialspezifischen Unter-
schieden in der Bildungsbeteiligung verschiedener Bevölkerungs-
gruppen nur wenig geändert399, was der „Bildungstrichter" in 

3 9 ^ Der Absolventenanstieg in höheren Bildungsgängen war dabei nur zu einem 
geringen Teil durch demographische Faktoren bedingt; vgl. TESSARING et al. 1990, 
S. 39. 

3 9 5 Vgl. KÖHLER 1992, S. 122; LUTZ 1983, S. 233. 
3 9 6 Vgl. BMBF 1998b, S. 141. 
-ÌQ7 J y / Der Anteil der Abiturienten an allen Schulabgängern stieg von 6,1 % 1960 

auf 36,8 % 1997; vgl. BMBF 1998b, S. 85. 
3 9 8 Vgl. TIPPELT/CLEVE 1995, S. 8. 
3 9 9 Vgl. etwa KLEMM 1996, S. 432f; BÜCHEL/WEISSHUHN 1995, S. 58; KÖHLER 

1992, S. 11; MAYER 1991, S. 313; KOCH-PRIEWE 1991, S. 934; BOLTE/HRADIL 
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216 Teil  C: Instrumente  der  Studienfinanzierung 

Abbildung 12, der die Bildungsbeteiligung in der höchsten und der 
niedrigsten sozialen Herkunftsgruppe  einander gegenüberstellt, 
plakativ deutlich macht. Allerdings sind geschlechtsspezifische, 
regionale und konfessionelle Unterschiede in der Bildungsbeteili-
gung weitgehend verschwunden.400 

Die Kehrseite der Bildungsexpansion besteht darin, daß höhere 
Bildungsabschlüsse immer mehr zur notwendigen, aber gleichzei-
tig zur immer weniger hinreichenden Bedingung fur beruflichen 
Erfolg und damit persönlichen Wohlstand werden401. Durch diese 
Bildungsspirale402 vermindern sich gleichzeitig ständig die Le-
benschancen derjenigen, die mit der Bildungsexpansion nicht 
Schritt halten können403. 

In den Hochschulen machen sich sozialspezifische Unterschiede 
zusätzlich in der Wahl des Studienfaches bemerkbar 4 0 4 So finden 
sich in den Studiengängen Medizin und Rechtswissenschaften 

1988, S. 167; SOMMER 1984a, S. 291. Lediglich die mittleren Schichten haben 
überproportional von der Bildungsexpansion profitiert  (vgl. GEISSLER 1996, 
S. 260). Siehe dazu auch die Graphik zur Hochschulbildungsbeteiligung nach 
beruflicher  Stellung im Zeitablauf in Abbildung 24 im Anhang S. 449. Ähnliche 
Entwicklungen sind in vielen industrialisierten Ländern festzustellen; vgl. 
BLOSSFELD/SHAVIT 1993; für die USA JOHNSTONE 1999, S. 349. Die Arbeitsein-
kommensverteilung zeigt als Ergebnis der Bildungsexpansion sowohl einen höhe-
ren Mittelwert als auch eine stärkere Streuung (vgl. WEISSHUHN/BÜCHEL 1993, 
S. 117), da Bildung nach wie vor eine wesentliche Determinante des Einkommens 
ist (vgl. BLOSSFELD/HANNAN/SCHOMANN 1993, S. 103), oder kurz: „Bi ldung zahlt 
sich aus" (JAGODA 1999, S. 4). 

4 0 0 Vgl. NOLL 1999, S. 9. Deutschland stellt jedoch innerhalb der Europäischen 
Union immer noch das Schlußlicht hinsichtlich der Bildungsbeteiligung von Frauen 
im Hochschulbereich dar; vgl. KNAUTH 1998, S. 33. 

4 0 1 Vgl. SOMMER 1984a, S. 287; BELLMANN/REINBERG/TESSARING 1994, 
S. 13; sowie TIPPELT/CLEVE 1995, S. 153, die dies als das Qualifikationsparadoxon 
bezeichnen. Aus signaltheoretischer Perspektive wird von einer „Inflation der 
Signale" gesprochen; vgl. HOLM-MÜLLER 1998, S. 420. 

4 0 2 Vgl. GEISSLER 1996, S. 256. 
4 0 3 Vgl. ETZOLD 1997, S. 42. 
4 0 4 Vgl. MEULEMANN 1991; KÖHLER 1992, Teil II. Insbesondere die Fachhoch-

schulen können als klassische Aufstiegsinstitutionen gesehen werden; vgl. BEH-
RINGER/JESCHEK 1993, S. 49. 
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II.  Existierende Hochschulfìnanzierungssysteme  217 

Abbildung 12: Bildungstrichter 4 0 5 - Schematische Darstellung 
sozialer Selektion (bezogen auf Daten aus 1996) 

Kinder aus hoher sozialer Herkunftsgruppe 

Schwelle 2 
gymnasiale Oberstufe Schwelle 4 

Hochschulzugang 

Ubergangs-
quote 84% 

100 Kinder 

86% 

84 Kinder 72 Kinder 

Kinder aus niedriger sozialer Herkunftsgruppe 

Schwelle 2 
gymnasiale Oberstufe 

33% 

100 Kinder 33 Kinder 

Schwelle 4 
Hochschulzugang 

8 Kinder 

Quelle: DSW/HIS 1998, S. 83. 

Zur Definition der Bildungsschwellen vgl. Abbildung 5, S. 109. 
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besonders hohe Anteile von Akademikerkindern406, dagegen rela-
tiv hohe Anteile von Arbeiterkindern in Politik- und Sozialwissen-
schaften sowie in Ingenieurstudiengängen.407 Studierende aus 
niedrigeren sozialen Herkunftsgruppen wählen insgesamt überpro-
portional häufig Fächer, deren Abschluß keine mit Macht, Prestige 
und hohem Einkommen verbundene Karriere in Aussicht stellt.408 

Auch die Studienabbruchwahrscheinlichkeit ist für Studierende 
aus Akademikerhaushalten geringer 409 Verstärkt werden die 
schichtspezifischen Unterschiede in der Bildungsbeteiligung durch 
eine Art Akkumulationseffekt:  Die Teilnahme an Weiterbildungs-
maßnahmen ist positiv korreliert mit der Höhe des bereits erreich-
ten Bildungsabschlusses.410 

Die Verteilungseffekte  des deutschen Hochschul(finanzierungs)-
systems sind verschiedentlich untersucht worden. Dabei ist zwi-
schen Längsschnitteffekten,  d.h. Umverteilungseffekten  zwischen 
Akademikern und Nichtakademikern im Lebensverlauf,  und Quer-
schnittseffekten,  d.h. Umverteilungseffekten  zwischen den Her-
kunftsschichten der Studierenden, zu unterscheiden411. 

FUCHS kommt in einer Längsschnitt-Studie über Verteilungswir-
kungen des gesamten Bildungssystems 1976 zu dem Schluß, daß 
Hochschulabsolventen die einzigen Gewinner im Rahmen einer 
Berechnung von Transfer-Steuer-Salden  für alternative Bildungs-
abschlüsse sind 4 1 2 

4 0 6 Vgl. BATHKE/SCHREIBER 1997, S. 17; BARGEL/MULTRUS/RAMM 1996, 
S. 11; BATHKE 1993, S. 5. 

4 0 7 Vgl. KÖHLER 1992, S. 105; DSW/HIS 1998, S. 292. 
4 0 8 Vgl. KÖHLER 1992, S. 126. 
4 0 9 Vgl. LEWIN 1995, S. 5. Dies hängt allerdings mit der schichtspezifischen 

Fächerwahl zusammen: Studierende aus unteren sozialen Schichten finden sich 
überproportional häufig in Studiengängen mit hoher Abbruchwahrscheinlichkeit. 
Innerhalb eines Studiengangs lassen sich dagegen keine signifikant sozialspezifi-
schen Abbruchquoten feststellen; vgl. KÖHLER 1992, S. 118. 

4 1 0 Vgl. MAYER 1991, S. 325; TIPPELT/CLEVE 1995, S. 38; IWD 1999b, S. 7; 
WEISS 2000, S. 26f. 

4 1 1 Vgl. BLAUG 1982, S. 210; STURN/WOHLFAHRT 2000, S. 6. 
4 1 2 Vgl. FUCHS 1976, S. 197. Vgl. auch PFAFF et al. 1978, S. 99. 
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II.  Existierende  Hochschulfinanzierungssysteme  219 

GRÜSKE betont für die Querschnittsanalyse, daß es zwar inner-
halb der Gruppe der Haushalte mit Studierenden durch die Ausbil-
dungsforderung  zu der gewünschten Umverteilung „von oben nach 
unten" kommt413. Dies werde aber durch die schichtspezifische 
Fächerwahl, insbesondere die starke Inanspruchnahme des teuren 
Medizinstudiums durch Studierende aus oberen sozialen Schich-
ten, schon innerhalb der Gruppe der Haushalte mit Studierenden 
wieder ausgeglichen414. Die gleichzeitige Umverteilung von Haus-
halten ohne Studierende zu Haushalten mit Studierenden415 fuhrt 
durch die stark unterschiedliche schichtenspezifische Bildungs-
beteiligung insgesamt zu regressiven Verteilungseffekten  durch 
BAföG und Nulltarif. 416 

Eine neuere Studie im Auftrag des DEUTSCHEN STUDENTEN-
WERKS kommt zu dem Ergebnis, daß die regressiven Querschnitts-
effekte  der Hochschulfinanzierung überschätzt seien417; dabei wird 
jedoch die sozialspezifische Fächerwahl vernachlässigt. In dem-
selben Gutachten wird aus Daten für Österreich die Vermutung 
abgeleitet, daß auch in Deutschland keine Umverteilung von 
Nichtakademikern zu Akademikern stattfinde, wenn der Effekt  des 
progressiven Einkommensteuertarifs  berücksichtigt werde.418 

Dieser von STURN und WOHLFAHRT sogenannte „entgangene 
Glättungsvorteil" wurde für Deutschland bereits von FRANKE 
untersucht, der in seiner Längsschnittanalyse von 1979 auf der 
Basis von Daten aus 1951 bis 1976 feststellt, daß sich die Netto-
Lebenseinkommensunterschiede von Akademikern und Nichtaka-

4 1 3 Vgl. auch HOLTZMANN 1997, S. 20. 
4 1 4 Vgl. GRÜSKE 1994, S. 91. 
4 1 5 Vgl. GRÜSKE 1994, S. 93 und 101. 
4 1 6 Vgl. GRÜSKE 1997, S. 280f. Zu demselben Ergebnis kommt TIMMERMANN 

1994. DOHMEN kritisiert, daß GRÜSKE bei seinen Berechnungen die Sonderbehand-
lung der Studierenden in der Sozialversicherung (allerdings nicht die Anrechnungs-
zeiten) vernachlässigt, geht aber davon aus, daß dies an den Ergebnissen nichts 
Grundsätzliches ändern würde; vgl. DOHMEN 1996a, S. 118. 

4 1 7 Vgl. DSW 2000, S. 2f; STURN/WOHLFAHRT 2000, S. 39ff. 
4 1 8 Vgl. STURN/WOHLFAHRT 2000, S. 33ff. 
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demikern durch die unterschiedlich lange Lebensarbeitszeit und 
das progressive Steuersystem stark nivellieren können, und sich 
deshalb für Steuererleichterungen für Akademiker ausspricht419. 
FRANKE argumentiert aber ausschließlich auf der Basis des Lei-
stungsfahigkeitsprinzips und vernachlässigt damit die erheblichen 
Transfers,  die den Akademikern durch das für sie kostenlose Stu-
dium zufließen420. 

Eine kürzlich vorgelegte Berechnung von Bildungsrenditen für 
eine ganze Reihe von Studiengängen in Deutschland kommt zu der 
Schlußfolgerung, daß in der Längsschnittbetrachtung Akademiker 
durch Nichtakademiker subventioniert werden, da die Rendite der 
staatlichen Ausgaben für die Studienfinanzierung - in Form späte-
rer höherer Steuereinnahmen - unter den Refinanzierungskosten 
des Staates liegt, die Akademiker ihre Bildungsrenditen - ihr hö-
heres Lebenseinkommen im Verhältnis zum Einkommensverzicht 
während des Studiums - also teilweise auf Kosten der Allgemein-
heit erzielen 4 2 1 

Für die im Rahmen dieser Arbeit angestellten Überlegungen sind 
unter Gerechtigkeitsaspekten jedoch die monetären Umvertei-
lungseffekte  - also insbesondere die kontrovers diskutierte Frage 
der Querschnittseffekte  - weniger von Bedeutung als die Verwirk-
lichung von Chancengerechtigkeit beim Hochschulzugang. Hier 
sprechen die oben dargestellten Obergangswahrscheinlichkeiten 
verschiedener sozialer Herkunftsschichten an den entscheidenden 
Schwellen des Bildungssystems sowie die sozialspezifische Fä-

4 1 9 Vgl. FRANKE 1979, S. 232. 
4 2 0 Vgl. GRÜSKE 1997, S. 282; PFAFF et al. 1978, S. 102. Wird aufgrund des 

Nonaffektationsprinzips  nur ein Teil der zusätzlichen Steuerzahlungen - entspre-
chend des Anteils des Hochschulbudgets an den gesamten Staatsausgaben - als 
„Rückzahlung" gegengerechnet, so gleichen die erhöhten Steuereinnahmen nur 
einen Bruchteil der empfangenen Transfers  aus; vgl. GRÜSKE 1994, S. 84 und 122f. 
Diese Zurechnung kann allerdings kritisiert werden; vgl. dazu ausführlich 
STURN/WOHLFAHRT 2000, S. 9ff.  BLAUG stellt fest, kein Steuersystem sei so stark 
progressiv, daß die Absolventen allein daraus die empfangenen Subventionen fur 
das Studium zurückzahlten; vgl. BLAUG 1982, S. 223. 

4 2 1 Vgl. SCHULLER/ZIEGELE/KOPF 2000, S. 4. Dabei bleiben jedoch externe 
Effekte  des Studiums explizit unberücksichtigt. 
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cherwahl eine deutliche Sprache. Auch eine aktuelle Studie von 
LAUER422 unterstreicht den beherrschenden Einfluß der sozialen 
Herkunft  auf die Wahrscheinlichkeit, ein Studium zu absolvieren. 

Als Problembereiche  des deutschen Hochschulsystems gelten 
insbesondere die anhaltende Überfullung und Unterfinanzierung 
der Hochschulen423, die die Qualität des Studiums beeinträchtigen, 
das damit auch in Zusammenhang zu bringende relativ hohe 
Durchschnittsalter der Absolventen424 sowie die mangelnde Flexi-
bilität der staatlichen Hochschulen. 

Die Tatsache, daß sich im Durchschnitt zwei Studierende einen 
Studienplatz teilen425, beschönigt noch das Problem, daß in für die 
Nachfrager  besonders attraktiven Studiengängen426 eine noch stär-
kere Überbelegung der eigentlich vorhandenen Kapazitäten hinge-
nommen wird. Daß das Studium unter dem Mangel an Fachlitera-
tur, an Arbeitsplätzen in Bibliotheken, Labors427 und Computer-
Pools und besonders unter der inadäquaten Betreuungsrelation428 

von Studierenden zu Professoren  und anderem wissenschaftlichen 
Personal leidet, braucht nicht näher erläutert zu werden. Bei der 
Verabschiedung des Öffnungsbeschlusses  von 1977429, der den 
staatlichen Hochschulen die Oberauslastung ihrer Kapazitäten 
auferlegte 430, ging man noch von einem nur kurzfristigen  „Studen-

4 2 2 Vgl. LAUER 2000. 
4 2 3 Vgl. WEEGEN 1997, S. 259ff;  KONOW 1996. S. 43f; GLOTZ 1996, S. 24ff. 
4 2 4 Vgl. LAMMERT 1994a, S. 68; SOMMER 1984b, S. 229; MUSSGNUG 1992, 

S. 24. 
4 2 5 Vgl. BARGEL/MULTRUS/RAMM 1996, S. 174. 
4 2 ^ Das ist insbesondere in den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

an Hochschulen in den alten Bundesländern der Fall; vgl. BARGEL/MUL-
TRUS/RAMM 1996, S. 175. 

4 2 7 Vgl. BARGEL 1993, S. 133. 
Η Δ Ο Von Seiten der Studierenden werden insbesondere fehlende Ressourcen für 

eine intensive fachliche Studienberatung als kritisch angesehen; vgl. BARGEL/MUL-
TRUS/RAMM 1996, S. 153f. 

4 2 9 Vgl. SOMMER 1984b, S. 220. 
4 3 0 Vgl. PEISERT/FRAMHEIN 1997, S. 10. 
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tenberg" aus, der schon nach wenigen Jahren wieder auf das den 
vorhandenen Kapazitäten an Studienplätzen entsprechende Niveau 
abfallen würde und durch die kurzfristige  Überausnutzung der 
Kapazitäten „untertunnelt" werden sollte431. Tatsächlich ist die 
Studierneigung seitdem aber ungebrochen und zeigt immer noch 
einen eher ansteigenden Trend (siehe Abbildung 8, S. 210). Die 
Überfullung der Hochschulen ist von der Ausnahmesituation zum 
„Normalzustand" mutiert. Abgesehen von den ausfuhrlich disku-
tierten ordnungspolitischen Gesichtspunkten könnte eine stärkere 
Marktorientierung im Hochschulbereich deshalb durch die zu 
erwartenden zusätzlichen Einnahmen auch hier Abhilfe schaffen. 

Die oft geäußerte Kritik an überlangen Studienzeiten in Deutsch-
land432, die als Symbol der Ineffizienz  des Systems betrachtet 
werden433, kann allerdings nicht ohne weiteres akzeptiert werden. 
Zwar ist das durchschnittliche Alter der Absolventen relativ hoch, 
dies ist aber nur zu einem Teil tatsächlich den Hochschulen oder 
den Studierenden anzulasten. Zunächst ist zu berücksichtigen, daß 
sich Studienanfänger in Deutschland oft in einem Alter befinden, 
in dem Studierende in anderen Ländern bereits ihren ersten Ab-
schluß erwerben 4 3 4 Dies ist einerseits bedingt durch für die Studie-
renden externe Faktoren wie die 13jährige Schulzeit bis zum Abi-
tur, den Wehr- oder Ersatzdienst oder Wartezeiten für zulassungs-
beschränkte Studiengänge435. Andererseits besteht auch die Mög-
lichkeit, die Studienberechtigung auf dem zweiten Bildungsweg zu 
erwerben, die zu entsprechend späterem Studienbeginn fuhrt.  Dazu 
kommt die hohe Neigung von Abiturienten, zunächst eine berufli-
che Ausbildung im dualen System zu absolvieren436. 

4 3 1 Vgl. FISCHER et al. 1993, S. 41; PEISERT/FRAMHEIN 1997, S. 59; SOMMER 
1984b, S. 224. 

4 3 2 Vgl. BARGEL/MULTRUS/RAMM 1996, S. 37; KRAMER 1991. 
4 3 3 Vgl. TEICHLER 1992, S. 166. 
4 3 4 Vgl. LENNINGS 1993, S. 15; SCHNUER 1986, S. 89. 
4 3 5 Vgl. HELBERGER 1989, S. 77; IWD 1999C, S. 7. 
4 3 ^ Die Auswirkungen eines solchen Qualifizierungsumwegs auf die spätere 

Berufskarriere  sind umstritten; vgl. einerseits BÜCHEL/HELBERGER 1994, S. 16 und 
BÜCHEL 1997, andererseits LEWIN/MINKS/UHDE 1996. 
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Innerhalb des Hochschulsystems trägt neben den studienzeitver-
längernden Überfullungseffekten  vor allem das weitgehende Feh-
len von gestuften Abschlüssen, wie sie in den meisten anderen 
Ländern üblich sind, zum hohen Alter der Absolventen bei. Das 
deutsche Studiensystem ist durch horizontale statt vertikale Diffe-
renzierung gekennzeichnet437, d.h. statt gestufter Abschlüsse438 

gibt es eine Aufgabenteilung zwischen Universitäten und Fach-
hochschulen439; letztere bieten kürzere, stärker berufspraxisorien-
tierte Studiengänge an440. Die Nachfrage nach solchen kürzeren 
Studiengängen kann aber im Rahmen der vorhandenen Fachhoch-
schulkapazitäten nicht befriedigt werden, so daß viele Studierende 
statt dessen auf die Universitäten ausweichen441. Schließlich kann 
sich auch die zunehmende Erwerbstätigkeit der Studierenden442, 
die zumindest teilweise zur Finanzierung des Lebensunterhalts 
notwendig ist443, studienzeitverlängernd auswirken444. Darüber 

4 3 7 Vgl. ERICHSEN 1996b, S. 570. 

Die Einführung gestufter Abschlüsse ist inzwischen allerdings für viele Stu-
diengänge geplant; vgl. ERICHSEN 1997, S. 239. Nicht vorgesehen ist jedoch die 
immer wieder vorgeschlagene Differenzierung  des Hauptstudiums in einen eher 
berufsvorbereitenden  und einen wissenschaftlichen Zweig; vgl. HÜFNER/RLESE/ 
SCHRAMM 1984, S. 18f. 

4 3 9 Vgl. MÜLLER-BÖLING/KÜCHLER 1997, S. 655. 
4 4 0 Vgl. FRACKMANN/WEERT 1993, S. 75. 
4 4 1 Gleichzeitig rücken die Fachhochschulen in ihren Funktionen näher an die 

Universitäten heran (vgl. TEICHLER 1997, S. 155), z.B. durch verstärkte Forschung 
und teilweise sogar mit eigenem Promotionsrecht (Mecklenburg-Vorpommern). 

4 4 ^ Im Sommersemester 1997 haben 67 % der Studierenden einen durchschnitt-
lichen Betrag von 610 DM zur Finanzierung ihrer laufenden Ausgaben durch 
Erwerbstätigkeit selbst erwirtschaftet.  Bezogen auf alle Studierenden entspricht das 
einer Selbstfinanzierungsquote aus Erwerbstätigkeit von 27 %; vgl. DSW/HIS 
1998, S. 165 und 167. 

4 4 3 63 % der erwerbstätigen Studierenden nennen die Grundsicherung des Le-
bensunterhalts als Grund für ihre Erwerbstätigkeit. Daneben sind aber auch die 
Finanzierung gehobener Ansprüche, die Unabhängigkeit von den Eltern und der 
Erwerb von Berufspraxis  zur Erhöhung der Beschäftigungschancen wesentliche 
Motive der studentischen Erwerbstätigkeit; vgl. DSW/HIS 1998, S.419; BARGEL/ 
MULTRUS/RAMM 1996, S. 72. 

4 4 4 LESZCZENSKY bezeichnet in seiner umfangreichen Studie zur studentischen 
Selbstfinanzierung den studienzeitverlängernden Effekt  allerdings als eher gering; 
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hinaus ist im bestehenden Studienangebot kaum eine Berücksich-
tigung der vorhandenen Nachfrage nach Teilzeitstudien mög-
lieh.445 

Die mangelnde Flexibilität der Hochschulen liegt vor allem in 
ihrer Eigenschaft als Körperschaften  des öffentlichen  Rechts und 
gleichzeitig staatlichen Einrichtungen446 begründet. So ermöglicht 
das öffentliche  Dienstrecht beispielsweise kaum Elemente einer 
leistungsgerechten Entlohnung der Bediensteten447, und das büro-
kratische Verfahren  zur Änderung von Studien- und Prüfungsord-
nungen verhindert schnelle Anpassungen an veränderte Rahmen-
bedingungen448. Auch ist eine deutliche Differenzierung  der 
Hochschulen in ihren Studienangeboten nicht erwünscht449. Zwar 
können die Hochschulen in begrenztem Umfang unterschiedliche 
fachliche Schwerpunkte in den Studiengängen setzen; grundsätz-
lich wird aber die Fiktion aufrechterhalten,  daß der Abschluß in 
einem bestimmten Fach absolut gleichwertig ist, egal an welcher 
deutschen Hochschule er erworben wurde450. Neben dem öffentli-
chen Dienst- und Haushaltsrecht werden auch die Entscheidungs-
strukturen der akademischen Selbstverwaltung als Hemmnis ftir 
eine größere Flexibilität der Hochschulen und ihres Studienange-
botes angesehen.451 

vgl. LESZCZENSKY 1993b, S. 216. Es existieren durchaus auch Studierende, die 
trotz hoher Erwerbsbelastung ein reguläres Vollzeitstudium absolvieren; vgl. DSW/ 
HIS 1998, S. 492. 

4 4 5 Vgl. GLOTZ 1996, S. 58; DAXNER 1993b, S. 94. 
4 4 6 Vgl. HRG § 58 I. ROSIGKEIT behauptet allerdings, die Hochschulen seien 

reine Regiebetriebe der öffentlichen  Hand, wobei nicht recht deutlich wird, ob er 
dies tatsächlich juristisch meint, oder nur die faktischen Freiheiten und Dispositi-
onsspielräume der Hochschulen entsprechend einschätzt; vgl. ROSIGKEIT 1995, 
S. 256. 

4 4 7 Vgl. SPÄTH 1997, S. 57. 
4 4 8 Vgl. SACHVERSTÄNDIGENRAT 1998, S. 249. 
4 4 9 Vgl. HORNBOSTEL/OEHLER 1984, S. 215. 
4 5 0 Vgl. FRACKMANN 1992, S. 69; HÖDL/ZEGELIN 1999, S. 122; MÜLLER-

BÖL1NG/KÜCHLER 1997, S. 657. 
4 5 1 Vgl. GLOTZ 1998, S. 118; SACHVERSTÄNDIGENRAT 1998, S. 248; 

FRACKMANN/WEERT 1993, S. 101. 
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II.  Existierende  Hochschulfinanzierungssysteme 225 

Die hier nur kurz skizzierten Probleme des deutschen Hoch-
schulsystems werden in der Öffentlichkeit  zwar wahrgenommen 
und fuhren in unregelmäßigen Abständen zu Rufen nach Verände-
rung des Systems. Eine stärkere Marktorientierung des Hochschul-
sektors wird allerdings - oftmals eher aus einem diffusen  Unbeha-
gen heraus452 - weithin abgelehnt. Teilweise wird den sozialen 
Erträgen aus dem individuellen Studium eine überragende Bedeu-
tung zugeschrieben, so daß die Politik des Nulltarifs für das Studi-
um immer noch breite Zustimmung findet. Insbesondere werden 
die damit verbundenen regressiven Verteilungseffekte  offenbar 
nicht wahrgenommen und statt dessen die Bedeutung eines freien 
Hochschulzugangs für die Verbesserung der Chancengerechtigkeit 
betont, obwohl die sozialspezifischen Bildungsbeteiligungsraten 
zeigen, daß die Politik des Nulltarifs die in sie gesetzten Erwartun-
gen nicht erfüllt  hat453. 

2. USA 

2.1 Darstellung 

Das Hochschulsystem  der USA ist durch das Nebeneinander von 
staatlichen und privaten Hochschulen gekennzeichnet454. Von den 
insgesamt 3.842 Institutionen des tertiären Bildungssektors - dazu 
gehören Universitäten i.e.S. sowie vier- und zweijährige Colleges 
- befinden sich 1.645 in öffentlicher  und 2.197 in privater Träger-
schaft. Allerdings ist der Großteil der Studierenden - über 11 Mio. 
von insgesamt etwa 14,4 Mio. - an öffentlichen  Hochschulen ein-
geschrieben, nur etwa 3,3 Mio. Studierende besuchen private 
Hochschulen.455 Die Bandbreite der Studienangebote456 und Insti-

4 5 2 Vgl. RECUM 1997, S. 81. 
4 5 3 Vgl. HANSJÜRGENS 1999, S. 273 und 276. 
4 ^ 4 Ein bedeutender privater Hochschulsektor ist unter den entwickelten Staaten 

eher untypisch; vgl. LEVY 1982, S. 620. 
4 5 5 Diese Zahlen beziehen sich auf Herbst 1996; vgl. NCES 1999, Table 215, 

S. 239. 
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tutionen ist sowohl im staatlichen als auch im privaten Bereich 
beträchtlich457: So finden sich in beiden Sektoren herausragende, 
Forschung und Lehre verbindende Institutionen wie beispielsweise 
die Universitäten der sogenannten Ivy-League458 (Harvard, Prince-
ton, Yale etc.) einerseits459 oder die University of California at 
Berkeley und die University of Michigan andererseits460. Daneben 
existieren in beiden Sektoren aber auch Institutionen, die entweder 
berufsbildende Angebote vergleichbar den deutschen Berufs(fach)-
schulen machen oder allgemeinbildende Abschlüsse vergeben, die 
kaum über das Niveau des deutschen Abiturs hinausreichen461. 
Teilweise werden auch in ein und derselben Institution Bildungs-
gänge mit stark unterschiedlichen Niveaus und Zielrichtungen 
angeboten.462 Das durchschnittliche Anforderungsniveau  ist zwar 
im privaten Sektor höher463 - auch die Ausgaben pro Studieren-
dem liegen in privaten Hochschulen durchschnittlich um 60 % 
höher als in öffentlichen  Institutionen464 - , dies liegt aber vor al-
lem daran, daß zum öffentlichen  Hochschulsektor auch die meist 
eher berufsschulähnlichen Gemeinde-Colleges465 zählen. Die Dif-

Zur Struktur des Bildungswesens und möglichen Hochschulabschlüssen in 
den USA siehe Abbildungen 26 und 30 im Anhang S. 451 und 456. 

4 5 7 Vgl. ASH 1998, S. 172. 

Die Bezeichnung stammt von den charakteristischen, efeubewachsenen 
Backsteingebäuden dieser Institutionen. 

4 5 9 Vgl. LIST 1996, S. 237. 
4 6 0 Vgl. PFAFF 1985, S. 271. 
4 6 1 Vgl. PFAFF 1985, S. 255; MÜNCH 2000, S. 100. Abgesehen von den führen-

den Institutionen sind alle Hochschulen gezwungen, zu Beginn des Studiums 
zunächst die Schwächen des amerikanischen Schulsystems auszugleichen; vgl. 
TROW 1996, S. 26; CASPER 1993, S. 354. An Community Colleges werden explizit 
Kurse in Lesen und Schreiben angeboten; vgl. Fox 1993, S. 231; NATIONAL 
COMMISSION 1998, S. 10. 

4 6 2 Vgl. ROTHFUSS 1997, S. 40. 
4 6 3 Vgl. SILBER 1983, S. 150. 
4 6 4 Vgl. HEIDENHEIMER 1994, S. 30. 
4 6 5 Vgl. HUBER 1993, S. 368; OLDIGES 1998, S. 305; MÜNCH 2000, S. 105. 
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ferenzierung innerhalb der Sektoren ist somit größer als der Unter-
schied zwischen den Sektoren.466 

Die Trägerschaft  der staatlichen Hochschulen liegt bei den ein-
zelnen Bundesstaaten oder im Fall der weitverbreiteten Communi-
ty Colleges bei den Gemeinden. Eine bundeseinheitliche Gesetz-
gebung für den Hochschulbereich existiert nicht467, ebensowenig 
ein staatlicher Bildungsauftrag in der Verfassung 468. Auch ist we-
der für die Eröffnung  und den Betrieb einer privaten Hochschule 
eine staatliche Genehmigung erforderlich  - abgesehen von einer 
Gewerbeerlaubnis (corporate charter) wie für jeden Geschäftsbe-
trieb - , 4 6 9 noch sind die Bezeichnungen der zu vergebenden Ab-
schlüsse und Titel geschützt470. Eine Qualitätsprüfung und Aner-
kennung von Institutionen und Studienprogrammen erfolgt statt 
dessen durch ebenfalls private Akkreditierungsagenturen471, auf 
deren Urteil auch die staatliche Finanzierungsbeteiligung an priva-
ten Institutionen beruht.472 

Die interne Organisation der Institutionen entspricht stärker als 
in Deutschland Managementgesichtspunkten473: Grundlegende 
Entscheidungen werden von einem Board of Trustees getroffen 474, 
das unterschiedlich zusammengesetzt sein kann, in dem aber 
grundsätzlich der Träger der Hochschule vertreten ist 4 7 5 Der von 

4 6 6 Vgl. WEILER 1996a, S. 26. 
4 6 7 Vgl. ROTHFUSS 1997, S. 26. 
4 6 8 Vgl. AHRENS 1984, S. 199. 
4 6 9 Vgl. ROTHFUSS 1997, S. 40f. 
4 7 0 Vgl. ROTHFUSS 1997, S. 59. 
4 7 1 Vgl. FRACKMANN 1984, S. 4; AHRENS 1979, S. 66. Insgesamt existieren in 

den USA sechs regionale Agenturen, die Institutionen als Ganzes evaluieren (vgl. 
LIKET 1995, S. 99) sowie etwa 60(!) spezialisierte Agenturen zur Evaluierung 
einzelner Studienprogramme (vgl. NATIONAL COMMISSION 1998, S. 11). Nur 
akkreditierte Institutionen werden dem Bereich ,Higher Education' zugeordnet; vgl. 
SCHUSTER 1999, S. 348. 

4 7 2 Vgl. EDERLEH/FRACKMANN 1985, S. 22; ROTHFUSS 1997, S. 42f. 
4 7 3 Vgl. LAWLER/MOHRMAN 1997; OLDIGES 1998, S. 306. 
4 7 4 Vgl. STADTMAN 1992, S. 778. 
4 7 5 Vgl. ROTHFUSS 1997, S. 54. 
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diesem Board ernannte Präsident hat weitreichende Vollmachten, 
wie auch die die einzelnen Fachbereiche leitenden Deans, die sich 
über mehrere Jahre ausschließlich dieser Verwaltungsposition 
widmen, eine stärkere Stellung haben als deutsche Dekane476, die 
nur ein bis zwei Jahre im Amt bleiben und i.d.R. währenddessen 
weiter in Forschung und Lehre tätig sind. Gleichzeitig sind Ent-
scheidungsbefugnisse stärker dezentralisiert als in deutschen 
Hochschulen. Das Rechnungswesen entspricht im allgemeinen 
dem eines Wirtschaftsunternehmens. 477 Der akademische Berufs-
weg erfolgt nach der Promotion über die Stufen Assistant Profes-
sor, Associate Professor  und Full Professor.  Letzterer erhält übli-
cherweise nach einigen Jahren ,tenure4, d.h. er ist nur noch für den 
Fall kündbar, daß das gesamte Department (Fachbereich) aufgrund 
mangelnder Rentabilität aufgelöst wird. 

Die Auswahl und Zulassung  der Studierenden erfolgt  - auch im 
staatlichen Sektor - ausschließlich durch die Hochschulen 
selbst.478 Ein Teil der Institutionen, insbesondere die bereits ge-
nannten Community Colleges, die als Fortsetzung der High School 
angesehen werden können479, akzeptieren praktisch jeden Bewer-
ber480; sehr renommierte Institutionen sind dagegen in aller Regel 
stark selektiv - zu dieser Kategorie gehören etwa zehn Prozent der 
Hochschulen481 - und lassen weniger als 40 % der Bewerber zum 
Studium zu482. Aus dem Grad der Selektivität beziehen die Hoch-
schulen auch einen Teil ihres Renommees483 sowie der Identifika-

4 7 6 Vgl. SCHNEEWEISS 1991, S. 530. 
4 7 7 Vgl. ROTHFUSS 1997, S. 223. 
4 7 8 Vgl. ROTHFUSS 1997, S. 159. 
4 7 9 Vgl. PAPADOPOULOS 1996, S. 121. 
4 8 0 Vgl. SILBER 1983, S. 150. 
4 8 1 Vgl. ROTHFUSS 1997, S. 163. 
4 8 2 Vgl. ROTHFUSS 1997, S. 164. Das bedeutet, daß die Gebühren dieser Institu-

tionen erheblich unter dem markträumenden Niveau liegen. Die Hochschulen 
stellen durch die „zu niedrige" Preissetzung sicher, daß sie die Möglichkeit zur 
Auswahl der fur sie am besten geeigneten Studienbewerber aus einem größeren 
Pool haben; vgl. ROTHSCHILD/WHITE 1993, S. 20. 

4 8 3 Vgl. WEILER 1996a, S. 26; ROTHFUSS 1997, S. 162; HESS 1992, S. 95. 
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tion ihrer Studierenden mit der Hochschule484. Zu den Auswahlkri-
terien der selektiven Institutionen gehören neben den Noten aus 
der High School - gegebenenfalls im Hinblick auf das gewünschte 
Studienfach gewichtet485 - und auf Persönlichkeitsmerkmale bezo-
genen Kriterien wie Interviews, Empfehlungsschreiben und Auf-
sätzen meist auch die Ergebnisse aus national einheitlichen Test-
verfahren 486 wie SAT (Scholastic Aptitude Test) oder ACT 
(American College Test).487 Diese Tests müssen die Bewerber auf 
eigene Kosten bei den jeweiligen privaten Testanbietern absolvie-
ren.488 Zum Teil existieren geringere Zulassungsanforderungen für 
Bewerber, die auf anderen Gebieten besonders begabt sind - ins-
besondere für gute Sportler - , oder die als benachteiligt gelten, 
etwa weil sie einer ethnischen oder sonstigen Minderheit angehö-

489 
ren. 

Die Finanzierungsquellen  sind für alle Hochschulen die gleichen 
und umfassen staatliche Mittel, Studiengebühren, Einkommen aus 
Serviceleistungen490 (beispielsweise dem Betrieb von Hochschul-
kliniken und Universitätsverlagen), Spenden sowie Stiftungserträ-
ge. Die Zusammensetzung der Budgets aus diesen Quellen ist 
allerdings zwischen privaten und staatlichen Hochschulen unter-
schiedlich (siehe Abbildung 13). Bei der Verwendung der Mittel 
sind die Hochschulen im wesentlichen autonom491; Ausnahmen 

4 8 4 Vgl. ROTHFUSS 1997, S. 175. 
4 8 5 Vgl. FOX 1993, S. 233. 
4 8 6 Vgl. STADTMAN 1992, S. 781. 
4 8 7 Vgl. HUBER 1993, S. 369; WEILER 1995a, S. 149; ROTHFUSS 1997, S. 170ff. 
4 8 8 Vgl. ROTHFUSS 1997, S. 171. Zusätzlich erheben die Hochschulen Bearbei-

tungsgebühren von 15 bis 75 USS für die Bewerbung, die bedürftigen Bewerbern 
allerdings meist erlassen werden; vgl. ROTHFUSS 1997, S. 166. 

4 8 9 Vgl. TOMASSON 1993; ROTHFUSS 1997, S. 181. 
4 9 ^ Diese Serviceleistungen werden als gleichwertige dritte Aufgabe der Hoch-

schulen neben Forschung und Lehre angesehen; vgl. KURTH 1992, S. 41; BARROW 
1996, S. 451; FALLON 1998, S. 404. 

4 9 1 Vgl. PFAFF 1985, S. 307. 
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A b b i l d u n g 13: F i n a n z i e r u n g s q u e l l e n U S - a m e r i k a n i s c h e r H o c h -
schulen 1995 /96 

öffentliche  Hochschulen 
Bundesregierung, 

Studiengebühren, 11,1% 

Verkauf von Gütern 1 

und Dienstleistungen, 

V 
innckanital- ^ ^ 

i i 
f Bundesstaat, 35,9% 

Gesamteinkommen: Stiftungskapital· _ 
einkonmen, 0.6% Kommune, 4,1% 123,5 Mfd.$ 
FYivate Quellen, 4,1% 

private Hochschulen 
Bundesregierung, 

14,3% 

Studiengebühren, 1 

42,7% 

Bundesstaat, 2,1% 

Kommune, 0,6% 

Private Quellen, 9,0% 

Stiftungs kapital· 
einkommen, 5,2% 

Gesamteinkommen: 
74,5 Mrd. $ Verkauf von Gütern 

und Dienstleistungen, 
20,9% 

Quelle: NCES 1999, S. 222. 
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bestehen lediglich in zweckgebundenen staatlichen Zuschüssen 
(für größere Investitionen) und Spenden.492 

Die staatlichen Mittel setzen sich zusammen aus Bundesmitteln 
zur Forschungsförderung 493 und zur individuellen Förderung der 
Studierenden494 - diese Mittel kommen öffentlichen  und privaten 
Institutionen gleichermaßen zugute - sowie Mitteln der Bundes-
staaten und der Gemeinden zur Teilfinanzierung der öffentlichen 
Hochschulen. Letztere sind vorwiegend an Studierenden- und 
Absolventenzahlen orientiert,495 werden aber in einer Summe ohne 
detaillierte Verwendungsauflagen an die jeweilige Hochschule 
ausgezahlt496. Die Größenordnung des staatlichen Finanzierungs-
beitrags für öffentliche  Hochschulen, die von Institution zu Institu-
tion unterschiedlich ist, spiegelt die Stärke der staatlichen Einfluß-
nahme auf die jeweilige Hochschule wider497, die sich teilweise 
auch auf die Gebührengestaltung bezieht498. 

Studiengebühren werden grundsätzlich von allen Institutionen 
erhoben und decken durchschnittlich 90 % der direkten Kosten der 
Lehre499. Die Gebühren sind nach Studienfachern differenziert  und 
auf das Studienjahr bezogen, wobei auch Teilzeitstudien mit ge-
ringeren Gebühren möglich sind. Die Gebühren sind sowohl ko-
sten- als auch nachfrageorientiert 500, d.h. die Hochschulen erzielen 
z.T. mit am Markt besonders gefragten Studiengängen Einnahmen, 
mit denen weniger verwertungsorientierte  Fächer quersubventio-
niert werden können501. Das heißt insbesondere, daß im Undergra-

4 9 2 Vgl. ROTHFUSS 1997, s. 223. 
4 9 3 Vgl. BRAUN 1998, S. 576. 
4 9 4 Vgl. FOX 1993, S. 234. 
4 9 5 Vgl. ROTHFUSS 1997, S. 230; Fox 1993, S. 245. 
4 9 6 Vgl. FOX 1993, S. 247. 
4 9 7 Vgl. FOX 1993, S. 238; ROTHFUSS 1997, S. 44. 
4 9 8 Vgl. SABLOFF 1995, S. 112. 
4 9 9 Vgl. ROTHFUSS 1997, S. 223. 
5 0 0 Vgl. ROTHFUSS 1997, S. 234. 
5 0 1 Vgl. MASSY 1996, S. 4. 
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duate-Bereich im allgemeinen eine höhere Kostendeckung erreicht 
wird als im Graduate-Bereich502. Durch die von den Hochschulen 
vergebenen Stipendien findet faktisch auch eine Gebührendiffe-
renzierung nach finanzieller Leistungsfähigkeit und Zahlungsbe-
reitschaft  der Studierenden statt503. 

Durchschnittlich betrugen die Gebühren im Undergraduate-
Bereich (also bis zum Bachelor-Abschluß nach i.d.R. vier Studien-
jahren) im Studienjahr 1997/98 4.726 US$, wobei der Durch-
schnitt staatlicher Institutionen nur bei 2.365 US$ lag, während 
private Hochschulen durchschnittlich 13.013 US$ verlangten.504 

Im Graduierten-Bereich erreichen die höchsten Gebühren bis zu 
30.000 US$ pro Studienjahr505. Auch innerhalb der Sektoren ist die 
Spannbreite der Gebühren allerdings erheblich, einerseits nach Art 
der Institution - zweijährige Colleges haben in der Regel wesent-
lich geringere Gebühren als vierjährige Colleges und Universitä-
ten506 - andererseits nach dem Ranking der Institution. Staatliche 
Hochschulen differenzieren  ihre Gebühren außerdem meist nach 
regionaler Herkunft  der Studierenden: Einwohner des jeweiligen 
Staates zahlen geringere Gebühren als „Auswärtige"507. Ein-
schließlich Unterkunft  und Verpflegung an der Hochschule - an 
vielen Hochschulen existiert eine Residenzpflicht zumindest fur 
die ersten Studienjahre - betrugen die Kosten im Studienjahr 
1997/98 durchschnittlich 6.788 US$ an öffentlichen  und 
18.745 US$ an privaten Hochschulen.508 

5 0 2 Vgl. NATIONAL COMMISSION 1998, S. 12. 
5 0 3 Vgl. REYNOLDS 1998, S. 107ff,  der dies Preisdiskriminierung nennt. 
5 0 4 Vgl. NCES 1999, Table 311, S. 334f. 
5 0 5 Vgl. NCES 1999, Table 313, S. 337. 

^ An Community Colleges deckten die Studiengebühren im Jahr 1996 durch-
schnittlich nur 17 % der Kosten, an öffentlichen  vierjährigen Institutionen dagegen 
32 % und an privaten vierjährigen Hochschulen 72 %; vgl. NATIONAL COMMISSION 
1998, S. 6. 

5 0 7 Vgl. GRÖZINGER 1998, S. 206; ROTHFUSS 1997, S. 235; HEIDENHEIMER 
1994, S. 30. 

5 0 8 Vgl. NCES 1999, Table 311, S. 334f. 
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Zur Finanzierung der Gebühren und des Lebensunterhalts wäh-
rend des Studiums existiert eine Vielzahl von Unterstützungsmög-
lichkeiten.509 Im folgenden werden nur die allgemeinen Förderpro-
gramme der US-Bundesregierung skizziert, die etwa 70 % der 
gesamten verfügbaren  Studienförderung  darstellen510; daneben gibt 
es spezielle Förderprogramme der US-Armee und des Public 
Health Service, Förderprogramme der einzelnen Bundesstaaten, 
Stipendien von Unternehmen, Gewerkschaften und anderen Insti-
tutionen sowie Hilfen von den Hochschulen selbst 

,Federal Student Aid' besteht aus den drei Säulen Stipendien, 
mehr oder weniger stark zinssubventionierte511 Kredite, teilweise 
mit einkommensabhängiger Rückzahlung, sowie subventionierte 
Beschäftigungsmöglichkeiten (Work Study)512. Alle Hilfen mit 
Ausnahme unsubventionierter Kredite werden nach strengen Be-
dürftigkeitskriterien 513 vergeben, die im Regelfall auf die finanziel-

5 0 9 Vgl. dazu BAUER 1996, der auf 340 Seiten eine Vielzahl von Stiftungen und 
Unternehmen sowie staatlichen Stellen (auf Bundes- und Bundesstaatenebene) 
auflistet, die Unterstützung zur Finanzierung der Studienkosten gewähren. Die 
Publikation enthält zusätzlich Hinweise zu den jeweiligen Auswahlkriterien und 
Bewerbungsverfahren. 

5 1 0 Vgl. US DEPARTMENT OF EDUCATION, http://www.ed.gov/proginf/SFA/  
LS A, 24.3.2000. 

^ Zinssubventionierung heißt i.d.R., daß während des Studiums und einer 
sechsmonatigen „Gnadenperiode" nach dem Abschluß die Zinszahlungen durch den 
Bund übernommen werden. 

5 1 2 Vgl. im folgenden US DEPARTMENT OF EDUCATION 2000a und 2000b. Die 
einzelnen Förderprogramme sind Federal Stafford  Loans (Kredite von Banken und 
anderen Kreditgebern mit staatlicher Bürgschaft  und Zinssubvention), Federal 
Direct Loans (über die Hochschule vermittelte Kredite aus Bundesmitteln mit 
Zinssubvention), Federal PLUS Loans (Kredite an die Eltern von Studierenden 
ohne Zinssubvention), Federal Pell Grants (Bundesstipendien nach Bedürftigkeits-
kriterien), Federal Supplemental Educational Opportunity Grants (zusätzliche 
Stipendien für besonders bedürftige Studierende, aus Bundesmitteln von den Hoch-
schulen vergeben), Federal Perkins Loans (zusätzliche Kredite fur besonders be-
dürftige Studierende, aus Bundesmitteln und mit Beteiligung der Hochschule von 
den Hochschulen vergeben), Federal Work Study (aus Bundesmitteln lohnsubven-
tionierte Arbeitsmöglichkeiten für bedürftige Studierende auf dem Campus oder im 
gemeinnützigen Bereich). 

^ Bedürftigkeit („need") ist definiert  als Kosten des Studiums (Studiengebüh-
ren, Unterkunft  und Verpflegung an der Hochschule oder Transportkosten, Pau-
schalen für Bücher u.a.) abzüglich des von der Familie aufzubringenden Finanzie-
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le Situation der Eltern bezogen werden. Studierende mit Ehepart-
ner und/oder Kindern, Studierende im Graduate- oder Professio-
nal-Bereich sowie diejenigen, die älter als 23 Jahre sind, werden 
unabhängig von ihren Eltern und nach eigener finanzieller Situati-
on (respektive der des Ehepartners) gefördert 514. Daneben existie-
ren seit kurzem in begrenztem Umfang Steuerabzugsmöglichkei-
ten für Studienkosten.515 Individuelle Studienförderung  wird 
unabhängig von der besuchten Institution gewährt, die lediglich 
durch eine staatlich anerkannte (private) Agentur akkreditiert sein 
und die Vorschriften  zur Gleichbehandlung einhalten muß.5 , 6 

Im Studienjahr 1995/96 erhielten 21,9% der Undergraduates 
Bundesstipendien, 25,3 % erhielten Studienkredite, und 5 % betei-
ligten sich an Work Study517. Auch von geförderten  Studierenden 
wird jedoch noch eine erhebliche Eigenbeteiligung an den Kosten 
des Studiums erwartet518: Das maximale Bundesstipendium im 
Studienjahr 1999/2000 betrug 3.125 US$; der maximale Studien-
kredit beläuft sich auf 2.625 US$ im ersten Studienjahr519. 
Daneben existieren noch in der Gesamthöhe begrenzte Sonderpro-
gramme (Stipendien und Kredite) für besonders bedürftige Studi-
enbewerber, deren Mittel über die Hochschulen vergeben werden. 

rungsbeitrags je nach Einkommens- und Vermögensverhältnissen sowie besonderen 
Belastungen (z.B. weitere Kinder in Ausbildung). 

5 1 4 Zu den Problemen dieser Abgrenzung vgl. MCPHERSON 1993a, S. 155. Die 
grundsätzlich elternabhängige Förderung korrespondiert mit dem Verständnis der 
Hochschule „ in loco parentis", also in einer erzieherischen und betreuenden Funk-
tion gegenüber den Studierenden; vgl. FINKENSTAEDT 1984, S. 312. 

5 1 5 Vgl. US DEPARTMENT OF EDUCATION, http://www.ed.gov/offices/OSFAP/  
Students/taxcuts/index.html, 24.3.2000. 

5 1 6 Vgl. FOX 1993, S. 235ff. 
5 1 7 Vgl. NCES 1999, Table 314, S. 338. 
5 1 8 Vgl. NATIONAL COMMISSION 1998, S. 309 und 315; WEILER 1996a, S. 29; 

SCHÄFERBARTHOLD 1992, S. 33. 

^ ^ Für das zweite Studienjahr können 3.500 USS aufgenommen werden, da-
nach 5.500 US$ pro Jahr; fur unabhängig geforderte  Studierende erhöhen sich die 
Beträge um jeweils 4.000 US$, die aber nicht zinssubventioniert werden. Graduates 
erhalten Kredite von maximal 18.500 US$, davon nur 8.500 US$ zinssubventio-
niert. 
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. Existierende  Hochschulfinanzierungssysteme  235 

Die Nettokosten eines Studienjahres - also Bruttokosten abzüglich 
aller Studienfördermittel  - belaufen sich durchschnittlich immer 
noch auf über 6.600 US$.520 Im Durchschnitt werden 43 % der 
Studienkosten (Studiengebühren plus Lebenshaltung) durch Bun-
desfördermittel  in Form von Zuschüssen oder Darlehen gedeckt -
48 % an staatlichen, 38 % an privaten Institutionen.521 

Die Bildungsbeteiligung  im tertiären Sektor ist in den USA rela-
tiv hoch: 1997 nahmen 67% der High School-Absolventen ein 
Studium auf 522, dies entspricht bei einer High School-Abschlußrate 
von 69 % der Jugendlichen523 einer Bildungsbeteiligung im Hoch-
schulbereich von 46 %; insgesamt befanden sich 36,2 % der 18-
bis 24-Jährigen in einem Bildungsgang des tertiären Sektors524. Zu 
berücksichtigen ist dabei, daß - wie bereits erwähnt - eine ganze 
Reihe der in diese Abgrenzung fallenden Bildungsgänge in 
Deutschland nicht dem Hochschulbereich, sondern dem berufsbil-
denden Schulwesen zugerechnet würden, oder aber allgemeinbil-
dende Abschlüsse auf dem Niveau des deutschen Abiturs vermit-
teln. 

Sozialspezifische Bildungsbeteiligungsquoten, etwa nach Be-
rufsstatus, Bildungsabschluß oder Einkommen der Eltern, werden 
in den USA nicht standardmäßig erfaßt. 525 Es existieren lediglich 
eine Reihe von Einzelstudien, die Beteiligungsquoten nach Ein-
kommen des Herkunftshaushaltes von Studierenden enthalten, oft 
aber eher Momentaufnahmen darstellen. So nahmen 1980 weniger 
als 40 % der High School-Absolventen aus niedrigen sozialen 

520 vg l imcES 1993, Table 8. Für Studierende an privaten (gemeinnützigen) 
Hochschulen ergeben sich Nettokosten von über 10.000 US$. 

5 2 1 Stand 1995; vgl. HAUPTMAN/KROP 1998, S. 73. 
5 2 2 Vgl. NCES 1999, Table 183, S. 237. 
5 2 3 Vgl. NCES 1999, Table 101, S. 121. 
5 2 4 Vgl. NCES 1999, Table 186, S. 239. 
5 2 5 Vgl. MCPHERSON/SHAPIRO 1993, S. 205. Das Augenmerk der US-

Bildungsstatistik liegt statt dessen auf spezifischen Beteiligungsquoten von ethni-
schen Gruppen der Bevölkerung, um Benachteiligungen von schwarzen, hispa-
nisch- oder asiatisch-stämmigen Amerikanern festzustellen. 
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Verhältnissen ein Studium auf, aber über 50 % der Schulabgänger 
aus mittleren und fast 70 % aus oberen sozialen Schichten526. 1984 
lagen die Beteiligungsquoten nach Einkommensgruppen bei 26 % 
für Familienjahreseinkommen unter 10.000 US$, 41 % für Ein-
kommen zwischen 10.000 und 30.000 US$ und 58% für Ein-
kommen über 30.000 US$.527 Übereinstimmend wird allerdings 

Tabelle 3: Verteilung der Studienanfänger auf Hochschul-
kategorien 1994 (in %) 

Art der Institution 

Einkommensklasse 

Art der Institution niedrig untere 
Mitte 

Mitte obere 
Mitte 

geho-
ben 

hoch alle 
Gruppen 

Private 
Universität 

2,6 3,3 3,9 6,6 13,2 22,4 5,7 

Privates vier-
jähriges College 

12,8 15,3 16,6 18,4 22,2 27,3 17,1 

Privates zwei-
jähriges College 

3,1 2,9 2,5 2,2 2,8 3,8 2,7 

alle privaten 
Hochschulen 

18,5 21,5 23,0 27,2 38,2 53,5 25,5 

öffentliche 
Universität 

10,9 14,5 18,1 24,9 27,8 24,6 19,1 

öffentliches  vier-
jähriges College 

23,2 24,6 25,2 25,9 20,1 13,3 24,1 

öffentliches 
zweijähriges 
College 

47,3 39,4 33,7 22,1 13,9 8,6 31,3 

alle öffentlichen 
Hochschulen 

81,4 78,5 77,0 72,9 61,8 46,5 74,5 

gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quelle: MCPHERSON 1998, S. 44. 

5 2 6 Eigene Berechnungen aus Daten bei MCPHERSON/SHAPIRO 1993, S. 206. 
5 2 7 Vgl. MCPHERSON/SHAPIRO 1993, S. 213. 
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deutlich, daß Jugendliche aus Haushalten mit geringen Einkom-
men signifikant seltener in einen Bildungsgang des tertiären Sek-
tors gelangen, und dies trotz der Tatsache, daß das amerikanische 
Schulsystem durch seine formale Einheitlichkeit eine frühzeitige 
Festlegung auf einen niedrigeren Bildungsgang verhindert528. Ins-
besondere an den renommierten Universitäten sind Kinder von 
Unternehmern, leitenden Angestellten, Freiberuflern  und höheren 
Beamten stark überproportional vertreten.529 Auch die Verteilung 
auf private und öffentliche  Hochschulen hängt stark vom sozialen 
Hintergrund ab530 (siehe Tabelle 3). 

2.2 Bewertung 

Das US-amerikanische Hochschulsystem zeichnet sich durch ei-
ne hohe Marktorientierung  aus. Der das System bestimmende 
Wettbewerb findet auf vielen Ebenen statt531: 

Alle Hochschulen konkurrieren um 

• ein möglichst hohes Renommee, das sich vor allem in den 
jeweils mit Spannung erwarteten Rankings532 niederschlägt,533 

• die Studierenden534, die Einnahmen für die Hochschulen be-
deuten, entweder direkt über Studiengebühren oder im Fall 

5 2 8 Vgl. BRINT/KARABEL 1989, S. 729 und 732. 
5 2 9 Vgl. MÜNCH 2000, S. 89. 
530 V G | PASCARELLA/SMART/SMYLIE 1992, S. 287. 

5 3 1 Vgl. RÜEGG 1991, S. 65; PFAFF 1985, S. 272f; HESS 1992, S. 94ff;  SPIEWAK 
2001c, S. 17. 

5 3 2 Zu methodischen Problemen solcher Rankings vgl. EDERLEH/FRACKMANN 
1985, S. 24f. 

^ 3 3 Besondere Aufmerksamkeit  bei den Nachfragern  findet die alljährlich er-
scheinende Sonderausgabe der Verbraucherzeitschrift  ,Money Guide1, die die 
Gebühren der Hochschulen einem Qualitätsindex gegenüberstellt, der sich unter 
anderem aus der Aufnahmeselektivität, der Betreuungsrelation, den Ausgaben pro 
Studierenden, den Bibliotheksressourcen und dem wirtschaftlichen Erfolg der 
Absolventen zusammensetzt; vgl. WEILER 1996a, S. 26. 

5 3 4 Vgl. ROTHSCHILD/WHITE 1993, S. 23. 
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der öffentlichen  Hochschulen zusätzlich indirekt über an die 
Studierendenzahlen gebundene Finanzierungszuschüsse, 

• besonders qualifizierte Studierende, die zur Qualität des Lehr-
angebots beitragen und das Renommee der Hochschule stei-
gern, 

• die besten Forscher und Lehrer535, die eine wesentliche 
Grundlage für den Ruf einer Hochschule bilden536, 

• staatliche Mittel für die Forschung sowie 

• Spendengelder zur Verbesserung des Studienangebots, der 
Forschungsmöglichkeiten sowie zur Erhöhung der finanziel-
len Spielräume für die Vergabe von Stipendien, 

wobei der Wettbewerb z.T. nur auf regionaler Ebene stattfindet. 
Nur die größeren und bekannteren Hochschulen konkurrieren auf 
nationaler537, hinsichtlich Studierender und Wissenschaftler aller-
dings auch auf internationaler Ebene538. Die staatlichen Hochschu-
len konkurrieren darüber hinaus um 

• staatliche Zuschüsse für neue Studienprogramme und 

• eine führende Position des jeweiligen Staates im föderalen 
Wettbewerb539. 

Zwischen den Studienbewerbern findet ein Wettbewerb statt um 

• die Zulassung zu den begehrtesten Hochschulen540 und 

• die Begabtenstipendien der Hochschulen. 

Wissenschaftler konkurrieren um 

5 3 5 Vgl. ROTHSCHILD/WHITE 1993, S. 22. 
5 3 6 Vgl . WIEGAND 1998, S. 60. 
5 3 7 Vgl. HOXBY 1997, S. 1; ROTHSCHILD/WHITE 1993, S. 24f. 
5 3 8 Vgl. EDERLEH/FRACKMANN 1985, S. 33. 
5 3 9 Vgl. EDERLEH/FRACKMANN 1985, S. 8. 
5 4 0 Vgl. ROTHFUSS 1997, S. 166. 
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• Lehr- und Forschungsmöglichkeiten in den renommiertesten 
und am besten ausgestatteten Hochschulen, 

• Finanzmittel für ihre Lehr- und Forschungsprogramme inner-
halb der Hochschulen sowie 

• eine möglichst gute Evaluierung durch Fachkollegen einer-
seits und Studierende andererseits541. 

Der auf allen Ebenen herrschende Wettbewerb bewirkt insge-
samt eine hohe Effizienz  des Systems542, die sich in international 
führenden Forschungsleistungen auf vielen Gebieten ebenso zeigt 
wie in der Attraktivität herausragender Studienangebote für Stu-
dierende aus aller Welt543. Auch die Vielfalt der Bildungsangebo-
te544 hinsichtlich inhaltlicher Schwerpunktsetzung, Zeithorizont 
und Anforderungsniveau  und die intensive Betreuung der Studie-
renden über die gesamte Studienzeit545 können als positive Aus-
wirkungen des Wettbewerbs angesehen werden. Allerdings ist 
auch die starke Heterogenität des U.S.-Hochschulsystems ein Er-
gebnis des Wettbewerbs: Nur ein kleiner Teil der Hochschulen 
gehört tatsächlich zur „weltweiten Spitzenliga"546. Der Wettbe-
werb führt  auch dazu, daß ganze Hochschulen oder einzelne Fach-
bereiche wegen mangelnden finanziellen Erfolgs aus dem Markt 
ausscheiden547 - mit dem Ergebnis, daß die Studierenden ihr Stu-
dium nicht wie geplant beenden können. Einzelne Anbieter im 
tertiären Bildungsbereich versuchen zumindest kurzfristig,  Bil-

^ LEWIS kritisiert allerdings scharf  das seiner Meinung nach fehlende Berufs-
ethos vieler Professoren  (vgl. LEWIS 1997, S. 6ff),  das auch durch Evaluierungen 
nicht hinreichend kontrolliert werden könne und dem die Entscheidungsstrukturen 
der Departments eher Vorschub leisteten (vgl. LEWIS 1997, S. 38F). 

Allerdings wird auch in Amerika mangelnde Effizienz  und Mittelver-
schwendung beklagt; vgl. MCPHERSON/SHAPIRO/WINSTON 1993, S. 3. 

5 4 3 Vgl. VONDRAN 1998, S. 126. 
5 4 4 Vgl. PFAFF 1985, S. 277. 
5 4 5 Vgl. WEILER 1993, S. 356. 
5 4 6 BERCHEM 2000, S. 32. 
5 4 7 Vgl. EDERLEH/FRACKMANN 1985, S. 6; PFAFF 1985, S. 296f; ROTHFUSS 

1997, S. 38. 
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dungsnachfrager  mit schlechten Angeboten zu überhöhten Preisen 
auszubeuten. Der Wettbewerb zwingt die Hochschulen, erhebliche 
finanzielle Ressourcen für ein umfangreiches Marketing548, die 
regelmäßige und umfangreiche Evaluierung549 und eine repräsenta-
tive Ausstattung des Campus550 aufzuwenden. Bedenklich er-
scheint darüber hinaus, daß überdurchschnittliche sportliche Lei-
stungen einen hohen Stellenwert für die Chancen von 
Studienbewerbern auf die Zulassung und einen Abschluß an einer 
renommierten Universität sowie den dafür zu zahlenden Preis551 

haben, da die Plazierung von Universitätssportlern bei Wettbewer-
ben große Aufmerksamkeit  in der Öffentlichkeit  genießt552 und 
viel zum Ruf der Institution und insbesondere zur Spendenbereit-
schaft beitragen kann553. Befürchtet wird außerdem, daß sich ins-
besondere private Hochschulen in allzu große Abhängigkeit von 
finanzkräftigen  Spendern begeben554, die Einfluß auf Forschungs-
ziele oder Lehrschwerpunkte nehmen555 und so die akademische 
Freiheit bedrohen könnten556. 

Die staatliche  Finanzierungsbeteiligung  soll getrennt nach den 
beiden wesentlichen Bereichen betrachtet werden: Mittel der Staa-

5 4 8 Vgl. MCPHERSON/WINSTON 1993a, S. 84; ROTHFUSS 1997, S. 175ff; 
ROSIGKEIT 1995, S. 161; PFAFF 1985, S. 293ff. 

5 4 9 Vgl. BONHEIM 1990, S. 178. Abgesehen von der etwa alle zehn Jahre statt-
findenden externen Evaluierung durch eine Akkreditierungsagentur wird eine 
permanente Selbstevaluierung und Veröffentlichung  der Ergebnisse erwartet; vgl. 
LLKET 1995, S. 100. 

5 5 0 Vgl. CLOTFELTER/ROTHSCHILD 1993, S. 3; MCPHERSON/SHAPIRO/WIN-
STON 1993, S. 7. 

5 5 1 Vgl. MCPHERSON/WINSTON 1993a, S. 76. 
5 5 2 Vgl. FERRIS 1991, S. 100. 
5 5 3 Vgl. EDERLEH/FRACKMANN 1985, S. 5 und 16. 
5 5 4 Vgl. ASH 1998, S. 173; WOLF 1997, S. 417. 
5 5 5 Vgl. ROTHFUSS 1997, S. 278f. ROTHFUSS sieht dies allerdings kaum negativ, 

da einerseits die Hochschulen auf diese Weise zu einer den Anforderungen  der 
Wirtschaft  entsprechenden Gestaltung von Studienangeboten gezwungen seien und 
andererseits einzelne Spender keine Monopolstellung hätten. 

5 5 6 Vgl. GREGORY 1997a, S. 130: „Die Freiheit ist gegeben, solange sie Geld 
bringt." 
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ten und Gemeinden zur Teilfinanzierung der öffentlichen  Hoch-
schulen sowie Mittel des Bundes für die individuelle Studienförde-
rung. Bundesmittel für die Forschungsfinanzierung  werden im 
Wettbewerb aller Forschung betreibenden Hochschulen verge-
ben557, sollen hier aber nicht näher betrachtet werden, da der Focus 
dieser Arbeit auf der Studienfinanzierung liegt. 

Die Teilfinanzierung der öffentlichen  Hochschulen durch Staa-
ten und Gemeinden, die zum großen Teil eng an die Studierenden-
und Absolventenzahlen geknüpft ist, könnte als staatlicher Aus-
gleich für externe Effekte  der Hochschulbildung verstanden wer-
den. Begründet wird sie allerdings mit anderen Argumenten558: 
Zum einen wären öffentliche  Hochschulen ohne erhebliche staatli-
che Zuschüsse nicht konkurrenzfähig,  da ihnen im allgemeinen das 
Stiftungskapital und die daraus entstehenden Erträge fehlen. Zum 
anderen sollen staatliche Hochschulen auch jenen die Möglichkeit 
einer weiterführenden Ausbildung bieten, die die Studiengebühren 
für eine private Hochschule nicht aufbringen können. Hier ergibt 
sich jedoch das Problem, daß eine Subventionierung der Institutio-
nen mit dem Ziel niedrigerer Gebühren ähnlich wie der Nulltarif, 
wenn auch in geringerem Umfang, allen Nachfragern  unabhängig 
von ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit zugute kommt559. Bei 
einer regionalen Betrachtung ist außerdem erkennbar, daß öffentli-
che Hochschulen vor allem dort gegründet wurden, wo das private 
Angebot im Hochschulbereich relativ gering war.560 Staatliche 
Hochschulen stellen also auch eine Ergänzung des privaten Ange-
bots dar. 

Die individuelle Studienförderung  durch die Bundesregierung 
weist im Hinblick auf die in Abschnitt C.1.2.2.7 zusammengefaß-
ten Anforderungen  diverse Schwachstellen auf: 

5 5 7 Vgl. ROTHFUSS 1997, S. 228. 
reo 

Ansonsten müßten privaten Hochschulen die gleichen Zuschüsse gewährt 
werden. 

5 5 9 Vgl. MCPHERSON/SHAPIRO 1992, S. 3; ROTHFUSS 1997, S. 265. 
5 6 0 Vgl. QUIGLEY/RUBINFELD 1993, S. 271. 

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-12-20 23:03:27

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-50842-6



242 Teil  C: Instrumente  der  Studienfinanzierung 

Die Höhe der individuell verfugbaren  Zuschüsse und Kredite 
hängt zwar von den tatsächlich entstehenden Kosten eines Studi-
ums ab, ist aber zusätzlich in der absoluten Höhe begrenzt561. Da-
mit werden finanziell sehr schwache Studierende von den teureren 
Bildungsangeboten von vornherein ausgeschlossen, wenn sie keine 
weiteren Unterstützungsmöglichkeiten auf der Basis herausragen-
der schulischer oder sportlicher Leistungen finden.562 

Wegen der damit verbundenen Zinssubventionen ist außerdem 
der Großteil der Kreditmöglichkeiten ebenso wie die Stipendien an 
strikte Bedürftigkeitskriterien  gebunden; dies könnte Finanzie-
rungsschwierigkeiten bei Studierenden mit mittlerer finanzieller 
Leistungsfähigkeit hervorrufen.  Die Ausgestaltung der Kreditrück-
zahlung stellt nicht sicher, daß Abschreckungseffekte  einer hohen 
Verschuldung vermieden werden563, da eine einkommensabhängi-
ge Rückzahlung nur teilweise ermöglicht wird. McPHERSON kriti-
siert außerdem die Intransparenz und Ineffizienz  des ursprüng-
lich564 hauptsächlich über private Banken abgewickelten 
Darlehenssystems.565 

Das Work Study-Programm entspricht der amerikanischen „tra-
dition of working one's way through college"566. Bei einer Sub-
ventionierung von Arbeitsverträgen für bedürftige Studierende auf 
dem Campus oder fur gemeinnützige Tätigkeiten mit 65 % der 

5 6 1 Stipendium und Kredit für das erste Studienjahr betrugen 1999/2000 zu-
sammen maximal 5750 US$; vgl. US DEPARTMENT OF EDUCATION 2000a, S. 8 und 
11. 

5 6 2 Vgl. ORFIELD 1992, S. 341 f. 
5 6 3 Vgl. ORFIELD 1992, S. 347f. 

^ ^ Inzwischen wird ein Teil der Mittel - vermittelt durch die Hochschulen -
von der Bundesregierung direkt vergeben; vgl. US DEPARTMENT OF EDUCATION 
2000b, S. 10. 

5 6 5 Vgl. MCPHERSON 1993b, S. 178ff.  Ähnliche Kritik äußert JOHNES 1993, 
S. 134. 

5 6 6 OECD 1990, S. 50. Vgl. auch ORFIELD 1992, S. 357. 
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Lohnkosten567 stellt sich jedoch die Frage, ob diese Mittel letztlich 
nicht eher den Arbeitgebern der Studierenden zugute kommen.568 

Die über die Hochschulen vergebenen staatlichen Mittel für zu-
sätzliche Stipendien und Kredite können von diesen strategisch im 
Rahmen ihrer Zulassungspolitik eingesetzt werden569. Zwar 
schreibt die Bundesregierung den Hochschulen für die Verwen-
dung der Mittel die Anwendung derselben Bedürftigkeitskriteri-
en570 vor, die für die allgemeine Studienförderung  gelten; die 
Hochschulen können aber beispielsweise Studienbewerber mit 
hohem Förderanspruch zunächst auf eine Warteliste setzen und 
ihnen zu verstehen geben, daß ohne Zurückziehen ihres Antrags 
auf Zusatzförderung  eine Zulassung unwahrscheinlich ist.571 

Chancengerechtigkeit  soll im amerikanischen Hochschulsystem 
durch das Prinzip der „need-blind admission" gewährleistet wer-
den, d.h. die Zulassung zu einer Hochschule soll allein aufgrund 
der Eignung ohne Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfä-
higkeit erfolgen 572. Allen zugelassenen Bewerbern soll dann die 
Finanzierung aus staatlichen und anderen Quellen zur notwendigen 
Ergänzung der eigenen Zahlungsfähigkeit ermöglicht werden. 
Tatsächlich besitzen alle Hochschulen eigene Finanzierungsbera-
ter573, die jedem Studienbewerber ein individuelles Paket aus 

5 6 7 Vgl. SCHÄFERBARTHOLD 1992, S. 34. 

Eine Abschöpfung der individuellen Studienforderung  durch die Hochschu-
len wird auch für andere Komponenten der Student Aid befurchtet;  vgl. EHREN-
BERG/REES/BREWER 1993. 

5 6 9 Vgl. BOWEN/SHAPIRO 1998, S. IX; MCPHERSON 1998, S. 1. 

Dies ist die „Congressional Methodology Need Analysis Formula"; vgl. 
WEILER 1996a, S. 27. Zur Krit ik an dieser Methode zur Feststellung der Bedürftig-
keit vgl. EDLIN 1993. 

5 7 1 Vgl. MCPHERSON 1998, S. 96. 
5 7 2 Vgl. MCPHERSON 1998, S. 8; WEILER 1996b, S. 260; ROTHFUSS 1997, 

S. 173. 
5 7 3 Vgl. SCHÄFERBARTHOLD 1992, S. 32; BRICKWELL 1989, S. 152. Zur Marke-

ting-Strategie der Hochschulen kann auch gehören, eine ganze Reihe von Bank-
funktionen zu übernehmen; vgl. ARZT 1995, S. 13f. 

5 7 4 Vgl. OECD 1990, S. 50 und 53; SCHULTZ-GERSTEIN 1987, S. 147. 
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verfügbaren  Fördermöglichkeiten zusammenstellen575. Aber nur 
wenige Hochschulen576 mit großen Stiftungsvermögen und Spen-
denaufkommen sind in der Lage, die Refinanzierung der erhebli-
chen Kosten eines hochwertigen Studienangebots für alle zugelas-
senen Studienbewerber vollständig sicherzustellen577. Für die 
meisten Studienbewerber bleiben substantielle Finanzierungslük-
ken578, die oft nur teilweise durch dafür angelegte Ersparnisse der 
Eltern gedeckt werden können579 und in vielen Fällen dazu führen, 
daß nicht die Hochschule der ersten Wahl, sondern eine preisgün-
stigere Alternative besucht wird580. Beispielsweise beginnen viele 
Studierende ihr Studium an einem der nur geringe Gebühren erhe-
benden zweijährigen Community Colleges, um erst danach unter 
Anrechnung der erbrachten Studienleistungen581 an ein vierjähri-
ges College zu wechseln und dort nach weiteren zwei Jahren den 
Bachelor zu erwerben582. Auf diese Weise sind die Gesamtkosten 
des Studiums geringer; allerdings ist auch zu konstatieren, daß 
Überwechsler von einem zweijährigen College mit einer geringe-
ren Erfolgswahrscheinlichkeit  den Bachelor-Abschluß erreichen 
als Studierende, die von Beginn an ein vierjähriges College be-
sucht haben. 

C-7C 
J / J Dennoch bestehen offenbar  erhebliche, insbesondere schichtspezifische In-

formationslücken über Fördermöglichkeiten bei Schülern der High School; vgl. 
ORFIELD 1992, S. 36If; K.ANE 1997, S. 9f. Einige Studiennachfrager  lassen sich 
durch sehr hohe Studiengebühren bereits von der Bewerbung abschrecken (sticker 
price effect), ohne die diversen Nachlaß- und Fördermöglichkeiten in Betracht zu 
ziehen; vgl. ARZT 1995, S. 7. 

5 7 6 Vgl. MCPHERSON/WINSTON 1993a, S. 91. 
5 7 7 Vgl. MCPHERSON 1998, S. 17 und 91. 

^ 7 8 DAXNER sieht weniger begüterte Familien wegen der Bildungswünsche ihrer 
Kinder deshalb am „Rand der Existenzkrise"; DAXNER 1996b, S. 113. 

5 7 9 Vgl. WAGNER 1996, S. 15; ARZT 1995, S. 9. 
5 8 0 Vgl. MCPHERSON 1998, S. 42. 

^ Dies ist i.d.R. unproblematisch, da das Studium in den USA im Kreditpunk-
tesystem organisiert ist. Voraussetzung ist allerdings, daß die zuerst besuchte 
Institution akkreditiert ist; vgl. ROTHFUSS 1997, S. 47. 

5 8 2 Vgl. US DEPARTMENT OF EDUCATION 2000a, S. 13. 
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In Studien, die sich mit der Frage der Chancengerechtigkeit im 
US-Hochschulsystem beschäftigen, wird betont, daß besonders 
begabten Studienbewerbern alle Möglichkeiten einer hochwertigen 
Ausbildung offenstehen,  auch wenn sie aus sozial schwachen Ver-
hältnissen stammen.583 Der Wettbewerb der Hochschulen um be-
sonders qualifizierte Studierende sorgt dafür,  daß die Hochschulen 
Möglichkeiten zur Deckung derjenigen (erheblichen) Finanzie-
rungslücken bereitstellen584, die die staatliche Studienförderung 
offenläßt 585. Als problematisch gelten aber die Chancen von 
durchschnittlich begabten Jugendlichen aus einkommensschwa-
chen Familien586. Diesen bleiben oft nur die weniger anspruchsvol-
len und deshalb preisgünstigen Studienangebote der Community 
Colleges587. Aber auch Mittelklassefamilien kann die Studienfi-
nanzierung vor erhebliche Probleme stellen, insbesondere wenn 
mehrere Kinder studieren588, da sie nur mit geringen staatlichen 
Fördermitteln rechnen können.589 Auf diese Weise schreibt das 
amerikanische Hochschulsystem die bestehende Einkommens- und 
Vermögensverteilung eher fort. 590 

Die Verteilungswirkungen der staatlichen Ausgaben im Hoch-
schulbereich zeigen nur zum Teil unerwünschte, d.h. regressive 
Effekte.  Die individuelle staatliche Studienförderung  fließt auf-
grund ihrer strikten Bedürftigkeitsorientierung 591 den Beziehern 
geringer Einkommen in deutlich höherem Maß zu als leistungsfä-
higeren Bevölkerungsgruppen592. Sie hat zu höheren Beteiligungs-

5 8 3 Vgl. SCHULTZ-GERSTEIN 1987, S. 147; MCPHERSON 1998, S. 137. 
5 8 4 Vgl. MCPHERSON 1998, S. 143. 
5 8 5 Vgl. MCPHERSON/WINSTON 1993a, S. 101. 
5 8 6 Vgl. MCPHERSON 1998, S. 135f. 
5 8 7 Vgl. MCPHERSON 1998, S. 42. 
5 8 8 Vgl. HUBER 1993, S. 370. 
5 8 9 Vgl. CAVANAUGH et al. 1998, S. 24; CASPER 1993, S. 351. 
5 9 0 Vgl. JOHNSTONE 1999, S. 349. 
5 9 1 Vgl. McPHERSON 1998, S. 9. 
5 9 2 Vgl. McPHERSON 1993a, S. 145. 
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raten an Hochschulbildung593 sowie zu einer höheren Nachfrage 
nach teureren Bildungsangeboten geführt 594, allerdings nicht nur 
bei Jugendlichen aus finanziell schwachen Familien595. Die gleich-
zeitige Umverteilung von Haushalten ohne Studierende zu Haus-
halten mit Studierenden könnte als Ausgleich externer Effekte  der 
Hochschulbildung akzeptiert werden. 

Die Teilfinanzierung der öffentlichen  Hochschulen durch Staa-
ten und Gemeinden erzeugt allerdings regressive Verteilungseffek-
te: Zwar werden öffentliche  Hochschulen stärker als private von 
sozial schwächeren Schichten genutzt596; durch die Qualitätsdiffe-
renzierung innerhalb des öffentlichen  Sektors werden aber wieder-
um Studierende aus einkommensstärkeren Schichten, die an besse-
ren Staatshochschulen stärker vertreten sind, mit höheren Beträgen 
subventioniert als Studierende aus einkommenschwachen Schich-
ten an den Community Colleges.597 

Insgesamt ist für das Finanzierungssystem zu konstatieren, daß 
an Universitäten mit besonders hohen Studiengebühren gleichzei-
tig auch eine besonders hohe Subventionierung der Studierenden 
stattfindet, da die dort für die Lehre aufgewendeten Mittel um ein 
Vielfaches über den Vergleichszahlen von preisgünstigeren Hoch-
schulen liegen598. Wer sich eine teure Hochschule leisten kann und 
will, wird also stärker subventioniert als diejenigen, die weniger 
Geld für Hochschulbildung aufbringen können oder wollen.599 

Dies ist insofern kritisch zu sehen, als sich in teuren Hochschulen 

5 9 3 Vgl. MCPHERSON/SHAPIRO 1991, S. 311. 
5 9 4 Vgl. MCPHERSON 1993a, S. 139. 
5 9 5 Vgl. MCPHERSON/SHAPIRO 1993, S. 193ff. 
5 9 6 Vgl. PFAFF 1985, S. 300. 

BLAUG führt  dafür eine Untersuchung des Beispiels Kalifornien an, das ein 
dreigeteiltes staatliches Hochschulsystem aus zweijährigen Community Colleges, 
der vierjährigen California State University und der zu den Spitzeninstitutionen 
zählenden University of California hat; vgl. BLAUG 1982, S. 212. Vgl. auch ΚΑΝΕ 
1997, S. 4; sowie zum kalifornischen System Fox 1993, S. 229f. 

5 9 8 Vgl. MCPHERSON 1998, S. 99. 
5 9 9 Vgl. WINSTON 1999, S. 20. 
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signifikant mehr Studierende aus einkommensstärkeren Schichten 
befinden.600 Allerdings stammt die verstärkte Subventionierung 
dieser Studierenden nicht aus Staatsmitteln - zumindest, wenn 
man die Forschungsforderung  unberücksichtigt läßt - , sondern im 
wesentlichen aus Spenden und Stiftungserträgen  dieser Hochschu-
len, und kann deshalb als Unterstützung der zukünftigen Elite 
durch die gegenwärtige Elite verstanden werden.601 

Als Hauptproblem  des amerikanischen Hochschulsystems kön-
nen neben den bereits erläuterten Finanzierungs- und damit Chan-
cengerechtigkeitsproblemen für durchschnittlich begabte Jugendli-
che aus unteren und auch mittleren Einkommensschichten602 die 
extremen Qualitätsunterschiede innerhalb des tertiären Sektors603 

angeführt  werden. Zwar ist eine Differenzierung  des Angebots 
nach den Präferenzen  der Nachfrager  grundsätzlich wünschens-
wert604 , jedoch sollte dabei die Einhaltung von substantiellen Min-
deststandards einer wissenschaftlichen Ausbildung605 gewährleistet 
sein606. Die Spitzenuniversitäten können keinesfalls als repräsenta-
tiv für das ganze System gelten.607 

Insbesondere das Fehlen einer Regelung für die Vergabe von 
Abschlüssen und akademischen Titeln birgt die Gefahr,  daß in 
Einzelfällen Diplome eher aufgrund finanzieller Leistungsfähigkeit 
als durch akademische Meriten erworben werden608. Angesichts 

6 0 0 Vgl. SAZAMA 1992, S. 142; BOWEN 1980, S. 242. 
6 0 1 Vgl. MCPHERSON/WINSTON 1993a, S. 88f. 
6 0 2 Vgl. CLOTFELTER/ROTHSCHILD 1993, S. 2; WEIDENFELD 1993, S. 362. 
6 0 3 Vgl. REUMANN 1995, S.656; WEILER 1993, S.355; HUBER 1993, S. 368. 

PAPADOPOULOS sieht in dieser starken Differenzierung  und Polarisierung des 
tertiären Sektors eine allgemeine Tendenz innerhalb der OECD; vgl. 
PAPADOPOULOS 1996, S. 183. 

^ ^ Allerdings wird z.T. sogar eine noch stärkere Differenzierung  des Hoch-
schulsektors als notwendig angesehen; vgl. BARROW 1996, S. 447. 

6 0 5 Vgl. dazu SPIEWAK 2001a, S. 29 und 31. 
6 0 6 Vgl. BOWEN 1980, S. 244 und 251. 
6 0 7 Vgl. BUBLITZ/ZAPF 1998, S. 176. 
6 0 8 Vgl. HANSEN 1972, S. S271. 
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der Vielzahl von Institutionen kann auch nicht erwartet werden, 
daß die unterschiedliche Qualität von Abschlüssen für die Nach-
frager  oder auch für spätere Arbeitgeber ohne weiteres erkennbar 
ist,609 auch wenn durch Akkreditierungsagenturen die Marktrans-
parenz erheblich erhöht wird. Staatliche Berufszulassungsverfah-
ren, nach denen die Studierenden anerkannte Examina ablegen 
müssen, gibt es nur für wenige hochspezialisierte Bereiche wie 
Jura und Medizin.610 

Die Spannbreite der unter dem Begriff  Hochschule subsummier-
ten Bildungsgänge führt  außerdem zu Verzerrungen bei internatio-
nalen Vergleichen mit Ländern, die in diesem Bereich nur Institu-
tionen aufführen,  in denen eine wissenschaftliche Ausbildung 
stattfindet. 

Die Akzeptanz  des skizzierten Finanzierungssystems in der ame-
rikanischen Bevölkerung ist grundsätzlich hoch, da der Wettbe-
werb als Instrument der Freiheit611 und Hochschulbildung grund-
sätzlich als ein Produkt und Investitionsgut612 angesehen werden. 
Zwar sind große Teile der Bevölkerung besorgt über hohe Steige-
rungsraten bei den Studienkosten613, die in den letzten Jahren an 
öffentlichen  Hochschulen das Doppelte und an privaten Hochschu-
len das Vierfache der durchschnittlichen Einkommenssteigerungen 
betrugen.614 Sie befürchten Probleme bei der Studienfinanzierung 
ihrer Kinder und sprechen sich deshalb für eine stärkere staatliche 
Unterstützung aus; das System der Gebührenfinanzierung  an sich 
wird aber nicht in Frage gestellt.615 Es entspricht der amerikani-
schen Mentalität, jeden Einzelnen als „seines Glückes Schmied" 

6 0 9 Vgl . FERRIS 1991, S. 107. 
6 1 0 Vgl. FOX 1993, S. 238. 
6 1 1 Vgl. TROW 1996, S. 28; EDERLEH/FRACKMANN 1985, S. 6 und 38. 
6 1 2 Vgl . NATIONAL COMMISSION 1998, S. 1. 
6 1 3 Vgl. GRÖZINGER 1998, S. 191; STADLER 1996, S. 47; O.V. 1997, S. K3; 

NATIONAL COMMISSION 1998, S. 1 und 13. Eine ausführliche Analyse der Kosten-
steigerungen bieten CLOTFELTER 1996 sowie NATIONAL COMMISSION 1998. 

6 1 4 Vgl. WEILER 1996a, S. 24. 
6 1 5 Vgl . MONOPOLKOMMISSION 2000, S. 48; WEILER 1996a, S. 24. 
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anzusehen und darauf zu vertrauen, daß jedem bei entsprechender 
persönlicher Leistung und Anstrengung alle Wege offenstehen 616. 
Die zustimmende Haltung zeigt sich auch in der hohen Identifika-
tion der Absolventen als Alumni mit ihrer ehemaligen Hochschule, 
die sich in erheblicher Spendenbereitschaft  äußert, von den Hoch-
schulen allerdings auch sorgsam gepflegt wird617. 

3. Australien/Neuseeland 

Wie bereits erwähnt, zeigen die Hochschul(finanzierungs)-
systeme Australiens und Neuseelands weitreichende Gemeinsam-
keiten und werden deshalb in einem gemeinsamen Abschnitt be-
handelt.618 Es wird dabei in erster Linie das australische System 
betrachtet, und jeweils anschließend werden davon abweichende 
Aspekte des neuseeländischen Systems hervorgehoben. Auf diese 
Weise lassen sich wichtige Unterschiede um so besser herausarbei-
ten. 

3.1 Darstellung 

Das australische  Hochschulsystem  ist ein weitgehend staatliches 
System.619 Bis vor etwa zehn Jahren existierte eine Differenzie-
rung nach Universitäten und deutschen Fachhochschulen ver-
gleichbaren Institutionen; erhebliche Umwälzungen in der Hoch-
schulpolitik führten jedoch zu einer Vereinheitlichung des 
Systems.620 Der Hochschulbereich besteht aus 43 Institutionen mit 

6 1 6 Vgl. TROW 1996, S. 29; SCHULTZ-GERSTEIN 1987, S. 143. 
6 1 7 Vgl. WEILER 1993, S. 357; HARRISON/MITCHELL/PETERSON 1995. 

8 Übersichten der Bildungssysteme Australiens und Neuseelands finden sich 
im Anhang S. 452 und 453, Abbildungen 27 und 28. 

6 1 9 Vgl. MEEK 1991, S. 464. 
6 2 0 Vgl. MEEK 1993, S. 25 und 27. Eine Differenzierung  im Renommee der tra-

ditionellen Universitäten und der aus früheren  Colleges of Advanced Education 
(CAE) entstandenen Institutionen ist aber weiterhin feststellbar;  vgl. MEEK 1993, 
S. 67. 
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insgesamt etwa 690.000 Studierenden (im Jahr 1999)621, davon 
zwei private Universitäten,622 die staatlich nicht gefördert,  aber 
auch nicht diskriminiert werden623. Daneben existieren eine Reihe 
von privaten Institutionen, die nur ein eng begrenztes Spektrum 
von Kursen anbieten und z.T. von den staatlichen Universitäten 
mit der Bereitstellung einzelner Bildungsangebote beauftragt wer-
den.624 Berufsbildende Institutionen (TAFE: Technical And Fur-
ther Education) werden nicht zum Hochschulbereich gezählt.625 

Die Hochschulgesetzgebung ist Sache der Bundesstaaten respek-
tive Territorien; allerdings ist diese föderalistische „Kulturhoheit" 
dadurch eingeschränkt, daß die Finanzierung der Hochschulen 
durch die Bundesregierung erfolgt. 626 

Die interne Organisationsstruktur der Hochschulen ist zuneh-
mend am Vorbild des Wirtschaftsunternehmens  orientiert627, wo-
bei oft eine duale Struktur aus akademischen Gremien einerseits 
und einem Management unter Führung eines Board of Governors 
oder Council andererseits festzustellen ist.628 Über die Ausgestal-
tung des Lehrangebots (und der Forschung) entscheiden die Hoch-
schulen im Rahmen der Hochschulgesetze grundsätzlich selbst, 
allerdings erfolgt  ein erheblicher Einfluß der Bundesregierung 
über die Finanzierung.629 

Das neuseeländische  Hochschulsystem 630 ist differenziert  in sie-
ben Universitäten, 25 Polytechnics, in denen auch berufliche Bil-

6 2 1 Vgl. DETYA 2000a, S. 16. 

622 Ygj DETYA: Universities, http://www.deet.gov.au/highered/unis.htm, 
24.3.2000. 

6 2 3 Vgl. STONE 1990, S. 144. 
6 2 4 Vgl. BORTHWICK 1999, S. 6; STONE 1990, S. 146. 
6 2 5 Vgl. MEEK 1993, S. 30. 
6 2 6 Vgl. GEIPEL 1990, S. 150; MEEK 1993, S. 24. 
6 2 7 Vgl. MEEK 1993, S. 49. 
6 2 8 Vgl. MEEK 1993, S. 39. 
6 2 9 Vgl. MEEK 1993, S. 39f. Siehe dazu den Teilabschnitt Finanzierung unten. 
6 3 0 Vgl. im folgenden MINISTRY OF EDUCATION 1999b. 
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dung angeboten wird, vier pädagogische Hochschulen (Colleges 
of Education) sowie drei Wanangas, die der Erforschung und Er-
haltung von Maori-Traditionen und Maori-Gebräuchen gewidmet 
sind. Im Jahr 1998 waren insgesamt etwa 215.000 Studierende 
eingeschrieben631. Daneben gibt es mehr als 800 private registrier-
te Institutionen (PTE: Private Training Establishments), die meist 
auf die Bereitstellung spezieller Kurse beschränkt sind und kein 
Studium i.e.S. anbieten. Die Hochschulen fallen in den Verantwor-
tungsbereich des Ministry of Education. Der New Zealand Qualifi-
cations Authority, die direkt dem Ministerium untersteht, obliegt 
die Qualitätskontrolle im gesamten sekundären und tertiären Be-
reich.632 

In Australien erfolgt  die Bewerbung und Zulassung  zum Studi-
um jeweils über eine Zentralstelle in jedem Bundesstaat, die der 
deutschen ZVS ähnelt633; Studienbewerber können eine Rangfolge 
der gewünschten Universitäten und Studiengänge angeben. Aller-
dings können die einzelnen Hochschulen für ihre Studienangebote 
jeweils selbst die Anforderungen  in Form von Noten im High 
School Certificate festlegen, die die Studienbewerber für eine 
Zulassung mindestens erfüllen müssen. Die Erfüllung dieser Min-
destanforderungen stellt aber keine Garantie auf den gewünschten 
Studienplatz dar, denn bei einer die Kapazitäten überschreitenden 
Nachfrage erfolgt eine weitere Auswahl durch die Hochschule 
anhand der über die Zentralstelle eingereichten Bewerbungsunter-
lagen. Teilweise orientiert sich die Auswahl statt an den Schulno-
ten auch an einer speziellen Beurteilung der zuvor besuchten Schu-
le.634 

6 3 1 Vgl. MINISTRY OF EDUCATION 1999a, S. 1. 

Die früher  existierende Pufferinstanz  zwischen Regierung und Hochschulsy-
stem, das University Grants Committee nach britischem Vorbild (vgl. EISEMON 
1984), wurde dagegen zugunsten strafferer  Entscheidungsstrukturen 1989 aufge-
löst; vgl. KÜCHLER/MÜLLER-BÖLING/ZIEGELE 1998, S. 2. 

6 3 3 Vgl. GEIPEL 1990, S. 163. 
6 3 4 Vgl. MEEK 1993, S. 25 und 31. 
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Neuseeländische Hochschulen nehmen die Auswahl der Studie-
renden größtenteils jeweils selbst vor. Für die Universitäten gibt es 
nationale Zugangstests.635 

Die staatliche Hochschulfinanzierung  in Australien  umfaßt die 
laufenden Ausgaben und Investitionskosten der staatlichen Hoch-
schulen für die Lehre, Mittel zur Unterstützung der Studierenden 
sowie Mittel zur Forschungsförderung,  um die sich alle, also auch 
die privaten Hochschulen bewerben können636; letztere werden im 
folgenden nicht näher betrachtet. 

Die staatliche Finanzierungsbeteiligung an den lehrbezogenen 
Ausgaben der Hochschulen wird in einem Verhandlungsprozeß 
zwischen der Regierung und der einzelnen Hochschule festgelegt 
und umfaßt eine Zielvereinbarung fur das von der Hochschule im 
Gegenzug zu „liefernde" Studienangebot637. Der Staat versteht sich 
als Kunde der Hochschulen638, der für die Bereitstellung von 
Dienstleistungen bezahlt. Die staatlichen Finanzmittel werden 
jeder Hochschule in einer Summe (single block operating grant) 
zugewiesen639, über deren Verwendung im Detail sie frei  entschei-
den kann. Zur Finanzautonomie der Hochschulen gehört auch die 
Personalhoheit640. Die Hochschulen werden darüber hinaus ermu-
tigt, mit der Vermarktung von weiteren Dienstleistungen zusätzli-
che Einnahmen zu erzielen641 und so das Aufgabenspektrum von 
Forschung und Lehre um die Komponente Service zu erweitern.642 

6 3 5 Vgl. OECD 1998a, S. 131. 
6 3 6 Vgl. LLOYD 1994, S. 200; MEEK 1993, S. 41. 
6 3 7 Vgl. SMYTH 1995, S. 57; MARGINSON 1997, S. 71; MEEK 1993, S. 31, 36 

und 43. Die australische Regierung verwendet tatsächlich das Wort „deliver"; vgl. 
DETYA: Universities, http://www.deet.gov.au/highered/unis.htm, 24.3.2000. 

6 3 8 Vgl. MARGINSON 1997, S. 70. 

639 v g l DETYA: Universities, http://www.deet.gov.au/highered/unis.htm, 
24.3.2000; MEEK 1993, S. 44. 

6 4 0 Vgl. MEEK 1993, S. 43. Die Löhne und Gehälter werden zwar zentral festge-
legt; dies ist aber in Australien fiir  alle Wirtschaftsbereiche  üblich; vgl. MEEK 1993, 
S. 42. 

6 4 1 Vgl. MEEK 1991, S. 465; NBEET/CEPR 1995, S. 120. 
6 4 2 Vgl. MEEK 1993, S. 36 und 45. 
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Es steht den Hochschulen außerdem frei,  über die durch staatliche 
Zuschüsse finanzierten Kapazitäten hinaus weitere Studienplätze 
mit kostendeckenden Gebühren anzubieten.643 Im Jahr 1997 wur-
den die Universitäten nur noch zu 54 % durch die staatlichen Zu-
schüsse finanziert. 644 

Weltweite Aufmerksamkeit  hat das australische Higher Educati-
on Contribution Scheme (HECS) erfahren,  mit dem die Studieren-
den einen Beitrag zur Finanzierung der Hochschulen leisten. Stu-
diengebühren waren in Australien 1974 abgeschafft  worden.645 Mit 
der Einführung von HECS im Jahr 1989646 wurden zunächst für 
alle Studierenden einheitliche Gebühren von 1.800 A$ 6 4 7 pro Jahr 
erhoben648, die etwa 20 % der Durchschnittskosten eines Studien-
platzes decken sollten649, wobei auch die Möglichkeit eines Teil-
zeitstudiums650 mit entsprechend geringeren Gebühren vorgesehen 
war. Die Gebühren wurden seitdem zum einen angehoben und 
zum anderen nach drei Fächerkategorien differenziert 651: Im Studi-
enjahr 2000 beträgt die für alle staatlichen Hochschulen einheitli-
che Gebühr für Studiengänge wie Kunst, Philologie, Sozialwissen-

6 4 3 Vgl. CHAPMAN 1997, S. 750f. Im Jahr 1999 waren von 466.037 Studienplät-
zen fur inländische Studierende 25.896 gebührenfinanziert;  vgl. DETYA 2000a, 
S. 91 und 169. Darüber hinaus werden für die meisten Postgraduierten-Studien 
sowie von den meisten ausländischen Studierenden kostendeckende Gebühren 
erhoben; vgl. HIGHER EDUCATION COUNCIL 1998, S. 10f. 

6 4 4 Vgl. BORTHWICK 1999, S. 1. 
6 4 5 Vgl. CHAPMAN 1997, S. 738. 
6 4 6 Vgl. DETYA: Higher Education Contribution Scheme, http://www.deet. 

gov.au/highered/programmes/hecsuni.htm, 24.3.2000. Bereits im Jahr 1987 waren 
geringe Gebühren von 250 A$ ohne spezielles Refinanzierungssystem, allerdings 
mit Ausnahmeregelungen für etwa 35 % als bedürftig angesehene Studierende, 
eingeführt  worden; vgl. CARPENTER/HAYDEN 1993, S. 201; OECD 1990, S. 39. 

6 4 7 1 AS entspricht derzeit etwa 1,15 DM. 
6 4 8 Vgl. CARPENTER/HAYDEN 1993, S. 202. 
6 4 9 Vgl. KONEGEN-GRENIER/WERNER 1996, S. 42; CHAPMAN 1996, S. 9. 

^ Das Teilzeitstudium ist in Australien weitverbreitet; vgl. MEEK 1993, S. 30. 
Im Jahr 1999 waren 2 7 % aller Studierenden Teilzeitstudierende; vgl. DETYA 
2000a, S. 9. 

Diese Differenzierung  gilt nicht tur Studierende, die ihr Studium vor 1997 
begonnen haben. 
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Schäften und Pädagogik 3.463 A$, für Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften, Agrarwissenschaften,  Architektur, Naturwis-
senschaften, Ingenieurwissenschaften und Wirtschaftswissenschaf-
ten 4.779 A$ sowie 5.593 A$ für Jura und Medizin.652 Die Gebüh-
rendifferenzierung  soll die Unterschiede einerseits in den Kosten 
der Studiengänge und andererseits in den Einkommenserwartun-
gen der Absolventen widerspiegeln.653 Teilzeitstudien werden 
berücksichtigt, indem die auf die normale Vollzeitstudienbelastung 
von acht Studieneinheiten pro Jahr654 bezogene Gebühr auf die 
tatsächlich belegten Studieneinheiten umgerechnet wird. Im Jahr 
1997 deckten staatliche Zuschüsse nur noch 66% der durch-
schnittlichen Kosten eines Studienplatzes, die HECS-Zahlungen 
entsprechend 34 %. Differenziert  nach Studienfachern reichte die 
Kostendeckung durch Gebühren von 28 % für Agrarwissenschaf-
ten über etwa 33 % für Medizin, Informatik,  Natur- oder Inge-
nieurwissenschaften und etwa 50 % für Architektur, Kunst oder 
Philologie bis zu 75 % für Wirtschaftswissenschaften  und 88 % für 
Jura.655 

Die Besonderheit des Systems liegt in der Möglichkeit der 
Nachfinanzierung: Zwar werden 25 % Nachlaß gewährt, wenn die 
Gebühren für jedes Jahr im voraus bezahlt werden656; die meisten 
Studierenden nutzen jedoch die allen inländischen Studierenden an 
öffentlichen  Hochschulen gegebene Möglichkeit, die Gebühren 
zunächst über einen staatlichen Treuhandfonds vorfinanzieren  zu 
lassen und das gewährte Studiendarlehen nach Ende des Studiums 

652 VGL DETYA: Higher Education Contribution Scheme, http://www.deet.gov. 
au/highered/programmes/hecsuni.htm, 24.3.2000. Die Gebühren an den privaten 
Hochschulen beliefen sich im Jahr 1999 auf 6.720 AS (Notre Dame University) 
bzw. 25.800 A$ (Bond University, die einen Abschluß in zwei Jahren anbietet) für 
alle Studiengänge außer Jura, dessen Gebühren höher liegen; vgl. BORTHWICK 
1999, S. 37. 

6 5 3 Vgl. CHAPMAN 1997, S. 750. 
6 5 4 Dies gilt für das erste Studienjahr; vgl. DETYA 2000b, S. 4. 
6 5 5 Vgl. BORTHWICK 1999, S. 2 und 43f. 

656 Vgl, DETYA: Higher Education Contribution Scheme, http://www.deet.gov. 
au/highered/programmes/hecsuni.htm, 24.3.2000. 
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zurückzuzahlen.657 Die Tilgung des nicht verzinsten, sondern le-
diglich mit der Inflationsrate (Konsumentenpreisindex658) inde-
xierten Darlehens659 erfolgt  in Abhängigkeit vom zu versteuernden 
Einkommen der ehemaligen Studierenden660 und wird über die 
Steuerverwaltung abgewickelt. Die Tilgungsverpflichtung tritt erst 
bei Überschreiten einer Einkommensfreigrenze  ein, die zunächst 
an das australische Durchschnittseinkommen aus nichtselbständi-
ger Arbeit geknüpft war661, inzwischen aber abgesenkt wurde und 
derzeit 21.984 A$ pro Jahr beträgt662. Der Tilgungssatz ist mit dem 
Einkommen progressiv gestaffelt  und beträgt drei bis sechs Pro-
zent des zu versteuernden Einkommens.663 Auf darüber hinausge-
hende freiwillige Tilgungen erhält der Darlehensnehmer einen 
Nachlaß von 15 %.6 6 4 Die Tilgungszahlungen sind nicht steuerab-
zugsfähig665 und fließen an den Darlehensfonds zurück, dessen 
Defizite der Staat übernimmt, solange die Rückflüsse nicht zur 
Deckung der neuen Darlehen reichen. Die Gebühren fließen in 
vollem Umfang (also ohne Abschlag für Vorauszahlungen, der 
ebenfalls durch staatliche Mittel ausgeglichen wird) den Hoch-
schulen zu. 

6 5 7 Vgl. CHAPMAN 1996, S. 9. 
6 5 8 Vgl. HARDING 1993, S.3. 
6 5 9 Vgl. CHAPMAN 1996, S. 9. Der Verzicht auf eine Verzinsung wird damit 

begründet, daß überdurchschnittlich erfolgreiche  Absolventen auf diese Weise in 
abdiskontierter Betrachtung mehr zurückzahlen als weniger erfolgreiche  Absolven-
ten, da sie ihre Schuld schon zu einem früheren  Zeitpunkt abgetragen haben; vgl. 
CHAPMAN 1994, S. 206; WELTBANK 1999, S. 66. 

Falls das Einkommen schon während des Studiums die festgelegte Freigren-
ze überschreitet, sind auch dann schon Tilgungsraten fallig. Die Bemessungsgrund-
lage ist allein das individuelle Einkommen, nicht das Einkommen eines etwaigen 
Ehepartners; vgl. DETYA 2000b, S. 15. 

6 6 1 Vgl. HARDING 1993, S. 3; CHAPMAN 1997, S. 739. 

662 Yg| DETYA; Higher Education Contribution Scheme, http://www.deet.gov. 
au/highered/programmes/hecsuni.htm, 24.3.2000. 

6 6 3 Vgl. DETYA 2000b, S. 16. 
6 6 4 Vgl. BORTHWICK 1999, S. 34. 
6 6 5 Vgl. BENTICK 1998, S. 341; DETYA 2000b, S. 21. 
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256 Teil  C: Instrumente  der  Studienfinanzierung 

Nach einer Schätzung von 1993666 werden durchschnittliche Ab-
solventen im Alter von etwa 37 Jahren ihre Studiendarlehen voll-
ständig getilgt haben, wobei Männer aufgrund des i.d.R. höheren 
Einkommens und höherer Beschäftigungsquote ihre Darlehen 
durchschnittlich 6 Jahre früher  getilgt haben werden als Frauen. 
Nur 7 % der männlichen, aber 33 % der weiblichen ehemaligen 
Studierenden zahlen ihr Darlehen bis zum Rentenalter von 65 
Jahren nicht vollständig - jedoch größtenteils - zurück. Diese 
Ausfälle von insgesamt 4 % der Darlehenssumme bei Männern 
und 23 % der Darlehenssumme bei Frauen werden durch den Staat 
getragen. 

Zur Finanzierung des Lebensunterhalts667 können Studierende in 
Abhängigkeit von ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit und i.d.R. 
der ihrer Eltern668 staatliche Fördermittel in Anspruch nehmen: 
Youth Allowance wird als Unterstützung bis zum 25. Lebensjahr 
gewährt (nicht nur Studierenden, sondern auch Schülern der obe-
ren Klassen sowie arbeitslosen Jugendlichen), älteren Studierenden 
steht Austudy-Unterstützung zu, wenn ihr Lebensunterhalt nicht 
auf andere Weise gewährleistet werden kann. Ein Teil des Youth 
Allowance- oder Austudy-Stipendiums kann statt als Stipendium 
wahlweise als Darlehen beansprucht werden und wird dann in 
doppelter Höhe ausgezahlt669. Die Rückzahlung dieses Darlehens 
erfolgt  analog zu HECS, wobei die Tilgungsraten für HECS sowie 
für das Darlehen zum Lebensunterhalt kumuliert werden. Es sind 
dann bei Überschreiten der Einkommensfreigrenze  also sechs bis 

6 6 6 Vgl. HARDING 1993. 
6 6 7 Vgl. im folgenden BORTHWICK 1999, S. 39f. 
fifiR σ σ ο Unabhängig von ihren Eltern werden Studierende gefördert,  wenn sie ver-

heiratet sind oder waren, Kinder haben oder hatten, bereits mindestens 18 Monate 
vollzeiterwerbstätig oder mindestens zwei Jahre teilzeiterwerbstätig waren oder 
wenn sie mindestens ein Jahr in einer Lebensgemeinschaft (!) leben oder gelebt 
haben; vgl. CENTRF.LINK: Youth Allowance. How much can I get?; http://www. 
youthallowance.centrelink.gov.au/howmuch.htm, 31.3.2000. 

Dies wird ausdrücklich als Möglichkeit angeboten, Einkommen im Lebens-
verlauf umzuverteilen, d.h. während des Studiums einen höheren Lebensstandard 
zu genießen und dafür geringfügige Einschränkungen im späteren Leben in Kauf zu 
nehmen; vgl. HARDING 1993, S. 3. 
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II.  Existierende  Hochschulfinanzierungssysteme  257 

zwölf Prozent des zu versteuernden Einkommens zur Tilgung zu 
verwenden. 

In Neuseeland m ist die Finanzierung der Hochschulen aus-
schließlich an die einzelnen Studierenden gebunden.671 Die Hoch-
schulen erhalten nach Fächergruppen und Studienstufe (Undergra-
duate und Graduate) gestaffelte  staatliche Zahlungen fur jede(n) 
immatrikulierte(n) Studierende(n)672 im Rahmen der vorher zwi-
schen Regierung und Hochschule vereinbarten Studienkontin-
gente. Die Hochschulen können darüber hinaus weitere Studieren-
de ohne staatliche Zuschußfinanzierung aufnehmen673. Private 
Institutionen können sich grundsätzlich mit ihren Studienangebo-
ten unter denselben Bedingungen wie die öffentlichen  Hochschu-
len um staatliche Finanzierungszuschüsse bewerben. Sie erhalten 
aber derzeit weniger als ein Prozent der gesamten verfügbaren 
Mittel.674 Die staatlichen Zahlungen werden ausdrücklich als Sub-
vention (Universal Tertiary Tuition Allowance) der sonst den 
Studierenden anzulastenden Gebühren bezeichnet675 und deckten 
im Jahr 1999 durchschnittlich 72,4% der lehrbezogenen Kosten 
der Hochschulen676. Die restlichen Kosten sind seit 1990 von den 
Studierenden zu tragen677 und können seit 1992 wie in Australien 
über ein Darlehen mit einkommensabhängiger Rückzahlung vorfi-
nanziert werden678. Die Tilgungsraten beziehen sich allerdings 
nicht auf das gesamte zu versteuernde Einkommen nach Über-
schreiten einer Freigrenze,  sondern es wird ein Frei betrag  von 

6 7 0 Vgl. im folgenden MINISTRY OF EDUCATION 1999c. 
6 7 1 Vgl. KÜCHLER/MÜLLER-BÖLING/ZIEGELE 1998, S. 16f. 
6 7 2 Vgl. OECD 1998a, S. 133. 
O / J Nach den aktuellsten Angaben werden etwa 6 % der Studienplätze rein ge-

bührenfinanziert;  vgl. MINISTRY OF EDUCATION 1999e, S. 4. 
6 7 4 Vgl. MINISTRY OF EDUCATION 1999b, S. 13. 
6 7 5 Vgl. MINISTRY OF EDUCATION 1999b, S. 14. 
6 7 6 Vgl. MINISTRY OF EDUCATION 1999d, S. 2. 
6 7 7 Vgl. SNOOK 1991, S. 631. 
6 7 8 Vgl. im folgenden MINISTRY OF EDUCATION 1999c. 
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derzeit 14.768 NZ$6 7 9 pro Jahr eingeräumt680. Das den Freibetrag 
überschreitende Einkommen wird mit 10 % zur Tilgung des Studi-
endarlehens herangezogen, bzw. mit 15 %, soweit es 50.000 NZ$ 
überschreitet. Die Verzinsung des Darlehens errechnet sich aus 
dem Kapitalmarktzins für die staatliche Kreditaufnahme zuzüglich 
eines Aufschlages für Verwaltungskosten und eines Inflationsaus-
gleichs und lag in den letzten Jahren mit über acht Prozent relativ 
hoch. Allerdings wird die Verzinsung (jedoch nicht der Inflations-
ausgleich) ausgesetzt für Jahre, in denen der Darlehensnehmer 
keine Tilgung leistet, weil sein Einkommen unterhalb des Freibe-
trages liegt.681 

Hilfe zur Finanzierung des Lebensunterhalts wird in Neuseeland 
in begrenztem Umfang als Zuschuß (abhängig von der finanziellen 
Situation der Eltern) gewährt. Alle Studierenden können aber ein 
zusätzliches Darlehen682 für den Lebensunterhalt sowie gegen 
Nachweis für Studiennebenkosten erhalten. Dieses Darlehen wird 
mit dem Darlehen zur Refinanzierung der Gebühren zusammenge-
faßt und erhöht die jährlich zu leistende Tilgung nicht, sondern 
verlängert den Rückzahlungszeitraum.683 

Im Jahr 1998 nahmen etwa 73 % der männlichen und 65 % der 
weiblichen Studierenden staatliche Darlehen von durchschnittlich 
5.714 NZ$ in Anspruch.684 

6 7 9 1 NZ$ entspricht derzeit etwa 0,93 DM. 
6 8 0 Vgl. MINISTRY OF EDUCATION: The Student Loan Scheme in 2000, 

http://www.minedu.govt.nz>Tertiary>Students Loans & Allowances>Student Eli-
gibil ity, 24.3.2000. 

1 0 0 1 Außerdem wird in jedem Fall mindestens die Hälfte der Jahresrückzahlungs-
rate zur Tilgung verwendet; die Verzinsung wird entsprechend reduziert, wenn die 
Hälfte der Rückzahlungsrate den Zinsbetrag nicht deckt. Zusätzlich wird während 
des Studiums die Verzinsung um ein Viertel reduziert. 

Ό Ο Δ Empfanger von Zuschüssen zum Lebensunterhalt haben einen entsprechend 
verminderten Darlehensanspruch. 

6 8 3 Vgl. MINISTRY OF EDUCATION 1999C, S. 5. 
6 8 4 Vgl. MINISTRY OF EDUCATION 1999C, S. lOf. 
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Der Übergang in den tertiären Sektor erfolgt  in Australien i.d.R. 
im Alter von 18 Jahren. Ein Vollzeitstudium fuhrt  in drei Jahren 
zum ersten Abschluß, dem Bachelor. Die australische Bildungssta-
tistik weist Bildungsbeteiligungsraten  für die Hochschulen unter 
anderem für die besonders relevanten Altersjahrgänge 18, 19 und 
20 bis 24 aus (siehe Tabelle 4). 

Tabelle 4: Bildungsbeteiligung im Hochschulsektor Australi-
ens 1985 bis 1997 (in %) 

Alter 1985 1990 1995 1996 1997 

18 14,7 19,7 22,2 23,3 23,6 

19 15,5 20,6 23,8 24,8 25,8 

20-24 9,1 11,0 13,6 14,3 15,0 

Quelle: DETYA 1999, S.41. 

Die Daten zeigen, daß sich die Bildungsbeteiligung im Hoch-
schulsektor weder durch die Einführung von HECS noch durch die 
Verschärfung  der Konditionen (höhere Gebühren, niedrigere Ein-
kommensgrenze für die Rückzahlung) verringert hat, sondern im 
Gegenteil angestiegen ist685. Die Bildungsbeteiligungsraten ver-
schiedener sozialer Schichten sind zwar auch in Australien unter-
schiedlich686; die relative Position von Studierenden niedrigerer 

6 8 5 Vgl. auch BORTHWICK 1999, S. 6; CHAPMAN 1997, S. 747; HIGHER EDU-
CATION COUNCIL 1998, S. 21 ; NBEET/CEPR 1995, S. 128. 

6 8 6 Vgl. LE CLAIRE 1988, S. 347. So war etwa in den 80er Jahren die Chance, 
eine Hochschulausbildung zu erhalten, fur Jugendliche mit Vätern in akademischen 
oder geschäftsführenden  Berufen viermal so hoch wie fur andere Jugendliche; vgl. 
CHAPMAN 1996, S. 10f. Ähnlich wie die berufliche Stellung wirkten sich die Bil-
dungsabschlüsse der Eltern sowie deren finanzieller Wohlstand aus; vgl. CARPEN-
TER/HAYDEN 1993, S. 209ff. 
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sozialer Herkunft  hat sich durch HECS aber zumindest nicht ver-
schlechtert687, wie Abbildung 14 verdeutlicht. 

Abbildung 14: Familiärer Wohlstand und Hochschulbeteili-
gung (in %) 

Quelle: CHAPMAN 1997, S. 749. 

Sozialspezifische Abschreckungseffekte  der neuen Gebührenre-
gelung sind also nicht erkennbar, wie sich auch in Befragungen zur 
Studienmotivation respektive zu Gründen für einen Verzicht auf 
ein Studium zeigte: Unter 17 Gründen, die potentiell der Aufnah-
me eines Studiums im Wege stehen, wurde HECS, also die Bela-
stung mit Gebühren erst an 13. Stelle genannt.688 Lediglich Ju-
gendliche aus Familien mit nur einem Elternteil oder aus sozial 
schwachen Familien in ländlichen Gebieten sowie ältere Studien-
bewerber mit eigenen Kindern zeigen eine etwas stärkere negative 
Reaktion auf HECS689. Auch von diesen Gruppen werden aber 
andere Faktoren bei der Entscheidung für oder gegen ein Studium 

6 8 7 Vgl. CARPENTER/HAYDEN 1993, S. 202. Zu einer Krit ik der Methoden zur 
Schätzung sozialspezifischer Bildungsbeteiligungsraten fur Australien vgl. McMlL-
LAN/WESTERN 2000. 

6 8 8 Vgl. CHAPMAN 1996, S. 14. 
6 8 9 Vgl. Ν BEET 1992, S. 46f. 
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als gravierender eingestuft, etwa die Schulabschlußnoten690, der 
Wunsch, früher  ein eigenes Einkommen zu erzielen691 oder der für 
ein Studium notwendige Ortswechsel692. Als zusätzliche Maßnah-
me zur Förderung der Studienbeteiligung potentiell benachteiligter 
Gruppen vergibt der Commonwealth jährlich 4000 Stipendien, d.h. 
Befreiungen von HECS-Zahlungen, auf der Basis besonderer Stu-
dienleistungen.693 

Auch in Neuseeland  zeigen die Beteiligungsraten im Hochschul-
sektor trotz Gebühreneinftihrung  einen ansteigenden Trend694 (8 % 
Wachstum zwischen 1994 und 1998) und sind insbesondere fìir 
traditionell benachteiligte Gruppen wie Maori oder Einwohner der 
zu Neuseeland gehörenden Inseln im pazifischen Ozean über-
durchschnittlich angestiegen (24 % bzw. 30 % zwischen 1994 und 
1998).695 

3.2 Bewertung 

Die Marktorientierung  des australischen und des neuseeländi-
schen Hochschulsystems ist auf den ersten Blick gering, weil pri-
vate Hochschulen kaum oder gar nicht existieren. Tatsächlich wird 
aber versucht, die Beziehungen zwischen Staat und Hochschulen 
wettbewerblich zu gestalten.696 

In Australien tritt der Staat dabei selbst als Kunde gegenüber den 
Hochschulen auf. Die Finanzierung ist an Zielvereinbarungen 
geknüpft und zusätzlich werden finanzielle Anreize fur eine re-
gelmäßige Evaluierung und ständige Qualitätsverbesserung der 

6 9 0 Vgl. NBEET 1992, S. 18. 
6 9 1 Vgl. NBEET 1992, S. 24. 
6 9 2 Vgl. NBEET 1992, S. 34. 
6 9 3 Vgl. HIGHER EDUCATION COUNCIL 1998, S. 20 und 26. 
6 9 4 Vgl. MINISTRY OF EDUCATION 1999b, S. 3. 
6 9 5 Vgl. MINISTRY OF EDUCATION 1999C, S. 4; MINISTRY OF EDUCATION 

1999b, S.5. 
6 9 6 Vgl. MARGINSON 1997. 
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262 Teil  C: Instrumente  der  Studienfinanzierung 

Studienprogramme gesetzt.697 In Neuseeland geht man einen 
Schritt weiter und subventioniert faktisch die Nachfrage der Stu-
dierenden an Stelle des Angebots der Hochschulen, indem die 
staatlichen Zuschüsse unmittelbar an die immatrikulierten Studie-
renden und nicht wie in Australien an ein ausgehandeltes Kontin-
gent von Studienplätzen geknüpft sind. Konsequent ist in dieser 
Hinsicht auch, daß die neuseeländischen Hochschulen die Preise 
für ihre Studienangebote selbst festlegen. Die Studiengebühren in 
Australien sind dagegen echte Gebühren, die zentral von der Re-
gierung und einheitlich für alle öffentlichen  Hochschulen fixiert 
werden698 und damit verfälschte Preissignale aussenden699. Mit der 
erfolgten groben Differenzierung  nach Fächerkategorien ist aller-
dings ein erster Schritt zu Preisen statt Gebühren unternommen 
worden. 

In beiden Ländern sind die Hochschulen außerdem dazu an-
gehalten, als Anbieter von wissenschaftlichen Dienstleistungen auf 
den Markt zu treten und zusätzliche Einnahmen zu erwirtschaften. 
Forschungsmittel werden im wesentlichen im Wettbewerb zwi-
schen den Hochschulen vergeben.700 Die Organisationsstrukturen 
der Hochschulen sowie die weitgehende Entscheidungsfreiheit  im 
Rahmen der mit der Regierung getroffenen  Vereinbarungen er-
möglichen den Hochschulen ein Auftreten als Marktteilnehmer, 
und zwar uneingeschränkt in den Bereichen Forschung und Ser-
vice, in Australien allerdings nur eingeschränkt im Bereich Lehre. 

In beiden Systemen wird eine Teilung  der  Studienkosten  zwi-
schen dem Staat und den Studierenden mit externen Effekten  ei-
nerseits und individuellem Nutzen aus dem Studium andererseits 
begründet. Dies entspricht den in dieser Arbeit in Teil Β herausge-
arbeiteten Vorgaben. Allerdings beruhte die Einführung von 

697 Ygj DETYA: Universities, http://www.deet.gov.au/highered/unis.htm, 
24.3.2000; MEEK 1993, S. 59. 

6 9 8 Vgl. SMYTH 1995, S. 75; CHAPMAN 1997, S. 739; RICHTER 1999, S. 63. 
6 9 9 Vgl. CHAPMAN 1996, S. 15. 

700 y g j DETYA: Universities, http://www.deet.gov.au/highered/unis.htm, 
24.3.2000; MARGINSON 1997, S. 72. 
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I Existierende  Hochschinanzierungssysteme  263 

HECS in Australien weniger auf solchen ordnungspolitischen 
Überlegungen, sondern vielmehr auf der akuten Anspannung der 
Finanzlage der Bundesregierung insgesamt und des Bildungsberei-
ches im besonderen701 bei gleichzeitigem Anstieg der Nachfrage 
nach höherer Bildung in den 1980er Jahren702. Daneben wird ange-
führt,  daß auf diese Weise der noch unbedeutende private Hoch-
schulsektor, der weitgehend kostendeckende Studiengebühren 
erheben muß, eine bessere Wettbewerbsposition erlangen und sich 
deshalb besser entwickeln könne.703 In Neuseeland dagegen war 
die grundlegende Umgestaltung der Hochschulfinanzierung Teil 
einer weitreichenden Neuorientierung aller Politikbereiche704 im 
Hinblick auf die Stärkung der individuellen Eigenverantwortung 
und den gezielteren Einsatz staatlicher Mittel bei gleichzeitiger 
Betonung der ordnungspolitischen Funktion des Staates.705 

Die Bereitstellung der staatlichen Finanzierungsbeteiligung als 
Pauschalbetrag ohne detaillierte Verwendungsauflagen paßt zu 
diesen Überlegungen, denn sie erhöht wesentlich die Entschei-
dungsspielräume der Hochschulen. 

Die Darlehenssysteme zur Refinanzierung der Studiengebühren 
können aufgrund der einkommensabhängigen Tilgung grundsätz-
lich in beiden Ländern als geeignet angesehen werden, den Aus-
schluß von Nachfragern  aufgrund von Liquiditätsmangel sowie 
gleichzeitig (sozialspezifische) Abschreckungseffekte  weitgehend 
zu verhindern. Auch stellt die Verknüpfung mit der Steuerverwal-
tung eine kostengünstige Abwicklungsmethode dar.706 

7 0 1 Vgl. DAVIS 1987, S.63. 
7 0 2 Vgl. CHAPMAN 1997, S. 738; MEEK 1993, S. 54; HARMAN 1988, S. 251. 
7 0 3 Vgl. CLARKE 1992, S. 158; STONE 1990, S. 148f. 
7 0 4 Vgl. MINISTRY OF EDUCATION 1999b, S. 4; KÜCHLER/MÜLLER-BÖLING/ 

ZIEGELE 1998, S. 7; OECD 1998a, S. 131. 
7 0 5 Vgl. beispielsweise BOSTON 1993; EVANS et al. 1996, KASPER 1996; 

CAESAR 1999. Inzwischen gibt es allerdings auch kritische Stimmen zum „Neusee-
land-Experiment"; vgl. UCHATIUS 2000, S. 34f. 

7 0 6 Vgl. MÜLLER-BÖLING 1996b, S. 40; KONEGEN-GRENIER/WERNER 1996, 
S. 43. 
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264 Teil  C: Instrumente  der  Studienfinanzierung 

Im australischen System wird auf eine direkte reale Verzinsung 
verzichtet, allerdings kann der zur Vermeidung von Mitnahmeef-
fekten eingeführte Nachlaß bei Vorauszahlung der Gebühren als 
implizite Verzinsung des Darlehens angesehen werden707. Das 
neuseeländische System mit Verzinsung ist insofern transparenter. 
Allerdings leuchtet nicht unmittelbar ein, warum der Darlehens-
zins zusätzlich zur marktüblichen Rate einen Inflationsausgleich 
enthält, der im allgemeinen im nominalen Kapitalmarktzins bereits 
berücksichtigt ist. Sinnvoll erscheint dagegen die Aussetzung der 
realen Verzinsung und statt dessen Indexierung mit der Inflations-
rate für Perioden, in denen der Darlehensnehmer aufgrund man-
gelnder Leistungsfähigkeit keine Tilgung leisten kann. 

Dem HECS-System überlegen ist außerdem die Tilgungsbemes-
sungsgrundlage des neuseeländischen Systems in Form des einen 
Freibetrag überschreitenden zu versteuernden Einkommens: Zwar 
erscheint die Rate von 10 % auf das den Freibetrag übersteigende 
Einkommen recht hoch, und man könnte deshalb disincentive-
Effekte fur die Einkommenserzielung befurchten, jedoch ergibt 
sich bezogen auf das gesamte Einkommen ein geringerer und vor 
allem von Null ohne Sprünge ansteigender Satz. Die HECS-
Tilgungsraten setzen dagegen bei Überschreiten der Freigrenze um 
nur einen Dollar sofort  in erheblicher Höhe ein und steigen in von 
Sprüngen unterbrochener Reihe an. An den kritischen Einkom-
mensgrenzen fuhrt  also eine geringfügige Erhöhung des zu ver-
steuernden Einkommens vor HECS zu einer spürbaren Reduktion 
des verfügbaren  Einkommens.708 Disincentive-Effekte  - zumindest 
im Bereich der Sprungstellen - sind also trotz der geringeren no-
minalen Tilgungssätze eher von HECS als vom neuseeländischen 
,Student Loan Scheme' zu befürchten. 

Das neuseeländische System wird mit der möglichen Inan-
spruchnahme eines ohne Bedürftigkeitsprüfung  vergebenen, ver-
zinslichen Zusatzdarlehens zur Finanzierung des Lebensunterhalts 

7 0 7 Vgl . WAGNER 1996, S. 14; BENTICK 1998, S. 341. 
7 0 8 Vgl . HARDING 1993, S. 15. 
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I Existierende  Hochschulfinanzierungssysteme 265 

während des Studiums in geeigneter Weise komplettiert. Dagegen 
bringen die sämtlich bedürftigkeitsorientierten  und auf Zuschußba-
sis vergebenen Fördermöglichkeiten des australischen Systems das 
in Abschnitt C.1.2.2.3 diskutierte Problem der Elternabhängigkeit 
mit sich. 

In beiden Ländern wurden einerseits die regressiven Vertei-
lungseffekte  der zuvor bestehenden rein staatlichen Studienfinan-
zierung bei sozialspezifischer Bildungsbeteiligung hervorgehoben, 
um die Einfuhrung einer Finanzierungsbeteiligung der Studieren-
den zu rechtfertigen. 709 Andererseits wurde die Notwendigkeit 
betont, Abschreckungseffekte  der Kostenbeteiligung zu vermeiden 
und insbesondere die bestehenden Unterschiede in der Bildungsbe-
teiligung zumindest nicht zu verstärken710. Angestrebt wurde statt 
dessen eine Erhöhung der Bildungsbeteiligung aller Schichten 
durch die Erschließung neuer finanzieller Ressourcen fur den 
Hochschulbereich.7,1 Die im vorangehenden Abschnitt C.II.3.1 
präsentierten Daten deuten darauf hin, daß diese Ziele erreicht 
wurden.712 Ein Nebeneffekt  der Einfuhrung von Studiengebühren 
war die Verkürzung der durchschnittlichen Studienzeiten.713 

Hervorzuheben ist noch, daß im neuseeländischen Student Loan 
Scheme ausdrücklich betont wird, daß der Verwaltungskostenan-
teil der Darlehensverzinsung zwar das niedrige allgemeine Aus-
fallrisiko etwa durch Tod oder Arbeitsunfähigkeit  des Darlehens-
nehmers abdecken soll, daß der Staat als Darlehensgeber aber das 
Ausfallrisiko aufgrund mangelnder Rentabilität der Bildungsinve-

7 0 9 Vgl. CHAPMAN 1996, S. 9; RICHARDSON 1995, S. 60. 
7 , 0 Vgl. CHAPMAN 1997, S. 738; NBEET 1992, S. 1. 

' Vgl. DETYA: Higher Education Contribution Scheme, http://www.deet.gov. 
au/highered/programmes/hecsuni.htm, 24.3.2000. Zur Überwachung der Auswir-
kungen des neuen Finanzierungssystems erstattet der HIGHER EDUCATION COUNCIL 
jährlich Bericht an das NATIONAL BOARD OF EMPLOYMENT, EDUCATION AND 
TRAINING; vgl. zuletzt HIGHER EDUCATION COUNCIL 1998. 

7 1 2 Vgl. auch OECD 1998a, S. 111; HIGHER EDUCATION COUNCIL 1998, S. 30; 
NBEET/CEPR 1995, S. 118. 

7 1 3 Vgl. MEEK 1993, S. 33. 
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266 Teil  C: Instrumente  der  Studienfinanzierung 

stition übernimmt.714 Es erfolgt  also eine explizite und gezielte 
Finanzierungsbeteiligung des Staates zur Vermeidung von adver-
ser Selektion bei der Darlehensinanspruchnahme und damit letzt-
lich eine Verbesserung der Chancengerechtigkeit durch Vermei-
dung von Abschreckungseffekten. 

Als Problem der Umgestaltung der Hochschulfinanzierung in 
Australien wird teilweise die Bedrohung oder Verminderung der 
akademischen Freiheit angesehen. Diese könnte einerseits durch 
eine starke Marktorientierung der Forschung, andererseits durch 
explizite Zielvereinbarungen zwischen Staat und Hochschulen im 
Bereich der Lehre verursacht werden715, aber auch durch an Wirt-
schaftsunternehmen orientierte Managementstrukturen716. Aller-
dings haben Befragungen des wissenschaftlichen Personals erge-
ben, daß diese Befürchtungen zwar weithin geteilt werden, 
gleichzeitig aber nur wenige Wissenschaftler eine Einschränkung 
ihrer persönlichen akademischen Freiräume erfahren  haben, wäh-
rend ein erheblicher Teil sogar eher eine Erweiterung feststellte.717 

Hinsichtlich der Einführung einer Beteiligung von Studierenden 
an den Studienkosten wird auch in Deutschland vielfach befurch-
tet, daß sich der Staat als Folge der zusätzlichen privaten Mittel für 
die Hochschulen in entsprechendem Umfang aus der Hochschulfi-
nanzierung zurückziehen könnte.718 In Australien wurde zwar 
gesetzlich fixiert,  daß das Gebührenaufkommen in vollem Umfang 
den Hochschulen zugute kommt719; tatsächlich hat aber inzwischen 
eine leichte Reduzierung der staatlich bereitgestellten Mittel für 
die Hochschulen stattgefunden.720 Staatliche Mittel decken statt 
80 % bei Einführung von HECS nur noch 66 % der durchschnittli-

7 1 4 Vgl. MINISTRY OF EDUCATION 1999C, S. 5. 
7 1 5 Vgl. MEEK 1991, S. 478f. 
7 1 6 Vgl. SMYTH 1995, S. 67. 
7 1 7 Vgl . MARGINSON 1997, S. 75. 
7 1 8 Vgl . MÜLLER-BÖLING 1996b, S. 40. 
7 1 9 Vgl. CHAPMAN 1996, S. 10. 
7 2 0 Vgl. CROSS 1999, S. 405; MEEK 1993, S. 34. 
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chen Kosten eines Studienplatzes721. Der Staat hat sich also in der 
Folge der Gebühreneinführung  teilweise aus der Studienfinanzie-
rung zurückgezogen.722 

Für Australien wird betont, daß die Einführung von HECS auf 
einem breiten Konsens in der Bevölkerung beruhte, die Kosten des 
Studiums gerechter zu verteilen und gleichzeitig die Studienmög-
lichkeiten zu verbessern.723 Bemerkenswert ist, daß eine Labour-
Regierung die Einfuhrung durchsetzte.724 Auch die Steigerung der 
Studierquote kann als Zeichen der Akzeptanz  des Systems bei den 
Studierenden interpretiert werden.725 Anfängliche Widerstände 
ergaben sich lediglich aus der Befürchtung, daß eine umfangreiche 
Bürokratie zur Verwaltung der Darlehen notwendig sei; der admi-
nistrative Aufwand der Abwicklung über die Steuerverwaltung ist 
jedoch gering.726 

In Neuseeland gab es zwar bei Einführung der Studiengebühren 
erhebliche Proteste der Studierenden727; eine grundsätzliche Ak-
zeptanz der Umgestaltung der Hochschulfinanzierung in der Be-
völkerung läßt sich aber daraus folgern, daß die Strategie der Neu-
orientierung aller staatlichen Politikbereiche trotz wechselnder 
Regierungen konsequent weiterverfolgt  wurde. 

7 2 1 Vgl. BORTH WICK 1999, S. 2. 
7 2 2 Vgl. SACHVERSTÄNDIGENRAT 1998, S. 255. HECS wird deshalb auch als 

Wegbereiter tur die Einführung von vollständig gebührenfinanzierten  Studienpro-
grammen angesehen; vgl. SMYTH 1995, S. 57. 

7 2 3 Vgl. SACHVERSTÄNDIGENRAT 1998, S. 254; CHAPMAN 1996, S. 10. 
7 2 4 Vgl. RICHTER 1999, S. 63; CROSS 1999, S. 405. 
7 2 5 Vgl. GRÖZINGER 1998, S. 216. 
7 2 6 Vgl. CHAPMAN 1997, S. 747. 
7 2 7 Vgl. OECD 1998a, S. 32. 
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4. Niederlande 

4.1 Darstellung 

Das niederländische Hochschulsystem  ist ein binäres System728 

aus Universitäten und Institutionen der höheren beruflichen Bil-
dung (HBO: Hoger Beroepsonderwijs) und in dieser Hinsicht dem 
deutschen System aus Universitäten und Fachhochschulen ver-
gleichbar. Im Zuge der Hochschulreform wurden 1986 die früher 
dem Sekundarbereich zugeordneten729 und meist sehr kleinen 
höheren Berufschulen 730 zu jetzt 65 Institutionen mit insgesamt 
knapp 304.000 immatrikulierten Studierenden (davon 53.600 im 
Teilzeitstudium) zusammengefaßt. Seit 1993 unterliegen sie ge-
meinsam mit den Universitäten einer einheitlichen Gesetzgebung. 
An den 13 Universitäten731, davon drei privaten Institutionen, sind 
etwa 163.000 Studierende eingeschrieben.732 Die Bezeichnung 
„privat" ist allerdings insofern irreführend,  als hinsichtlich der 
Finanzierung sowie der staatlichen Aufsicht keinerlei Unterschiede 
zwischen privaten und staatlichen Institutionen gemacht werden733; 
de facto kann deshalb von einem rein öffentlichen  Hochschulsy-
stem gesprochen werden.734 Gleichzeitig sind die Hochschulen 
aber seit 1960 nicht mehr der kameralistischen Finanzierung un-

7 2 8 Vgl. MAASSEN 1992, S. 47; GOEDEGEBUURE et al. 1993b, S. 264. 
7 2 9 Vgl. GOEDEGEBUURE et al. 1993b, S. 266. 
7 3 0 Vgl. MAASSEN 1992, S. 48. 
7 3 1 Daneben existiert noch eine Femuniversität, die Open Universiteit; vgl. 

OCENW 1998a. 
7 3 2 Alle Zahlen gelten für das Studienjahr 1999/2000; vgl. CBS: Key Figures, 

http://www.cbs.nl/en/figures/keyfigures/sozl  597z.htm und http://www.cbs.nl/en/  
figures/keyfigures/soz0724z.htm,  4.4.2000. 

7 3 3 Vgl. GOEDEGEBUURE/WESTERHEJDEN 1991, S. 495; BLAUG/WOODHALL 
1979, S. 173. Das gleiche gilt für den Schulbereich: Hier unterstehen etwa zwei 
Drittel der Schulen privaten Trägern (z.B. Religionsgemeinschaften), werden aber 
zu 100% (abgesehen von den in allen Schulen zu zahlenden Schulgebühren im 
Sekundarbereich) staatlich finanziert.  Vgl. OCENW 1998a; LI Κ ET 1995, S. 15 und 
28. 

7 3 4 Vgl. GOEDEGEBUURE et al. 1993b, S. 266f; FERRIS 1991, S. 94 und 96. 
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terworfen  und damit - anders als in Deutschland - kein Teil der 
staatlichen Bürokratie.735 

Schwerpunkte der Hochschulreform in den 1980er und 1990er 
Jahren, die insbesondere vom Problem zu langer Studienzeiten 
sowie hoher Studienabbruchquoten (von etwa 35 % 7 3 6 ) angestoßen 
wurde737, waren eine verstärkt outputabhängige Finanzierung von 
Forschung und Lehre, mehr Autonomie der Hochschulen und 
Fakultäten, Stimulierung von Skalenerträgen in der Forschung 
durch die Einrichtung von Forschungsschwerpunkten, eine syste-
matische Qualitätsbeurteilung von Forschung und Lehre sowie 
eine Reform der Personalstruktur.738 

Die Hochschulen genießen deshalb inzwischen einen hohen 
Grad an Autonomie hinsichtlich Forschung und Lehre. Die Neu-
einführung und Weiterentwicklung von Studienprogrammen ist 
Sache der Hochschulen.739 Die staatliche Finanzierung (der Hoch-
schulen und der Studierenden) sowie die Vergabe anerkannter 
akademischer Titel ist an die Eintragung von Studienangeboten in 
das beim Ministerium geführte Zentralregister der Hochschulpro-
gramme (CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onder-
wijs) geknüpft740. Diese kann vom Ministerium nur dann verwei-
gert werden, wenn entweder die vorgegebenen allgemeinen 
Qualitätsmaßstäbe nicht eingehalten werden oder das Ministerium 
der Ansicht ist, daß die Nachfrage nach entsprechenden Studien-
angeboten bereits von anderen Hochschulen ausreichend abge-
deckt ist.741 

7 3 5 Vgl. BRINKMAN 1997, S. 41. 
7 3 6 Vgl. RICHTER 1994a, S. 11. 
7 3 7 Vgl. MAASSEN 1992, S. 48; OECD 1991, S. 25. 
7 3 8 Vgl . GIJSEL/ZIESEMER 1994, S. 99. 
7 3 9 Vgl. GIJSEL/ZIESEMER 1994, S. 103; RICHTER 1994a, S. 14. 
7 4 0 Vgl. MAASSEN 1992, S. 53; RICHTER 1994a, S. 17. 
7 4 1 Vgl . GOEDEGEBUURE et al. 1993b, S. 273f; MAASSEN 1992, S. 51. 
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Eine staatliche Kontrolle der Hochschulen findet vor allem über 
das (von den Hochschulen selbst entwickelte742) Qualitätssiche-
rungssystem743 statt. Danach müssen die Hochschulen einerseits 
ständig Selbstevaluierungen durchführen  und sich andererseits in 
regelmäßigen Abständen einer externen Evaluation durch unab-
hängige Expertenkommissionen, die teilweise international besetzt 
sind, unterwerfen. 744 Die Ergebnisse dieser Evaluierungen werden 
veröffentlicht. 745 Bei der Konzipierung des Systems wurde ver-
sucht, amerikanische Erfahrungen mit der Akkreditierung von 
Bildungsangeboten, aber auch die Kritik an den amerikanischen 
Verfahren  zu berücksichtigen.746 

Die Hochschulen können neben den anerkannten und staatlich 
finanzierten Studiengängen weitere Studienangebote in eigener 
Regie machen.747 Im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbil-
dung haben die Hochschulen eine Vielzahl von stark marktorien-
tierten Angeboten entwickelt.748 

Die interne Organisationsstruktur niederländischer Hochschulen 
ähnelt mit Ausnahme des Board of Trustees derjenigen deutscher 
Hochschulen; allerdings wird sowohl auf Hochschul- als auch auf 
Fachbereichsebene zwischen einem Entscheidungs- und einem 
Exekutivgremium unterschieden;749 letzteres übernimmt zuneh-
mend auch unternehmerische Funktionen750. Eine Habilitation der 
Hochschullehrer existiert wie in angelsächsischen Systemen nicht; 
nach der Promotion erfolgt  der akademische Berufsweg seit der 

7 4 2 Vgl. VROEIJENSTUN 1994, S. 263; MAASSEN 1992, S. 55. 
7 4 3 Zum Qualitätssicherungssystem im Detail vgl. LLKET 1995. 
7 4 4 Vgl. GOEDEGEBUURE et al. 1993b, S. 283f; MAASSEN 1992, S. 57. 
7 4 5 Vgl. STUBBE 1995, S. 33; OCENW 1999. 
7 4 6 Vgl. LlKET 1997, S. 46. 
7 4 7 Vgl. RICHTER 1994a, S. 17. 
7 4 8 Vgl. GOEDEGEBUURE et al. 1993b, S. 267. 
7 4 9 Vgl. HORNBOSTEL/OEHLER 1984, S. 264f; GOEDEGEBUURE et al. 1993b, 

S. 277. 
7 5 0 Vgl. GOEDEGEBUURE et al. 1993b, S. 286. 
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Personalreform  über die Stufen Universitair Docent, Universitair 
Hoofdocent und Hoogleraar, vergleichbar dem amerikanischen 
System von Assistant, Associate und Full Professor. 751 Professoren 
haben i.d.R. eine Lebenszeitstellung in einem beamtenähnlichen 
Verhältnis inne.752 

Die Zulassung  zu den HBO ist mit Abschlüssen der allgemeinen 
oder wissenschaftlichen Sekundärschulen (HAVO: Hoger Alge-
meen Voortgezet Onderwijs, VWO: Voorbereitend Wetenschappe-
lijk Onderwijs)753 sowie der mittleren berufsbildenden Schule 
(MBO: Middelbaar Beroepsonderwijs) möglich. Die Zulassung zu 
einer Universität erfordert  dagegen den Abschluß einer wissen-
schaftlichen Sekundärschule754 (VWO) oder den erfolgreichen 
Abschluß des ersten (propädeutischen) Studienjahres einer 
HBO.755 Bewerber, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen und 
über 21 Jahre alt sind, können nach einer mündlichen Aufnahme-
prüfung (Colloquium Doctum) zugelassen werden.756 

Die Bewerbung und die Verteilung der Studienplätze erfolgen 
über eine der deutschen ZVS vergleichbare Zentralstelle. Grund-
sätzlich muß jeder Bewerber zugelassen werden.757 Über den je-
weils notwendigen Sekundarabschluß hinausgehende Auswahlkri-
terien fur einen Studiengang (beispielsweise die Belegung 

7 5 1 Vgl. GIJSEL/ZIESEMER 1994, S. 101; GOEDEGEBUURE et al. 1993b, S. 269. 
7 5 2 Vgl. GOEDEGEBUURE et al. 1993b, S. 276. Seit 1986 werden die Professoren 

aber nicht mehr vom Staat, sondern von der Hochschule ernannt; vgl. MERTENS 
1995a, S. 62. 

' J D Eine Übersicht des niederländischen Bildungssystems findet sich in Abbil-
dung 29 im Anhang S. 454. Das niederländische Schulsystem ist stark differenziert, 
aber durchlässig; vgl. GOEDEGEBUURE et al. 1993b, S. 262. 

Wissenschaftliche Sekundärschulen sind das neusprachliche Athenäum, das 
altsprachliche Gymnasium und das integrierte Lyzeum; vgl. RICHTER 1994a, S. 22. 

7 5 5 Vgl. OCENW 1999. 
7 5 6 Vgl. OCENW 1998a. 
7 5 7 Vgl. GOEDEGEBUURE et al. 1993b, S. 272. Im Hochschulgesetz ist festge-

legt, daß jeder Bewerber, der den formal geforderten  Abschluß der Sekundarstufe 
besitzt, das gesetzlich verbriefte  Recht zur Immatrikulation an einer Hochschule 
hat. 
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272 Teil  C: Instrumente  der  Studienfinanzierung 

bestimmter Fächer im Sekundarbereich) können nur national ein-
heitlich durch das Bildungsministerium festgelegt werden.758 Das 
Ministerium ist berechtigt, für Studiengänge, deren Kapazitäten 
nicht für alle Nachfrager  ausreichen oder deren Absolventen am 
Arbeitsmarkt nicht in entsprechendem Umfang nachgefragt wer-
den, mit einem Numerus Fixus die Zulassung zu beschränken. Die 
zu verteilenden Studienplätze werden dann unter allen Bewerbern 
verlost, wobei Bewerber mit besserem Sekundarabschluß eine 
etwas höhere Zulassungschance haben.759 Eine solche Beschrän-
kung findet regelmäßig für etwa zehn Studiengänge statt, insbe-
sondere für Medizin.760 

Eine echte Selektion der Studierenden erfolgt  statt dessen auf 
späteren Stufen des Systems761: Zum einen sind im Laufe des 
ersten Studienjahres (Propaedeuse), das als Grundstudium angese-
hen werden kann, diverse Leistungsnachweise zu erbringen; an-
dernfalls ist die Hochschule berechtigt, nach einer obligatorischen 
Studienberatung und einer Wiederholungsmöglichkeit (im zweiten 
Studienjahr) die Exmatrikulation vorzunehmen.762 Wie restriktiv 
diese Möglichkeit genutzt wird, liegt im Ermessen der Hochschu-
le.763 Zum anderen ist seit 1981 die Regelstudienzeit mit wenigen 
Ausnahmen (vor allem für medizinische Studiengänge) für alle 
Studiengänge (Universität und HBO) auf vier Jahre begrenzt.764 

Nach Ablauf von insgesamt sechs Jahren ist nur noch eine Ein-
schreibung als Extraneus möglich, d.h. als Examenskandidat mit 
Prüfungs-,  aber ohne Studienberechtigung.765 Eine weiterführende 

7 5 8 Vgl. RICHTER 1994a, S. 23. 
7 5 9 Vgl. ABRAHAM 1994, S. 268. 
7 6 0 Vgl. GOEDEGEBUURE et al. 1993b, S. 268. 
7 6 1 Vgl. FERRIS 1991, S. 97. 
7 6 2 Vgl. RICHTER 1994a, S. 22; GOEDEGEBUURE et al. 1993b, S. 272 und 284. 
7 6 3 Vgl. ABRAHAM 1999, S. 80. 
7 6 4 Vgl. MAASSEN 1992, S. 48; MERTENS 1995a, S. 58. 
7 6 5 Vgl. RICHTER 1994a, S. 20. Bis 1996 konnten sich Studierende nach der re-

gulären Höchstimmatrikulationsdauer als Auditor einschreiben, mit gleichen Rech-
ten wie ordentliche Studierende, aber höheren Studiengebühren; diese Möglichkeit 
wurde zum 1.9.1996 abgeschafft;  vgl. OCENW 1999, Table 2.7.3. 
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I Existierende  Hochschulfinanzierungssysteme  273 

wissenschaftliche Ausbildung nach dem ersten Studienabschluß ist 
nur für wenige Studierende vorgesehen. Diese streben entweder 
eine wissenschaftliche Karriere an und erhalten während ihres 
vierjährigen Promotionsstudiums, das ausschließlich an den Uni-
versitäten möglich ist,766 eine Assistentenstelle an der Hochschule 
oder in einer Forschungseinrichtung, oder sie werden für eine 
wissenschaftliche Weiterbildung von ein bis zwei Jahren von ih-
rem Arbeitgeber an die Hochschule abgeordnet.767 Auch ein von 
den Studierenden selbstfinanziertes weiterführendes  Studium ist 
möglich.768 

Die staatliche Finanzierung  der Hochschulen ist seit den 1960er 
Jahren mehrfach neu konzipiert worden769 und besteht jetzt aus 
mehreren Komponenten.770 Die Finanzierung der Lehre ist haupt-
sächlich an die Zahl der immatrikulierten Studierenden innerhalb 
der Regelstudienzeit sowie die Zahl der Absolventen geknüpft771 

und wird nur grob nach zwei Fächerkategorien (Geisteswissen-
schaften einerseits sowie Natur- und Ingenieurwissenschaften 
andererseits772) differenziert.  Die Zuweisung erfolgt  als Pauschal-
summe ohne detaillierte Verwendungsauflagen (mit Ausnahme der 
Zuschüsse für Universitätskliniken).773 Universitäten (nicht 
HBO7 7 4) erhalten daneben eine Grundzuweisung für Forschungs-
projekte, gebunden an die Einhaltung des Qualitätssicherungssy-

7 6 6 Vgl. GOEDEGEBUURE et al. 1993b, S. 267. 
7 6 7 Vgl. MERTENS 1995a, S. 58f; RICHTER 1994a, S. 24f. 
7 6 8 Vgl. OECD 1991, S. 136. 
7 6 9 Vgl. dazu ausführlich RICHTER 1994a, S. 29ff  sowie RICHTER 1993. 
7 7 0 Vgl. KOELMAN 1998, S. 130f. 
7 7 1 Vgl.OCENW 1999. 
7 7 2 Vgl. MERTENS 1995a, S. 56. Die Zuschüsse betragen 5.000 NFL pro Studie-

renden in den Geisteswissenschaften und 7.500 NFL in den Natur- und Ingenieur-
wissenschaften, jeweils pro Studienjahr sowie zusätzlich einmal pro Absolvent; vgl. 
KOELMAN 1998, S. 134. 

7 7 3 Vgl. GOEDEGEBUURE et al. 1993b, S. 278; MERTENS 1995b, S. 327. 
7 7 4 Vgl. MERTENS/VERGOSSEN 1996, S. 20; GOEDEGEBUURE/WESTERHEJDEN 

1991, S. 496. Auch HBO können aber Drittmittel für Forschungsprojekte einwer-
ben; vgl. OECD 1991, S. 46. 
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274 Teil  C: Instrumente  der  Studienfinanzierung 

stems775, sowie eine „Verwebungskomponente" für lehrbezogene 
Forschung776, um die Kuppelproduktion von Forschung und Lehre 
zu berücksichtigen. Ein Großteil der Forschungsmittel wird im 
Wettbewerb der Hochschulen respektive der Forscher über die 
niederländische Forschungsgemeinschaft  (NWO: Nederlandse Or-
ganisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) vergeben. Daneben 
können die Hochschulen Drittmittel für Forschung von anderen 
staatlichen Stellen als dem Wissenschaftsministerium sowie aus 
privaten Quellen einwerben.777 

Die Bewertung der Hochschulen über das Qualitätssicherungs-
system ist nicht unmittelbar mit der staatlichen Finanzierung ver-
knüpft. 778 Erst wenn schlechte Evaluationsergebnisse keine Ver-
besserungsmaßnahmen zur Folge haben und die Qualitätsmängel 
über mehrere Jahre bestehen bleiben, gerät die Hochschule in 
Gefahr,  Zuschüsse zu verlieren.779 Damit soll sichergestellt wer-
den, daß die Hochschulen das Qualitätssicherungssystem in erster 
Linie als Beratungsinstrument begreifen und nicht als Sanktions-
mechanismus.780 

Der Studienfinanzierung liegt explizit die Überzeugung zugrun-
de, daß Bildung externe Effekte  verursacht und ein wesentlicher 
Faktor für eine gerechte Verteilung von Lebenschancen ist, gleich-
zeitig aber auch eine Beteiligung der Nutzer an den Kosten ge-
rechtfertigt  ist.781 

7 7 5 Vgl. MAASSEN 1992, S. 49; RICHTER 1994a, S. 42. 
7 7 6 Vgl. KOELMAN 1998, S. 134 und 136. 
7 7 7 Vgl . OCENW 1999; GOEDEGEBUURE/WESTERHEJDEN 1991, S.496; GOE-

DEGEBUURE et al. 1993b, S. 275; ABRAHAM 1999, S. 81. 
7 7 8 Vgl. KIESER 1998a, S. 408. 
7 7 9 Vgl . MAASSEN 1992, S. 53. 

780 V G L VROEIJENSTIJN 1994, S. 263 und 266; LIKET 1997, S. 48; GOEDEGE-
BUURE/WESTERHEJDEN 1991, S. 502. 

7 8 1 Vgl. OECD 1990, S. 40f. 
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I Existierende  Hochschulfinanzierungssysteme  275 

Studiengebühren sind deshalb in den Niederlanden seit jeher üb-
l ich782 - auch an den Sekundärschulen werden Gebühren ver-
langt783 - , haben aber seit 1981 zunehmende Bedeutung erlangt 
und sollten zu diesem Zeitpunkt etwa 15 % der Kosten eines Stu-
dienplatzes betragen.784 Die Gebühren werden einheitlich für alle 
Studierenden in anerkannten Bildungsgängen durch das Bil-
dungsministerium festgelegt785, fließen aber den Hochschulen 
zu786. Für das Studienjahr 2000/2001 betragen die Gebühren 
2.874 NFL7 8 7 an Universitäten und HBO7 8 8 - geplant ist ein weite-
rer jährlicher Anstieg um etwa 50 NFL 7 8 9 - und decken damit etwa 
25 % der durchschnittlichen Kosten eines Studienplatzes790. Dieser 
Gebührensatz gilt für im Zentralregister verzeichnete Studiengän-
ge und nur für die Regelstudienzeit. Für darüber hinausgehende 
Studienangebote bzw. bei Überschreiten der Regelstudienzeit kön-
nen die Hochschulen eigene Gebühren festlegen.791 

7 8 2 Vgl. RICHTER 1994a, S. 26. 
7 8 3 Vgl.OCENW 1998a. 
7 8 4 Vgl. MERTENS/VERGOSSEN 1996, S. 17. 
/ O J Die gesetzliche Vorgabe von Gebühren bezieht sich auf alle Studierenden 

und Schüler jenseits der gesetzlichen Schulpflicht (bis einschließlich des 16. Le-
bensjahres); vgl. MERTENS/VERGOSSEN 1996, S. 16. Eine einheitliche Gebühr für 
Universitäten und HBO existiert seit dem Studienjahr 1991/1992; vgl. MERTENS 
1995a, S. 55. Die in einem Entwurf des Hochschulgesetzes zu Beginn der 90er 
Jahre vorgesehene Übertragung der Gebührenfestlegung an die Hochschulen mit 
einem staatlich festgelegten Maximum (vgl. MAASSEN 1992, S. 53) wurde nicht 
verabschiedet. 

7 8 6 Vgl. MERTENS/VERGOSSEN 1996, S. 20. 
787 

Der Kurs des niederländischen Guldens wurde im Rahmen der europäischen 
Währungsunion mit 0,89 DM (gerundet) fixiert. 

7 8 8 Vgl. OCENW: Collegegeld studiejaar 2000-2001: http://www.minocw.nl/  
pers99/9910137.htm, 26.10.99. 

7 8 9 Vgl. RICHTER 1998, S. 25. Es wird davon ausgegangen, daß solche schritt-
weisen Erhöhungen der Gebühren die Bildungsbeteiligung nicht negativ beeinflus-
sen; vgl. MERTENS/VERGOSSEN 1996, S. 21. 

7 9 0 Die durchschnittlichen Kosten pro Studienplatz betrugen 1997 11.000 NFL 
an Universitäten und 12.100 NFL an HBO; vgl. OCENW 1999, Table 2.7.1 und 
2.6.1. 

7 9 1 Vgl. MERTENS/VERGOSSEN 1996, S. 18; ABRAHAM 1999, S. 80. 
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276 Teil  C: Instrumente  der  Studienfinanzierung 

Zur Refinanzierung der Studiengebühren und zur Finanzierung 
des Lebensunterhalts existiert ein System aus Zuschüssen und 
Darlehen für alle Vollzeit-Studierenden in anerkannten Studien-
gängen. Bei Einführung des Systems wurde die Elternunabhängig-
keit der Förderung besonders betont792, die inzwischen aufgrund 
von Finanzierungsproblemen allerdings wieder reduziert wurde. 

Die ,Studiefinanciering t793 besteht aus drei Komponenten794, je-
weils differenziert  nach auswärts wohnenden und bei den Eltern 
wohnenden Studierenden (letztere Werte in Klammern)795: 

• Alle Studierenden erhalten erstens eine elternunabhängige 
Grundförderung  (Basisbeurs) von derzeit 444,25 NFL 
(144,25 NFL). 

• Dazu kommt zweitens eine Zusatzförderung  (Aanvullende 
Beurs) in Abhängigkeit vom Elterneinkommen von derzeit 
maximal 457,15 NFL (422,15 NFL). 

• Bis zum Gesamtförderbetrag  von derzeit 1.294,46 NFL 
(959,46 NFL), der an den Lebenshaltungs- und Studienkosten 
einschließlich Studiengebühren796 orientiert ist, kann drittens 
ein verzinsliches Darlehen (Rentedragende Lening) bean-
sprucht werden. Die Höhe des Darlehensanspruches ist also 
abhängig von der gewährten Zusatzförderung  (Aanvullende 
Beurs), je höher die gewährte Zusatzforderung,  desto geringer 
der ergänzende Darlehensanspruch.797 

7 9 2 Vgl. SPEE 1989, S. 159. 

Vgl. im folgenden OCENW: Overzicht bedragen studiefinanciering per 1 
januari 2000, http://www.minocw.nl/onderwij/stufi/stukost/stufi2k.htm , 3.4.2000. 

7 9 ^ An diesem System orientiert sich auch das vom Deutschen Studentenwerk 
vorgeschlagene Drei-Stufen-Modell;  vgl. DSW 1996, S. 138; DOHMEN 1998, S. 14; 
siehe auch Abbildung 17 im Anhang S. 442. 

7 9 ^ Zusätzlich wird differenziert  danach, ob die Studierenden selbst krankenver-
sichert sind; die angegebenen Summen gelten für Studierende mit eigener Kran-
kenversicherung. 

7 9 6 Vgl. MERTENS/VERGOSSEN 1996, S. 18. 
7 9 7 Vgl. MERTENS/VERGOSSEN 1996, S. 19. 
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Diese Gesamtförderung,  die um eine Freifahrkarte  für die öffent-
lichen Verkehrsmittel ergänzt ist798, wird nur innerhalb der Regel-
studienzeit gewährt; danach kann fur weitere drei Jahre ein ver-
zinsliches Darlehen in Anspruch genommen werden.799 

Die Bedingungen des Fördersystems sind seit seiner Einführung 
mehrfach verschärft  worden.800 So wurde beispielsweise die För-
derung ursprünglich für sechs Studienjahre gewährt801, und das 
relative Gewicht der elternunabhängigen Grundförderung  wurde 
mehrfach reduziert802. Zusätzlich wurden (ebenfalls im Zeitablauf 
verschärfte)  Anreize für einen schnellen Abschluß des Studiums 
gesetzt. Die aktuelle Regelung sieht vor, daß sämtliche Zuschüsse, 
also die Basisförderung  und die Zusatzförderung  zunächst als 
bedingte Darlehen gewährt werden: Die Förderung fur das erste 
Studienjahr wird erst dann (teilweise) in einen Zuschuß umgewan-
delt, wenn in diesem Jahr mindestens 50 % der Regelstudienlei-
stungen erfolgreich  erbracht wurden. Die (teilweise) Umwandlung 
der Förderung für die weiteren drei Studienjahre ist an den Ab-
schluß des Studiums innerhalb von maximal sechs Jahren ge-
knüpft. 803 

Die Rückzahlung des aufgenommenen Darlehens erfolgt  in ma-
ximal 15 Jahren, beginnend zwei Jahre nach Ende des Studiums, 
kann aber ausgesetzt werden, wenn das Einkommen des Darle-
hensnehmers und eines etwaigen Partners die Belastbarkeitsgrenze 
unterschreitet. Nach Ablauf von 15 Jahren wird die gegebenenfalls 

7 9 8 Vgl. OCENW 1999. 
7 9 9 Vgl. OCENW: Huidige situatie prestatiebeurs voor het hoger onderwijs, 

http://www.minocw.nl/onderwij/stufi/stukost/stufhbo.htm , 3.4.2000. 
800 V g , D o h m e n 1998, S. 14. 

8 0 1 Vgl. SPEE 1989, S. 160. 
8 0 2 Vgl. OCENW 1999; DAMS 1991, S. 122. 

803 Ygj OCENW: Huidige situatie prestatiebeurs voor het hoger onderwijs, 
http://www.minocw.nl/onderwij/stufi/stukost/stufhbo.htm , 3.4.2000; MERTENS/ 
VERGOSSEN 1996, S. 19. 
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noch vorhandene Restschuld gestrichen.804 Die Darlehenszinsen 
sind steuerlich absetzbar.805 

Die Bildungsbeteiligung  in Vollzeit-Bildungsgängen lag im 
Schul-/Studienjahr 1997/1998 für Männer bei 56,6% der 19-
Jährigen, 32,3 % der 22-Jährigen und 11,8 % der 25-Jährigen. Für 
Frauen betrugen die entsprechenden Raten 57,6 %, 28,7 % und 
9,1 %. Diese Zahlen enthalten aber neben dem Hochschulbereich 
auch die mittlere Berufsbildung im tertiären Bereich.806 In den 
Hochschulbereich tritt etwa ein Drittel der Jugendlichen ein.807 

Bemerkenswert ist, daß fast zwei Drittel der Studierenden im eher 
berufsorientierten  HBO-Bereich immatrikuliert sind und nur gut 
ein Drittel in den stärker wissenschaftsorientierten  Universitäten. 

Spezifische Bildungsbeteiligungsraten nach sozialer Herkunft 
liegen für die Niederlande im einzelnen nicht vor, allerdings ist die 
Wahrscheinlichkeit, als Studierender in den tertiären Sektor zu 
gelangen, abhängig von der beruflichen Stellung der Herkunftsfa-
milie: So haben Jugendliche aus Haushalten von Leitenden Ange-
stellten oder Wissenschaftlern eine um die Hälfte höhere Chance, 
in den Hochschulbereich zu gelangen, als Jugendliche aus Hilfsar-
beiter- oder Arbeitslosen-Haushalten.808 

4.2 Bewertung 

Die Marktorientierung  des niederländischen Hochschulsystems 
muß differenziert  beurteilt werden. Einerseits werden alle Hoch-
schulen staatlich finanziert  und kontrolliert, andererseits läßt die 
Art und Weise der staatlichen Eingriffe  - als Schlagwort für die 

8 0 4 Vgl. OCENW 1998b; MERTENS/VERGOSSEN 1996, S. 19f. 
8 0 5 Vgl. DAMS 1991, S. 110. 
8 0 6 Vgl. OCENW 1999, Table 2.1.3. 
8 0 7 Vgl. OECD 1998b, S. 175. 
8 0 8 Vgl. KNAUTH 1998, S. 36. 
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Hochschulpolitik seit 1985809 wurde „steering from a distance" 
geprägt810 - den Hochschulen viele Freiräume811. Das Studienan-
gebot kann weitgehend nach den Vorstellungen der Hochschule 
gestaltet werden, solange die Vorgaben des Qualitätssicherungssy-
stems eingehalten werden. Studienangebote über das staatlich 
geforderte  Maß hinaus sind möglich. Allerdings erfolgen auch 
erhebliche Einschränkungen der Hochschulen, so durch die starre 
Vorgabe einer einheitlichen Regelstudienzeit mit nur wenigen 
Ausnahmen oder durch die zentrale Zuweisung der Studierenden. 
Insbesondere die staatliche Preisfixierung  für das Studium verhin-
dert die Wirksamkeit von Marktkräften  im Bereich der Hoch-
schulbildung. Die daraus resultierende Notwendigkeit der Ratio-
nierung von Studienplätzen in sehr gefragten Fächern wird mit der 
Verlosung der Plätze kaum angemessen gelöst.812 Seit 1996 ist 
geplant, den Hochschulen das Recht zur Festlegung der Gebühren 
zu übertragen813; dies wurde bisher aber nicht realisiert. Das nie-
derländische System ist deshalb insgesamt zwar durch eine relativ 
hohe Autonomie der Hochschulen, aber durch eine geringe Markt-
orientierung im Bereich Lehre gekennzeichnet. Die Forschung ist 
dagegen stark Wettbewerbs- und marktorientiert. 814 

Die staatlichen  Finanzierungszuschüsse  an die Hochschulen pro 
Studierenden, die je nach Fächergruppe etwas weniger oder etwas 
mehr als das Doppelte der Studiengebühren betragen, können als 
Ausgleich externer Effekte  des Studiums verstanden werden. Auch 
die Forschungsfinanzierung  über eine Grundzuweisung einerseits 
und Wettbewerb um Forschungsmittel andererseits ist positiv zu 
bewerten. 

Mit dem Strategiepapier „Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit" 
(Hochschulbildung: Autonomie und Qualität) begann 1985 der Reformprozeß;  vgl. 
GOEDEGEBUURE et al. 1993b, S. 271. 

8 1 0 Vgl. OECD 1991, S. 23. 
8 1 1 Vgl. MAASSEN/POTMAN 1990, S. 393. 
8 1 2 Vgl. OECD 1991, S. 49. 
8 1 3 Vgl. KOELMAN 1998, S. 138. 
8 1 4 Vgl. ABRAHAM 1994, S. 271. 
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280 Teil  C: Instrumente  der  Studienfinanzierung 

Bei der Beurteilung der Studienforderung  ist besonders die 
grundsätzliche Elternunabhängigkeit hervorzuheben. Die Grund-
forderung  in Form eines elternunabhängigen Zuschusses könnte 
damit begründet werden, daß ein Ausgleich externer Effekte  des 
Studiums sich auch auf die indirekten Studienkosten erstrecken 
sollte. Allerdings erscheint eine teilweise Finanzierung des Le-
bensunterhalts unabhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit 
des Begünstigten schwer zu rechtfertigen.  Bei ihrer Einführung 
wurde die Grundförderung  mit der gleichzeitigen Streichung von 
Kindergeld und Steuerabzugsmöglichkeiten für die Eltern von 
Studierenden finanziert 815, wobei zu berücksichtigen ist, daß Eltern 
in den Niederlanden ohnehin nur bis zum 21. Lebensjahr für ihre 
Kinder unterhaltspflichtig sind816. Die nachfolgend ansteigenden 
Studierendenzahlen stellten die Regierung aber schon bald vor ein 
Finanzierungsproblem817, das zum Einfrieren  und damit zur relati-
ven Reduktion dieses Bestandteils der Studienförderung  führte. 
Steigerungen der Studienkosten, auch der Studiengebühren, wur-
den statt dessen über die elterneinkommensabhängige Zusatzförde-
rung ausgeglichen. Das immer wieder betonte Prinzip der Eltern-
unabhängigkeit818 wurde damit teilweise reduziert.819 Die Ergän-
zung der Förderung durch ein elternunabhängiges Darlehen ist 
dagegen als geeignete Form der Studienförderung  anzusehen. 
Allerdings verzichten viele Studierende auf die Inanspruchnahme 
dieses Darlehens, nicht zuletzt wohl wegen der Rückzahlungskon-
ditionen, die zwar auf Antrag eine Berücksichtigung der Belast-
barkeit der ehemaligen Studierenden vorsehen, aber keine ein-
kommensabhängige Rückzahlung i.e.S. darstellen. 

8 1 5 Vgl. SPEE 1989, S. 159; DOHMEN 1996c, S. 14. Schon im ersten Jahr wurde 
allerdings keine vollständige Haushaltsneutralität erreicht, sondern es wurden 
250 Mio. NFL zusätzlich ausgegeben; vgl. DAMS 1991, S. 94. 

8 1 6 Vgl. DAMS 1991, S. 97. 
8 1 7 Vgl. DAMS/RAPIN 1991, S. 134; DOHMEN 1995f, S. 445. 
8 1 8 Vgl. MERTENS 1995a, S. 57. 
8 1 9 Vgl. SPEE 1989, S. 169. 
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II.  Existierende  Hochschulfnanzierungssysteme  281 

Die mit der Studienförderung  verbundenen Leistungsanreize er-
scheinen allerdings zu restriktiv820, insbesondere da sie fast aus-
schließlich auf die Studiendauer hinwirken. Zwar waren die über-
langen Studienzeiten einer der wesentlichen Auslöser der Hoch-
schulreform 821, zu der auch die Umgestaltung der Studienför-
derung gehörte, und tatsächlich haben sich die durchschnittlichen 
Studienzeiten von über sieben Jahren auf gut fünf  Jahre deutlich 
reduziert822. Die Leistungsfähigkeit eines Hochschulsystems kann 
jedoch nicht allein daran gemessen werden, daß die Studierenden 
es in möglichst kurzer Zeit durchlaufen. Das System der Studien-
förderung  sollte grundsätzlich auch Freiräume für individuelle 
Bildungswege bieten. Eine Bindung von Fördermaßnahmen an den 
Studienfortschritt  ist sicherlich gerechtfertigt, 823 aber die strikte 
Verknüpfung mit der Regelstudienzeit ist insbesondere angesichts 
der auch an niederländischen Hochschulen nicht immer gegebenen 
Studierbarkeit eines Faches in der vorgegebenen Zeit zu weitge-
hend.824 Studienförderung  für Teilzeitstudierende ist im niederlän-
dischen System grundsätzlich ausgeschlossen, da davon ausgegan-
gen wird, daß sie neben dem Studium erwerbstätig sind.825 Eine 
Flexibilisierung des Studienförderungssystems wäre m.E. notwen-
dig; die immer wieder vorgenommenen Änderungen in den letzten 
Jahren gingen jedoch eher in die entgegengesetzte Richtung. 

Die sozial  gerechte  Teilhabe  an Bildung  ist ein Ziel der nieder-
ländischen Politik826; deshalb wird als wesentlich betont, daß Stu-
diengebühren den Zugang zu Bildung für sozial Schwächere nicht 
einschränken sollen827. Eine spezielle Maßnahme zur Förderung 

8 2 0 Vgl. RICHTER 1994a, S. 28. 
8 2 1 Vgl . GOEDEGEBUURE et al. 1993b, S. 264. 
8 2 2 Vgl. ABRAHAM 1999, S. 80; GIJSEL/ZIESEMER 1994, S. 124; KREKI.AU 

1997, S. 68; OECD 1991, S. 136. 
8 2 3 Vgl. DAMS/RAPIN 1991, S. 134. 
8 2 4 Vgl. RICHTER 1994a, S. 28. 
8 2 5 Vgl. RICHTER 1994a, S. 27. 
8 2 6 Vgl. MERTENS 1995a, S. 51. 
8 2 7 Vgl . OECD 1990, S.41. 
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der Bildungsbeteiligung niedrigerer sozialer Schichten ist die Er-
leichterung des Übergangs von der mittleren Berufsbildung in die 
HBO, da dieser Weg signifikant häufiger von Jugendlichen aus 
Haushalten mit geringen Einkommen gewählt wird.828 

Die Verwirklichung von Chancengerechtigkeit wird grundsätz-
lich durch die elternunabhängige Studienförderung  als gegeben 
angesehen. Allerdings bewirkt die Ausgestaltung der Darlehens-
konditionen Abschreckungseffekte,  insbesondere bei Jugendlichen 
aus einkommensschwächeren Haushalten. Ob sich diese Effekte 
durch die Umstellung der Zuschüsse auf bedingte Darlehen ver-
stärkt haben, kann noch nicht beurteilt werden, da die Regelungen 
erst vor kurzem in Kraft  getreten sind; es ist allerdings zu vermu-
ten. Insgesamt hat sich die Studienbeteiligung durch die Reform-
maßnahmen nicht verringert. Beobachtbar ist statt dessen eine 
Erhöhung der Studierendenzahlen in den letzten Jahren, wobei sich 
jedoch noch die zunächst relativ großzügige Studienforderung 
bemerkbar macht, wie sie als Ausgleich für die substantielle Erhö-
hung der Studiengebühren eingeführt  wurde. 

Als Problem  der niederländischen Hochschulpolitik muß vor al-
lem angesehen werden, daß seit Beginn des Reformprozesses  im-
mer wieder Änderungen stattgefunden haben, die in aller Regel 
Reduzierungen der staatlichen Studienförderung  beinhalteten829 

und die nicht etwa einer geplanten Strategie folgten, sondern oft 
unmittelbare Reaktionen auf Finanzierungsprobleme waren830. So 
ist etwa für eine 15jährige Schülerin keinesfalls absehbar, unter 
welchen (Finanzierungs-)Bedingungen drei Jahre später ein Studi-
um aufgenommen werden kann. 

Darüber hinaus läßt die starke inhaltliche Reglementierung und 
Strukturierung des Studiums wenig Raum für individuell unter-

8 2 8 Vg l .OCENW 1998a. 
8 2 9 Vgl. DAMS 1991, S. 122. 
8 3 0 Vgl . MERTENS/VERGOSSEN 1996, S. 19; GOEDEGEBUURE/WESTERHEJDEN 

1991, S. 499. 
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schiedliche Bildungswege.831 Insbesondere ein Fachwechsel wirkt 
sich geradezu fatal auf die Studienförderung  aus.832 Auch Arbeit-
geber in den Niederlanden haben bemängelt, daß die Studierenden 
nach der Reduzierung der Studienzeit auf vier Jahre weniger gut 
ausgebildet seien als zuvor.833 

In den Hochschulen wird besonders die Diskrepanz von Finanz-
autonomie einerseits und eher unflexiblem Dienstrecht anderer-
seits als problematisch angesehen.834 Die getrennte Finanzierung 
von Forschung und Lehre könnte darüber hinaus zu einer zuneh-
menden, auch personellen Trennung dieser Aufgaben der Univer-
sitäten fuhren. 835 Daneben wird eine allzu starke Orientierung der 
Forschung an Verwertungsinteressen durch die Notwendigkeit der 
Einwerbung zusätzlicher privater Forschungsmittel befurchtet. 

Hinsichtlich der Akzeptanz  des Finanzierungssystems ist zu un-
terscheiden zwischen der Gebührenfinanzierung  an sich und den 
Veränderungen insbesondere im StudienfÖrdersystem in den letz-
ten Jahren. 

Die Finanzierung von Bildung auch über Gebühren ist ein all-
gemein akzeptierter Aspekt des niederländischen Bildungswesens 
und steht im Einklang mit der Tradition, die Freiheit der Bildungs-
institutionen in den Vordergrund zu stellen, zu der auch die völlige 
Gleichbehandlung privat und staatlich getragener Institutionen 
gehört. In Verhandlungen mit der Regierung, die zur Konsensmo-
bilisierung geführt  werden836, stimmte der Studierendenverband 
auch ausdrücklich der Erhöhung der Studiengebühren zu, unter der 
Bedingung, daß damit eine Qualitätsverbesserung im Studium 
verbunden sein müsse, insbesondere eine Anpassung der Studien-

8 3 1 Vgl. OECD 1991, S. 136. 
8 3 2 Vgl. MAASSEN 1992, S. 50; ABRAHAM 1994, S. 268. 
8 3 3 Vgl. OECD 1991, S. 136. 
8 3 4 Vgl. ABRAHAM 1994, S. 267. 
8 3 5 Vgl. GUSEL/ZIESEMER 1994, S. 118. 
8 3 6 Vgl. RICHTER 1998, S. 24. 
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organisation an die strikte Vorgabe der vierjährigen Regelstudien-
zeit.837 

Die Verschärfung  der Bedingungen der Studienfinanzierung 
führte dagegen zu erheblichen Protesten der Betroffenen. 838 Hinzu 
kamen gravierende administrative Probleme bei der Einführung. 839 

5. Ergebnisse  des Vier-Länder-  Vergleichs 

Abschließend sollen einige wesentliche Ergebnisse des Vier-
Länder-Vergleichs noch einmal einander gegenübergestellt wer-
den, um daraus im folgenden Teil D Schlußfolgerungen für ein der 
Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft  entsprechendes System 
der Studienfinanzierung zu ziehen. Tabelle 5 gibt einen Überblick 
der quantifizierbaren  Befunde. 

Dabei ist zusätzlich zu den in den vorangehenden Kapiteln be-
reits erläuterten Daten die ,Intergenerational Education Gap4 (IEG) 
- soweit vorhanden - ausgewiesen, ein OECD-Indikator für Chan-
cengerechtigkeit, der angibt, um wieviel höher die Chance eines 
Jugendlichen auf tertiäre Bildung ist, wenn zumindest ein Eltern-
teil ebenfalls einen tertiären Bildungsgang absolviert hat, im Ver-
gleich zu Jugendlichen, deren Eltern keine abgeschlossene Sekun-
darschulausbildung haben.840 Allerdings sind dabei wiederum die 
z.T. stark abweichenden nationalen Abgrenzungen des tertiären 
Sektors zu beachten. Nach der 1997 erfolgten neuen Klassifikation 
des Bildungswesens (ISCED) gibt die OECD auch international 
vergleichbare Netto-Ersteintrittsquoten in verschiedene Stufen des 
Bildungssystems an. Die Quoten für ISCED 5A (Tertiärbereich, 
theoretische Ausrichtung, hohes Qualifikationsniveau) sind eben-
falls in Tabelle 5 enthalten841, allerdings nicht kompatibel mit den 

8 3 7 Vgl. RICHTER 1997, S. 28. 
8 3 8 Vgl. RICHTER 1995, S. 34. 
8 3 9 Vgl. SPEB 1989, S. 165ff; DAMS 1991, S. 106. 
8 4 0 Vgl. OECD 1998c, S.21. 
8 4 1 Vgl. OECD 2000, S. 166 und 173. 
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Angaben zur sozialspezifischen Bildungsbeteiligung, die auf na-
tionalen Abgrenzungen beruhen. 

Die Analyse hat gezeigt, daß das die Finanzierung des deutschen 
Hochschulsystems in kaum einem Punkt den Anforderungen  des 
Leitbilds der Sozialen Marktwirtschaft  entspricht. 

Erfahrungen aus anderen Ländern lassen sich aufgrund unter-
schiedlicher Gesellschaftsstrukturen,  Mentalitäten und Rahmenbe-
dingungen meist nicht einfach auf das eigene Land übertragen.842 

Auch stellt keines der als Vergleich betrachteten Länder ein Mo-
dell im Sinne der in Teil Β sowie in C.I. erarbeiteten normativen 
Vorgaben dar. Dennoch können die dargestellten internationalen 
Vorbilder in einzelnen Aspekten als Beispiel dienen - sei es als 
„leuchtendes" oder als „abschreckendes". 

Einige Charakteristika der zum Vergleich mit Deutschland ange-
führten Länder könnten auch ein Hochschulsystem der Sozialen 
Marktwirtschaft  kennzeichnen: 

• Das amerikanische Beispiel zeigt vor allem die Vielfalt des 
Angebots, die auf einem Bildungsmarkt entstehen kann und 
die keiner staatlichen Rationierung bedarf.  Begabtenförderung 
wird zum größten Teil durch das Eigeninteresse der Hoch-
schulen realisiert. Private und staatliche Bildungsangebote 
stehen im Wettbewerb miteinander. 

• Das Nebeneinander von privat und staatlich getragenen Insti-
tutionen kennzeichnet auch das niederländische System, wo-
bei hier die Gleichbehandlung weiter geht als im amerikani-
schen System. Im Gegenzug müssen sich die privaten 
Hochschulen jedoch auch allen für die staatlichen Hochschu-
len geltenden Reglementierungen unterwerfen.  Das herausra-
gende Merkmal des niederländischen Systems ist sicher das 
allgemein als funktionierend bewertete System der Qualitäts-
sicherung bei hoher Autonomie der Hochschulen. Positiv ist 

8 4 2 Vgl . ROSIGKEIT 1995, S. 168; BERTELSMANN STIFTUNG 1990, S. 137. 
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darüber hinaus die weitgehende Elternunabhängigkeit der 
Studienförderung  zu sehen. 

• Eine von den Eltern unabhängige Refinanzierung der Studien-
gebühren gehört auch zum australischen HECS. Dieses Sy-
stem ist vor allem als das erste realisierte Darlehenssystem mit 
einkommensabhängiger Rückzahlung zu würdigen, das offen-
bar auch keine Abschreckungseffekte  auf die Studiennachfra-
ge gezeigt hat - weder insgesamt noch sozialspezifisch. Ein 
hervorzuhebender Aspekt der Gebührenbemessung ist die fle-
xible Handhabung von Teilzeitstudien durch eine Umrech-
nung der Jahresgebühren auf belegte Studieneinheiten. 
Das neuseeländische System erscheint als eine konsequente 
Weiterentwicklung des australischen Systems und ist diesem 
insbesondere hinsichtlich der Tilgungsregelungen überlegen, 
aber auch durch die Verfügbarkeit  von elternunabhängigen 
Zusatzdarlehen zur Finanzierung des Lebensunterhalts. 

Neben diesen als positiv zu bewertenden Aspekten sind auch ei-
nige negative Lehren zu ziehen: 

• Das amerikanische System zeigt in seiner Vielfalt auch gra-
vierende Qualitätsmängel. Zwar bringt der Bildungsmarkt 
hervorragende Institutionen und Bildungsangebote hervor; das 
bestehende System der Akkreditierung ist jedoch nicht geeig-
net, für alle Institutionen und damit für alle Nachfrager  sub-
stantielle Mindeststandards zu gewährleisten. Dies führt  dazu, 
daß zwar Hochbegabte bestmöglich gefördert  werden, die 
Chancen von durchschnittlich begabten Jugendlichen jedoch 
stark von ihrer sozialen Herkunft  eingeschränkt werden (kön-
nen). 

• Am niederländischen System ist vor allem zu bemängeln, daß 
der Staat zwar wenige, aber doch einige sehr weitreichende 
Regulierungen des Hochschulbereichs vornimmt. Dies sind 
insbesondere die strikte Vorgabe einer einheitlichen Regelstu-
dienzeit für die meisten Studiengänge, deren Überschreitung 
für die Studierenden gravierende Konsequenzen hat, sowie die 
ebenfalls einheitliche Festsetzung der Studiengebühren für al-
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I Existierende  Hochschulfnanzierungssysteme  287 

le registrierten Studiengänge, die einen Verzicht auf die Ko-
ordination von Studienangebot und -nachfrage über den Preis 
impliziert. 

• Der Verzicht auf den Preismechanismus auf dem Markt für 
Hochschulbildung ist auch am australischen System zu kriti-
sieren. Die inzwischen erfolgte grobe Differenzierung  der na-
tional einheitlichen Studiengebühren geht zwar in die richtige 
Richtung, ist aber wie schon die Einfuhrung der Gebühren 
eher mit dem Motiv der Einnahmenerzielung und einer Re-
duktion der Staatsausgaben zu begründen als mit der Perspek-
tive eines marktorientierten Hochschulsektors. 
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Teil D: Schlußfolgerungen für die Hochschulpolitik 
in der Sozialen Marktwirtschaft 

In diesem die Arbeit abschließenden Kapitel sollen aus der vo-
rangegangenen Analyse Schlußfolgerungen für das Hochschulsy-
stem in Deutschland gezogen werden. Nach einer Zusammenfas-
sung der wesentlichen Analyseergebnisse aus den Teilen Β und C 
(Kapitel D.I.) wird ein Modell für die Studienfinanzierung nach 
den Gestaltungsprinzipien der Sozialen Marktwirtschaft  skizziert, 
das den in den Teilen Β und C herausgearbeiteten Vorgaben ent-
spricht (Kapitel D.IL). Das heißt das Modell basiert auf den grund-
sätzlichen theoretischen Erwägungen aus Teil Β zu den Aufgaben 
des Staates im Hochschulbereich, bedient sich der in Kapitel C.I. 
als geeignet herausgearbeiteten Instrumente und wertet fur die 
Ausgestaltung der konkreten Regelungen internationale Erfahrun-
gen aus Kapitel C.II. aus. 

Im anschließenden Kapitel Hochschulreform'  (D.III.) sollen ei-
nerseits kurz jene Hochschulreformmaßnahmen diskutiert werden, 
die zur Ergänzung des vorgeschlagenen Finanzierungsmodells 
unerläßlich sind (Abschnitt D.III. 1.). Andererseits soll ein Über-
blick über weitere in der Diskussion befindliche Reformmaßnah-
men gegeben werden (Abschnitt D.III.2.), die teils durch eine 
grundlegende Reform der Studienfinanzierung obsolet würden, 
teils diese fördern  könnten oder unabhängig von der Studienfinan-
zierung auf der Agenda bleiben. Notwendigerweise können The-
menbereiche wie beispielsweise die Reform der Hochschulorgani-
sationsstrukturen dabei nur skizziert werden, da eine ausfuhrliche 
Analyse jeweils eine eigene Studie erfordern  würde. 

In Kapitel D.IV. schließlich wird ein Ausblick auf die Umset-
zungsmöglichkeiten des hier vorgebrachten Reformvorschlags 
gewagt: Den denkbaren Umsetzungshindernissen (Abschnitt 
D.IV.l.) wird die Skizze eines möglichen Übergangsprozesses 
(Abschnitt D.1V.2.) gegenübergestellt. 
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/.  Ergebnisse  der  Analyse 291 

I. Ergebnisse der Analyse 

Ausgangspunkt der Überlegungen war die Frage nach den we-
sentlichen, fur die Gestaltung des Hochschulwesens relevanten 
Elementen der Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft.  Ausge-
hend von der Freiheit als Oberziel eines liberalen Leitbildes ergibt 
sich die grundsätzliche Entscheidung für den Markt als Ordnungs-
prinzip auch des Hochschulbereichs - und damit für die Vertrags-
freiheit  von Anbietern und Nachfragern  sowie für die Nutzung des 
Preismechanismus als Koordinationsinstrument. Dabei ist der 
Möglichkeit allokativen Marktversagens einerseits sowie dem 
Gerechtigkeitsziel in seiner Interpretation als Chancengerechtig-
keit andererseits - neben der durch den Markt zu verwirklichenden 
Leistungsgerechtigkeit - Rechnung zu tragen. Staatliche Eingriffe 
in den als Markt organisierten Hochschulbereich haben neben dem 
Prinzip der Marktkonformität  dem Subsidiaritätsprinzip zu genü-
gen, sollten also den Marktteilnehmern - Hochschulen und Studie-
renden - möglichst weitgehende Handlungs- und Entscheidungs-
spielräume belassen. 

In Teil Β wurde eine Reihe von möglichen Fällen allokativen 
oder distributiven Marktversagens im Hochschulbereich identifi-
ziert, die im Lichte der oben genannten Ziele staatlichen Hand-
lungsbedarf  begründen. 

Informationsmängeln insbesondere hinsichtlich der Qualität des 
Bildungsangebots oder marktstrukturellen Problemen aufgrund 
von Unteilbarkeiten kann mit ordnungspolitischen Mitteln, also 
staatlicher Qualitätskontrolle im Sinne einer Bildungs„verbrau-
cher"schutzpolitik und Wettbewerbspolitik begegnet werden. Eine 
staatliche Rahmensetzung ist auch zur Sicherstellung der Durch-
lässigkeit des Bildungssystems notwendig. 

Die unmittelbare staatliche Bereitstellung von Hochschulbil-
dungsangeboten ist jedoch grundsätzlich nur in dem Maße not-
wendig, wie sich aufgrund von Unteilbarkeiten kein ausreichendes 
privates Angebot auf dem Markt ergibt. 

Die zweite wesentliche Aufgabe des Staates (neben der Setzung 
eines Ordnungsrahmens) im Hochschulwesen ist im Bereich Fi-
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292 Teil  D: Schlußfolgerungen 

nanzierung zu sehen. Einerseits rechtfertigen  gleich mehrere Kate-
gorien von Marktversagen eine staatliche Beteiligung an den Bil-
dungskosten: Externe Effekte  der Hochschulbildung würden ohne 
staatliche Maßnahmen eine effiziente  Allokation verhindern. 
Daneben ist angesichts der feststellbaren schichtspezifischen Risi-
kopräferenz  im Interesse der Chancengerechtigkeit eine weitge-
hende Übernahme der mit der Inanspruchnahme von Hochschul-
bildungsangeboten verbundenen finanziellen Risiken durch die 
Gesellschaft angebracht. Der doppelte Charakter von Hochschul-
bildung als Investitionsgut wie als Konsumgut erfordert  sowohl 
eine implizite staatliche Finanzierungsbeteiligung durch die steu-
ersystematische Anerkennung von Bildungsinvestitionen als auch 
eine (finanzielle) Förderung des teilweise meritorischen Bildungs-
konsums. 

Andererseits muß über die staatliche Beteiligung an den Studi-
enkosten hinaus im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe die individu-
elle Bildungsfinanzierung ermöglicht werden, indem die Funkti-
onsfähigkeit des Kapitalmarktes durch ergänzende Maßnahmen 
sichergestellt wird. 

Die instrumenteilen Alternativen, die dem Staat bei seinen Auf-
gaben im Bereich der Finanzierung von Hochschulbildung zur 
Verfugung stehen, waren Gegenstand von Kapitel C.l. Die Organi-
sation des Hochschulbereichs als Markt schließt ein System des 
Nulltarifs für Hochschulbildung von vornherein aus. Auch eine 
Akademikersteuer zur Studienfinanzierung ist aufgrund des Ver-
zichts auf pretiale Lenkung fur einen Hochschulbildungsmarkt 
nicht geeignet. 

Die Wirksamkeit des Preises als Koordinationsmechanismus für 
den Hochschulbereich setzt voraus, daß die Hochschulen nicht 
staatlich administrierte Studiengebühren i.e.S., sondern jeweils 
autonom festgelegte Entgelte für ihre Angebote verlangen können. 
Diese sollten in möglichst engem Zusammenhang mit der tatsäch-
lichen Inanspruchnahme von Leistungen der Hochschule durch die 
Bildungsnachfrager  stehen. Staatliche Maßnahmen im Sinne der 
oben skizzierten Staatsaufgaben im Bereich Finanzierung sollten 
dagegen im wesentlichen auf der Refinanzierungsseite der Studi-
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I. Ergebnisse  der Analyse 293 

enfinanzierung ansetzen, um die Funktionsfähigkeit des Wettbe-
werbs auf dem Hochschulbildungsmarkt nicht zu beeinträchtigen. 

Zur Refinanzierung der individuellen Studienkosten ist ein In-
strumentenbündel erforderlich:  Eine Kompensation für externe 
Effekte  sollte erfolgen, indem der Staat einen Teil der von den 
Hochschulen in Rechnung gestellten Studiengebühren übernimmt. 
Darüber hinaus ergibt sich eine staatliche Finanzierungsbeteili-
gung durch eine steuerliche Berücksichtigung der Bildungskosten 
als Investition. Die Finanzierung der privat zu tragenden Hoch-
schulbildungskosten, d.h. der restlichen Studiengebühren sowie 
des Lebensunterhalts während des Studiums, sollte über ein staat-
liches Darlehenssystem ermöglicht werden. Dieses soll nicht nur 
das Kapitalmarktversagen ausgleichen, sondern in seiner Ausge-
staltung auch schichtspezifischen Risikopräferenzen  Rechnung 
tragen. Ergänzend sollte eine Förderung des Bildungssparens er-
folgen. Ein in dieser Form diversifiziertes  System der Studienfi-
nanzierung bietet weitgehende Freiräume für individuelle Bil-
dungswege. 

Die Analyse verschiedener Hochschul(finanzierungs)systeme in 
Kapitel C.II, hat gezeigt, daß kein existierendes System diesen 
Vorgaben in vollem Umfang entspricht. Das amerikanische Bei-
spiel führt  immerhin vor Augen, daß eine Organisation des Hoch-
schulsektors als Markt grundsätzlich möglich ist. Die Systeme 
Australiens und insbesondere Neuseelands belegen, daß eine Be-
teiligung der Nachfrager  an den institutionellen Kosten des Studi-
ums nicht mit sozialspezifischen Abschreckungseffekten  verbun-
den ist, sofern die Ausgestaltung der Refinanzierungsinstrumente 
die mit der Bildungsinvestition verbundenen speziellen Risiken 
berücksichtigt. Darlehen mit einkommensabhängiger Rückzahlung 
können durchaus als Königsweg der Studienfinanzierung angese-
hen werden, der die Allokationseffizienz  eines Bildungsmarktes 
mit der weitgehenden Verwirklichung von Chancengerechtigkeit 
verbindet. Das niederländische Beispiel kann mit seiner weitrei-
chenden Hochschulautonomie und seinem bewährten Evaluations-
system als Vorbild fur die ordnungspolitischen Elemente in einer 
Konzeption ftir  die Hochschulpolitik dienen. 
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294 Teil  D: Schlußfolgerungen 

Aus diesen Ergebnissen lassen sich ein konkretes Modell für ei-
ne neue Studienfinanzierung (Kapitel D.H.) sowie die notwendigen 
ordnungspolitischen Ergänzungen (Abschnitt D.III. 1.) ableiten. 

I I . Modell für die Studienfinanzierung 

Wichtige Aspekte für das Studienfinanzierungsmodell  sind 

• die Festlegung der Studiengebühren, 

• das Ausmaß der direkten staatlichen Finanzierungsbeteili-
gung, 

• die Refinanzierungsmöglichkeit  der Gebühren, 

• die Finanzierung des Lebensunterhalts während des Studiums 
sowie 

• ergänzende Regelungen. 

Die Festlegung  der  Gebühren  bleibt den Hochschulen selbst 
überlassen. Damit ist zu erwarten, daß sich die Höhe der Gebühren 
sowohl an den lehrbezogenen Kosten der jeweiligen Hochschule, 
respektive des jeweiligen Faches, als auch an der Nachfrage nach 
einem Studiengang orientieren wird. Empfehlenswert wäre eine 
differenzierte,  semesterweise Abrechnung der individuell belegten 
Veranstaltungen.1 Auf diese Weise entstünde ein flexibles System, 

Dabei ist allerdings nicht an differenzierte  Preise für jede Veranstaltung ge-
dacht, sondern an die Klassifizierung der Semesterprogramme in Studieneinheiten. 
Diese sind nicht unbedingt mit Semesterwochenstunden gleichzusetzen, sondern 
sollen auch Kostenunterschiede der Veranstaltungsformen berücksichtigen. Ein 
Vollzeitsemester in einem Fach ist dann beispielsweise in zehn (preislich identi-
sche) Studieneinheiten gegliedert. Eine flexible Belegung von weniger (oder gege-
benenfalls auch mehr) Studieneinheiten pro Semester hat eine entsprechende Ver-
änderung der Semestergebühr zur Folge. Diese Regelung entspricht (abgesehen von 
der Preisfestsetzung durch die Hochschule) dem australischen Vorbild. An den 
belegten Studieneinheiten läßt sich auch die staatliche Subvention festmachen. 
Auch das jüngst vom rheinland-pfälzischen Wissenschaftsminister Zöllner vorge-
schlagene Studienkontenmodell beruht auf einer individuellen „Abrechnung" der in 
Anspruch genommenen Leistungen der Hochschule, gemessen an den Semesterwo-
chenstunden. Allerdings ist in diesem Modell die Gebührenfreiheit  von 200 Seme-
sterwochenstunden pro Studierenden vorgesehen, womit das Erststudium fur die 
Studierenden in aller Regel kostenlos wäre. Vgl. KRÜGER 2000, S. 10. 
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II. Modell  fur  die Studienfinanzierung 295 

das jegliche Sonderregelungen für Teilzeitstudierende überflüssig 
machte und gleichzeitig auf den wachsenden Bereich der wissen-
schaftlichen Weiterbildung2 ausgedehnt werden könnte. 

Die von den Hochschulen veröffentlichten  Gebühren berück-
sichtigen bereits die jeweils gewährten staatlichen Zuschüsse, um 
Abschreckungseffekte  durch hohe „Brutto"gebühren (,sticker 
price'-Effekte)  zu vermeiden. Die Obergrenze der privaten Betei-
ligung an den institutionellen Kosten dürfte (eine mindestens 
50 %ige staatliche Subventionierung vorausgesetzt), bei etwa DM 
200.000 für ein Medizinstudium (oder etwa DM 15.000 pro Seme-
ster3) liegen. Rechts- und Wirtschaftswissenschaften  würden zur 
Kostendeckung (ebenfalls bei 50 %iger staatlicher Beteiligung) 
weniger als DM 25.000 erfordern. 4 Allerdings könnte die vermut-
lich höhere Zahlungsbereitschaft  für diese Fächer auch zur Erzie-
lung zusätzlicher Einnahmen der Hochschulen genutzt werden, um 
auf diese Weise Mittel zur Stipendienvergabe oder zur Förderung 
weniger ertragsträchtiger  Studiengänge zu erwirtschaften. 

Die Hochschulen können Studierenden ihrer Wahl Stipendien, 
also Gebührenreduzierungen anbieten, sofern sie über entspre-
chende Mittel verfügen.5 

Die direkte  staatliche  Finanzierungsbeteiligung  an den Studien-
kosten wird von den Bundesländern geleistet.6 Alle Hochschulen 
erhalten pro Studierenden und belegter Studieneinheit einen nach 
Studienfachgruppen differenzierten Zuschuß. Dieser Zuschuß soll 
die externen Effekte  des Studiums ausgleichen und für alle Fächer 

2 Die wissenschaftliche Weiterbildung wird als eine wesentliche Zukunftsaufga-
be der Hochschulen gesehen; vgl. TEICHLER 1992; MEYER 2000. 

3 Vgl. EDERER/SCHULLER 1999, S. 102. 
4 Vgl. IWD 2000c, S. 1. 

^ Diese Regelung orientiert sich am Beispiel USA. 

^ Zu überlegen wäre, ob ein Finanzausgleich anhand der Herkunftsländer  der 
Studierenden notwendig ist; vgl. BLANKART 1998, S. 28. WEISBROD plädiert 
wegen der überregionalen externen Effekte  von Bildung für eine Zuweisung der 
Ausgaben Verantwortlichkeit an höhere staatliche Ebenen; vgl. WEISBROD 1964, 
S. 115. 
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den gleichen Prozentsatz der von den Hochschulen in Rechnung 
gestellten Gebühren abdecken.7 Die staatliche Finanzierungsbetei-
ligung sollte mindestens 50 % betragen und würde sich damit an 
den internationalen Vorbildern von Kostenbeteiligungen zwischen 
Zweidrittel (Australien) und Dreiviertel (Neuseeland, Niederlande) 
orientieren. Die besten Absolventen sollten nachträglich einen 
zusätzlichen Zuschuß erhalten, der als Reduzierung des aufge-
nommenen Darlehens verbucht oder im Falle der Eigenfinanzie-
rung der Gebühren direkt ausgezahlt wird. Die staatlichen Hoch-
schulen erhalten zusätzlich einen Sockelbetrag für jedes Fach.8 

Für das jeweils erste Studiensemester aller Studierenden werden 
die Gebühren vollständig staatlich finanziert. 

Den Hochschulen stehen darüber hinaus Zuschüsse für allge-
mein zugängliche Bibliotheken zu. Genauso kann das Angebot 
eines Studium Generale für Gasthörer (und reguläre Studierende) 
gefördert  werden, das als meritorischer Bildungskonsum betrachtet 
werden kann. 

Die Studienstiftung des Deutschen Volkes wird finanziell so 
ausgestattet, daß aus ihren Mitteln mindestens fünf  Prozent der 
Studierenden ein gebührenfreies  Studium sowie im Bedarfsfall  der 
Lebensunterhalt während des Studiums finanziert  werden kann. 
Jeweils die besten zehn Prozent eines Abiturjahrgangs sowie zu-
sätzlich die besten zehn Prozent der Studierenden in den ersten 
beiden Hochschulsemestern erhalten Gelegenheit, am Auswahlver-
fahren der Stiftung teilzunehmen. 

Die Studierenden  begleichen  ihre  Gebührenrechnungen  jeweils 
für ein Semester im voraus, indem sie entweder die entsprechende 
Summe an ihre Hochschule überweisen, oder aber bei der Hoch-

Zweckmäßig ist eine Zusammenfassung von (in ihren Kosten) vergleichbaren 
Fächern zu Fächergruppen. Für jedes Semester wird der durchschnittliche Preis 
einer Studieneinheit für jede Fächergruppe (über alle Hochschulen) berechnet. Der 
staatliche Zuschuß pro Studieneinheit im folgenden Semester wird als gleichblei-
bender Prozentsatz dieses Durchschnittspreises festgelegt. 

^ Dieser Sockelbetrag dient vor allem der Erhaltung kleiner Fächer und ist als 
Grundfinanzierung  für Forschung und Lehre gedacht. 
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schule ihre Steuernummer9 angeben, unter der für sie bei der staat-
lichen Bildungsbank10 ein individuelles Studiendarlehenskonto11 

angelegt und gefuhrt  wird, von dem der Betrag der Gebührenrech-
nung an die Hochschule ausgezahlt wird. Die Studierenden können 
die Gebührenrechnung auch anteilig über Vorauszahlung und 
Darlehen finanzieren. Aufwendungen für Studiengebühren sind bei 
den Studierenden, ihren Eltern oder Dritten, die die Zahlung über-
nehmen, steuerlich zu berücksichtigen. 

Eine getrennte Beantragung des Darlehens ist nicht notwendig.12 

Die Gewährung des Darlehens ist daran geknüpft, daß von der 
Hochschule fur mindestens die Hälfte der im Vorsemester belegten 
Veranstaltungen eine erfolgreiche  Teilnahme bestätigt wird (sofern 
ein Leistungsnachweis vorgesehen war). 

Die Bildungsbank refinanziert  sich am Kapitalmarkt und ver-
zinst die Studiendarlehen mit demselben Zinssatz (eventuell mit 
einem gleitenden Durchschnitt aus dem Kapitalmarktzins mehrerer 
Jahre) zuzüglich eines Verwaltungskostenaufschlags. 

Die Tilgung des Studiendarlehens beginnt drei Jahre nach dem 
von der Hochschule an die Bildungsbank gemeldeten Studienab-
schluß (oder -abbruch) und erfolgt über die Steuerverwaltung. Um 
nicht bei der jährlichen Einkommensteuererklärung eine erhebli-
che nachträgliche Zahlungsbelastung entstehen zu lassen, sollte die 
Existenz eines Studiendarlehens auf der Lohnsteuerkarte vermerkt 
werden. Vorauszahlungen auf die einkommensabhängigen Til-

^ Ausländische Studierende können kein Darlehen erhalten, sondern müssen die 
Gebühren semesterweise im voraus selbst entrichten, sofem ihr Studium nicht aus 
entwicklungspolitischen Gründen aus Mitteln des Ministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit finanziert  wird. 

^ Die Bildungsbank wird unter Einbeziehung der bisherigen BAföG-Verwal-
tung eingerichtet. 

' ^ Die vorgeschlagene Darlehensabwicklung folgt in wesentlichen Teilen dem 
neuseeländischen Vorbild. 

12 Der Darlehensvertrag kommt zustande, indem der/die Studierende gegenüber 
der Hochschule per Unterschrift  bestätigt, die Gebühren über das Darlehen der 
Bildungsbank finanzieren zu wollen. 
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gungsraten werden dann vom Arbeitgeber13 des Darlehensnehmers 
mit den Lohnsteuerzahlungen an das Finanzamt abgeführt.  Die auf 
das gesamte Jahreseinkommen bezogene Tilgungsrate wird im 
Rahmen der (verpflichtenden) Einkommensteuererklärung mit den 
Vorauszahlungen verrechnet. 

Als Bemessungsgrundlage der Tilgungsraten dient das zu ver-
steuernde Jahreseinkommen abzüglich eines Freibetrages von 
24.000 DM 1 4 , der entweder regelmäßig an die allgemeine Ein-
kommensentwicklung angepaßt oder mit der Inflationsrate inde-
xiert wird. Von dieser Bemessungsgrundlage werden 10% als 
Tilgung an die Bildungsbank abgeführt.  Auf den Teil der Bemes-
sungsgrundlage, der 36.000 DM übersteigt, wird ein Satz von 
20 % angewendet.15 Die Tilgungsraten mindern in vollem Umfang 
das zu versteuernde Einkommen. 

Die Rückzahlungsrate wird mindestens zur Hälfte zur Tilgung 
der bestehenden Darlehensschuld verwendet. Übersteigt die Ver-
zinsung für das laufende Jahr die Hälfte der Rückzahlungsrate, 
dann wird der Zinsbetrag entsprechend reduziert. In Jahren (nach 
dem Studienende), in denen keine Rückzahlung geleistet werden 
kann, wird die Schuld nicht verzinst, sondern nur mit der Inflati-
onsrate indexiert. 

Die Tilgungsverpflichtung bezieht sich grundsätzlich nur auf das 
eigene Einkommen des Darlehensnehmers. Bei verheirateten Dar-
lehensnehmern wird das Einkommen des Partners in dem Umfang 
als eigenes Einkommen des Darlehensnehmers angesehen, wie es 
ihm/ihr im Rahmen des Ehegattensplittings zugerechnet wird. Für 
einen Zeitraum von drei Jahren nach der Geburt eines Kindes wird 

^ Den Arbeitgebern werden dazu den Einkommensteuertabellen vergleichbare 
Tilgungstabellen zur Verfugung gestellt. 

^ Ein Problem stellen teilzeitbeschäftigte Darlehensnehmer dar, bei denen der 
Freibetrag entsprechend des Beschäftigungsumfangs  angepaßt werden müßte. 

^ Beispiel: Aus einem zu versteuernden Einkommen von 80.000 DM wäre eine 
jährliche Tilgungsrate von 7.600 DM zu zahlen: Die ersten 24.000 DM bleiben frei, 
aus den folgenden 36.000 DM sind 10%, also 3.600 DM zu zahlen, aus den 
verbleibenden 20.000 DM sind 20 %, also 4.000 DM zu zahlen. 

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-12-20 23:03:27

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-50842-6



. Modell fr  die Studienfinanzierung 299 

diese Tilgungsverpflichtung aus dem Einkommen des Partners 
ausgesetzt. 

Die Darlehensnehmer können zusätzlich freiwillige Tilgungsra-
ten leisten. Auf diese wird ein Nachlaß von 10 % gewährt. 

Eine eventuell bestehende Restschuld wird 30 Jahre nach Beginn 
der Rückzahlung gestrichen. 

Sämtliche Ausfälle - also Verzicht auf Zinsen wegen mangeln-
der Leistungsfähigkeit oder Kindererziehung, Nachlässe auf frei-
willige Rückzahlungen sowie endgültige Darlehensausfalle - sind 
aus dem Bundeshaushalt auszugleichen. Der Bund garantiert au-
ßerdem gegenüber dem Kapitalmarkt die Zahlungsfähigkeit der 
Bildungsbank. 

Alle Vollzeitstudierenden - die dafür notwendige zu belegende 
Semesterwochenstundenzahl ist fachspezifisch  zu definieren -
können zusätzlich ein Darlehen zur Finanzierung  des Lebensun-
terhalts  bis zur Höhe des Sozialhilfesatzes zuzüglich einer Pau-
schale für Studiennebenkosten beantragen.16 Die Auszahlung des 
Darlehens ist nur an die Bescheinigung des Studienfortschritts 
durch die Hochschule gebunden. Das Darlehen wird auf dasselbe 
Studiendarlehenskonto gebucht, aus dem auch die Studiengebüh-
ren finanziert  werden. Dies impliziert, daß auch die Lebenshal-
tungskosten als indirekte Kosten des Studiums steuermindernd 
geltend gemacht werden können, wenn das Darlehen getilgt wird. 

Falls der Lebensunterhalt von Vollzeitstudierenden durch ihre 
Eltern oder Dritte finanziert  wird, können diese die dafür notwen-
digen Aufwendungen bis zur Höhe des Sozialhilfesatzes in Form 
eines Realsplittings17 steuerlich geltend machen. Die empfangenen 
Leistungen erhöhen dann bei den begünstigten Studierenden das 
zu versteuernde Einkommen und sind gegebenenfalls mit eigenem 
Einkommen zusammen zu versteuern. 

^ Das dafür notwendige Formular sollte den Studierenden unmittelbar mit der 
Einschreibung ausgehändigt werden. 

17 
Im Gegenzug werden andere Steuervergünstigungen und Transfers,  die Eltern 

studierender Kinder bisher zugute kommen, gestrichen. 
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Als ergänzende  Maßnahme wird Bildungssparen gefördert,  in-
dem jährlich bis zu 2000 DM pro Kind steuerbefreit  auf ein Bil-
dungssparkonto eingezahlt werden können. Diese Steuerbefreiung 
können die Eltern des Kindes, aber auch Dritte in Anspruch neh-
men. Eltern, die aufgrund zu geringen Einkommens von dieser 
Steuerbefreiung  nicht profitieren  können, werden Sparzulagen in 
Höhe des Eingangssteuersatzes der Einkommensteuer (bezogen 
auf die geleisteten Sparbeträge) gewährt und auf das Bildungs-
sparkonto ausgezahlt. Bei sehr niedrigen Familieneinkommen 
kämen auch zweckgebundene Transfers  ohne eigene Sparleistung 
in Frage. Sofern Gebühren und/oder Lebensunterhalt während des 
Studiums aus Bildungssparguthaben finanziert  werden, können sie 
nicht nochmals steuerlich geltend gemacht werden. 

Spenden und Stiftungen aus laufendem Einkommen an die 
Hochschulen sind ohne Begrenzung steuerlich absetzbar. 

Das Studiendarlehen kann nicht nur von Studierenden an Hoch-
schulen, sondern ebenso im Rahmen der beruflichen Bildung -
also für Meisterkurse, Fachschulen etc. - in Anspruch genommen 
werden. 

I I I . Hochschulreform 

7. Notwendige  ordnungspolitische  Begleitmaßnahmen 
zur  Reform  der  Studienfinanzierung 

Das Studienfinanzierungsmodell  begleitende Reformmaßnah-
men sind in drei Bereichen notwendig: 

• Zulassung der Studierenden, 

• Evaluation/Akkreditierung der Studienangebote und Institu-
tionen, 

• Autonomie der Hochschulen. 

Die Unvereinbarkeit von zentralen Zuteilungsverfahren  und all-
gemeinen Zulassungsbeschränkungen - wie dem in Deutschland 
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seit 1963 für einige Fächer geltenden Numerus Clausus18 - mit 
einem wettbewerblichen Hochschulsystem ergibt sich aus ord-
nungspolitischer Sicht unmittelbar aus der Vertragsfreiheit  als 
konstitutivem Element einer Wettbewerbsordnung. Ein funktionie-
render Bildungsmarkt setzt Vertragsfreiheit  zwischen  Anbietern 
und Nachfragern  voraus19. Wettbewerb der Hochschulen um die 
Studierenden kann überhaupt nur stattfinden, wenn die Studieren-
den den Bildungsanbieter selbst auswählen können und den Hoch-
schulen grundsätzlich die Freiheit gegeben wird, selbst zu ent-
scheiden, mit welchen Studierenden „Bildungsverträge" abge-
schlossen werden sollen.20 Dem steht nicht entgegen, daß der Staat 
im Rahmen seiner Qualitätssicherungsfunktion als allgemeine 
Voraussetzung für den Zugang zum Hochschulsystem etwa das 
Abitur vorschreibt21. Den Hochschulen muß es aber überlassen 
bleiben, Voraussetzungen für den Zugang zu einem Studiengang 
selbst zu definieren 22; das Abitur würde zur notwendigen statt 
hinreichenden Bedingung für die Zulassung zur Hochschule23. 
Dies wäre bereits jetzt durch geltendes Recht weitgehend gedeckt, 
denn der einschlägige § 27 II HRG bezeichnet das Abitur nur als 
„grundsätzliche" Zugangsvoraussetzung zum Studium24, und in 

1 8 Vgl. HENKE 1998, S. 8. 
1 9 Vgl. KONEGEN-GRENIER 1997, S. 13; PHILIPP 2000, S. 69. 
2 0 Vgl. BERTELSMANN STIFTUNG 1990, S. 142; o.V. 2000a, S. 5. 
2 1 Vgl. BLOCK 1984, s. 137. 
2 2 Vgl. KRONBERGER KREIS 1993, S. 39. Der Vorschlag, statt dessen die Hoch-

schulreife auszudifferenzieren  in je eine allgemeine Hochschul- und Fachhoch-
schulreife und daneben verschiedene Formen der fachgebundenen Hochschul- und 
Fachhochschulreife (vgl. ERHARDT 1995C, S. 144), weist dagegen in die falsche 
Richtung. 

2 3 Vgl. LOST 1996, S. 3; ERHARDT 1996, S. 316. 
2 4 Vgl. DALLINGER 1998, S. 128; HAILBRONNER 1994, S. 1. 
Der Wortlaut des § 27 I und II HRG: 
(1) Jeder Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes ist zu dem von 

ihm gewählten Studium berechtigt, wenn er die für das Studium erforderliche 
Qualifikation nachweist. Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union sind Deutschen gleichgestellt, wenn die für das Studium 
erforderlichen  Sprachkenntnisse nachgewiesen werden. Zugangshindernisse, 
die in der Person des Studienbewerbers liegen, ohne sich auf die Qualifikation 
zu beziehen, regelt das Landesrecht. 
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künstlerischen sowie Sport-Studiengängen sind zusätzliche Eig-
nungsprüfungen schon jetzt allgemein üblich. Auch für neue Stu-
diengänge ist eine gesonderte Eignungsfeststellung möglich und 
wird bereits mit einigem Erfolg erprobt.25 

Die zusätzlichen Zulassungsvoraussetzungen könnten sich, um 
den Selektionsaufwand und damit Kosten zu reduzieren, durchaus 
an der Abiturnote orientieren. Denkbar sind aber auch besondere 
Gewichtungen einzelner Teilnoten des Abiturs je nach angestreb-
tem Studienfach26, spezielle Eignungsprüfungen27 oder Auswahl-
gespräche.28 Auf diese Weise kann die Hochschule versuchen, die 
Eignung der Studienbewerber für das gewünschte Fach festzustel-
len29. Wenn eine zutreffende  Prognose für den Studienerfolg ge-

(2) Der Nachweis nach Absatz 1 Satz 1 wird fur den Zugang zu einem Studium, 
das zu dem ersten berufsqualifizierenden  Abschluß führt,  grundsätzlich durch 
den erfolgreichen  Abschluß einer auf das Studium vorbereitenden Schulbil-
dung erbracht. In der beruflichen Bildung Qualifizierte können den Nachweis 
nach näherer Bestimmung des Landesrechts auch auf andere Weise erbringen. 

(3)(...) 
DALLINGER schlägt eine Ergänzung des § 27 HRG etwa in der folgenden Form vor: 
(2) Der Nachweis nach Absatz 1 Satz 1 wird (...) grundsätzlich durch den erfolg-

reichen Abschluß einer auf das Studium vorbereitenden Schule sowie durch 
eine Entscheidung der Hochschule nach Absatz 3 erbracht. (...) 

(3) Die aufnehmende Hochschule wird ermächtigt zu entscheiden, ob und welche 
weiteren Leistungs- und Eignungsfeststellungen für den gewählten Studien-
gang erforderlich  sind. Vgl. DALLINGER 1998, S. 143. 

2 5 Vgl. BRINCK 2001, S. 38. 
2 6 Vgl. GLESEKE 1997, S. 465 und 467; DEUTSCHER HOCHSCHULVERBAND 

1993, S. 291. Das Hochschulgesetz Sachsens sieht eine Ermächtigung für das 
Wissenschaftsministerium vor, für einzelne Studiengänge festzulegen, in welchen 
Fächern durch das Abiturzeugnis Kenntnisse nachzuweisen sind; vgl. HAILBRON-
NER 1996b, S. 53. 

77 
Gegen solche Eignungsprüfungen wird kritisch eingewendet, daß finanzstär-

kere Studienbewerber sich durch spezielle Schulungen einen entscheidenden Vor-
sprung bei den Chancen für den gewünschten Studienplatz verschaffen  könnten; 
vgl. KLOCKNER 1995, S. 153. Allerdings ist dies m.E. nur bei stark standardisierten 
Tests zu erwarten. 

2 8 Vgl. RÜTTGERS O.J., S. 15; KONOW 1996, S. 47. 

Vgl. SCHILY 1993, S. 58. Zur Prognosekraft  verschiedener Auswahlkriterien 
für den Studienerfolg vgl. RINDERMANN/OUBAID 1999. 
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l ingt30, nutzt das sowohl der Hochschule als auch den Studieren-
den31: Die Hochschule kann Kosten sparen, wenn besonders ge-
eignete Studierende das vorgegebene Bildungsziel mit geringerem 
pädagogischen Aufwand erreichen32; die Studierenden werden vor 
Fehlinvestitionen in Bildungsgänge bewahrt, für die sie nicht oder 
weniger geeignet sind33. Ein Eignungstest kann abgesehen von der 
Selektionsfunktion auch der Einstufung in nach Vorkenntnissen 
differenzierte  Lehrveranstaltungen dienen.34 Wichtig ist dabei vor 
allem die Transparenz und Objektivität der Auswahlverfahren  und 
-kriterien.35 Eine Alternative zu aufwendigen Eingangsprüfungen 
könnten stärker selektive Zwischenprüfungen zu einem frühen 
Zeitpunkt im Studienablauf sein36, womit allerdings bei nicht er-
folgreichen Studierenden schon eine erhebliche Ressourcenver-
schwendung verbunden sein kann37. Auch diese Entscheidung 
sollte aber den Hochschulen überlassen werden. 

Die grundlegende Problematik eines Auswahlrechts der Hoch-
schulen resultiert in Deutschland aus Art. 12 GG, der die Berufs-
und Ausbildungsfreiheit  als Grundrecht festschreibt.  In Verbin-
dung mit Art. 3 I GG (Gleichheitsgrundsatz) sowie dem Sozial-
staatsgebot wird daraus ein Teilhaberecht im Sinne eines individu-
ellen Rechts auf einen Studienplatz abgeleitet fur jeden Deut-
schen38, der die subjektiven39 Zugangsvoraussetzungen zum Studi-

Der Vorhersagewert von Auswahlgesprächen oder einer speziellen Gewich-
tung einzelner Schulnoten wird allerdings auch angezweifelt; vgl. GRÖZINGER 
1998, S. 220f. 

3 1 Vgl. MÜLLER-BÖLING 1996a, S. 38; ETZOLD 1996b. 
3 2 Vgl. ROTHFUSS 1997, S. 155; LITH 1983c, S. 34; MÜLLER-BÖLING 2000, 

S. 131. 
3 3 Vgl. JACOB 1995, S. 151; LITH 1983C, S. 35. 
3 4 Vgl. WEILER 1995a, S. 150. 
3 5 Vgl. FEDROWITZ 1996, S. 112; STIHL 1997, S. 212. 
3 6 Vgl. KONOW 1995, S. 76; MORKEL 1983b, S. 248. 
3 7 Vgl. LÜST 1996, S. 3; GREGORY 1997b, S. 9. 
3 8 In der Zwischenzeit erfolgte eine Gleichstellung von EU-Ausländern; vgl. 

§ 27 I HRG. 
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um erfüllt. 40 Das Bundesverfassungsgericht  hat deshalb in seinem 
Numerus-Clausus-Urteil von 197241 allgemeine Zugangsbeschrän-
kungen für die Hochschulen nur unter der Bedingung einer allge-
meinen Überlastung der Kapazitäten für zulässig erklärt 42 Doch 
wird in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts  nir-
gends festgestellt, daß sich die Hochschulen an der Zuerkennung 
der Studienberechtigung nicht beteiligen dürfen. 43 Tatsächlich war 
die Zulassung der Studierenden bis in die 1960er Jahre der Hoch-
schulautonomie überlassen und wurde als Teil der Satzungsgewalt 
der Hochschulen angesehen.44 

Die vom Bundesverfassungsgericht  festgestellte staatliche Be-
reitstellungspflicht für Studienplätze45, die ohnehin „unter dem 
Vorbehalt des Möglichen im Sinne dessen, was der Einzelne ver-
nünftigerweise von der Gesellschaft beanspruchen kann"46 steht, 
gründet jedoch in der Monopolstellung des Staates für diese Form 
der Ausbildung47. Wenn durch einen Hochschulbildungsmarkt ein 
ausreichendes und wettbewerblich organisiertes Angebot für alle 
qualifizierten Nachfrager  sichergestellt ist, entfällt auch der Kon-
trahierungszwang staatlicher Hochschulen. Der Staat hätte dann 
aus Art. 12 GG nur noch die Verpflichtung, für das Funktionieren 
des Bildungsmarktes zu sorgen, so wie auch im Bereich der beruf-

HAUG nennt dieses Teilhaberecht deshalb explizit „begabungsabhängig"; vgl. 
HAUG 2000, S. 7. 

4 0 Vgl. BVERFGE33, S. 332. 
4 1 Vgl. BVERFGE 33, Nr. 22. 
4 2 Vgl. ZIMMERMANN 1990, S. 242; RICHTER 1978, S. 211. 
4 3 Vgl. DALLINGER 1998, S. 147. 
4 4 Vgl. HAILBRONNER 1996a, S. 1. 
4 5 Vgl. BVERFGE 33, S. 321. 
4 6 BVERFGE 33, S. 333. D.h. es muß angesichts begrenzter staatlicher Mittel 

eine Abwägung erfolgen zwischen dem Ausmaß der Verwirklichung des Grund-
rechtsanspruchs des Einzelnen in Form eines Teilhaberechts und anderen Gemein-
schaftsbelangen. 

4 7 Vgl. BVERFGE 33, S. 316; HAILBRONNER 1996a, S. 15; BAHLS 1997, S. 631; 
HAUG 2000, S. 7. 
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lichen Bildung die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen grund-
sätzlich privaten Unternehmen überlassen bleibt48. 

Im Numerus-Clausus-Urteil wurde lediglich festgestellt, daß die 
Zugangsregelung keine Angelegenheit der Universitäten allein 
sein könne, sondern daß der Staat Regeln der Gleichbehandlung 
aufstellen müsse, um den Mangel an Studienplätzen durch ein 
gerechtes, objektives Verfahren 49 zu verwalten.50 In einem neueren 
Modell für den Hochschulzugang wird vorgeschlagen, daß den 
Hochschulen zwar grundsätzlich das Recht zur Auswahl der Stu-
dierenden gegeben werden sollte, daß aber eine staatliche, zentrale 
Zuteilung derjenigen Studienbewerber erfolgen sollte, die bereits 
von drei Hochschulen abgelehnt wurden51. Damit wird jedoch die 
so bedeutende Vertragsfreiheit 52 bereits erheblich eingeschränkt. 

4 8 Vgl. SALZWEDEL 1978, S. 238. Auch im Bereich der beruflichen Bildung im 
dualen System kann allerdings nicht von einem funktionierenden Markt ausgegan-
gen werden, da die Bildungsnachfrager  nicht mehr wie früher  üblich ein Lehrgeld 
entrichten, sondern im Gegenteil eine Ausbildungsvergütung erhalten, die tariflich 
festgelegt ist und in vielen Fällen den Beitrag der Auszubildenden zur betrieblichen 
Wertschöpfung übersteigen dürfte. 

4 9 Da dieses „gerechte, objektive Verfahren"  sich in der Praxis hauptsächlich 
auf den Abiturnotendurchschnitt bezieht (wogegen sich das Bunderfassungsgericht 
ausdrücklich ausgesprochen hat; vgl. BVERFGE 33, S. 349; siehe auch BAH-
RO/BERLIN/HLIBENTHAL 1994, S. 9), schließen sich unmittelbar die Fragen an, ob 
Abiturnoten tatsächlich die Eignung eines Studienbewerbers widerspiegeln und ob 
die Abiturnoten mehrerer Bewerber eigentlich einen angemessenen Vergleichsmaß-
stab darstellen. Insbesondere die reformierte  gymnasiale Oberstufe bietet Wahl-
möglichkeiten, die zu dem perversen Fall führen können, daß Schüler im Hinblick 
auf die (notwendige, weil allein relevante) möglichst gute Abiturnote ausgerechnet 
diejenigen Schulfacher abwählen oder abstufen, die ihnen fur das ins Auge gefaßte 
Studienfach am meisten nützen könnten; vgl. LAMMERT 1994b, S. 224; SCHILY 
1993, S.23f; MEYER 1996b, S. 21; MEYER-DOHM 1996, S. 78. Auf diese Weise 
wird auch ein erhebliches Risiko des Scheitems im Studium auf die Schüler verla-
gert, die noch nicht überblicken können (oder wollen), welche Schulfächer sich fur 
ein späteres Studium als nützlich erweisen könnten; vgl. MITTER 1996, S. 349. 

5 0 Vgl. SCHILY 1993, S. 23. Die Folge dieses Urteils war die Einführung der 
Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) im Jahr 1973; vgl. HENKE 
1998, S.9. 

5 1 Vgl. MEYER/MÜLLER-BÖLING 1996, S. 11; GLOTZ 1996, S. 109; DAXNER 
1996a, S. 148f. Eine solche Regelung wäre notwendig, wenn weiterhin am Abitur 
als grundsätzlich einziger Voraussetzung fur ein Studium festgehalten werden soll; 
vgl. HAILBRONNER 1996a, S. 46. 

5 2 Vgl. KONEGEN-GRENIER/WERNER 1996, S. 44; BEHRENS 1995a, S. 24. 
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Auch der Vorschlag, den Abiturbesten ein Recht zur Auswahl der 
Hochschule einzuräumen53, kuriert nur an den Symptomen. Eine 
Beschränkung des Rechts der Berufsfreiheit  durch das Auswahl-
recht der Hochschulen ist m.E. nicht gegeben: Einerseits ist zu 
erwarten, daß sich gerade durch die Flexibilität des Bildungsmark-
tes Bildungsmöglichkeiten für alle interessierten Nachfrager  erge-
ben54, es also keinen zu verwaltenden Mangel mehr gibt. Anderer-
seits wird auch im Bereich der beruflichen Bildung nicht jedem 
Nachfrager  von staatlicher Seite der gewünschte Ausbildungsplatz 
garantiert, sondern es bleibt den ausbildenden Unternehmen über-
lassen, geeignete Bewerber auszuwählen und einzustellen55. Es 
stellt sich viel eher die Frage, ob nicht die zentrale Verteilung und 
Zuweisung von Studienplätzen gegen das Recht der freien Wahl 
der Ausbildungsstätte verstößt, ein wettbewerbliches Zulassungs-
system also dem Grundrecht auf Ausbildungsfreiheit  und der 
Chance zur individuellen Persönlichkeitsentfaltung besser dienen 
kann.56 

Daneben ist zu berücksichtigen, daß dem Recht der Ausbil-
dungsfreiheit  die Norm des Art. 5 I I I GG gegenüberzustellen ist: 
„Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei."  Diese 
akademische Freiheit umfaßt auch die Entscheidung der Hoch-
schulen darüber, welche speziellen (fachbezogenen) Vorausset-
zungen bei einem Bewerber für die Aufnahme als Mitglied der 
Hochschule gegeben sein sollten57. Damit die Hochschulen ihren 
Aufgaben im Bereich der Lehre nachkommen können, müssen 
grundlegende Fähigkeiten bei den Studierenden vorhanden sein, 
die nicht ohne weiteres aufgrund des bestandenen Abiturs voraus-

5 3 Vgl. KONOW 1995, S. 77. 
5 4 Vgl. LITH 1991b, S. 138. 
5 5 Vgl. ERHARDT 1995b, S. 146; LÜST 1996, S. 3. FRANZ zeichnet zum Ver-

gleich recht anschaulich das ganz offensichtlich  abwegige Bild einer ZVS fur 
berufliche Ausbildungsplätze; vgl. FRANZ 1993, S. 85f. 

5 6 Vgl. MÜLLER-BÖLING 2000, S. 133. 
5 7 Vgl. BAHLS 1997, S. 634f; SALZWEDEL 1978, S. 245; BEHRENS 1996, S. 9. 

Vgl. auch den Bericht von ETZOLD 1996a über das Auswahlverfahren  der privaten 
Universität Witten-Herdecke. 
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gesetzt werden können58. Die Sicherung der Wissenschaftlichkeit 
der Hochschulausbildung - die ja gerade den Studierenden zugute 
kommen soll - erfordert  damit geradezu die Einfuhrung zusätzli-
cher Auswahlkriterien.59 

Alle Hochschulen sollten also das Recht haben, eigene Aus-
wahlkriterien über die Hochschulreife hinaus zu definieren, wenn 
sie dies für sinnvoll halten. Die verfassungsrechtlich  zu fordernde 
Objektivität des Auswahlverfahrens 60, die der Verwirklichung von 
Chancengerechtigkeit dient61, sowie die Sicherstellung des sachli-
chen Zusammenhangs zwischen Auswahlkriterien und Studien-
ziel62 sollten Gegenstand der Evaluation der Hochschulen sein. 

Die Akkreditierung  sowohl der Hochschulen als auch der einzel-
nen Studiengänge durch regelmäßige Evaluation bildet die Vor-
aussetzung sowohl der staatlichen Mitfinanzierung von Studienan-
geboten und der Förderung der jeweils immatrikulierten Studie-
renden als auch der Verleihung staatlich anerkannter und geschütz-
ter akademischer Titel.63 

Als Basis einer Evaluation sind grundsätzlich Befragungen der 
Studierenden, Selbstanalysen und -bewertungen der Fachbereiche 
oder Hochschulen sowie die sogenannten ,peer reviews'64, also 

5 8 Vgl. HAILBRONNER 1996a, S. 24. 
5 9 Vgl. HAILBRONNER 1996a, S. 26. 
6 0 Vgl. OPPERMANN 1978, S. 268; HAILBRONNER 1996a, S. 29. 
6 1 Vgl. HAILBRONNER 1996a; S. 38. HAILBRONNER sieht sogar das Postulat der 

Chancengerechtigkeit durch ein spezifisches Auswahlverfahren  besser verwirklicht 
als durch ein Festhalten am Abitur als alleiniger Zugangsbedingung zum Studium; 
vgl. HAILBRONNER 1996a, S. 44. 

6 2 Vgl. DALLINGER 1998, S. 147; sowie BVERFGE 33, S. 338. 

^ Ein von der Kultusministerkonferenz  eingesetzter Akkreditierungsrat existiert 
bereits flir  die inzwischen von vielen Hochschulen angebotenen Master- und Ba-
chelor-Studiengänge. Die Zulassung und damit staatliche Finanzierung dieser 
Studiengänge ist jedoch nicht an die Akkreditierung geknüpft; die Akkreditierung 
ist deshalb auch nicht verpflichtend. Von 524 derartigen Studiengängen sind im 
Wintersemester 2000/2001 nur vier akkreditiert. Vgl. OBERHUBER 2000, S. 83. 

Eine Evaluation durch Peers kann auch als vereinbar mit dem HUMBOLDT-
schen Prinzip der Hochschulautonomie angesehen werden; vgl. ALTMIKS 1999, 
S. 77. 

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-12-20 23:03:27

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-50842-6



308 Teil  D: Schlußfolgerungen 

Besuche und Bewertungen durch eine Kommission von Experten65 

aus demselben Fach denkbar.66 Für die Einrichtung eines Evaluie-
rungs- und Akkreditierungssystems in Deutschland kann auf die 
niederländischen Erfahrungen 67 mit einem inzwischen etablierten68 

mehrstufigen System69 zurückgegriffen  werden: Nach einer vorbe-
reitenden Selbstevaluation findet eine peer review statt, bei der 
auch das Urteil der Studierenden in den Bewertungsprozeß ein-
fließt. Modellversuche mit am niederländischen Qualitätssiche-
rungssystem orientierten Evaluierungsverfahren  haben - bei-
spielsweise unter der Regie der Hochschulrektorenkonferenz 
(HRK) und mit Beratung durch das Hochschul-Informations-
System (HIS) sowie das Centrum für Hochschulentwicklung 
(CHE) - auch in den deutschen Hochschulen schon in größerem 
Umfang stattgefunden, so daß bereits erste eigene Erfahrungen 
vorliegen.70 

Auf diese sowie die niederländischen Erfahrungen kann hier im 
einzelnen nicht eingegangen werden; allerdings sollen noch einige 
Aspekte des niederländischen Vorbildes hervorgehoben werden, 
die auch bei einer Implementierung in Deutschland Beachtung 
finden sollten. Die Evaluierung sollte von einer zentralen Agentur 
für alle Hochschulen übernommen werden, um die Vergleichbar-

^ Dazu sollten sowohl Praxisvertreter  als auch allgemein anerkannte Wissen-
schaftler gehören; vgl. RICHTER 1994b, S. 228. 

6 6 Vgl. KONEGEN-GRENIER 1997, S. 41. 

^ Eine der wenigen kritischen Stimmen zum niederländischen System stellt ES-
SER 1997, S. 49 dar. 

6 8 Das System besteht seit 1982; vgl. BRINKMAN 1995, S. 347. 

^ Vgl. dazu LlKET 1995. Zu den britischen Erfahrungen mit Evaluierungen vgl. 
RADFORD et al. 1997, Part II. 

Vgl. hierzu die Veröffentlichungen  der HRK zum Projekt Qualitätssicherung, 
beispielsweise HRK 1998, HRK 1999, sowie die zahlreichen Veröffentlichungen 
von HIS und CHE, beispielsweise REISSERT 1994; MÜLLER-BÖLING 1995c. Vgl. 
außerdem OECD 1994. Daneben gibt es Erfahrungen mit Qualitätssicherungssy-
stemen in der Weiterbildung; vgl. BLOCK 1997. Für den Forschungsbereich kann 
auf Erfahrungen des Wissenschaftsrates mit der Evaluierung der sogenannten 
,Blaue Liste-Institute' zurückgegriffen  werden. 
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keit der Bewertungen sicherzustellen71. Die Errichtung einer sol-
chen Agentur sowie die Definition von Evaluierungskriterien sollte 
im Sinne des Subsidiaritätsprinzips den Hochschulen in ihrer Ge-
samtheit übertragen werden72, da die Gewährleistung substantieller 
Mindeststandards73 im gesamten Hochschulsystem im ureigensten 
Interesse der Hochschulen liegt74. Hochschulen mit qualitativ 
besonders hochwertigen Studienangeboten müßten sonst befurch-
ten, daß die von ihnen verliehenen Abschlüsse durch gleichlauten-
de Abschlüsse von „Billiganbietern" entwertet werden. Der Staat 
kann sich dann auf eine Meta-Evaluation in Form einer Überwa-
chung der Arbeitsweise der Akkreditierungsagentur beschränken75, 
ergänzt um die Anwendung des allgemeinen wettbewerbspoliti-
schen Instrumentariums (z.B. Kartellverbot, Verbot unlauterer 
Werbung76) auf die Hochschulen. 

Die Evaluierungsberichte der Agentur sollten der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden.77 Dadurch wird zum einen die für 
einen funktionsfähigen  Wettbewerb der Hochschulen notwendige 
Markttransparenz gefördert 78, zum anderen der Rechenschafts-
pflicht der Hochschulen für die empfangenen staatlichen Mittel 
bereits zum Teil Genüge getan79. Die Veröffentlichung  der Evalu-

7 1 Vgl. KONEGEN-GRENIER 1997, S. 44. Die MONOPOLKOMMISSION äußert sich 
dagegen kritisch zu einem solchen Verfahren  und bewertet es ähnlich wie die 
derzeitige Notwendigkeit der staatlichen Genehmigung von Prüfungsordnungen 
eher als Wettbewerbsbeschränkung; vgl. MONOPOLKOMMISSION 2000, S. 36. 

7 2 Vgl. REITER 1997, S. 2. 
7 3 Eine modelltheoretische Argumentation zur Effizienz  von zentral vorgegebe-

nen Mindeststandards findet sich bei EFFINGER/POLBORN 1999. 
7 4 Vgl. KRONBERGER KREIS 1993, S. 27. 
7 5 Vgl. MERTENS 1995b, S. 335. 
7 6 Vgl. BEHRENS 1995b, S. 144. 
7 7 Vgl. BEHRENS 1995a, S. 25; KONEGEN-GRENIER 1997, S. 44; SCHAUMANN 

1995, S. 51. 
7 8 Vgl. MÜLLER-BÖLING 1997a, S. 310. Hier können auch die in Großbritannien 

seit 1996 (für weiterfuhrende  Schulen bereits seit 1992) regelmäßig erscheinenden 
performance tables über die Qualität von Schulen als Vorbild dienen, die sich als 
Leistungsanreiz für die Schulen bewährt haben; vgl. BOSSMANN 2000, S. 32. 

7 9 Vgl. MÜLLER-BÖLING 2000, S. 96. 

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Hochschule für angewandtes Management GmbH at 88.198.162.162 on 2025-12-20 23:03:27

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-50842-6



310 Teil  D: Schlußfolgerungen 

ierungsergebnisse stellt auch den primären Sanktionsmechanismus 
bei nicht zufriedenstellenden Leistungen einer Hochschule dar. 
Dagegen sollte die Verweigerung der staatlichen Finanzierungsbe-
teiligung nicht unmittelbar an die unbefriedigende Bewertung 
eines Studienprogramms gebunden werden80, sondern der jeweili-
gen Hochschule zunächst die Gelegenheit zu Verbesserungsmaß-
nahmen gegeben werden81. Andernfalls würden für die zu evaluie-
renden Hochschulen zu starke Anreize gesetzt, eventuelle Quali-
tätsmängel nach Möglichkeit zu verschleiern, statt die Evaluierung 
auch als Beratungsangebot zu begreifen 82. 

Eine Vergrößerung  der  Handlungsspielräume  der staatlichen 
Hochschulen ist einerseits in inhaltlicher Hinsicht geboten.83 Da-
mit sich die Hochschulen in einem Bildungsmarkt profilieren  kön-
nen, muß sich der Staat aus der Prozeßsteuerung84 - beispielsweise 
dem Erfordernis  der ministeriellen Genehmigung von Studien- und 
Prüfungsordnungen - auf die Ordnungspolitik für den Hochschul-
bereich zurückziehen. Das schließt andererseits nicht aus, daß in 
sensiblen Bereichen eigene Staatsprüfungen für die Berufszulas-
sung abgehalten werden85, z.B. im Gesundheitswesen oder für das 
Richteramt. 

Unmittelbar mit dem neuen Finanzierungsmodell verbunden ist 
die Notwendigkeit einer weitgehenden Finanzautonomie86 der 

^ So beispielsweise auch die Regelung in Dänemark; vgl. SONNE JAKOBSEN 
1997, S. 48. MÜLLER-BÖLING plädiert dagegen für eine enge Verbindung von 
Leistungsbewertung und Finanzierung; vgl. MÜLLER-BÖLING 1994, S. 62. 

8 1 Vgl. MERTENS 1995b, S. 336f. 
8 2 Vgl. SCHREIER 1998, S. 13; KlESER 1997, S. 120f; LÜTHJE 1997, S. 126. 
8 3 Diese Forderung wird bereits seit längerer Zeit erhoben; vgl. beispielsweise 

HAMM-BRÜCHER 1972, S. 123; BLOCK 1984, S. 105. Betont wird besonders die 
Notwendigkeit einer korporativen Autonomie der Hochschule in Ergänzung zu der 
weitgehend gewährleisteten individuellen Autonomie des Wissenschaftlers;  vgl. 
MÜLLER-BÖLING 2000, S. 40ff. 

8 4 Vgl. MÖNCH 1995, S. 73; MÜLLER-BÖLING 1996c, S. 118. 
8 5 Vgl. SCHILY 1993, S. 146. 
8 6 Vgl. GLOTZ 1996, S. 110f; KONEGEN-GRENIER 1989, S. 36. Vgl. zum Thema 

Finanzautonomie ausfuhrlich ZIEGELE 1997 sowie die Beiträge in CHE/HIS 1997. 
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staatlichen Hochschulen. Eine Flexibilisierung der Hochschul-
haushalte ist in diversen Abstufungen denkbar, von der Übertrag-
barkeit von Haushaltsmitteln über die (gegenseitige) Deckungsfä-
higkeit von Haushaltstiteln oder die Bildung von Titelgruppen bis 
zu Anreizsystemen und Globalhaushalten.87 Es ist jedoch insge-
samt nicht zweckmäßig, die staatlichen Hochschulen länger den 
Vorschriften  des öffentlichen  Haushaltsrechts zu unterwerfen 88, 
wenn sie sich im Wettbewerb behaupten sollen89. Statt dessen 
sollten alle direkten staatlichen Zuschüsse (also die studierenden-
bezogenen Subventionen sowie die Sockelbeträge90 und Zuschüsse 
für Bibliotheken und Studium Generale) den Hochschulen in einer 
Pauschalsumme ohne Zweckbindung91 zur Verfugung gestellt 
werden; der Begriff  ,Globalhaushalt492 ist insofern mißverständ-
lich, als die kameralistische Buchführung von einer kaufmänni-
schen abgelöst werden soll93. Im Gegenzug sind die Hochschulen 
verpflichtet,  Rechenschaftsberichte vorzulegen, aus denen die 
Verwendung der staatlichen Mittel hervorgeht.94 Selbstverständ-
lich sollte in einem wettbewerblichen System sein, daß den Hoch-
schulen selbst erzielte Einnahmen, zu denen in erster Linie die 
Studiengebühren gehören, aber auch Einnahmen aus zu entwik-
kelnden wissenschaftlichen Dienstleistungen sowie Spenden, in 
vollem Umfang verbleiben und nicht etwa an den Träger abzulie-

8 7 Vgl. LANDFRIED 2000b; HÖDL/ZEGELIN 1999, S. 170ff;  ERHARDT 1996, 
S. 310f; ZIEGELE 2000. 

8 8 Vgl. KONEGEN-GRENIER 1997, S. 14; KARPEN 1996, S. 422. 
8 9 Vgl. SPÄTH 1997, S. 55f. 
9 0 Vgl. KRONBERGER KREIS 1993, S. 33. 

Natürlich muß von der Hochschule die Erbringung der bezuschußten Leistun-
gen nachgewiesen werden. 

An dieser Stelle ist anzumerken, daß in amerikanischen Quellen unter ,global 
accounts' etwas anderes verstanden wird, nämlich die Aufbereitung der Bilanz 
einer Hochschule, so daß mit einem Blick entnommen werden kann, aus welchen 
Quellen die Finanzmittel der Hochschule stammen, wie sie verwendet wurden und 
wie sich die Gesamtsituation der Hochschule entwickelt hat; vgl. WINSTON 1993, 
S. 281; WINSTON 1996. 

9 3 Vgl. BRACKMANN 1997, S. 428. 
9 4 Vgl. KONEGEN-GRENIER 1997, S. 18. 
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fern sind95. Tatsächliche Finanzautonomie beinhaltet darüber hin-
aus die Personalhoheit der einzelnen Hochschulen für alle Be-
schäftigten.96 

2. Weitere  Reformbereiche 

Abgesehen von Fragen der Zulassung, der Evaluierung und der 
Finanzautonomie werden noch eine Reihe weiterer Reformmög-
lichkeiten im Hochschulbereich diskutiert, die hier zumindest kurz 
angesprochen werden sollen: 

• die Reform der Studienstruktur, 

• die Reform der Organisationsstrukturen der Hochschule, 

• die leistungsabhängige Finanzierung der Hochschulen über 
Kennziffern, 

• die Rolle von Hochschul-Rankings. 

Eine Studienstrukturreform  wird vor allem im Hinblick auf die 
angestrebte Verkürzung der Studienzeiten diskutiert.97 Im Mittel-
punkt steht dabei i.d.R. die Übernahme des angelsächsischen Sy-
stems gestufter Abschlüsse mit den international bekannten Titeln 
Bachelor und Master.98 Zur tatsächlichen Ausgestaltung eines 
solchen Stufensystems gibt es unterschiedliche Vorschläge: Teil-
weise soll der erste Abschluß zum Regelabschluß und die zweite 
Stufe nur besonders qualifizierten Studierenden zugänglich ge-
macht werden.99 Andere Vorschläge sehen auf der Basis eines 

9 5 Vgl. ROTHFUSS 1997, S. 37. 
9 6 Vgl . MONOPOLKOMMISSION 2000, S. 2f; MOHN 1990, S. 9; MINISTERIUM 

FÜR WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KUNST BADEN-WÜRTTEMBERG 1998, S. 21; 
DAXNER 1998, S. 16; SCHMID-SCHÖNBEIN 1998, S. 278; MÜLLER-BÖLING 2000, 
S. 67ff. 

9 7 Zum Verlauf der Diskussion vgl. TURNER 2000, S. 111-141. 
9 8 Vgl. SOL.GA 1998, S. 21; RÜTTGERS o.J., S. 5 und 8; WILD 1985, S. 130. Sie-

he auch die Beiträge zum Schwerpunktthema ,Bachelor' in FORSCHUNG & LEHRE 
10/98. 

9 9 Vgl. RÜTTGERS O.J., S. 13. 
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gemeinsamen Grundstudiums eine Differenzierung  des Hauptstu-
diums in eher berufs-,  forschungs- oder lehrorientierte Studienrich-
tungen vor100. Vorgeschlagen werden auch ein eher allgemeinbil-
dender erster Abschluß101 nach dem Modell des amerikanischen 
, liberal arts college4 oder aber ein nach dem wieder stärker allge-
meinbildenden Abitur (nach zwölf Schuljahren) eingeschobenes 
Propädeutikum zur Vorbereitung auf das eigentliche Fachstudi-
um102. Statt einer Strukturreform  wird alternativ auch die konse-
quentere Nutzung der binären Struktur des deutschen Hochschul-
systems gefordert,  d.h. die Verlagerung eines größeren Anteils der 
Studierenden auf die Fachhochschulen.103 

Die Frage einer veränderten Studienstruktur kann bei Verwirkli-
chung des neuen Studienfinanzierungsmodells jedoch dem Bil-
dungsmarkt überlassen bleiben. Voraussetzung dafür ist, daß durch 
ein funktionierendes Akkreditierungssystem und staatlichen Titel-
schutz der Wert der sich herausbildenden Abschlüsse gesichert 
wird.104 Es ist zu vermuten, daß sich dabei die international be-
kannten Titel durchsetzen werden105, da die grenzüberschreitende 
Mobilität von Studierenden und Absolventen im Rahmen der Glo-
balisierung eine wachsende Rolle spielt. Es darf  allerdings nicht 
übersehen werden, daß die genannten Abschlüsse zwar in vielen 
Ländern gebräuchlich sind, aber keinesfalls international einheitli-
che Studienanforderungen verkörpern. 106 

1 0 0 Vgl. KERSTAN 2000a, S. 1; SOLGA 1998, S. 22. 
1 0 1 Vgl. DOHMEN, G. 1996, S. 83. 
1 0 2 Vgl. DAXNER 1996a, S. 153. 
1 0 3 Vgl. KRONBERGER KREIS 1993, S. 29; ERICHSEN 1995, S. 19; RÜTTGERS 

o.J., S. 12; KERSTAN 2000a, S. 1; SPIEWAK 2000C, S. 75; HRK 1992, S. 15; LAM-
MERT 1994a, S. 113ff;  NEUWEILER 1993, S. 9. 

1 0 4 Vgl. MÜLLER-BÖLING 2000, S. 219ff. 
1 0 5 Vgl. RINKE 2000, S. 7. So auch eine Empfehlung des WISSENSCHAFTSRATS; 

vgl. O.v. 2000e; KERSTAN 2000C, S. 69f. Allerdings sind die bereits eingeführten 
400 neuen Studiengänge mit den Abschlüssen Bachelor/Master bisher auf dem 
Arbeitsmarkt noch wenig bekannt; vgl. IWD 2000a, S. 6f; LLST 2000, S. 54ff. 

1 0 6 Vgl. SCHNITZER 1998a, S. 26f; KLESER 1998b, S. 516. Entsprechend sind 
auch die Erwartungen der Arbeitgeber an Hochschulabsolventen durchaus unter-
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An dieser Stelle sollte ergänzt werden, daß ein Wandel der Stu-
dienstruktur auch die ohnehin längst überholte Einstufungspraxis 
im öffentlichen  Dienst in Deutschland verändern sollte107: Für eine 
Einstellung in den gehobenen oder höheren Dienst sollten nicht der 
formale Abschluß, sondern die jeweils nachgewiesene individuelle 
Eignung relevant sein.108 

Eine organisatorische  Reform  der  Hochschulen  kann auf drei 
Ebenen erfolgen: als Reform der Rechtsform, als Reform der in-
ternen Entscheidungsstrukturen sowie als Reform der akademi-
schen Laufbahn. 

Bislang ist die Rechtsform der Universitäten als „Doppelna-
tur" 109 von Körperschaft  des öffentlichen  Rechts und staatlicher 
Einrichtung definiert  (§ 58 HRG). Die vollständige Verwirkli-
chung der in Abschnitt D.III. 1. geforderten  Finanzautonomie setzt 
eine Änderung der Rechtsform voraus, wofür insbesondere die 
gemeinnützige GmbH oder die Stiftung in Frage kommen110. So 
plant das Land Niedersachsen bereits die Umwandlung mehrerer 
Universitäten in Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit.111 

schiedlich; so ist etwa in Großbritannien die Beziehung zwischen Studienfach und 
spezifischen Berufstätigkeiten weniger eng; vgl. GELLERT 1995, S. 26. Vgl. auch 
LOBKOWicz 1996, S. 572; sowie BRACKMANN 1996. Der Studienabschluß dient 
dabei eher dem Nachweis grundlegender Eigenschaften wie Intelligenz, Fleiß oder 
der Fähigkeit, auch unter Druck gute Ergebnisse liefern zu können, während fach-
spezifische Kenntnisse in einer dem Studium nachgelagerten, durch den Arbeitge-
ber zu finanzierenden Ausbildung erworben werden; vgl. HENKEL 2000. 

1 0 7 Vgl. GLOTZ 1996, S. 80; HRK 1992, S. 16; TURNER 1995, S. 57; LAMMERT 
1994a, S. 112. Zur Herkunft  des „Berechtigungswesens" vgl. THRÄNHARDT 1990, 
S. 178. 

1 0 8 Vgl. SOMMER 1984b, S. 248; MORKEL 1983b, S. 250. 
1 0 9 HÖDL/ZEGELIN 1999, S. 137. 
1 1 0 Vgl. KAHL 2000, S.34; KONEGEN-GRENIER 1997, S. 11; KRUSKA 1997, 

S. 201; SCHILY 1994a, S. 37; WELLMANN 1996, S. 53; LITH 1998b, S. 172f; MÜL-
LER-BÖLING 1997c; ETZOLD 1999, S. 27; LANDFRIED 2000a, S. 56; DAXNER 1999, 
S. 94; BIALEK 1999, S. 8. FISCHER/BÖNIG diskutieren eine echte (materielle) 
Privatisierung der Hochschulen und schlagen die Verwaltungsfachhochschulen als 
Experimentierfeld  vor; vgl. FISCHER/BÖNIG 1988. SCHIEDERMAIR hält eine solche 
materielle Privatisierung für unmöglich; vgl. SCHIEDERMAIR 1997, S. 20; genauso 
WOLL 1992, S. 340. 

1 1 1 Vgl. BIALEK 2001,S. 6. 
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Für eine Reform der internen Organisations- und Entscheidungs-
strukturen112 der Hochschulen werden vor allem die Einrichtung 
von Hochschulräten oder -kuratorien, die dem Präsidium/Rektorat 
als beratende oder auch grundlegende Entscheidungen treffende 
Instanz zur Seite gestellt werden sollen113, sowie eine Stärkung der 
Position der Fachbereichsdekane nach amerikanischem Vorbild 
vorgeschlagen114. 

Wie die Reform der Studienstruktur kann jedoch auch diese Fra-
ge der Autonomie der Hochschulen überlassen bleiben115. Der 
Wettbewerb stellt neue Anforderungen  an das Management der 
Hochschulen116, insbesondere im Hinblick auf Controlling117 und 
eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit  sowohl in Richtung Mar-
keting118 als auch in Richtung Fundraising119. Die Hochschulen 
stehen vor der Notwendigkeit, selbst eine effiziente  Organisations-
struktur120 und -kultur121 zu entwickeln. Diese muß den zentralen 
Aufgaben Forschung und Lehre mit ihren spezifischen Eigenschaf-
ten wie der hohen Komplexität und Heterogenität des Leistungs-
prozesses und der Inter- und Multidisziplinarität122 zuträglich sein. 

1 , 2 Vgl. beispielsweise ALEWELL 1993. 
1 1 3 Vgl. ETZOLD 2000b, S.40. 
1 1 4 Vgl. KRONBERGER KREIS 1993, S. 23ff;  ANDERBRÜGGE 1998, S. 255; 

HAEFNER 1992, S. 259. 
1 1 5 Vgl. PHILIPP 2000, S. 71; LITH 1998b, S. 181; BLANKART 1998, S. 10; 

MÜLLER-BÖLING 2000, S. 45f. 

^ In den USA gibt es inzwischen eigene Ausbildungsgänge für ,Higher Educa-
tion Management'; vgl. WEILER 1995C, S. 250. Vgl. dazu WARNER/PALFREYMAN 
1996. 

1 1 7 Vgl. HÖDL/ZEGEUN 1999, S. 275ff;  BEHRENS 1996, S. 232; KOETZ 1993, 
S. 16. 

1 , 8 Vgl. FEHR 1990. 
1 1 9 Vgl. WEST 1996; GLOTZ 1996, S. 111; LlTH 1994, S. 232f. 

l 2 ^ Ein Beispiel im kleinen Maßstab stellt das Studienbüro der Universität 
Mannheim dar, das Studienberatung, Prüfungsverwaltung  und Studentensekretariat 
miteinander vereint; vgl. ERTMANN/KURTH 1996. 

1 2 1 Vgl. MÜLLER-BÖLING 1997b, S. 607; sowie ausführlich SCHAPER 1992. 
1 2 2 Vgl. ALEWELL 1995b, S. 86. 
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316 Teil  D: Schlußfolgerungen 

Voraussetzung dafür ist allerdings, daß Zuständigkeiten und Ver-
antwortung zunächst auf die Ebene der Hochschulen verlagert 
werden123. 

Hinsichtlich der akademischen Laufbahn wird zum einen die 
Frage nach der Zweckmäßigkeit des Beamtenstatus fur Professo-
ren gestellt124. Da die Lehr- und Forschungstätigkeit keine hoheit-
liche Aufgabe ist125, kann der Beamtenstatus nur mit der Sicherung 
der individuellen akademischen Freiheit der Hochschullehrer be-
gründet werden126. Das amerikanische System zeigt jedoch, daß 
sich das sinnvolle Institut der ,tenure' auch ohne staatliche Vorga-
be herausgebildet hat127. Die Zweckmäßigkeit des Beamtenstatus 
für Hochschullehrer, der eine volle Personalhoheit der Hochschu-
len verhindern würde und diverse Inflexibilitäten mit sich bringt -
beispielsweise erhebliche Schwierigkeiten des Wechsels von 
Hochschullehrern zwischen privaten und staatlichen Hochschulen 
- ist deshalb fraglich 128. Insbesondere läßt sie sich auch nicht 
zwingend aus Art. 5 III GG (Wissenschaftsfreiheit)  ableiten129. 

Ein weiterer Ansatzpunkt für eine Reform der akademischen 
Laufbahn betrifft  die Habilitation als Regelvoraussetzung für eine 
Professur.  Da es in den meisten anderen Ländern keine Entspre-

1 2 3 Vgl. MONOPOLKOMMISSION 2000, S. 41. 
1 2 4 Vgl. KONEGEN-GRENIER 1997, S. 36f. 
1 2 5 Vgl. DAXNER 1999, S. 21. 
1 2 6 Vgl. KONOW 1995, S. 78. 
1 2 7 Vgl. MCPHERSON/WINSTON 1993b; MCKENZIE 1996; BROWN 1997; 

MCPHERSON/SHAPIRO 1999; CHEN/FERRIS 1999; FERRIS 1991, S. 105. Eine gegen-
sätzliche Ansicht vertritt LEWIS 1997, S. 48ff. 

1 2 8 Vgl. DAHRENDORF 2001, S. 14; ETZOLD 2000a, S.42; SAGER 1999; NEU-
MANN 2000, S. 50. Die MONOPOLKOMMISSION spricht sich für eine Beibehaltung 
des Beamtenstatus bei gleichzeitiger Flexibilisierung aus - etwa die Möglichkeit, 
Versorgungsanwartschaften  bei einem Wechsel der Hochschule, in die Wirtschaft 
oder ins Ausland mitzunehmen; vgl. MONOPOLKOMMISSION 2000, S. 72. Dies 
entspricht auch der Empfehlung der vom Bundesbildungsministerium eingesetzten 
EXPERTENKOMMISSION „Reform des Hochschuldienstrechts"; vgl. EXPERTEN-
KOMMISSION 2000, S. 2 und 1 Iff. 

1 2 9 Vgl. EXPERTENKOMMISSION 2000, S. 11. 
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chung zur Habilitation gibt130, fuhrt  schon der wünschenswerte 
internationale Austausch von Wissenschaftlern zur Ungleichbe-
handlung von Bewerbern aus dem In- und Ausland für eine Pro-
fessorenstelle.  In der nach der Promotion beginnenden, schrittwei-
se zunehmenden Übertragung von Entscheidungsbefugnissen und 
persönlichen Freiheitsspielräumen in Forschung und Lehre über 
mehrere Karrierestufen  kann darüber hinaus ein alternativer Weg 
gesehen werden, qualifizierte Nachwuchswissenschaftler an das 
Amt des Lehrstuhlinhabers heranzuführen 131. Ansätze zur Einfüh-
rung von Assistenz- oder Juniorprofessuren  sind in der aktuellen 
politischen Debatte auch bereits erkennbar.132 

Unter den Stichworten ,leistungsabhängige  Finanzierung'^ 3, 
,Kennzahlensysteme'134, ,formelgebundene Finanzierung'135 oder 
,Indikatorsteuerung'136 wird eine Vielzahl von z.T. recht komple-
xen Finanzierungsmodellen diskutiert, die Leistungsanreize für die 
Hochschulen und ihre Mitglieder setzen sollen. Auch das hier 
vorgeschlagene Modell der Studienfinanzierung kann als ein out-
putorientiertes Modell der leistungsabhängigen Finanzierung ange-
sehen werden. Es hat jedoch den Vorteil, daß es keine Definition 
von Bewertungskriterien für die Leistungen der Hochschulen er-
fordert 137, da diese Bewertung dem Hochschulbildungsmarkt über-

1 3 0 Vgl. DAXNER 1996a, S. 86. Die Entstehung der Habilitation erklärt sich dar-
aus, daß ursprünglich in Deutschland die Promotion in vielen Fächern der erste und 
einzige Studienabschluß war; vgl. DAXNER 1996a, S. 116. 

1 3 1 Vgl. MINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KUNST BADEN-
WÜRTTEMBERG 1998, S. 21; MÜLLER-BÖLING/KÜCHLER 1997, S. 670; SCHMID-
SCHÖNBEIN 1998, S. 281; ETZOLD 2000a, S.42; HUBER 1993, S. 371; BROOK 
1999, S. 28; THIES 1999, S. 57. 

1 3 2 Vgl. BULMAHN 1999, S. 9; BULMAHN 2000, S. 12; LOEWE 2000, S. 17; EX-
PERTENKOMMISSION 2000, S. 3; o.V. 2000c, S. 4. 

1 3 3 Vgl. KONOW 1995. 
1 3 4 Vgl. HÜFNER 1991; BMBW 1980; HUMMEL 1988. 
1 3 5 Vgl. LANGE 1997a, S. 8; SCHNITZER/KAZEMZADEH 1995; DARLING et al. 

1989. 
1 3 6 Vgl. JOHNES 1992. 
1 3 7 Die MONOPOLKOMMISSION bezeichnet die vorgeschlagenen Kennziffernsy-

steme deshalb auch als planwirtschaftliche Ansätze, die Anreize in Richtung einer 
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lassen wird. Der Hauptteil der direkten staatlichen Zuschüsse an 
die Hochschulen orientiert sich an den auf dem Markt entstehen-
den Preisen für die Studienangebote der Hochschulen. Lediglich 
über die Höhe der Sockelfinanzierung wird unmittelbar durch den 
staatlichen Träger entschieden. Das Modell der Studienfinanzie-
rung muß durch ein System für die Forschungsfinanzierung  er-
gänzt werden, das im Rahmen dieser Arbeit nicht näher untersucht 
werden kann, für das aber ebenfalls das niederländische Beispiel 
als Orientierung dienen könnte: Staatliche Forschungsgelder könn-
ten im wesentlichen über die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
vergeben werden, wobei sichergestellt sein müßte, daß nicht ein-
zelne Fächer oder Fachrichtungen zu stark bevorzugt werden. 
Freiräume zur Entwicklung von Forschungsfragen  und zur Vorbe-
reitung von Projektanträgen sollten durch die Sockelfinanzierung 
der Hochschulen gewährleistet sein. 

Schließlich soll noch kurz auf die Rolle von Rankings  in einem 
Markt für Hochschulbildung eingegangen werden. Die Aussage-
kraft  von Rankings ist abhängig von der Auswahl der in sie ein-
fließenden Faktoren und Kennzahlen, insbesondere auch der Da-
tenquellen138. Wenig sinnvoll sind im allgemeinen Populär-
Rankings - wie sie etwa von den Magazinen Der Spiegel und 
Focus veröffentlicht  werden - , die auf der Basis weniger Kennzif-
fern eine Rangfolge ganzer Hochschulen bilden,139 insbesondere 
wenn primär subjektive Kriterien wie Befragungen oder Image-
Analysen in die Rangliste einfließen140. Dagegen können studien-
gangbezogene Rankings eine Orientierungshilfe  für potentielle 
Studienbewerber bieten141 und den Hochschulen bei der Identifi-

„Tonnenideologie" setzten, beispielsweise möglichst viele Absolventen, verliehene 
Doktortitel oder WissenschaftlenVmerc vorweisen zu können; vgl. MONOPOLKOM-
MISSION 2000, S. 60. 

1 3 8 Vgl. die Aufstellung bei ROSIGKEIT 1997, S. 27. 
1 3 9 Vgl. DANIEL 1999, S. 358; ROSIGKEIT 1995, S. 221. 
1 4 0 Vgl. MEINEFELD 2000, S. 26; ROSIGKEIT 1997, S. 2. Zu meßmethodischen 

Problemen von Rankings vgl. SÜLLWOLD 1997. 
1 4 1 Vgl. ROSIGKEIT 1997, S.46. 
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zierung von Schwachstellen ihres Angebotes helfen 142, sofern sie 
auf einer größeren Zahl aussagekräftiger  Kennzahlen basieren143 

und diese auch offenlegen. 144 Eine Art von Ranking würde sich in 
dem hier vorgestellten Modell aus der Offenlegung  der Evaluie-
rungsberichte durch die Akkreditierungsagentur ergeben. Darüber 
hinaus würden sich in einem Bildungsmarkt vermutlich auch An-
bieter für gesammelte und aufbereitete Informationen über Studi-
enangebote finden145, die ebenfalls Rankings enthalten und so den 
Wettbewerb intensivieren könnten146. Eine staatliche Aufgabe ist 
in diesem Bereich im Verbraucherschutz zu sehen, also beispiels-
weise im Verbot irreführender  Werbung durch die Hochschulen147. 

IV. Umsetzung 

/.  Umsetzungschancen  und -hindernisse 

Die Chancen der Umsetzung des vorgestellten Studienfinanzie-
rungsmodells werden im politischen Willens- und Entscheidungs-
bildungsprozeß in der Demokratie vor allem beeinflußt 

• durch den Parteienwettbewerb und 

• Eigeninteressen der Bürokratie sowie 

• im Fall Deutschlands zusätzlich durch die föderale Struktur 

Die Realisierung eines Reformkonzepts erfordert  in der Demokra-
tie dessen Durchsetzung im Parteienwettbewerb.  Parteien handeln 
rational, wenn sie ihre Programme sowie im Fall der Regierungs-
beteiligung ihre Politik am Ziel der Stimmenmaximierung orientie-

1 4 2 Vgl . OHLWEIN 1998, S. 49ff. 
1 4 3 Vgl. TURNER 1995, S. 77. 
1 4 4 Vgl . LAMMERT 1994a, S. 139. 
1 4 5 Bereits jetzt gibt es Ratgeberbücher wie beispielsweise DLCHTL/LLNGEN-

FELDER 1995. 
1 4 6 Vgl. ROSIGKEIT 1997, S. 48. 
1 4 7 Vgl. ROLLMANN 1987, S. 129. 
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ren148. Für die Frage, ob Parteien in einem bestimmten Politikbe-
reich tätig werden, ist die Bedeutung dieses Politikbereichs für die 
Wähler wesentlich, denn diese bestimmt die bereichsspezifische 
Wählerbeweglichkeit, d.h. die Wahrscheinlichkeit und Stärke, mit 
der die Wähler auf Fehlleistungen der Parteien in einem Politikbe-
reich mit Abwanderung zu konkurrierenden Parteien reagieren.149 

Da Bildung in ihrer doppelten Funktion als Determinante der in-
dividuellen Lebenschancen einerseits und der volkswirtschaftli-
chen Entwicklungspotentiale andererseits fur jeden Bürger bedeu-
tend ist, kann mit einer relativ hohen bereichsspezifischen (poten-
tiellen) Wählerbeweglichkeit für die Bildungspolitik gerechnet 
werden150. Dafür spricht auch, daß in allen Parteiprogrammen die 
Bedeutung von Bildung für die Gesellschaft ausdrücklich betont 
wird.151 

Das vorgeschlagene Reformmodell  hätte also Chancen auf 
Durchsetzung, wenn eine Mehrheit der Wähler davon überzeugt 
werden könnte. Vielfach wird allerdings davon ausgegangen, daß 
für eine stärkere Marktorientierung des Hochschulsektors und 
speziell für Studiengebühren in Deutschland keine Mehrheit zu 
finden sei.152 In einer repräsentativen Forsa-Befragung im Februar 
1998 sprachen sich jedoch 54% der Bevölkerung für Studienge-
bühren aus unter der Voraussetzung, daß diese den Hochschulen 
zugute kommen und nicht in den allgemeinen Staatshaushalt flie-
ßen. In Kombination mit der Möglichkeit der Refinanzierung der 
Gebühren über ein einkommensabhängig zu tilgendes Darlehen 

1 4 8 Vgl. RADNITZKY 1991, S. 29. 
1 4 9 Vgl. ZOHLNHÖFER 1999, S. lOlf . 

150 VGL FRANKE 1994, S. 44. Siehe auch die Aussage der stellvertretenden 
CDU-Vorsitzenden SCHAVAN: „ M i t Bildungspolitik kann man zwar keine Wahlen 
gewinnen, aber verlieren."; vgl. O.V. 2000d, S. 7. Auch MÄDING betont, daß sich 
die Bildungspolitik als Abgrenzungskriterium im Parteienwettbewerb eignet; vgl. 
MÄDING 1978, S. 273. 

1 5 1 Vgl. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1994, S. 39f; CDU 1994, S. 29ff;  CSU 1993, 
S. 96ff;  F.D.P. 1985, S. 10f; PDS 1993, S. 21 f; SPD 1989, S. 27ff.  Vgl. auch FOR-
SCHUNG & LEHRE 1994. 

1 5 2 Vgl. PEISERT/FRAMHEIN 1997, S. 57. 
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stieg die Zustimmung sogar auf 56 %.153 Die hohe Akzeptanz von 
Darlehenssystemen mit einkommensabhängiger Tilgung ist im 
übrigen international feststellbar 154, wie auch das australische 
Beispiel zeigt. Die Chancen des vorgeschlagenen Reformmodells 
könnten weiter erhöht werden, wenn es gelänge, zum einen die 
negativen Verteilungswirkungen des bestehenden Studienfinanzie-
rungssystems besser zu verdeutlichen und zum anderen die Vortei-
le einer Neuregelung herauszustellen, beispielsweise den erleich-
terten Zugang zu den bereits existierenden privaten Hochschulen 
auch für Bewerber aus finanziell schwächeren Familien. 

Die effektive  Wählerbeweglichkeit hinsichtlich der Hochschul-
politik könnte zusätzlich davon abhängen, daß gut organisierte 
Interessengruppen, die von einer Hochschulreform besonders be-
troffen  wären, die öffentliche  Meinung in ihrem Sinne beeinflus-
sen155. Als unmittelbar Betroffene  sind zunächst die Angehörigen 
der Hochschulen, insbesondere die Studierenden zu sehen. Zwar 
zeigt sich mit einer gewissen Regelmäßigkeit, daß Finanzierungs-
probleme des Hochschulbereichs die Studierenden zu Protestmär-
schen und Aktionswochen zu mobilisieren vermögen. Insgesamt 
sind die Interessen der Studierenden aber zu heterogen, um wirk-
sam organisierbar zu sein156. So würde die subjektiv empfundene 
Belastung durch eine Neuregelung der Studienfinanzierung wohl 
zu Protesten der Studierenden fuhren, da die zu erwartenden Effi-
zienzgewinne und Entlastungswirkungen erst mit zeitlicher Verzö-
gerung auftreten 157. Fraglich ist, ob sich nicht gerade in den Hoch-
schulen auch Promotoren der Neuregelung finden. 158 Derzeit sind 

1 5 3 Vgl. STIFTERVERBAND/CHE 1998, S. 26. Unter den Studierenden betragen 
die Zustimmungsraten immerhin noch 34 % bzw. 47 %. 

1 5 4 Vgl. WILSON 1996, S. 122. 
1 5 5 Vgl. ZOHLNHÖFER 1999, S. 150f. 
1 5 6 Vgl. FRANKE 1994, S. 51. 
1 5 7 Vgl. ROSIGKEIT 1995, S.261. 
1 

° ROSIGKEIT sieht allerdings eine Allianz aus zahlungsunwilligen Studieren-
den und deren Eltern sowie den Wettbewerb scheuenden Hochschullehrern, die mit 
öffentlichkeitswirksamen  Protestaktionen die Masse der Bevölkerung gegen mehr 
Markt im Hochschulsektor auf ihre Seite bringen; vgl. ROSIGKEIT 1995, S.261 f. 
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in der hochschulpolitischen Diskussion in den Hochschulen selbst 
„Bremser" ebenso wie „Erneuerer" zu finden.159 

Die vielfach geäußerte Befürchtung, daß sich der Staat in der 
Folge einer privaten Beteiligung an den Studienkosten in entspre-
chendem Umfang aus der Hochschulfinanzierung zurückziehen 
werde,160 ist, wie das australische Beispiel zeigt, nicht völlig von 
der Hand zu weisen. Allerdings ist eine gewisse Reduktion der 
direkten staatlichen Finanzierung der Hochschulen in den theoreti-
schen Grundlagen des vorgeschlagenen Finanzierungsmodells 
auch angelegt und beabsichtigt: Die Studierenden sollen als Ge-
genleistung für individuelle Erträge der Hochschulbildung auch 
einen Teil der Kosten tragen. Der Staat beteiligt sich jedoch 
gleichzeitig stärker indirekt an den individuellen Kosten des Stu-
diums, indem bei ausbleibender Bildungsrendite die Kosten im 
Extremfall  vollständig übernommen werden und vor allem, indem 
Investitionen in Bildung von der Einkommensteuer freigestellt 
werden. Als zusätzliche Sicherung der hinreichenden staatlichen 
Beteiligung an den Studienkosten könnte erwogen werden, nach 
einer Einigung auf die angemessene Verteilung der direkten Studi-
enkosten auf die Studierenden und die Allgemeinheit den Prozent-
satz der staatlichen Subvention gesetzlich zu fixieren161. 

Unter den weiteren Gruppen, die Einfluß auf die Bildungspolitik 
nehmen, sind allenfalls die Gewerkschaften als deutliche Gegner 
einer stärkeren Marktorientierung des Hochschulsektors zu identi-
fizieren162; doch selbst hier hat ein Umdenken eingesetzt, wie die 

Auch GRÜSKE sieht Partikularinteressen grundsätzlich als durchsetzungsfahiger  an; 
vgl. GRÜSKE 1997, S. 290. 

1 5 9 Vgl. SPIEWAK 2001b, S. 1. 
1 6 0 Vgl. GRÖZINGER 1998, S. 218; SCHIEDERMAIR 1997, S. 21; KONEGEN-

GRENIER 1997, S. 15; ERHARDT 1998, S. 353; BÜNDNIS 90/DLE GRÜNEN o.J., S. 6; 
DLLGER 1999, S. 404. 

^ Vgl. einen ähnlichen Vorschlag zum Akademischen Ausbildungsfonds von 
GRÖZINGER 1994, S. 86. 

1 fi) ί Ό Δ Die gewerkschaftliche Krit ik an Reformvorschlägen  scheint insbesondere in 
ihren Formulierungen überzogen; so ist beispielsweise die Rede von der „techno-
kratischen Modernisierung, deren Vertreterinnen in Kapital und Kabinetten domi-
nieren" (ESER 1997, S. 1). Die damit kritisierte stärkere Berücksichtigung von 
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Vorschläge des SACHVERSTÄNDIGENRATES BILDUNG bei der ge-
werkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zeigen163, während die 
Arbeitgeberverbände seit langem für mehr Markt im Hochschulbe-
reich plädieren164 und beispielsweise auch die Deutsche Bischofs-
konferenz die Bedeutung der Vielfalt von Bildungsangeboten und 
Bildungsanbietern betont165. 

Die Bürokratietheorie  betont die das staatliche Handeln beein-
flussenden Eigeninteressen von Bürokratien, insbesondere in Rich-
tung einer Maximierung von Budget und Einfluß. 166 Eine Neurege-
lung der Studienfinanzierung, die mit einer spürbar verstärkten 
Autonomie der Hochschulen einherginge, würde die Entschei-
dungsbefugnisse der Kultusbürokratie erheblich einschränken.167 

Die zu erwartenden Widerstände der Bürokratie168 könnten sich als 
Hindernis für den Reformprozeß erweisen, wenn die notwendigen 
Reformschritte  als Feinsteuerungsmaßnahmen auf der Ebene der 
Ministerialbürokratie 169 angesiedelt würden. Das hier vorgeschla-
gene Studienfinanzierungsmodell  bringt jedoch so einschneidende 
Veränderungen mit sich, daß wesentliche Weichenstellungen auf 

Arbeitsmarkterfordernissen  durch die Hochschulen wird zwar grundsätzlich von 
Arbeitgebervertretern  gefordert;  in einer Studie zu den Anforderungen  der Wirt-
schaft an das BWL-Studium wird aber auch betont, daß nicht allein praxisbezogene 
Qualifikationen, sondern deren Verbindung mit theoretisch-analytischen Fähigkei-
ten von den Unternehmen als wesentliches Ziel der Hochschulbildung gesehen 
werden. In derselben Studie wird darüber hinaus von den befragten Unternehmen 
Kritik an übertriebenem Elitebewußtsein der Absolventen der derzeit existierenden 
Privathochschulen geübt. Vgl. KONEGEN-GRENIER/LIST 1993, S. 73 und 75. 

Die Einfuhrung von Studiengebühren wird hier insbesondere mit der 
Gleichbehandlung vom allgemeiner und beruflicher  Bildung begründet; vgl. SACH-
VERSTÄNDIGENRAT BILDUNG BEI DER HANS-BÖCKLER-STIFTUNG 1998a, S. 20ff. 
Einige DGB-Gewerkschaften haben sich allerdings von den Vorschlägen des 
SACHVERSTÄNDIGENRATES BILDUNG distanziert. 

1 6 4 Vgl. BRACKMANN 1997; IWD 1996; SCHOSER 1993. 
1 6 5 Vgl. BISCHOFSKONFERENZ 1993, S. 23. 
1 6 6 Vgl. NISKANEN 1994. 
1 6 7 Vgl. RADNITZKY 1991, S. 31; FISCHER/BÖNIG 1988, S. 18. 
1 6 8 Vgl. ZOHLNHÖFER 1991, S. 13; HAEFNER 1992, S. 258. 
1 6 9 Vgl. FRANKE 1994, S.49. 
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höheren Ebenen des Entscheidungsprozesses170 erfolgen müssen, 
so daß sich der unmittelbare Einfluß der Bürokratie vermindert. 
Allerdings übt die Bürokratie in den vorparlamentarischen Stadien 
des politischen Willensbildungsprozesses einen nicht unerhebli-
chen Einfluß auf die Richtung der endgültigen Beschlüsse aus.171 

Weiterhin könnten Reibungsverluste bei der Umsetzung entstehen. 

Im Rahmen des föderalen  Aufbaus  der Bundesrepublik Deutsch-
land ist die Kulturhoheit auf der Ebene der Länder angesiedelt.172 

Wie in Abschnitt C.II. 1. dargestellt wurde, gibt es im Hochschul-
bereich zwar Gemeinschaftsaufgaben  von Bund und Ländern, und 
der Bund übernimmt die individuelle Studienförderung  sowie die 
Rahmengesetzgebung. Die Hochschulen fallen aber grundsätzlich 
in den Verantwortungsbereich der Länder. Eine andere Konzeption 
fur die Studienfinanzierung erfordert  deshalb einen Abstimmungs-
prozeß der Länder untereinander sowie zwischen Bund und Län-
dern.173 Dabei müssen nicht alle Landesregelungen einheitlich sein 
- auch ein föderaler  Wettbewerb kann die Effizienz  fördern 174 - , 
grundlegende Veränderungen müssen aber zur Wahrung der Ein-
heitlichkeit der Lebensverhältnisse von einem Konsens getragen 
werden. Statt partikularistischer Kulturhoheit sollte ein kooperati-
ver Bildungsföderalismus herrschen175, der jedoch in der Realität 
eher selten anzutreffen  ist. Auf die Notwendigkeit der Berücksich-
tigung der Hochschulfinanzierung im Rahmen des horizontalen 

l 7 ^ Allein die vorgeschlagene Neuregelung der Finanzierung des Lebensunter-
halts erfordert  Änderungen in diversen Leistungs- und Steuergesetzen; vgl. ZEH 
1989, S. 198. 

1 7 1 Vgl. BLANKART 1976, S. 273. 
1 7? 

, L Dies erfolgte nicht zuletzt als „Versicherung" gegen eine neuerliche Gleich-
schaltung, wie sie im Dritten Reich erfolgt  war; vgl. ROTH, H.-G. 1976, S. 7. 

1 7 3 Vgl. GRÖZINGER 1998, S. 197; FLSCHER/BÖNIG 1988, S. 18. Die Verände-
rung der Zulassungsregelungen in Richtung eines Auswahlrechts der Hochschulen 
ließe sich aber nach Ansicht von HAILBRONNER sowie DALLINGER bundesgesetz-
lich regeln; vgl. HAILBRONNER 1994; DALLINGER 1998, S. 143. 

1 7 4 Vgl. BERTELSMANN STIFTUNG 1990, S. 107f; BLOCK 1984, S. lOl f ; STIF-
TERVERBAND/CHE 1999, S. 19; WERNSTEDT 1997. 

1 7 5 Vgl. ROTH, H.-G. 1976, S. 3f. 
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Länderfinanzausgleichs176 kann an dieser Stelle nicht eingegangen 
werden. Der STIFTERVERBAND und das CHE schlagen alternativ 
die Anwendung des Herkunftslandprinzips,  bezogen auf die Stu-
dierenden, für die Subventionierung der direkten Studienkosten 
vor.177 

Als Argument gegen eine verstärkte Beteiligung der Studieren-
den an den Studienkosten zum jetzigen Zeitpunkt wird außerdem 
angeführt,  daß die heutige junge Generation aufgrund der Proble-
me und der unweigerlich anstehenden Neuordnung der Alterssi-
cherungssysteme in Deutschland ohnehin schon stark belastet 
sei.178 Dies ändert aber nichts an der grundsätzlichen Notwendig-
keit einer Neuorientierung der Studienfinanzierung. Eine untragba-
re Belastung einer Generation wird schon dadurch verhindert, daß 
die Einführung des vorgeschlagenen Studienfinanzierungsmodells 
eine Übergangsphase beinhaltet, die im abschließenden Abschnitt 
D.IV.2. skizziert wird. 

2. Übergangsphase 

Eine Neuregelung der Studienfinanzierung nach dem vorge-
schlagenen Modell erfordert  eine Übergangsphase, zum einen, 
weil einige der wesentlichen Bestandteile nicht in einem Schritt 
erreichbar sind, zum anderen, weil den unmittelbar Betroffenen, 
vor allem den Studierenden, nicht von einem Tag auf den anderen 
erhebliche finanzielle Veränderungen zugemutet werden können. 

Wichtig ist jedoch, daß der Umgestaltungsprozeß insgesamt ei-
ner geplanten Strategie folgt, auch wenn die Umsetzung erst nach 
einigen Jahren vollständig realisiert sein kann. 

Die Einrichtung der Akkreditierungsagentur  sollte in einer mög-
lichst frühen Phase des Umgestaltungsprozesses initiiert werden, 

1 7 6 Vgl. GRÖZINGER 1998, S. 209ff;  GRÖZINGER/MAIER 1995, S. 20f. 
1 7 7 Vgl. STIFTERVERBAND/CHE 1999, S. 19ff. 
1 7 8 Vgl. BRUNN 1996, S. 31. WERDING schlägt dazu eine Verknüpfung von Al-

terssicherung und Humankapitalfinanzierung vor; vgl. WERDING 1999. 
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32 Teil  D: Schlußfolgerungen 

damit zunächst Erfahrungen mit den Evaluierungsprozeduren 
gesammelt werden können, bevor die Evaluierung und Akkreditie-
rung nach etwa zwei bis drei Jahren tatsächlich mit (positiven wie 
negativen) Sanktionen verbunden wird. 

Auch die volle Autonomie  der staatlichen Hochschulen sollte so 
schnell wie möglich hergestellt werden. Gerade eine Neugestal-
tung der Personalstrukturen ist eilbedürftig,  weil es zur Zeit zu 
einem Generationswechsel innerhalb der Professorenschaft 
kommt, der die Einführung neuer Beschäftigungsverhältnisse we-
sentlich erleichtern würde.179 Um die in die Autonomie entlasse-
nen Hochschulen nicht mit dem Beamtenrecht zu belasten, könn-
ten die verbeamteten Professoren  formal in Diensten des jeweili-
gen Bundeslandes verbleiben und an die Hochschulen „ausgelie-
hen" werden, vergleichbar der bei der Privatisierung der Deut-
schen Bundesbahn gewählten Lösung18Ü. 

Die Umstellung der staatlichen  Finanzierungsbeteiligung  an den 
Hochschulkosten könnte in einem Schritt vorgenommen werden, 
so daß die Finanzierung der Lehraufgaben der Hochschulen sofort 
direkt an die jeweilige Zahl der Nachfrager  und das von ihnen in 
Anspruch genommene Angebot gebunden wird. Allerdings müßten 
die den Studierenden gewährten Zuschüsse zu den individuellen 
Studienkosten (d.h. den von den Hochschulen erhobenen Studien-
gebühren) zunächst 100% der durchschnittlichen Gebühren pro 
Studieneinheit und Fächergruppe betragen. Die Einfuhrung von 
substantiellen Kostenbeteiligungen der Studierenden kann nur 
schrittweise erfolgen 181, beispielsweise mit einer jährlichen Reduk-
tion der staatlichen Finanzierungszuschüsse um fünf  Prozentpunk-
te, bis der Zielwert erreicht ist. Die Erhöhung der Kostenbeteili-
gung in mäßigen Schritten nach einem mittelfristig vorgegebenen 
Plan gibt den Familien Gelegenheit, sich auf die zukünftige Studi-
enfinanzierung einzustellen und mittels Bildungssparen Vorsorge 

1 7 9 Vgl. LANGE 1997b, S. 73; LAMMFRT 1994a, S. 133. 
1 8 0 Vgl. SIMON 1998, S. 1250; SCHILY 2000, S. 73. 
1 8 1 Vgl. SCHMIDT, H. 1984, S. 173; LITH 1991b, S. 141. 
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zu treffen. 182 Um die Akzeptanz des neuen Finanzierungssystems 
zu erhöhen, könnten für den Übergangsprozeß auch Bildungsgut-
scheine ausgegeben werden, die im Zeitablauf ansteigende Zuzah-
lungen erfordern  müßten. 

Die Finanzierungszuschüsse für Studierende an privaten Hoch-
schulen könnten von Anfang an auf den Zielwert der Subvention 
festgesetzt werden, da die Subventionierung hier für die Hoch-
schulen und die Studierenden eine Verbesserung gegenüber dem 
Status Quo darstellt. Der Beginn der staatlichen Bezuschussung 
privater Studienangebote sollte an die Funktionsfähigkeit der Ak-
kreditierungsagentur gebunden sein. 

Die Neugestaltung der Finanzierung  des studentischen  Lebens-
unterhalts  kann grundsätzlich in einem Schritt und kurzfristig 
eingeführt  werden, da Bewilligungen nach BAföG jeweils nur für 
ein Jahr erteilt werden und danach ohnehin eine Neubeantragung 
notwendig ist. Ein Auslaufen der alten BAföG-Regelung für be-
reits geförderte  Studierende wäre denkbar, würde aber erhebliche 
Ungleichbehandlungen von Studierenden mit sich bringen, deren 
Studienbeginn nur um ein Semester auseinander liegt. 

Insgesamt sollte es möglich sein, durch eine mittelfristig ange-
legte Umgestaltungsstrategie mit einer Mischung von „großen 
Sprüngen" und schrittweisen Reformprozessen  innerhalb von zehn 
Jahren183 zu einer Organisation des Hochschulbereichs zu gelan-
gen, in der die Grundprinzipien der Sozialen Marktwirtschaft  ver-
wirklicht sind. 

1 8 2 Vgl . EEKHOFF/ENSTE/WEHMEIER 1997, S. 331. 
1 8 3 Vgl . SCHILY 1993, S. 141. 
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Anhang 

Tabelle 6: Schätzungen der privaten, fiskalischen und sozialen 
Bildungsertragsraten im universitären Sektor für 
Männer und Frauen 1995 

Männer Frauen 

privata) fiskalischb) sozialc) privata) fiskalischb) sozialc) 

Australien 14 10 11 21 10 13 

Belgien 14 9 9 8 13 9 

Kanada 14 7 9 21 7 11 

Dänemark 8 8 8 7 8 8 

Frankreich 20 11 13 28 9 13 

Schweden - 6 9 - 4 7 

USA 11 9 10 12 9 11 

a ) Private Ertragsraten sind auf der Basis des zusätzlichen Lebensein-
kommens (bis zum Alter von 64) geschätzt, einschließlich sozialer Trans-
fers und Nicht-Arbeitseinkommen, unter Abzug von Einkommensteuern 
und Sozialversicherungsbeiträgen, im Verhältnis zu privat zu tragenden 
Studiengebühren und entgangenem Einkommen während der Ausbil-
dung. 

b ) Fiskalische Ertragsraten basieren auf zusätzlichen Einkommensteuer-
einnahmen und Sozialversicherungsbeiträgen abzüglich Sozialtransfers 
im Lebensverlauf, im Verhältnis zu öffentlich  finanzierten Studienkosten 
und entgangenen Steuereinnahmen während des Studiums. 

c ) Soziale Ertragsraten sind ein gewogener Durchschnitt aus privaten und 
fiskalischen Ertragsraten, schließen aber Externalitäten aus. 

Quelle: OECD 1998c, S. 112, eigene Übersetzung. 
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Anhang 439 

Tabelle 7: Fachspezifische Bildungsertragsraten für Deutsch-
land 

privata) fiskalischb) 

Betriebswirtschaft 8,2 % 3,7 % 

Jura 1 1 , 8 % 6,1 % 

Informatik 4,3 % 0,9 % 

Mathematik 8,9 % 3,8 % 

Zahnmedizin 1 2 , 7 % 1 , 2 % 

Humanmedizin • 8 , 7 % -0,8 % 

Maschinenbau 9,7 % 3,6 % 

Architektur 5,0 % 0,4 % 

Germanistik -0,7 % -2,2 % 

a ) In die private Rendite fließen entgangenes Einkommen während des 
Studiums und zusätzliches Netto-Lebenseinkommen ein. 

b ) In die fiskalische Rendite fließen die öffentlich  finanzierten Studien-
kosten, die entgangenen Steuereinnahmen während des Studiums sowie 
die zusätzlichen Steuereinnahmen nach dem Studium ein. 

Quelle: Eigene Zusammenstellung aus EDERER/SCHULLER 1999, S. lOOff. 
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440 Anhang 

Abbildung 15: Bildungskonto-Modell 
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Quelle: SACHVERSTÄNDIGENRAT BILDUNG BEI DER HANS-BÖCKLER-STIFTUNG 
1998a, S. 10. 
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Anhang 441 

Abbildung 16: Optionsmodell von DOHMEN 

Quelle: DOHMEN 1996a, S. 223. 
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442 Anhang 

Abbildung 17: Drei-Stufen-Modell des DEUTSCHEN STUDEN-
TENWERKS 

Quelle: DSW 1996, S. 94. 
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Anhang 443 

Abbildung 18: Drei-Körbe-Modell der Kultusministerkonfe-
renz 

Quelle: Eigene Darstellung mit Angaben aus DOHMEN 1996a, S. 172f. 
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444 Anhang 

Abbildung 19: Studienbeitragsmodell des CHE 

Quelle: STIFTERVERBAND/CHE 1998, S. 6. 
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Anhang 445 

Abbildung 20: Akademische Selbstverwaltung in Deutschland 

- " - i A' 
^ | Fachbereichsrat | 

Quelle: http://www.bmbf.de, Seite Hochschulrecht, 15.3.2000. 
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446 Anhang 

Abbildung 21: Bildungsbeteiligung der 18- bis 21jährigen an 
Hochschulen nach Schulbildung des Vaters 
1996 in Deutschland (in %) 
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Lesehilfe: 62% aller 18-21 jährigen in den alten Ländern haben Väter, deren höch-
ster Schulabschluß ein Hauptschulabschluß ist. Von diesen 62% besu-
chen 10% eine Universität und 8% eine Fachhochschule. 

Quelle: DSW/HIS 1998, S. 68. 
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Abbildung 22: Bildungsbeteiligung der 18- bis 21jährigen an 
Hochschulen nach beruflicher  Stellung des Va-
ters 1996 in Deutschland (in %) 
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Lesehilfe: 12% aller 18-21 jährigen in den alten Ländern haben Väter, deren berufli-
che Stellung die eines Beamten ist. Von diesen 12% besuchen 49% eine 
Universität und 15% eine Fachhochschule. 

Quelle: DSW/HIS 1998, S. 74. 
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Abbildung 23: Bildungsbeteiligung der 18- bis 21jährigen an 
Hochschulen nach dem Nettoeinkommen der 
Eltern 1996 in Deutschland (in %) 
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Lesehilfe: 25% aller 18-21jährigen in den alten Ländern haben Eltern, deren Netto-
einkommen bis zu 3320 DM beträgt. Von diesen 25% besuchen 28% eine 
Hochschule. 

Quelle: DSW/HIS 1998, S. 71. 
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Abbildung 24: Bildungsbeteiligung der 18- bis 21jährigen an 
Hochschulen nach beruflicher  Stellung des Va-
ters 1985 bis 1996 (alte Länder, in %) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Quelle: DSW/HIS 1998, S. 79. 
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Abbildung 25: Bildungssystem Deutschlands 
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Quelle: MEEK 1993, S. 26. 
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Abbildung 26: Bildungssystem der USA am Beispiel Kalifor-
niens 

Quelle: Fox 1993, S. 228. 
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Abbildung 27: Bildungssystem Australiens 

Quelle: M 1993, S. 26. 
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Abbildung 28: Bildungssystem Neuseelands 

453 

Quelle: Eigene Darstellung nach OECD 1998a, S. 132. 
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Abbildung 29: Bildungssystem der Niederlande 

Alter 

Quelle: GOEDEGEBUURE et al. 1993b, S. 263. 
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Tabelle 8: Über die Z V S vergebene Studiengänge im Sommer-
semester 2000 

A l lgemeines 
Auswahlver fahren 

Verte i lungsverfahren 

Studiengänge an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen 

bundesweit: 
Architektur 
Betriebswirtschaft 
Biologie 
Haushalts- und Ernährungswissenschaft 
Lebensmittelchemie 
Medizin 
Pharmazie 
Psychologie 
Rechtswissenschaft 
Tiermedizin 
Zahnmedizin 

bundesweit: 
derzeit kein Studienfach 

in Nordrhein-Westfalen: 
Geographie 
Kunstgeschichte als Hauptfach 
Pädagogik, Diplom 
Sportwissenschaft 
Wirtschaftsinformatik 

in Nordrhein-Westfalen: 
Kunstgeschichte als Nebenfach 

Studiengänge an Fachhochschulen 

in Nordrhein-Westfalen: 
Architektur 
Bauingenieurwesen 
Design 
Landespflege/Landschaftsarchitektur 
Sozialarbeit 
Sozialpädagogik 
Wirtschaft 

in Nordrhein-Westfalen: 
Produktdesign 
Mode-/Textildesign 
Schmuckdesign 
Foto-/Film-Design 
Grafik-Design 

Integrierte Studiengänge 
(nur für Bewerber mit Fachhochschulreife): 
Betriebswirtschaft 
Lebensmittelchemie 
Psychologie 
Wirtschaftsinformatik 

Im Studiengängen des allgemeinen Auswahlverfahren  werden mehr Bewerber 
erwartet als Studienplätze verfügbar  sind. Es erfolgt  deshalb eine Auswahl nach 
Abiturnote und Wartezeit im Rahmen von Landesquoten. 
Im Verteilungsverfahren  ist jedem Studienbewerber ein Studienplatz garantiert. Es 
erfolgt  eine zentrale Verteilung auf die vorhandenen Kapazitäten. 
(Das besondere Auswahlverfahren  für die medizinischen Studiengänge wurde 
1996 abgeschafft.) 

Quelle: ZVS-Info Sommersemester 2000, S. 4. 
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Abbildung 30: Hochschulabschlüsse der USA und Deutsch-
lands im Vergleich 
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Quel le: ROTHFUSS 1997, S. 45 und 62. 
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